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V О Г W о г t.

О а dieses der erste schriftstellerische Versuch 
des Verfassers ist, so sei es ihm vergönnt, den­
selben mit einigen erklärenden Worten zu be­
gleiten. Er bedarf dessen um so mehr, als es 
ihm — entfernt von Deutschland — darum zu 
thun sein mufs, wenigstens anzudeuten, was 
ihn bewogen hat, seinen Gegenstand überhaupt, 
und zwar eben so und nicht anders zu behan­
deln, und in welcher Hinsicht er dabei auf 
Nachsicht Anspruch zu machen sich berech­
tigt glaubt.

Die Stellung der Staatsverwaltungsbeamten 
im Organismus des Staats erschien dem Ver­
fasser, je tiefer er in das Wesen der Verwal­
tung und Verfassung einzudringen sich be­
mühte, von desto gröfserer Wichtigkeit für das 
Wohl der Völker. Allein vergeblich sah er 
sich bei seinen Studien nach genügender Be­
lehrung über diesen hochwichtigen Gegenstand 
um. Die wenigen, auf denselben bezüglichen 
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Schriften erschienen ihm theils den Verhält­
nissen der Zeit nicht mehr anpassend, theils 
aber auch als einer festen Grundlage erman­
gelnd, — während die übrigen immer nur auf 
einzelne Seiten des zu betrachtenden staatli­
chen Verhältnisses ein, nicht allemal genügen­
des Licht warfen.

Sich des Mangels an eigentlich gelehrter Bil­
dung bewufst, wagte der Verfasser sich nicht 
an einen Versuch, seine ihm eigenthümlichen 
Ansichten über die Stellung der Staatsverwal­
tungsbeamten in ein System zu bringen. Noch 
weniger dachte er daran, sie zu veröffentlichen, 
um so die ihm fühlbar gewordene Lücke in 
der, gerade von deutschen Schriftstellern so 
vielseitig versuchten, Bearbeitung der Politik 
der Staatsverwaltung auszufüllen. Indessen be­
schäftigte ihn immer dieser Theil der Politik, 
und als endlich die Erlangung einer akademi­
schen Würde eine Inaugural-Dissertation er­
forderlich machte, wählte er ihn zum Gegen­
stände derselben. — Der Plan war aber kaum 
entworfen, und die Ausarbeitung begonnen, als 
die Fülle der nothwendig zu behandelnden 
Verhältnisse alle, von dem eigentlichen Zwecke 
der Schrift vorgeschriebenen, Grenzen zu über­
strömen drohte, und dem Verfasser oft die Un­
zulänglichkeit seiner Kräfte fühlbar machte. — 
Doch ward die Arbeit dessen unerachtet fort­
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gesetzt, aber immer in der Absicht, dafs sie als 
Dissertation dienen sollte, und eben nur aus 
diesem Grunde. Deshalb mufste denn beson­
ders dahin getrachtet werden, so viel als thun­
lieh, in Hinsicht auf staatsrechtliche und po­
litische Grundsätze, nicht zu sehr gegen die 
von der Staatsgewalt sanctionirten zu verstofsen. 
Zugleich aber mufste auch stets im Auge be­
halten werden, dafs die Darstellung den im 
Vaterlande ausgebildeten Begriffen, in Bezug 
auf Staatsrecht und Politik, sich so viel als 
möglich anpasse. — Es mufs daher insbeson­
dere darauf aufmerksam gemacht und hervor­
gehoben werden, dafs an eine Verbreitung der 
Schrift über die Grenzen der nächsten Umge­
bung, und somit an eine andere als die ur­
sprüngliche Bestimmung derselben, vor ihrer 
Beendung durchaus nicht gedacht wurde. Erst 
das Eintreten von mannigfachen Schwierigkei­
ten, in Hinsicht auf ihre Anwendbarkeit zu dem 
beabsichtigten Zwecke, — wenigstens in soweit 
ihre Nichtzerstückelung wünschenswerth er­
schien, — so wie auch einige Aufmunterung 
von Seiten urtheilsfähiger, aber vielleicht zu 
nachsichtiger, Männer, brachte den Verfasser 
auf den Gedanken, seine Scheu zu überwin­
den und für seine Arbeit einen weiteren Kreis 
der Oeffentlichkeit zu suchen. Immer aber ist 
es nur die Hoffnung, — dafs die Verhältnisse, 
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unter denen dieser sein erster schriftstelleri­
scher Versuch entstanden, bei der Beurtheilung 
nicht unberücksichtigt bleiben, sondern als ge­
nügende Entschuldigung dienen werden, wenn 
Manches nur angedeutet, Anderes dagegen be­
sonders ausgeführt und oft wiederholt worden, 
— die ihn ermuthigt, diese Schrift, unerachtet 
aller tiefgefühlten Mängel derselben, dem Pu­
blicum Deutschlands zu übergeben. Möge da­
her im Lande seiner Väter, zu dem ihn einge­
borene Liebe und erworbene Bildung hinzieht, 
seine Bemühung, in der staatsrechtlich-politi­
schen Litteratur desselben eine ihm aufgefal­
lene Lücke auszufüllen, oder wenigstens auf die­
selbe aufmerksam zu machen, — Berücksichti­
gung und nachsichtiges Urtheil finden, als An­
erkennung seines guten Willens, wenn auch 
nicht als Aufmunterung zum Fortschreiten in 
der begonnenen Bahn.

Geschrieben im October 1834.

Georg von Brewern.
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ERSTER THEIL.

Grundlage 
des Verhältnisses der Staatsverwal­

tungsbeamten im Staate.

I. Historische Entwickelung der 
Verwaltungsw eise.

§ 1.
Der Staat ist ein ewiger, von jedem äufseren Einflüsse 

unabhängiger, Menschenverein, auf einem diesem als aus- 
schliefsliches Eigenthum zugehörenden Landgebiete, un­
ter einer aus dem Verein hervorgegangenen und von 
ihm anerkannten Obergewalt, ohne deren Dasein der 
Zweck dieses ewigen Vereins, der Staatszweck, nicht 
erreicht werden kann. — Dieser besteht in der Forter­
haltung der Herrschaft des Rechts über und für alle 
Glieder des Vereins, und in der denselben zu verbür­
genden Möglichkeit freier, ungestörter, sittlicher und gei­
stiger Ausbildung, so wie in der Beförderung dieser. 
Hierdurch wird der Staat, — in welchem, wie in jeder 
Anstalt auf Erden, nicht die Idee eines letzten Zwecks 
liegen kann, — wieder das Mittel zur Erreichung des, 
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in der höchsten moralischen und intellectuellen Vervoll­
kommnung liegenden, Zwecks der gesammten Menschheit.

Wie uns aber die Geschichte lehrt, dafs der Staat 
nicht ein Ergebnifs unmittelbarer göttlicher Offenbarung 
ist; auf gleiche Weise zeigt sie uns auch, dafs er eben 
so wenig ein blofses Kunsterzeugnifs menschlicher Ver­
nunft ist, — sondern vielmehr nur als das naturnoth­
wendige Resultat der allgemeinen Entwickelung des in 
der Menschheit liegenden ethischen Princips betrachtet 
werden mufs. Diese Entwickelung, — welche nach zufäl­
ligen äufseren Verhältnissen (oder vielleicht auch nach in 
der Natur der verschiedenen Menschenracen begründeten 
Verschiedenheiten) bald schneller, bald langsamer vor 
sich geht, — mufs, wenn sie bis zu einer gewissen Stufe 
gelangt ist, auf dieser stehen bleiben, oder gar wieder 
hinabsteigen, wrenn sie nicht von da an, dtirch das Ins- 
lebentreten des Staats, beschützt und befördert wird.

Der Staat entsprang daher nicht völlig ausgebildet 
aus dem Nichts, wie Pallas dem Haupte des Zeus, — er 
war nicht uranfänglich da, sondern hat ein sichtbares 
Werden in der Zeit; wenn wir auch dieser allmähligen 
Entstehung nicht, durch alle Stadien derselben, mit histo­
rischer Gewifsheit folgen können. — Wie, bei aller 
Analogie, dennoch verschieden auch die uns etwa be­
kannt gewordenen äufseren Gründe der Bildung der 
schon untergegangenen oder noch bestehenden Staaten 
sein mögen, so werden wir doch — (wenn wir nicht 
die Geschichte der Menschheit als das Resultat des lau­
nenhaften Spiels des Zufalls betrachten wollen, sondern 
in ihr ein grofses, ewiges Drama sehen, dessen Beginn, 
Entwickelung und Schlufs vom Weltenschöpfer voraus 
bedacht, dessen handelnde Personen die sich ewig er­
neuernde Menschheit, und dessen Gegenstand die durch 
alle Wechselfälle immer steigende, allmählige, höchste
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geistig-sittliche Vervollkommnung derselben ist) — eine 
Identität der inneren Gründe der Staatenbildung erken­
nen. Sie besteht eben in jener nothwendigen allmähli­
gen Entwickelung des, im Menschengeschlechte liegenden, 
ethischen Princips.

Eine ähnliche Gleichheit, oder wenigstens doch Ana­
logie, zeigt uns aber auch die Geschichte, — oder läfst sie 
uns mit mehr oder minder Gewifsheit vermuthen, —• in 
den äufserlich erkennbaren, sich aus einander entwik- 
kelnden Zuständen, welche der Erscheinung des Staats 
vorausgehen.

§• 2.
Suchen wir uns nun, — nach dem, was die Geschichte 

erweiset oder vermuthen läfst, oder was hiervon die 
Vernunft als das Wahrscheinlichste, in der Natur des 
Menschen Begründetste, bezeichnet, — jene Stadien der 
Entwickelungsgeschichte des Staats, in Bezug auf den 
Gegenstand dieser Schrift, zu vergegenwärtigen, so wird 
uns überall zuerst der Mensch entgegentreten, als den 
Keim der ganzen späteren Entwickelung in sich tragend, 
und die Familie, als das Urbild des Staats, aus welcher, 
wie Aeste aus einem Stamme, sich wieder neue Familien 
bilden, die selbst wieder ähnliche Zweige treiben müs­
sen. Wie nun der Mensch, der Vater, die Interessen 
seiner Familie und später auch die ihrer Spröfslinge 
wahrnahm, als sein Recht und seine Pflicht, — so 
mochte, nach dem Tode dieses Stammvaters und natür­
lichen Herrschers über seine Abkömmlinge, bei weiterer 
Verzweigung der Geschlechter, der Aelteste des ältesten 
Geschlechts im Stamme, oder der Senior des Stammes, 
in der Folgezeit wohl ein ähnliches Recht und eine 
ähnliche Pflicht zur Wahrnehmung der Angelegenheiten 
des ganzen Stammes ansprechen, oder von seinen Vä­
tern überliefert erhalten, und mit Einwilligung der Stamm­

l *
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genossen ausüben. Diese seine Häuptlingschaft verhin­
derte aber nicht, dafs jeder Familienvater selbst die An­
gelegenheiten seines Hauses, der Seinigen, besorgte, — 
dafs die Familienväter, die zu einem Geschlechte gehör­
ten, wenn auch vielleicht unter oberster Leitung des Ge­
schlechtsältesten, doch ohne irgend welche fremde Ein­
wirkung, gemeinschaftlich ihre etwanigen Gemeininteres­
sen versehen, — dafs endlich im Allgemeinen der Stamm, 
die Horde, sich eigentlich selbst verwaltete; wenn man 
die Wahrnehmung so wenig complicirter Interessen, diese 
einfache Besorgung der gemeinschaftlichen Angelegenhei­
ten des Stammes, Verwalten nennen kann. Dem Stamm­
häuptling blieb also nur die Oberanführung der Horde 
auf ihren Zügen, oder gegen einen andern feindlichen 
Stamm, und etwa die endliche Schlichtung der Streitig­
keiten unter den Stammgenossen überlassen. Dieses 
Verhältnifs entwickelte sich um so natürlicher, als der 
Zustand der Rohheit einer Nomadenhorde, die geringe 
Complication der Interessen ihrer Glieder, und der, be­
sonders in einem solchen Naturzustande, im Menschen 
liegende Unabhängigkeitssinn, eine andere Art der Ver­
waltung, wie etwa durch vom Stammältesten, Stammfür­
sten, dazu angestellte Beamte, als nicht von der Noth­
wendigkeit, dem Bedürfnisse, — der einzigen Triebfeder 
in einem solchen Zustande der Gesellschaft — gegeben, 
durchaus unmöglich machen.

§• 3.
Diese wahrhaft patriarchalische Herrschaft des Stamm­

hauptes konnte aber natürlich nicht von Dauer sein; 
theils durch die unvermeidlichen Streitigkeiten um die­
selbe, wenn durch die Länge der Zeit der Grad der Ab­
stammung vom ersten Stammvater ungewifs wurde; theils 
durch aus andern Ursachen entstandene innere Kämpfe, 
wie sie in einer solchen Horde und überall, wo kein 
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fester Rechtszustand, keine Selbsterkenntnifs der mensch­
lichen Gesellschaft, mit einem Worte, kein Staat in die 
Erscheinung getreten ist, unvermeidlich sind; theils durch 
die eben so natürlichen und unvermeidlichen Kämpfe 
der verschiedenen, sich begegnenden, Horden unter ein­
ander, wo dann die siegende die besiegte vernichtete, 
zersprengte, oder in sich aufnahm.

So folgte denn bald die Horde nicht mehr dem an­
geborenen Stammfürsten, dem directen Abkömmlinge der 
ältesten Linie der Nachkommen des Stammvaters, — son­
dern, nach Maafsgabe der Umstände, entweder einem 
glücklichem Seitenverwandten, — oder einem kühnen 
Emporkömmlinge, der sich durch List oder Gewalt an 
ihre Spitze stellte, — oder einem von ihr selbst, auf im­
mer oder nur auf die Dauer gewisser Züge, Unterneh­
mungen, gewählten Helden oder Weisen, — oder aber 
dem sie besiegenden Häuptlinge einer andern Horde 1).

I) Algeznon Sidney. Discour sa concer ning government. I.

Das neue Verhältnifs konnte aber, so lange das No­
madenleben fortdauerte, in der, durch natürliche Ver­
mehrung, durch Einverleibung anderer Stämme oder Ge­
schlechter, angewachsenen Horde von keinem, oder doch 
nur von einem sehr geringen Einflüsse auf das Verwal­
tungswesen sein, — wenn wir diese Bezeichnung auf 
Zustände, die ihn eigentlich nicht verdienen, anwenden. 
Er bestand vielleicht etwa in einer gröfseren Unterord­
nung der Besiegten, so wie in dem Entstehen einer ge­
regelteren Anordnung in Hinsicht auf die Verhältnisse 
der einzelnen Geschlechtsältesten, oder Häupter beson­
derer Abtheilungen der Horde, zu dem gemeinschaftli­
chen Oberhaupte; da mit dem Aufhören der eigentlichen 
patriarchalischen Herrschaft auch d?s, das Ganze um­
schlingende, verwandtschaftliche Band mehr oder weni- I) 
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ger gelöset war, und daher an die Stelle desselben, an­
dere zeitgemäfse Mittel zur Forterhaltung des Verbandes 
der Horde treten mufsten.

Dieses Mittel aber mochte oft das Princip des Des­
potismus in sich tragen, besonders dort, wo, wie erwähnt 
worden, ein kühner Emporkömmling auf unrechtmäfsige 
Weise sich der Gewalt über die Horde bemächtigt hatte, 
und sie daher auch wieder nur durch Gewalt behaupten 
konnte. Dazu vermochte am meisten Kriegsglück und li­
stige Gewinnung der Priester beizutragen, wodurch denn 
diese unrechtmäfsige Macht des neuen Oberhauptes auf 
zwei mächtige Pfeiler, nämlich Waffen und — wenn 
auch falsche — Religionsbegriffe begründet wurde.

Im Allgemeinen wird aber dieser Despotismus sich 
Diehr in einzelnen Handlungen geäufsert haben, in dem 
Zusammenhalten des Ganzen durch Furcht, als durch 
wesentliche Veränderungen in den hier in Betracht kom­
menden Verhältnissen.

|§. 4.
Sobald aber nun, im Verlaufe der Zeit, die Horde 

sich auf einem bestimmt begrenzten Landgebiete fest­
setzte, in der Absicht, es nicht mehr zu verlassen, son­
dern den Besitz desselben gegen jeden fremden Eingriff 
zu bewahren; — sobald geordneter Ackerbau entstand 
(denn auch im Nomadenleben kann Bebauen des Bodens 
vorkommen), und, in Folge dessen, die Zerstückelung 
des Gebiets zu festem Eigenthume Einzelner oder des 
Ganzen: — so ging eine neue Lebensperiode für die­
selbe an, — sie ward zum Volke. — In Folge des Ak- 
kerbaues entstanden allmählig neue Bedürfnisse, und da­
durch wieder neue Zweige des Erwerbs, besonders so­
bald alles Land in Sonder- oder in Volks-Eigenthum 
übergegangen war, und die Landlosen andere Mittel der 
Unterhaltgewinnung suchen mufsten. Hieraus aber ent­



wickelte sich nothwendig, — schneller oder langsamer, 
je nach der Eigenthümlichkeit des Volks, — eine immer 
steigende Reibung und Durchzweigung der verschiede­
nen, zuerst nur gröfstentheils rein materiellen, Interessen, 
und damit zugleich der, — wenn auch nur in der Gesin­
nung des Volks ausgesprochene, — Wunsch nach ge­
sicherteren und bestimmteren Rechtsverhältnissen.

So wie nun ein solcher verhältnifsmäfsig geordne­
terer Rechtszustand eintritt, oder auch nur das im Geiste 
und in der Gesinnung des Volks fest wurzelnde Bedürf- 
nifs eines solchen, tritt der Staat in’s Leben, d. h. die 
Reife des Volks, sich allmählich zu jener Zweckerstre- 
bung auszubilden, welche das Wesen des Staats aus­
macht. 'Wie gesagt, sind es anfangs nur mehr die rein 
materiellen Interessen, nach deren gesicherterer Förde­
rung getrachtet wird. Allein es werden auch die gei­
stigen Interessen, je nach der Volkseigenthümlichkeit 
und den historischen Verhältnissen (wo besonders der 
obenerwähnte Despotismus als entgegenwirkende Kraft 
in Betracht kommt), in längerer oder kürzerer Zeit, aber 
immer endlich sich Bahn brechen. Das Volk wird im­
mer mehr zur Selbsterkenntnifs gelangen, zur Erkennt- 
nifs, dafs es was Höheres giebt, als die ungestörte Be­
friedigung der materiellen Bedürfnisse. Es wird einse­
hen und fühlen lernen, dafs die moralisch-intellectuelle 
Cultur das wahre Lebenselement jedes Volks ist, — dafs 
endlich die Möglichkeit der freien, ungestörten Erstre- 
bung der Menschheitszwecke, den wahren Sinn jeder 
Staatsverbindung bildet.

§• 5.
Gehen wir aber wieder darauf zurück, wie, mit der 

festen Ansiedelung der Nomaden, diese zum Volke wer­
den, so leuchtet ein, dafs, mit dem Entsiehen so vieler 
neuen sich einander durchkreuzenden Interessen auch 
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ein neues Verhältnifs, in Hinsicht auf das Oberhaupt der 
gewesenen Horde, sich bilden mufste. Das aus der 
Horde hervorgegangene Volk verlangt mehr, als einen 
blofsen Führer in der Schlacht, als einen letzten Rich­
ter und Strafebringer bei Streitigkeiten; es bedarf einer 
festen, geordneten Obergewalt, welche im Stande sei, 
dasselbe nach Aufsen hin zu schützen, die Wahrneh­
mung der gesammten Volksinteressen zu beaufsichtigen 
und zu leiten, und endlich insbesondere den erstrebten 
Rechtszustand zu begründen und zu erhalten. Die 
Wege, auf welchen die verschiedenen Völker dieses Be- 
dürfnifs zu befriedigen suchen, sind natürlich verschie­
den; ja dieses Bedürfnifs kann vielleicht nicht einmal 
sich in der Gesinnung des Volks aussprechen, wo des­
sen Geist durch den Druck des Despotismus ertödtet 
worden. Immer aber wird sich, diesem wenigstens na- 
turgemäfsen Streben gegenüber, ein Streben des bisheri­
gen Oberhauptes (sei er es als Stammesfürst, durch Recht 
des Stärkern, oder durch Wahl) entwickeln, seine alte 
Gewalt nicht nur ungeschmälert zu erhalten, sondern 
auch, den neuerwachsenen Verhältnissen gemäfs, zu ver­
mehren. Hieraus entsteht aber nothwendig eine, entwe­
der mehr oder weniger äufserlich erkennbare, oder blofs 
in der Gesinnung des Volks erscheinende, dauernde 
Reibung zwischen Oberhaupt und Volk; aus welcher 
dann, bald allmählig und unmerklich, bald durch innere 
Unruhen, bald durch offenen Bürgerkrieg, entweder eine 
in das Wesen des Volks übergehende Despotie, wie in 
Asien, — oder aber eine neue Gestaltung der Dinge 
hervorgeht, durch welche zugleich ein sicherer Rechts­
zustand und also der Staat entsteht. Es bildet sich 
nämlich eine geordnete Staatsgewalt (Obergewalt), wel­
che nach bestimmten Gesetzen und Gewohnheiten, und 
meist mehr oder minder in ihrer Macht beschränkt, das
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Aolk beherrscht, — wie wir Solches bei den Anfängen 
der im Mittelalter entstandenen europäischen Staaten zu 
beobachten, oder doch zu vermuthen vermögen, welche 
Staaten auch von nun allein in Betracht kommen kön­
nen, weil ihre allmählige innere Ausbildung einen eben 
so übereinstimmenden Character hat, als dieser von dem 
Character der Ausbildung der Reiche anderer Welttheile 
verschieden ist.

§. 6.
Sehen wir hier ganz von der Verschiedenheit der 

Erscheinungen ab, in welche überhaupt sich die Staats­
gewalt ausbilden kann, und betrachten nur die in den 
neueren europäischen Staaten, von ihrer ersten Bildung 
an, vorherrschende monarchische Form, — so zeigt sich 
uns Folgendes als das ungefähre Bild der Gestaltung der 
inneren Verhältnisse, der Verwaltung der Staaten. — 
Wie, im Zustande des Nomadenlebens, die einzelnen zu 
einem Geschlecht gehörenden, oder durch andere Ver­
hältnisse einander näher gestellten Familien, ihre gemein­
samen Interessen selbst gemeinschaftlich wahrnahmen, — 
so bildete sich, bei der festen Ansiedelung, ein ähnliches 
Verhältnifs im Volke, nur, wegen der Ansäfsigkeit, in 
noch bestimmteren Umrissen. Denn wenn auch nun 
vielleicht der Familienverband, die Geschlechtsverwrandt- 
schaft, als Princip solcher Vereinigungen vorherrschend 
blieben, so mufste doch, durch die feste Ansiedelung, der 
Grund und Boden (d. h. der Grundbesitz in einem be­
stimmten Landumfange) bald vorzugsweise die Grundlage 
derselben werden, da hier die grofse Gemeinsamkeit der 
Interessen so viel überwiegender ist, als bei dem, mit 
der Zeit immer lockerer werdenden, verwandtschaftlichen 
Verbände. Es bilden sich also im Volke, zwischen den 
Bewohnern jeder der verschiedenen, bestimmt gegen ein­
ander begrenzten Localitäten, — in welche das Gebiet 
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des Volks durch geographische Verhältnisse, durch Zu­
fall, oder durch Ansiedelung verwandter Familien, als 
zerfallend angesehen wird, — ursprünglich wenigstens 
auf Grundbesitz basirte ewige Verbindungen, Verbände, 
zu gemeinsamer Wahrnehmung der gemeinschaftlichen 
Interessen. — Im Allgemeinen wird diese Wahrnehmung 
von den Gliedern des Verbandes einer, aus ihrer Mitte 
hervorgegangenen, Verwaltung übertragen; jedoch so, 
dafs dieselbe in allen ihren Anordnungen von dem Wil­
len jener abhängig ist, und nach bestimmten Zeitperio­
den gewöhnlich erneuert wird. Auf diese Weise entste­
hen die Gemeinheiten oder Gemeinden vor, und zugleich 
mit dem Staate. Sie gehen, wie er, aus der naturgemä- 
fsen Entwickelung der menschlichen Gesellschaft hervor, 
und sind also ursprünglich keine Institution, die von der 
Staatsgewalt ausgeht, sondern im Allgemeinen immer äl­
ter als diese, oder doch wenigstens mit ihr zugleich ent­
standen 2).

2) Aretin. Staatsrecht der constitutionellen Monarchie. III. 
p. 22. 27.

Die sich neu gestaltende, oder wenigstens eine fe­
stere Gestalt annehmende, Staatsgewalt findet also dieses, 
aus dem in der menschlichen Natur begründeten Eini­
gungsprincipe hervorgegangene, Gemeindewesen schon 
vor, das in verschiedenen Abstufungen, von kleineren 
zu immer gröfseren Kreisen, die aber wieder unter ein­
ander in Verbindung stehen, den ganzen Staat umfafst. 
Je nach der Gröfse dieses, und je nach dem derselbe 
sich aus einem besonderen Volksstamme gebildet, oder 
ein, durch Eroberung oder andere Verhältnisse entstan­
denes, Aggregat von verschiedenen kleineren Staaten und 
Staatstheilen ist, — wird er entweder aus einer oder 
aus mehreren grofsen Gemeinheiten bestehen; im letzte­
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ren Falle also, nach einer anderen Bezeichnung, aus ver­
schiedenen Provinzen, welche, mit geringerer oder grö- 
ferer Festigkeit und Innigkeit des Zusammenhanges, den 
Gesammtstaatsverband bilden.

Dieser steht nun, als Ganzes, unter der obersten 
Staatsgewalt, welche in ihm den Rechtszustand aufrecht 
zu erhalten hat, und die äufseren, wie die inneren An­
gelegenheiten des Volks verwaltet.

§• 7.
Was nun die letzteren, die inneren Angelegenheiten 

des Volks, betrifft, die natürlich hier allein in Betracht 
kommen: so haben wir gesehen, dafs das Volk diesel­
ben eigentlich in den einzelnen Gemeinheiten selbst ver­
waltet, wenigstens dafs das Gesammtinteresse jeder ein­
zelnen, kleineren oder gröfseren, Gemeinheit, so wie das 
Sonderinteresse ihrer einzelnen Glieder, so weit es zu 
einer Angelegenheit der Gesammtheit gemacht werden 
kann, — auch von dieser selbst unmittelbar, oder von 
aus ihr, und durch ihre Wahl, berufenen Personen ver­
waltet wird. Somit bleiben also der Staatsgewalt eigent­
lich nur: die allgemeine Aufsicht über diese Verwaltung 
in den Gemeinheiten, über diese Selbstverwaltung des 
Volks, und überdies die Leitung und Wahrnehmung de­
rer Gesammtinteressen, welche über den Kreis der den 
einzelnen Gemeinheiten möglicher Weise zu lassenden 
Befugnisse, und über die von ihnen anzuwendenden 
Kräfte hinaus gehen, oder überhaupt mehr oder blofs 
im Verhältnisse zum ganzen Staate, als einer grofsen 
Gemeinheit gedacht, eine Bedeutung haben; — und end­
lich die Verhütung, oder wenigstens Beseitigung, etwaiger 
Kollisionen zwischen Interessen der einzelnen Gemein­
heiten, unter einander, oder mit denen der Staatsgesammt- 
heit. Aber selbst in den Grenzen ihrer auf diese Weise 
engumschriebenen Befugnisse, war die Staatsgewalt noch 



12
oft beschränkt durch Versammlungen der wahrhaften Män­
ner des Volks, oder deren Abgeordneten, der Aelte- 
sten, — oder auf welche andere Art solche Versamm- 
hingen zusammengesetzt waren, aus welchen im Verlaufe 
der Zeit, nach vielfachem Wechsel der Verhältnisse, sich 
in den meisten germanischen Staaten durch die römisch - 
christliche Kirchenverfassung, das Feudalwesen, und auch 
wohl nicht ohne grofsen Einflufs des Steuerwesens, un­
ter sehr verschiedenen Namen, eine Volksvertretung, die 
allgemeinen Landstände ausbildeten; bald für den gan­
zen Staat, bald für einzelne, gewöhnlich aber nicht sehr 
fest zusammenhängende, Theile desselben.

Auf diese Weise konnte, beim ersten Beginne der 
Staaten, natürlich die Zahl derjenigen, welche dem Be­
griffe der, von den Fürsten ernannten, Verwaltungsbeamten 
der neueren Zeit entsprächen, nur sehr geringe sein. Sie 
bestand zum gröfsten Theile nur aus einigen obersten, un­
mittelbar unter dem Fürsten die Verwaltung leitenden Be­
amten, meist hohe Hofbeamte und Geistliche, und den Mi­
nistern der neueren Zeit kaum vergleichbar; den Verwal­
tern in den meist sehr eingeschmolzenen, Domainen gewor­
denen, Erbländern des Fürsten; dann, nach ihren verschie­
denen Abstufungen unter einander, den verschiedennami­
gen Statthaltern der einzelnen Landestheile, welche meist 
zugleich auch das Richteramt und insbesondere die Heer­
führung in denselben hatten, — und aus welchen allmäh­
lig, mit immer gröfserer Ausbildung des Feudalwesens, 
jene zahlreichen Lehnsherren entstanden, die theils mit 
der Zeit, dem Rechte oder doch der That nach, Landes­
fürsten wurden, theils ihre frühere Bedeutung allmählig 
immer mehr verlierend, wirklichen Beamten in noch viel 
späterer Zeit Platz machten; und endlich einer ebenfalls 
nicht sehr grofsen Zahl von Steuerbeamten. .
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§•8.
Aus der immer dringender werdenden Nothwendig­

keit, eine gröfsere Einheit in dem, durchs Lehnswesen 
immer mehr zerfallenden, Staatsleben, besonders auch 
zur Stärkung der Macht nach Aufsen hin, hervorzubrin­
gen, — entwickelte sich das steigende Streben der Für­
sten, ihre Gewalt, anfangs blofs auf Kosten der übermäch­
tigen Vasallen, bald aber auch auf Kosten der noch 
übrigen Selbstständigkeit des Volks überhaupt, zu erwei­
tern. Begünstigt durch verschiedenartig wechselnde, in 
der immer weiteren natürlichen Entwickelung des Staats­
lebens, eintretende Verhältnisse, ward jenes Streben fast 
überall, wenn man (in Betreff der beeinträchtigten Selbst­
ständigkeit des Volks) von England und einigen weni­
gen anderen Ländern absieht, früher oder später mit dem 
glänzendsten Erfolge gekrönt. Denn während meist die 
Kräfte jener hohen Vasallen gebrochen, und die zerstük- 
kelten Landestheile unter die Einherrschaft des Fürsten 
vereinigt wurden, gerieth zugleich das, schon früher 
durchs Lehnswesen sehr bedrängte, Gemeindewesen im­
mer mehr und mehr in Verfall, und ward aus den hö­
heren Kreisen der Verwaltung immer tiefer, bis zu den 
untersten hinabgedrängt. Nur in den Städten erhielt es 
sich zwar meistentheils, besonders wo es mit den, aus 
der Römerzeit herstammenden, Ueberbleibseln der Mu- 
nicipalverfassungen zusammentraf, entfernte sich aber zum 
gröfsten Theil von seinem eigentlichen Principe, indem 
es in Patricierherrschaft ausartete.

Wohl war auf diese Weise die nothwendige Con­
centration der Staatskräfte erlangt. Allein, wie in allen 
menschlichen Verhältnissen es schwer ist, das rechte 
Maafs zu treffen, so wurde es auch hier überschritten, 
und um desto mehr, als dieses Ueberschreiten des Noth­
wendigen in dem — wenn auch falsch verstandenen — 
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Interesse der Fürsten lag. Statt das Wohlthätige, und 
für alle Zeiten Passende, des Gemeindewesens beizube­
halten, und es mit den Bedürfnissen einer, den Verhält­
nissen gemäfs, centralisirten Staatsverwaltung in Einklang 
zu bringen, — vernichtete man es ganz, und so ging 
denn allmählig die ganze Staatsverwaltung, fast bis in 
ihre kleinsten Details, unmittelbar in die Gewalt der 
Fürsten über, welche sie durch von ihnen willkührlich 
angestellte und willkührlich besoldete Beamte besorgen 
liefsen, die also ursprünglich blofs fürstliche Agenten, 
fürstliche Diener waren, wenigstens nach den gangbaren 
Ideen über Verwaltungspolitik. Wie nun die Völker 
immer mehr von diesem Netze von, überdies noch durch 
das sich ausdehnende Steuerwesen zahlreich vermehrten, 
Beamten umgeben waren, — die in die innersteh Ver­
hältnisse der Staatsgesellschaft natürlich überall eingrei­
fen mufsten, — und nun auch die Wirksamkeit der 
Landstände im Verfolge der Zeit fast überall nichtig ge­
worden war, so wurde die Macht der Fürsten völlig un­
beschränkt. Sie gewöhnten sich immer mehr und mehr, 
ihre Staaten als ihnen erbeigenthümlich gehörende Do- 
mainen zu betrachten, aus welchen für sich den gröfst- 
möglichsten Vortheil zu ziehen, — zur Erhaltung des 
Glanzes um den Thron und zur Vermehrung des Ge­
wichts nach Aufsen hin, — der eigentliche Hauptzweck 
der Verwaltung wurde. Das Volk war eben eine Ne­
bensache, und jede selbstständige Regung mufste aus 
demselben verschwinden, da deren Hauptträgerin das Ge­
meindewesen gewesen war, als dessen höchste Blüthe 
man gewissermafsen die Landstände ansehen konnte. — 
In dieser Gestaltung der Verhältnisse finden wir die 
meisten Staaten des europäischen Continents, besonders 
seit der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts, bis in’s 
letzte Viertheil des 18ten Jahrhunderts. Auf der einen
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Seite Despotismus, auf der anderen dumpfes Starren — 
ist der Hauptcbaracter dieser Periode, wenigstens in Be­
zug auf das innere Staatsleben der Völker.

Nicht zu läugnen ist freilich, dafs bereits gegen die 
Mitte des 18ten Jahrhunderts hin, in manchen Staaten 
das Bedürfnifs nach einer Reconstituirung des alten, 
durch sein allmähliges planloses Entstehen und durch 
jene fürstliche Willkühr, grenzenlos verwirrten Verwal­
tungswesens sich fühlbar machte, und auch hier und da 
von den Fürsten oder von ihren Ministern verstanden 
wurde. Allein, anstatt im Staate einen lebendigen Orga­
nismus zu sehen, und danach die Verwaltung zu ordnen, 
war es (wenn man überhaupt daran dachte) nur die 
vollkommenste Maschine, die man zu erbauen suchte, 
und wohl auch, so gut es ging, zu Stande brachte. Ein 
zahlloses Heer von meist höchst kärglich besoldeten 
Beamten, — strenge Unterordnung dieser unmittelbaren 
fürstlichen Diener unter einander, — genaues Eingrei­
fen der vielfach abgestuften Behörden in einander, wie 
bei Rädern eines künstlichen Uhrwerks, welches dann der 
Premierminister bequem aufziehen und in Gang halten 
konnte, — das war die Verwaltungsweise in den Staa­
ten, wo am meisten für die gute Organisation derselben 
gethan wurde.

§. 9.
Da brach in das alternde, starre Europa die fran­

zösische Revolution herein. Frankreich wurde durch 
dieselbe, im Vergleich zu den übrigen Staaten, zu einem 
Chaos. Allein dieses Chaos war voll inneren Lebens, 
während die meisten anderen Staaten eine zum Gesetz 
gewordene, nicht viel geringere, chaotische Verwirrung, 
aber ohne inneres Leben, in ihrer Verwaltung zeigten, 
oder, selbst im besten Falle, in ihrer Anordnung nur 
grofsen Verwaltungsmaschinen glichen. Daher gerieth
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denn auch, beim ersten Anstofse der Republicaner, Al­
les in noch gröfsere Verwirrung, stockte theils völlig 
oder zerfiel wohl auch ganz, besonders als Napoleon 
das wilde, gährende Treiben in Frankreich in einen ru­
higeren Strom geleitet, und zum Diener seines W illens 
gemacht hatte. — Das dumpfe Starren, das über einem 
grofsen Theile des europäischen Continents gelagert war, 
lösete sich. In vielen Ländern schraken die Völker aus 
ihrem langen Schlafe auf, und ein neues, frisches Leben 
durchdrang die gröfste Hälfte des civilisirten Europa. — 
Fürsten und Völker erkannten, wenn auch oft aus ver­
schiedenen Gesichtspuncten, dafs der alte, meist zerfal­
lene, Verwaltungsschlendrian nicht mehr haltbar, nicht 
mehr zeitgemäfs war. Es fragte sich aber, was man an 
die Stelle setzen sollte. — Indessen hatte Napoleon, in 
Frankreich, den Geist der Revolution völlig in die en­
gen Bande einer aufs Höchste getriebenen Centralisation 
eingezwängt. Der gute Erfolg dieser seiner Verwaltungs­
weise für die Beruhigung Frankreichs, und für die Er­
weiterung seiner Macht, veranlafste, dafs jene Verwal­
tungsorganisation nun das mehr oder weniger genau be­
folgte Vorbild für die, mit den despotischen Grundsäz- 
zen derselben einverstandenen, Reorganisatoren wurde. 
Theils aber wurde sie auch durch Napoleon’s gekrönte 
Präfecte, auf seinen Befehl, in einigen Ländern einge­
führt, um hier mit dem Aufhören französischer Herrschaft 
wieder zu verschwinden, oft freilich nur, um dem noch 
unseligeren alten Verwaltungszustande Platz zu machen. 
Manche andere Staaten blieben ganz ohne allen Wech­
sel beim alten Schlendrian, oder schlugen zur Erlangung 
einer geordneteren, besseren Verwaltung, mit minder 
oder mehr Glück, andere Wege ein, von denen Preu- 
fsen wohl den, — wenigstens vergleichungsweise, — 
besten erwählt hat.

§• Ю.
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§. 10.

Als, nach dem Sturze Napoleon’s, allgemeiner Friede 
eintrat, erkannte die geläutertere und erfahrungsreichere 
Politik der neuesten Zeit, wenn auch oft mit Widerwil­
len, dafs die meisten Völker den alten Gängelbändern 
entwachsen waren. Neue Ansichten, neue Bedürfnisse tha- 
ten sich überall kund, und viele Fürsten begannen ein­
zusehen, dafs sie das Wohlsein ihrer Völker nur begrün­
den konnten, indem sie ihnen feste Garantien gaben gegen 
die Wiederkehr der alten, grenzenlosen Verwirrung der 
Verwaltung, und gegen das damit in Verbindung stehende 
Heer von Mifsbräuchen, so wie überhaupt gegen die viel­
fache Willkühr, welche so lange und so schwer auf ihnen 
gelastet hatte. Es soll hier weder der Versuch gemacht 
werden, zu zeigen, was zur besten Erreichung dieses 
Zwecks hätte gethan werden sollen, noch soll zusam­
mengestellt werden, was wirklich in dieser Absicht ge­
schehen ist: vielmehr gilt es hier nur der Betrachtung 
von drei, mit dem Gegenstände dieser Schrift in naher 
Beziehung stehenden, Grundsätzen, denen man in dieser 
Hinsicht insbesondere folgen mufste, und denen man auch 
wirklich meist zugleich, — gleichviel in welcher Art und 
in welchem Grade der Anwendung, — aber doch immer 
gefolgt ist, um das Staatsleben den, durch die Zeit ver­
änderten, Bedürfnissen der Regierungen wie1 der Völker 
gemäfs umzuwandeln.

Diese drei Grundsätze sind: 1) Rückkehr zum 
Principe des Gemeindewesens, indem man die 
Ueberbleibsel desselben im Staatslebcn wieder auffrischt 
und zeitgemäfs ausbildet, oder, — wo dasselbe völlig in 
den Stürmen der Zeit untergegangen, — es, den jetzigen 
Bedürfnissen gemäfs, wieder ins Staatslebcn einführt.

2) Zeitgemäfse Umgestaltung der, noch aus früheren 
Jahrhunderten sich erhalten habenden, Landstände in auf

2
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Verfassungsurkunden heg ründele Volksvertre­
tungen; oder aber, eine völlig neue Erschaffung der­
selben auf Grundlage der geschichtlichen Entwickelung 
des Volks, und den Bedürfnissen der Zeit angepafst; — 
wenn entweder die früheren Landstände schon seit län­
gerer Zeit völlig untergegangen, oder dergleichen wohl 
auch gar nicht förmlich dagewesen, — sich aber jetzt 
das Bedürfnifs und die Zeitmäfsigkeit von solchen Insti­
tutionen, durch die vom Volke erlangte geistig-sittliche 
Bildungsstufe, ausspricht.

3) Neben genauer gesetzlicher Feststel­
lung der Verwaltungsnormen überhaupt, ins­
besondere eine bestimmte, den Staatsverhält­
nissen angemessene, Gesetzgebung über die 
Stellung der Staatsverwaltungsbeamten im 
Staate, — deren Grundsätze eben den eigentlichen Ge­
genstand dieser Schrift ausmachen.

§. 11.
Jeder dieser drei Grundsätze ist für die Umgestal­

tung des Staatslebens von der höchsten Wichtigkeit, je­
doch in verschiedenem Maafse. — Die Repräsentativ­
verfassung, wo sie als zeitgemäfs erscheint, ist insofern 
am wichtigsten, als sie die beiden anderen Grundsätze 
ins Leben rufen, jedenfalls, wenn sie schon bestehen, 
ihnen den besten Schutz gewähren kann. Dagegen ist 
sie wieder andererseits ohne das Gemeindewesen, mehr 
oder minder, aber immer, ein Gebäude ohne festes Fun­
dament; wie überhaupt das Gemeindewesen die einzig 
möglich dauerhafte Grundlage eines gesunden, kräftigen, 
sich stets weiter ausbildenden, Staatslebens ist. Denn: 
„der Gemeindeverband ist die natürliche Grundlage des 
Staatsverbands/' — sagt mit Recht das Würtembergsche 
Edict über Organisation der unteren Staatsverwaltung, 
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vom 31sten Dec. 1818 * 3). — So wichtig dagegen auch 
an und für sich der dritte Grundsatz (über die Stellung 
der Verwaltungsbeamten) ist, so ist er doch, — im Ver­
hältnisse zum Einflufs der beiden anderen betrachtet, — 
nur von secundärer Wichtigkeit; besonders indem er, 
erst durch die Art und die Ausdehnung ihrer Anwen­
dung, das Maafs für die seinige finden kann, wie im 
Verlaufe dieser Schrift ersichtlich sein wird. Das Ver- 
hältnifs zwischen Repräsentativverfassung und Gemeinde­
wesen näher auszuführen, gehört nicht hierher, so wie 
überhaupt nicht eine nähere Betrachtung des Einflusses 
der ersteren auf die Verwaltung, mit Ausnahme des spä­
ter zu betrachtenden Verhältnisses zur Stellung der Ver­
waltungsbeamten. Wohl aber mufs das Gemeindewesen 
in seinem Verhältnisse zur Verwaltung des Staats be­
trachtet werden, weil daraus sich die Art der Stellung 
der Beamten in der Staatsverwaltung (als das System 
der von der Regierung aufgestellten Behörden betrach­
tet) ergiebt. Hier müssen wir nun für diese, um einen 
schlagenden Gegensatz gegen das Gemeindewesen zu ge­
winnen, die aufs strengste, bis in die letzten Einzel­
heiten der Verwaltung, durchgeführte Centralisation als 
Princip annehmen.

/
3) Pölitz. Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 

1789 bis auf die neueste Zeit. 2. Auflage. I. p. 428.
2 *

§. 12.

П. Centralisation und Gemeinde­
wesen.

Dieses Princip der auf die Spitze getriebenen Cen- 
tralisation (denn die Centralisation an sich ist nothwen­
dig, und nur ihr Uebermaafs schädlich) kennt keinen 
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Staatsorganismus, sondern nur eine Staatsmaschine, — 
und darin liegt der erste Grund zu allem, aus derselben 
entspringenden, Uebel. Nach dieser mechanischen An­
sicht, besteht die Verwaltung aus einem, an sich todten, 
künstlich in einander greifenden, Räderwerke, das den 
Impuls zur Bewegung von Aufsen empfangen mufs, näm­
lich von der Staatsgewalt. Nach der entgegengesetzten, 
organischen Ansicht, besteht die Verwaltung aus einem 
Systeme von Organen, durch welche sich, von unten 
hinauf zur Spitze des Systems (der Staatsgewalt), ein 
selbstständiges Leben zieht, das zum Sein nicht erst ei­
nes äufseren Impulses bedarf. Die treibende Kraft der 
Maschine wird hier zum beaufsichtigenden, leitenden Prin­
cipe für das, im Organismus sich kundthuende, Leben.

In der Verwaltung nach dem strengen Centralisa- 
tionssysteme, ist das Land unter ein Netz von gleich- 
mäfsig abgestuften Behörden vertheilt, deren von der 
Regierung (die Staatsgewalt mit ihren nächsten unmittel­
baren Agenten, den Ministern) ernannte Glieder zwar 
aus dem Volke hervorgegangen, aber durch die Art ihrer 
Anstellung demselben entfremdet sind. Das bleiben sie 
auch durch die Weise, wie sie als blofse Werkzeuge 
der Verwaltung, ohne Selbstständigkeit fürs Gute oder 
fürs Böse, nur da sind, um die aus dem Centralpuncte 
(der Regierung) kommenden Anordnungen selbst auszu­
führen, oder auch nur weiter zu befördern. Sie haben 
kein gemeinsames Interesse mit den Einwohnern ihrer 
Amtsbezirke; nicht an sie sind sie geknüpft, sondern 
durch die Behördenkette an ihre Oberen, zuletzt an die 
die Verwaltung leitenden Minister. Hierdurch bilden sich 
aber zwei einander überall gegenüberstehende Interessen, 
das der Regierung und das des Volkes, — oder jeden­
falls ein getheiltes Interesse.

Nach dem Grundprincipe des Staatsrechts, bilden
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Regierung und Volk nur ein Ganzes, und zwar so, dafs 
die erstere, als aus dem letztem hervorgegangen, anzu­
sehen ist. Ihre Interessen sind daher auch eins; — das 
der Regierung geht nothwendig aus dem des Volks her­
vor. Indem aber, durch die Grundsätze der Centralisa­
tion, die ganze Verwaltung von der Regierung, wie aus 
einem Centralpuncte, ausgeht, und von dort aus in eng 
an denselben geknüpften, sich immer wieder zerspalten­
den, Strahlen sich durch den ganzen Staat verbreitet, ohne 
sich an dem Endpuncte dieser Radien an die Peripherie, 
an das Volk, innig anzuknüpfen, — bildet sich natürlich 
in jenem Centralpuncte ein selbstständiges Interesse, mehr 
oder weniger, aber doch immer verschieden von dem des 
Volks, auf welches, gleichsam wie auf eine fremde Masse, 
gewirkt werden soll. — Dieses besondere Interesse der 
Verwaltung vertreten nun die Beamten überall, gegenüber 
dem Volke, — und hierin liegt die Wurzel jenes, sich 
mehr oder minder aussprechenden, aber nie ganz ver­
schwindenden, Mifstrauens des Volks gegen die Staats­
behörden. Es fühlt, dafs wenn auch sein Wohl der 
Zweck der Regierung sein sollte, und auch wohl ist, — 
diese aber, der ihr zusagenden Ansichten gemäfs, dar­
unter etwas ganz Anderes verstehen kann, als aus den 
aus ihm selbst entwickelten Begriffen hervorgeht. Es 
fühlt, dafs es in seinen eigenen theuersten Angelegenhei­
ten, wo es doch selbst am besten Bescheid weifs, keine 
zählende Stimme hat, sondern sich ruhig gefallen lassen 
mufs, was an einem ihm ferne liegenden Orte beschlossen 
und dann, durch ihm fremde oder entfremdete Beamte, 
ausgeführt wird, die seine wahren Interessen weder im­
mer kennen, noch auch sie zu kennen immer im Stande 
sind; — und so ist jenes Mifstrauen ein nicht auszurot­
tender Krebsschaden am Staatskörper.
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§. 13.

Nach den Grundsätzen der Centralisation, wählt man 
die in den verschiedenen Provinzen (oder wie man sonst 
die geographisch-administrativen Bestandtheile eines Staats 
nennen will) anzustellenden Beamten vorzugsweise nicht 
aus Angesessenen derselben, besonders nicht aus deren 
künftigen Amtsbezirken. Das geschieht, damit (wie es 
heifst) die Beamten sich nicht zu sehr mit denselben 
identificiren, und von dem Interesse der Regierung ab­
gezogen werden. Der Beamte tritt also, in der Regel, 
sein Amt an, mit völliger Unkenntnifs der Local-Ver­
hältnisse und Interessen. Gewils wird der tüchtigere, 
eifrigere Staatsdiener sich mit denselben allmählig bekannt 
zu machen suchen; — aber welche Mittel stehen ihm 
dazu zu Gebote? Tabellen, Berichte, allgemeine stati­
stische Notizen und dergleichen, über deren Zuverlässig­
keit wohl manche gerechte Zweifel obwalten möchten. 
Ueberdies fehlt jedenfalls in denselben die Hauptsache, 
nämlich Angabe der Geistesrichtung, der Neigungen, der 
Ansichten, — mit einem Worte, — des Charakters der 
Bewohner des Amtsbezirks. Das Vertrauen derselben aber 
wird dem Beamten, zur erleichterten Kenntnifs dieser 
Hauptmomente, eben jenes bereits erwähnten Mifstrauens 
wegen, nicht entgegenkommen. Einigermafsen freilich — 
selten ganz — wird der Beamte, durch eine lange Amts­
führung, durch besonderes Streben in die Localinteres­
sen einzugehen, dasselbe überwinden können, wird sich 
allmählig immer mehr mit dem bekannt machen, was ihm 
zu wissen Noth thut. — Allein was bürgt dafür, dafs 
seine Oberbehörde ihn so lange an diesem Posten läfst? 
Abgesehen von anderen Arten der Entfernung, wie Ver­
setzung, Entlassung etc., — befördert man einen solchen 
Beamten eben weil er sich geschickt zeigt, giebt ihm 
einen, seinen Einsichten und Talenten angemesseneren,
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Wirkungskreis. Und das mit Recht, denn ihm gebührt 
der Lohn seines Eifers, und es war auch nicht seine 
Absicht, sein ganzes Leben hindurch in diesem bestimm­
ten Amte zu wirken, sondern mit der Zeit immer höher 
auf der Stufenleiter der Aemter zu steigen. Aber sein 
Amtsbezirk? — nun, der fällt wieder der Verwaltung 
eines neuen Beamten anheim, der mit derselben Un- 
kenntnifs der Verhältnisse hinkommt, und vielleicht nicht 
mit demselben guten Willen, wenn auch für den Dienst, 
doch nicht für die Administrirten. Letzteres möchte aber 
wohl die Regel sein. Denn die Hauptpflicht des Beam­
ten im Centralisationssysteme ist pünctlicher Dienst; hier­
nach wird er belohnt oder zurückgesetzt. — Rasche Aus­
führung der ihm gewordenen Aufträge, schnelle Durchfüh­
rung der allgemeinen Verordnungen, detaillirte Berichte 
zur rechten Zeit, — das macht den pünctlichen Dienst 
aus, und das vermag die Oberbehörde auch am besten 
zu beurtheilen. Ob aber dabei die materiellen oder gei­
stigen Interessen der Administrirten, wenn auch unabsicht­
lich, verletzt worden, das mufs mehr eine Nebensache 
bleiben. — Allerdings wird Solches dem wohlmeinenden 
Beamten leid thun. Aber wird er es wagen, deshalb 
kräftige, dringende Gegenvorstellungen zu machen, wo­
durch man etwa keine gute Meinung von seiner Pünct- 
lichkeit im Dienste fassen könnte? Ueberdies ist ja dem 
Beamten die Regierung das lohnende Princip, die Spen­
derinn der Ehren, — jene Triebfeder der Monarchie 
nach Montesquieu4), der damit wohl nicht so Un­
recht hat, als man in der allgemeinen Verwerfung seiner 
Verfassungstriebfedern oft annimmt, — vielleicht weil man 
honneur falsch durch Ehre (d. h. nicht durch Ehren) 
übersetzt. — Nach diesen Belohnungen, diesen Ehren, 

4) De 1’Esprit des lois. Hl. 7.
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strebt ganz natürlich der Beamte, weil sie fast immer der 
Zweck seines Dienstes sind. Das Vertrauen, die Dank­
barkeit der Bewohner des Amtsbezirks, dieser höchste 
Lohn, der einem zur Verwaltung berufenen Staatsbürger 
werden kann, — wie Viele werden nach demselben stre­
ben, ihn vorziehen jenen glänzenden Beweisen der Gunst 
der Regierung? Die Staatsdiener machen, durch ihre 
ganze Stellung, nothwendig einen besonderen Stand aus, 
mit besonderen Interessen, für welche sie nur von der 
Regierung, nicht aber vom Volke, Beförderung erwarten 
können.

§. 14.
Wie das Centralisationssystem in der Staatsverwal­

tung nur eine Maschine sieht, durch welche auf den 
Staat, auf das Volk, gewirkt wird, — so sieht das, auf 
das Princip des Gemeindewesens basirte, Verwaltungs­
System (wie schon angedeutet worden) in der Verwal­
tung ein System von aus dem Volke hervorgegangenen 
Organen, die von diesem das sie durchdringende, ihnen 
also nicht fremde, selbstständige Leben empfangen. Die­
ses über den ganzen Staat verbreitete System von unter 
einander in enger Verbindung stehenden und, gleich den 
Behörden der Centralisation, abgestuften Organen läuft 
in einen Centralpunct aus, die Regierung, — und hierin 
ergiebt sich der Grundunterschied mit dem Principe der 
Centralisation. Nach diesem geht, wie gesagt, die Л er- 
waltung aus diesem Centralpuncte aus, und verbreitet 
sich dann über den Staat; die Wirkung findet also nur 
aus dem Mittelpuncte, durch die Radien, auf die, mit 
denselben in keinem unmittelbaren Zusammenhänge ste­
hende, Peripherie Statt. Nach der entgegengesetzten An­
sicht dagegen, läuft die Verwaltung in den Centralpunct 
zusammen, so dafs hier eine doppelte Wirkung eintritt: 
von der Peripherie durch die Radien auf den Mittel- 
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punct, und von diesem zurück auf die Peripherie, welche 
letztere Wirkung, in diesem Systeme, aus der staats­
rechtlichen Bedeutung der Staatsgewalt, von selbst her­
vorgeht. Ein solches Verhältnifs stimmt aber auch voll­
kommen mit dem Vernunftprincipe des Staatsrechts über­
ein, dafs die Staatsgewalt aus dem-Volke für dasselbe 
hervorgegangen ist. — Betrachten wir zunächst die erste 
Wirkungsäufserung. Die, das hier bezügliche Verwal­
tungssystem bildenden, Organe bestehen zuvörderst aus 
den, unmittelbar aus dem Volke hervorgehenden, nur für 
die nächsten Interessen beschränkter Localitäten, historisch 
entstandenen Gemeindeverwaltungen. Aus ihnen gehen 
dann gemeinsame, für gröfsereBezirke berechnete, Bezirks­
verwaltungen, und eben so weiter Kreis- und endlich 
Provinzialverwaltungen hervor 5 ). Diese stehen endlich, 
und dadurch das Volk selbst, oder auch dieses unmittel­
bar — durch seine Vertreter — mit der Regierung in 
einwirkendem Zusammenhänge 6).

5) Krause. Versuch einer ständischen Verfassung für ein 
aus vielen Provinzen zusammengesetztes grofses Reich. Gotha, 
1831. p. 139 u. folg.

6 ) Stände das Volk in seiner geistig - sittlichen Entwickelung 
nicht auf einer, der Möglichkeit einer Volksvertretung, angemesse­
nen Stufe, so müfste ein anderes passendes Mittel des Zusammen­
hanges gefunden werden. Zu gleicher Zeit müfste aber auch die 
mögliche Einwirkung auf die Regierung verringert werden, da, in 
einem solchen Zustande des Staats, gewöhnlich die Regierung dem 
Volke in der Cultur vorangeeilt ist, und daher eines weitern Spiel­
raums bedarf.

Von der Regierung findet aber nun wieder eine 
Rückwirkung auf das Volk Statt, dadurch, dafs eben die 
ganze Verwaltung in ihre Hand zusammenläuft, und sie 
daher derselben zwar nicht den einzigen Impuls giebt, 
wie bei der Centralisation, — wohl aber das, dasselbe 
bereits durchdringende, Leben zusammenfassen, es ord­
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nen und beaufsichtigen kann, und ihm die nöthige Rich­
tung zu geben vermag; wo sie (die Regierung), durch 
ihre hohe Stellung über dem Staatsganzen, allein die ge­
meinsamen Interessen und Bedürfnisse desselben erken­
nen und befriedigen kann, — die unter einander strei­
tenden aber ausgleichen.

§• 15.
Diese rückwirkende Aeufserung der Regierung wird 

nun insbesondere bewerkstelligt, durch von ihr abhän­
gige Beamte, welche sie an die Spitze der Provinzial­
verwaltung setzt, als verbindende Zwischenglieder zwi­
schen sich und der, aus dem Volke hervorgegangenen, 
Verwaltung. — Die Glieder dieser werden natürlich 
durch Diejenigen, für welche die Verwaltung da ist, aus 
ihrer Mitte gewählt; für die untersten Localverwaltungen 
unmittelbar, für die höheren Stufen des Gemeindewesens 
vielleicht so, dafs die Glieder der Unterverwaltungen die 
der Oberen wählen. Wählbar aber ist jeder im Gemein­
deverbande, — welcher Ausdehnung auch dieser sei, — 
stehende Staatsbürger. Denn es steht der staatsrechtliche 
Grundsatz fest, dafs, — weil die Gesammtheit der Staats­
bürger oder hier der Gemeindeglieder berechtigt und ver­
pflichtet, aber nicht im Stande ist, selbst den Staat oder 
die Gemeinde zu verwalten, sondern dieses von meist 
durch Wahl bestimmten Delegirten geschehen mufs, — 
jeder Staatsbürger oder jedes Gemeindeglied berechtigt 
und verpflichtet ist, an der Verwaltung des Staats oder 
der Gemeinde thätig Theil zu nehmen; d. h. sobald die 
Wahl seiner Mitbürger, im Staats- oder im Gemeinde­
verbande, zu diesem Behufe auf ihn fällt, und auf so 
lange, als das Gesetz die Zeit bis zu einer neuen Wahl 
festgesetzt hat. Darin besteht denn auch überhaupt der 
staatsrechtliche Grund des Gemeindewesens, der mit dem 
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des Staats zusammenfällt, so dafs jenes diesem erst als 
Grundlage dient, dann aber ihm subordinirt wird.

Wenn es auch nicht die Natur der Sache gäbe, so 
würde uns die Geschichte beweisen können, was Rous­
seau und andere mehr7) behaupten, dafs nämlich das 
Volk sich seltener in der Wahl seiner Beamten irre, als 
die Regierungen. — Angenommen, dafs der Fürst die 
herrliche Gabe besitzt, seine Ministerien mit ausgezeich­
neten, ihrem Amte gewachsenen, Männern zu besetzen; 
angenommen, dafs der Minister die seltene Gabe besitzt, 
mit nicht zu täuschendem Scharfblicke, die Männer aus­
zuwählen, die ihn unmittelbar in seinem schweren Amte 
unterstützen sollen: so kann inan wohl nicht mit Billig­
keit von diesem Minister auch noch verlangen, dafs er 
die gewaltige Zahl von Beamten, die zu seinem Verwal­
tungszweige gehören, selbst und ohne zu irren auswähle, 
— von ihm, der mit der allergröfsten Zahl der Amtsbe­
werber nie in Berührung kommt. Er mufs daher fast 
immer die Wahl seinen Unterbeamten überlassen, oder 
vielmehr Jeden anstellen, der nur immer sich um ein 
erledigtes Amt bewirbt, und der nöthigen theoretischen 
Bildung nicht ermangelt. ‘

7) Du C'onträt social. Hl. 6. — Montesquieu. De Г Esprit 
des lois. II. 2. — Macchiavelli. Discorsi sopra la priina deca 
di T. Livio. HI. 31.

Wie viel, wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach, 
sicherer im Erfolge, ist dagegen die Wahl durch Dieje­
nigen, deren Interessen von den zu Wählenden verwal­
tet werden sollen. Sie kennen den, welchen sie wäh­
len, nach allen seinen Handlungen, nach seiner Denkungs- 
weise, seinem Charakter, seinen Kenntnissen; sie werden 
gewifs absichtlich Niemand wählen, der sich des ihm an­
vertrauten Amts voraussichtlich unwürdig machen könnte, 
weil es eine Verletzung ihrer eigenen Interessen wäre.
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Und haben sie sich auch getäuscht in ihrer Wahl, was 
natürlich, wie bei jeder anderen menschlichen Handlung, 
möglich ist, — so liegt schon in der häufigen Wieder­
kehr derselben das Mittel zur Wiedergutmachung des be­
gangenen Versehens, ja zur Entfernung selbst eines sonst 
tüchtigen, aber seinem Amte nicht gewachsenen Mannes. 
Ist aber der Gewählte nicht blofs, auf eine oder die 
andere Weise, fürs Amt untauglich oder nicht passend, 
sondern macht sich wirklich straffällig, — so verhindert 
nichts, dafs er, auch vor Ablauf der Zeit seiner Amts­
führung, ebenso einer Untersuchung und Verantwortung 
unterliege, wie es bei einem, von der Regierung an­
gestellten, Beamten der Fall sein würde.

§. 16.
Aber -wird ein solcher gewählte Beamte auch die 

Kenntnisse besitzen, die bei dem Regierungsbeamten, schon 
durch das blofse Factum seiner Anstellung, vorauszusetzen 
sind? — Eine Kenntnifs von den Localverhältnissen, 
von den materiellen und geistigen Interessen der Einwoh­
ner des Verwaltungsbezirks, dürfen wir — wie oben ge­
zeigt worden — fast nie bei einem eben angestellten 
Regierungsbeamten suchen, und werden sie auch später 
bei demselben gewifs nicht in dem Grade finden, als sie 
bei dem von seinen Mitbürgern gewählten Beamten vor­
auszusetzen sind, welcher unter diesen aufgewrachsen, mit 
ihnen dieselben Interessen theilend, durch Gewohnheit 
schon mit dem vertraut, was ihm zu wissen Noth thut, 
wohl die wahren Bedürfnisse seiner Wähler, seines Amts­
bezirks, kennen wird. Das ihm etwra Entgangene wird 
er auch leicht erfassen können, begünstigt durch das na­
türliche Vertrauen der Wähler zum Gewählten. — Es 
könnte also, bei der oben aufgeworfenen Frage, nur von 
theoretischen Kenntnissen, von der wissenschaftlichen Vor­
bildung fürs Amt, die Rede sein, für welche bei dem Re­
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gierungsbeamten eine, seiner Anstellung nothwendig vor­
ausgehende, strenge Prüfung gebürgt haben würde. — 
"Was das anbetrifft, möchte nun aber wohl zuvörderst 
behauptet werden können, dafs in der nur auf eine Pro­
vinz bezüglichen Verwaltung, — von der hier allein die 
Rede ist, — eine genaue Kenntnifs der Localverhältnisse, 
ohne eine solche der auf die Verwaltung bezüglichen 
Wissenschaften, jedenfalls den allervorzüglichsten Theo­
rien, wobei aber der Beamte der Localkenntnifs erman­
gelte, vorzuziehen sei; — wenn nämlich nur zwischen die­
sen Extremen die Wahl bleibt. Woher sollte man aber, 
im Allgemeinen, jene theoretischen Kenntnisse dem, durch 
Wahl angestellten, Beamten absprechen müssen? Wird 
man nicht, von zwei sonst gleich tüchtigen Männern, 
dem mit wissenschaftlicher Bildung ausgerüsteten meist 
den Vorzug geben? Und diese wissenschaftliche Bildung 
selbst, wird sie denn immer das Eigenthum einer Caste 
bleiben, nur ein Mittel zur Begründung eines Nahrungs­
standes, ein Brodstudium? — Nein, sie wird immer mehr 
im Volke sich verbreiten, und das gewifs um so schnel­
ler, je mehr jeder Gebildete die Aussicht hat, einst die 
Theorie zum Besten seiner Mitbürger aufs wirkliche Le­
ben anzuwenden. — Und eben diese Aussicht, — wel­
ches rege, stets wache Interesse für alles auf die Ver­
waltung seiner Provinz Bezügliche, erweckt sie nicht in 
jedem Gebildeten, jedem Vaterlandsfreunde? Welche le­
bendige Regsamkeit der Geister, welches edle Selbstge­
fühl der Staatsbürger, mufs nicht entstehen, wenn jeder 
weifs, dafs, — wenn seine Bildung und sein Charakter 
ihn dazu befähigen, — das Vertrauen seiner Mitbürger 
ihn vielleicht berufen wird, öffentlich zu ihrem Besten 
zu wirken. Nur dadurch wird wahrer Bürgersinn ge­
nährt, der bei einer anderen Ordnung der Dinge, mehr 
oder weniger immer von einem, alle öffentliche Verhält­



30
nisse als Nebensache betrachtenden, Egoismus verdrängt 
werden wird. Auch hier wird, für den Beamten, Ehr­
geiz eine mächtige Triebfeder des Eifers sein, — jedoch 
ein auf etwas ganz Anderes gerichteter. Nicht Rang und 
Orden, sondern der Dank, das Vertrauen der Mitbürger, 
die Bürgerkrone ist das Ziel des Ehrenmannes, der we­
nigstens, — wenn er es auch nicht Allen recht machen 
kann, — im Bewufstsein dessen, was er gethan, seine 
Befriedigung finden wird, da er gleich anfangs äufsere 
Auszeichnungen nicht im Auge hatte.

§. 17.
Indem die Wahl nur für einen bestimmten, — der 

Natur der Wahlämter nach, — nicht langen Zeitraum 
gilt, bringt der Gewählte, wenn sein Amt ihm im Ver­
folgen seiner persönlichen Interessen hinderlich wäre, dem 
Staate kein gröfseres Opfer, als seine Eigenschaft als 
Staatsbürger es ihm zur Pflicht macht, da er, nach Ver­
lauf der Amtszeit, sich wieder ganz seinen Privatgeschäf­
ten widmen kann. Sollte die Wahl zum zweiten Male 
auf denselben fallen, und er die Uebernahme des Arats 
mit den Interessen der Seinigen für durchaus unverein­
bar halten, so wäre er berechtigt, dasselbe abzulehnen. 
Spricht sich aber das öffentliche Vertrauen wiederholt 
für ihn aus, so würde eine, nicht für das Amt an sich, 
sondern für dieses Individuum bestimmte, nur bis zur 
nächsten Wahl gültige Vergütung, die collidirenden In­
teressen ausgleichen. — Immer aber werden die meisten 
Aemter unbesoldete, also blofse Ehrenämter sein können, 
wenn man nicht, — aus dem gewifs sehr zu berücksich­
tigenden Grunde, dafs sich nur die Wohlhabenden, in 
ihrem Besitzzustande ungekränkt, der Verwaltung unter­
ziehen würden, — alle Aemter mit bestimmten unverän­
derlichen Gehalten dotiren will. Jedenfalls werden aber 
diese Dotationen sehr viel geringer sein können, als bei 
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den von der Regierung besetzten Aemtern, wo der Beamte 
im Gehalte einen begründeten Nahrungsstand finden mufs, 
da er auf seine Lebenszeit dem Staatsdienste seine Kräfte, 
und das mit Ausschlufs jedes anderen Erwerbmittels, wid­
men mufs. Aus demselben Grunde fällt für den durch 
Wahl ernannten Beamten das, für die durch die Regie­
rung eingesetzten nicht zu vermeidende, Pensionswesen 
weg; und wer die ungeheuren Summen kennt, die in 
den jährlichen Ausgabenetats für Gehalte und Pensionen 
vorkommen, wird gestehen, dafs das der Wahladministra­
tion, bei der gewöhnlichen rein materiellen Politik, sehr 
das Wort sprechen müfste.

Dagegen könnte eingewendet werden, dafs, — weil 
die Aemter nur auf eine bestimmte kürzere Zeit übertra­
gen werden, — der durch Wahl angestellte Beamte sich 
nicht die praktische Kenntnifs des Geschäfts, die Geschäfts­
routine, in dem Grade aneignen könne, wie der stets im 
Dienste stehende Regierungsbeamte. Allerdings sollte die 
Anstellung eines Solchen immer auf Lebenszeit sein; aber 
wird dadurch bedingt, dafs der Beamte auch sein ganzes 
Leben dasselbe Amt behalte, oder wenigstens immer in 
einer und derselben Provinz bleibe? Ist nicht Weiter­
schreiten auf der Leiter der Amtshierarchie, eine der 
Triebfedern des Dienstes? Sind Versetzungen nicht et­
was ganz Gewöhnliches? Und wenn man die Fertigkeit 
des Berichtabfassens, überhaupt des Geschäftsstyls, die 
Kenntnifs der Behördenabstufung, die Pünctlichkeit in Be­
sorgung der Geschäfte abrechnet, die der Mann von Bil­
dung sich wohl bald aneignen wird, insofern sie wirklich 
für die Geschäftsführung unerläfslich sind; — was bleibt 
dann noch von der Geschäftsroutine übrig, was nicht 
gleichsam ein, immer sehr unvollkommenes, Surrogat ge­
nauer Kenntnifs der Localverhältnisse sein soll, — die 
der Beamte durch Wahl schon mitbringt? Ueberdies
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wird, bei der auf Gemeindewesen begründeten Verwal­
tung, der Geschäftsgang immer unendlich viel einfacher 
sein, als in den Behörden der Regierung, und gewifs nie so 
leicht, wie hier, in ein Maschinenwesen ausarten, welches 
eigentlich jener Geschäftsroutine ihre Entstehung giebt.

§. 18.
Der wichtigste Einwand indessen gegen das Gemein­

dewesen überhaupt, ist das unläugbar in demselben lie­
gende demokratische Element, das aber seine Begründung 
nicht blofs im philosophischen Staatsrechte findet, son­
dern — wie wir gesehen haben — auch in der historischen 
Entwickelung des Staats; so dafs also hier Philosophie 
und Geschichte, — die beiden Lehrerinnen der Politik, 
— auf dasselbe Resultat leiten. — Dessen ungeachtet 
erregt das Princip des Gemeindewesens den Unwillen 
aller jener falschen, — oder wenn auch aufrichtigen, doch 
blinden, — Freunde der Monarchie, die, in jeder freien, 
selbstständigen Regung im Staate, einen versteckten Fun­
ken zu spüren vorgeben, der in glühendem Brande die 
Monarchie zu verzehren drohe; und das nicht immer etwa 
aus reiner Anhänglichkeit au die Monarchie, — welche 
gewifs alle wahren und zugleich unbefangenen Freunde 
der Freiheit in Europa theilen, — sondern aus Furcht 
vor Verletzung ihrer selbstischen Interessen, die nur bei 
einer, von Willkühr in Bewegung gesetzten, Staatsma­
schine gedeihen. — Vermag aber wohl der unbefangene 
Blick, in jenem demokratischen Elemente, etwas dem rei­
nen monarchischen Principe Gefährliches zu entdecken? 
Ist nicht das Wohl des Volks (in seinem weitesten Um­
fange verstanden) der Zweck desselben, — und wird 
nicht dasselbe, durch das angeschuldete Gemeindewesen, 
am besten und festesten begründet? Hat die höhere gei­
stige Regsamkeit, das steigende Bedürfnifs nach Bildung, 
das immer lebhaftere Interesse für Alles, was auf die

Staals-
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Staatsverwaltung Bezug hat, — mit einem Worte, das 
durchs Gemeindewesen erweckte und gestärkte Bewulst- 
sein des Staatsbürgerthums, — etwas die Monarchie Ge­
fährdendes? Wahrlich nein; und nur die können es glau­
ben, die das monarchische Princip so herabwürdigen, dafs 
sic es nur im Schutze allgemeiner Geistesdumpfheit für 
sicher halten, — die ein Interesse des Monarchen im di- 
recten Widerspruche mit dem Interesse des Volkes ken­
nen. — Jenes demokratische Element trägt also nicht 
den Keim zur Vernichtung der Monarchie in sich; son­
dern ist vielmehr die festeste Grundlage derselben, auf 
welcher die Zufriedenheit des Volks beruht, — die beste 
Schulzwehr gegen eigennützige Demagogen und der Wirk­
lichkeit entrückte Freiheitsschwindler.

§. 19. »w
Eine kurze Andeutung des Umfanges der Compe- 

tenz des Gemeindewesens in einer Provinz, in ihrem Ver- 
hältnifs zur Regierung, wird noch mehr erweisen, wie 
wenig, das monarchische Princip Beeinträchtigendes, in 
der Wahlverwaltung liegt. Sehen wir vorher auf die 
Gesetzgebung, so versteht sich von selbst, dafs die allge­
meine Gesetzgebung des Staats, für alle Landestheile des­
selben, auf gleiche Weise gültig ist, wo nicht etwa ein­
zelne dieser, durch besondere historische Verhältnisse, 
einer besseren, ihnen anpassenderen Gesetzgebung theil- 
liaftig geworden sind, — oder, bei Nationalverschieden­
heit vom Hauptlande, ihnen eine eigenthümliche Verfas­
sung zugestanden ist, deren Aufrechthaltung die Verbin­
dung mit dem Hauptlande nicht lockern, sondern nur fester 
knüpfen wird. Was aber, abgesehen von dergleichen 
Anomalien, den eigentlichen Gegenstand unserer Betrach­
tung: die Verwaltung — anbetrifft, so sind überall in 
dieser zwei Competenzen zu unterscheiden: Anordnung 
und Vollziehung, deren Attribution das Verhältnifs zwi- 
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sehen der Regierung und dem Gemeindewesen einer Pro­
vinz bestimmen mufs. — Die Anordnung der A erwal- 
tungsmaafsregeln gebührt nun in Allem, was blofse locale 
Verhältnisse betrifft, unbedingt dem bezüglichen Gemein­
deverbande, da die Glieder desselben, am besten und 
allein, richtig beurtheilen können, was für ihre Interessen 
Noththut. Wo aber allgemeine, dem ganzen Staat gleich- 
mäfsig inwohnende und auf das Staatsganze bezügliche, 
Verhältnisse in Betracht kommen, da gebührt auch der 
Staatsregierung allein die Anordnung; den Gemeindebe­
hörden nur Gegenvorstellungen, wenn etwra dergleichen 
allgemeine Anordnungen in Localverhältnisse von glei­
cher oder gröfserer Wichtigkeit störend eingreifen, ohne 
dafür einen genügenden Ersatz zu gewähren. Die Voll­
ziehung der Anordnungen dagegen, seien es allgemeine 
der Staatsregierung, oder besondere über Localverhält­
nisse, gebührt immer den, durch Wahl der Glieder der 
verschiedenen Gemeindeverbände, angestellten Behörden. 
— Hierdurch allein wird sowohl das materielle Wohl, 
als die freie geistige Entwickelung der Staatsbürger, in 
Wahrheit gesichert, und das ist ja der Zweck der Staats­
verbindung, und also auch der Regierung. Für den Zu­
sammenhang mit dieser stehen, wie schon erwähnt wor­
den, Regierungsbeamte an der Spitze der Provinzialver­
waltung, was, — verbunden mit der allgemeinen Auf­
sichtsgewalt des Staats, — genügen wird, den nothwen­
dig ungehemmten, raschen Gang des ganzen Verwaltungs­
Organismus zu erhalten, wie das Beispiel Englands (selbst 
bei einer sehr viel weniger gleichmäfsig geordneten Ver­
waltungsweise, der aber immer das Princip des Gemein­
dewesens, der Selbstverwaltung des Volks, zu Grunde 
liegt) beweiset. — Freilich wird, dessen ungeachtet, der 
Gang der Verwaltung nicht so rasch, so durchgreifend 
sein, wie bei der streng durchgeführten Centralisation,_
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aber dafür auch nicht so oft in die Interessen, sowohl 
der Localitäten, als der Einzelnen, verletzend eingreifen.

Ist nun aber jene, in besonderem Maafse dem Cen- 
tralisationssysteme eigenthümliche, durchgreifende Rasch­
heit der Verwaltung, die alle Kräfte anspannt, und sie 
für jeden Augenblick der Regierung zu Gebote stellen 
soll, — ist sie das einzige wahre Kriterium einer guten, 
d. h. die eigentlichen Zwecke des Staats beförndernden, 
Verwaltung? Ist sie nicht, — wenn wir von der, mit 
derselben verbundenen, Willkühr nach Innen abstrahi- 
ren, — vielmehr auf das Verhältnifs zum Auslande be­
rechnet? Nach Aufsen hin, mit für jeden Augenblick zu 
Gebote stehenden Kräften, imposant zu erscheinen, — 
ist das nicht am Ende der Hauptzweck der Centralisa­
tion? Ist er es aber auch wirklich zugleich für den 
Staat? Allerdings mufs dieser sich eine, seiner würdige, 
Stellung im Staatensysteme bewahren, doch braucht er 
deshalb nicht das Interesse seines Volkes, dem Einflüsse 
auf die Schicksale fremder Nationen, nachzustellen. Die 
meisten Völker Europa’s seufzeten nicht so unter der 
Last der Auflagen, wenn sich die Staaten weniger um 
ihnen fremde, — wenigstens sie nicht unmittelbar berüh­
rende, — Angelegenheiten gekümmert, und mehr sich 
selbst im Auge gehabt hätten. — Und jene Kraft nach 
Aufsen hin, ist sie nicht zuletzt bedingt durch die freie, 
ungestörte Entwickelung aller Kräfte des Volks, wrelche 
nur dort in vollem Maafse eintreten kann, wo dersel­
ben, durch die Gesetzgebung, ein freier Spielraum und 
eine würdige Rahn angewiesen ist?

§. 20.
Wie wir im Allgemeinen, in der historischen Ent­

wickelung der Verwaltungsweise in den europäischen Ein­
herrschaften, immer zwei neben und gegenüber einander 
stehende Principien fanden: unmittelbare Verwaltung durch 
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die Staatsgewalt und Verwaltung durch das V olk selbst 
im Gemeindewesen, — eben so finden wir also auch in 
der Theorie einen analogen Gegensatz, in dem auf Cen­
tralisation und dem auf Gemeindewesen basirten Л erwal- 
tungssysteme. Wenn uns aber die Geschichte, fast über­
all, das völlige Ueberwiegen des Princips der unmittel­
baren Verwaltung durch die Staatsgewalt zeigt, so glau­
ben wir dagegen erwiesen zu haben, dafs nach der Theo­
rie das auf Gemeindewesen basirte Verwaltungssystem vor 
seinem Gegensätze bei weitem den Vorzug verdient.

Diesen schroffen Gegensatz des historisch Entstan­
denen und Bestehenden einerseits, und andererseits des, 
nicht nur durch die Theorie empfohlenen, sondern auch 
erweisbar im Grundwesen des Staats begründeten, Ver­
waltungssystems für einen gegebenen Staat, nach dessen 
eigenthümlichen Bedürfnissen und der von demselben er­
reichten Culturstufe, auszugleichen, — ist nun eine der 
höchsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der Verwal­
tungspolitik. Immer jedoch wird diese im Auge behal­
ten müssen, dafs das System der Centralisation, im na­
türlichen Staatsrechte, keine Begründung findet; das ent­
gegengesetzte dagegen nicht blofs in demselben seine 
Wurzel hat, sondern zugleich auch seine Entstehung der 
noch ungehemmten historischen Entwickelung der mensch­
liehen Gesellschaft verdankt. Dasselbe wird daher über­
wiegende Anerkennung verdienen, besonders da seine 
Anwendbarkeit, so wie seine dem Staatsleben überhaupt 
gewährten Vortheile, nicht blofs theoretisch erwiesen, 
sondern‘auch durch die Erfahrung (z. B. in der Verwal­
tung Englands) bewiesen werden können. Hiernach wird 
also im Allgemeinen feststehen, dafs, für alle Staaten, 
eine Rückkehr vom strengen, durch alle Stadien durch­
geführten, Centralisationssysteme zum Principe des Ge­
meindewesens, sowohl nothwendig, als auch gewifs über­
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all, — wenn auch allmählig, aber immer, — thunlich er­
scheint; wobei natürlich die Eigenthümlichkeit des be­
sonderen Staats über den Grad, die Ausdehnung, dieser 
Rückkehr von dem einen Principe zum anderen, oder 
vielmehr der, — seinen Verhältnissen angemessenen, — 
Verschmelzung beider, entscheiden mufs.

Der, durch die gewichtigen, zahlreichen Erfahrungen 
des letzten Halbjahrhunderts, geläuterten Verwaltungspo­
litik der neuesten Zeit kommt es zu, die lange genug 
vernachlässigten Interessen der Völker zu erkennen und 
genügend zu verbürgen. Wo sie daher, — abgesehen 
von der Thunlichkeit oder Unthunlichkeit einer Reprä­
sentativverfassung, — in der Verwaltung nicht die, im 
Gemeindewesen liegende, sicherste Garantie fürs Volks­
wohl findet, und jenes Princip, irrthümlich überhaupt 
oder doch nicht sogleich, in die Verwaltung einführen 
zu können vermeint, — da mufs sie doch wenigstens 
danach streben, dem Volke, selbst beim streng durchge­
führten Centralisationssysteme, nach Möglichkeit eine 
Bürgschaft gegen die Nachtheile desselben zu schaffen. 
Dazu giebt es nun kein anderes Mittel, als der Versuch, 
den Uebelstand der Centralisationsverwaltung durch die, 
in derselben angestellten Beamten wieder gut zu machen, 
und zwar dadurch, dafs man ihnen eine solche Stellung 
giebt, dafs sie einerseits aufhören blofse Werkzeuge der 
Regierung zu sein, und dagegen gewissermafsen das ver­
bindende Mittelglied, zwischen Regierung und Volk, wer­
den; andererseits aber, durch die ihnen zugetheilten Rechte 
und Pflichten, einen, — dem der durch Wahl angestell­
ten Beamten, wenigstens analogen, — Charakter erhal­
ten, um auf diese Weise jene gewünschte Garantie zu 
gewähren, und die, leider lange genug einander gegen­
übergestellten, Interessen von Regierung und Volk in 
den Einklang zu bringen, welchen das eigentliche We- 
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sen der Staatsverbindung nothwendig fordert. — Dieses 
Problem der Verwaltungspolitik zu lösen, oder wenig­
stens dessen Lösung zu versuchen, ist nun der Gegenstand 
dieser Abhandlung, die also eine theoretische Grundlage 
für eine, dem bezeichneten Zwecke angemessene, Gesetz­
gebung über die Stellung der Beamten in der Verwal­
tung geben soll.

§. 21.
Aus dem Gefühl des Bedürfnisses einer solchen Ge­

setzgebung oder wenigstens überhaupt einer Gesetzgebung, 
welche dem ehrenwerthen Stande der Staatsbeamten eine 
gesicherte und würdige Stellung im Staatsleben anwiese, 
sind die Staatsdienergesetze oder sogenannten Dienst­
pragmatiken der neuesten Zeit, namentlich in den deut­
schen constitutioneilen Staaten8), entstanden, die mehr 
oder weniger ihrem Zweck entsprechend, — doch entwe­
der noch nicht ihre völlige, gehörige Ausbildung, oder über­
haupt vielleicht eine, — wenigstens in den Einzelheiten, — 
nicht genügend feste Grundlage, erhalten zu haben schei­
nen. Was die in denselben enthaltenen Satzungen be­
trifft, so möchte, bei aller übrigen Verschiedenheit, doch 
Folgendes sich als vorherrschendes, — auch in die Ver­
fassungsurkunden meist aufgenommenes, — Grundprincip 
ergeben: die dem Volke zu gewährende Bürgschaft, dafs 

8) Die Angabe derselben, bis zum Jahre 1822, bei: Klüber. 
Oeffentliches Recht des deutschen Bundes. 2. Auflage. 1822. §. 406. 

p. 780. — Späterhin sind solche Staatsdienergesetze noch in Braun­
schweig im Jahre 1832, und in Chur-Hessen 1831 erschienen, 
das letztere in: A. Müller. Archiv für die neueste Gesetzgebung 
aller deutschen Staaten. III. 2. Heft. p. 648. — Die früheren ge­
setzlichen Bestimmungen über diesen Gegenstand in Deutschland 
können, mit Ausnahme dessen, was im Preufsischen Landrechte 
(Theil П. Tit. 10. 13. 20.) enthalten, füglich übergangen werden, 
da sie ganz anderen staatsrechtlichen Begriffen sowohl, als Ver­
hältnissen, angehören.
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nur tüchtige Beamte, und zwar, wenn auch nicht aus- 
schliefslich, doch vorzugsweise, aus den dazu gleichbe­
rechtigten Staatsbürgern angestellt werden; dafs diese 
Beamten, durch die genauen Bestimmungen über Gehalte 
und Pensionen, eine gesicherte Existenz finden; dafs sie 
eine, soviel als möglich unabhängige, wenigstens vor Will- 
kühr geschützte, Stellung erhalten, wodurch sie einerseits 
fähig werden sollen, im Nothfalle die Interessen des 
Volks gegen Willkührmaafsregeln der Regierung zu ver­
treten, — während sie andererseits, durch die für sie aus­
gesprochene allgemeine Verantwortlichkeit und das An­
klagerecht der Ständeversammlungen, von Verletzungen 
der Pflichten, sowohl gegen die Regierung, als das Volk, 
abgehalten werden. — In früherer Zeit der Wunsch, in 
den völlig rechtlosen, oder gänzlich verwirrten, Rechts­
verhältnissen der Staatsdiener, eine gerechtere und festere 
Bestimmung, oder eine noch gröfsere willkührliche Be- 
fugnifs der Regierung herbei zu führen, — oder das, in 
dieser Hinsicht, nur mangelhaft Bestehende zu befestigen 
und zu vertheidigen; — in der neuesten Zeit der Wunsch, 
den schon ins Leben getretenen, oder noch zu erwarten­
den, Gesetzgebungen über diesen Gegenstand, eine wis­
senschaftliche Grundlage zu geben, — haben in Deutsch­
land mehrere Specialschriften, so wie in Zeitschriften und 
staatsrechtlichen Werken zerstreute Aufsätze, hervorge­
rufen. Die Tendenzen derselben, durch die politischen 
Ansichten der Verfasser bestimmt, gehen daher bald auf 
eine gänzliche Unterwerfung der Staatsbeamten unter die 
Willkühr der Regierung hinaus; bald beschränken sie 

sich nicht blofs auf eine Befreiung von diesem Uebel, 
sondern wollen den Staatsbeamten eine völlige Unab­
hängigkeit gewähren. Diese letztere Tendenz, oder we­
nigstens eine grofse Hinneigung zu derselben, spricht 
sich in den meisten, über die Verhältnisse der Staats­
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beamten, in den letzten Jahren, namentlich in den von 
Pölitz herausgegebenen Jahrbüchern der Geschichte und 
Staatskunst, und in einigen staatsrechtlichen W/erken, auf­
gestellten Meinungen aus; denn Specialschriften über den 
bezüglichen Gegenstand sind, — wenn überhaupt erschie­
nen, — doch wenigstens nicht zur Kenntnifs des Ver­
fassers gekommen, was er leider auch in Bezug auf den 
Inhalt einiger älteren Schriften bedauern mufs, die ihm 
nicht zugänglich gewesen sind 9).

9) Im Allgemeinen mufs schon hier bemerkt werden, dafs we­
gen der, seit dem Ende des letzten Jahrhunderts, in Europa vor­
gegangenen völligen Umgestaltung des Staatslebens, oder wenig­
stens der Begriffe von demselben, — in dieser Abhandlung, fast 
ohne Ausnahme, nur die aus der neuesten Zeit herrührenden Schrif­
ten, über die Verhältnisse der Staatsbeamten, benutzt worden sind; 
weil fast nur diese etwas, den jetzigen Staatsverhältnissen Ange­
messenes, zu geben vermögen, und eine gelehrte Untersuchung, 
über die Meinungen der älteren Schriftsteller, weder in den Kräf­
ten, noch in der Absicht des Verfassers Jag. Angaben über die 
ältere, hierher bezügliche, Litteratur bei: Klüber. §. 401 — 408. 
und bei: Bischof. Handbuch der deutschen Canzley-Praxis, für an­
gehende Staatsbeamte und Geschäftsmänner. П. Tb. I. Buch. 1798.

§. 22.
Um den eigentlichen Gegenstand dieser Abhandlung 

mit gröfserer Bestimmtheit hinzustellen, und zugleich da­
durch die Einschaltung der nächststehenden Paragraphen 
zu rechtfertigen, mufs hier erstens wiederholt werden, — 
was übrigens, sowohl aus dem Titel der Schrift, als aus 
dem bisher Gesagten, genugsam hervorgehet, — dafs hier 
nur von dem in der Verwaltung angestellten Beamten 
die Rede ist, und nicht von den Staatsbeamten im All­
gemeinen, wie dieses, fast ohne Ausnahme, bei allen sich 
mit diesem Gegenstände beschäftigenden Schriftstellern 
der Fall ist, obwohl dieselben auch meist nur die Ver­
waltungsbeamten im Auge haben. Zweitens mufs auf 
einen wichtigen Umstand aufmerksam gemacht werden, 
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dessen Uebersehen, sowohl in einigen Gesetzgebungen, 
über die Verhältnisse der Staatsdiener, vielleicht eine 
zu vermeidende Unbestimmtheit hervorbringt, als auch 
bei vielen der von den Schriftstellern aufgestellten An­
sichten eine feste Begründung derselben verhindert. Dies 
ist nämlich das, fast ganz allgemeine, Aufserachtlassen 
des wichtigen Unterschieds, nicht blofs zwischen den 
verschiedenen Classen der Staatsbeamten überhaupt, son­
dern auch der Verwaltungsbeamten insbesondere, wel­
cher Unterschied, bei vielfacher sonstiger Analogie in 
den Verhältnissen derselben, doch, in Rücksicht auf viele 
sehr wichtige Puncte, eine genaue Scheidung der ein­
zelnen Categorien der Verwaltungsbeamten nothwendig 
macht, denen völlig gleiche Rechte und Pflichten zuzu­
theilen, ein unverzeihlicher Fehler wäre. Hierauf hat 
schon Pölitz in seinen staatswissenschaftlichen Vorle­
sungen 10) aufmerksam gemacht, — was indessen, dem 
Zwecke des angezogenen Werkes gemäfs, nur durch eine 
Andeutung geschehen konnte, die auf eine vielleicht mehr 
theoretisch-geistreiche, als practisch - durchführbare Weise 
begründet ist.

10) Staatswissenschaftliche Vorlesungen für die gebildeten 
Stände in constitutionellen Staaten. Hl. Leipzig, 1833. p. 310. 
u. folg.

Da bei der Gesetzgebung über so rein practische 
Verhältnisse, wie die der Staatsverwaltung, jede Theorie 
durchaus auf die, in den Verwaltungsorganisationen sich 
im Allgemeinen wiederfindenden, bestehenden Einrich­
tungen, sich stützen mufs, — so geht hieraus die Noth­
wendigkeit hervor, der eigentlichen Abhandlung eine kurze 
Uebersicht dieses Allgemeinen im Verwaltungsorganismus 
der europäischen Staaten voranzuschicken, um dadurch 
eine practisch-bestimmte Sonderung der einzelnen Cate- 
gorien der Verwaltungsbeamten zu erhalten, aus welcher 
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sich wieder die Grundlage für die Betrachtung ihrer 
Stellung im Staate ergeben mufs.

§. 23.
III. Der Organismus der Staatsver­

waltung.
Wie gesagt, bedarf es, zum Zwecke dieser Abhand­

lung, nur einer gedrängten Uebersicht des Verwaltungs­
organismus in seiner allgemeinsten Gestalt, — und da 
glaubt der Verfasser, zur Erreichung dieser Absicht, kei­
nen besseren Weg einschlagen zu können, als sich genau 
an das vortreffliche Werk von Malchus (Politik der 
inneren Staatsverwaltung, oder Darstellung des Orga­
nismus der Behörden für dieselbe. Heidelberg, 1823. 
3 Bände) zu halten, das den deutlichsten Ueberblick 
des gesammten Verwaltungsorganismus eines Staats im 
Allgemeinen zu geben vermag. Doch gilt das Gesagte 
nur für die Angabe der gewöhnlichen Organisation der 
Verwaltung, keineswegs aber für die theoretischen An­
sichten über Verwaltung, die Malchus in dem ange­
führten Werke aufstellt; denn diese sind auf das strengste 
Centralisationssystem basirt, dem die, im Vorhergehen­
den aufgestellten, Ansichten des Verfassers ganz entge­
genlaufen.

§• 24.
A. Oberste-Staatsbehörden und Provinzial­

behörden.

Wenn wir den Verwaltungsorganismus in seiner ge­
wöhnlichsten Gestaltung betrachten, so sehen wir, dafs 
derselbe aus einem Systeme von unter sich, nach ver­
schiedenen Abstufungen, zusammenhängenden Behörden 
besteht, welche zuletzt in eine Spitze, die Regierung, 
zusammenlaufen. Nehmen wir den Begriff dieser in sei­
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nem weitesten Sinne, so ist sie wieder aus einigen be­
sonderen, ihrem Wesen nach von den übrigen durchaus 
verschiedenen, Behörden zusammengesetzt, — oder aber 
\ on denselben umgeben, wenn wir unter Regierung blofs 
die eigentliche Staatsgewalt verstehen.

Die verschiedene Natur der den Verwaltungsorga­
nismus bildenden Behörden, auf welche hier hingedeutet 
ist, macht es nothwendig, den ganzen Behördencomplex 
in zwei, zwar zusammenhängende, aber durchaus von 
einander zu unterscheidende, Abtheilungen zerfallen zu 
lassen, — von denen die eine eben diese die Regierung 
bildenden, oder sie umgebenden, in ihrer Competenz 
immer auf das Staatsganze gerichteten, Behörden umfafst; 
— die andere dagegen, blofs die in der Verwaltung ei­
ner Provinz vorkommenden Behörden in sich begreift. 
— Wir können die ersteren: Oberste - Staatsbehörden, 
die anderen aber Provinzialbehörden nennen.

Die Nothwendigkeit ihrer Scheidung geht schon dar­
aus hervor, dafs die ersteren, schon ursprünglich, nur 
durch die Staatsgewalt, die Regierung, entstehen konn­
ten; während die anderen dagegen ursprünglich aus dem 
Volke selbst hervorgingen, und nur ihre spätere Umbil­
dung und Ausbildung durch die Staatsgewalt erhielten, 
welche dazu, durch besondere historische Verhältnisse, 
mit der ihr ursprünglich nicht zustehenden Machtvoll­
kommenheit ausgestattet wurde. Aber auch abgesehen 
hiervon, und bei blofser Berücksichtigung des Wesens 
der Verwaltung, mufs diese Trennung nothwendig er­
scheinen. Denn während den Obersten-Staatsbehörden 
der ganze Staat, die Gesammtheit der Interessen dessel­
ben, als ein Ganzes betrachtet, zum Wirkungskreis an­
gewiesen ist, so dafs die Verwaltung der einzelnen Pro­
vinzen, immer nur hauptsächlich in Bezug auf das Staats­
ganze, ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, — ist 
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der Wirkungskreis der Provinzialbehörden unbedingt auf 
die Verwaltung immer nur einer Provinz beschränkt. Für 
sie tritt also die Beziehung auf das Staatsganze dagegen 
eigentlich in den Hintergrund, und das besondere In­
teresse der Provinz in den Vordergrund; ohne dafs jedoch 
deshalb eine Lockerung des Staatsverbandes, durch zu 
schroffes Hervortreten der Provinzialinteressen, entstände, 
im Gegensatz zum allgemeinen Staatsinteresse. — Ein 
zweiter Umstand, der einen wesentlichen Unterschied zwi­
schen den Obersten-Staatsbehörden und den Provinzial­
behörden begründet, ist der, dafs die ersteren, mit grö- 
fserer oder geringerer Abhängigkeit vom Fürsten, unter 
einander nur coordinirt sind; während die anderen, nicht 
blofs in jeder Provinz unter einander abgestuft, sondern 
auch allesammt den Obersten-Staatsbehörden subordinirt 
sind 11 ).

11) Auf eine solche Eintheilung der Staatsbehörden geht nun 
Malchus eigentlich nicht ein. Vielmehr möchte aus mehreren 
Stellen in seinem Werke (wie z. В. I. p. 27. p. 132.) erhellen, 
dafs er in den Provinzialbehörden mehr integrirende Theile der Mi­
nisterien, von ihnen ausgehende Unterabtheilungen, sieht. Eine 
solche Ansicht wäre auch eine folgerechte Entwickelung des streng 
durchgeführten Centralisationssystems, als dessen fast blinden An­
hänger der genannte Schriftsteller sich zeigt. — Da aber bereits 
Andeutungen, über die Verhältnisse der Provinzialbehörden, gege­
ben worden sind, so wird es hier genügen, die einfache Behaup­
tung aufzustellen, dafs sie zwar allerdings von den Ministerien 
ressortiren, d. h. mit ihnen durch Unterordnung verbundene Be­
hörden, keinesweges aber ein blofser Ausflufs derselben sind.

§• 25.
B. Regierungsbeamte und Staatsbeamte.

Nach gehöriger Feststellung dieses Unterschieds, zwi­
schen den Obersten-Staatsbehörden und den Provinzial­
behörden, mufs aber nun auch der, eben so wichtige 
Unterschied, zwischen den in denselben befindlichen 
Beamten, in Betracht gezogen werden, der zwar mit dem 11 



45
ersteren in einigem Zusammenhänge steht, jedoch nicht 
blofs in ihm sein Kriterium findet. Wir haben bis jetzt 
immer blofs im Allgemeinen von den, in der Staatsver­
waltung vorkommenden, Beamten gesprochen, und sie 
ohne alle weitere Unterscheidung, bald als Staatsbeamte, 
bald als Staatsdiener, bezeichnet, — von ihnen nur die, 
bei der auf Gemeindewesen begründeten Verwaltungs­
weise vorkommenden, durch Volkswahl ernannten, Beam­
ten trennend, von denen aber hier weiter nicht die Rede 
sein kann. Jetzt aber, — da, bei der nun folgenden 
kurzen Betrachtung der verschiedenen, die Verwaltung 
bildenden, Behörden, die Einrichtung und der Wirkungs­
kreis derselben nur in sofern zu berücksichtigen sind, 
als sich daraus ein Einflufs auf die Stellung der in ihnen 
angestellten Beamten ergiebt, — mufs schon, im Voraus, 
auf die Verschiedenheit dieser Stellung unter den Beam­
ten, und auf den Grund dieser Verschiedenheit, aufmerk­
sam gemacht werden.

Gehen wir, zu diesem Endzwecke, wieder auf die 
Entstehung der Verwaltung durch Beamte zurück, und 
fassen wir zugleich den staatsrechtlichen Unterschied, zwi­
schen der Staatsgesammtheit und der Staatsgewalt, ins 
Auge, so ergiebt sich uns Folgendes als Grundlage der 
nothwendig verschiedenen Stellung der Beamten. Die 
Staatsgewalt (Regierung im engeren Sinne) ist das, aus 
der Gesammtheit des Volks hervorgegangene, künstliche 
Organ desselben12), durch welches es, — sobald cs 

12) Jordan. Lehrbuch des allgemeinen und deutschen Staats­
rechts. Erste Abtheilung. Cassel, 1831. p. 32. Diese staatsrecht­
liche Ansicht, über Entstehung der Staatsgewalt, wird weder durch 
das, gleich am Anfänge dieser Schrift, über die historische Ent­
stehung des Staats Gesagte aufgehoben, noch hebt sie es auf; — 
denn auch die historisch entstandene Staatsgewalt ist ein integri- 
render Theil der Volksgesammtheit, und, — wenigstens nach Auf-
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durch seine Gröfse nicht mehr im Stande ist, sich un­
mittelbar selbst zu regieren, — seine gesammten äufse- 
ren und inneren Angelegenheiten, als ein Ganzes betrach­
tet, wahrnehmen läfst; während die inneren Angelegen­
heiten im Einzelnen (d. h. die im V olke, — dieses nicht 
als eine Gesammtheit betrachtet, — bestehenden Interes­
sen) auch durch dasselbe verwaltet werden.

Zur Uebersicht und Wahrnehmung jener Gesammt- 
angelegenheiten des ganzen Volks, reicht aber die phy­
sische Kraft der Staatsgewalt nicht hin, — mag dieselbe 
nun in einer physischen, oder in einer moralischen Per­
son concentrirt sein. Sie bedarf daher zu ihrer Unter­
stützung verschiedener, ihr unmittelbar und allein unter­
geordneter Gehülfen (Agenten), — Beamten, deren Aus­
wahl, Stellung, Behandlung, ganz in ihrer Willkühr lie­
gen mufs. Diese Willkühr kann nur durch die, von der 
Regierung selbst ausgegangene, gesetzliche Organisation 
der Wirksamkeit dieser Agenten beschränkt werden, so 
wie durch die denselben durch die Gesetze ertheilten 
besonderen, aber immer sehr eingeschränkten Rechte, 
und endlich durch die, ihnen nicht zu entziehenden, all­
gemeinen Staatsbürgerrechte, in sofern nämlich feststeht, 
dafs jene Beamten immer Staatsbürger sein müssen. — 
Solche Agenten, Gehülfen der Regierung, wollen wir 
mit dem Namen: Regierungsbeamte — bezeichnen13).

13) Diese Bezeichnung wird gewöhnlich auf alle, von der Re­
gierung ernannte, Beamte angewandt 5 ursprünglich wohl zum Un­
terschiede von den durch Wahl des Volks ernannten. Da aber 
diese Letzteren hier weiter nicht in Betracht kommen, so möge 
die Bezeichnung als Regierungsbeamte, nach dem aufgestellten Be­

hören der patriarchalischen Herrschaft, — unmittelbar aus demsel­
ben hervorgegangen. Sie besteht auch nur durch dessen Zustim­
mung, die aber schon im Wesen des Staats begründet ist, da ein 
Volk nicht ohne eine anerkannte Obergewalt bestehen kann.
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§. 26.

Dem eigentlichen, ursprünglichen, Wirkungskreise 
der Staatsgewalt gegenüber, sehen wir, wie die Staats- 
gesammtheit, oder eigentlich Volksgesammtheit, ihre inne­
ren Angelegenheiten selbst verwaltete, wo nicht unmit­
telbar, doch durch von ihr ernannte Beamte, zwischen 
denen und den Regierungsbeamten sich nun folgender 
wesentlicher Unterschied ergiebt. Die von der Staats­
gewalt zu ihren Agenten Ernannten, die Regierungsbeam­
ten, treten zu ihr gewissermafsen in ein privatrechtli­
ches Verhältnifs, dessen Normen aber voraus durch das 
Gesetz bestimmt sind, — indem die Staatsgewalt densel­
ben ein, ihnen ursprünglich nicht zustehendes, Recht er- 
theilt. Und zwar geschieht das durch eine, von Seiten 
derselben widerrufliche, Abmachung, in welche einzuge­
hen kein Staatsbürger, durch seine Eigenschaft als sol­
cher, verpflichtet ist. — Die vom Volke zu seinen Beam­
ten Ernannten bleiben dagegen zu demselben immer in 
einem staatsrechtlichen Verhältnisse, indem jeder Staats­
bürger selbst Glied der Volksgesammtheit, und als sol­
ches berechtigt und zugleich verpflichtet ist, an der Ver­
waltung der Angelegenheiten des Volks Theil zu neh­
men. Es wird ihm also, durch die Wahl zum Beamten, 
eigentlich kein neues Recht gegeben; sondern es wer­
den überhaupt nur, durch dieselbe, diejenigen Staatsbür­
ger bezeichnet, welchen, — da die Volksgesammtheit 
sich nicht unmittelbar selbst verwalten kann, — dieses 
Geschäft übertragen wird. Der Staatsbürger wird also, 
sobald die Wahl seiner Mitbürger auf ihn fällt, Beamte 
des Volks, des Staats, vermöge eigenen Rechts und eige­
ner Pflicht, — also durchaus nicht durch ein Vertrags- 
verhältnifs.

griffe, zur bestimmtem Feststellung der Unterscheidungen, dem Ver­
fasser zugestanden werden.
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Wir haben schon oben gesehen, wie allmählig auch 

dieser Theil der Staatsverwaltung in die Hände der Staats­
gewalt überging, die ihn, ebenso wie ihren ursprünglichen 
Wirkungskreis, durch von ihr ernannte Beamte besorgen 
liefs. Dieses historische Factum konnte aber den staats­
rechtlichen Unterschied, zwischen den ursprünglich der 
Staatsgewalt und den ursprünglich dem Volke zustehen­
den Verwaltungsrechten, — den ursprünglichen respecti- 
ven Wirkungskreisen, — nicht aufbeben, wie anders sich 
auch, im Verlaufe der Zeit, die Verhältnisse der Verwal­
tung überhaupt ausgebildet und gestaltet hatten. Wir wer­
den daher immer noch, von den oben bezeichneten Regie­
rungsbeamten, diejenigen, — zwar jetzt von der Regie­
rung ernannten, — Beamten unterscheiden müssen, welche, 
nach dem staatsrechtlichen Begriffe, vom Volke hätten 
ernannt werden sollen, und die daher nicht als blofse 
Agenten der Regierung betrachtet werden können, son­
dern, — (so wie diese in einem unmittelbaren Verhält­
nisse zur Regierung, und dadurch erst mittelbar zur 
Staatsgesammtheit, sich befinden) — eigentlich genom­
men, nur mittelbar in einem Verhältnisse zur Regierung, 
unmittelbar aber in einem solchen zum Volke, zur Staats­
gesammtheit, stehen müfsten; woher wir sie, im Gegen­
satz zu den Regierungsbeamten, mit dem Namen: Staats­
beamten — bezeichnen wollen 14).

14) Die Bezeichnung: Staatsbeamte, — die gewöhnlich für 
alle Beamten im Staate gilt, wird also hier in einer sehr vereng­
ten Bedeutung gebraucht, welche ihr auch im ganzen Verlaufe der 
Abhandlung bleiben soll. Diese Eintheilung der Verwaltungsbeam­
ten, in Regierungs- und in Staatsbeamte, ist freilich durchaus ge­
gen Malchus Ansicht, der sie alle als Regierungsbeamte (d. h. 
nach dem oben gegebenen Begriffe) betrachtet wissen will. I. p. 49. 
Anmerkung 1.

Aus diesem Begriffe von Staatsbeamten, geht aber 
_________ nun 
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nun auch von selbst hervor, dafs sie in keinem ihrer 
Verhältnisse der Willkühr der Staatsgewalt unterliegen 
können, wie und in welcher Ausdehnung es bei den Re­
gierungsbeamten der Fall ist, — sondern dafs ihre Stel­
lung nur von der Staatsgesammtheit, vom Volke, unter 
blofser Mitwirkung der Regierung, geregelt werden kann, 
und also immer eine von der der Regierungsbeamten 
ganz verschiedene, im Verhältnifs zur Staatsgewalt sehr 
viel unabhängigere, sein mufs. — Es versteht sich, dafs 
in der Autokratie, wo die Regierung das einzige Organ 
der Staatsgesammtheit ist, auch die Regelung der Ver­
hältnisse der Staatsbeamten nur von ihr ausgehen kann. 
Nur müfste dies durch Gesetze geschehen, während die 
Verhältnisse der Regierungsbeamten durch Verordnungen 
geregelt werden können.

§. 27.
Diese, von uns so genannten, Staatsbeamten sind 

aber nun auch wieder dieselben Beamten, deren Verhält­
nisse so zu ordnen, dafs daraus dem Volke eine sichere 
Bürgschaft für eine, dem Interesse des Staatsganzen wie 
seiner einzelnen Theile, angemessene Verwaltung erwüchse, 
— der oben angegebene Zweck der hier folgenden Un­
tersuchungen sein soll. Wir müssen daher die einzel­
nen Bestandtheile des Verwaltungsorganismus in sofern, 
nach ihrem Charakter, betrachten, als sich daraus die Zu- 
theilung der in ihnen befindlichen Beamten in die Cate- 
gorie, entweder der Regierungs- oder der Staatsbeamten, 
ergeben kann. Das danach erfolgende Verhältnifs der 
Regierungsbeamten zur Regierung ist schon oben kurz 
angegeben worden; das der Staatsbeamten hat aber nur 
angedeutet werden können. Es mufs daher für jetzt ge­
nügen zu bestimmen, ob ein Beamte wirklich als Staats­
beamte angesehen werden kann. Die, in diesem Falle, 

4 
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ihm zukommenden Rechte und Pflichten können dage­
gen sich erst im Verlaufe dieser Schrift ergeben.

Es mufs mm noch bemerkt werden, dafs man im 
Allgemeinen, nach dem bezeichneten Unterschiede zwi­
schen den Obersten-Staatsbehörden und den Provinzial­
behörden, die Beamten der ersteren unter die Categorie 
der Regierungsbeamten, die der anderen unter die Ca­
tegorie der Staatsbeamten begreifen müfste. Indessen 
wird sich, aus der Betrachtung der einzelnen Obersten­
Staatsbehörden, ergeben, dafs einige derselben, — ob­
gleich auch ursprünglich durch die Staatsgewalt hervor­
gerufen, — dennoch, durch die Art ihrer Competenz, in 
eine solche Beziehung zur Staatsgesammtheit treten, dafs 
ihre unmittelbare Beziehung zur Regierung eigentlich mehr 
in den Hintergrund tritt. Zweitens wird sich zeigen, dafs, 
wenn sie auch dadurch nicht ihren Charakter, als schon 
ursprünglich von der Staatsgewalt ausgegangene Behör­
den, verlieren, ihre Glieder jedoch, — wenigstens in so­
weit ihre Competenz es mit sich bringt, — eine gegen 
die Regierung so unabhängige Stellung erhalten müssen, 
dafs man sie füglich als Staatsbeamte betrachten kann, 
und nicht als Regierungsbeamte. Bei den Provinzialbe­
hörden tritt dagegen kein dem analoges Verhältnifs ein; 
die sie bildenden Beamten werden, im Allgemeinen, im­
mer als Staatsbeamte betrachtet werden müssen, — so­
wohl nach dem eigentlichen staatsrechtlichen Ursprung die­
ser Behörden, als nach der den Gliedern derselben, der Re­
gierung gegenüber, nothwendig zu gebenden Stellung.

C. Die Ob ersten - Sta atsb ehörden.

§. 28.

Gehen wir jetzt, nach Grundlage des Werks von 
Malchus, zu einer kurzen Uebersicht des Verwaltungs­
organismus (in Bezug auf die in demselben vorkommen-
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den Behörden) über, — so finden wir zuerst die Obersten­
Staatsbehörden, zu welchen im Allgemeinen zu rechnen 
sind: das Geheime-Cabinet, der Staatsrath oder Gehei- 
merath, die Staatscontrolle, die Oberrechnungskammer 
und die Ministerien.

a. Das Geheim e - Cab inet  ’ )•1
Die Attributionen desselben sind sehr verschieden. 

Im Allgemeinsten jedoch ist diese Behörde immer nur ein 
engster Rath, und meist zugleich Staatssecretariat, des 
Fürsten, der dasselbe nach Gefallen benutzt, oder nicht 
benutzt. — Die Glieder des Cabinets, — das übrigens 
oft hauptsächlich blofs aus den Ministern besteht, — sind 
daher nothwerdig blofs Regierungsbeamte, d. h. immer 
nur in soweit sie Glieder dieser Behörde sind.

b. Der Staatsrath oder Geheimerath.

„Ein Geheimerath, in welchem der Regent über die 
wichtigem Angelegenheiten sich berathet, hat zu allen 
Zeiten und in allen Staaten, zum Theil selbst früher be­
standen, als für die Verwaltung überhaupt eine angemes­
sene Einrichtung ausgebildet worden war. Ein solcher 
besteht auch gegenwärtig noch in einer Anzahl von Staa­
ten, selbst in solchen mit einer Repräsentativverfassung, 
in welchen ein Staatsrath als verfassungsmäfsiges Element 
in den Staatsorganismus eingereiht ist, mit welchem er­
sterer aber in keiner Hinsicht verwechselt werden darf, 
indem ein solches kein wesentliches Element, wie der 
Staatsrath, bildet, seine Berathung nicht gesetzlich noth­
wendig, sondern lediglich von dem Gutbefinden des Re­
genten abhängig ist, endlich demselben auch keine be­
sonderen Attributionen bcigelegt sind, durch welche der 

15) Malchus. I. p. 27.
4 *
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Staatsrath zur verfassungsmäfsigen Behörde erhoben ist. 
Die Attributionen dieses letztem sind, nach Maafsgabe 
seiner Bestimmung, theils blofs berathend, theils ent­
scheidend; in mehreren Staaten jedoch auch lediglich 
auf die erstere Beziehung beschränkt. In dieser, näm­
lich der einer berathenden Behörde, umfassen dieselben 
die Berathung aller Gegenstände und Entwürfe zu einer 
neuen Gesetzgebung, für die authentische Erklärung der 
bestehenden Gesetze, und für die Erledigung wichtiger 
Anstände bei ihrer Anwendung, über welche die Ober- 
sten-Behörden sich nicht vereinigen können; — sodann 
für alle allgemeine Verwaltungsnormen, durch welche 
organische Staatseinrichtungen neu eingeführt, oder die 
bestehenden abgeändert werden sollen; ferner für alle 
Verordnungen, die das Eigenthum, die persönliche Frei­
heit, überhaupt die politischen und sonstigen wohlerwor­
benen Rechte der Staatsangehörigen berühren; in glei­
cher Art für die Schlichtung von Competenzstreitigkei- 
ten zwischen den Ministerialdepartements und zwischen 
den Justiz- und Verwaltungsbehörden; endlich, für die 
Entscheidung über Beschwerden über amtliche Handlun­
gen der Minister, durch welche angeblich wohlerwor­
bene Rechte gekränkt oder verletzt sind, worüber aber, 
nach Maafsgabe der bestehenden Verfassung, den Gerich­
ten eine Cognition nicht zusteht“ 16). — „Als entschei­
dende Behörde ist der Staatsrath in dreifacher Beziehung 
wirksam; nämlich: a) für Gegenstände, welche lediglich 
innere Verhältnisse der Verwaltung betreffen, oder wenn 
es sich um Rechte von Corporationen handelt, über 
welche den Gerichten verfassungsmäfsig eine Cognition 
nicht zusteht; b) sodann als Recursbehörde, in Fällen, 
wenn Staatsangehörige in ihren wohlerworbenen Rech­

te) Malchus, I. p. 77.
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ten durch Ministerialverfügungen sich gekränkt erachten; 
sodann von Entscheidungen der administrativen Justiz­
stellen, wegen Abtretung von Privateigenthum für öffent­
liche Zwecke, — überhaupt in streitigen Verwaltungs­
sachen; c) endlich für Gegenstände aus dem Gebiete 
der administrativen Polizei über Staatsbeamte, insbeson­
dere zur Entscheidung über die Frage: ob ein solcher 
vor Gericht gestellt werden soll? und auch über Re- 
curse gegen Disciplinarstrafverfügungen, die von höheren 
Behörden gegen untergeordnete Beamte verfügt worden 
sind“ 17).

§. 29.
Aus der wesentlichen Verschiedenheit der, dem Staats- 

rathe zugetheilten, Competenzen geht hervor, dafs man den­
selben aus verschiedenen Standpuncten betrachten mufs, 
um sich einen richtigen Begriff von seiner Bedeutung 
machen, und danach die Stellung der Mitglieder dessel­
ben, mit Bestimmtheit, festsetzen zu können, welche Stel­
lung eben von der Competenz der Behörde abhängig ist.

Wo der Staatsrath, als ein verfassungsmäfsiges Ele­
ment, in den Staatsorganismus eingereiht, und seine Be- 
rathung gesetzlich nothwendig ist, — verliert er eben 
dadurch seine ursprüngliche Bedeutung einer von der 
Regierung, zu ihrer Unterstützung in der Verwaltung 
durch Berathen, geschaffenen Behörde, und tritt mehr in 
Beziehung zur Staatsgesammtheit. Er ist daher jetzt ei­
gentlich vorherrschend gegen diese Letztere verpflichtet, 
während er es ursprünglich ausschliefslich nur gegen die 
Regierung war, und mufs daher als eine Staatsbehörde, 
nicht mehr blofs als ein unmittelbares Regierungswerk­
zeug der Staatsgewalt angesehen werden. Die Glieder 
des Staatsraths, als solche, nehmen daher, bei einer blofs

17) Malchus. I. p. 78.
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so gestalteten Competenz desselben, unfehlbar den Cha­
rakter von Staatsbeamten an.

Dieser Charakter findet aber nicht Statt, d. h. die 
Glieder des Staatsraths sind blofse Regierungsbeamte, 
sobald die Berathung dieser Behörde nicht gesetzlich 
nothwendig ist, sondern ganz in der Willkühr der Re­
gierung liegt. Denn in diesem Falle ist der Staatsrath 
blofs eine von der Staatsgewalt, zum Zwecke einer von 
ihr nach Gutbefinden verlangten Berathung über Ver­
waltungssachen, errichtete Behörde, deren Einrichtung 
und Competenz, — beschränkt nur durch die Compe­
tenz der verfassungsmäfsigen Behörden, und durch die 
bestehenden Gesetze des Staats, — ganz von ihr ab­
hängt. — Wenn der Staatsrath zwar, in seinem Beste­
hen als Behörde, verfassungsmäfsig nothwendig, aber in 
seiner Competenz, oder w enigstens in der Ausübung der­
selben, völlig von der Regierung abhängig ist, — so än­
dert das nichts an dem Verhältnifs; — die Glieder des 
Staatsraths bleiben Regierungsbeamte.

Wenn aber das Bestehen eines Staatsraths verfas­
sungsmäfsig festgestellt, und demselben, aufser der in der 
Willkühr der Regierung liegenden berathenden, zugleich 
auch gesetzlich eine entscheidende Competenz (nach den 
oben bezeichneten Bestimmungen) übertragen ist: — so 
tritt der Staatsrath oder, — wenn nicht beide Competen- 
zen dem Plenum desselben anvertraut sind, sondern be­
sondere Abtheilungen ausschliefslich mit der entscheiden­
den Competenz investirt sind, — so treten diese Sectio- 
neu des Staatsraths in ein solches Verhältnifs zur Staatsge- 
sammtheit, dafs, wenn das Ganze nicht eine blofse Spie­
gelfechterei sein soll, die Glieder im ersten Falle des 
ganzen Staatsraths, im zweiten die der entscheidenden 
Sectionen, nothwendig eine von der Regierung unabhän­
gige Stellung erhalten, den Charakter von Staatsbeamten
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annehmen müssen; — während, im letzten Falle, die Glie­
der der blofs berathenden Sectionen Regierungsbeamte 
bleiben. — Es versteht sich von selbst, dafs diese Ei­
genschaft, als Staatsbeamte oder Regierungsbeamte, für 
die Glieder des Staatsraths nur in sofern gilt, als sie die­
ses sind. Sind sie, abgesehen von ihrer Stellung als 
Staatsräthe, durch ein anderes Amt Regierungs- oder 
Staatsbeamte, so bleiben sie auch immer, in Bezug auf 
dieses Amt, in den mit demselben verknüpften Verhält­
nissen. — In den Autokratien wäre vielleicht eine ge­
setzlich ausgesprochene, nicht blofs im Willen des Für­
sten liegende, Unabhängigkeit aller Glieder des Staats­
raths, auch in soweit dieser nur eine nicht nothwendig 
zu hörende, blofs berathende Behörde ist, — also eine 
Betrachtung aller Mitglieder des Staatsraths als Staats­
beamte, — wünschenswerth, weil nur dadurch der Mo­
narch (so weit es in solchen Verhältnissen überhaupt mög­
lich ist) sich eine Behörde zu schaffen vermöchte, auf 
deren unabhängige Ansichten er vertrauen könnte. Sagt 
doch selbst Malchus (I. p. 79.), dafs es überhaupt 
nicht zu verkennen sei: „dafs die Initiative der Gesetz­
gebung, die der Regierung zusteht, eine Behörde bedingt, 
in welcher Reife der Beurtheilung mit Unabhängigkeit 
in Hinsicht auf Stellung, in einem höheren Grade, als 
dieses bei andern Behörden thunlich, vereinigt ist.“

c) Die Staatscontrolle.

§. 30.
„Zweck und Bestimmung dieses Instituts sind, dar­

über zu wachen, dafs die Staatseinnahmen überall mit 
Umsicht, Sorgfalt, Treue verwaltet, die Ausgaben auf das 
Nothwendige beschränkt, alle Ausgabenetats fortdauernd 
unter einander und mit den Staatseinnahmen verglichen, 
erforderlichen Falls die ersteren nach diesen modificirt,—
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dafs zwischen Einnahme und Ausgabe Harmonie und Pro­
portion erhalten, überhaupt den bestehenden Gesetzen 
und Anordnungen gemäfs verwaltet werde; sodann Mit­
aufsicht auf die Conservation des Staatseigenthums, mit­
hin sowohl Controlle der Verwaltung überhaupt, damit 
kein Departementchef von dem Verwaltungsplane und 
von den auf denselben Bezug habenden Anordnungen 
und Vorschriften sich willkührlich entferne, — als auch 
Controlle der Cassenverwaltung, insbesondere dafür, dafs 
alle Einnahmen gehörig eingezogen; in Ansehung der 
Ausgaben aber, dafs der Etat weder überhaupt, noch in 
seinen einzelnen Positionen überschritten werde. — Aus 
dieser Bestimmung einer Staatscontrolle ergeben sich zu­
gleich die Bedingungen in Absicht auf ihre Stellung in 
dem Organismus der Verwaltung, die von den Departe­
mentministern unabhängig sein mufs, mit der Verpflich­
tung für diese letzteren, zur Mittheilung von allen An­
ordnungen und Verfügungen, welche auf die Vergröfse- 
rung oder Verminderung der Einnahmen und Ausgaben 
von Einflufs sein können, damit die Controlle, nach Ver­
schiedenheit der Umstände, die nothwendigen Vorkeh­
rungen selbst verfügen oder veranlassen könne“18).

Wie auch Malchus bemerkt, ergiebt sich, aus der 
Bestimmung dieser Behörde, ihre nothwendig von den 
Departementministern unabhängige Stellung im Verwal­
tungsorganismus. Da aber die Minister, — wie wreiter 
unten gezeigt werden wird, — nur der Ausdruck des 
Willens, die gesetzlichen Organe, der Regierung sind, 
so mufs die Stellung der Staatscontrolle eine solche sein, 
wodurch sie aus der unmittelbaren Beziehung zur Re­
gierung, — als einer von dieser, blofs als abhängiges 
Hülfsorgan der Verwaltung, geschaffenen Behörde, —

18) Malchus. 1. p. 96.
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heraustritt, und, als Staatsbehörde, in ein neues Verhält­
nifs zur Staatsgesammtheit kommt: so dafs das ursprüng­
liche Verhältnifs zur Regierung, als einer blofsen Hülfs- 
behörde derselben, mehr in den Hintergrund tritt. — 
Dafs aber diese nothwendig unabhängige Stellung der 
Staatscontrolle nur durch eine, in Verhältnifs zur Regie­
rung, so unabhängige Stellung ihrer Glieder erlangt wer­
den kann, als es nach der Natur des Verwaltungsorga­
nismus möglich ist, geht aus der Sache selbst hervor. 
Denn die Unabhängigkeit der Behörde mag noch so viel­
fach durch das Gesetz ausgesprochen sein, so bleibt sie 
doch immer nur eine Fiction, so lange ihre Glieder, in 
Hinsicht auf dieses ihr Amt, von dem Gutdünken der 
Minister abhängen, welche in allen Verwaltungssachen, 
wie gesagt, der Ausdruck, die Repräsentanten des fürst­
lichen Willens sind. Die Glieder der Staatscontrolle 
müssen daher nothwendig als reine Staatsbeamte ange­
sehen werden.

d) Die Oberrechnungskammer.

§• 31.
„Die Grundsätze, auf welche die Constituirung und 

Einrichtung der Oberrechnungskammer, in Hinsicht auf 
Stellung und Competenz, in den neisten Staaten berech­
net (und auf welche sie, in Hinsicht auf ihre Bestim­
mung, allgemein gegründet sein sollte) sind: a) dafs die­
selbe in allem, was auf das Materielle ihrer Amtsfüh­
rung, nämlich auf die Prüfung und auf die Decharge der 
Rechnungen selbst Bezug hat, in eben dem Maafse, als 
Justizcollegien es sind, unabhängig ist, und nur für Ge­
genstände, die auf Erhaltung der Dienstordnung Bezug 
haben, von dem gesammten Ministerium, oder von dem 
Finanzminister ressortirt; sodann: 6) dafs ihre Compe­
tenz lediglich auf die Beurtheilung der Rechnung selbst, 



58
nämlich: ob diejenigen Einnahmen, die nach Maafsgabe 
des Budjets oder besonderer Verfügungen einzuziehen 
gewesen sind, vollständig eingezogen und verrechnet, die 
Ausgabeposten vorschriftmäfsig justificirt, überhaupt alle 
für die Rechnungsführung ertheilten Vorschriften beob­
achtet sind, beschränkt; nicht aber auf eine Prüfung, 
Beurtheilung oder Cognition über die Anordnungen in 
Betreff der Verwendungen, und dieser Verwendungen 
selbst, erstreckt ist, welche letztere einzig der höchsten 
Staatsgewalt, und in Repräsentativstaaten dem Staatsober­
haupte mit den Ständen vereinigt, zustehen kann; — c) 
endlich, dafs für den Fall, dafs die Prüfung der Rech­
nung auf Wahrnehmung von Mängeln in der Anordnung 
oder in der Vollziehung führt, — der Chef der Ober­
rechnungskammer zu ihrer Anzeige, nach Verschiedenheit 
der Fälle, an den Regenten oder an den Finanzminister 
berechtigt und verpflichtet ist“ 19 20).

19) Malchus. I. p. 103.

20) Zwar gehören zur Competenz der Oberrechnungskammer 
nicht ausschliefslich blofs die Rechnungen der einzelnen Ministe­
rien, sondern auch die der Provinzialbehörden. Allein da diese 
als unter der besonderen Aufsicht der Minister des Innern und der 

Die Oberrechnungskammer trägt noch ganz den Cha­
rakter eines, von der Staatsgewalt für sich als Hülfsbe- 
hörde angeordneten, Verwaltungsorgans an sich, indem 
sie die, von der Staatsgewalt allein und unmittelbar ab­
hängenden, Agenten ihres Willens, die Departementchefs, 
in Bezug auf die formelle Richtigkeit der von densel­
ben aufgestellten Rechnungen, über die in eines jeden 
Departement schlagenden Einnahmen und Ausgaben des 
Staats, controllirt; ein Geschäft, das nothwendig der Staats­
gewalt allein zukommt, aber von ihr natürlich nicht un­
mittelbar besorgt werden kann 2 0). — Sobald man da­
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her die Regierung als in zwei ganz von einander geson­
derte Theile, — in die Staatsgewalt und in die unmit. 
telbaren Organe ihres Willens in der Staatsverwaltung, 
— zerfallend ansieht, so erscheint die Oberrechnungs­
kammer als nothwendig völlig und unmittelbar abhängig 
von der ersteren, dagegen von den letzteren völlig un­
abhängig. Die Glieder dieser Behörde wären daher, in 
Hinsicht auf die Staatsgewalt, den Fürsten, als Regie­
rungsbeamte anzusehen, die aber, im Verhältnisse zu den 
Ministern, sich in einer durchaus unabhängigen Stellung 
befänden. — Eine solche Sonderung, zwischen der Staats­
gewalt und den Ministern, ist aber nur in der Autokra­
tie möglich, wo das leitende Princip der Regierung im 
Fürsten allein liegt. Demnach wären also, in der Au­
tokratie, die Glieder der Oberrechnungskammer als, nur 
vom Monarchen abhängige, Regierungsbeamte anzusehen, 
die zu ihm in einem analogen Verhältnisse ständen (oder 
wenigstens der Chef dieser Behörde), wie die Minister 
selbst. Da aber die Bestimmung dieser Behörde gerade 
in der Autokratie, — (wo die Minister am wenigsten, 
auch in Hinsicht auf das Formelle des Rechnungswesens, 
so wie auf die Begründung der gemachten Angaben, ir­
gend einer anderen Controlle unterliegen, selbst der der 
öffentlichen Meinung, der Natur der Sache nach, nicht 
unterliegen können), — eine so sehr wichtige, — der 
Einflufs der Minister auf die Ansichten des Fürsten, in 
Bezug auf Verwaltungsgegenstände, ein so unvermeidlich 
grofser ist, so wird es bei der Oberrechnungskammer, 
auf gleiche Weise wie beim Staatsrathe, wünschenswerth 
sein, die Unabhängigkeit der Glieder dieser Behörde ge­
setzlich auszusprechen, — d. h. sie als Staatsbeamte an­
zusehen.

Finanzen zu betrachten sind, so wird dadurch das Verhältnifs nicht 
verändert.
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In den constitutioneilen Staaten, wo jene Sonderung, 

zwischen der Staatsgewalt und ihren Ministern, nicht auf 
ähnliche Weise Statt hat, wie in der Autokratie, — (weil, 
nach den Grundsätzen dieser Verfassungsweise, das lei­
tende Princip der Regierung immer zugleich im Fürsten 
und dem gerade an der Spitze der Verwaltung stehen­
den Ministerium liegt), — ist daher besonders die Noth­
wendigkeit der von Malchus (I. p. 104.) für die Ober­
rechnungskammer, in gleichem Maafse als für die Justiz- 
collegien, postulirten Unabhängigkeit begründet. Es ist 
aber nicht recht einzusehen, wie sie wahrhaft ins Leben 
treten kann, wenn diese Behörde für Alles, was auf den 
Dienstgang und die Dienstpolizei Bezug hat, von dem 
Finanzminister ressortiren soll (wie derselbe Schriftstel­
ler verlangt) 21 22), und wenn man dabei zugleich dessen 
Ansichten über Dienstpolizei 2 2) berücksichtigt.

21) Malchus. I. p. 106.
22) Malchus. I. p. 15. und 49.

Es wird daher nothwendig sein, auch in constitu- 
tionellen Staaten, die Glieder der Oberrechnungskam­
mer als Staatsbeamte anzusehen (was keinesweges die 
nothwendige Aufsicht des Ministers hindert, sondern nur 
gesetzlich regelt); auch schon deshalb, weil diese Behörde 
in constitutioneilen Staaten, durch ihr Verhältnifs zu den 
Ministern, und also zur Regierung überhaupt, eigentlich 
den Charakter einer blofsen Regierungsbehörde verliert, 
und mehr in ein Verhältnifs zur Staatsgesammtheit tritt.

e) Die Minister und die Ministerien.

§. 32.
„Das Ministerium und die Minister, als die obersten 

verantwortlichen Agenten, bilden, und zwar ein jeder 
für das Departement dem er vorsteht, den höchsten Cen- 
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tralpunct, aus welchem alle Organe der Verwaltung den 
leitenden Impuls empfangen, und in welchem alle Zweige 
der Verwaltung zusammenlaufen“ 23). — „Die Minister 
und ihnen gleichstehende Departementchefs sind in ihrer 
Stellung zum Regenten die ausschliefslichen Referenten 
und zugleich die gesetzlichen Organe für die Vollzie­
hung seiner Refehle und Verfügungen, für alle Gegen­
stände ihres Departements, in Betreff welcher dieselben 
zugleich als oberste Chefs unter eigener Verantwortlich­
keit verfügen“ 24).

23) Malchus. I. p. 30.
24) Malchus. I. p. 47.
25) Malchus. I. p. 52. — Die Ministerverantwortlichkeit 

Die Minister sind demnach immer als unmittelbare 
Agenten des Fürsten, als seine ganz von ihm abhängigen, 
ihm allein (wenigstens in der Autokratie) verantwortli­
chen, Gehülfen in Wahrnehmung der der Staatsgewalt 
zustehenden Competenzen anzusehen, — als der leben­
dige Ausdruck, die Organe seines Willens; mit einem 
Worte also, unbedingt als Regierungsbeamte, aber als 
die höchsten im ganzen Verwaltungsorganismus. — Der 
Fürst ist daher nothwendig völlig unbeschränkt in der 
Wahl, oder Beibehaltung derselben; denn wäre das nicht 
der Fall, so wären sie die Regenten, und er nur ein 
Schattenbild. In der constitutioneilen Monarchie stellt 
sich das Verhältnifs der Minister in sofern etwas anders, 
als dieselben weniger die blofsen Organe des Willens 
des Herrschers sind, sondern mit Genehmigung desselben, 
unter eigener Verantwortlichkeit, nach ihren eigenen An­
sichten handeln, die als der Ausdruck der öffentlichen 
Meinung, des Willens der Mehrheit der Volksgesammt­
heit, betrachtet werden sollen. Dieses aber, so wie dafs 
die Minister zugleich auch gesetzlich dem Volke verant­
wortlich sind25), ändert jedoch nichts in ihrem Cha­
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rakter als unmittelbare Agenten des Fürsten, — indem 
ihre Wahl und Beibehaltung eben so ganz in der Will­
kühr des constitutionellen Fürsten liegt, der nur darin, 
als durch die, — in der Majorität der Volksrepräsenta­
tion dargestellte, — öffentliche Meinung geleitet, gedacht 
wird. — Die Minister sind daher, auch in den consti­
tutionellen Staaten, unbedingt als Regierungsbeamte an­
zusehen; wodurch aber nur der Begriff ihrer Stellung 
angedeutet werden soll, da sie ja selbst gewissermafsen 
als integrirende Theile der Regierung anzusehen sind.

Wie gesagt, sind die Fürsten, in der Autokratie wie 
in der constitutionellen Monarchie, auf gleiche WTeise in 
der Wahl 26) und in der Beibehaltung ihrer Minister 
unbeschränkt. Ein Unterschied ergiebt sich aber für den 
Fall der wirklichen Entlassung eines Ministers, — wor­
unter aber immer nur eine, aus der freien Willkühr des 
Fürsten hervorgehende, verstanden wird, also mit Aus- 
schlufs einer durch Urtheil und Recht erfolgten. — Im 
constitutionellen Staate wird, durch die nicht nachge­
suchte Entlassung, dem Minister durchaus keine Krän­
kung zugefügt, sondern derselbe tritt ganz einfach in sei­
nen früheren Stand zurück, ohne irgend einen weiteren 
Anspruch an die Staatsgewalt, als etwa die Fortdauer 
seiner Eigenschaft als Staatsdiener, wenn er solches, schon 
vor seiner Ernennung zum Minister, wrar. — Seine gei­

in constitutionellen Monarchien. — Monographie eines alten Ge­
schäftsmannes. Leipzig, 1833.

26) Nur wird diese Wahl, in der Autokratie, fast ausschliefs- 
lieh auf Staatsbeamte oder Regierungsbeamte fallen, und nur durch 
das persönliche Vertrauen des Monarchen geleitet werden; wäh­
rend in der constitutionellen Monarchie die Mitglieder der Volks­
repräsentation insbesondere die Candidaten zu den Ministerposten 
sind, und die Wahl hauptsächlich durch die öffentliche Meinung 
geleitet wird.
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stige Befähigung zur Verwaltung des Ministeriums kommt 
hier, bei der Entlassung, gar nicht in Betracht; sie kann 
vielmehr anerkanntermafsen sehr viel gröfser sein, als 
die seines Nachfolgers. Nur seine Ansichten über innere 
und äufsere Politik sind das Bestimmende, in Hinsicht 
auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit seiner Erhaltung 
im Ministeramt.

In der Autokratie ist, wie erwähnt, der Minister in 
sehr viel höherem Grade, eigentlich ausschliefslich, das 
Organ des fürstlichen Willens, und daher auch dem Für­
sten allein verantwortlich, wie von demselben unbedingt 
abhängig. Das verhindert aber nicht, dafs der Minister 
in der Autokratie eben so seine moralische Unabhängig­
keit bewahren kann, wie in der constitutionellen Monar­
chie; dafs er auch nur sein Gewissen als den letzten 
Richter seiner Handlungen ansieht, und nie vergifst, dafs 
er vor Allem Bürger seines Vaterlandes ist. Es kann 
daher Fälle geben, wo die Entlassung eines Ministers 
durchaus kein nachtheiliges Licht auf denselben wirft, 
sondern ihn vielmehr in den Augen seiner Mitbürger er­
hebt. In den meisten Fällen aber wird durch die Ent­
lassung seine (wenigstens relative) Untauglichkeit zur Aus­
füllung des Amts bekundet; wenn er nicht etwa zu einem 
anderen, eben so ehrenvollen oder noch ehrenvolleren, 
Amte versetzt oder befördert wird, — obgleich auch dann 
seine administrativen Fähigkeiten einem Zweifel unterlie­
gen werden. — Wird der Minister aber entlassen, ohne 
dafs es durch eine solche anderweitige Anstellung ge­
schieht, so tritt er damit gewöhnlich zugleich, — weil in 
der Autokratie die Minister fast ausschliefslich aus den 
Staatsbeamten oder Regierungsbeamten erwählt werden,— 
aus dem Staatsdienste, jedoch mit Vorbehalt der ihm etwa, 
aus seiner Eigenschaft als Staatsdiener, zukommenden An­
sprüche au die Staatsgewalt.
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§• 33.
Gehen wir jetzt zu den Ministerien über, deren 5 or- 

stände die Minister sind, so finden wir, dafs dieselben 
aus ganz verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt 
sind. „Das Geschäftspersonal in den Ministerien, das 
überhaupt, nach Maafsgabe der Natur und des Umfangs 
der Geschäfte, und auch der Bildungsmethode, verschie­
den ist, — besteht im Allgemeinen in Directoren oder 
Vorständen der einzelnen Abtheilungen, — in Divisions­
chefs oder vortragenden Räthen, — aus Büreauchefs für 
die Bearbeitung der Geschäfte in den Unterabtheilun- 
gen, — aus einem Generalsecretär für die Aufsicht auf 
den innern Dienst im Ministerium, — und endlich aus 
dem erforderlichen Redactions- und Expeditionspersonale, 
welches in dem streng durchgeführten Büreausysteme in 
die Divisionen vertheilt, in den andern Methoden in eine 
allgemeine Canzellei vereinigt ist. — Aufserdem sind in 
den meisten Staaten eine besondere Abtheilung für die 
Comptabilität des Departements, sodann für einzelne Ge­
schäftszweige, die besondere wissenschaftliche oder tech­
nische Kenntnisse erfordern, Centralbüreaus und Con­
seils im Innern der Ministerien angeordnet, deren Ver- 
hältnifs lediglich das einer Consultativbehörde ist “ 2 7).

Bei der grofsen, hieraus hervorgehenden Verschie­
denheit, in Hinsicht auf die Stellung dieses Geschäftsper­
sonals zum Minister, mufs auch die Competenz dieses, 
über die verschiedenen Ministerialagenten, sehr verschie­
den sein, die zwar eigentlich nur seine unmittelbaren 
Gehülfen sind, — durch diese Eigenschaft aber, im All­
gemeinen, als Regierungsbeamte angesehen werden müs­
sen, weil sie durch ihr Verhältnifs zum Minister, — wenn 
nicht unmittelbar, doch mittelbar, — auch Gehülfen, Agen- 
-------------- - ten

27) Malchus. I. p. 60.
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ten der Regierung werden. — Nur mit gehöriger Berück­
sichtigung der vorerwähnten Verschiedenheit, kann inan 
dem Ausspruche von Malchus (I. p. 49.) beipflichten, 
dafs den Ministern nothwendig gebühre: „Die Dienstpo­
lizei über das in dem Ministerium angestellte Personal, 
nämlich nach Maafsgabe der Gesetzgebung und der Ver­
schiedenheit der Stellen, theils Vorschlag, theils eigene 
Befugnifs zur Anstellung, Beförderung, Versetzung und 
Entlassung der Staatsdiener, — das Recht zur Aufsicht 
über ihre Dienstführung und zur Verfügung von Disci- 
plinarstrafen, überhaupt zu allen auf den Staatsdienst und 
auf die Staatsdiener Bezug habenden Anordnungen und 
Verfügungen,“ — das Letzte doch auch wohl nur nach 
Maafsgabe der Gesetzgebung, und in soweit diese nichts 
bestimmt hat. Doch mufs man dann, unter Staatsdienern 
und Staatsdienst, immer nur das Geschäftspersonal in den 
Ministerien und den Dienst in diesen verstehen, ohne 
jenem Begriffe auch die Ausdehnung über die Provin­
zialbehörden zu geben, wie Malchus es thut.

§. 34.
Um die Stellung der Ministerialbeamten richtig wür­

digen zu können, müssen wir dieselben daher unter fol­
genden Categorien betrachten:

1) Die Directoren oder Vorstände aller verschiede­
nen Ober- und Unter abtheilungen und besonde­
ren Sectionen des Ministeriums, wozu auch der 
Generalsecretär zu rechnen.

Diese Beamten sind unmittelbare Agenten, von ihm 
gewählte Rathgeber und Gehülfen — des Ministers oder 
Departementchefs, — die Organe seines Willens, die nur 
in soweit (in Bezug auf die Geschäftsführung) einen Wil­
len haben, als er es ihnen zugesteht, und die daher durch­
aus nicht auf eine formelle Selbstständigkeit Anspruch 
machen können, wenn auch ihnen ihre moralische Unab- 

5 
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hängigkeit zu erhalten überlassen bleibt 28). Von ihnen 
gilt mit Recht der Ausspruch von Malchus (I. p. 49. 
Anmerk. 1.): „Staatsdiener sind zwar Beamte des Staats, 
zunächst und zugleich aber auch Agenten der Chefs der 
einzelnen Verwaltungsdepartements, die nur in soweit für 
den Fortgang und den Erfolg der ihnen obliegenden Ver­
waltung verantwortlich sein können, als sie in der Wahl 
und in der Disposition über die Agenten für die Voll­
ziehung ihrer Anordnungen nicht beschränkt sind;“ — 
ein Ausspruch, den er aber zu weit ausdehnt, und da­
durch seiner Wahrheit beraubt. — Sie kommen mit dem 
Minister, und fallen mit ihm. Sie sind nur der ins Le­
ben getretene Ausdruck seines Willens, seiner Ansich­
ten, — die Fortpflanzer derselben, — und dadurch Die­
jenigen, welche der ganzen Verwaltung, in soweit deren 
Richtung vom Minister ausgeht, den Impuls geben; wo­
her sie auch für alle ihre amtlichen Handlungen nur ihm 
verantwortlich sein können, und er im Nothfalle für sie 
einstehen mufs. Der Minister hat daher, allein und un­
bedingt, das Recht sie zu ernennen und wieder zu ent­
lassen; — mochten sie vordem im Privatstande leben, 
oder bereits im Staatsdienste stehen. Diese Entlassung 
ist so wenig eine Ehrenkränkung, als es eigentlich die

28) Dieses Verhältnifs kann natürlich nur Statt haben, wenn 
die Organisation des Ministeriums büreaukratisch ist. Bei einer 
collegialischen müssen dagegen die Ministerialräthe, welche meist 
aus den Beamten dieser Categorie bestehen werden, eine unabhän­
gigere Stellung erhalten, — etwa die des Redactionspersonals, oder 
vielleicht eine noch unabhängigere. — In constitutioneilen Monar­
chien ist nur eine büreaukratische Organisation der Ministerien 
möglich, weil nur auf diese Weise der Minister, für die aus dem 
Ministerium hervorgegangenen Befehle und Verordnungen, verant­
wortlich sein kann, in der ganzen Ausdehnung des constitutionel- 
len Begriffs der Verantwortlichkeit. Bei einem Collegium ist die­
selbe schwer ins Leben zu führen.
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des Ministers ist, — und kann eben so wenig, in Bezug 
auf dieses Amt, mit einer Pensionirung verbunden wer­
den, wenn diese Beamten auch, wie die Minister, eine 
gesetzlich normirte Besoldung vom Staate erhalten. — 
War ein solcher Ministerialagent, vor Annahme dieser 
Stellung, wirklicher Staatsbeamte, so mufs er auch, nach 
Entlassung von seinem Posten im Ministerium, wieder in 
sein Verhältnifs als Staatsbeamte zurücktreten können, 
wenn er will; behält wenigstens immer seine, ihm etwa 
gewordenen, Ansprüche an die Staatsgewalt. Außerhalb 
der erwähnten Ministerialabtheilungen gehören dann noch 
in diese Categorie: die besondere Cnzellei des Mini­
sters, wenn sie nicht etwa blofs als Privatcanzellei zu be­
trachten ist, — und dann auch noch alle Personen, welche 
temporär von einem Minister zu besonderen Aufträgen, 
Commissionen, Revisionen etc., natürlich immer wegen 
Verwaltungsangelegenheiten, angestellt und gebraucht wer­
den; sei es bei seiner Person, oder in den Provinzen; ±— 
so wie auch alle Staatsbeamte, in sofern und so lange 
sie auf ähnliche Weise gebraucht werden. — Dazu kom­
men dann noch in den Provinzen: die Directoren der 
technischen Verwaltung des Staatsgrundbesitzes und der 
Regalien, wenn diese Verwaltung nicht etwa, durch ihre 
Organisation, mit einem wirklichen Staatsamte verbun­
den ist 2 * * * * * * 9 ).

29) Die stationären Steuer- und Zollbeamten möchten nicht,
wie man vielleicht zu thun versucht wäre, hierher zu rechnen sein,
— weil es bei diesen nicht auf Inslebenführen der Ansichten und
Pläne des Finanzministers ankommt, sondern nur auf strenge Er­
füllung des vom Gesetze Vorgeschriebenen, so wie natürlich auch
der Vorschriften des Ministers, in soweit sie den Staatsgesetzen
nicht entgegenlaufen; und weil es aus vielen Rücksichten zweck-
mäfsiger erscheinen möchte, sie zu den Staatsbeamten zu rechnen.

5*
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§. 35.

2) Das Redactionspersonal.
Aus der Bezeichnung dieser Art von Beamten geht 

schon ihr Wirkungskreis hervor. Ohne sie deshalb zu 
blofsen Maschinen zu machen, mufs man ihnen doch alle 
Selbstständigkeit der Handlung absprechen; sie sind nur 
da, um auszuarbeiten, ins Reine zu bringen etc., was 
ihnen, — weniger vom Minister selbst, als von den Chefs 
der verschiedenen Ministerialsectionen, — aufgetragen wird. 
Dennoch aber, — obwohl ihre Stellung mit der der er­
wähnten Ministerialagenten einige Analogie bietet, indem 
sie eigentlich auch nur Gehülfen der Minister sind, und 
vielleicht ursprünglich (so lange die Geschäftsbehandlung 
noch nicht so verwickelt und weitläufig war, und noch 
kein so grofses Personal erforderte) gleich jenen vom 
Minister angestellte Agenten waren, die gleichsam seine 
Privatcanzellei bildeten, — kann man ihnen, den Mini­
stern gegenüber, nicht eine gleiche Stellung anweisen, 
wie die jener Ministerialbeamten der ersten Categorie. 
Dafs der Minister diese nach Belieben anstellen und ent­
lassen kann, gebietet ihr eigenthümliches Verhältnifs zu 
ihm; cs mufs also hier in den aufgestellten Grenzen Will- 
kühr 3 0) erlaubt sein, wenn sie auch sonst aus dem Or­
ganismus jedes wohlgeordneten Staates verbannt sein mufs, 
unter welcher Gestalt sie sich auch zeigen mag. — Wo 
aber die Nothwendigkeit derselben durch die Verhält­
nisse nicht geboten ist, darf sie auch nicht Statt haben; 
diese Nothwendigkeit tritt aber, in Hinsicht auf die will- 
kührliche Entlafsbarkeit der hier in Betracht kommenden

30) Hier, so wie überhaupt im Verhältnisse der Minister zu 
den Beamten in den Ministerien, wird unter Willkühr immer nur 
das Recht der Minister verstanden, nach ihrem Gutdünken über 
diese ihre Unterbeamte zu verfügen, — versteht sich ohne Beein­
trächtigung ihrer Staatsbürgerrechte.
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Beamten, keinesweges in dem Grade ein, wie bei den 
früher erwähnten Ministerialbeamten. — Ein Minister 
kann an die Stelle des andern treten, — kann den An­
sichten seines Vorgängers entgegengesetzte mitbringen, 
neue eigene Pläne ausführen wollen, — ohne dafs da­
durch im Geringsten eine Veränderung in der Thätigkeit 
des Redactionspersonals bedingt würde. Denn dieses 
hat nichts mit den Ansichten zu thun, sondern wird eben 
so gut die Aufträge des neuen Ministers, der neuen Mi- 
nisterialagenten, ausführen, wie unter der früheren Ver­
waltung; es hat keine zählende Stimme. — Welchen 
Zweck könnte daher hier das, den Ministern ertheilte, 
unbedingte Recht der Entlassung erfüllen? — Allerdings 
sind der Minister und seine Sectionschefs allein und am 
besten im Stande, den Werth der von diesen Beamten 
gelieferten Arbeiten, ihren Diensteifer, zu beurtheilen, 
und es mufs ihnen daher eine sehr ausgedehnte Dienst­
polizei über dieselben zustchen; was aber noch keines­
weges nothwendig macht, dafs sie über dieselben ganz 
nach Willkühr verfügen, sie z. B. willkührlich entlassen 
können, wenn auch hierdurch die Entfernung eines schlech­
ten, trägen Arbeiters nicht verhindert werden -soll. — 
Die Beamten dieser Categorie werden unmittelbar durch 
den Minister, oder auf Vorstellung des Sectionschefs, 
angestellt, jedoch wohl nur aus wirklich, nach Erfüllung 
aller gesetzlichen Vorschriften, in den Staatsdienst Ge­
tretenen ; woher denn auch ihre Entlassung, aus dem Amte 
im Ministerium, nicht zugleich ihre Verhältnisse als Staats­
diener aufhebt, sobald jene nicht etwa verschuldet ist. Sie 
behalten daher, — wenn die Entlassung nicht durchaus ver­
schuldet ist, was jedoch vorschriftmäfsig zu erweisen wäre, 
— bis zu einer, in einer bestimmten Zeit nothwendig 
eintretenden Anstellung, oder bei unverschuldet eingetre- 
teuer gänzlichen Unfähigkeit zum Dienst für immer, das
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Recht auf eine, nach Dienstzeit normirte, Pensionirung 3 *). 
— Ihre ganze Wirksamkeit zeigt schon, dafs sie, in allen 
amtlichen Handlungen, immer nur allein dem Minister ver­
antwortlich sein können, der eben so für sie einstehen 
mufs, wie für die vorher betrachteten Ministerialagenten.

31) Die Gründe für diese Behauptung können hier nicht auf­
gestellt werden, da sie sich erst aus dem Verfolg der Abhand­
lung ergeben können. Hier soll nur im Allgemeinen die Stellung 
dieser Beamten angedeutet werden, — da sie nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung sind.

Hiernach erscheinen also die Beamten dieser zwei­
ten Categorie gleichsam als ein Mittelding zwischen Staats­
beamten und Regierungsbeamten. Denn wie in dem We­
sen ihres Amtes durchaus kein Grund zu finden ist, sie 
als eigentliche Staatsbeamte anzusehen, — mag man nun 
ihr Verhältnifs aus dem Standpuncte des Staatsrechts 
oder der Politik betrachten, — so verhindert wieder die 
Abwesenheit einer Nothwendigkeit, ihre Existenz völlig 
der Willkühr der Minister zu unterwerfen, auch die Zu­
lässigkeit einer solchen, und daher zugleich auch die 
Möglichkeit, sie, gleich den Ministerialagenten der ersten, 
Categorie, als reine Regierungsbeamte anzusehen, wenn 
sie auch, im Allgemeinen, den Charakter solcher an sich 
haben. Wie gesagt, werden sie daher, in höherem Grade 
als die Staatsbeamten, der Dienstpolizei der Minister un­
terworfen, dagegen, in Hinsicht auf die Verfügungsgewalt 
der Minister über sie, einigermafsen, durch gewisse ge­
setzliche Formen, vor Willkühr geschützt werden müs­
sen, — was bei den Regierungsbeamten in dem Maafse 
nicht Statt haben kann. — In sofern bei den übrigen 
Obersten-Staatsbehörden Beamte vorkommen, die mit den 
Ministerialbeamten dieser Categorie eine gleiche Bestim­
mung haben, wird auch ihre Stellung der Stellung dieser 
analog sein müssen.
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§. 36.

3) Die Glieder der, im Innern der Ministerien, für 
einzelne, besondere technische oder wissenschaft­
liche Kenntnisse erfordernde, Geschäftszweige 
angeordneten Centralbüreaus und Conseils.

Da diese lediglich Consultativbehörden sind 3 2), für 
in der Verwaltung vorkommende oder auf sie Bezug ha­
bende Gegenstände, und da sie zu hören, zu consultiren, 
ganz im freien Willen des Ministers liegt, so sollten 
ihre Glieder, die weder Staats-, noch auch Regierungs­
beamte sind, nur immer auf eine bestimmte nicht lange 
Frist ernannt werden. Dadurch würde einerseits dem 
Minister die Anstellung kenntnifsreicherer, geschickterer, 
mehr seinen Ansprüchen an sie angemessener Männer 
erleichtert, — und zugleich würden auch diese Männer 
selbst angetrieben werden, bei dem ewigen Fortschritte 
im Gebiete der Wissenschaft, nicht zurückzubleiben, wel­
cher Antrieb wohl nicht immer unnütz wäre. Ihre Er­
nennung gebührt dem Minister, nicht aber eine sonstige 
willkührliche Verfügung über dieselben, weil auch hier 
nichts die Willkühr gebietet, und sie daher verbannt sein 
mufs. — Der Gehalt hat mit Ablauf der Amtszeit ein Ende; 
eine Pensionirung kann aber hier nicht zulässig sein, weil 
die Kenntnisse dieser (temporären) Beamten nicht zur Er­
langung eines Amts erworben worden sind, sondern auch, 
und vorzüglich, aufserhalb der Sphäre der Verwaltung 
ihre Anwendung finden, — ein solches Amt also nicht 
erst dem Manne einen Nahrungsstand gründet; — auch 
abgesehen von der Anstellung auf Zeit. Dafs, für lang­
jährige nützliche Dienste, auch einem solchen Beamten, — 
der also immer wieder in seinem Amte bestätigt worden, —

32) Malchus. I. p. 60.
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die Gesetze eine Pension zusichern können, ist dadurch 
nicht ausgeschlossen 3 3 ).

33) Es haben hier, wie überhaupt in diesen §. einige Be­
griffe anticipirt werden müssen, um eine, — wenn auch noch so 
kurze, — Andeutung des Verhältnisses geben zu können.

§• 37.
4) Das Expeditionspersonal.

Seine Bestimmung, — die blofs im Registriren, Co- 
piren, im Empfange der ankommenden, Abfertigung der 
abgehenden Papiere etc., überhaupt nur in einer rein 
mechanischen Thätigkeit besteht, — macht die zu dem­
selben gehörenden Beamten, besonders da zu ihrer Ge­
schäftsführung durchaus keine wissenschaftliche Vorbil­
dung erforderlich ist, eigentlich zu blofsen dienstbaren 
Handlangern des jeweiligen Ministers oder seiner Sections­
chefs, denen daher auch die unbeschränkte Disposition 
über dieselben zustehen kann. Sie sind also durchaus 
nicht als Staatsbeamte, aber auch wieder nicht als Re­
gierungsbeamte anzusehen, — indem sie nur in einem 
rein contractmäfsigen Dienstverhältnisse zum Minister ste­
hen, obwohl sie vom Staate besoldet werden. — Sie 
sind natürlich, in Bezug auf ihr Geschäft, nur dem Mi­
nister und seinen unmittelbaren Agenten verantwortlich, 
unter deren besonderer Aufsicht sie stehen. — Wie der 
Minister sie nach Belieben anstellt, kann er sie auch 
nach Belieben entlassen, d. h. nach bestimmt befristeter 
Aufkündigung. — Diese Beamte, welche man gewöhn­
lich als Subalternbeamte bezeichnet, haben nicht die Ei­
genschaft von Staatsdienern, und daher auch keine, aus 
dem Staatsdienst entspringenden, Rechte. Das verhin­
dert indessen nicht, dafs ihnen, für bestimmte längere Pe­
rioden von eifrigem Dienst in solchen Aemtern, verhält- 
nifsmäfsige Pensionen zugesichert sein können, und dafs 
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sie (gleich den übrigen Ministerialbeamten) zum Recurs 
an den Staatsrath, über Beeinträchtigungen von Seiten 
des Departementchefs, berechtigt sind. — Ein solches 
Expeditionspersonal kommt nun, in gröfserer oder gerin­
gerer Zahl, sowohl bei allen Obersten-Staatsbehörden, 
als auch bei den Provinzialbehörden vor, — und ist 
überall nach analogen Grundsätzen zu betrachten. — 
Gewissermafsen zu den Obersten-Staatsbehörden sind nun 
noch zu rechnen:
f) Diejenigen Oberbeamten, in deren Hand die 

Verwaltung mehrerer Provinzen zusammen­
läuft.

§. 38.
„In einigen, besonders gröfseren, Staaten ist zwi­

schen die höchste Staatsbehörde, nämlich zwischen die 
Minister und die höchsten Centralstellen, und die Mit­
telbehörden in den Kreisen oder Provinzen, eine obere 
Behörde eingereiht, theils zur directeren Aufsicht auf diese 
letzteren, theils und vorzüglich für die Anordnung und 
Leitung solcher Maafsregeln, die mehrere Verwaltungs­
bezirke gemeinschaftlich betreffen, oder für dieselben von 
gemeinschaftlichem Interesse sind“ 34). — Nothwendig, 
vielleicht nur in sehr ausgedehnten Reichen, kommen 
diese Beamten nur in sehr wenigen Staten vor. — Im 
Allgemeinen aber, — ihre Einreihung in den Verwal­
tungsorganismus als nothwendig angenommen, — stellt 
sich ihr Verhältnifs verschieden, je nach der Verfassung 
des bezüglichen Staats; immer aber werden sie es sein, 
die der Verwaltung der ihnen untergebenen Provinzen 
den leitenden Impuls geben. — Eben deshalb können 
sie, in einem Constitution  eilen Staate, nur Agenten des 
Ministeriums (als Collectiveinheit betrachtet) sein, und 

34) Malchus. I. p. 134.
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ihre Anstellung und Entlassung, wie auch Versetzung, 
mufs daher nothwendig dem Gutdünken desselben über­
lassen bleiben, was die Möglichkeit einer Pensionirung 
ausschliefst. — In der Autokratie wird die Anstellung, 
Entlassung und Versetzung dieser Beamten unmittelbar 
dem Fürsten zustehen, weil sie sich gewissermafsen zu 
ihm in einem ähnlichen Verhältnisse befinden, wie die 
Minister; nur dafs sie zugleich, — als Berichte an diese 
erstattend, und Anordnungen derselben ausführend, — 
dem Ministerium untergeordnet sind. — Jedenfalls wird 
man sie aber immer nur als Regierungsbeamte, nicht als 
Staatsbeamte ansehen können.

Dieses möge zu einer raschen Uebersicht des Orga­
nismus in den obersten Stadien der Verwaltung (in Be­
zug auf die dort vorkommenden Beamten) genügen, und 
zugleich zum Beweise dienen, wie nothwendig verschie­
den die Stellung der Beamten in demselben sein mufs, 
und wie wenig man diesen Gegenstand nach allgemeinen 
theoretischen Grundsätzen behandeln darf, — was leider 
vielfach geschehen ist.

D. Die Provinzialbehörden.

§. 39.
Wir gehen jetzt zu der eigentlichen inneren Ver­

waltung über, — zu der vorzüglich von den Ministerien 
des Innern und der Finanzen ressortirenden 3 5) Pro­
vinzialverwaltung, — zu der Verwaltung, die am näch­
sten alle Interessen des Volkes berührt, am tiefsten ins 
ganze Volksleben eingreift, die daher auch, nach dem 
natürlichen Staatsrechte, in den Händen des Volkes selbst

35) Malchus. I. p. 114.
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sein sollte, und es auch einst wohl überall gewesen ist, 
weil das Volk selbst am besten seine nächsten Interes­
sen zu wahren wissen wird. Nur durch historische Ver­
hältnisse ist sie gänzlich in die Gewalt der Regierung 
übergegangen, und es ist daher die schönste und heiligste 
Pflicht dieser, das überkommene Recht so auszuüben, dafs 
das Volk sich selbst zu verwalten glaubt. Sie findet 
hierin zugleich die beste Gelegenheit, auf das Volk, in 
Hinsicht auf Charakter und Gesittung, einzuwirken, und 
sich dessen freibewufste Liebe zu erhalten oder zu er­
werben. — Unter Provinzialbehörden sind alle dauern­
den Behörden begriffen, die in der Provinz bestehen, 
und deren Besetzung, als Recht, der Regierung zusteht3 * * 6). 
Sie zerfallen, im Allgemeinen, für jede Provinz (oder 
wie man sonst die politisch-administrative Eintheilung 
eines Staats bezeichnen will) in: die Provinzialregierung, 
die Kreis- und Bezirksbehörden, wenn man eine Provinz 
als in Kreise, und diese wieder als in Bezirke getheilt 
annimmt. — Ob nun hier der rein administrative Theil 
der Verwaltung von dem finanziellen, die Justiz von der 
Administration geschieden sind oder nicht, — das Alles 
ist für unseren ausschliefslichen Zweck gleichgültig, da 
alle Staatsbehörden nur in Hinsicht auf ihre Stellung 
zur Regierung betrachtet werden sollen, um daraus das 
Verhältnifs der, in denselben angestellten, Beamten zu 
ermitteln. — Wir können daher die Provinzialverwal­
tung als ein Ganzes betrachten; denn wie auch die Hie­
rarchie der Behörden in ihr abgestuft sein mag, so sind 
diese doch nur immer Theile jenes Ganzen, dessen Stel­
lung in der Administration auch die ihrige ist.

36) Da hier nur von einer Verwaltungsorganisation nach dem
Centralisationssysteme die Rede ist, so gehören auch alle aus Wahl
des Volks hervorgehenden Beamten nicht hierher; eben so wenig
aber auch die Regierungsbeamten.
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§. 40.

Die Provinzialverwaltung, — so sehr auch ihre be­
stehende Organisation Werk der Regierung sein mag, — 
ist, wie schon gesagt worden, kein usflufs des Ministe­
riums; sie ist keine aus einer Administrationsmaafsregel 
hervorgegangene Staatsanstalt, sondern eben so aus in­
neren Gründen nothwendig, als die Regierung selbst3 ’). 
Sie war ursprünglich immer Selbstverwaltung des Volks, 
ging aus dessen Schoofse hervor, — und nur im Laufe 
der Zeit unmittelbar in die Hände der Regierung über, 
deren Pflichten in dieser Hinsicht bezeichnet worden sind.

37) Auch auf dem historischen Wege gelangt man zu demsel­
ben Resultate. Denn alle gröfseren Staaten sind aus verschiede­
nen kleineren Staaten, unabhängigen Landschaften, von andern Rei­
chen abgerissenen Landestheilen entstanden, — die alle ihre beson­
dere Verwaltung hatten, bevor sie in den Complex des jetzigen 
Hauptstaats einverleibt wurden.

Die Provinz ist allerdings nur ein integrirender Theil 
des Staats; hat aber, dessen ungeachtet, ihre besonderen 
Interessen, die oft verschieden von denen anderer Pro­
vinzen sind, ja ihnen entgegengesetzt sein können. — 
Diese Sonderinteressen sind nun das Hauptaugenmerk der 
Provinzialverwaltung, in sofern dieselben nicht im Wi­
derspruch mit der allgemeinen Gesetzgebung des Staats 
und seinen allgemeinen Interessen stehen, oder in so­
weit sie mit diesen ausgeglichen werden können. — Kein 
Provinzialinteresse darf, ohne Noth, dem allgemeinen 
Staatsinteresse aufgeopfert werden. Indem man jenem 
seine etwaige eigenthümliche Färbung nimmt, um diesem 
eine unschattirte, gleiche, Färbung zu erhalten, — erreicht 
man zwar jene gepriesene Gleichmäfsigkeit; welche die 
Staatsmaschinisten am liebsten träumen; allein man ver- 
gifst, dafs, wenn man den Boden nivelliren will, man 
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nicht blofs die Tiefen ausfüllen, sondern auch die Höhen 
abtragen mufs.

§. 41.
Jenes so vielfach erstrebte Nivellement kann, in dem 

gewünschten Grade, nur auf zwei Wegen zu Stande ge­
bracht werden. Entweder, indem die blutige Pflugschaar 
der Revolution den Boden aufreifst und ihn gleich 
macht, — oder indem die schwere, Alles erdrückende, 
Walze des Despotismus über die Unebenheiten geführt 
wird. Nur zwischen diesen Beiden ist die Wahl; denn 
jedes allmählich wirkende, auch noch so verdeckte Mit­
tel fällt (in weiterer oder geringerer Ausdehnung) in 
eine jener Categorien, besonders wenn Nationalverschie­
denheit der Verschiedenheit der Interessen der einzelnen 
Provinz und des Staatsganzen zu Grunde liegt.

Eine Regierung, die auf zwar verdecktem, aber (wie 
gesagt) wenigstens moralisch gewaltsam bleibendem Wege 
die vollkommene Fusion eines solchen, durch völlige 
Stammverschiedenheit seiner Bewohner mit denen des 
Hauptvolkes, von dem Hauptlande daher durch eigen- 
thümliche Gestaltung in geistiger und sittlicher Hinsicht, 
in Hinsicht auf Verwaltung und Gesetzgebung verschie­
denartigen, — Landestheils mit dem Hauptlande bewerk­
stelligen will, verkennt ihr eigenes Interesse. Nicht die 
völlige Gleichmäfsigkeit, Gleichförmigkeit, aller einzelnen 
Provinzen eines Staats, ist eine Bedingung der Festig­
keit und Kraft der Regierung, — sondern das gleiche 
wohlbegründete Vertrauen aller Theile des Volks, deren 
gleiche, sich ihrer Ursache bevufste, Anhänglichkeit an 
die Regierung. Dieses Vertrauen aber, diese Anhänglich­
keit, werden bei einem derartigen, unabänderlich verfolg­
ten, Fusionssysteme untergraben; — und ist das einmal 
geschehen, so kehren sie nie mehr wieder; besonders 
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wenn die zu vernichtende Eigenthümlichkeit, nicht blofs 
als solche, den Bewohnern des einzelnen Landestheils 
theuer ist, sondern sie auch gerechte Ursache haben zu 
glauben, dafs dieselbe, in jeder Hinsicht, von höherem 
Werthe ist, als das, was man ihnen dafür geben will.

Denn hier ist nicht die Rede von der nothwendigen 
Aufhebung drückender Mifsbräuche, die etwa aus histo­
rischen Verhältnissen, in allen oder in einzelnen Lan­
destheilen, erwachsen sind; — nicht von der eben so 
nothwendigen zeitgemäfsen Regelung des Verwaltungs­
organismus; — nicht von einer allgemeinen festen Ge­
setzgebung, die aber das eigenthümliche Recht später mit 
dem Hauptstaate vereinter, von anderen Volksstämmen 
bewohnter, unter anderen historischen Verhältnissen auf­
geblühter, Provinzen nicht zerstört, sondern sich zeitge- 
mäfs ausbilden läfst; — nicht von der möglichen Erstre- 
bung einer gleichmäfsigeren Verwaltungsweise, sobald 
dieselbe nicht die innersten Lebensinteressen einzelner 
Landestheile verletzt und zerstört; — noch endlich von 
der nöthigen letzten Concentration aller Fäden der Ver­
waltung in der allgemeinen Staatsregierung, die leitend 
und beaufsichtigend, durch ihre Anordnungen, das In­
teresse der Einzelnen mit dem Interesse Aller ausgleicht, 
und den ganzen Staat dadurch, nach Aufsen hin, zu einer 
compacten Einheit macht. — Sondern von jener Ver­
nichtung eigenthümlicher Verhältnisse ist die Rede, wie 
z. B. die französische Revolution sie zeigt 38); — von 
jener Sucht politischer Gleichmachung, die bei Land und 
Volk nur Quadratmeilen und Seelenzahl in Betracht zieht; 
— die, einen geordneten Staatsorganismus mit einem tod­

38) Gewifs war sie hierzu, durch die Nothwendigkeit der 
Selbsterhaltung, getrieben; allein sie ging zu weit, und stürzte die 
Grundlagen des Staatslebens um.
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ten Mechanismus verwechselnd, in der Gleichmäfsigkeit 
der Formen, in dem gleichen, tactmäfsigen Eingreifen des 
Räderwerks der Staatsmaschine, das Ideal des vollkom­
menen Staats zu erreichen glaubt.

§• 42.
Man will immer das Wohl des ganzen Staats, des 

ganzen Volks, begründen, und läfst sich daher nicht zur 
Beachtung der Einzelheiten herab; ohne zu bedenken, dafs 
eben aus diesen Einzelheiten erst das Ganze erwächst. — 
Das Wohl der Bewohner dgr Provinz ist der höchste 
und letzte Zweck der Provinzialverwaltung, — dem alle 
anderen Staatszwecke nachstehen müssen, wo es nicht 
auf Erhaltung des Ganzen ankommt. Indem man diesen 
Grundsatz in jedem einzelnen Landestheile befolgt, wird 
in der Hauptsache der Zweck des Staats erreicht, das 
Wohl des ganzen Volks begründet, das dadurch, in sei­
nem Streben nach den höchsten Zwecken der Mensch­
heit, befördert wird. Und ist das nicht das erste, das 
erhabenste Ziel aller Bestrebungen einer guten Regie­
rung? — denn nicht nach Aufsen, sondern nach Innen 
sollen ihre Blicke gerichtet sein.

Nicht von oben her, vom fernen Sitze der Regie­
rung aus, kann mit Wahrheit beurtheilt werden, was in 
jedem Zeitpuncte das Bedürfnifs der einzelnen Landes­
theile ist. Die am besten gemeinte Maafsregel kann, — 
weil sie nicht überall hinpafst, nicht überall am rechten 
Orte ist, — hier die Staatsbürger tief verletzen, zu deren 
Wohl sie doch ergriffen worden; während sie vielleicht 
zur selben Zeit, in einer anderen Gegend, vollkommen 
ihren Zweck erfüllt. Hieraus geht aber hervor, wie sehr, 
zum grofsen Theile, alle allgemeine Anordnungen, wenn 
sie nicht aus einem offenbaren allgemeinen Bedürfnisse 
hervorgehen, von geringem Vortheile und grofsem Nach­
theile sein werden.
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§• 43.
Darum kann die Provinzialverwaltung nicht blofs 

Agentin der Regierung, der Minister sein, die blofs zur 
Vollziehung ihrer Anordnungen da wäre, — sondern sie 
mufs, selbst und selbstständig, über das Interesse der 
Bevölkerung des ihr anvertrauten Landestheils wachen. 
Sie mufs nach den Mitteln zu dessen Beförderung for­
schen, und die gefundenen ins Werk setzen, sobald sie, 
bei wichtigeren Sachen, die Genehmigung des competen- 
ten Ministeriums erhalten; vgelche Genehmigung aber nur, 
aus dem motivirten Grunde, versagt werden kann, dafs 
der, für die Provinz erstrebte, Vortheil einen Nachtheil 
fürs Staatsganze nach sich ziehe, — oder dafs die er­
wählten Maafsregeln voraussichtlich nicht zum Ziele füh­
ren könnten 3 9). Die Provinzialverwaltung ist, allein 
und am besten, im Stande die Interessen der Provinz 
zu erkennen und zu beurtheilen, und das am ersten, je 
länger ihre Glieder in demselben Verwaltungsbezirke blei­
ben. — Ein stetes unmittelbares Eingreifen der Staats­
regierung in die Verwaltung der einzelnen Landestheile 
ist daher auf keine Weise nothwendig, wohl aber oft 
mit vielen Nachtheilen verknüpft.

Dazu kommt, dafs die Personen des Ministeriums 
oft wechseln, und neue Minister auch häufig neue allge­
meine Administrationsideen mitbringen, — während die 
Provinzialinteressen stets dieselben bleiben, ohne ande­
ren Wechsel, als den der Gang der Zeit mit sich bringt. 
__________  Be-

39) In den Behörden, die allein vom Finanzministerium res- 
sortiren, findet indessen dieses Verhältnifs nicht Statt. Sie sind 
mehr blofs ausführend, nicht selbst anordnend; aber was sie aus­
führen, sind nicht Verwaltungsideen eines Ministers, sondern Vor­
schriften eines erlassenen Gesetzes. — Dasselbe gilt auch von an­
dern Provinzialbehörden, in sofern und in soweit sie vom Finanz­
ministerium abhängen.
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Besonders in constitutioneilen Staaten, wo der Minister­
wechsel um so viel häufiger ist, so oft von der äufseren 
Politik abhängt, — ist auf diesen Umstand zu achten. 
Denn allerdings bleibt die Staatsregierung, als Idee, die­
selbe; allein in der Wirklichkeit tritt sie nur in den 
Ministern auf. Und wenn es auch wohl Staaten giebt, 
wo der Wille des Monarchen das einzige Princip der 
Verwaltung ist, so wird diese doch, im Allgemeinen, in 
den Händen der Minister sein, und es wird daher immer 
unter Staatsregierung, mehr oder weniger, das Ministe­
rium verstanden werden müssen.

§• 44.
Aus dem Gesagten ergiebt sich, dafs die Provinzial­

Verwaltung (hier immer die oberste Provinzialbehörde, 
da die übrigen ihr untergeordnet sind), wenn sie ihren 
eigentlichen Zweck erreichen soll, nothwendig eine ge­
wisse Selbstständigkeit erhalten mufs, in Bezug auf Al­
les, was Anordnungen für besondere Provinzialverhält­
nisse betrifft, überhaupt die allgemeine Leitung und Ver­
waltung derselben. Die Grenze mufs genau bestimmt 
sein, bis wohin sie selbst anordnend und darin unabhän­
gig auftreten kann, und von wo an sie an die nothwen­
dige Einholung der Zustimmung des Ministeriums gebun­
den ist. — In der Ausführung allgemeiner Maafsregeln 
(d. h. solcher, die durch allgemeine Bedürfnisse des gan­
zen Staats hervorgerufen sind) ist sie dagegen nur voll­
ziehend; jedoch in sofern nicht willenlos, als man ihr 
das Recht zusprechen mufs, dem Ministerium Vorstellun­
gen gegen solche Maafsregeln zu machen, die sie dem 
Interesse der Provinz für zuwiderlaufend hält. — Wie 
weit hier die Vorstellungen gehen können, — wie weit 
der Gehorsam gegen die, vom Ministerium erlassenen, 
Befehle gehen mufs, darf nicht zweifelhaft bleiben. — 
Um, bei einem etwa entstehenden Collisionsfalle, die

6
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Wahrheit zu finden, wäre besonders das Institut der 
Provinzialstände, oder eine, aus Wahl der Bewohner des 
besonderen Landestheils hervorgehende, der Provinzial­
regierung zur Seite gestellte, beständige oder nach be­
stimmten Perioden einzurufende, Deputation von Nutzen, 
— da diese Versammlungen am besten im Stande wären, 
sowohl die Staats- als die Provinzialregierung, über die 
wirklichen Interessen ihrer Committenten aufzuklären 4 °).

Mit einem Worte also, die active, so wie die pas­
sive Competenz der Provinzialregierung, mufs so genau 
als möglich bestimmt, und zugleich so unabhängig ge­
stellt werden, als das allgemeine Staatsinteresse es er­
laubt, und als geschehen mag, ohne das nothwendig 
allgemeine Aufsichtsrecht der Staatsregierung zu schmä­
lern. — Aufser, dafs, durch diese bedingte Unabhängig­
keit der Provinzialverwaltung, viele unnütze Schreibereien, 
und die dazu erforderlichen Beamten, wegfallen könn­
ten, — ist sie auch das erste Postulat zu einer solchen 
Stellung der Provinzialverwaltung, dafs sie möglichst die 
Vortheile einer Selbstverwaltung des Volks ersetze. Das 
zweite Postulat ist das, bereits envähnte, Institut der Pro­
vinzialstände oder Deputationen, oder wenigstens Corpo- 
rationseinrichtungen, um die Staats-, so wie die Provin­
zialregierung, über die Interessen der Bevölkerung auf­
zuklären, und dieselben kräftig zu vertreten, wenn etwa 
die, nach Oben hin unabhängig gestellte, Provinzialver­
waltung auf den Gedanken käme, nach Unten hin drük- 
kend einzuwirken, oder es auch unabsichtlich thäte. — 
Aber alle diese Formen, wenn auch noch so gut an­
geordnet, sind todt, — erreichen nicht ihren Zweck, 
— sobald die Verwaltung nicht in den Händen tüchti-

40) Mit dem reinen Centralisationssysteme ist aber freilich 
eine solche Institution nicht verträglich. Malchus. I. p. 135. 
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ger Beamten ist, die eigentlich die Seele derselben aus­
machen 41).

41) Blome. Ueber den Organismus der Staatsverwaltung. 
Hamburg, 1832. p. 6.: »Es ist nicht zu verkennen, dafs ein ge­
regelter Organismus allein keine Sicherheit gegen die Mifsbräuche 
der Administration gewähren kann; sondern dafs diese zugleich 
von dem Geiste, von der Moralität und Aufklärung derer, welche 
den Gesetzen Leben und Achtung geben sollen, mit anderen Wor­
ten , von einer glücklichen Wahl und würdigen Behandlung der 
Staatsdienerschaft abhängt.« — Wehnert. Ueber den Geist der 
preufsischen Staatsorganisation und Staatsdienerschaft. Potsdam, 
1833. p. 8.: »Die besten Gesetze gewinnen Leben und Macht erst 
durch die Befruchtung und den Geist, den ihnen die Staatsdiener­
schaft ertheilt; die Organe der Verwaltung sind es, von deren 
Trefflichkeit und energischer Wirksamkeit Kraft und Bestand der 
Gesetze ausgehen.« —

So ergiebt sich uns denn, als drittes Postulat, eine 
solche Stellung der Provinzialbeamten, die im Allgemei­
nen geeignet sei, der Nation wie der Regierung, eine 
Bürgschaft für gerechte, freisinnige, nie das Volkswohl 
aus den Augen lassende, Verwaltung zu geben.

§. 45.
Eine eigenthümliche Stellung in der Provinzialver­

waltung nimmt jedoch der Vorstand der Provinzialregie­
rung ein, indem er gleichsam das verbindende Mittel­
glied zwischen ihr und dem Ministerium bildet. Wegen 
dieser seiner Stellung könnte man meinen, dafs diesem 
Beamten unumgänglich der Charakter eines Ministerial­
agenten zugesprochen werden müfste, oder eines Regie­
rungsbeamten, — wenn man die Staatsgewalt und das 
Ministerium von einander scheidet. Die Nothwendigkeit 

t einer solchen Stellung angenommen, möchte sie am zweck- 
mäfsigsten erscheinen, wenn zugleich die Provinzialregie­
rung collegialisch organisirt ist, oder — falls sie rein 
büreaukratisch ist — ihr eine Provinzialdeputation etc. 
zur Seite steht. Denn dann mag jener Beamte immer­

6 *
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hin wechseln, Je nachdem das Ministerium diese oder 
jene Ansicht begünstigt; da die, — nur durch die Verän­
derungen, welche die Zeit mit sich bringt, sich allmäh­
lig umgestaltenden, nie aber so schnell als die Minister 
wechselnden, — Interessen der Provinz, durch jene For­
men, in einer mehr beständigen Verwaltungsrichtung ge­
schützt sind. — Ist aber dagegen der ganze Verwaltungs­
Organismus nach dem streng durchgeführten Centralisa- 
tionssysteme eingerichtet, so möchte wohl die Stellung 
des Vorstandes der Provinzialregierung als Staatsbeamte 
wünschenswerth erscheinen, um, wenigstens einigermafsen, 
das Volk dem Einflüsse der in den oberen Staatsregionen 
wechselnden Verwaltungslaunen zu entziehen.

§. 46.
Demnach erhellt, dafs, im Allgemeinen, alle Beam­

ten in den Provinzialbehörden als Staatsbeamte ange­
sehen werden müssen, und zwar vorzugsweise vor allen 
übrigen. — Wir haben also im ganzen Organismus der 
Staatsverwaltung folgende Beamtencategorien gefunden: 
1) Staatsbeamten in den Obersten-Staatsbehörden. 2) 
Regierungsbeamten und Ministerialagenten. 3) Beamten, 
die halb Regierungs-, halb Staatsbeamten sind. 4) Staats­
beamten in der Provinzialverwaltung, und 5) Subaltern­
beamten. — Die Verhältnisse der Beamten der zweiten, 
dritten und fünften Categorie sind bereits in soweit an­
gedeutet worden, als es der Zweck dieser Abhandlung 
erfordert, die sich nur mit den, im Verwaltungsorganis­
mus vorkommenden, Staatsbeamten zu beschäftigen hat, 
und alle ihre Verhältnisse im organischen Sein der Ver­
waltung darstellen soll. Es mufs jedoch bemerkt wer­
den, dafs dabei hauptsächlich nur die Staatsbeamten der 
Provinzialverwaltung Gegenstand der Betrachtungen sein 
werden, weil dieselben, — indem sie (wie gesagt) eigent­
lich den wichtigsten Theil der Verwaltung in Händen 
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haben, wenigstens in soweit sie am unmittelbarsten auf 
das Schicksal des Volks Einflufs hat, — für das ge- 
sammte Staatsleben die gröfste Bedeutung haben, und 
übrigens auch die Anwendung der, in Bezug auf sie auf­
gestellten, Grundsätze, auf die Verhältnisse der Staats­
beamten in den Obersten-Staatsbehörden nicht schwer 
fallen wird.

§. 47.

IV, Staatsrechtlich - politische Grund­
lage des Verhältnisses der Staats­
beamten im Staate.

Da aus der Natur des Verhältnisses, zwischen Staat 
und Staatsgewalt und den Staatsbeamten (in dem von 
diesen oben aufgestellten, hier allein immer geltenden 
Begriffe), allein sich folgerichtig die Rechte und Pflich­
ten der Letzteren entwickeln lassen, so können auch 
nur auf eine Erörterung dieses Verhältnisses die Grund­
sätze basirt werden, nach welchen die Verwaltungspo­
litik das Maafs dieser Rechte und Pflichten, den Ansprü­
chen der Gerechtigkeit und einer zeitgemäfsen Politik 
angemessen, zu regeln hat.

Wir müssen jedoch jetzt den historischen Weg ver­
lassen, auf welchem wir oben zu einer Bestimmung der 
Verhältnisse der Staatsbeamten zu gelangen suchten, in­
dem derselbe nur die im Allgemeinen als richtig an­
nehmbare Entstehung des Bestehenden zeigen kann, und, 
durch den Rückblick auf die Entwickelung dieser Zu­
stände, nur den einen Standpunct giebt, von welchem 
aus die Politik den Gegenstand auffassen mufs, um ihn 
den bestehenden Verhältnissen gemäfs zu gestalten. Der 
andere wichtigere Standpunct ist der des Staatsrechts, 
welches das unerschütterliche Fundament zu allen Erör­
terungen über staatliche Verhältnisse bildet; dessen ewige 
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Gesetze nie vernichtet werden können, sondern, — wenn 
auch in der äufseren Erscheinung der Staaten wenig, oft 
gar nicht erkennbar, — dennoch die unabänderlichen 
Grundsätze feststellen, mit denen die Politik das historisch 
Bestehende in Einklang zu bringen suchen mufs, — das 
sich ewig Verändernde mit dem Unwandelbaren.

Das Verhältnifs der Staatsbeamten im Staate ist, wie 
wir gesehen haben, nicht immer in der positiven Ge­
setzgebung sich gleich geblieben, und wir haben schon 
oben die Ursachen und den ungefähren Gang der hier­
auf bezüglichen Veränderungen betrachtet, die indessen, 
wie gesagt, seine staatsrechtliche Grundlage nicht zer­
stören konnten, sondern nur die Anwendungsweisen der 
daraus folgenden Principien zu modificiren vermochten. 
Diese staatsrechtliche Grundlage und diese Modificationen 
müssen wir also zuerst uns deutlich zu machen suchen, 
um eine feste Basis für die den Staatsbeamten zukom­
mende Stellung zu gewinnen.

§. 48.
Wie in jeder, zur Erreichung bestimmter bestän­

diger Zwecke, vereinigten Gesellschaft jedes Glied der­
selben verbunden ist, zur Erreichung jener Zwecke mit­
zuwirken, zugleich aber auch nicht von dieser Mitwir­
kung ausgeschlossen werden kann, so lange es Glied 
der Gesellschaft ist, — eben so hat im Staate jeder 
Bürger die Pflicht und das Recht, zur Erreichung der 
Staatszwecke mitzuwirken, also an der Verwaltung, als 
einer nothwendigen Bedingung des Staats, Theil zu neh­
men. Es möchte daher die Richtigkeit des von einigen 
Rechtslehrern aufgestellten Grundsatzes zu bezweifeln 
sein, dafs die Theilnahme an der Verwaltung des Staats 
ursprünglich blofs eine Last, eine Pflicht jedes Staats­
bürgers sei; denn mag sie dem verpflichteten Individuum, 
bei der Uebernahme des Amts, auch eine wirkliche Last
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sein, so darf doch nie vergessen werden, dafs dasselbe 
Individuum das Recht hat, von der Theilnahme nicht 
ausgeschlossen zu werden, — und dafs dieses sein Recht 
in seinem Verhältnisse zur Staatsgesammtheit ein eben 
so vorherrschendes Moment ist, als die correspondirende 
Pflicht. — Die Art dieser Theilnahme kann nun ver­
schieden sein: 1) Entweder die Gesammtheit der Bür­
ger verwaltet unmittelbar selbst ihre Angelegenheiten, 
oder 2) die Verwaltung kann, wegen der Zahl der Bür­
ger, nicht mehr von allen zugleich geführt werden, und 
es müssen daher aus der Gesammtzahl welche ausge­
schieden werden, die, im Namen derselben, das Geschäft 
der Verwaltung entweder als ein Ganzes übernehmen, 
oder so, dafs auf jeden der ausgeschiedenen Bürger ein 
bestimmter Theil derselben fällt, ihm also ein bestimm­
ter, abgesonderter Wirkungskreis, ein besonderes Staats­
amt, zugewiesen wird. — Die Ausscheidung dieser Bür­
ger, — Staatsbeamte, — kann nun wieder auf verschie­
dene Weise geschehen, wobei jedoch immer das Prin- 
cip zum Grunde liegen mufs, dafs jeder Staatsgenosse, 
zur Mitwirkung bei der Verwaltung, verpflichtet und 
eben so auch berechtigt ist. — Entweder geschieht die 
Vertheilung der einzelnen Staatsäinter

a) nach einer bestimmten Reihenfolge, die alle 
Staatsbürger umfafst, oder

6) durchs Loos ).42

42) Ob die Vertheilung der Staatsämter durchs Loos mehr 
für eine Demokratie passend sei, wie Montesquieu und Rous­
seau meinen, oder mehr für eine Aristokratie, wie solches Justi 
(der Grundrifs einer guten Regierung. Frankfurt u. Leipzig, 1759. 
Buch IV. p. 859.) behauptet, — gehört nicht hierher. Wohl aber 
mögen hier die für das Loosen angegebenen Gründe angeführt 
werden:

»Le gort egt une fa^on d'elire qui n’affl.ige per gönne, il laigge 
a chaque citoyen une esperance raigonnable de servir sa patrie.
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Die active Theilnahme an der Verwaltung, der 

Staatsdienst, nach Reihenfolge oder durchs Loos, kann 
natürlich nur in einem solchen Zustande der Staatsge­
sellschaft Statt finden, wo zu gleicher Zeit die zu ver­
waltenden Interessen noch so einfach, die Staatsgenos­
sen aber noch als auf gleiche Weise befähigt anzusehen 
sind, dafs man jeden derselben für im Stande halten 
kann, gleich gut als alle Uebrigen es thun würden, ein 
Amt zu versehen. — Sobald aber jene Interessen sich 
mehr .compliciren, die Verwaltung daher mehr geistige 
und moralische Fähigkeiten bei denen verlangt, die an 
ihr unmittelbar Theil nehmen sollen, während zugleich, 
beim Fortschreiten der Cultur, sich eine immer gröfsere, 
besonders geistige, Ungleichheit zwischen den Staatsge­
nossen entwickelt, also auch die Einen mehr, die An­
deren weniger zur gehörigen Versehung eines Staatsamts 
befähigt sein können, — ist es natürlich, dafs der Staat, 
die Gesammtheit der Staatsbürger, nicht mehr die Ver­
waltung der Gemeininteressen dem Zufalle des Reihen­
dienstes oder des Looses überlassen, sondern diejenigen 
damit zu beauftragen wünschen wird, die als insbeson- 
ders dazu tüchtig erscheinen. Das kann nun nicht an­
ders geschehen, als:

c)_ durch Wahl derjenigen, welche von ihren Mit­
bürgern für am geeignetsten, zur Bekleidung der Aem- 
ter, gehalten werden. — Zum Wählen ist natürlich je­
der Bürger, jedes Glied der Staatsgesammtheit, berech­
tigt, so wie er auch als dazu verpflichtet angesehen wer­
_  -
Montesquieu. II. 2. — »Dans torite veritable democratie la та- 
gistrature n’est pas un avantage, mais une Charge onereuse, qu'on 
ne peut justement imposer ä un particulier plütöt qu'a un autre. 
La loi seule peut imposer cette Charge a celui, sur qui le sort tom- 
berai.« Rousseau. IV. 3. — weil sich daraus ergiebt, wie bei 
dem einen Schriftsteller das Recht, bei dem andern die Pflicht zur 
Uebernahme eines Staatsamts, als das Vorherrschende erscheint. 
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den kann, da die Wahl ein Act der Mitwirkung zur 
Erreichung des Staatszwecks ist. — Gewählt zu werden 
ist ebenfalls jedweder Staatsbürger berechtigt; das heifst, 
es kann ihm die Wählbarkeit nicht abgesprochen wer­
den, wenn er nicht von der Gesammtheit wegen Ver­
brechen etc. in dieser Hinsicht für unwürdig erklärt 
worden, was auch in Bezug auf das active Wahlrecht 
der Fall sein kann. Ob er aber wirklich gewählt wird, 
das hängt natürlich von dem Grade des ihm gewordenen 
Vertrauens seiner Mitstaatsgenossen ab, welches zu er­
werben Niemanden verwehrt ist. Wenn aber nun ein 
Staatsbürger wirklich gewählt wrorden, fragt es sich, ob 
er auch verpflichtet ist, das ihm übertragene Amt zu 
übernehmen? — Er ist dazu verpflichtet, weil er als 
Glied der Gesammtheit selbst die Wahl gewollt hat, 
also sich auch ihrer Entscheidung unterwerfen mufs, 
eben so wie er es von jedem seiner Mitgenossen erwar­
tet; — er ist es, weil er als Staatsbürger verbunden ist, 
zur Erreichung des Staatszwecks mitzuwirken, und da­
her auch nicht blofs durchs Wählen an der Verwaltung 
Theil zu nehmen, sondern auch durch Uebernahme ei­
nes Amts, falls dasselbe durch Wahl auf ihn fällt, eben 
so als wenn es nach der Reihenfolge oder durchs Loos 
ihn getroffen hätte. Es findet nur der Unterschied Statt, 
dafs hier, statt des Zufalls, das ehrende Vertrauen seiner 
Mitbürger ihn zum Staatsbeamten macht, — und eigent­
lich weniger seine Pflicht in Anspruch genommen, als 
sein Recht, durch den Willen der Gesammtheit, zu wirk­
licher Ausübung gebracht wird.

§. 49.
Mag aber Reihendienst, Loos oder Wahl die Aem- 

ter vertheilen, — immer wird es nur auf eine festgesetzte, 
nicht lange, ja kurze Zeit sein. — Theils, weil jeder 
Bürger eventuell zu den Aemtern berechtiget ist, und 
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also nicht, durch eine Uebertragung derselben auf zu 
lange Zeit, die Rechte der übrigen Staatsgenossen an 
denselben geschmälert werden dürfen. Theils, weil jeder 
Staatsbürger zur .Uebernahme der Aemter verpflichtet ist, 
also die Zeit der Amtsführung, — die ihn natürlich mehr 
oder weniger von seiner individuellen Beschäftigung, sei­
nem individuellen Lebensplane abzieht, — nicht so lang 
sein darf, dafs sie als Ursache eines zerstörenden Eingriffs 
in das jedem Staatsbürger zustehende Recht, sich in dem 
vom Gesetze nicht verpönten Kreise, aus eigner Willkühr, 
seine Lebensbestimmung zu wählen, — angesehen werden 
kann; da der Staat ja seinen Genossen eben die dadurch 
bedingte Möglichkeit der freien geistig-sittlichen Entwicke­
lung gewähren soll. Theils um der Möglichkeit willen, 
jederzeit die fähigsten Staatsbürger in den Aemtern zu 
haben, und nicht an dem einmal Gewählten für dessen 
Lebenszeit, oder doch auf lange, gebunden zu sein, da man 
sich in der Wahl auch irren kann. Theils endlich aus 
dem natürlichen Argwohne, dafs derjenige, der auf zu 
lange Zeit ein solches Amt in Händen hat, zum Nach­
theil des Staates leicht zu übermächtig werden könne. — 
Weil aber, auf diese Weise, die Uebernahme der Aemter, 
bei allen drei Arten der Erlangung derselben, nur auf 
kurze Zeit geschieht, und daher, wie gesagt, der Staats­
bürger, in keinem der drei Fälle, auf eine seine Rechte 
verletzende Weise, in der Freiheit der Selbstbestimmung 
beschränkt wird, sondern nur in soweit es seine Pflicht 
gegen den Staat mit sich bringt, — überdies auch nicht 
mehr, als es für alle übrige Staatsbürger in gleichem Ver­
hältnifs Statt hat, — so kann auch kein Staatsbeamte, für 
die Uebernahme eines Amtes, auf irgend welche Entschä­
digung Anspruch machen. Er kann es schon deshalb nicht, 
weil kein Rechtsgrund da ist, Jemand dafür zu entschä­
digen, dafs er seine Rechte ausübt, und seiner Pflicht 
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nachkommt. — Jeder Staatsbürger ist verpflichtet, sich 
einen Nahrungsstand im Staate zu gründen, wenn er 
nicht schon einen solchen durch Zufall der Geburt oder 
sonst hat, denn nur dadurch kann er als im Besitz der 
Selbstständigkeit angesehen werden, die ihn erst zum 
wirklichen Staatsbürger macht. Da nun dieser Nah­
rungsstand, in den meisten Fällen, auf irgend welcher 
geistigen oder körperlichen Thätigkeit beruht, diese aber, 
mehr oder weniger, durch die Uebernahme eines Amtes 
und der damit verbundenen Geschäfte gestört und be­
schränkt wird; — so wird im Allgemeinen der Nahrungs­
stand einem Jeden, der zum Staatsbeamten gewählt wird, 
auf die Dauer der Amtsführung einigermafsen geschmälert. 
Dies ist nun ein neuer Grund für Uebertragung der Aemter 
nur auf kurze Zeit, indem dadurch jene Schmälerung des 
Nahrungsstandes auf das Geringstmöglichste reducirt wird, 
da der Staatsbürger nach Verlauf der kurzen Amtszeit 
wieder, ohne grofse gehabte Nachtheile, ganz zu seiner 
früheren ausschliefslichen Thätigkeit zurückkehren kann. 
Er bringt daher auch hierin dem Staate kein gröfseres 
Opfer, als mit seinen, durch die Bürgerpflichten nicht 
aufgehobenen, Menschenrechten verträglich ist, und auch 
niemals ein verhältnifsmäfsig gröfseres, als jeder seiner 
Mitbürger, der ebenfalls zur Verwaltung berufen wird. 
Ob dieses durch den blinden Zufall bestimmt wird, oder 
ob durch die, aus ehrendem Vertrauen hervorgehende, 
Wahl der Mitbürger, macht hier nichts zur Sache.

§. 50.
Es könnte jedoch eingewendet werden, dafs nur 

beim Reihedienst alle Staatsbürger ohne Ausnahme diese 
Opfer brächten, bei der Besetzung der Aemter durch 
Wahl oder Loos dagegen wohl niemals alle, und dafs 
daher einigen Staatsbürgern gröfsere Opfer, gröfsere Ver­
pflichtungen, auferlegt würden, als den übrigen, was der 
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Natur des Staatsverbandes widerstrebt. Aber abgesehen 
davon, dafs nicht, durch Willkühr Anderer, bestimmte 
Individuen aus der ganzen Zahl der Staatsgenossen be­
zeichnet sind, auf welche allein das Loos oder die W ahl 
treffen darf, sondern dafs beide, aus dem Willen der 
Gesammtheit hervorgehende, Bestimmungsweisen immer 
über der Gesammtheit der Bürger schweben — (in dem 
einen Falle in der endlichen Entscheidung geleitet durch 
den Zufall, in dem anderen durch den Willen der Mehr­
heit und die correspondirenden Verdienste und Fähig­
keiten des Gewählten, deren Aneignung, mehr oder 
weniger, im Willen Aller liegt); — so darf auch nicht 
vergessen werden, dafs das Loos oder die Wahl nicht 
blofs eine allen Staatsbürgern gemeine Verbindlichkeit 
einigen derselben insbesondere auferlegt, sondern auch 
ein, allen Staatsbürgern zustehendes, Recht durch jene 
selben vorzugsweise ausüben läfst, wodurch das mit der 
Verpflichtung verbundene Opfer aufgewogen wird, und 
dafs endlich, — indem kein Staatsgenosse weder vom 
Wählen, noch von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 
immer die Rechte und Pflichten Aller, eigentlich genom­
men, sich gleich bleiben, und keiner vorzugsweise vor 
dem Anderen belastet oder berechtigt wird.

Sobald das Loos oder die W’ahl zum zweiten Male, 
für dasselbe Amt, auf denselben Bürger fällt, so ist er 
auch dann zur Uebernahme des Amtes verbunden, weil 
er als Staatsgenosse die Verwaltung wollen mufs, also 
auch die Mittel sie ins Leben zu führen. Jedoch ist 
er aber auch berechtigt es auszuschlagen — (weil er 
nicht verpflichtet ist, mehr zu thun als die übrigen Staats­
bürger, und er in seinen ursprünglichen Rechten nicht 
mehr beschränkt werden darf, als das Wesen der Staats­
verbindung es mit sich bringt), — wenn er erweiset, 
dafs die wiederholte Uebernahme des Amtes ihn in sei­
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nem Rechte der freien Selbstbestimmung mehr hindere, 
oder in Erhaltung seines Nahrungsstandes mehr störe, 
als solches ihm nach seiner Bürgerpflicht zugemuthet 
werden kann. Denn nur im Falle der Noth, wo das 
Wohl, die Existenz, des Staats auf dem Spiele steht, 
kann der einzelne Staatsbürger als verpflichtet angesehen 
werden, kann er gezwungen sein, seine individuellen 
Rechte dem Vortheile des Staates aufzuopfern. Ein sol­
ches Opfer der Rechte der Einzelnen darf aber nicht 
als gewöhnliches Verhältnifs im Staatsleben angesehen 
werden, weil sonst das Princip der Staatsverbindung 
umgekehrt wird, nicht mehr der Staat für den Bürger, 
sondern der Bürger für den Staat da wäre.

Tritt aber wirklich die Nothwendigkeit eines sol­
chen Opfers ein, so mufs der beeinträchtigte Staatsge­
nosse eine Entschädigung erhalten, die aber auch dann 
einem Bürger gegeben werden kann, wenn er zwar ganz 
bereitwillig wäre, seiner (wenn auch nicht erzwingbaren, 
doch moralischen) Pflicht und gewissermafsen auch sei­
nem Rechte nachzukommen, und zum zweiten Male das 
ihm durch Wahl übertragene Amt zu übernehmen, aber 
seine Menschenpflicht gegen sich und die Seinigen, in 
Erhaltung seines Nahrungsstandes, ihm dabei im Wege 
stände. Diese Entschädigung ist dann nicht mit dem 
Amte, sondern mit dem derzeitigen Beamten verbunden, 
und zwar nur bis zum Eintritt einer neuen Wahl. Sie 
ist auch nie ein Recht des Gewählten, sondern liegt im 
Willen der Gesammtheit, die, um sie zu vermeiden, ja 
einen anderen Staatsbürger für das Amt wählen kann. — 
Bei steigender Cultur, und dem damit verbundenen Zu­
nehmen der Bedürfnisse, so wie bei der wachsenden 
Verschiedenheit der Vermögensverhältnisse, kann es räth- 
lich werden, ein- für allemal, eine geringe, fest bestimmte 
Entschädigung mit jedem Amte zu verknüpfen, damit 
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kein Gewählter, ohne Ausnahme, durch Uebernahme des 
Amts, in höherem Maafse in seinem Nahrungsstande ge­
kränkt werde, als er in den gewöhnlichen Л erhältnis- 
sen des Staatslebens zu einem solchen Opfer verpflichtet 
sein kann, und also auch die Wahl nicht zuletzt blofs 
auf die Wohlhabenden beschränkt sei, was einer mittel­
baren Aufhebung des gleichen Rechts aller Staatsbürger 
gleich kommen würde.

§• 51.
Hierdurch ist klar, dafs wenn man, für den Augen­

blick, von den gleichen Rechten aller Staatsbürger, an 
der Verwaltung Theil zu nehmen, abstrahirt, und nur 
ihre hierauf bezügliche Pflicht im Auge behält, und diese 
die Dienstpflicht nennt, keinesweges behauptet werden 
kann, dafs diese Dienstpflicht eine besonders übernom­
mene Leistung sei, also auch nicht in den Kreis der 
allgemeinen Bürgerpflichten gehöre. Dadurch, dafs ein 
Bürger nach Reihedienst, oder durch Loos oder Wahl, 
Staatsbeamte wird, ladet er sieh also keine neue Ver­
pflichtung auf, sondern gelangt nur zu einer bestimmten 
Art der Ausübung seiner Pflicht und seines Rechts als 
Staatsbürger. Die Dienstthätigkeit, so wie die Amts­
gewalt, sind nur ein Ausflufs, eine nothwendige Folge 
derselben, und können daher nicht als besondere, aus­
drücklich durch die Willenserklärung eines Staatsbürgers 
von ihm übernommene, Leistungen und correspondirende 
Rechte angesehen werden.

Dafs aber die Gesammtheit der Staatsbürger einem 
aus ihrer Mitte ein Amt überträgt (sei es nach Reihe­
folge, durch Loos oder Wahl), ist auch, eigentlich ge­
nommen, von ihrer Seite keine willkührliche Handlung, 
sondern eine nothwendige Folge: einerseits, der Noth­
wendigkeit der Staatsämter zur Erreichung des Staats­
zwecks; andererseits aber, ihrer Verpflichtung und ihres
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Rechts alle Staatsbürger zur Mitwirkung für Erstrebung 
des Staatszwecks, nach den vom Gesetze festgestellten und 
aus der Natur der Staatsverbindung hervorgehenden Re­
geln, zuzulassen und auch dazu anzuhalten, — wes Alles 
auf keine willkührliche Abmachung deutet, sondern im 
Wesen selbst des Staats seinen natürlichen Grund hat.

Die Uebernahme eines Amts durch einen Staatsbür­
ger ist also, in Hinsicht auf ihn, ein eventuelles Recht, 
so wie eine eventuelle Pflicht; auf gleiche Weise, wie die 
Uebertragung eines Amts auf einen Staatsbürger durch 
die Gesammtheit, ein eventuelles Recht und eine even­
tuelle Pflicht dieser ist; — eventuell, in sofern diese re- 
spectiven Rechte und Pflichten, in Bezug auf den ein­
zelnen Staatsbürger, nur dann in Ausübung kommen, 
wenn derselbe aus der Gesammtheit seiner Mitbürger 
nach Reihefolge, durch Loos oder Wahl, für ein beson­
deres Amt bestimmt wird.

Weder die Staatsgesammtheit, noch der einzelne 
Staatsbürger, handeln daher, respective bei der Uebertra­
gung und der Uebernahme eines Amts, eigentlich genom­
men, willkührlich, und treten auch nicht, durch gegenseitige 
ausdrückliche oder stillschweigende, freie Einwilligung, in 
ein früher zwischen ihnen nicht bestehendes, ihnen neue 
gegenseitige Rechte und Pflichten auferlegendes, Verhält- 
nifs. Daher kann man denn auch nicht behaupten, dafs 
ein Staatsbürger, durch Uebernahme eines Amts, in ein Ver- 
tragsverhältnifs mit dem Staate tritt, also der sogenannte 
Dienst- oder Anstellungsvertrag zwischen ihnen abge­
schlossen wird. — Die so verbreitete Idee eines sol­
chen Vertrags ist dadurch entstanden, dafs man das rein 
staatsrechtliche Verhältnifs, zwischen Staat und Staats­
beamten, aus den Augen setzte, und, — nur das be­
stehende Verhältnifs zwischen Regierung und Beamten 
betrachtend, — das blofs Historische im Staatsleben mit
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dem Staatsrechtlichen verwechselte, und diesem die Be­
gründung jenes als Grundlage unterschieben wollte.

§. 52.
Ehe wir jedoch zur Betrachtung dieses historisch Be­

stehenden übergehen, müssen wir uns noch das staats­
rechtliche Verhältnifs, zwischen Staatsbeamten und Staats­
gewalt, vergegenwärtigen, von welcher letzteren, in der 
hier bezüglichen Hinsicht, bis jetzt noch nicht die Rede 
gewesen, weil ihre staatsrechtliche Entstehung und Ge­
staltung hier keiner Erörterung unterliegen kann. — Ihr 
Dasein daher angenommen, und zwar als einer aus dem 
Volk hervorgegangenen, aber von ihm bereits geschie­
denen, über ihm als beaufsichtigend, ordnend, leitend, 
schützend, schwebenden Gewalt, — genügt für unseren 
Zweck die Betrachtung ihres Verhältnisses zu den Staats­
beamten. Sie hat, wie wir gesehen haben, dieselben 
nicht hervorgerufen, sondern sie sind unabhängig von 
ihr aus dem Volk hervorgegangen, um das im Einzelnen 
und Kleinen zu thun, was die Staatsgewalt im Grofsen 
für den Staat, als Ganzes, zu thun verbunden ist. Sie 
ist daher auch berechtigt, jene besondere Thätigkeit und 
die dieselbe ausübenden, vom Volke zu Staatsbeamten 
ernannten, Staatsbürger zu beaufsichtigen, zu leiten. — 
Aufserhalb der öffentlichen Verwaltungsthätigkeit, bei wel­
cher Staatsgewalt und Staatsbeamte — (auch nicht nach 
gegenseitiger Abmachung, sondern vermöge, aus respecti- 
ven besonderen Verhältnissen hervorgehender, Rechte 
und Pflichten, die im Wesen des Staates begründet 
sind) — zusammen wirken, findet also zwischen ihnen 
kein anderes Verhältnifs Statt, als im Allgemeinen zwi­
schen Staatsgewalt und Staatsbürgern. — Es ist also 
durchaus kein rechtlicher Grund da, ein Contractver- 
hältnifs, zwischen der Staatsgewalt und den Staatsbeam­
ten, anzunehmen, oder zu behaupten, dafs die Staats- 

be-
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beamten blofs untergeordnete Gehülfen sind, die sich 
die Staatsgewalt vermöge eignen Rechts nimmt, da sie 
ihr vielmehr gegeben werden; — eben so wenig als ein 
Recht der Staatsgewalt anzunehmen ist, aus der Gesammt­
heit der Bürger sich, nach Belieben, Werkzeuge zur 
Erreichung der von ihr zu leitenden Erstrebung der 
Staatszwecke, d. h. Staatsbeamten, auszuwählen, — als 
Folge eines ihr zugeschriebenen Rechts, zur Erreichung 
des Staatszwecks, alle geistigen und körperlichen Kräfte 
der Staatsgenossen aufbieten zu können. — Denn so 
wie die Staatsgesammtheit nicht von einem Einzelnen 
ihrer Genossen verlangen kann, besondere Leistungen 
zu übernehmen, die nicht schon in seinen allgemeinen 
Bürgerpflichten enthalten sind, aufser im Falle erwie­
sener Noth, wo das Recht des Einzelnen zum Vortheil 
des Ganzen beeinträchtiget werden mufs, — eben so 
wenig steht der Staatsgewalt eine solche Berechtigung 
zu. — Wenn sie daher, mit ihren eignen Kräften allein, 
den Pflichten nicht genügen kann, die ihr abgesonderter 
Wirkungskreis ihr auferlegt, so kann sie doch unmög­
lich, nach Belieben, einzelne Staatsbürger unter Allen 
zwingen ihr beizustehen. Denn eine Verpflichtung aller 
Staatsbürger, an dem Wirkungskreise der Staatsgewalt, an 
der Regierung, Theil zu nehmen, kann durchaus nicht 
mehr angenommen werden, sobald man die Staatsgewalt 
als etwas von der Gesammtheit der Staatsgenossen Ge­
schiedenes, über demselben Stehendes, ansehen mufs. 
Wohl aber hat sie natürlich das Recht, einzelne Staats­
bürger zu Solchem aufzufordern, und, wenn diese ein­
willigen die darauf bezüglichen Verpflichtungen zu über­
nehmen, sie dazu zu befähigen und zu berechtigen. — 
In diesem letzten Falle findet also von beiden Seiten 
Willkühr Statt, freie Einwilligung in ein früher zwischen 
ihnen nicht bestehendes, ihnen gegenseitige neue Rechte 

7
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und Pflichten bestimmendes, Verhältnifs, das man daher 
als Dienstvertrag bezeichnen kann. Die Staatsbürger 
aber, die in einen solchen Vertrag mit der Staatsgewalt 
treten, und dadurch Beamten werden, sind, — wenn wir 
das Charakteristische ihrer daraus folgenden Stellung in 
Betrachtung ziehen, — in die Categorie zu stellen, die 
wir die der Regierungsbeamten genannt haben, und sind 
also auf keine Weise als Staatsbeamten anzusehen. Fas­
sen wir Obiges zusammen, so erscheint daher das Ver­
hältnifs der Staatsbeamten zur Staatsgesammtheit, wie zur 
Staatsgewalt, als ein rein staatsrechtliches, aus der Natur 
der Staatsverbindung hervorgehendes, dem durchaus kein 
besonderer Dienstvertrag zum Grunde liegt, durch den 
in jenes Verhältnifs mehr oder weniger etwas Privat­
rechtliches hineingebracht würde, das nicht dahin gehört. 
Dieses privatrechtliche Verhältnifs, so wie der erwähnte 
Vertrag selbst, finden dagegen zwischen der Staatsgewalt 
und denjenigen Beamten Statt, die wir mit dem Namen 
der Regierungsbeamten bezeichnet haben, — auch wenn 
man das Verhältnifs, zwischen ihnen und der Staatsge­
walt, aus dem rein staatsrechtlichen Gesichtspuncte be­
trachtet. —

§• 53.
Diesen müssen wir jedoch jetzt verlassen, um auf 

das historisch entstandene und noch bestehende Verhält­
nifs, zwischen den Staatsbeamten und dem Staate, so 
wie der Staatsgewalt, zurückzukommen, das aber nur 
kurz angedeutet zu werden braucht, da das Nähere dar­
über bereits mehrfach verhandelt worden. Es wird also 
wohl genügen, hier geradezu nur das Resultat aufzustel­
len, dafs, in der historischen Ausbildung der Staaten, 
fast überall das eigentlich staatsrechtliche Verhältnifs, 
zwischen den Staatsbeamten und dem Staate, der Volks- 
gesammtheit, der That nach gänzlich untergegangen ist, 
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wenigstens in soweit es hier in Betracht kommen kann. 
— Dafs, in Folge dessen, auch das Verhältnifs zwi­
schen den Staatsbeamten und der Staatsgewalt, der 
That nach, allgemein seinen mehr staatsrechtlichen Cha­
rakter verloren und einen mehr privatrechtlichen ange­
nommen hat, indem die Staatsgewalt, — die ganze Ver­
waltung unmittelbar an sich ziehend, — sie auch blofs 
durch Agenten ihrer Wahl (Regierungsbeamte) besorgen 
läfst, so dafs, der That nach, im Staate keine Staatsbe­
amten im staatsrechtlichen Sinne mehr vorkommen, son­
dern blofs solche Beamte, die, zwar dem Rechte nach, 
als Staatsbeamte nach dem hier aufgestellten Begriff, — 
der That nach aber, nur als Regierungsbeamte anzuse­
hen sind.

Zwischen den Regierungsbeamten und der Staatsge­
walt haben wir aber einen Vertrag, als Grundlage ihres 
gegenseitigen Verhältnisses, angenommen, und eben die 
Nothwendigkeit dieser Annahme ist es, welche die An­
hänger des Dienstvertrags verleitet hat, einen solchen 
als einzige Grundlage des Verhältnisses, zwischen allen 
Beamten im Allgemeinen und der Staatsgewalt, anzuneh­
men ; weil sie einerseits nicht das staatsrechtliche Ver­
hältnifs von dem historischen unterschieden, andererseits 
in dem Wesen der Beamten überhaupt keinen Unter­
schied sahen, sondern unter dem Namen von Staatsbe­
amten alle von uns oben gesonderten Beamtencatego- 
rien verstanden. — Die Frage des Dienstvertrags führte 
zu desto gröfseren Gegensätzen unter den Schriftstellern, 
die sich mit unserem Gegenstände beschäftigt haben, — 
weil ein Theil derselben, dem Fürsten das unbedingte 
Dispositionsrecht über die Staatsbeamten zusprechend, 
eine solche Ansicht durchaus nicht mit einem Vertrage 
in Einklang bringen konnte, — während ein anderer 
Theil die nothwendige Beschränkung der Regierung, in

7*
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Hinsicht auf das Dispositionsrecht über die Staatsbeam­
ten, nicht anders, als durch einen Dienstvertrag, zu 
begründen wufste.

Welches aber auch die Ansicht der einzelnen Schrift­
steller sei, so gehen sie dennoch alle, bei der Betrach­
tung des Verhältnisses der Staatsbeamten, von Princi- 
pien aus, die so durchaus abweichend von den hier auf­
gestellten sind, dafs es zu nichts führen könnte, hier auf 
eine weitere Controverse über den Dienstvertrag einzu­
gehen, — da man, von so verschiedenen Prämissen aus­
gehend, unmöglich sich über das Resultat verständigen 
kann 4 3). —

43) Es genüge hier eine kurze Angabe der Meinungen der 
neueren Schriftsteller, in Hinsicht auf den Dienstvertrag, auf den, 
fast ohne Ausnahme, Alle ihre Ansichten über die Verhältnisse der 
Staatsbeamten stützen.

Nach Rotteck (Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre. Stutt- 
gardt, 1830. §. 117.) besteht die charakteristische Eigenschaft des 
Staatsdienstes in einer Mischung von privatrechtlichem Dienstcon- 
tracte und öffentlich-rechtlicher Gewalt oder Stellung. — Weil Jor­
dan (Versuch über allgemeines Staatsrecht, mit Bezug­
nahme auf Politik. Marburg, 1828. pag. 378.) in dem, durch 
den Staatsvertrag begründeten Unterthansverbande keine Verpflich­
tung zu besonderen, auf die Ausübung der Staatsgewalt bezügli- 
eben, Dienstleistungen sieht, so glaubt er, dafs die Uebernahme ei­
ner solchen Verpflichtung auch nur durch einen Vertrag geschehen 
könne. Lehrbuch des allgemeinen und deutschen Staats­
rechts. Erste Abtheilung. Cassel, 1831. pag. 94. — Pö­
litz. Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. 
Leipzig, 1827. I. p. 239. Die Uebertragung des Amts von Seiten 
des Regenten oder in dessen Namen, und die Uebernahme des­
selben von Seiten des Angestellten vermittelst des Diensteides, bil­
det den Dienstvertrag, weil für sittliche Wesen eine fortdauernde 
Berechtigung und Verpflichtung nur auf Vertrag beruhen kann. 
Staatswissenschaftliche Vorlesungen, III. p. 306. — Krug. Dikäo- 
Politik. Leipzig, 1824. p. 228. Dem Amtsverhältnifs liegt aller­
dings ein stillschweigender Vertrag zu Grunde, aber von anderer, 
höherer Art, als der dienstherrliche. — Bischoff, p. 190. 191. 
Jeder Bürger ist verpflichtet, zur Erreichung des Staatszwecks mit-
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§• 54.
Der That nach, sind also alle Verwaltungsbeamte 

blofse Regierungsbeamte, und jedes staatsrechtliche Mo­
ment in ihrem Verhältnisse ist untergegangen; jedoch 
nicht so dem Rechte nach. Die staatsrechtliche Grund­
lage aller Verhältnisse im Staatsorganismus kann bei der 
bestehenden Gestaltung des Staats verwischt, unkennt­
lich gemacht, — aber niemals vernichtet werden. — 
Wie das Recht ewig ist, so sind es auch die Principien 
des Staatsrechts, — und können sie auch in der Wirk­
lichkeit nicht ins Leben geführt werden, so bilden sie
doch immer die Grundzüge für das Ideal des Staats­
lebens, und die Politik mufs, — so weit es zeitge-
mäfs ist, — ihnen das historisch Bestehende anzupassen 
suchen.

In dem hier vorliegenden Falle mufs daher die Po-

zuwirken, und die oberste Gewalt hat das Recht, die dazu nöthigen 
körperlichen und geistigen Kräfte der Bürger aufzubieten; dagegen ist 
der Staat schuldig, den Beamten für die über die Leistung der übri­
gen Bürger gehenden Dienste zu entschädigen, und ihm die zur ge­
hörigen Geschäftsführung nöthigen Rechte und äufseren Mittel zu 
ertheilen. Diese Rechte und Pflichten werden durch den Anstel­
lungsvertrag bestimmt. — Für den Dienstvertrag sind auch noch: 
Klüber, §.406. p. 773. (Scheffner) Gedanken und Meinungen 
über Manches im Dienste und über andere Gegenstände. 1802. 
Anmerk. v. C. p. 127. — Gegen den Dienstvertrag: Zachariä. 
Vierzig Bücher vom Staate. IV, 2. Abthl. p. 337. — Heffter 
(Beiträge zum deutschen Staats- und Fürstenrechte. 
Erste Lieferung. Berlin, 1829. 2. Abhandlung, p. 128. ff.) 
erklärt sich nicht durchaus gegen einen Dienstvertrag, sondern 
eigentlich mehr nur gegen einen ausdrücklichen, und nennt das 
Verhältnifs zwischen Staat und Diener, ein Verhältnifs auf Treue 
und Glauben. Wo das Gesetz in Bestimmung dieses Verhältnisses 
schweigt, soll, nach ihm, die Staatsobservanz, die Rechtsanalogie, 
die Natur der Sache entscheiden. Das Staatsrecht läfst er dabei 
aufser Acht, obwohl er sich gegen das irrige Streben der älte­
ren Juristen erklärt, das Verhältnifs des Staatsdieners zum Staate 
durchaus unter ein privatrechtliches Verhältnifs zu bringen.
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litik, nachdem sie im Verwaltungsorganismus, dem Rechte 
nach, die Grenze zwischen Regierungs- und zwischen 
Staatsbeamten aufgestellt, sich bemühen die staatsrecht­
liche Grundlage des Verhältnisses, zwischen den Letztem 
und der Staatsgewalt, in sofern wenigstens aufzufrischen, 
als das historisch bestehende Verhältnifs dadurch Modi- 
ficationen erhalten kann, die es, in seinen Folgen für 
das Staatsleben, dem staatsrechtlichen so ähnlich machen, 
als es bei der gegenwärtigen Staatsorganisation möglich 
ist. Natürlich mufs hier von der Rückkehr zum Prin- 
cip des Gemeindewesens abstrahirt werden, die das kräf­
tigste Mittel zur Erreichung jenes Zwecks sein würde, — 
da hier nur eine Verwaltung unmittelbar durch die Staats­
gewalt oder Regierung in Betracht kommt.

§• 55.
Den historisch bestehenden Verhältnissen gemäfs, 

mufs also die Staatsgewalt als factisch im Besitze des 
Rechts angesehen werden, in der Wahl der Staatsbeam­
ten für jedes Amt die Gesammtheit der Staatsbürger zu 
vertreten, so dafs sie hier nicht blofs als das staatsrecht­
liche Organ des Volks, sondern als der alleinige Aus­
druck seines Willens erscheint. Wenn aber demnach 
das active Wahlrecht zu den Staatsämtern, in subjectiver 
Hinsicht, auf die Regierung übergegangen ist, so kann 
doch ein solcher Uebergang, in objectiver Hinsicht, nicht 
auf gleich unbedingte Weise angenommen werden. Das 
heifst, mau kann nicht annehmen, dafs die Staatsgewalt 
als eben so unbeschränkt in der Wahl, in Bezug auf 
die zu wählenden Subjecte, anzusehen sei, als es die 
Volksgesammtheit ursprünglich, den staatsrechtlichen Be­

griffen nach, sein mufste, indem eigentlich nur das 
Staatsbürgerrecht als beschränkende Bedingung, in Be­
zug auf den zu Wählenden, gelten konnte. Hier müssen 
vielmehr bedeutende Modificationen eintreten, veranlafst 
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sowohl durch die Veränderung im Subjecte des activen 
Wahlrechts, als durch die Natur der Veränderungen im 
Staatsorganismus überhaupt; und zwar zum Vortheile der 
Staatsgewalt, wie zum Wohle der Staatsbürger, das um 
desto sicherer begründet wird, je mehr dessen wirkli­
che Gestaltung sich der staatsrechtlichen, — wenn auch 
nicht der Form, doch dem Geiste nach, — nähert.

Diese Modificationen, deren Gründe erst später an­
gegeben werden können, betreffen also insbesondere die 
Grenzen, innerhalb welcher die Staatsgewalt unbeschränkt 
die Staatsbeamten, zu den einzelnen Staatsämtern, wäh­
len kann. Aufser der schon im Staatsrecht begründeten 
Bedingung der Wählbarkeit, dem Staatsbürgerrechte44), 
kommt nun noch eine neue Beschränkung des Wahl­
rechts der Staatsgewalt hinzu, durch eine, allein die 
Wählbarkeit möglich machende, Prüfung der Fähigkeit 
zum Staatsdienste. Durch diese, im Willen jedes Einzel­
nen liegende, Befähigung wird aus der Volksgesammt- 
heit gewissermafsen ein Theil der Staatsbürger ausge­
schieden, auf welche das allgemeine Recht und die 
allgemeine Pflicht aller Staatsgenossen, zur Mitwirkung 
bei der Verwaltung (durch Wählbarkeit zu den einzel­

44) Sollte diese Bedingung nicht dahin verändert werden kön­
nen, dafs, wenigstens vorzugsweise, zur Wählbarkeit für ein be­
stimmtes Amt, nicht blofs das allgemeine Staatsbürgerrecht ver­
langt wird, sondern auch Ansässigkeit in dem Landestheile, zu 
dessen Verwaltungsorganismus das bezügliche Amt gehört? — Die 
Einwendung hiergegen wird die Furcht vor einem unter den Staats­
beamten entstehenden Provinzialgeiste sein, der den gesammten 
Staatsverband lockern könnte. In England aber besteht eine solche 
Beschränkung des königlichen Rechts, die Beamten in den Graf­
schaften zu ernennen, indem die Lordlieutenants, Sheriffs und Frie­
densrichter Eingesessene der Grafschaft sein müssen, in welcher 
sie ihr Arat erhalten (Vincke. Darstellung der innern Verwal­
tung Grofsbritanniens. Berlin, 1815. p. 9 —18.); und doch wird 
nicht über einseitigen Provinzialgeist dieser Beamten geklagt. —
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nen Aemtem) gleichsam ausschliefslich übertragen er­
scheint. Der Eintritt in diese Categorie, den Staatsdie­
nerstand, so wie der Austritt aus derselben, ist natür­
lich, wegen des Rechts der freien Selbstbestimmung, im 
Allgemeinen nicht von der Staatsgewalt erzwingbar.

§. 56.
Das allen Staatsbürgern, dem Rechte nach, zuste­

hende active Wahlrecht zu den einzelnen Staatsämtern, 
erscheint also, der That nach, als auf die Staatsge­
walt übergegangen, während das, eben so dem Rechte 
nach, allgemeine passive Wahlrecht sich in einen, aus 
der Gesammtheit heraustretenden, Theil der Staatsbürger 
concentrirt. Durch Erfüllung aber der vom Staate für 
die Befähigung zum Staatsdienste aufgestellten, von der 
Gesammtheit also gewollten, Bedingungen von Seiten 
eines Staatsbürgers, — kann man diesen füglich als, 
blofs durch eine Wahl dieser Gesammtheit, zur Beklei­
dung von Staatsämtern berechtigt ansehen. Mithin ist 
eigentlich die Gesammtheit der Staatsbürger, — da (wie 
gesagt) jene Befähigung, also auch die Wählbarkeit, 
vom. Willen jedes einzelnen Staatsbürgers abhängt, — 
nur, in Hinsicht auf die wirkliche Besetzung der einzel­
nen Staatsämter, in ihrem activen und passiven Wahl­
rechte, vermöge der veränderten Gestaltung der Staats­
verhältnisse, durch die Staatsgewalt beschränkt; während 
sie, in Hinsicht auf die Möglichkeit überhaupt Staats­
beamte zu werden, ganz im Besitze ihrer ursprünglichen 
Rechte bleibt, also auch der staatsrechtlichen Berech­
tigung, an der Verwaltung Theil zu nehmen. — Die 
Verpflichtung aller Staatsbürger zu dieser Theilnahme ist 
auch eigentlich, durch die Umgestaltung des Verwaltungs­
Organismus, dem Rechte nach nicht aufgehoben, wohl 
aber der That nach suspendirt, in sofern jene oben er­
wähnte Categorie von Bürgern sie in sich concentrirt, 
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welche gleichsam die, in einer bestimmten Zeitperiode 
vom Vertrauen der Volksgesammtheit bezeichneten, Can­
didaten für die Aemter in sich fafst.

Um das Verhältnifs zwischen den Staatsbürgern, 
welche in diese Categorie treten, und zwischen der 
Masse der Staatsgenossen zu bestimmen, kann man nun 
aber nicht mit Fug einen Vertrag als Grundlage dessel­
ben annehmen. Denn eigentlich bleibt, wie wir gese­
hen haben, das frühere ideell staatsrechtliche Verhältnifs 
zwischen ihnen dasselbe, nur mit Modificationen, die 
durch die veränderte Stellung der Staatsgewalt hervor­
gerufen werden.

Aus demselben Grunde treten nun auch fernere 
Modificationen in den meisten Verhältnissen der Staats­
beamten ein, welche, so wie auch alle sonstigen Be­
stimmungen in Bezug auf die Stellung der Staatsbeam­
ten, durch die Staatsgesetze festgestellt werden müssen, 
gleichwie sie aus dem Wesen des Staats überhaupt, und 
aus der Natur seiner historisch bestehenden Gestal­
tung hervorgehen. Dieselben gehören daher zweifels­
ohne ins positive Staatsrecht jedes besonderen Staats, so 
wie im Allgemeinen in die Verwaltungspolitik, welche das 
historisch Bestehende mit dem allgemein Staatsrechtlichen 
auszugleichen trachten mufs, — und es findet daher in 
ihnen durchaus keine privatrechtliche Beziehung Statt. 
Denn, dafs sie auf die Verhältnisse der einzelnen, in die 
erwähnte Dienstcategorie eintretenden, Staatsbürger Be­
zug haben, kann hier nichts zur Sache machen, da von 
diesen als Individuen völlig abstrahirt werden mufs, in­
dem nicht die Person derselben, sondern ihre eventuelle 
Stellung im Staatsorganismus zu berücksichtigen ist.

Es mufs daher noch einmal wiederholt werden, dafs 
die Verhältnisse der Staatsbeamten im Staate niemals 
einen Vertrag zur Grundlage haben können, sondern 
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dafs diese Grundlage durchaus blofs staatsrechtlich-poli­
tischer Natur ist. Nur in sofern könnte, in Bezug auf 
diese Verhältnisse, von einem Vertrage die Rede sein, 
als man annehmen wollte, dafs ein solcher zwischen der 
Staatsgesammtheit und der Staatsgewalt geschlossen werde, 
zur gesetzlichen Feststellung derselben.

§. 57.
Zur Vergleichung mit dem bisher über die Grund­

lage des Verhältnisses der Staatsbeamten und über den 
Charakter ihrer Stellung im Staate Gesagten, folge hier 
ein kurzer Auszug der Hauptsätze, auf welche die drei 
Hauptschriftsteller über den Gegenstand dieser Abhand­
lung ihre Ansichten gestützt haben. Hierdurch erhalten 
zugleich auch ihre später im Einzelnen angeführten Mei­
nungen die nothwendige Begründung, ohne welche die­
selben vielleicht des vollkommenen Verständnisses er­
mangeln würden. — Wegen der durchaus verschiedenen 
Gesichtspuncte, aus welchen jene Schriftsteller und der 
Verfasser den Gegenstand aufgefafst haben, würde eine 
Kritik dieser einzelnen Hauptsätze hier zu weit führen, 
und möchte auch in sofern überflüssig erscheinen, als 
sie ja eigentlich schon in den im Vorhergehenden auf­
gestellten Ansichten enthalten ist, und demnach nur in 
einer Wiederholung derselben bestehen würde. — Dafs 
aber Seuffert, von der Becke und Gönner als 
die Hauptschriftsteller über die Verhältnisse der Staats­
beamten bezeichnet werden, erhält dadurch seine Recht­
fertigung, dafs sie die Einzigen (wenigstens zur Kennt- 
nifs des Verfassers Gekommenen) sind, welche in neue­
rer Zeit in besonderen Werken, mehr oder weniger, 
aber doch immer eine Gesammtübersicht aller Verhält­
nisse der Staatsbeamten geliefert haben, oder doch zu 
liefern gedachten; während die übrigen neueren, oder 
eigentlich neuesten, Schriftsteller, die sich mit diesem
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Gegenstände beschäftigt haben, ihre Ansichten über den­
selben, entweder nur beiläufig und ganz im Allgemei­
nen in gröfseren staatsrechtlichen und politischen Werken 
aufstellen, oder auch nur ganz allgemeine Behauptungen 
oder Meinungen, über besondere Seiten jenes Verhält­
nisses der Staatsbeamten, in Aufsätze niedergelegt haben, 
die in Zeitschriften zerstreut sind, — oder, obgleich in 
Specialschriften, doch nur wieder solche besondere Sei­
ten ausschliefslich behandelt haben.

§• 58.
Seuffert. Von dem Verhältnisse des Staats und der 

Diener des Staats gegen einander. Würzburg, 1793 4 5).

45) Da dem Verfasser die Schrift von Seuffert (so wie 
leider noch manches andere Wichtige) nicht zugänglich gewesen, 
so hat er die Theorie desselben aus der Einleitung bei von der 
Becke entnehmen müssen, so wie er die späteren Anführungen
aus Seuffert dem Werke Gönner’s entnommen hat.

Ein jedes Mitglied des Staats ist dem Staate zu be­
sonderen Diensten vollkommen verbunden, weil durch 
den Staatsvertrag jeder zur Leistung aller ordentlichen 
und aufserordentlichen Dienste des Staats verpflichtet ist, 
und zwar — wo dieselben nur durch das Wirken von 
einer oder von einigen Kräften befriedigt werden kön­
nen — derjenige, welcher die Kräfte dazu besitzt, und 
von mehreren Fähigen derjenige, welcher vom Staate 
dazu berufen wird. (§. 2 — 7.) — Nur gemeinschädli­
cher Egoismus könnte erwiedern, dafs es noch andere 
Fähige giebt, also keine Nothwendigkeit sei, dafs gerade 
er zum Opfer würde, — der Staat nicht berechtigt sei, 
von ihm allein Dienste zu fordern. Allein Einer von 
den Fähigen mufs dem Bedürfnisse des Staats genügen, 
und die Auswahl mufs dem Staate selbst, — d. h. der 
Regierung, welche den allgemeinen Willen, das öffent- 
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liehe Vertrauen ausdrückt, — überlassen werden. Ohne 
diese Verbindlichkeit könnte der Staat nicht bestehen, 
sonst müfste er, wo seine Bedürfnisse schleunige Befrie­
digung erheischen, erst mit jedem Einzelnen einen Pro- 
cefs über den Collisionsfall seines und des allgemeinen 
Wohls führen. (§. 6.) — Der Staat aber mufs den Die­
nenden für den Schaden, welchen er durch seine Dienst­
leistung an seinem besonderen Wohle erleidet, entschä­
digen. (§. 3.) — Jeder hat ein Recht zur Erfüllung ge­
meinsamer Verbindlichkeiten, z. B. Steuern zu zahlen. 
Zur Erfüllung besonderer Verbindlichkeiten ist aber das 
Recht nur bedingt, und wird erst durch den Ruf des 
Staats purificirt. Wer also zu einem solchen Dienste 
berufen wird, erhält die Befugnifs, ein Recht des Staats 
auszuüben; auf ein solches Recht hat aber nur derjenige 
Anspruch, dem es übertragen wird. (§. 11.) — Ein 
öffentliches Amt, eine Art der besonderen Dienste, ist 
ein Recht, vermöge dessen ein einzelnes Staatsmitglied 
seine Pflicht dem Staate zu dienen, durch besondere, 
mehrere Handlungen einer und derselben Art in sich be­
greifende Dienste, nach vorhergegangener Einwilligung 
des Staats, zur Erreichung eines besonderen Staatszwecks 
erfüllt. (§. 12.) — Der Staat verlangt nun von einem 
Staatsmitgliede besondere Dienste, und giebt ihm das 
Recht dieselben zu leisten; das Staatsmitglied aber er­
kennt oder erklärt seine Verbindlichkeit zu diesen beson­
deren Diensten, und verspricht zur Erfüllung dieser Ver­
pflichtung die ihm eigenen Kräfte wirken zu lassen. Dies 
Geschäft ist ein Vertrag. (§. §. 14. 15.) — Der Anstel­
lungsvertrag ist daher ein Vertrag, vermöge dessen die Ver­
bindlichkeit eines einzelnen Staatsmitgliedes, dem Staate 
zu dienen, durch Uebertragung eines Staatsamtes vom 
Staate bestätigt und, ihm ein Recht zu diesem Amte ein­
geräumt, dagegen aber von dem einzelnen Staatsmitgliede 
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diese bestimmte Verbindlichkeit anerkannt, und das Recht 
zu dem Amte angenommen wird. (§. 16.)

§. 59.
Von der Becke. Von Staatsämtern und Staats­

dienern. Heilbronn, 1797.
Da der Staat aus Menschen besteht, die sich zu 

einem Zwecke verbunden haben, so gehört auch ihnen 
die Wahl, die Anordnung und der Gebrauch der Mit­
tel, welche zur Erreichung jenes Zwecks erforderlich 
sind, oder ihnen erforderlich scheinen, — d. h. die Re­
gierung. (§.2.) — Sie üben nun dieses Recht selbst aus, 
oder übertragen es Anderen, zugleich mit der höchsten 
Gewalt, — d. h. dem Regenten. (§.3.) — Die Pflicht 
desselben ist Beförderung des Staatszwecks; sein Recht 
— alle Handlungen und Verfügungen, ohne welche jener 
Zweck nicht erreicht werden kann. (§. 4.) — Bei stei­
gender Cultur ist der Regent nicht immer im Stande, 
allein den weitläuftigen Umfang der unzählbaren Ge­
schäfte zur Erreichung des Staatszwecks zu besorgen; 
er braucht dazu Gehülfen. Diese Gehülfen geben den 
ersten allgemeinen Begriff von Staatsdienern, der also 
von dem eines Staatsbürgers ganz unabhängig, wenig­
stens demselben nicht untergeordnet, ist, — und die 
ihnen aufzutragenden Geschäfte jenen eines Staatsamts. 
(§. 5.) — Nach den verschiedenen besonderen Zwecken, 
in welche der Staatszweck zerfällt, sondert und ordnet 
der Regent die seinen Gehülfen zu übertragenden Theile 
der Regierung, — und macht dadurch Staatsämter. (§. 9.) 
— „Niemand hat ein Amt, welchem keines vom Regen­
ten übertragen ist, und der Regent kann Niemandem 
eines wider seinen Willen aufbürden.“ — „Entweder 
trägt daher der Regent das Amt Jemandem an, und die­
ser übernimmt es, — oder es sucht Jemand bei dem 
Regenten ein Amt, und dieser gewährt cs ihm. Dieses
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Anträgen und Uebernehmen — dieses Suchen und Ge­
währen deutet aber ganz natürlich auf eine wechselseitige 
Einwilligung zweier frei handelnder Subjecte, nämlich 
des Regenten und desjenigen, der ein Amt bekommt, 
oder: der Diener erhält sein Amt durch einen Vertrag, 
— den Dienstvertrag.“ — »Der Dienstvertrag ist die 
Uebereinkunft zwischen dem Regenten oder dem Staate 
und dem Staatsdiener, wodurch das Staatsamt diesem von 
jenem anvertraut, und von diesem dasselbe zu verse­
hen versprochen wird.“ (§. 14.) — „Durch den Dienst­
vertrag entsteht zwischen dem Regenten und dem Staals- 
diener ein neues Verhältnifs. Daraus entspringen also 
auch neue wechselseitige Rechte und Pflichten, welche 
vorhin nicht vorhanden waren und aus dem Dienstver­
trage allein ihre Bestimmung erhalten.“ (§. 15.)

§. 60.
Gönner. Der Staatsdienst aus dem Gesichtspuncte 

des Rechts und der Nationalöconomie betrachtet. Lands­
hut, 1808.

Unter den Staatsbedürfnissen nehmen in allen Zwei­
gen der Staatsverwaltung Dienste den ersten Platz ein. 
Jede Arbeit für den Staat, welche der Unterthan leistet, 
ist Dienst. (§. 10.) — Die wichtigste Classe unter den 
Staatsdiensten machen die Staatsämter aus. Da der Re­
gent nicht Alles selbst thun kann, ist es nothwendig: 
„dem ganzen Staate nach allen Zweigen der Staatsver­
waltung einen Mechanismus zu geben, wodurch er (der 
Regent) vom Centralpuncte aus durch Anordnung ver­
schiedener und vieler, genau in einander greifender Rä­
der den Staat in allen Theilen und nach allen Bran­
chen regieren kann.“ Dieser Mechanismus besteht in An­
ordnung verschiedener Behörden; diese Behörden bilden 
Staatsämter. (§. 11.) — Der Staatsdienst kann in zwei­
facher Beziehung gedacht werden: 1) auf den Regie­
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rungsbedarf, als Recht der Staatsgewalt sich die Bedürf­
nisse der Regierung herbeizuschaffen; — 2) auf die Er­
werbquelle, als Recht des Bürgers, von seinem Kunst- 
Capital (der zum Staatsdienste erforderlichen Bildung) 
durch seinen Fleifs, so wie andere Bürger durch andere 
Arbeit, eine Rente zu ziehen. — Die erste Beziehung ist 
mit der Natur des Staats untrennbar verbunden, daher am 
Staatsdienste wesentlich, unveränderlich und allen Staa­
ten gemein. Die zweite Beziehung ist minder wesentlich 
und abhängig von äufseren Einflüssen der Verfassung, der 
befolgten national-öconomischen Systeme etc. (§. 15.) 
— Bei Identität des Zwecks, bei Gleichheit des Bedürf­
nisses für alle Arten von Dienste, ob sie in natürlicher 
oder künstlicher, Gewerbs- oder Geistesarbeit bestehen, 
ob sie Civil- oder Militairämter, oder Hofdienste seien, 
— „mufs in Beziehung auf den Staatsbedarf ein und 
derselbe Grundsatz gelten, nämlich, dafs der Regent aus 
den vereinigten Staatskräften alle Staatsbedürfnisse zu be­
friedigen befugt ist, — dafs er die Leistung der nöthi­
gen Dienste von den Unterthanen als Staatsverbindlich­
keit fordert, ohne sich um ihre Einwilligung zu küm­
mern, und dafs der Staat bei Diensten gegen seine Un­
terthanen so wenig, als bei Entrichtung der Steuern, sich 
in einen Contrahenten verwandelt.“ — Hiernach stehen 
Staatsdienste unwiderlegbar unter den Gesetzen der Fi­
nanzwissenschaft, — besonders je allgemeiner der Satz an­
erkannt ist, dafs Steuern, als Geldabgabe, bei genauerer 
Beleuchtung nur als Surrogat der Arbeit und der Pro- 
ducte anzusehen sind, — folglich sich also das Gebiet 
der Finanzwissenschaft auf jenes erstreckt, was durch das 
Geld am Staatsbedarf repräsentirt wird. (§. 16.) — Alle 
Kräfte, wie sie in grofser Menge und Verschiedenheit 
organisch im Staate vereinigt sind, bilden Fonds zur 
Deckung der Staatsbedürfnisse, die auf die Allgemeinheit 
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der Kräfte radicirt sind. Die Befriedigung des Staats­
bedürfnisses mufs vollkommen, so schnell als nöthig und 
mit Beobachtung der rechtlichen Gleichheit unter allen 
Staatsbürgern, erlangt werden. Die Auswahl der Mittel 
kommt blofs dem Regenten zu. Die rechtliche Gleich­
heit besteht nicht darin, dafs jeder Unterthan dasselbe 
leiste, was der andere leistet, sondern, dafs ein Jeder es 
nach dem Maafse seiner Kräfte thue. Wo weder Rei­
hedienst, noch Loos, noch Compensation die rechtliche 
Gleichheit von selbst herstellt, da mufs derjenige Bür­
ger, welcher nach der Natur des Staatsbedürfnisses mehr 
leistet, als ihm der rechtlichen Gleichheit nach obliegt, 
entschädigt werden. — „Ganz so wie im belebten Kör­
per die Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, über­
haupt jeder Theil mittelst seiner besonderen Function 
zur Erhaltung des Ganzen dient, so mufs auch der Re­
gent, nach Verschiedenheit der Staatsbedürfnisse, allemal 
jenen Theil der besonderen Kräfte in Requisition setzen, 
welcher das besondere Bedürfnifs am schnellsten und 
vollkommensten decken kann. — Vom Landbauer for­
dert er Lebensmittel, vom Fabrikanten Tuch, vom Wechs­
ler Geld, vom Ingenieur Militairpläne; den gewandten 
Weltmann braucht er zu diplomatischen Missionen, dem 
Juristen vertraut er die Entscheidung der Rechtshändel, 
— alles dieses der rechtlichen Gleichheit unbeschadet, 
und nach der Natur des Organismus nothwendig.“ — 
„Eben dieses gilt bei Diensten des Staats; bei gemeinen 
Diensten stellt der Reihedienst, eben weil jeder sie lei­
sten kann, die rechtliche Gleichheit her, und es bedarf 
keiner Auswahl; aber bei den technischen besonderen 
Diensten bildet die Summe der zur Dienstleistung fä­
higen Unterthanen den Fonds zur Deckung dieses Be­
dürfnisses. “ — Auf welche Weise der Regent die noth­
wendigen technischen Dienste oder Geistesarbeiten zu 

er-
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erhalten sucht, ob durch Kauf- oder Miethvertrag, oder 
als Staatsverbindlichkeit gegen Ersatz, ist blofs eine zu­
fällige Forderungsart. „Wenn der Staat eine Armee 
ausrüstet, so mag er den Gewerbfleifs der Waffen­
schmiede, der Handwerker zur Bekleidung, als Käufer 
oder mittelst Zwangs gegen Ersatz an sich bringen.“ 
(§. 17.) — „Staatsdienste sind für alle Staaten, für alle 
Branchen der Staatsverwaltung ein unentbehrliches Be­
dürfnifs, folglich macht die Summe der im Staate con- 
centrirten Kräfte den Fonds aus, woraus der Regent die­
ses Bedürfnifs zu bestreiten das Recht hat, ein Recht, 
welchem eine, aus dem Staatsvereine unmittelbar her­
vorgehende, Staatsverbindlichkeit der Unterthanen corre- 
spondirt. Bei gemeinen Diensten bilden die gemeinen 
Naturkräfte der Unterthanen diesen Fonds; bei beson­
deren Diensten ruht dieser Fonds in den hierzu vor­
handenen besonderen Kräften der damit begabten Un­
terthanen, ohne dafs die Unterordnung der besonderen 
Fonds die Allgemeinheit der gesammten Naturalfonds 
aufheben, oder das Recht, aus welchem der Staat die 
besonderen Fonds zur Bestreitung seiner besonderen Be­
dürfnisse benutzt, abändern könnte.“ — „Nur erfor­
dert die Erhaltung der rechtlichen Gleichheit, dafs jener 
Unterthan, dessen besondere Kräfte zur Ausfüllung des 
Staatsbedarfs beigezogen werden, aus dem allgemeinen 
Fonds für dasjenige, was er mehr als andere beiträgt, 
seine Entschädigung erhalte.“ (§. 18.) — „Staatsämter 
können als Staatsdienste im Princip und im Prädicate 
von dem Genus, dem sie angehören, nicht verschieden 
sein; auch sie müssen daher, nach ihrer wesentlichen Be­
ziehung auf den Staatsbedarf und auf die diese Dienste 
fordernde Staatsgewalt, die nämliche Eigenschaft eines 
Rechts an sich tragen, dem eine Verbindlichkeit der 
Unterthanen correspondirt, welche ohne eines neuen

8
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Consenses, ohne einer neuen und freien Willensbestim­
mung zu bedürfen, ‘•"'hon aus dem Begriffe und dem 
Wesen eines Staats hervorgeht. Dafs Staatsämter eine 
besondere Ausbildung am Dienstleistenden voraussetzen, 
dafs sie in künstlicher, Gewerbs- oder Geistesarbeit be­
stehen, ist blofs zufällig, sobald man die Dienstleistung 
auf das Recht des Staats, und auf die ihm correspondi- 
rende Verbindlichkeit der Unterthanen bezieht.“ (§. 19.) 
— „Staatsdienste sind demnach eine Staatslast, und ihr 
Grund geht mit rechtlicher Nothwendigkeit aus dem 
Wesen des Staats hervor, dafs auf sie eine Willkühr 
der Unterthanen keinen Einflufs, und die Uebernahme 
eines Staatsamts keine andere Wirkung äufsern kann, 
als wir in der Anerkennung oder Erfüllung einer schon 
bestehenden Verbindlichkeit antreffen, oder, was eben 
so viel sagt: dafs der Regent mit jenem Unterthan, dem 
er ein Staatsamt überträgt, nicht in einem Contractver- 
hältnisse stehe, und Staatsdienste auf einem Vertrage 
nicht ruhen.“ (§. 29.) —

Hiermit schliefsen wir die Erörterung der Grund­
lage des Verhältnisses der Staatsverwaltungsbeamten im 
Staate, und können endlich zu einer Darstellung dessel­
ben übergehen, da alle auf diesen Gegenstand bezügli­
chen, ihn begründenden Verhältnisse hoffentlich genug­
sam festgestellt sind, um darauf weiter bauen zu können.
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Das Verhältnifs der Staatsbeamten 
im Staate.
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ERSTER ABSCHNITT.

Das Verhältnifs der Staatsbeamten in Hinsicht 
auf den Staatsdienst im Allgemeinen.

I. Anstellung der Staatsbeamten1).

1) Unter Staatsbeamten sollen hier immer nur diejenigen 
verstanden werden, denen im vorhergehenden Theile der Charak­
ter solcher beigelegt worden, und insbesondere die in der Provin­
zialverwaltung angestellten. Unter Staatsdienst und Staatsdiener 
wird immer nur der Dienst der Staatsbeamten und diese selbst ver­
standen, so wie unter Beamten und Aemter auch immer Staats­
beamten und Staatsämter. —

Л. Recht der Ernennung.

§. 61.
Die Ernennung zu den Staatsämtern kann blofs von 

dem Regenten ausgehen, weil nur auf ihn allein das 
frühere active Wahlrecht der Volksgesammtheit, in die­
ser Hinsicht, übergegangen ist, und bildet, mit dem Recht 
Aemter zu organisiren, das demselben zustehende Aem- 
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terrecht. Sie geschieht daher, wenn auch nicht unmit­
telbar, doch nothwendig wenigstens mittelbar, durch den 
Fürsten; so dafs er zwar bestimmten Behörden den Vor­
schlag zur Besetzung von, zu ihrem Ressort gehören­
den, Aemtern überlassen kann, aber in der endlichen 
Wahl nicht blofs an die Vorgeschlagenen gebunden ist, 
— immer aber von ihm die Bestätigung aller Staatsbe­
amten ausgehen mufs2). — Aber auch abgesehen da­
von, dafs den Fürsten, in Hinsicht auf Ernennung der 
Staatsbeamten, zum Vortheil irgend einer Collegialbe- 
hörde oder sonst Jemandes beschränken wollen, gegen 
das staatsrechtliche Princip des Aemterrechts verstofsen 
würde, wäre eine solche Beschränkung die Ursache ei­
ner unvermeidlichen Beamtenaristokratie. Denn jede der­
gleichen Behörde würde nur solche Candidaten zur be­
dingten Wahl unter diesen vorschlagen, oder unmittel­
bar nur solche neue Mitglieder in sich aufnehmen, wel­
che mit ihr in Ansichten und Gesinnungsweise über­
einstimmen. Dadurch aber würden, — auch wenn man 
den daraus entspringenden Nepotismus nicht berücksich­
tigen will, — jede Behörde, und im Allgemeinen alle 
Staatsbeamten, ein geschlossenes, unabhängiges Corps bil­
den, das durch seine Selbstständigkeit leicht zu einer 
Opposition gegen den Fürsten und das Volk verleitet 
werden könnte, und in welchem alle verjährten Ideen, 
aller alte Schlendrian sich unvertilgbar fortpflanzen wür­
den, verbunden mit dem drückendsten Beamtenstolze3). 
— Ist aber der Fürst unbeschränkt in der Ernennung zu 
den Staatsämtern, in sofern dieselbe nur von ihm aus­
gehen kann, — so ist er dagegen in Bezug auf die Sub- 

2) Jordan. Versuch über allgemeines Staatsrecht, mit Be­
zugnahme auf Politik. Marburg, 1828. p. 375.

3) Malchus. I. p. 49. Anmerk. I.
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jecte, die er ernennt, beschränkt; nämlich durch die von 
den Gesetzen aufgestellten Bedingungen der Befähigung 
zum Staatsdienste im Allgemeinen, und dadurch wieder 
zu einem Amte insbesondere, — oder auch einer be­
sonderen Befähigung hierzu4). Denn wir haben gese­
hen, dafs das active Wahlrecht zu den Staasämtern, in 
dieser Beziehung, nur bedingt auf den Fürsten überge­
gangen ist, und so, dafs er die Staatsbeamten nur aus 
der Zahl der gesetzlich zur Bekleidung von Staatsämtern 
Befähigten ernennen kann.

4) Rotteck. §. 118.
5) Krug. p. 243.
6) Bischoff. §. 94.
7) Bischoff. §. 94. - Krug. p. 245.

§. 62.
Da aber dem Fürsten, wie gesagt, allein das Recht 

zu den Staatsämtern zu ernennen, also der Uebertragung 
derselben, zusteht, und er darin nur durch die, vom 
Gesetze ausgesprochene, Befähigung der Candidaten be­
schränkt werden kann, — so ist schon daher die Erb­
lichkeit irgend eines Amts, oder aller Aemter im Ein­
zelnen, widersinnig5); eben so aber auch die Erblich­
keit aller Staatsämter im Ganzen, d. h. so, dafs nur eine 
bestimmte erbliche Caste zur Erlangung derselben für 
fähig erklärt würde6), — wenn nicht schon die Ver­
nunft gegen die Erblichkeit eines Staatsamtes stritte.

Eben so wenig bedarf es besonderer Argumente ge­
gen die Käuflichkeit der Staatsämter7), die in früheren 
Zeiten nichts Ungewöhnliches war, aber im löten Jahr­
hundert im Staatsleben nicht mehr vorkommt. Nicht als 
ob nicht auch jetzt noch manche Aemter verkauft wer­
den mögen, — denn davon ist nicht die Rede, sondern 
von einem gesetzlich organisirten Aemterhandel, wie er 
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namentlich in Frankreich Statt hatte8). — Wenn Mon­
tesquieu (V. 19.) die Verkäuflichkeit der Staatsäm­
ter für die Monarchie nützlich und nothwendig hält, so 
mufs man wohl glauben, dafs es nur eine Satyre auf 
die Verhältnisse in seinem Vaterlande, und nicht seine 
aufrichtige Meinung ist, — wenn man nicht, mit seinem 
Commentator Destutt de Tracy, annehmen will, dafs 
in der Monarchie die Staatsämter durch Verkauf immer 
noch viel besser besetzt würden, als durch Wahl des 
Fürsten 9).

8) Von Franz I. eingeführt, war dieser Aemterhandel (insbe­
sondere mit den Stellen in den Parlamenten) unter Heinrich IV. 
unter dem Namen Paulette bekannt, wo Verkäuflichkeit und Erb­
lichkeit vereinigt waren, und dauerte mit einigen Modificationen 
bis zur Revolution. — Raumer. Historisches Taschenbuch. 1830. 
p. 20. —

9) Destutt de Tracy. Commentaire sur l'esprit des lois. 
Deutsch von Morstadt. Heidelberg, 1820. p. 88. u. folgende.—

B. Befähigung zum Staatsdienste, und demnach zu 
den Staatsämtern.

§. 63.
Die Bestimmungen, welche die Bedingungen der 

Fähigkeit in den Staatsdienst eines bestimmten Staates 
einzutreten enthalten, müssen durch Gesetze festgestellt 
sein. — Diese Gesetze bilden somit die einzige Beschrän­
kung der Regierung in Ernennung der Staatsbeamten, 
und sind zugleich das einzige Ueberbleibsel des staats­
rechtlich der Volksgesammtheit zustehenden acliven Wahl­
rechts zu den Staatsämtern; Letzteres, in sofern man die 
Erfüllung jener Bedingungen als einen indirecten Aus­
spruch der Mitbürger für den betreffenden Staatsbürger 
ansehen kann. — Deshalb schon, und weil in diesen 
Gesetzen die erste Garantie für eine tüchtige Verwal­
tung, im Interesse der Regierung wie des Volks, enthal-
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ten ist, — müssen dieselben in ihren Hauptgrundsätzen 
integrirende Theile der Verfassung werden, wo geschrie­
bene Verfassungsurkunden bestehen. Aber auch wo dies 
nicht der Fall ist, müssen sie bestimmt ausgesprochen 
werden, in alle Einzelheiten der Sache soweit als nöthig 
eingehen, und ohne irgend welche Rücksicht, immer und 
unumgänglich, in Ausübung kommen. Denn geschieht 
das nicht, so treibt man ein verderbliches Spiel mit etwas 
Heiligem, — mit dem Vertrauen des Volkes zur Verwal­
tung, und kränkt zugleich dessen Rechte.

Diese Gesetze müssen demnach bestimmen, einmal: 
wer überhaupt sich zum Staatsdienste befähigen kann, — 
und dann: wodurch ein dazu Berechtigter die Erfüllung 
der weiteren Bedingungen der Fähigkeit erweisen mufs. — 
Ob bei dem letzteren Puncte nur die Fähigkeit für den 
Staatsdienst überhaupt in Betracht kommen soll, oder 
ob aufserdem noch besondere Festsetzungen Statt haben, 
über die Befähigung zu bestimmten Aemtern, oder doch 
zu Aemtern bestimmter Verwaltungszweige, — das hängt 
von den Culturverhältnissen des bezüglichen Staates ab. 
Je weiter derselbe in dieser Hinsicht vorgeschritten ist, 
desto gröfser, und desto specialisirter werden seine For­
derungen an die Staatsbeamten sein.

a) Alleinige Berechtigung der Staatsbürger zum 
Staatsdienste.

§. 64.
Wenn auch die Ernennung zu den Staatsämtern in 

die Gewalt des Fürsten übergegangen ist, so verliert 
deshalb doch nie das Volk sein ewiges, unveräufserli- 
ches Recht, dafs nur aus seiner Mitte die Staatsbeamten 
gewählt werden können. Denn sein passives Wahlrecht 
zu den Staatsämtern, hervorgehend aus dem Wesen selbst 
des Staats, ist durch die eingetretenen Veränderungen 
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in der Gestaltung der Staatsverhältnisse, — wie oben 
gezeigt worden, — keinesweges beschränkt, sondern hat 
nur in sofern eine Modification erhalten, als die wirk­
liche Ausübung desselben, durch eine vorausgehende, in 
der Willkühr eines jeden Staatsbürgers liegende, Erfül­
lung gewisser gesetzlichen Bedingungen, bedingt ist. — 
Daher mufs als unumstöfsliche Regel gelten, dafs nur 
Staatsbürger zum Eintritt in den Staatsdienst befugt sind, 
und sonach ein Nichtstaatsbürger nur dann, wenn er vor­
her das Bürgerrecht erlangt hat, und damit aller dazu 
gehörenden Rechte und Pflichten theilhaftig geworden 
ist 1 °). — Denn sonst würde ein Solcher in dem ihm 
fremden Staate, an welchen ihn kein, aus gegenseitigen 
Rechten und Pflichten geknüpftes, Band bindet, in jedem 
Amte immer nur eine, mehr oder weniger, einträgliche 
Pfründe sehen, — und danach wäre sein Diensteifer ab­
zumessen. Ihn wird nicht das Interesse des Volks küm­
mern, so wenig als er dessen Vertrauen gewinnen wird. 
Er wird sich nie als der Staatsgesammtheit, sondern im­
mer nur als der Regierung verpflichtet halten, die ihn 
angestellt hat, und wird daher überall ein von dem des 
Volks verschiedenes Interesse derselben aufzufinden, ja — 
da beides in jedem wohl geordneten Staate verschmol­
zen ist, — wohl auch oft zu erfinden streben, um es 
vorzüglich zu wahren; wovon feile Gesinnung die na­
türliche Folge sein mufs. — Trotz dem, oder vielmehr 
gerade deshalb, darf ihm'aber auch der Fürst nicht ver­
trauen, — denn nur der Sold knüpft ihn an ihn, und 
einem Solchen wird immer der eigene Vortheil wichti­
ger erscheinen, als der des ihm doch eigentlich fremden 
Staats 1 x). * 11

10) Bischoff, p. 192.
11) von der Becke. §• 29. — C. F. von Moser (Der 

Herr und der Diener, geschildert mit patriotischer Freiheit. Frank- 
/
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b) Gleiche Berechtigung aller Staatsbürger zum 

Staatsdienste.

§. 65.
Ist aber einmal festgestellt, dafs nur Staatsbürger in 

den Dienst des Staats treten können, um Staatsämter zu 
erlangen, — so gilt als zweiter, auf gleiche Weise un­
bedingter Grundsatz, dafs kein Staatsbürger, der die vom 
Gesetze aufgestellten Bedingungen erfüllt, vom Eintritt 
in den Staatsdienst, und von der darauf folgenden Erlan­
gung eines Staatsamts, ausgeschlossen werden kann12). 
— Denn alle Staatsbürger haben ein gleiches, unver- 
äufserliches Recht, an der Verwaltung des Staats Theil 
zu nehmen, wenn sie dazu durch das Vertrauen ihrer 
Mitbürger berufen werden; d. h. also, nach den beste­
henden Verhältnissen, — wenn sie die zum Staatsdienste 

furt, 1756. pag. 222.) giebt zwar bei Anstellungen den Inländern 
den Vorzug, jedoch nur, wenn nicht etwa bessere Ausländer sich 
dazu finden, die zugleich mehr an der Person des Herrn hängen 
würden; — eine Ansicht, die bei aller Freisinnigkeit Moser’s das 
Gepräge der zu seiner Zeit gangbaren staatsrechtlichen und admi­
nistrativen Ideen trägt, und noch besonders durch die Verhältnisse 
der Staaten des deutschen Reichskörpers veranlafst sein mag. — 
Gönner. §. 61. Der Regent ist befugt, nicht blofs zu Staatsdien­
sten, welche hervorstechende Talente, einen eigenthümlichen Vor­
rath von Kenntnissen, oder eine schon begründete Celebrität er­
fordern, Ausländer nach eben den Rücksichten zu rufen, wie er 
auswärtige Fabrikanten oder Künstler seinem Staate zu gewinnen 
sucht, — sondern auch bei mehr mechanischen Diensten Auswärtige 
vorzuziehen, wenn er bei den Inländern entweder keine tauglichen 
Subjecte findet, oder fürchten mufs, dafs ihre Anhänglichkeit an 
veraltete Mifsbräuche und Vorurtheile, ihre Familienverbindungen, 
oder ähnliche Umstände, auf sie einen schädlichen Einflufs haben 
könnten.

12) Weber. Ueber den Staatsdienst in rechtlicher und po­
litischer Hinsicht; — in Pölitz Jahrbüchern der Geschichte und 
Staatskunst, 1829. II. p. 113. — Es versteht sich von selbst, dafs 
hier nicht von einer Ausschliefsung, wegen erwiesener Verbrechen 
und wegen infamirender Strafen oder Untersuchung, die Rede ist.
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erforderlichen Fähigkeiten erweisen können, und die Re­
gierung ihnen ein Amt überträgt. — Die Staatsverwal­
tung kann daher nie Besitz einer Caste sein, sondern 
es mufs die allgemeine Berechtigung aller Staatsbürger, 
zum Eintritt in den Staatsdienst, nach Erfüllung der vom 
Gesetze vorgeschriebenen Bedingungen, gesetzlich ausge­
sprochen werden, — ohne dafs irgend welche besondere 
Rechte, in dieser Beziehung, an einen besonderen Stand 
geknüpft werden dürften. — Es ist dies nicht blofs ein 
auf die Grundsätze des Staatsrechts basirtes Postulat, son­
dern zugleich eine Forderung der Verwaltungspolitik, weil 
es nur dadurch möglich wird, die besten Köpfe für den 
Staatsdienst zu gewinnen, — die Concurrenz zum Ein­
tritt in diesen, und dadurch auch die Auswahl der Re­
gierung, in Hinsicht auf die Candidaten für die einzelnen 
Aemter, zu vermehren, und zugleich einen edlen Wett­
eifer unter allen Staatsbürgern zu befördern, nach Er­
langung der Ausübung ihres angeborenen Rechts, durch 
Theilnahme an der Verwaltung, ihrem Vaterlande nütz­

lich zu werden13). —

13) Jordan, p. 464. »Die Fähigkeit zu Staatsämtern mufs 
nicht blofs darum allgemein ausgesprochen werden, weil es For­
derung des Rechts ist, in staatsrechtlichen Verhältnissen alle Bür­
ger auch hinsichtlich der Rechte, wie hinsichtlich der Pflichten und 
Lasten, einander möglichst gleich zu stellen, sobald sich eine Gleich­
stellung, wie hier, mit dem Staatszweck verträgt, und weil es bil­
lig ist, dafs der Weg zu Aemtern, die zum Nutzen und auf Ko­
sten Aller im Staate bestehen müssen, auch Allen offen stehen 5 — 
sondern auch darum, weil es nur dadurch möglich wird, die besten 
Köpfe für den Staatsdienst zu gewinnen, die Concurrenz zu die­
sem zu vermehren, und auf diese Weise einen edlen Wetteifer un­
ter den Concurrenten sich geistig an Würdigkeit zu übertreffen, her­
beizuführen. « — p. 465. »Das Interesse des Staates selbst erheischt 
es daher, dafs es jedem Bürgerssohne, ohne Rücksicht auf den 
Stand seines Vaters, freigestellt werde, sich zum Staatsdienst durch 
Benutzung der hauptsächlich hierzu vorhandenen Lehranstalten vor­
zubereiten und sich um einen solchen zu bewerben.«
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c) Prüfung jedes in den Staatsdienst Tretenden. 

§. 66.
Die mehrfach erwähnten Bedingungen, welche ein 

Staatsbürger erfüllen mufs, wenn er, nach den beste­
henden Verhältnissen, zum passiven Wahlrechte zu den 
Staatsämtern gelangen, also in den Staatsdienst treten 
will, — betreffen den Erweis seiner Tüchtigkeit im All­
gemeinen zur Bekleidung von Staatsämtern; welcher Er­
weis zugleich, wie wir gesehen haben, als ein Zeugnifs 
für denselben betrachtet werden mag, dafs, bei Fortbe­
stehen des ursprünglichen Verhältnisses, die Wahl seiner 
Mitbürger auf ihn gefallen wäre, oder er wenigstens zu 
denen gehört hätte, welchen sie vorzugsweise ihr Ver­
trauen geschenkt haben würden. Da nun, abgesehen 
von der Verschiedenheit der natürlichen Fähigkeiten, je­
der Staatsbürger im Stande ist, sich die vom Gesetze als 
Bedingung für den Eintritt in den Staatsdienst gestell­
ten Erfordernisse anzueignen, und auch durch freie Be­
nutzung der zu diesem Zwecke vorhandenen Staatsanstal­
ten dazu berechtigt ist, — so liegt, wie ebenfalls schon 
angedeutet worden, in den gesetzlichen Anordnungen 
über diesen Erweis der Tüchtigkeit zum Staatsdienste, 
insbesondere was noch, nach Umgestaltung der Staats­
verhältnisse, vom activen und passiven Wahlrechte dem 
Volke geblieben ist, und auch, ohne Beeinträchtigung 
der bestehenden Stellung der Staatsgewalt, ihm bleiben 
kann. — Deshalb mufs denn auch das, bis jetzt nur 
durch die Bedingung des Bürgerrechts der Anzustellen­
den begrenzte, Ernennungsrecht der Staatsgewalt noch 
weiter dadurch beschränkt werden, dafs die Regierung 
Niemand in den Staatsdienst aufnehmen, Niemandem ein 
Amt übertragen kann, der nicht vorher, durch eine strenge 
Prüfung seiner Tüchtigkeit und Würdigkeit, sich dazu be­
fähigt hat. Das Gesetz mufs daher aussprechen, dafs 
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kein Staatsbürger, der in den Staatsdienst zu treten 
wünscht, von einer vorhergehenden Prüfung dispensirt 
werden kann, — und in welcher Art, und worüber die­
selbe vorgenommen wird 14).

14) Jordan, p. 465. — von der Becke. §• 28. — Bi­
schoff. §. 90.

Besteht nun, zum Besten des Volks, eine der sicher­
sten Bürgschaften einer guten Verwaltung in der Ge­
setzgebung über diesen Gegenstand, so ist dieselbe aber 
auch andererseits, auch abgesehen von jener Beziehung, 
ein im Interesse der Regierung begründetes Erfordernifs. 
Denn wenn man annehmen kann, dafs, — so lange die 
Beamten von denen gewählt werden, deren Angelegen­
heiten sie venvalten sollen,— durch Wahl des Volks, mit 
wenigen Ausnahmen, immer die Tüchtigsten unter den 
Staatsbürgern in die Verwaltung kommen werden; vor­
ausgesetzt, dafs die Selbstverwaltung nicht ein blofses 
Recht ist, sondern die dazu Berechtigten auch in Wahr­
heit von einem edlen patriotischen Geiste beseelt sind; — 
so ist es ganz anders, wenn die Ernennung aller Staats­
beamten von der Staatsgewalt ausgeht. Diese kann 
unmöglich alle die Staatsbürger kennen, denen sie die 
in der Verwaltung vorkommenden zahllosen Staatsämter 
übertragen soll, und mufs daher auf Mittel bedacht sein, 
durch welche sie eine solche mifsliche Unkenntnifs über 
Diejenigen, welchen sie ihr Vertrauen schenkt, vermei­
den und sich, so selten als möglich, der Gefahr eines 
Irrthums bei ihrer Wahl aussetzen mag. Dieser Zweck 
kann aber wieder nur durch eine, jeder Amtsübertra­
gung vorhergehende, Prüfung des Anzustellenden erreicht 
werden, so dafs die Staatsgewalt die strenge Beobach­
tung der erwähnten gesetzlichen Bestimmungen als ihr 
Recht ansprechen müfste, wenn dieselbe nicht schon als 
ihre Pflicht anzusehen wäre.
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> §. 67.

Was nun diese Pflicht der Regierung anbetrifft, so 
kann man unmöglich von ihr verlangen, dafs sie jedes 
Staatsamt nur immer dem desselben Würdigsten und dafür 
Tüchtigsten, unter allen denen, die in den Staatsdienst 
treten, übertragen soll; sondern nur, dafs der Angestellte 
überhaupt in dieser Beziehung würdig und tüchtig sei15), 
da die nothwendigen Erfordernisse zu der, den wahrhaf­
ten Zwecken der Staatsverwaltung entsprechenden, Be­
kleidung jedes einzelnen Staatsamts so verschieden nüan- 
cirt sind, dafs feste Grundsätze, für die Auffindung des 
jedesmal Tüchtigsten, unmöglich aufgestellt, am wenig­
sten aber in einer blofsen Prüfung, der theoretischen 
und practischen Kenntnisse des Dienstcandidaten, ge­
sucht werden kann. — Denn gewifs kann man von Je­
dem, der Staatsbeamte werden will, nicht blofs eine all­
gemeine, sondern auch eine, für den Zweig der Verwal­
tung, dem er sich widmet, speciellere wissenschaftliche 
Ausbildung, so wie eine damit verbundene (theoretische) 
Kenntnifs des practischen Geschäftsganges verlangen, wor­
über er sich durch eine Prüfung ausweisen mufs; — al­
lein der sichere Tact, der Scharfblick in der Verwal­
tung, die Rechtschaffenheit und Treue, — mit einem 
Worte, die geistige und sittliche Würdigkeit des Anzu­
stellenden, — welche doch allein nur alle seine Kennt­
nisse wahrhaft nutzenbringend zu machen vermag 16), — 
können nicht Gegenstand eines Examens sein.

15) Seuffert. §. 32.
16) Pölitz. Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. 

I. p. 240. — Weber. Grundzüge der Politik. Tübingen, 1827. 
p. 190.

Demnach mufs es genügen, wenn die Gesetze eine, 
jeder Anstellung im Staatsdienste vorhergehende, unum­
gängliche Prüfung der wissenschaftlichen Ausbildung, und 
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der, möglicher Weise erworbenen, practischen Kennt­
nisse des Dienstcandidaten feststellen, so wie die Be­
stimmungen, über die Art der Prüfung, die Gegenstände 
derselben, und den Ort, wo sie vorgenommen werden 
mufs. Das Volk mufs mit dieser Garantie zufrieden sein, 
dafs Niemand Staatsbeamte werden kann, der nicht seine 
Tüchtigkeit dazu, in Bezug auf wissenschaftliche Bildung, 
durch eine angemessene strenge Prüfung erwiesen hat, — 
und die Staatsgewalt mit der Gewifsheit, sich wenigstens 
in dieser Hinsicht nicht mehr, über die Würdigkeit der 
von ihr Anzustellenden, irren zu können17). —

17) Gönner. §. 60.

§• 68.
Die Art und der Grad der Kenntnisse, die gesetz­

lich von jedem Dienstcandidaten in der Prüfung verlangt 
werden, — ob diese blofs eine allgemeine ist, oder eine 
specielle für jeden besonderen Verwaltungszweig, und 
wohl gar in diesem für jede einzelne Aemtercategorie, — 
ob sie durch perpetuelle, besonders dazu angeordnete, 
oder von den Ministern .jedesmal besonders ernannte 
Commissionen oder Beamte geschieht, oder aber durch 
eine perpetuelle allgemeine Examinationscommission, — 
oder ob sie blofs auf ein Facultätsexamen bei einer 
Landesuniversität beschränkt ist, — hängt natürlich Al­
les ganz von dem Culturzustande, und anderen etwai­
gen eigenthümlichen Verhältnissen, des bezüglichen Staa­
tes ab. — Wie dem aber auch sei, so mufs man, bei 
Anordnung der Prüfungsnormen, immer von dem Grund­
sätze ausgehen, dafs die Art und der Grad der, von dem 
Anzustellenden zu verlangenden, Kenntnisse stets eher 
den Forderungen einer höhern, als einer, im Л ergleiche 
zum wirklichen Culturzustande im Staate, niedrigem Ci- 
vilisationsstufe angepafst werden müssen; weil bei einem, 
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in dieser Hinsicht, noch nicht sehr vorgerückten Volke, 
die Staatsbeamten die besten Träger und Verbreiter der 
Bildung sein werden. Vor Allem aber mufs feststehen, 
dafs die Prüfung, — welcher Art sie auch sei, — nicht 
blofs der Form, sondern auch dem Geiste nach, in Ge- 
mäfsheit des Gesetzes vorgenommen werde, damit diese 
so wichtige und vielfach folgenreiche Institution nicht in 
eine, Volk und Staatsgewalt auf gleiche Weise benach- 
theiligende, Spiegelfechterei ausarte.

Da aber, trotz den noch so bedeutenden, durch die 
Prüfung erwiesenen, Kenntnissen des Anzustellenden, der­
selbe doch vielleicht für den practischen Dienst völlig 
unbrauchbar sein kann, so ist die in einigen deutschen 
Staaten getroffene Einrichtung empfehlungswerth, dafs je­
der in den Staatsdienst Tretende anfangs immer nur auf 
bestimmte Probejahre angestellt wird. Erst nach Ab­
lauf dieser Zeit, und wenn er sich in derselben zum 
Staatsdienst tüchtig erwiesen hat, wird er als wirklicher 
Staatsbeamte angesehen, und damit aller der, durchs Ge­
setz, den Staatsbeamten gesicherten Rechte theilhaftig. In 
dieser Probezeit können sich dann auch seine Oberen 
von der eigentlichen, geistigen und sittlichen, Würdigkeit 
des Angestellten überzeugen18).

18) In Baiern wird der Staatsdienerstand nur erst nach einer 
Probezeit von drei, in Baden von fünf Jahren definitiv verliehen. 
Malchus. I. p. 19. — Emmermann. Die Verhältnisse der Staats­
diener in Beziehung auf den Staatszweck; — in Pölitz Jahrbü­
chern, 1828. II. p. 225.

d) Aufrücken der Staatsbeamten im Dienste.

§. 69. •
Wenn nun die bezeichneten Prüfungen des Dienst­

candidaten weiter nichts erweisen können, als dafs er 
überhaupt die nöthigen Kenntnisse für den Staatsdienst 



128
besitzt, durchaus aber nicht seine Tüchtigkeit zu irgend 
einem speciellen, besonders einem höheren Staatsamte, 
so hat die Regierung nur ein Mittel sich, bei Besetzung 
der Aemter, so viel als möglich, vor Irrthum zu bewah­
ren, nämlich das allmählige Aufrücken der Beamten in 
höhere Aemter, wenn sie in den niederen ihre Tüchtig­
keit zur Bekleidung derselben beurkundet haben. Die 
Vorgesetzten sind hier allein competente Richter, und 
wenn auch Partheilichkeit für und wider möglich ist, so 
bleibt dieses doch das einzige Mittel, um zu erkennen, 
ob ein Beamte mit der, durch die Prüfung bezeugten, theo­
retischen Ausbildung, nun auch die nöthige practische 
Geschäftskenntnifs, die Einsicht in die Verhältnisse der 
Verwaltung verbindet, so wie, ob sein Diensteifer und 
sein moralischer Charakter, — in soweit derselbe im Ge­
schäftsleben erkennbar ist, — ihn der Bekleidung eines 
höheren Amts würdig machen 19). — In der Regel mufs 
also, in der Ertheilung der Staatsämter, eine gewisse Stu­
fenfolge beobachtet werden, so dafs man kein höheres 
Staatsamt erlangen kann, wenn man nicht einige Zeit, 
und ganz im Ernste, in den niederen Stellen gedient 
hat, — weil auch dem höheren Beamten nicht die practi­
sche Kenntnifs des Dienstes fehlen darf20).

Zugleich gewinnt die Staatsgewalt, durch das als Re­
gel aufgestellte Aufrücken im Dienste, das beste Mittel 
Fleifs, Diensteifer, und vorzügliche Befähigung zu be­
lohnen, und dadurch Treue, Tüchtigkeit und Wetteifer 
unter den Staatsbeamten zu unterhalten, — da den einen 
die Ehre, den anderen der beträchtlichere Gehalt des 
höheren Amts anspornt. Denn nicht von allen Beamten 
-------------- wird

19) von der Becke. §. 27.
20) Bischoff, p. 252. — (Scheffner) Gedanken und Mei­

nungen über Manches im Dienst und über andere Gegenstände. 
1802. §. 67.
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wird man einen uneigennützigen Eifer im Staatsdienste 
erwarten können, der nur nach Ausdehnung des Wir­
kungskreises, und dadurch nach gröfserer Thätigkeit zum 
Wohl des Vaterlanses, strebt. — Verbunden damit ist 
die Möglichkeit, den uneifrigen und untüchtigen Beamten, 
durch Uebergehung und durch Vorzug eines Anderen zu 
strafen oder anzuspornen. Denn das stufenweise Auf­
rücken im Dienste kann nie blofs an Anciennetät ge­
knüpft sein, sondern nur so verstanden werden, dafs, 
unter ganz gleichen Verhältnissen, das Dienstalter den 
Vorzug bei Beförderung zu höheren Stellen giebt, weil 
selbst der talentvollere jüngere Staatsdiener gewöhnlich 
die Lebens- und Dienst-Erfahrung, die Menschenkennt- 
nifs und ruhige Besonnenheit, nicht besitzt, welche bei 
den älteren in der Regel sich finden. , ’

Dafs aber, bei sehr ausgezeichneten Talenten, auch 
jüngere Beamte den älteren bei Stellen vorgezogen wer­
den, deren Obliegenheiten sie dadurch besser zu erfül­
len vermögen, — ist eine Ausnahme, welche kein Ver­
nünftiger tadeln wird. Denn der Beamte hat durchaus 
kein Recht darauf, stets nach seinem Dienstalter aufzu­
rücken, sondern die Verwaltungspolitik stellt Solches nur 
als Regel auf, auch kommt dabei nicht der individuelle 
Vortheil des Staatsbeamten in Betracht, sondern nur der 
des Staats 21). — Das Leben des Staats ist in ewigem 
Fortschreiten begriffen. Es kann daher nichts der Ver­
waltung nachtheiliger sein, als wenn sich in dieselbe ein 
gewisser Routinepedantismus einschleicht (was bei stren­
gem Aufrücken nach Dienstälter oft nicht zu vermeiden 
ist), der, in ungebührlicher Erfahrungszuversicht, aller 
Neuerung Feind bleibt, und gleichsam durch weitzweigige

21) Emmermann, in Pölitz Jahrbüchern, 1828. II. p.236.
237. — Pölitz. Staatswissenschaften. I. p. 241.

i 9
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Beschattung das Aufwachsen junger Bäume verhindert2 ’). 
Ueberdies kann Jemand in seinem Posten sehr tüchtig 
sein, und demselben würdig vorstehen, ohne im Stande 
zu sein, ein höheres Amt zu führen. Denn die Brauch­
barkeit eines Staatsbeamten ist durchaus relativ, nach der 
Stellung und dem Wirkungskreise. — Tel ЪгШе au se- 
cond rang, qui s eclipse au premier22 23). —

22) Scheffner. §. 75.
23) Weber, in Pölitz Jahrbüchern, 1829. II. p. 132.

e) Vereidung jedes in den Staatsdienst Tretenden.

§. 70.
Das Bürgerrecht und die Prüfung sind demnach als 

die einzigen Beschränkungen anzusehen, welche dem, 
auf die Staatsgewalt übergegangeneil, activen Wahlrechte 
zu den Staatsämtern gesetzt sind. Wenn also Jemand die 
Erfüllung dieser vorgeschriebenen Bedingungen erweiset, 
so steht nichts mehr dem im Wege, dafs die Regierung 
ihn in den Staatsdienst aufnimmt, ihm, — gleichsam im 
Namen der Staatsgesammtheit, — ein Staatsamt überträgt.

Der wirklichen Uebertragung eines Amts mufs nun 
indessen noch die formelle, durch das Anstellungsrescript, 
vorangehen, so wie insbesondere die Vereidung des auf 
diese Weise in den Staatsdienst Tretenden. — Dieser 
von dem eben Angestellten, oder eigentlich von dem An­
zustellenden, zu leistende Eid, kann nun gewissermafsen 
als eine dritte zu erfüllende Bedingung der Befähigung 
zum Staatsdienste angesehen werden; — in sofern näm­
lich Niemand als wirklicher Staatsdiener betrachtet wer­
den soll, bevor er nicht dem Fürsten und dem Vaterlande 
als Staatsbeamte geschworen hat. — Nicht als ob dieser 
Eid ihm erst eine besondere Verpflichtung der Treue auf­
erlegte, — denn diese Verpflichtung ist schon in seinem 
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staatsrechtlichen Verhältnisse zu beiden begründet; — 
sondern es wird nur hierdurch der Staatsbürger, auf eine 
feierliche Weise, zur Ausübung von Rechten und Pflich­
ten autorisirt, deren Quelle, eigentlich genommen, schon 
in den ihm als Staatsbürger zustehenden Rechten und 
Pflichten liegt.

Allerdings wird der Redliche in allen Lebensverhält­
nissen seine Verpflichtungen erfüllen, auch ohne sie be­
schworen zu haben, — und der Unredliche auch un­
geachtet des Eides seinen persönlichen Vortheil seinen 
Pflichten vorziehen2 4); allein hier handelt es sich um 
etwas Höheres, als Privatverträge und Privatpflichten. — 
Wenn man den Diensteid nur als ein Befestigungsmittel 
des Verhältnisses zwischen Herrn und Diener ansieht, das 
jener füglich erlassen kann24 25), — dann freilich ist der

24) Diesen Grund führt Bischoff (p. 205.) gegen die Ver­
eidung der Beamten im Allgemeinen an. Der zweite Grund, — 
dafs die Eidesformeln veraltet seien und Manches enthielten, was 
absurd und unausführbar sei, woher der Beamte denn auch leicht 
den ganzen Eid für eine blofse nicht bindende Formel halten könnte, 
— würde nichts gegen den Eid beweisen, sondern nur auf die Noth­
wendigkeit einer zeitgemäfsen Umgestaltung der Eidesformel hin­
führen. Uebrigens hat sich, seit dem Ende des vorigen Jahrhun­
derts, in fast allen Staaten so Vieles zum Besseren geändert, dafs 
dieser Grund jetzt nicht mehr in den bestehenden Verhältnissen lie­
gen möchte.

25) Heffter. p. 159. — Mit Recht bemerkt Möser (Pa­
triotische Phantasien. П. p. 337.), dafs der Diensteid dem Beamten 
im Privatleben von grofsem Nutzen sei, um Einflüsterungen und 
Ausforschungen von Freunden, — die eigentlich nichts Verbreche­
risches verlangen, sondern nur etwas gegen den Dienst Verfehlen­
des, — eine unübersteigliche Schutzwehr entgegen zu stellen, die 
um so nothwendiger ist, je leichter man im vertrauten Gespräche 
mehr sagen oder versprechen kann, als sich mit dem Dienste ver­
trägt, da die Dienstpflicht, in Hinsicht auf Verschwiegenheit, von 
den Meisten, besonders den Nichtbeamten, nicht als etwas so streng 
zu Nehmendes angesehen wird.

9 *
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Eid nur Gegenstand einer Privatabmachung, die eben so 
gut auf Treue und Glauben beruhen kann. — Aber es 
ist hier nicht von einem Verhältnisse zwischen Herrn 
und Diener die Rede, sondern von dem Verhältnisse 
zwischen dem Staate und seinem Beamten, das kein pri­
vatrechtliches, sondern ein staatsrechtliches ist; — das 
einen Staatsbürger zur wirklichen Theilnahme an der 
Verwaltung des Staats berechtigt und verpflichtet, der 
sonach durch das Vertrauen seiner Mitbürger, — ausge­
sprochen durch die bestandene Prüfung und die auf ihn 
gefallene Wahl der Regierung, — und nach seinem ei­
genen Wunsche, aus den Reihen des Volkes hervortritt, 
um das Beste desselben zu wahren, und zum Zwecke 
alles seines Strebens zu machen. — Gewifs müfste das 
Bewufstsein seiner Bürgerpflichten genügen, um den Staats­
beamten, in seiner Amtsthätigkeit, stets auf dem rechten 
Wege zu erhalten; allein der Eid ist nothwendig, um 
den in den Staatsdienst Tretenden an die Gröfse, an 
die Heiligkeit seiner Verpflichtungen gegen das Vaterland 
zu erinnern; — der Diensteid ist die erhabenste Sanction, 
die Heiligung des Verhältnisses zwischen dem Staate und 
seinem Beamten.

§. 71.
Aber eben weil der Eid, — wie immer, so auch 

besonders in diesem Falle, — als etwas Erhabenes, Hei­
liges betrachtet werden mufs, so sollte eine Vereidung 
eines Staatsdieners auch nur einmal Statt haben, nämlich 
bei seinem Eintritte in den Staatsdienst, bei der Ueber- 
tragung des ersten Amts. — Denn was soll jene, bei 
Antritt jedes anderen folgenden Amts, von ihm verlangte 
Eidesleistung? — Schon durch den ersten Eid wird das 
Verhältnifs des Staatsbürgers, in seiner Eigenschaft als 
Staatsbeamte, zu seinem Vaterlande sanctionirt; dieses 
Verhältnifs ändert sich aber später nicht mehr, so lange 
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der Staatsbürger Staatsbeamte bleibt, — das Amt mag nun 
sein welches es wolle. Bricht derselbe, nach dem ersten 
Schwur, dem Vaterlande überhaupt und der Staatsgewalt 
die Treue, so werden auch noch so viele folgende Eide 
ihn nicht von Wiederholung des Verbrechens abhalten. 
Eine solche Vervielfältigung des Eides entwürdigt den­
selben zu einer blofsen Formel, und wird so zu einer 
Profanirung der Heiligkeit desselben.

Da in der Autokratie der Monarch der alleinige 
Repräsentant des Staats ist, so wird auch der Dienst­
eid ihm allein geleistet. In dem constitutioneilen Staate 
mufs aber der Staatsbeamte nicht blofs dem Fürsten, 
sondern auch der Verfassung Treue schwören, — weil 
hier gleichsam der Staat durch Fürst und Verfassung 
zusammen repräsentirt wird. — Ueberdies könnte der 
Beamte, wenn er die Verfassung nicht mit beschwört, in 
Verhältnisse gesetzt werden, wo er, — sich als blofser 
Diener des Fürsten ansehend, — in Gegensatz zum Staats­
ganzen treten müfste.

Die Verantwortlichkeit des Beamten beginnt indes­
sen nicht erst nach Ablegung des Eides, sondern sogleich 
mit dem Antritte des Amts. Macht er sich vor der Ver­
eidung eines Dienstverbrechens schuldig, so hat dieser 
Umstand auf seine Straffälligkeit keinen Einflufs; wenn 
nicht aus dem Gesetze erhellt, dafs der Eidesbruch noch 
in der Strafe besonders berücksichtigt worden ist26). — 
Wo das Gesetz den Diensteid vorschreibt, sind der Staat 
und der Beamte auf gleiche Weise verpflichtet, für die 
Veranstaltung der Vereidung zu sorgen27).

26) Heffter. p. 159.
27) Heffter. p. 160. — Für den Diensteid spricht sich auch 

aus Gönner, 78.; gegen denselben Scheffner, §. 66.
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C. Dauer der Anstellung.

§. 72.
Nach der urprünglichen Organisation des Staats wer­

den die Staatsbeamten, durch aus derselben hervorge­
hende Gründe, immer nur auf bestimmte kurze Zeitpe­
rioden angestellt. — Dieses Verhältnifs gehört indessen 
auch zu denen, welche bei veränderter Gestaltung des 
Staatslebens Modificationen erhalten müssen. Denn die 
Ursachen für Uebertragung der Aemter auf kurze Zeit 
fallen weg, sobald die ganze Verwaltung in den Händen 
der Staatsgewalt concentrirt, und diese ausschliefslich be­
rechtigt wird, alle Staatsbeamten zu ernennen.

Betrachten wir zuerst den Staatsdienst, die Beklei­
dung der Staatsämter, blofs in subjectiver Hinsicht (d. h. 
blofs in Bezug auf die Person des Staatsbeamten), so 
ergiebt sich, dafs, — da, nach dem ursprünglichen staats­
rechtlichen Verhältnisse, jeder Staatsbürger zu den Staats- 
ämtem wählt, und auch wählbar ist, — die Uebertragung 
eines Amts auf einen Staatsbürger blofs die Folge des 
von ihm erworbenen Vertrauens seiner Mitbürger sein 
wird. Indem aber dieses die einzige Bedingung ist, durch 
deren Erfüllung man zur wirklichen Ausübung einer 
Theilnahme an der Verwaltung des Vaterlandes gelangen 
kann, daran also eines der höchsten Rechte und heilig­
sten Pflichten des Staatsbürgers als solchen geknüpft ist, 
— so müssen, bei der steten schleunigen Wiederkehr 
der Wahlen, Viele von einem edeln Ehrgeiz angetrieben 
werden, sich jenes Vertrauen zu erwerben. Sie werden 
sich daher, neben ihrem sonstigen Lebensberufe, bestre­
ben, sich, für den Fall dafs sie gewählt würden, zu einer 
tüchtigen Verwaltung der Staatsämter fähig zu machen, 
besonders da, — bei der übrigen fortwährenden regen 
Theilnahme aller Staatsbürger am Staatsleben, — die ge­
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nauere Kenntnifs der Verhältnisse desselben Jedem als 
nothwendig erscheinen mufs.

Wenn aber die Verfassung eines Staats sich in so­
weit verändert, dafs zwar die Ernennung eines Theiles 
der Beamten ausschliefsliches Recht der Staatsgewalt wird, 
die Verwaltung jedoch, überhaupt und vorzüglich in der 
hier in Betracht kommenden Beziehung (d. h. die Pro­
vinzialverwaltung), zum Theil noch ganz von dem Volke 
ausgeht, zum Theil aber auch mittelbar durch die Eigen- 
thümlichkeit des Volkslebens, oder auch blofs durch die 
unbedingte Herrschaft der öffentlichen Meinung, in sei­
nen Händen ist, und zugleich auch durch die übrige auf 
Volksfreiheit gegründete Verfassungsorganisation eine stete 
Theilnahme des Volks an der Leitung des Staatswesens 
Statt hat; — so ist einerseits für die Staatsbürger der­
selbe Grund da, sich für das öffentliche Leben in Be­
zug auf Verwaltung auszubilden, während andererseits, — 
besonders wenn nur Bewohner des Verwaltungsbezirks 
zu den, in demselben vorkommenden, Aemtern gewählt 
werden dürfen, — das der Staatsgewalt zustehende Er­
nennungsrecht eines Theiles der Staatsbeamten eigentlich 
mittelbar vom Volke geleitet wird, da deren Stellung so 
ganz von dessen Vertrauen, von der öffentlichen Mei­
nung abhängt. Bei aufmerksamer Berücksichtigung aller 
dieser Verhältnisse, werden sich nun, in dem betrachte­
ten Falle, viel eher Gründe dafür finden, die Anstellung 
dieser Staatsbeamten auch blofs auf eine bestimmte kurze 
Zeitperiode festzusetzen, als eine lange Dauer für die­
selbe anzunehmen 2 8).

28) Aus diesem Gesichtspunkte könnten in England die vom 
Könige ernannten Provinzialverwaltungsbeamten, wie die Sheriffs 
und Justices of the peace, betrachtet werden. Beide Aemter wur­
den ursprünglich durch Wahl des Volkes besetzt, und wenn auch 
der König jetzt die Ernennung zu denselben hat, so ist er doch
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Je freier demnach in diesen Beziehungen die Ver­
fassung eines Staates ist, je reger also die Theilnahme 
jedes einzelnen Staatsbürgers am Gange der Verwaltung, 
überhaupt an den Staats-Interessen, — desto weniger 
ist eine Möglichkeit da, den Staatsdienst als eine, eine 
abgesonderte Vorbereitung verlangende, von allen übri­
gen völlig geschiedene, Berufsart anzusehen. Vielmehr 
wird dort jeder Gebildete sich die Kenntnisse anzueig­
nen suchen, welche die Grundlage der Staatsverwaltungs­
kunst bilden; nicht, um sich um ein von der Ernennung 
der Staatsgewalt abhängendes Amt zu bewerben, sondern 
um im Stande zu sein, etwaige Wahlämter zu überneh­
men, — überhaupt um richtig die Angelegenheiten des 
Vaterlandes beurtheilen, und, — falls seine Mitbürger 
ihn zu ihrem Vertreter wählen, so wie in allen übrigen 
Verhältnissen des öffentlichen Lebens, — dieselben auch 
mit Verstand fördern zu können. —

§. 73.
Sobald aber die Gestaltung des Staatswesens sich 

noch weiter dahin verändert, dafs die ganze Verwaltung 
unmittelbar von der Staatsgewalt ausgeht, und diese aus- 
schliefslich alle Staatsbeamte ernennt, ohne dabei noth­
wendig von der öffentlichen Meinung influencirt zu wer­
den; — so haben wir gesehen., dafs das der Regierung 
zustehende, sonst unbedingte, Ernennungsrecht zu den

in der Wahl an die Eingesessenen der Grafschaften gebunden, noch 
mehr aber wohl darin durch die öffentliche Meinung beschränkt. 
Somit könnte man also diese Staatsbeamten als auch noch jetzt, 
nur indirect, aus Wahl des Volks hervorgehend ansehen, wie sie 
denn auch immer nur auf ein Jahr ernannt werden. Vincke. 
Verwaltung Grofsbritanniens. p. 12 — 20. — Die Ernennung der 
Sheriffs rifs Eduard II. an sich; die der Friedensrichter ward dem 
Volke entzogen, als die Königin Isabelle ihren Gemahl, denselben 
Eduard II., vom Throne stiefs, um ihren Sohn Eduard III. auf 
denselben zu setzen. Blackstone. Commentaries of the laws of 
England. Book I. ckap. 9.
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Staatsämtern in sofern beschränkt erscheint, als sie nur 
solche Staatsbürger anstellen kann, die sich, durch eine 
vorhergehende gesetzliche Prüfung, zur Verwaltung eines 
Amts fähig erwiesen, und dadurch, ein für alle Male, 
sich die Präsumtion des Vertrauens ihrer Mitbürger er­
worben haben. — Diese Prüfung macht aber nun eine 
wissenschaftliche Vorbereitung nothwendig, also ein über 
die allgemeine Bildung hinausgehendes Studium der auf 
die Staatsverwaltung bezüglichen Wissenschaften, so wie 
alles dessen, was auf die Verhältnisse des besonderen 
Staats Bezug haben kann; — ein Studium, welches, — 
wenigstens in dem zur Prüfung erforderlichen Grade, 
— wohl ausschliefslich nur diejenigen ergreifen werden, 
die sich ganz dem Staatsdienste widmen wollen. Denn 
indem jetzt nur solche Staatsbürger in die Verwaltung 
als Staatsbeamte berufen werden können, die dadurch, 
dafs sie sich einer Prüfung unterwerfen, ihren Wunsch 
zeigen, in den Staatsdienst zu treten, so wird es weniger 
das Interesse jedes Einzelnen sein, sich die für die Ver­
waltung nothwendige Befähigung anzueignen, wenn er 
sich nicht ausschliefslich dem Staatsdienste bestimmt, und 
um eine Anstellung in demselben bewirbt, da den Mei­
sten eine gewisse allgemeine politische Bildung, in Hin­
sicht auf das allgemeine Interesse am Staatsleben, genü­
gen wird, selbst im Fall sie zu Volksvertretern gewählt 
würden.

Es bildet sich also im Staate eine, gewissermafsen 
ganz besondere, aus der übrigen Masse ausgeschiedene, 
Classe von Staatsbürgern, die theils aus Liebe zum Va­
terlande, theils aus Verlangen nach Ehre, vielfach und 
insbesondere aber auch, um sich eine anständige Sub­
sistenz fürs Leben zu begründen, sich dem Staatsdienste 
mit Ausschlufs jedes andern Berufes widmen. — Noch 
hervorstechender wird diese Classe von Staatsbürgern in 
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den Autokratien. Denn da der Geist dieser Staatsver­
fassung es mit sich bringt, dafs das Gemeininteresse im 
Sonderinteresse untergeht, so werden sich auch nur we­
nige von denen, die nicht den Staatsdienst als besonde­
ren Lebenszweig ergreifen, sich mehr als eine blofs ganz 
oberflächliche politische Bildung anzueignen streben, — 
indem in dergleichen Staaten für die Bürger auch die 
Möglichkeit wegfällt, als Volksvertreter die erworbenen 
Kenntnisse, zum Besten des Vaterlandes, in Anwendung 
zu bringen.

Mithin ist also, bei dergestalteten Verhältnissen, der 
Staatsdienst als ein besonderer Lebensberuf anzusehen, 
— als eine besondere Art, sich einen Stand im Staate, 
verbunden mit Lebensunterhaltgewinnung (wie wir spä­
ter sehen werden), zu schaffen; ein Lebensberuf, den 
aber Niemand ergreifen wird, wenn er nicht die Ueber- 
zeugung hat, nicht willkührlich aus demselben herausge­
worfen werden zu können. — Da nun überdies jeder 
Mensch, im Allgemeinen, dem einmal gewählten Lebens­
berufe treu bleibt, — wenn auch nach manchem Wech­
sel einen bestimmten Weg ergreift, durch welchen er 
sich als nützliches Mitglied der Staatsgesellschaft erwei­
sen, und sich für seinen Lebensbedarf unabhängig stel­
len kann, — so wird man auch voraussetzen müssen, 
dafs Diejenigen, welche sich zum Staatsdienste ausbilden 
und wirklich in diese Laufbahn treten, es mit der Ab­
sicht thun, derselben treu zu bleiben. Wenigstens wird 
man das, im Allgemeinen, immer voraussetzen können, 
so lange ein solches Individuum nicht freiwillig die er­
wählte Lebensbahn verläfst. — Hieraus mufs denn aber 
der Schlufs gezogen werden, dafs man den Staatsdienst, 
in subjectiver Hinsicht ( d. h. mit blofser Berücksichtigung 
des in demselben befindlichen Individuums), als nothwen­
dig lebenslänglich ansehen mufs.
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§• 74.

Gehen wir nun zur Betrachtung des Staatsdienstes 
in objectiver Hinsicht über (d. h. in Bezug auf das Staats­
amt selbst), so tritt uns auch hier die Lebenslänglichkeit 
des Staatsdienstes, als ein aus dem Zwecke, aus dem We­
sen der Staatsämter hervorgehendes Postulat, entgegen. 
— Indem wir immer von der Forderung einer gesunden 
Verwaltungspolitik ausgehen, die Staatsämter so zu stel­
len, dafs die von der Regierung ernannten Staatsbeam­
ten, so viel als möglich, die Verwaltungsorganisation 
nach dem Principe des Gemeindewesens nicht zu schmerz­
lich vermissen lassen, stellt sich als nothwendige Forde­
rung hervor, dafs der Staatsbeamte, — gewöhnlich oder 
fast immer seinem Verwaltungskreise fremd, — in den 
Stand gesetzt werde, sich eine genaue Kenntnifs der ma­
teriellen und intellectuellen Localverhältnisse, und das 
Vertrauen der Bewohner seines Amtsbezirks zu erwerben. 
Ohne diese beiden Erfordernisse wird die Verwaltung 
nie ihren eigentlichen Zweck ganz erfüllen können, so 
richtig auch die Behörden in einander greifen mgen, 
denn nicht auf den regelrechten Gang der Verwaltung, 
sondern auf ihre Wirkung kommt es an. — Eine solche 
genaue Localkenntnifs aber, ein solches öffentliche Zu­
trauen und Vertrauen, als zu einer wahrhaft wohlthäti- 
gen Verwaltung nothwendig ist, — welche Erfordernisse 
der aus Volkswahl hervorgehende Beamte schon an sich 
besitzen mufs, — lassen sich von einem Fremden nur 
durch sehr langen Aufenthalt im bezüglichen Landes­
theile, durch fortwährende Leitung derselben Geschäfte, 
durch gleichsamiges Verwachsen mit den Interessen des 
Verwaltungsbezirks erreichen.

Der Vortheil des Volks, so wie auch der der Re­
gierung, — in sofern ihr um eine, für die Interessen 
desselben, wohlthätigc Verwaltung zu thun sein mufs, — 
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würde daher erheischen, dafs jedes Staatsamt immer le­
benslänglich einem Beamten übergeben würde, der so­
nach in demselben bleiben müfste, so lange er überhaupt 
im Staatsdienste ist. — Da sich aber bei einer Betrach­
tung des Staatsdienstes in subjectiver Hinsicht ergiebt, 
dafs Diejenigen, welche sich ausschliefslich zum Staats­
dienste ausbilden, auch ohne Ausnahme auf ein Vor­
wärtsschreiten in der Amtshierarchie rechnen, — wie 
Jeder den Zweck hat, in seinem Berufe stets höhere 
Stufen zu erreichen, und wohl auch dadurch, in Hinsicht 
auf den Nahrungsstand, sich in eine immer bessere Lage 
zu versetzen; — da man andererseits ein Staatsamt nicht 
als eine Pfründe, als ein Besitzthum des Staatsbeamten 
ansehen kann, wodurch dasselbe seinen Charakter, als in- 
tegrirender Theil des Verwaltungsorganismus, verlieren, 
und die Staatsgewalt verhindert werden würde, nach 
den von ihr erkannten Forderungen des Staatsinteresses, 
über die Aemter zu disponiren; — so geht aus allem 
Diesem folgender Grundsatz hervor. — Jeder Staats­
beamte mufs, bis zu einem legitimen Aufhörungsgrunde, 
als lebenslänglich im Staatsdienste angesehen werden29), 
und mufs, — wenn er auch nicht lebenslänglich im Besitz 
eines und desselben Amts ist, — doch nicht ohne Noth 
(d. h. nur zu seinem ihm nach Recht zukommenden Vor­
theile, oder wegen einer dem Staate erweislich vortheil- 
hafteren Verwendung desselben in einem anderen Amte) 
von demselben entfernt werden können30), und, wenig­
stens so viel als möglich, immer in demselben Landes­
theile und demselben Verwaltungszweige bleiben.

29) Pölitz. Staatswissenschaften. I. pag. 241. — Heffter. 
pag. 156.

30) Bischoff, pag. 326.
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D. Zwang zum Eintritt in den Staatsdienst. 

§• 75.
Der practische Werth der Untersuchung, ob der 

Staat (d. h. also, nach den bestehenden Verhältnissen, 
die Staatsgewalt) berechtigt sei, einen Staatsbürger zum 
Eintritt in den Staatsdienst zu zwingen, möchte wohl 
von keiner Bedeutung sein, da zu jetziger Zeit wohl nicht 
leicht sich Staatsämter finden werden, zu denen keine 
Bewerber da wären, oder die Niemand annehmen wollte. 
Die Möglichkeit eines solchen Falls kann freilich nicht 
geläugnet werden; wohl möchte man aber völlig bezwei­
feln: „ dafs die Fälle gar nicht zu ferne liegen, wo der 
Staat von dem ihm zustehenden Zwangsrechte Gebrauch 
zu machen genöthigt werden könnte,“ — wie Hefft er 
(p. 126.) Solches zu glauben geneigt ist. — Jedenfalls ist 
aber die Frage, über das dem Staate in dieser Rücksicht 
zu- oder abzusprechende Zwangsrecht, theoretisch wich­
tig, wegen ihres Einflusses auf die Stellung der Staats­
beamten überhaupt; ist aber eigentlich schon beantwor­
tet, je nach den Ansichten über die Grundlage des Ver­
hältnisses der Staatsbeamten. Denn wenn man z. B. die 
Staatsämter als allgemeine Staatslasten ansieht, so ver­
steht sich von selbst, dafs man dem Staate auch das 
Recht zusprechen mufs, die Erfüllung dieser Staatsver­
bindlichkeit von jedem einzelnen Bürger erzwingen zu 
können, wie denn auch Gönner (§. 19.) folgerichtig 
thut31). — Zu einer mehr erschöpfenden Beantwortung 
der hier aufgeworfenen Frage mufs man, wie bereits an­
gedeutet worden, nothwendig wieder auf die Grundlage 
des Verhältnisses der Staatsbeamten zurückgehen.

31) Die ähnliche Behauptung Seuffert’s (§. 6.) widerlegt 
von der Becke in der Einleitung, §. 20.

Ziehen wir dasselbe in seiner ursprünglichen Gestal- 
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tung in Betracht, so sehen wir jeden Staatsbürger, ver­
möge der ihm, in seiner Eigenschaft als Glied des Staats, 
zukommenden Rechte und Pflichten, Staatsämter über­
nehmen, wenn ihm dieselben durch Wahl seiner Mit­
bürger übertragen werden. — Wir haben gesehen, dafs 
jeder Staatsbürger, — ausgenommen in bestimmten be­
sonderen Verhältnissen, — verpflichtet ist, auch gegen 
seinen Willen, ein durch Wahl auf ihn gefallenes Amt 
zu übernehmen, weil er als Staatsbürger die Verwaltung 
wollen, und daher auch nöthigen Falls bei ihr mitwirken 
mufs, — und auch weil diese Verpflichtung ihn, wegen 
der kurzen Dauer der Amtsführung, durchaus nicht mehr 
in der, ihm durch den Staat garantirten, Zweckserstre- 
bung beschränkt, als es das Wesen des Staatsverbandes 
mit sich bringt. — Zur einmaligen Uebernahme eines 
Staatsamts, das von seinen Mitbürgern durch Wahl ihm 
übertragen wird, mufs daher jeder Staatsbürger nicht 
blofs als verpflichtet angesehen werden, sondern man 
mufs auch annehmen, dafs er dazu vom Staate gezwun­
gen werden mag, — wenigstens dem Rechte nach, — 
wenn er im Staatsverbande bleiben will. Dadurch ist 
aber noch nicht gesagt, dafs der Staat, in einem solchen 
Falle, auch wirklich von seinem Zwangsrechte Gebrauch 
machen soll, da er in der erzwungenen Amtsführung kei­
nen Vortheil finden wird; sondern nur, dafs er berech­
tigt ist, den Staatsbürger zu strafen, der aus unzulässigen 
Gründen seiner Pflicht, als Glied der Staatsgesellschaft, 
nicht genügen will32). —

32) So wurden in Venedig, zur Zeit der Republik, Diejeni­
gen verbannt, welche ein durch Wahl auf sie gefallenes Staatsamt 
nicht übernehmen wollten.

Sobald aber die Grundlage eines solchen Verhält­
nisses der Staatsbeamten eine Umgestaltung erfährt, müs­
sen sich natürlich daraus auch andere Resultate ergeben.
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Das tritt aber ein, sobald die Staatsorganisation sich da­
hin verändert, dafs die ganze Verwaltung ausschliefslich 
von der Staatsgewalt ausgeht, und diese allein das Recht 
hat, die Staatsbeamten zu ernennen, d. h. unter den, 
über Fähigkeit zum Staatsdienste, bestehenden Bedingun­
gen. — Einmal ist damit das active Wahlrecht zu den 
Staatsämtern von der Staatsgesammtheit auf die Staatsge­
walt übergegangen, und es kann daher nicht mehr von 
einem dem Staate, sondern nur von einem der Staats­
gewalt zustehenden Zwangsrechte die Rede sein. Dann 
aber sind auch nun nicht mehr alle Staatsbürger berech­
tigt, zu Staatsämtern gewählt werden zu können, sondern 
nur diejenigen unter ihnen, welche sich durch eine Prü­
fung zum Staatsdienste befähigt haben; während eben 
dadurch auch die Pflicht der Wählbarkeit nur auf sie 
beschränkt ist, so dafs also bei ihnen die hierher bezüg­
lichen Rechte und Pflichten der Gesammtheit der Staats­
bürger concentrirt, und demnach die übrigen Staatsbür­
ger, weder jener Rechte, noch jener Pflichten mehr theil­
haftig sind. — Ist aber einerseits jeder Staatsbürger be­
rechtigt, in diese besondere zum Staatsdienste befähigte 
Categorie einzutreten, weil das allen zustehende passive 
Wahlrecht nur durch die Bestimmung der erwähnten Prü­
fung beschränkt ist; — so ist er andererseits aber kei- 
nesweges dazu verpflichtet, weil dann auch jeder Staats­
bürger als verpflichtet angesehen werden müfste, sich 
durch eine mit Geistesanstrengung verbundene, jede an­
dere Beschäftigung mehr oder weniger ganz ausschlie- 
fsende, Vorbereitung dazu zu befähigen, — wozu im We­
sen des Staatsverbandes kein Grund liegt. Noch viel 
weniger kann aber Solches von einzelnen Staatsbürgern 
gelten, da es gegen die Herrschaft des Rechts verstofsen 
würde, wenn die Staatsgewalt, in den gewöhnlichen Ver­
hältnissen des Staatslebcns, das allen Staatsbürgern in 
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den Grenzen der Gesetze zustehende Recht der freien 
Zweckerstrebung willkührlich in Bezug auf einige, — 
wenn auch zum bevorwandeten Vortheile der übrigen, 
— beschränken, ja vernichten wollte.

§• 76.
Die Widersinnigkeit eines Zwangs zum Eintritte in 

den Staatsdienst wird um so greller, wenn man bedenkt, 
dafs, — statt der, nach den früheren staatsrechtlichen Ver­
hältnissen, allein möglichen Amtsübertragung auf bestimmte 
kurze Zeitperioden, — der Staatsdienst im Allgemeinen 
als lebenslänglich angesehen werden mufs. Denn dem­
nach würde man mit dem Zwangsrechte zugleich auch 
der Staatsgewalt das Recht zusprechen, einen oder ei­
nige Staatsbürger, mit Uebergehung aller übrigen, zwin­
gen zu können, nicht blofs sich wissenschaftlich für den 
Staatsdienst auszubilden33), sondern auch für ihre ganze 
Lebenszeit dem Staate in der Verwaltung zu dienen, also 
dem Rechte der Bestimmung ihres Lebensberufs zu ent­
sagen.

Gewifs ist, wie sich auch das Staatsleben gestalten 
mag, jeder Staatsbürger verpflichtet, zu dessen Erhaltung 
mitzuwirken, und sich im erwiesenen Nothfalle dafür zu 
_________ opfern, 

33) Den Einwurf gegen das Zwangsrecht, dafs der Staat Nie­
manden zwingen könne, sich zu einem Staatsamt auszubilden (von 
der Becke, §.27. der Einleitung), umgeht Gönner (§.27.) und 
meint, der Staatsdienst habe des Anziehenden zu viel an sich, als 
dafs ein Staat über taugliche Subjecte in Verlegenheit kommen 
könne, und die Geschichte stelle überhaupt kaum ein Beispiel auf, 
dafs ein Despot einen guten Bürger zum Staatsdienst zwang; — was 
aber keine Widerlegung der Behauptung von der В ecke’s ist, 
sondern eher der Nothwendigkeit des Zwangsrechts. — Dresch. 
Beiträge zur Lehre von den Rechtsverhältnissen der Staatsdiener 
in constitutionellen Monarchien; — in Pölitz Jahrbüchern, 1830. 
П. pag. 332. — Victor Amadeus von Savoyen (1720 — 1730) 
bestrafte Diejenigen, welche die von ihm ertheilten Würden und 
Aemter ausschlugen. Montesquieu. V. 19.
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opfern, — also auch in den Staatsdienst zu treten, wenn 
er allein im Stande ist, dadurch zur Aufrechthaltung des 
Staates beizutragen; allein in den gewöhnlichen Verhält­
nissen des Staatslebens kann unmöglich ein Zwang dazu 
Statt haben 34). — Wenn daher Hefft er behauptet, 
„dafs der Staat, und zwar nicht blofs im Falle der höch­
sten Noth, zur Annahme eines Staatsdienstes zwingen 
könne, aus dem einfachen Grunde, dafs ohne Staatsdie­
ner dem Staate oder Regenten eine Staatsverwaltung völ­
lig unmöglich sein würde; dafs jedes Mitglied einer ein­
fachen Gesellschaft schon schuldig ist, zu den positiven 
oder stillschweigend vorgesteckten Gesellschaftszwecken 
seine Hülfe zu leisten; dafs um so viel mehr in einer 
Staatsverbindung es Niemand gestattet sein kann, sich 
egoistisch zurückzuziehen, vielmehr es Pflicht sein mufs, 
zur Erreichung dieses Zwecks nach seinen intellectuellen 
Kräften beizutragen" 35), — so könnte dem entgegnet 
werden, dafs derjenige Staat, wo die Staatsverwaltung 
unmöglich wird, weil keine Beamte da sind, schon in 
der Wirklichkeit aufgehört hat ein Staat zu sein, da 
man eine Menschenmenge, in welcher sich Niemand fin­
det, der willig wäre ihre Angelegenheiten zu verwalten, 
unmöglich einen Staat nennen kann, und auch nicht da­
durch dazu machen wird, dafs man einzelne Glieder zum 
Eintritt in den Staatsdienst zwingt. — Aus dem weite­
ren Beweise Heffter’s geht aber nur hervor, dafs es 
die moralische Pflicht der Staatsbürger ist, sich nicht 
egoistisch zurückzuziehen, sondern so viel in ihren Kräf­

34) Einen Zwang zu gestatten, ist also nur denkbar in dem, — 
bei den jetzigen staatlichen Verhältnissen so gut wie unmöglichen, 
— Falle, wenn für ein nothwendig zu besetzendes Staatsamt er­
weislich von allen Staatsbürgern nur ein einziger tauglich wäre. 
Weber, in P. Jahrb. 1829. II. p. 122. 123.

35) p. 126. 127. Bischoff, p. 190.
10
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ten zur Erreichung des Zwecks der Staatsverbindung mit­
zuwirken, — nicht aber, dafs die Staatsverbindung ein 
Recht habe, ihre Glieder dazu zu zwingen; da diese У er- 
bindung sich auflösen mufs, sobald ihre Glieder nicht 
mehr zur Erreichung ihres Zwecks mitwirken wollen. —

Weiter sagt derselbe Schriftsteller: „denn wenn das 
Vaterland in Gefahr geriethe, oder ein grofses gesetz­
geberisches Werk ausgeführt, oder eine wichtige Unter­
handlung eingeleitet werden sollte, oder wenn es sich 
von der Bildung eines Regentschaftsraths für einen un­
mündigen Fürsten handelte, sollte da nicht Schuldigkeit 
zur Annahme eines Staatsdienstes für den dazu Tauglich­
sten eintreten?“ — Allerdings eine Schuldigkeit, in sofern 
das in dem Individuum rege Gefühl seiner Bürgerpflicht 
ihn bewegen wird, das Amt zu übernehmen, wenn nicht 
Gewissenspflichten ihn davon abhalten. Diese Schuldig­
keit besteht also in dem inneren moralischen Zwange, 
seine Privatansichten oder Interessen seiner erkannten 
Bürgerpflicht zu opfern, — keineswegs aber in einem 
äufseren möglichen Zwange. — Mit Recht sagt Helf­
ter (p. 128.) selbst: „Wissen, Gedanken sind frei, zu 
ihrer Mittheilung kann Niemand gezwungen werden.“ — 
Worin besteht denn aber Theilnahme an der Gesetzge­
bung, Regentschaft, an der Leitung einer Unterhandlung? 
Doch wohl nicht in einer mechanischen Arbeit, sondern 
in der auf Wissen gegründeten Erfassung von Gedan­
ken über Gesetzgebung, Verwaltung, über den Gegen­
stand der Unterhandlung; welche Gedanken durch die 
Mittheilung ins Leben treten und die Grundlage zu den 
Geschäften bilden, deren Uebernahme dennoch soll er­
zwungen werden können. — Die Möglichkeit kann zwar 
nicht geläugnet werden, dafs man durch Drohungen und 
Strafen Manchen wird zwingen können, auch gegen sei­
nen Willen, Staatsbeamte zu werden; aber im Allgemei­
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nen werden intellectuelle Dienste, auf denen doch die 
Staatsverwaltung beruht, vernunftgemäfs, nicht einem äu­
fseren Zwange, von dem hier allein die Rede ist, unter­
worfen sein können. Wenn es sich hier aber überhaupt 
nur um eine Theorie handelt, und eine Theorie nur 
wahr sein kann, wenn sie auf Vernunftgesetze basirt ist, 
so mufs also auch, auf Grundlage des Vorhergehenden, 
das Recht, einen Staatsbürger zum Eintritt in den Staats­
dienst zu zwingen, der Staatsgewalt durchaus abgespro­
chen werden.

§• 77.
Ist der Gegenstand bis jetzt blofs aus dem Stand- 

puncte des Rechts betrachtet worden, so mufs es nun 
auch aus dem der Politik geschehen, weil nur die Ver­
einigung beider im Staatsleben zur richtigen Bestimmung 
der Verhältnisse leiten kann. — Die Politik nun mufs 
im Interesse der Staatsverwaltung, — also zum Besten 
der Staatsgewalt, wie des Volks, — das hier beleuchtete 
Zwangsrecht zurückweisen. Denn, abgesehen von dem 
natürlichen Widerstreben der öffentlichen Meinung ge­
gen die, vom Rechte der Staatsgewalt die Bürger zum 
Staatsdienste zu zwingen, nicht zu trennende Willkühr, 
— würden auch die so erzwungenen Staatsbeamten, 
ihres vom Staate verbürgten Rechts der freien Berufser­
wählung beraubt, nie die Achtung beim Volke haben, 
welche eine nothwendige Bedingung einer wirksamen 
Verwaltung ist. Der freie Staatsbürger wird den bemit­
leiden, der nicht seine Freiheit zu bewahren verstand, 
der nicht Kraft genug hatte, seine Gewissenspflichten auch 
gegen äufseren Zwang zu behaupten; aber ihn beson­
ders achten, gewifs nicht. — Ferner wird, im Allgemei­
nen, jeder erzwungene Staatsdienst ein schlechter sein, — 
d. h. man wird immer, im Allgemeinen, bei dem Staats­
beamten durch Zwang präsumiren können, dafs er seine

10 *
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Amtsverwaltung nachlässig und ohne Eifer führen wird, 
wenigstens nicht mit dem Bestreben, sein Amt gut zu 
verwalten, als wenn er dasselbe freiwillig übernommen. 
In der menschlichen Natur ist der Widerwille gegen 
jeden Zwang begründet, und spricht sich aus in der 
schlechten Verrichtung des Erzwungenen. Der innere 
Eifer, der gute Wille, die Anstrengung aller Geistes­
kräfte, die den rechten Staatsdiener ausmachen, liegen 
eben so aufser den Grenzen des Zwangs, wie der Glaube, 
wie alles Innere 3 6 ).

36) Dresch, in P. Jahrb. 1830. II. p. 331. — von der 
Becke, §. 17. der Einleitung. — Nach Klüber, §. 404. p, 776., 
kann in der Regel der Staat nicht seine Bürger zu intellectuellen 
Staatsämtern zwingen.

Diesem Einwurfe gegen das Zwangsrecht entgegnet 
Gönner (§. 24.), dafs eben so gut ein Staatsamt, wel­
ches ein Unterthan sucht, nach den Motiven solcher 
Dienstgesuche, meistens schlecht geführt werden müsse, 
weil der Patriotismus nur der Deckmantel des Eigennutzes 
sei, indem die Competenten im Staate nur eine Quelle 
von Ehre, Einflufs, Einkünften sähen. „Frage man die 
öffentliche Meinung, wie laut sie für den Mann sich er­
klärt, der nicht das Amt, sondern den das Amt suchte. 
— Wie viel mehr leistet ein solcher Mann, der zu dem 
Amte stieg, wozu das Vaterland aus Pflicht rief, vor je­
nem Miethlinge, der zum Amte kroch, wodurch aber 
nichts gegen die gesagt werden soll, welche Staatsämter 
nach dem gegenwärtigen Zustande der Dinge gesucht 
haben.“ In Privatverhältnissen werden erzwungene Ar­
beiten meistens schlecht sein, weil hier nur das Wider­
streben der Sinnlichkeit wirkt, das aber bei Vorhalten 
der Bürgerpflicht durch die Vernunft überwunden wird. 
Der Zwang, womit ein Regent den Unterthan zur Er­
füllung seiner Staatsverbindlichkeit in Uebernahme eines 36 
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Staatsamts belegt, ist „so ehrenvoll, dafs, nach den erha­
benen, dadurch in ihm erregten Motiven, für den Staat 
aus erzwungenen Diensten gar kein Nachtheil zu besor­
gen ist.“ — Niemand wird läugnen, dafs bei einer gro- 
fsen Zahl, vielleicht bei der gröfsten Zahl der Beamten, 
reiner Patriotismus nicht der Beweggrund zum Eintritte 
in den Staatsdienst ist. Allein wenn auch nur die Er­
langung von Ehre, Einflufs, Einkünften dadurch bezweckt 
wird, so wird eben deshalb immer der Beamte sich be­
mühen, sein Amt gut zu verwalten, sowohl um das Er­
rungene nicht zu verlieren, als auch um es noch zu stei­
gern. — Allerdings steht der Mann in der öffentlichen 
Meinung höher, und wird vielleicht auch mehr leisten, 
den das Amt sucht, und den seine Bürgerpflicht zur 
Uebernahme desselben bewegt; aber da ist kein äufse- 
rer Zwang das antreibende Motiv, sondern das innere 
Pflichtgefühl. — Das Anträgen eines Amts ist dem Staats­
bürger ehrenvoll, und er wird sich bemühen dem Ver­
trauen zu entsprechen. Der Zwang kann aber nie 
ehrenvoll sein 37), weil er vom Staatsbürger, wo kein 
Nothfall für den Staat eingetreten, willkührlich die Auf­
opferung seiner Freiheit verlangt; wo aber jener Fall 
eintritt, die Aufopferung seiner Gewissenspflicht, die al­
lein ihn bestimmen kann, seiner Bürgerpflicht nicht zu 
genügen. Der Zwang zum Staatsdienste ist daher als 
Widersinnigkeit, oder als Despotismus anzusehen, was 

37) Montesquieu. V. 19. »Les lois doivent - elles forcer un 
citoyen a accepter les emplois publiques? Jadis qu’elles le doivent 
dan^ le gouvernenient republicain, et non pas dans le monarchique. 
Dans le premier, les magistratures sont des temoignages de vertu, 
des depots que la patrie confie a un citoyen qui ne doit vivre, agir 
et penser que pour eile; il ne peut donc pas les refuser. Dans le 
second, les magistratures sont des temoignages d'honneur: or teile 
est la bizarrerie de Vhomme, qu'il se plait a n'en accepter aucun 
que quand il veul, et de la moniere qu'il veut.^ —
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auch Gönner (§. 26.) dagegen anführen mag. Am we­
nigsten pafst aber hierher der Grund, dafs die Staatsbür­
ger zum Staatsdienste gezwungen werden könnten, weil 
mit dem Dienste eine Entschädigung des Dienstleisten­
den verbunden sei, — da dieses, bei Erwähnung der 
erhabenen Motive der Bürgerpflicht, unmöglich in Be­
tracht kommen kann.

§• 78.
Es steht demnach also fest, dafs kein Staatsbürger 

zum Eintritte in den Staatsdienst gezwungen werden 
kann; aber es fragt sich nun noch, ob nicht der frei­
willig in den Staatsdienst Getretene von der Staatsge­
walt gezwungen werden dürfe, ein bestimmtes Amt, auch 
gegen seinen Willen, zu übernehmen? — Diese Frage 
verdient hier um so mehr aufgestellt zu werden, da ge­
wöhnlich, bei Betrachtung des Zwangsrechts, der Ein­
tritt in den Staatsdienst überhaupt, also die Uebernahme 
des ersten Amts, nicht genug unterschieden wird von 
der späteren Uebernahme eines anderen Amts, wenn der 
Staatsbürger schon Staatsdiener ist; worin doch durch­
aus ein wesentlicher Unterschied liegt. Denn im ersten 
Falle steht der Staatsbürger der Staatsgewalt mit den­
selben Pflichten und Rechten gegenüber, wie jedes an­
dere Glied der Staatsgesellschaft; während er im zwei­
ten, durch seine Stellung, zwar ursprünglich allgemeine, 
aber durch die Umgestaltung des Staatslebens (wenig­
stens in der Ausübung) zu besonderen gewordene, Be­
rechtigungen und Verpflichtungen, in Bezug auf die Theil­
nähme an der Staatsgewalt, erhält.

Nehmen wir, — abgesehen von Nebenrücksich­
ten, — die Staatsgewalt als im alleinigen Besitze des 
activen W ahlrechts zu den Staatsämtern an; das passive 
Wahlrecht dagegen als in der Classe von Staatsbürgern 
concentrirt, welche sich durch eine Prüfung zum Staats-
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dienste befähigt haben; — so bleibt das immer unum- 
stöfslich gewifs, dafs zu einer solchen Befähigung Nie­
mand gezwungen werden kann. Ist aber nun wirklich 
Jemand in diese besondere Classe von Staatsbürgern, 
die Categorie der Staatsdiener, getreten, so hat er also 
zwar ausschliefslich das Recht, zu Staatsämtern gewählt 
zu werden, — aber zugleich auch, dem correspondirend, 
ausschliefslich die Pflicht, sich der von der Staatsgewalt 
ausgehenden "Wahl zu den Staatsämtern zu unterwerfen. 
— Er mufs daher das ihm auf diese Weise übertragene 
Amt annehmen, da er nicht für ein besonderes, bestimm­
tes Amt in den Staatsdienst getreten ist, wenn man von 
der Uebernahme des ersten Amts absieht, sondern im 
Allgemeinen, um dem Staate in der Verwaltung zu die­
nen, und dadurch seine ursprünglichen Rechte und Pflich­
ten als Staatsbürger auszuüben. Nur die Bedingung fin­
det dabei Statt, dafs, wenn für die verschiedenen Ver­
waltungszweige abgesonderte Prüfungen bestimmt sind, 
der sich durch eine solche zum Staatsdienste Befähigende 
auch nur in dem dadurch von ihm gewählten Verwal­
tungszweige, im Allgemeinen also in dem, in welchem 
er zuerst angestellt worden, ein Amt zu übernehmen ver­
pflichtet ist.

Der Staatsbürger, welcher Staatsbeamte geworden 
ist, hat also dem Rechte nach durchaus die Verpflich­
tung, jedes ihm von der Staatsgewalt übertragene Staats­
amt anzunehmen, jedoch nur so lange, als er in der 
Categorie der Staatsdiener bleibt; denn es darf ihm, — 
wie aus früher Gesagtem erhellt, — gar kein Staatsamt 
übertragen werden, sobald er, aus derselben heraus, in 
die Reihen seiner übrigen Mitbürger zurücktritt. — Dem­
nach findet also auch, bei Uebertragung eines Amts, von 
Seiten der Staatsgewalt, auf einen bereits im Staatsdien­
ste stehenden Staatsbürger, eigentlich genommen, kein 
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Zwang Statt, denn diesem würde man sich nicht entzie­
hen können; sondern nur eine, jener Uebertragung cor- 
respondirende, an den Charakter als Staatsdiener ge­
knüpfte, Pflicht. — Dem Staatsdiener kann aus keinem 
Grunde das Recht zugesprochen werden, sich beliebig 
ein Amt auszuwählen und es dann auch zu erhalten, da 
die Disposition über die Aemter ausschliefsliches Recht 
der Staatsgewalt ist.

Wenn aber einerseits die Ausübung des Rechts, den 
Staatsdienern auch gegen ihren Willen Aemter zu über­
tragen, der Staatsgewalt aus denselben Ursachen unpo­
litisch erscheinen mufs, wie der Zwang zum Staatsdienst 
im Allgemeinen; — so mufs andererseits schon hier be­
merkt werden, dafs später zu erörternde Berechtigungen 
der Staatsbeamten dieses Recht der Aemterübertragung 
in sofern beschränken, — als eines Theils einem Staats­
beamten, der tadellos ein höheres Amt verwaltet hat, 
kein niedereres mehr aufgezwungen werden kann, so wie 
auch keines, das eine geringere Besoldung bringt; ande­
res Theils aber, zur Erhaltung der Unabhängigkeit der 
Staatsbeamten, in Bezug auf Versetzung von einem Amte 
zu einem andern, wenn auch gleichen, gewisse Beschrän­
kungen eintreten, die den Staatsbeamten vor Willkühr 
schützen sollen.

II. Besoldung der Staatsbeamten.

§. 79.
In einem geordneten Staate mufs jeder Staatsbürger 

einen bestimmten Nahrungsstand haben, denn wer ohne 
Erwerbsbestrebung in den Tag hinein lebt, — wenn 
nicht etwa selbstständiges Vermögen seinen Unterhalt, 
und die Möglichkeit seiner bürgerlichen Ausbildung si­
chert, — kann kein guter Bürger sein, weil er nicht im 
Stande ist, seine vernunftgernäfsen Zwecke als solcher 
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zu erfüllen, die wieder nur Mittel zu seiner Ausbildung 
als Mensch sein sollen. — Wie viel mehr mufs dieses 
nun nicht vom Staatsbeamten gelten 3 8), dessen Wirk­
samkeit von so hohem Einflüsse auf das ganze Sein sei­
ner Mitbürger ist, und der überdies durch seine Stellung 
berufen ist, ihnen in jeglichem Lebensverhältnisse ein, 
zur Nacheiferung aufforderndes, Beispiel zu geben.

WTo die Staatsämter durch Wahl besetzt werden, 
und dadurch nur auf bestimmte kurze Zeitperioden, wer­
den die zur Staatsverwaltung berufenen Bürger nicht von 
dem, von ihnen gewählten, Nahrungsstande abgerissen, 
sondern nur für diese bestimmte Zeit vielleicht in dem­
selben gehindert. Dieses Opfer dem Vaterlande zu brin­
gen, ist aber jeder Bürger verpflichtet, und kann es auch 
sein, ohne dafs dadurch das Princip der freien Selbstbe­
stimmung vernichtet würde; weil er, nach Ablauf der 
immer nur kurzen Amtszeit, zu seiner früheren Beschäf­
tigung zurückkehren kann, und weil überdies das erwie­
sene Vertrauen der Mitbürger jedes Opfer erleichtert. 
Sollte dasselbe aber durchaus seine Mittel überschreiten, 
so wird er, während seiner Amtsführung, eine den Ver­
hältnissen angemessene Entschädigung erhalten, oder es 
wird auch, im Allgemeinen für jedes Amt, ein bestimm­
ter geringer Ersatz der dadurch erzeugten Ausgaben fest­
gesetzt; welche Entschädigung für jeden mit Ablauf der 
Dienstzeit aufhören mufs 3 9). —

Anders aber stellt sich das ganze Verhältnifs, wenn 
wir die Staatsämter als von der Ernennung der Regie­
rung abhängig betrachten, was, — wie gezeigt worden, 
— ihre Lebenslänglichkeit implicirt. Hier wird der Bür­
ger, dem ein Amt übertragen wird, verhindert, so lange

38) Gönner. §. 40.
39) Emmermann. p. 233. 
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er lebt, oder wenigstens so lange er das Amt nicht auf- 
giebt, sich einen bestimmten Nahrungsstand zu gründen, 
oder doch den schon erlangten zu bewahren; weil die 
Natur eines solchen Amts es mit sich bringt, dafs durch 
die Pflichten desselben die Thätigkeit des Beamten so 
in Anspruch genommen wird, dafs eine anderweitige Be­
schäftigung, die einen Erwerb begründen könnte, nicht 
Statt haben kann. — Wenn es daher in jedem geord­
neten Staate nothwendig ist, dafs jeder Bürger sich selbst 
einen Nahrungsstand schaffe, wenn nicht ihm persönliche 
Verhältnisse seinen Lebensunterhalt, und die Möglichkeit 
seiner Ausbildung, anderweitig sichern, — so stellt sich 
hier für den Staat die Alternative: entweder die Staats­
ämter nur solchen Bürgern zu geben, die durch derglei­
chen persönliche Verhältnisse begünstigt sind, oder an 
den Staatsdienst einen Nahrungsstand zu knüpfen40).— 
Wollte der Staat das Erstere wählen, also die Aemter 
nur den Reichsten, oder doch nur den Wohlhabendsten 
ertheilen, so vernichtete er damit das erste staatsrecht­
liche Princip, in Hinsicht auf Verwaltung, dafs nämlich 
jeder Staatsbürger berechtigt ist, zu einem Amte zu ge­
langen, d. h. dafs Niemand von dieser Möglichkeit aus­
geschlossen werden kann, der die nöthigen Kenntnisse 
besitzt, und den kein körperliches oder moralisches Ge­
brechen zum Staatsdienste untauglich macht. Gegen al­
les Recht würde also, durch eine solche ausschliefsliche 
Bevorzugung der Reichen, bei Ertheilung der Staatsäm­
ter, allmählich, einer Geldaristokratie das Uebergewicht 
im Staate gegeben werden 41), welche von allen Aristo­
kratien noch die engherzigste sein möchte, und auch leicht, 
durch einen ganz natürlichen Uebergang, die Erblichkeit 

40) Gönner. 40.
41) Rotteck. §. 118.
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der Staatsämter, — wenn auch nicht im Einzelnen, doch 
im Ganzen, — zur Folge haben könnte. — Mit Recht 
sagt daher Pölitz 42): „Aemter ohne Besoldung sollten 
in keinem rechtlichen Staate bestehen,“ — wobei er na­
türlich nur Staatsämter nach dem hier angenommenen 
Begriffe meint, da in Hinsicht auf Wahlämter ganz an­
dere Verhältnisse eintreten. — Der Staat mufs also, und 
kann nur das zweite Mittel ergreifen, um die Verhält­
nisse der Staatsbeamten mit den Forderungen des Rechts 
in Einklang zu bringen, — d. h. er mufs an den Staats­
dienst einen Nahrungsstand knüpfen.

42) Staatswissenschaften. I. p. 243. — Wenn Franklin die 
Besoldung der Staatsbeamten widerrieth, so dachte er wohl nur 
an eine republikanische Verfassung, und selbst dann war sein Aus­
spruch zu allgemein. Denn, wenn z. B. der Präsident der Nord­
amerikanischen Freistaaten keinen angemessenen Gehalt bezöge, so 
würde nothwendig die Wahl nur auf die reichen Bürger fallen kön­
nen, weil nur diese den, mit dem Amte verbundenen, Aufwand zu 
bestreiten im Stande wären. Ueberhaupt möchte jene Behauptung 
nur in Republiken Anwendung finden, wenn das Amt nicht die 
volle Thätigkeit des Beamten in Anspruch nimmt, wenn es nicht 
auf Lebensdauer verliehen ist, und neben demselben ein Gewerbe 
getrieben werden darf. — Ganz entgegengesetzte Verhältnisse wal­
ten aber in der Monarchie ob. — Emmermann. p. 237.

§• 80.
Da, in der historischen Entwickelung der Staaten, 

die Regierungen das Recht erhalten haben, die Staats­
beamten durch alle Stadien der Verwaltung hindurch zu 
ernennen; so müssen sie auch, — um ihre Verpflichtung 
gegen die Nation, in Hinsicht auf die Verwaltung, ganz 
erfüllen zu können, — die Entstehung einer besonderen 
Classe von Staatsbürgern, die ihnen tüchtige Candidaten 
zu den Staatsämtern liefern könnte, nicht blofs begün­
stigen, sondern auch, — wo die Culturverhältnisse des 
Volks nicht selbst in genügendem Grade dahin wirken, 
— durch alle in ihren Kräften stehende Mittel hervor­
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rufen. — Schon in einer solchen ausgeschiedenen Classe 
Diejenigen auszuwählen, welche, für jedes einzelne Staats­

* amt, am besten dem Zwecke der Verwaltung entsprechen 
möchten, ist eine, jeder wahrhaft nach fester Begründung 
des Volkswohls strebenden Regierung, nicht leichte Auf­
gabe. Wie viel schwerer aber wäre diese, wenn die 
Staatsgewalt aus der Masse der Nation Diejenigen wäh­
len sollte, welchen sie das Wohl derselben anvertrauen 
mufs. Denn wer ist wohl von gröfserem, unmittelbare­
rem Einflüsse auf dasselbe, als gerade die Staatsbeamten, 
die durch ihre Stellung, unvermeidlich in jedem Augen­
blicke, in die innersten Lebensverhältnisse der Staats­
bürger eingreifen müssen. — Wo Freiheit der Gedan- 
kenmittheilung, wo eine mächtige öffentliche Meinung 
herrscht, da wird diese doch nach der Staatsgewalt die 
Männer bezeichnen können, welche, wegen ihres Cha­
rakters und ihrer Kenntnisse, von dem Vertrauen des 
Volks zu den Staatsämtern empfohlen werden. Wo aber 
diese Organe einer Nation fehlen, da mufs die Schwie­
rigkeit dieser verhängnifsvollen Auswahl um so gröfser 
werden. Das einzige Mittel, wodurch der Regierung die 
Erfüllung ihrer schweren Pflicht erleichtert werden kann, 
ist nun eben die Ausbildung einer besonderen Classe 
von Staatsbürgern, die sich ganz dem Staatsdienste wid­
men wollen, und in denen die Staatsgewalt wenigstens 
die Garantie einer wissenschaftlichen Vorbereitung findet, 
die ja doch, in allen cultivirten Staaten, die unumgäng­
liche Grundlage der Verwaltung ist, und sein mufs. —

Eine solche besondere Classe von Staatsbürgern 
(welche den Staatsdienst zu ihrem Lebenszwecke ma­
chen, dem sie die Anstrengung aller ihrer Kräfte wid­
men wollen, — und deren eigenthümliche Stellung wir 
schon früher betrachtet haben) wird aber in unseren 
Zeiten, in Monarchien, und bei den jetzigen Verhältnis- 
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sen der Staatsverwaltung, wie des Staatsdienstes, — sich 
gewifs nicht aus blofsem Patriotismus bilden; sondern es 
mufs ein anderer Hebel angewandt werden, um diese 
Erscheinung hervorzurufen. Dieser Hebel aber ist der 
Vortheil, das mächtigste Agens wohl aller Zeiten. — 
Der Staatsdienst mufs ein Erwerbszweig wrerden; — es 
mufs an denselben ein Nahrungsstand geknüpft werden, 
um die Bürger zur Ergreifung desselben anzulocken. — 
Fern sei es von uns, dadurch den Staatsdienst zu einem 
Gewerbe herabwürdigen zu wollen. — Es soll vielmehr 
nur angedeutet werden, dafs für das einzelne Individuum 
die Idee vom Rechte und von der Pflicht jedes Staats­
bürgers, zur Theilnahme an der Verwaltung, mehr in 
den Hintergrund tritt, — die Idee vom Staatsdienste als 
Erwerbszweig mehr in den Vordergrund. Dadurch wird 
jedoch keineswegs geläugnet, dafs nicht reine Vaterlands­
liebe, edles Streben für das Beste der Mitbürger, für 
Viele, wenn auch nicht für die Meisten, die Triebfeder 
zur Widmung zum Staatsdienste sein könnte, für Alle 
cs sein sollte. — Gewissermafsen sind das hier hervor­
tretende, rein persönliche, Interesse des Individuums 
(gleichviel ob dasselbe nach Verbesserung des Nahrungs­
standes, oder nach Ehre strebt) und das Interesse des 
Staats nicht ganz gleichartig; aber es ist eben die Auf­
gabe der Staatsgewalt, das anscheinend Heterogene in 
ein harmonisches Verhältnifs zu bringen.

Demnach wird aber immer dieses Verhältnifs zwei 
verschiedene, besonders zu betrachtende, Seiten darbie­
ten; nämlich eine, die sich vorzugsweise auf das in den 
Staatsdienst tretende Individuum, als solches, bezieht, — 
und eine andere mehr staatsrechtlich-politische, die vor­
zugsweise dessen Verhältnifs als Staatsbeamte berücksich­
tigt. Die Betrachtung beider mufs dann die Momente 
geben, nach welchen die Politik ihre Grundsätze für das 
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Verhältnifs der Staatsbeamten, in der hier zu erörtern­
den Hinsicht, festzustellen hat.

§. 81. .
Beginnen wir mit der vorzugsweisen Beziehung auf 

den Staatsbürger, als Individuum, — so erkennen wir 
bald, dafs die, den Eintritt in jene besondere, allein zu 
Staatsämtern berechtigte, Classe bedingende wissenschaft­
liche Ausbildung zum Staatsdienste aus einem ähnlichen 
Gesichtspuncte betrachtet werden mufs, wie die Vorbe­
reitung, wie die Auslagen zu jedem technischen Gewerbe, 
zu jedem geistigen Industriezweige. Allerdings ist die 
vorbereitende wissenschaftliche Bildung auch aufser dem 
Amte brauchbar und nützlich 4 3). — Allein sind dem 
Techniker seine Kenntnifs der Mechanik, der Naturwis­
senschaften u. s. w., dem Mediciner seine medicinisch- 
philosophischen Studien, dem Juristen seine Kenntnisse 
in den philosophischen und positiven Wissenschaften nicht 
brauchbar und nützlich, — auch wenn der Techniker 
keine Fabriken anlegt, der Mediciner nicht practisirt, der 
Jurist nicht advocirt?— Woher schreibt sich denn der, 
— freilich die Wissenschaft entheiligende, aber aus dem 
wirklichen Leben gegriffene, — Ausdruck: Brodstudium, 
her, wenn nicht die Erfahrung lehrte, dafs, wenn auch 
vielleicht nicht meistentheils, doch gewifs vielfach, das 
Studium nicht die Wissenschaft, sondern den Erwerb 
zum letzten Zwecke hat.

So lange der Techniker nicht die Gewerbsconces- 
sion, der Jurist nicht die Advocatenlicenz oder die An­
stellung als Richter, der Mediciner nicht die Erlaubnifs 
zum ärztlichen Practisiren von der Staatsgewalt erhalten 
hat, ist ihre ganze Vorbildung immer nur nach Specula- 
tion, eben so wie die wissenschaftliche Vorbereitung des 
sich dem Staatsdienste Widmenden. Sobald sie aber 

43) Scheffner. Anmerkungen von C. p. 131.
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ihre Concession erhalten haben, — der Letztere also 
ein Staatsamt, — so ist die Regierung verpflichtet, ihnen 
ihr Industriecapital (bestehend in ihren erworbenen Ge­
schicklichkeiten, Kenntnissen, in ihren natürlichen An­
lagen, in allen auf ihren künftigen Erwerbszweig be­
züglichen Auslagen) vor jedem widerrechtlichen Eingriffe 
zu sichern, ihnen die Möglichkeit der Anwendung die­
ses Capitals zu garantiren. — Eine solche Concession 
zur Begründung des Nahrungsstandes ist natürlich immer 
lebenslänglich, wie es insbesondere schon für den Staats­
dienst erwiesen worden, und also in sofern unwiderruf­
lich, als die Staatsgewalt dem Berechtigten die Conces­
sion nur, wegen gerichtlich constatirter Verschuldung, 
nach Ausspruch des Gesetzes, entziehen kann 44). — 
Für den Arzt, den Advocaten, den Fabrikanten hört nun, 
mit Ertheilung der Concession, jede weitere directe Be­
günstigung von Seiten der Regierung auf. Sie sind, in 
Hinsicht auf die wirkliche Verrentung ihres Industrieca- 
pitals, nur von der Concurrenz abhängig, und die Gröfse 
der Rente kann daher sehr wechselnd sein. Hier tritt 
aber nun für den Staatsbeamten, dessen Rente in den 
mit dem ihm übertragenen Amte verknüpften Vortheilen 
(d. h. im Allgemeinen in der Besoldung) besteht, ein 
anderes Verhältnifs ein, bedingt durch die überwiegende 
staatsrechtliche Seite seiner Stellung. — Indessen hat sich 
in dieser Beziehung ein, von dem der übrigen mehr me­
chanischen oder mehr geistigen Gewerbe, abweichendes 
Verhältnifs eigentlich auch erst in neuerer Zeit völlig 
ausgebildet; wo man nicht mehr blofs in der Theorie, 
sondern auch in der Wirklichkeit, auf die Bestimmung 
fester Grundlagen für das Staatsleben ausging. Früher 
konnte man den Staatsdienst als Nahrungsstand, auch 
in Hinsicht auf Verrentung, mit anderen Erwerbszweigen 

44) Gönner. §§. 43. 46. 52.
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vergleichen, indem die Besoldungen der Beamten mei­
stentheils nicht fest bestimmt waren, sondern, mehr oder 
weniger, von mannigfachen äufseren Verhältnissen, in 
Ansehung ihrer Gröfse, abhingen. Die Beziehung des 
Staatsdienstes blofs auf das Individuum als solches, war 
durchaus vorherrschend vor dem staatsrechtlichen Mo­
mente im Verhältnisse der Staatsbeamten, d. h. der Staats­
dienst wurde eigentlich ausschliefslich als Erwerbszweig 
betrachtet; auch schon deshalb, weil man im Allgemei­
nen die Staatsbeamten nur als unmittelbare Diener des 
Regenten ansah, die in seinem Lohn und Brod standen.

Wenn wir nun aber zuerst den Staatsdienst als Nah­
rungsstand auffassen, so ist es natürlich, dafs vor Allem 
die Gröfse des Industriecapitals bestimmt werden mufs, 
von welchem der Beamte in der Besoldung die Rente 
empfangen soll. Dieses Industriecapital setzt sich nun 
ungefähr aus folgenden Bestandtheilen zusammen: die 
Auslagen für die wissenschaftliche Ausbildung, und die 
Unterhaltskosten während der Zeit derselben; das dem 
Staate gebrachte Opfer aller Privatinteressen und ander­
weitiger Erwerbsquellen, weil solche neben dem Staats­
dienste (dessen Natur nach) nicht bestehen können; die 
Gröfse der geistigen Fähigkeiten, welche das Individuum 
von der Natur besitzt; das Opfer der individuellen Un­
abhängigkeit, die, wenn auch nicht als moralische, doch 
als äufserliche, — mehr oder weniger der Unterordnung 
in den Dienstverhältnissen unterliegt. Aus dieser Auf­
zählung geht hervor, dafs die Rente ganz eigentlich 
eine Entschädigung für von dem Staatsbeamten, — theils 
vor Erlangung des Amts, theils dauernd während seiner 
Dienstzeit, — gebrachte Opfer ist* 45). — Weil aber 
* diese

45) Heffter. p. 134. — Gönner. §. 41. — von der Becke. 
§. 18. — Krug. p. 228.
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diese Opfer, als materielle, schwer einer Berechnung un­
terliegen möchten, — als intellectuelle aber gar keiner, — 
so ist hieraus kein Resultat zur Veranschlagung der Rente 
(der Entschädigung, der Besoldung) zu ziehen. Und ge­
setzt auch, es wäre mit einiger annähernden Genauigkeit 
möglich, so würde doch die Unmöglichkeit für jeden ein­
zelnen Beamten, — da für jedes Individuum die Gröfse 
des Opfers natürlich verschieden ist, — einen besonde­
ren Anschlag zu machen, ein unübersteigliches Hinder- 
nifs werden. Denn dadurch würde, aufser der Schwie­
rigkeit der Berechnung, eine völlige Unbestimmtheit der 
Staatsausgaben für Besoldungen 46), und ein offener Ein­
gang für Willkührlichkeiten jeder Art entstehen. — Da 
wir nun also in der Entschädigung kein Kriterium für 
die Bestimmung der Gröfse der Gehalte finden, so müs­
sen wir ein solches aus der Betrachtung der staatsrecht­
lichen Beziehung des Staatsdienstes zu entnehmen su­
chen, die ja an sich auch durchaus die wichtigere ist. 
Nur mufs bemerkt werden, dafs das Minimum des Ge­
halts durch die ungefähre, im Allgemeinen ohne Berück­
sichtigung des Individuums gemachte, Schätzung einer 
solchen Entschädigung begrenzt wird, für welche näm­
lich sich immer Individuen finden würden, bereit sich 
dem Staatsdienste zu widmen. Denn ein Gehalt unter 
dieser Grenze würde Niemanden anlocken, sondern Alle, 
aufser die an sich Vermögenden, vom Eintritte in den 
Staatsdienst abhalten.

46) von der Becke. §. 37.

§. 82.
Bei der Betrachtung der Besoldungsverhältnisse der 

Staatsdiener aus dem, auf diese Weise, vorherrschenden 
staatsrechtlich-politischen Gesichtspuncte, mufs auf die 
schon so oft angedeutete Natur des Verhältnisses der 

11
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Staatsbeamten zum Staate zurückgewiesen werden, — und 
hiernach stellt sich als leitendes Princip, dafs die Regie­
rung den Beamten, in Hinsicht auf Besoldung, eine sol­
che Stellung geben müsse, dafs der Staat dadurch eine 
neue Bürgschaft, für die Möglichkeit einer wahrhaft ihren 
Zweck erfüllenden Verwaltung, gewinnen könne. — Die 
Wichtigkeit der Festsetzung der Gehaltsnormen ist dem­
nach nicht zweifelhaft, und es kommt also nur auf die 
Feststellung der hierher gehörigen Hauptmomente an, als 
welche sich ungefähr folgende ergeben möchten:

1. Für die Staatsämter im Allgemeinen.
a) Der Gehalt mufs, als die Rente des Nahrungs­

standes in sich schliefsend, einen Ersatz für die Auslage 
des Industriecapitals geben, was natürlich nur einer un­
gefähren allgemeinen Schätzung, für die Individuen des 
Beamtenstandes überhaupt, unterliegen kann ).47

b) Der Staatsbeamte mufs in den Stand gesetzt 
werden, auch wenn er kein Privatvermögen besitzt, durch 
den Gehalt allein, für sich und seine Familie (von mitt­
lerer Zahl angenommen), sein Auskommen zu finden. 
Die Ehe ist etwas zu Heiliges, etwas zu sehr in der 
menschlichen Natur Begründetes, — als dafs man sie 
bei der Fixirung der Gehaltsnonnen übersehen, und da­
durch eine gröfse Zahl von Staatsbürgern, — und was 
am gefährlichsten, von Staatsbeamten, — von der Ehe 
ausschliefsen dürfte. Denn die Politik lehrt, dafs der 
verheirathete Beamte eine sehr viel sicherere Bürgschaft 
seiner treuen Pflichterfüllung, seines unablässigen Stre­
bens für den Zweck seines Amtes giebt, als der ledige. 
Die Bande der eigenen Familie knüpfen erst den Mann 
ganz ans Vaterland; — geben ihm die Anhänglichkeit 
an das vernünftig und rechtlich Bestehende, das der Un-

47) Gönner. §. 38. — Rotteck. §. 118.
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verheirathete, dessen Entwürfen die ganze Welt offen 
steht, so leicht zu übersehen sich gewöhnt; — lassen 
ihn erst ganz am Orte seiner Wirksamkeit einbürgern, 
und seine Interessen mit denen der Einwohner dessel­
ben mehr verschmelzen, deren Wohl sein Zweck sein 
mufs. — Indessen gilt diese Rücksicht auf eine Familie 
nicht für alle Staatsämter, namentlich nicht für die un­
teren Verwaltungsämter, die eigentlich nur als Vorberei- 
tungs-, als Uebergangs-Stufen zu den höheren anzuse­
hen sind, — und von denen man, im Allgemeinen, wohl 
sicher annehmen kann, dafs sie nur von Unverheirathe- 
ten werden gesucht werden 48).

48) Gönner. §. 38. — von der Becke. §. 41.
49) Pölitz. Staatswissenschaften. I. p. 243. — Bischoff, 

p. 233. — Rotteck. §. 118.
50) Malchus. Handbuch der Finanzwissenschaft und Finanz­

verwaltung. Stuttgardt, 1830. IL §. 11. — Scheffner. Anmer­
kungen von B. p. 87. — von der Becke. §. 44. — Es ist hier 
nur von der Rangstufe des Amts die Rede, und nicht von der des

Il *

Der Gehalt mufs also grofs genug sein, damit der 
Beamte für sich und seine Familie sein Auskommen fin­
det, ohne einen Nebenerwerb suchen zu müssen, der 
durchaus, in den meisten Fällen, mit der Würde und 
dem Interesse des Staatsamts unverträglich sein wird, — 
und damit der Beamte der aus Mangel entstehenden Ver­
suchung zur Bestechlichkeit, oder sonstigen Amtsuntreue, 
entrückt werde 49 50).

2. Wenn wir die im Verwaltungsorganismus sich 
gleich stehenden, correspondirenden, Aemter in beson­
dere Categorien vertheilen, so erhellt als Princip für alle 
Aemter jeder besonderen Categorie:

a) Der Gehalt mufs abgemessen werden nach der 
Wichtigkeit des Amts, und nach seiner Rangstufe im Ver­
waltungsorganismus 5 °). — Diese Regel ist aber nur im
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Allgemeinen geltend, weil ein nach der Rangstufe sehr 
viel geringeres Amt, durch die Gröfse des zu demsel­
ben gehörigen Wirkungskreises, die Erfordernisse an 
Kenntnissen und Eigenschaften, die Schwierigkeit der 
durch das Amt auferlegten Pflichten, die Wichtigkeit fürs 
Staatswohl, — von sehr viel gröfserer Bedeutsamkeit sein 
kann, als ein im Verwaltungsorganismus höher stehendes 
Amt, und daher auch verhältnifsmäfsig einen höheren Ge­
halt verlangen kann; nicht blofs wie die andern Aemter 
derselben Categorie, sondern auch wie manche Aemter 
einer höheren.

b) Der Gehalt mufs entsprechen dem Grade des 
in den Beamten einer bestimmten Categorie der Aemter 
zu setzenden Vertrauens, — der hiernach abgemessenen 
Verantwortlichkeit, — der bei der Amtsführung erforder­
lichen Anstrengung, — der Möglichkeit eines nachtheili­
gen Einflusses auf die Gesundheit, oder einer andern Ge­
fahr, bei Ausübung der Amtspflichten ).51

c) Der Gehalt mufs den mit der Rangstufe des 
Amts, nach den gesellschaftlichen hergebrachten Begrif­
fen, nothwendig verbundenen Aufwand berücksichtigen. 
— Es soll dadurch keineswegs einem solchen Aufwande 
das Wort geredet werden, da er immer nur auf Kosten 
des Volks gemacht wird, das denselben in den Staats­
auflagen mitbezahlen mufs. Es soll vielmehr dadurch 

Beamten, weil der Rang des Beamten gar kein Kriterium für die 
Gröfse des Gehalts geben kann (von der Becke. §. 38. — Bi­
schoff. p. 231.), welches nur im Umfange der Thätigkeit, im 
W irkungskreise des Beamten liegt, die eben wieder durch das Amt 
bestimmt werden. — Ein im Verwaltungsorganismus höher stehen­
des Amt implicirt nicht nothwendig den wirklich höheren Rang des 
bezüglichen Beamten, wenn dieser auch conventionell eines mit 
dem Amte verbundenen, demselben angemessenen, Ranges theil­
haftig ist. —

51) Gönner. §.38. — Malchus. Finanzwesen. II. §. Ц.



165
nur angedeutet werden, dafs dort, wo ein solcher Auf­
wand als mit einer gewissen Rangstufe des Amts ver­
bunden gedacht wird, — bei der Bestimmung des Ge­
halts darauf Rücksicht genommen werden mufs, damit 
der ärmere Staatsbeamte nicht sich durch solche Ver­
hältnisse gedrückt fühle, da er ja doch nicht gegen den 
Strom schwimmen kann, und weil noch vielfach von dem 
äufseren Glanze die Achtung der Menge abhängt. — Die 
Gehalte sollen nicht blofs die Existenz sichern, sondern 
sie auch der Würde angemessen machen 5 2).

52) Scheffner. Anmerkungen von B. p. 88. — Malchus. 
II. §. 11. — Rotteck. §. 118.

53) Weber. Grundzüge der Politik, p. 192.
54) von der Becke. §. 43. „Was eine jede Classe von / 

Staatsbürgern und Staatsbeamten brauchen, um mit einer mittel- 
mäfsigen Familie den unentbehrlichen Unterhalt zu haben, dies ist 
in jedem Staate, oder in jeder besonderen Gegend eines grofsen

3. Ziehen wir aber die verschiedene Localität des 
Aufenthalts, im Verhältnisse zu den Staatsämtern dersel­
ben Categorie, in Betracht, — so zeigt die Erfahrung, 
dafs in allen Staaten die Kosten des Unterhalts, bei glei­
chem Aufwande, in verschiedenen Gegenden unendlich 
verschieden sein können; während wieder die Lage, die 
Gröfse eines Orts, so wie andere influirende Verhält­
nisse, — für den Beamten einen gröfseren Aufwand noth­
wendig machen können, als es für einen Beamten der­
selben Categorie an einem anderen Orte der Fall ist  ). 
— Man kann daher nicht allen Aemtern einer Catego­
rie den Gehalt nach gleichem Maafse zumessen, sondern 
mufs auf die aus Localursachen hervorgehenden Verschie­
denheiten Rücksicht nehmen, — um nicht, bei einem 
Theile der Staatsbeamten, durch zu grofsen Gehalt zu 
verschwenden, andere derselben dagegen, durch zu ge­
ringen Gehalt, dem Mangel auszusetzen ). —

5253

54
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§. 83.

Aus allem Diesem ein befriedigendes Resultat zu 
ziehen, ist allerdings eine unendlich schwierige Aufgabe. 
Doch in welchem Lebensverhältnisse des Staats findet 
der Gesetzgeber nicht diese Schwierigkeiten? Dafs aber 
die Sache an sich wichtig genug sei, um zur Ueberwin- 
düng aller Hindernisse aufzufordern, ja dieselbe unab­
weislich zu verlangen, — ergiebt sich schon aus der 
Wichtigkeit der Staatsbeamten für das Wohl des Staats, 
und insbesondere auch noch bei Betrachtung der Fol­
gen eines Fehlgriffs, in Hinsicht auf Bestimmung der 
Gehaltsnormen. Freilich wird ein solcher Fehlgriff nicht 
immer Jedermann in die Augen springen, so lange das 
Fehlerhafte der Maafsregeln noch nicht in die Extreme 
übergeht. Aber Demjenigen, der mit prüfendem Blicke 
in die Gestaltung des Staatslebens einzudringen sich be­
müht, werden nie die Folgen desselben entgehen kön­
nen, welche immer, früher oder später, dem Wohle des 
Volks verderblich werden müssen.

Mit Recht weiset Bischoff (p. 231.) darauf hin: 
„dafs sich die Gröfse der Besoldungen nach der Lage 
der Finanzen und Staatseinkünfte richten müsse," — weil 
hiervon in letzter Instanz immer die Thunlichkeit der 
Staatsausgaben abhängen mufs. Doch möchte dieser Satz 
hier nur in sofern allgemein geltend sein, als erwiesen 
werden kann, dafs in keinem Zweige der Staatsausgaben 
mehr zweckmäfsige Ersparnisse gemacht werden können. 
Denn der Besoldungsetat sollte immer das Letzte sein, 
was man bei Bearbeitung eines Budjets einer Reduction 

Staats mit ziemlicher Genauigkeit zu bestimmen, eben nicht sehr 
schwer. Man läfst es sich ja allenthalben erzählen, mit wie viel 
an diesem oder jenem Orte ein Mann von diesem oder jenem Stande 
mit einer Familie leben könne. Also die Summe zu bestimmen, 
wäre an sich nicht unmöglich.“
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unterwirft, wenn nicht erweislich hier, durch verjährte 
oder durch neuere Ungesetzlichkeit, sich Besoldungsver­
hältnisse gebildet haben, deren Aufbringung dem Volke 
ohne entsprechenden Vortheil zur Last liegt55). — Aber, 
mit sehr wenigen Ausnahmen, wird ein Hinarbeiten auf 
Gehaltsreduction blofs auf die oberen Regionen der Staats­
verwaltung zu beschränken sein, weil man dort, wo die 
Gewalt ist, auch fast immer den Mifsbrauch findet. Denn 
was die unteren, vorzugsweise hier zu betrachtenden, 
Staatsämter betrifft, so möchte wohl, — wenn überhaupt, 
— nur in wenigen Staaten, und auch hier wieder nur 
bei wenigen Aemtern, sich ein erweisliches Zuviel der 
Besoldungen zeigen lassen, weit eher ein überall in die 
Augen fallendes Zuwenig.

55) Der Gehalt ist immer an ein Amt geknüpft, nicht an den 
Beamten. Ein Gehalt ohne Amt, d. h. ohne ein wirkliches, mit 
einer verhältnifsmäfsigen Thätigkeit zum Besten des Staats ver­
knüpftes Amt, — ist daher eine Abnormität, deren Vernichtung 
aus dem Staatsleben nicht schnell genug geschehen kann. Freilich 
kann die Politik rathen, damit vorsichtig zu Werke zu gehen, uni 
nicht mächtige Interessen auf eine zu schroffe Weise zu verletzen. —

Es wird daher, in Bezug auf die hierher gehörigen 
Staatsämter, wohl fast im Allgemeinen eher auf eine Er­
höhung, als auf eine Verminderung der Besoldungen hin­
gearbeitet werden müssen, um sie den angegebenen Mo­
menten angemessen zu machen, und auf diese Weise 
dem, für das Staatswohl so wichtigen, Stande der Staats­
beamten eine, ihrer und des Staats würdige Existenz zu 
schaffen. — „Allerdings wird durch diese Erhöhung der 
Verwaltungsaufwand vergröfsert; die Frage aber, um die 
cs sich einzig handelt, betrifft die Nothwendigkeit einer 
solchen Erhöhung, die einem billigen Zweifel nicht un­
terliegen kann, weil, bei einer gänzlichen Veränderung 
aller Gewerbsverhältnisse, und bei der gröfseren Theu- 
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rung aller Bedürfnisse, die Staatsdiener nicht allein Zu­
rückbleiben, und diese Bedürfnisse nicht mit Besoldun­
gen befriedigen können, die zum Theil vor einem hal­
ben Jahrhundert regulirt waren. Ueberhaupt können un­
angemessene, niedrige Besoldungen weder in dem wohl­
verstandenen Interesse des Staats, noch in jenem der Un- 
terthanen, als eine wohlthätige Oeconomie betrachtet wer­
den, die vielmehr einzig und allein nur in Beschränkung 
des Personals auf die für den Dienst nothwendige An­
zahl gesucht werden darf, für welchen sie auch in an­
derer Beziehung vortheilhaft ist“ 56).

56) Malchus. Politik der innern Staatsverwaltung. I. p. 18. 
— Gönner. §. 94. „Wer ersparen will, indem er Besoldungen 

.zuschneidet, der greift nach dem verkehrtesten Mittel in der gan­
zen Staatsverwaltung. Ich will gar nicht berühren, dafs manche 
Staatsdiener fähig sein könnten, sich für das Entzogene bezahlt 
zu machen; sondern man mufs vielmehr bedenken, dafs der Staats­
dienst das erste Bedürfnifs, und eine Sparsamkeit am ersten Be­
dürfnisse eine verwerfliche Maxime sei.“

57) Zachariä. Vierzig Bücher vom Staate. IV. 2. Abthl. 
1830. p. 341. „Eine Hauptmaxime, welche der Staat bei der Be­
soldung seiner Diener zu befolgen hat, ist die: Wenige Beamte, 
hohe Besoldungen! — Wenn die Sparsamkeit des Staats nicht auf 
die Zahl der Beamten, sondern auf den Betrag der einzelnen Be­
soldungen gerichtet ist, so ist sie, als ein Versuch zur Bestechlich­
keit oder Verdrossenheit im Dienste, Verschwendung.“ —

§. 84.
Gewifs nennt Zachariä S7) mit Recht eine nicht 

hinreichende Besoldung der Staatsbeamten eine Ver­
schwendung, — denn sie ist es in Bezug nicht blofs 
auf den materiellen Volkswohlstand, sondern auch auf 
das moralische Wohl des Volks. — In Hinsicht auf den 
materiellen Volkswohlstand findet Verschwendung Statt, 
weil die geringere Gröfse der einzelnen Gehalte mit auf­
gewogen wird durch die viel gröfsere Summe aller Ge­
halte zusammen; — indem die schlechte Besoldung der 
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Staatsbeamten nothwendig eine Vermehrung derselben 
nach sich zieht, um durch vermehrte Controlle nach 
allen Seiten hin gefürchtete Depredationen und Verun­
treuungen derselben zu verhüten. Denn einer solchen 
nothwendigen Folge der nicht hinreichenden Besoldung 
ist sich jede Regierung bewufst, und sie mufs es sein, 
weil es ein die menschliche Schwäche verkennendes Ver­
langen wäre, dafs im Allgemeinen, ohne Ausnahme, der 
Staatsbeamte, — der sein ganzes Leben, alle seine Kräfte 
dem Dienste des Staats widmet, dem jeder andere Er­
werbszweig verschlossen ist, — gleichmüthig Mangel und 
Nahrungssorgen für sich und die Seinigen ertragen soll, 
während er auch, bei der strengsten Controlle, die Mög­
lichkeit sieht, sich auf Kosten der Regierung, — also 
mittelbar des Volks, — oder auch unmittelbar auf des­
sen Rechnung zu bereichern, oder wenigstens ein be­
quemeres Auskommen zu verschaffen. Wie kann die 
Controlle wirksam sein, wenn der damit Beauftragte am 
Ende eben so auf unrechtmäfsigen Erwerb zum Lebens­
unterhalte angewiesen ist, wie der Beamte, dessen Red­
lichkeit er von Staatswegen bevormunden soll? Oder, 
wenn er etwa durch den Zufall (denn an ein System 
läfst sich meist schwerlich denken) besser gestellt ist, — 
wird er streng und unnachsichtlich verfahren können, 
wenn ihm sein Verstand und sein Gefühl sagen, dafs 
der Beamte Unrecht gethan hat, aber dennoch zu ent­
schuldigen ist? 58) — Wohl könnte man daher mit

58) von der Becke. §. 35. „So lange Menschen Menschen 
sind, wird es auch in Staatsämtern Beamte gehen, deren Sache es 
nicht ist, bei Arbeit, Sorgen, Gefahren und Beschwerlichkeiten zu 
darben oder ihr Leben kümmerlich hinzubringen. In diesem Falle 
werden sie nehmen, was man ihnen nicht giebt, oder doch zu ge­
ben schuldig ist, und wie mannigfaltig sind nicht die verdeckten 
Wege dazu, wie schwer sie zu verhüten? Wie nachtheilig ist nicht
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F. C. v. Moser59 *) behaupten: „es sei schwer nach 
Recht und Gewissen zu entscheiden: ob es dem Herrn, 
der den Diener schlecht besoldet, oder diesem, der aus 
wahrer Noth zum Stehlen verleitet worden, am meisten 
zur Last zu legen sei?“ — Denn wo die höhere Intel­
ligenz und zugleich die hinleitende Ursache des Verbre­
chens ist, da ist auch die gröfsere moralische Verschul­
dung. — Allerdings mufs der einzelne, auf diese Art 
schuldige, Staatsbeamte streng bestraft werden. Allein 
vor Allem werde die Mangelhaftigkeit der Verwaltungs­
gesetzgebung, in dieser Beziehung, erkannt und verbes­
sert, — denn der Zweck aller Gesetzgebung ist nicht, 
das begangene Unrecht zu bestrafen, sondern das Be­
gehen desselben zu verhüten.

diese Entschädigungsart in ihren Folgen auf den Charakter des 
Mannes, der durch die Verletzung dieses Grundsatzes leidet, — 
auch des Beispiels wegen auf den der übrigen — auf die Kassen 
des Staats — auf den Beutel der Staatsbürger? etc. Unzweck- 
mäfsige Besoldungen machen mithin schlechte Diener, erzeugen un­
vollkommene Dienstverrichtung, und streiten mit der ersten Regen­
tenpflicht.« —

59) Der Herr und der Diener, p. 391.
60) Gönner. §. 94.

Doch diese unmittelbare nachtheilige Wirkung auf 
den materiellen Volkswohlstand, wird wohl durch den 
mittelbaren noch weit überwogen, der durch die, aus 
einer solchen Lage der Dinge nothw endig hervorgehende, 
schlechte Verwaltung unvermeidlich entstehen mufs. — 
Die Verwaltung aber ist schlecht, weil bei einer zu ge­
ringen Besoldung alle Gewifsheit treuer, eifriger Erfül­
lung der Amtspflichten aufhört 6 0), und dadurch ein 
System von Controllen nothwendig wird, deren zahl­
reiche Beamte keine tüchtige Verwaltung befördern, son­
dern ihr nur im Wege sind; — die Verwaltung ist 
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schlecht, weil der höchsten Bestechlichkeit, Pflichtver­
gessenheit und Untreue Thür und Thor geöffnet ist 61), 
und dadurch das höchste Princip des Staatslebens: Herr­
schaft des Rechts, — vernichtet wird; — die Verwal­
tung ist schlecht, weil eine Kette von Niederträchtigkeit 
sie umschlingen wird, und jeder edle Unabhängigkeits­
sinn der Beamten aufhören mufs, indem Kriecherei der 
Unterbeamten gegen die Oberen und sträfliche Nachsicht 
dieser gegen jene nothwendig entsteht; — die Verwal­
tung ist schlecht, weil man nicht erwarten kann, die 
Aemter durch die Fähigsten, wissenschaftlich Gebildet­
sten besetzt zu sehen, wenn der Rechtschaffene sich 
sagen mufs, dafs jedes Gewerbe im Staate eine siche­
rere Existenz gewährt, weniger den Redlichen dem vor 
Allem zu fliehenden Verdachte der Unredlichkeit unter­
wirft, als der Staatsdienst 62); — die Verwaltung ist 
schlecht, weil der Staatsbeamte nicht blofs den Cassen 
des Volks, sondern auch denen der Regierung feindlich 
gegenüber steht, und er so, — statt, als nothwendiges 
Bindemittel zwischen Regierung und Volk, eine wohl- 
thätige Harmonie des Ganzen zu befördern, — trennend 
zwischen ihnen steht, um bald der Regierung in Erpres­
sungen gegen das Volk beizustehen, bald mit dem Volke 
gemeinsame Sache zu machen, um die Regierung um ihre 
Einnahmen zu betrügen (denn die Individuen im Volke 
sind blind genug, um nicht einzusehen, dafs sie in der 
Regierung nur sich selbst berauben); — die Verwaltung 
ist schlecht, weil den Staatsbeamten die nothwendige Ach­
tung ihrer Mitbürger fehlt 63); entweder, weil der, bei 

61) Schön. Die Staatswissenschaft, geschichtlich - philoso­
phisch begründet. Breslau, 1831. p. 340.

62) Gönner. §. 38.
63) Gönner. §. 94.
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zu kärglicher Besoldung und dennoch bewahrter Redlich­
keit, unmöglich zu beobachtende äufsere Anstand, dessen 
Einflufs auf die Menge doch so grofs ist, — oder aber 
die vermuthete oder wirkliche Unredlichkeit in der Amts- , 
führung, die Beamten wenn auch gerade dem Volke nicht 
verächtlich macht, so sie doch der Achtung beraubt, ohne 
welche auf die Länge keine Verwaltung in Sicherheit be­
stehen kann. —

In diesem Allem liegt auch der verderbliche Ein­
flufs zu geringer Besoldungen, auf das moralische Wohl 
des Volks, zu deutlich am Tage, als dafs derselbe hier 
weiter ausgeführt zu werden brauchte. Eben so wenig 
soll hier in die Einzelheiten dieser allgemeinen Demora­
lisation in allen Theilen des Staatsorganismus eingegan­
gen, noch bewiesen werden, dafs in dieser Verderbtheit 
eben der Keim der Auflösung des Staatsorganismus liegt, 
und man nicht in, so oft erträumten, oder wenigstens 
durch das Mikroskop der Furcht gesehenen, Revolutions­
ideen, sondern in einem solchen Zustande der Verwal­
tung, die Ursache allgemeiner Unzufriedenheit und Un­
ruhe suchen mufs. Denn die Masse des Volks, — be­
sonders eines in der Cultur nicht vorgeschrittenen, — 
wird nicht durch abstracte Ideen, sondefn durch das, 
was sein gesunder, unverderbter, Verstand und Sinn sieht 
und begreift, zum allmählich immer ungestümeren Wun­
sche nach Veränderung des Bestehenden nothwendig hin­
geleitet. Darum sagt Gönner (§. 38.) mit Recht: „ge­
ringe Besoldungen sind das untrügliche Kennzeichen ei­
ner schlechten Regierung,“ — denn damit verschwindet 
eine der besten Bürgschaften einer rechtlichen, gesetz- 
mäfsigen Verwaltung, die doch die Regierung dem Volke 
schuldig ist, und die beste Gesetzgebung ist dann immer 
nur ein leerer Schall, — kein Hülfe bietender Schutz, 
sondern bittere Verspottung des Volks.
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§. 85.

„Wenn die Beamten nicht so grofsen Gehalt haben, 
dafs sie kummerlos leben können, so wird entweder die 
Regierung in die Hände der Reichen geliefert, oder es 
wird die höchste Bestechlichkeit, Pflichtvergessenheit und 
Untreue eintreten,“ — sagt Schön (p. 340.). Der zweite 
Fall ist genugsam beleuchtet worden, um Jeden von dem 
verderblichen Einflüsse zu geringer Besoldung für über­
zeugt zu halten. — Es fragt sich aber nun, ob es nicht 
vielleicht zweckmäfsig wäre, die Gehalte in ihrer Unzu- 
reichendheit zu belassen, dafür aber die Verwaltung in 
die Hände der Reichen zu legen, welche einer gröfseren 
Besoldung nicht bedürften? Die Aermeren mögen sich 
dann andere Erwerbszweige suchen, und sich nicht mehr 
nach Aemtern drängen, wo sie Noth und Mangel ausge­
setzt sind. — Freilich wäre das ein Auskunftsmittel, auf 
welches schon mancher feine Politiker gefallen sein mag, 
erfreut über dieses vortreffliche Mittel, die Verwaltung 
der Aristokratie in die Hände zu spielen und aus dem 
Bereiche des lästigen Ehrgeizes der unteren Stände zu 
reifsen. Denn wenn auch nicht die Aristokratie aus- 
schliefslich im Besitze des Reichthums ist, so ist sie doch 
noch immer überwiegend genug, um in solchen Verhält­
nissen Vorwände zu finden, die übrigen Classen ganz 
vom Staatsdienste auszuschliefsen. — Allein erfafst man 
das wahre Wesen desselben, so springt die Unhaltbar­
keit, die Widerrechtlichkeit solchen Zustandes in die 
Augen. Wie schon mehrfach erwähnt worden, hat jeder 
Staatsbürger das Recht und die Pflicht, an der Verwal­
tung seines Vaterlandes Theil zu nehmen, sobald er die 
gesetzliche Befähigung dazu hat. Das Staatsrecht kennt 
also keine Reichen und keine Armen, denn alle Staatsbür­
ger haben, bei gleicher Befähigung, auch gleiche Rechte, 
und der Besitz eines gewissen Vermögens kann daher 
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nicht, als Bedingung, an den Eintritt in den Staatsdienst 
geknüpft werden; — wenn man nicht etwa zugleich die 
Studierfreiheit an den Besitz eines solchen bedeutenden 
Vermögens knüpfen will, wie im Kirchenstaate und in 
Sardinien. Auf die Verwaltungsprincipien dieser und 
ähnlicher Staaten kann aber hier keine Rücksicht ge­
nommen werden, und es ist also durchaus nothwendig, 
dafs bei der jetzigen Gestaltung der Verwaltungsformen, 
und der rechtlichen Verhältnisse der Beamten, die Be­
soldungen so grofs sein müssen, dafs der Arme, wie der 
Reiche, durch sie in den Stand gesetzt werde, seine 
Pflichten als Staatsbeamte zu erfüllen, ohne seine Pflich­
ten als Mensch, gegen sich und die Seinigen, vernachläs­
sigen zu müssen. Hat also etwa ein Beamte eigenes, 
mehr oder weniger bedeutendes, Vermögen, und kommt 
daher mit dem spärlichen Gehalte aus, so ist das noch 
gar kein rechtlicher Entschuldigungsgrund für die For­
derung, dafs auch sein ärmerer Nachfolger mit demsel­
ben auskomme 64). — Eine genügende Besoldung der 
Staatsbeamten wird demnach nicht blofs von einer ge­
sunden Verwaltungspolitik anempfohlen, sondern ist auch 
ein, aus den Principien des Staatsrechts hervorgehendes, 
Postulat. —

Es könnte jedoch eingewandt werden, dafs die Staats­
einkünfte zu einer hinreichenden Erhöhung der Besoldun­
gen nicht auslangen würden, weil der Besoldungsetat 
schon so bedeutende Summen verzehre. Allerdings mag 
Letzteres in vielen Staaten der Fall sein; doch möchte 
wohl eine Vermehrung der Ausgaben für Besoldungen, 
auf einer anderen Seite und in Wahrheit, dem Volke 
keinen Verlust, sondern selbst einen materiellen Vor­
theil bringen, weil diese gröfsere Ausgabe, durch die bes­
sere Verwaltung und die verminderte directe und indi- 

64) von der Becke, p. 47.
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recte (d. h. durch Hintergehung der Regierung) Berau­
bung des Volkes, weit aufgewogen werden mufs. — 
Aber gesetzt auch, der Besoldungsetat im Allgemeinen 
liefse sich wirklich nicht erhöhen, — so giebt es fol­
gende, bereits angedeutete, Mittel, dennoch zum erziel­
ten Zwecke zu gelangen. — Entweder man suche durch 
Ersparnisse an den vielfach zu hohen Besoldungen der 
obersten (Regierungs-) Beamten, oder durch Abschaf­
fung der überall vorkommenden Sinecuren, die Gehalte 
der eigentlichen Staatsbeamten zu erhöhen. Oder man 
verringere die, durch verjährten Mifsbrauch und Verwal­
tungsunverstand, übermäfsig angewachsene Zahl der Beam­
ten überhaupt, wodurch man nicht blofs eine bedeutende, 
zum Vortheil der übrigen Staatsbeamten zu verwendende, 
Ersparnifs erhielte, sondern auch eine Vereinfachung und 
gröfsere Ordnung der Verwaltung. Oder die Regierung 
überlasse einen gröfseren Theil der Verwaltung den ei­
genen Kräften des Volks, wobei wahrlich dem Staate 
nur Gewinn erwachsen würde, sowohl durch bessere, 
als durch wohlfeilere Verwaltung; während die wegfal­
lenden Kosten der aufgehobenen Regierungsstellen einen 
bedeutenden Zuschufs zur Erhöhung der bleibenden Be­
soldungen liefern würden. — Denn wenn die Wahl­
bearaten auch nicht unbesoldet sein sollen, so können 
doch ihre Gehalte sehr viel geringer sein, als die der 
Staatsbeamten.
' §• 86.

Sind aber nun einmal die Besoldungen erforderter 
Mafsen regulirt, so müssen sie auch verfassungsmäfsig, 
durch Gesetze, festgestellt werden, so dafs die Regie­
rung auch nur wieder auf demselben Wege Aenderun- 
gen treffen kann 6 5). — Obwohl sich der Besoldungs- 

65) Jordan, p. 380. — Weber, in P. Jahrb. p. 135. — 
von der Becke. §. 47.
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etat im Allgemeinen nach den Aemtercategorien, — nicht 
nach den Rangstufen der Beamten, — richten mufs 6 6), 
so kann doch, wie schon gesagt worden, auch nicht die, 
aus der verschiedenen Localität der Aemter hervorge­
hende, Verschiedenheit zwischen den Aemtern einer und 
derselben Categorie aus den Augen gelassen werden, — 
so dafs also das Gesetz eigentlich für jedes Amt insbe­
sondere einen unwandelbaren Gehalt festsetzen müfste; 
woher denn auch weder, in Bezug auf einen einzelnen 
Beamten, für die Dauer seiner Amtsführung, ein Abzug 
gemacht werden darf, noch von seiner Seite ein Anspruch 
auf Erhöhung. — Die Besoldung ist sonach nicht Gegen­
stand eines besonderen Vertrags, zwischen der Regierung 
und dem jedesmaligen neuen Beamten, — unterliegt also 
keiner Specialabmachung zwischen ihnen. — Wenn da­
her von der Becke (§. 95.) meint, dafs der Staats­
beamte nur dann Anspruch auf die Besoldung seines 
Vorgängers habe, als stillschweigende Bedingung des 
Dienstvertrags, wenn in diesem weder eine Erhöhung, 
noch eine Verminderung stipulirt worden; — wenn Bi­
schoff (p. 240.) behauptet, dafs, weil der Staat mit jedem 
neuen Beamten einen neuen Anstellungsvertrag abschliefse, 
kein Nachfolger im Amte auf die Besoldung seines Vor­
gängers einen rechtlichen Anspruch habe, so sind diese 
Ansichten zwar eine natürliche Folge des damaligen all­
gemeinen Zustandes der Verwaltung in Deutschland, so 
wie der Theorie vom Dienstvertrage; — aber mit den 
Ansichten der neueren Zeit über Verwaltung in gar kei­
nen Einklang zu bringen.

Indessen soll dadurch keineswegs behauptet werden, 
dafs überhaupt niemals eine Gehaltszulage für einen ein­
zelnen Staatsbeamten Statt haben könne, sondern blofs, 
_________ dafs

66) Emmer шапп. p. 238.



177
dafs eine solche nur durch ein motivirtes Gesetz, als 
Belohnung für einen sich auszeichnenden Staatsbeamten, 
erfolgen kann 6 7). — Denn sind solche Zulagen irgend 
welcher Willkühr unterworfen, so ist der Dienstkrieche­
rei ein Ziel aufgesteckt, und die nothwendige moralische 
Unabhängigkeit der Staatsbeamten gefährdet. — Im All­
gemeinen wird jedoch eine derartige Belohnung mehr 
blofs bei tüchtigen Beamten in den niederen Graden 
anzuwenden sein, welche zu einer Beförderung zu hö­
heren Aemtern sich nicht geeignet zeigen 67 68). — Denn 
wo es nicht blofs auf Treue und Fleifs ankommt, hat 
der sich, durch Kenntnisse und sonstige Eigenschaften, 
auszeichnende Beamte Anspruch, nicht blofs auf höheren 
Gehalt, sondern auch auf Beförderung zu einem wichti­
geren Posten 69 70), wenn ein solcher vacant ist, — wenn 
er nicht etwa in einer Stellung ist, wo eine Beförderung, 
in Hinsicht aufs Amt, wenn auch nicht unmöglich, doch 
in wenigen Fällen thunlich ist. — In diesem Zwecke ist 
die Einführung der, z. B. in Würtemberg und Baden 
eingerichteten, Besoldungsclässen zu empfehlen, wo das 
Aufsteigen in eine höhere Besoldungsclasse die Beloh­
nung bildet 7°); indem dadurch der Willkühr mehr vor­
gebaut ist, als wenn der Vorschlag der Gröfse der Ge­
haltszulage vn den Oberbehörden abhängt. Natürlich 
hat der Nachfolger im Amte auf gleichfalsige Beziehung 
dieser Zulage kein Recht.

67) von der Becke. §. 48. — Dagegen Scheffner. §. 56.
68) Emmermann. p. 237.
69) Scheffner. Anmerk. v. B. p. 88.
70) Malchus. Finanzw. II. §. 11.

Gehaltsreductionen können dagegen nie auf einen 
einzelnen Staatsbeamten Bezug haben, sondern immer 
nur auf das Amt; d. h. es kann zwar durch ein Gesetz 

12
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bestimmt werden, dafs in Zukunft ein bestimmtes Staats­
amt mit einem um so viel geringeren Gehalte dotirt sein 
werde, — nicht aber, dafs die Besoldung für einen be­
stimmten Staatsbeamten verringert werde, um für seinen 
Nachfolger wieder zur Höhe des früheren Betrages zu 
steigen. — Jedenfalls kann aber eine solche Gehaltsre- 
duction nur verfassungsmäfsig durch ein motivirtes Ge­
setz bestimmt werden, welches (nach den Forderungen 
der Billigkeit) immer erst für den, in dem bezüglichen 
Amte, neuanzustellenden Beamten in Kraft treten dürfte, 
wie Solches auch Jordan (p. 380.) und Weber (p. 135.) 
unbedingt verlangen.

Im Allgemeinen hat also der Staatsbeamte das Recht 
zu verlangen, dafs ihm seine Besoldung in der vom Ge­
setze bestimmten Quantität und Qualität, und zur be­
stimmten Verfallzeit, pünctlich ausgezahlt werde, da es 
die Pflicht des Regenten gegen den Staat ist, alle Pflich­
ten gegen den Staatsbeamten getreulich zu erfüllen 7 *).

§. 87.
Was nun die Art und Weise der Besoldung anbe­

trifft, so kann sie entweder in Geld, oder in Naturalien, 
oder in Sporteln, oder in einer Combination derselben 
bestehen. Denn eine Besoldung durch Nutzniefsung von 
Grundstücken, Landgütern, — gegen welche Gönner 
(§. 38.) und von der Becke (§. 36.) sich ausspre­
chen, — möchte wohl schwerlich noch in Staaten mit 
geregelter Verwaltung, anders als ausnahmsweise, vor­
kommen. — Was nun zuerst die Besoldung in Natura­
lien betrifft 71 72), so soll hier das Finanzielle einer sol­
chen Einrichtung gar nicht berührt, sondern nur die 
Zweckmäfsigkeit, oder Unzweckmäfsigkeit derselben, in 

71) Gönner. §. 94. — von der Becke. §. 50.
72) Malchus. Finanzw. II. §. 11.
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Bezug auf die Staatsbeamten, betrachtet werden. — Von 
der Becke (§. 36. Anmerk.) wünscht, dafs, — wenn 
man auch die Besoldung nicht ganz in Naturalien aus­
setzen wolle, — doch der Gehalt in einem bestimmten 
Maafse Getreide festgesetzt, aber in Geld ausgezahlt wer­
den solle. Letzteres verlangt auch Gönner (§. 38.), 
doch nur für einen bestimmten Theil des Gehalts, um 
dadurch die Staatsdiener mit anderen Erwrerbszweigen, 
die ihre Preise nach den Preisen der Lebensmittel stei­
gern können, gleich zu stellen, und auf diese Weise häu­
fige Revisionen der Besoldungsetats unnöthig zu machen. 
Hierdurch wäre nun freilich der Nachtheil einer reinen 
Naturalbesoldung aufgehoben, nämlich des Getreides Ver- 
werthung durch die Staatsbeamten selbst, was die Unab­
hängigkeit und Würde derselben gefährden, und leicht­
lieh das Interesse der Staatsangehörigen beeinträchtigen 
könnte 73). — Allein es bleibt immer an einer derartig 
regulirten Besoldung auszusetzen, dafs es einmal schwer 
sein möchte, das richtige Verhältnifs für die, von den 
Getreidepreisen abhängig zu machende, Gehaltsquote zu 
finden, und dann, dafs der Staatsbeamte, durch das mög­
licher Weise sehr auffallende jährliche Wechseln der Ge­
treidepreise, nie der Gröfse seines Gehalts sicher wird.

Eine Erörterung über die Richtigkeit der Principien, 
auf welche man das Sportelwesen basirt, gehört nicht 
hierher. Es werde vielmehr nur bemerkt, dafs ein Be­
zug von Sporteln, — wenn überhaupt, — eher für 
die Gerichte, als für die Verwaltungsstellen zulässig ist, 
weil jede Handlung einer Verwaltungsbehörde mehr zum 
Nutzen des Allgemeinen, und nur nebenher des beson­
ders Betheiligten, — jede Handlung einer Gerichtsbehörde 
dagegen vorzugsweise zum Besten eines Individuums ge- 

73) Emmermann. p. 238.
12*
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schiebt, und nur dadurch im Allgemeinen nützlich wird. 
— Wenn aber Gönner (§. 38.) nicht auf dergleichen 
Gründe eingeht, sondern die Sporteln als Theil der Be­
soldung empfiehlt, um dadurch die Staatsbeamten, in Be­
zug auf einen Theil ihrer Subsistenz, von ihrem Dienst- 
fleifse abhängig zu machen, und so deren Thätigkeit voll­
kommen rege zu halten, weil zu grofse und vom Fleifse 
unabhängige Besoldungen schläfrige Diener machen, — 
so sieht er in den Staatsbeamten eben nur Diener für 
Lohn, nicht Beamte des Staats, mit deren Stellung ein 
solcher Thätigkeitssporn sich nicht verträgt. Mit Recht 
sagt daher Malchus (а. а. O.): „Die Begründung eines 
Theils des Diensteinkommens auf den Selbsteinzug von 
Sporteln ist, — abgesehen von dem Mangel an Sicher­
heit in Betreff der stets gleichen Gröfse der Besoldun­
gen, — weder mit der Würde des Staatsdienstes und 
der Staatsdiener, noch mit dem Interesse der Staatsan­
gehörigen vereinbar.“ —

Die Besoldung besteht daher am besten nur in Geld, 
wobei jedoch der Wechsel im Werthe der Münze nicht 
aufser Acht gelassen werden darf, — so dafs, nach ge­
wissen Zeitperioden, immer verfassungsmäfsig gesetzliche 
Regulirungen der Gehalte, nach den veränderten Werth- 
Verhältnissen, eintreten müssen.

Zu erwähnen ist noch die, zuerst und besonders, in 
Baiern (später auch in Nassau und Hessen-Darmstadt) 
eingeführte Sonderung der Besoldung in Standes- und 
Dienstgehalt, von welchen der erstere die Sicherstellung 
der bürgerlichen Existenz der Staatsdiener bezweckt, und 
ihnen daher auch im Falle einer temporären oder bestän­
digen Pensionirung bleibt, — der letztere aber sich auf 
ihre wirkliche Dienstleistung bezieht, also auch zugleich 
mit dieser aufhört 74). — Diese Einrichtung möchte in

74) Malchus. а. а. O. —
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mancher Hinsicht zu empfehlen sein, und liefse sich aucli 
wissenschaftlich begründen, da man den Standesgehalt 
als den Ersatz für die nicht mehr mögliche Ergreifung 
eines anderweitigen Nahrungsstandes ansehen könnte, als 
die eigentliche Rente des vom Staate garantirten Indu- 
striecapitals des Staatsbeamten 7 5 ).

, 75) Gönner. §. 53.
76) Malchus. Finanzw. II. §§. 12. 13. —
77) Dann könnte man allerdings mit Recht mit Scheffner 

(Anmerk. v. C. p. 138.) die Frage aufwerfen: Wer unterstützt 
Wittwen und Waisen der Bauern, Künstler, Gewerbsleute, die bei 
freier Concurrenz den geringsten Lohn haben? während sie von 
dem Ihrigen hergeben müssen, um die Wittwen und Waisen der 
Beamten zu unterhalten, deren Gehalt nicht durch freie Concur­
renz bestimmt wird, — und mit Bischoff (p. 250.) behaupten: 
die Versorgung der Wittwen und Waisen, aufser bei besonderen 
Verdiensten der Beamten, könne dem Staate nicht zur Last fallen, 
da der Tod des Hausvaters in jedem Stande nachtheilige Verände­
rungen für die Familie nach sich ziehe. —

§. 88.
Pensionen * 76 77). — Wenn die Besoldungen der Art 

wären, dafs man vernünftiger Weise annehmen könnte, 
der Staatsbeamte sei im Stande, einen bedeutenden Theil 
des jährlichen Gehalts bei Seite zu legen, für den Fall 
seiner Dienstunfähigkeit durch Alter oder Zufall, und für 
den Fall seines Todes zur Versorgung seiner Nachge­
bliebenen, so wäre, wenn man den Staatsdienst blofs 
als Erwerbszweig ansieht, für den Staat nicht mehr Noth­
wendigkeit da, den unverschuldet dienstunfähigen Beam­
ten lebenslänglich zu versorgen, oder seine Wittwe und 
Waisen angemessen zu unterstützen, als er es für irgend 
weichen Gewerbsmann zu thun schuldig ist, der unfähig 
ist sein Gewerbe fortzusetzen, oder durch den Tod dem­
selben entrissen wird 7 7). — Allein der Staatsdienst 
kann nicht blofs aus dem Gesichtspuncte eines Erwerbs­
zweiges angesehen werden, sondern hauptsächlich aus dem 
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politischen. Hiernach ergiebt sich aber, dafs der Staat 
dem Staatsbeamten eine solche Stellung geben müsse, dafs 
demselben der Erwerb nur Nebensache sei, bei seiner 
Amtsführung, die Verwaltung aber die Hauptsache. — 
Der Staatsbeamte mufs daher nicht blofs während seines 
Dienstes der Nahrungssorgen, sondern überhaupt auch, 
eben durch Zusicherung von Pensionen für Dienstunfä­
hige, und für Wittwen und Waisen der Staatsdiener, 
der ängstlichen Sorge für die Zukunft entrückt werden, 
welche nicht anders als höchst nachtheilig auf die ruhige 
Ausübung seiner Amtspflichten, und die ungestörte Thä- 
tigkeit in der Verwaltung, wirken können. — Dazu kommt 
nun aber noch, dafs wohl die allerkleinste Zahl der Be­
soldungen so grofs ist, dafs man billiger Weise von dem 
Staatsbeamten Ersparnisse, für den Fall seiner Dienstun­
fähigkeit oder seines Todes, verlangen könnte, woher die 
Zusicherung einer Pension für die dienstunfähigen Staats­
beamten, und einer Unterstützung für ihre Wittwen und 
Waisen, aus dem Gesichtspuncte einer Ergänzung der 
Besoldung betrachtet werden mufs, wie solches die baier­
sehe Dienstpragmatik vom 1. Januar 1805 7 8) ausdrück­
lich ausspricht. Hieraus ergiebt sich, dafs für die Staats­
beamten ein Rechtsanspruch auf Pension für sich 7 9), 
und auf Unterstützung ihrer Nachgelassenen entsteht, in 
gleicher Weise wie auf die Besoldung selbst. — Von 
der Becke (§. 72 — 74.) stellt einen solchen Rechts­
anspruch auf lebenslängliche Versorgung für die unver­
schuldet dienstunfähigen Staatsbeamten auf, wie auch 
Gönner (§. 103.). — Heffter(p. 152.) statuirt da­
gegen hier einen Rechtsanspruch nur, wenn der Staats-

78) Gönner. Anhang, p. XXVII.
79) Ausdrücklich wird dieses anerkannt in den Gesetzgebun­

gen mehrerer deutschen Staaten. Malchus. а. а. O. —
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dienst selbst die Unfähigkeit herbeigeführt hat, läfst aber 
(p. 153. Anmerk. 66.) lebenslängliche Versorgung, bei 
unverschuldeter Dienstunfähigkeit, von der höchsten Bil­
ligkeit gebieten. — Was aber die Versorgung der Witt- 
wen und Waisen anbetrifft, so weiset er (p. 147. Anmer­
kung 59.) jeden Rechtsanspruch auf eine solche ab, wenn 
nicht der Staatsdiener erweislich durch und wegen seines 
Amts verarmt wäre, empfiehlt sie aber auch der Billig­
keit. Eben so von der Becke (§. 96.) und Bi­
schoff (p. 250.), welcher Letztere sich übrigens auch 
für die Pensionirung der dienstunfähigen Staatsbeamten 
ausspricht.

Die Einrichtung des ganzen Pensionswesens, so wie 
die etwaige Supplirung desselben, durch, unter Schutz 
und Aufsicht des Staats bestehende, oder von ihm ge­
stiftete, Versorgungscassen für Wittwen und Waisen der 
Staatsdiener, und deren Einrichtung, gehört nicht hier­
her. Es sei nur noch bemerkt, dafs das Recht zum even­
tuellen Anspruch auf eine Pension durch den Eintritt in 
den Staatsdienst erworben wird; — das Recht dagegen, 
zur Forderung der wirklichen Pensionirung, bei Aufge­
ben des Staatsdienstes oder Eintreten von Dienstunfähig­
keit, theils durch Erreichung eines bestimmten Lebensal­
ters, theils durch Vollendung einer bestimmten Dienst­
zeit, nach Maafsgabe von deren längerer Dauer, der Be­
trag der Pension sich ebenfalls erhöht 8 °). — Auf gleiche 
Weise müssen auch die Pensionen, oder Unterstützun­
gen, für die Wittwen und Waisen der Staatsbeamten, 
gesetzlich normirt sein, — damit überall nur das Recht, 
und nicht die Willkühr entscheide.

Die Verheirathung der Staatsbeamten an eine Er- 
laubnifs der Regierung zu knüpfen, wie es durchgängig

80) Malchus. а. а. O.
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in einigen Staaten festgesetzt ist, und wie es Gönner 
(§. 84.) vertheidigt, — ist ein Eingriff in die Menschen- 
und Bürgerrechte, die der Beamte durch seinen Eintritt 
in den Staatsdienst nicht aufgegeben hat. Besonders 
wenn der Staat nicht gesetzlich die Versorgung der Witt- 
wen und Waisen der Beamten übernimmt, sondern der 
Staatsbeamte, verheirathet oder unverheirathet, mit Bei­
trägen zu einer Versorgungscasse eintreten mufs, — hat 
die Staatsgewalt nicht das Recht, ibn auf diese Weise 
in seinem bürgerlichen Leben zu beschränken. — Eine, 
auf die vom Beamten gemachte Anzeige der Absicht sich 
zu verheirathen, nicht zu verweigernde Licenz der Re­
gierung, ist damit nicht zu verwechseln.

IIL Recht der Staatsbeamten den Staats­
dienst zu verlassen.

§. 89.
Wie wir gesehen haben, ist der Eintritt in den 

Staatsdienst, bei der hier in Betracht kommenden Ge­
staltung des Staatslebens, eine durchaus freie, nicht er­
zwingbare Handlung des Staatsbürgers, der (durch Er­
füllung der Bedingungen der Fähigkeit Staatsämter zu 
bekleiden) das Recht erhält, Staatsbeamte zu werden, 
also in den Staatsdienst zu treten, vorzugsweise vor al­
len seinen Mitbürgern, die sich nicht auf diese Weise 
dazu befähigt haben. — Das freiwillige Ausscheiden ei­
nes Staatsdieners aus der so entstehenden besonderen 
Categorie von, zur Theilnahme an der Verwaltung, be­
rechtigten Staatsbürgern, heifst den Abschied nehmen, 
resigniren, und es entsteht demnach sehr natürlich die 
Frage: ob der Staatsbürger, — so wie er berechtigt ist, 
in den Stand der Staatsdiener zu treten, — auch eben 
so das correspondirende Recht hat, diesen Stand, den 
Staatsdienst, zu verlassen, — nach Belieben seinen Ab­
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schied zu nehmen, zu resigniren? — In sofern er mit Be­
willigung der Staatsgewalt den Staatsdienst aufgiebt, liegt 
dieser seiner Handlung eine beiderseitige freie Einwilli­
gung, in die Auflösung seines Verhältnisses als Staats­
beamte, zu Grunde; — ausgesprochen, einerseits durch 
sein Begehren danach, andererseits durch die, im Namen 
der Staatsgesammtheit gegebene, Einwilligung der Regie­
rung. Hier findet sich also durchaus kein Grund zur 
Controverse, eben so wenig alsdann, wenn der Staats­
diener seine körperliche oder geistige Unfähigkeit zur 
Fortsetzung des Dienstes fühlt, und deshalb seinen Ab­
schied verlangt. Denn gehen wir auf den Begriff dieser 
besonderen Bürgercategorie zurück, in welcher das, ei­
gentlich allen Staatsbürgern zukommende, passive Wahl­
recht zu den Staatsämtern concentrirt ist, — so ergiebt 
sich von selbst, dafs nur Solche dazu gehören, also im 
Staatsdienste sein können, die, in den ursprünglichen 
Verhältnissen des Staatslebens, wahrscheinlich durch das 
öffentliche Vertrauen, dazu berufen worden wären, oder 
hätten berufen werden können; — was man natürlich 
von, körperlich oder geistig, zur Bekleidung eines Staats­
amts Unfähigen nicht annehmen kann. Es ist also in 
diesem Falle das Resigniren des Beamten seine Pflicht 
als Staatsbürger, — und die Einwilligung der Staatsge­
walt ist schon, der Natur der Sache nach, gewissermafsen 
im Abschiedsgesuche des Beamten enthalten, weil es wie­
derum ihre Pflicht ist, darüber zu wachen, dafs nicht, 
geistig oder körperlich, zum Staatsdienste unfähig gewor­
dene Beamte, die Verwaltung in der möglichst vollstän­
digen Erreichung ihrer Zwecke hemmen. Sie mufs da­
her auch berechtigt sein, solche Staatsdiener unter ge­
wissen, — jede Willkühr unmöglich machenden, — Be­
dingungen, in Bezug auf das Alter der Beamten und die 
Constatirung der eingetretenen weiteren Dienstunfähigkeit 
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derselben, vom Staatsdienste zu entbinden, zu verabschie­
den. — Jedoch kann dies immer nur verbunden mit Er- 
theilung der ihnen gesetzlich zukommenden Pensionen 
und etwaigen andern Vortheile geschehen. — Dieses so 
bedingte Recht konnte gleichsam als ein Ausflufs des, 
ebenfalls nur bedingt auf die Staatsgewalt übergegange­
nen, activen Wahlrechts zu den Staatsämtern angesehen 
werden.

Der wichtigste und eigentlich streiterregende Punct 
des Resignationsrechts liegt jedoch in der Frage: ob der 
Staatsbeamte berechtigt ist, auch wider den Willen der 
Staatsgewalt seinen Abschied zu verlangen und zu er­
halten, so dafs also die Staatsgewalt nicht befugt ist, ihm 
denselben, d. h. ihre Einwilligung in sein Aufgeben des 
Staatsdienstes, vorzuenthalten 81).

81) Es könnte auch wohl noch gefragt werden, ob dem Staats­
beamten auch dann das Resignationsrecht zustehe, wenn keine be­
stimmte Clausel oder besondere Abmachung bei Antritt des Dien­
stes ihm dieses Recht ausdrücklich ertheilt, — in welchem Falle 
Niemand die Rechtmäfsigkeit seiner Forderung läugnen könnte. 
Allein aus der Natur der Grundlage des Verhältnisses der Staats­
beamten geht hervor, dafs weder solche, noch andere Clauseln beim 
Eintritt in den Staatsdienst gemacht werden können.

82) §. 105. „Staatsdienste sind ihrem obersten Grundsätze 
nach eine Staatsverbindlichkeit des Unterthans; so wenig nun ein 
Unterthan sich dieser Verbindlichkeit durch verweigerte Annahme 
eines Amts entziehen, so wenig er die Zahlung der Steuer unter­
lassen darf, eben so wenig darf er sich der Erfüllung seiner fort­
dauernden und gleichsam mit jedem Momente neuerwachenden Ver­
bindlichkeit durch eine willkührliche und dem Regenten aufgedrun­
gene Resignation entziehen.“ —

Gönner 82) spricht das Recht der Resignation ge­
gen den Willen der Staatsgewalt dem Staatsbeamten 
durchaus ab, weil Niemand sich einer ihm auferlegten 
Staatslast willkührlich entziehen könne; — Seuffert 
(§. 56 u. folg.), weil kein Contrahent einseitig einen ein-
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gegangenen Vertrag aufheben könne, also auch der Staats­
diener nicht den Dienstvertrag; — und endlich Bischoff 
(p. 295.), weil die oberste Staatsgewalt, so wie ihr frei­
stehe, von den Unterthanen die Uebernahme eines Staats­
amts als Pflicht zu fordern, dieselben auch zur Fortfüh­
rung des einmal übernommenen Amts zwingen könne. — 
Gegen die Richtigkeit dieser Behauptung spricht aber 
schon die Unhaltbarkeit ihrer Grundlagen, — denn weder 
ist der Staatsdienst eine Staatslast gleich einer Frohnde, 
noch liegt ihm ein Vertrag zu Grunde, noch kann er 
in den heutigen staatlichen Verhältnissen erzwungen wer­
den. — Aber wenn auch nicht die Politik eine solche 
erzwungene Anfesselung des Staatsbeamten an den Staats­
dienst abriethe, weil dem Staate aus erzwungenen Dien­
sten eher Nachtheil, als Vortheil erwächst, — so geht 
schon aus der richtigen Würdigung der Natur des Staats­
dienstes in seiner jetzigen Gestaltung, so wie des Ver­
hältnisses des Staatsbeamten als Mensch und als Bürger 
hervor, dafs ihm das Resignationsrecht nicht abgespro­
chen werden kann.

§. 90.
Jeder Mensch ist berechtigt und verpflichtet, alle 

seine Kräfte, in den vom Gesetze aufgestellten Schran­
ken, zur Erstrebung seiner höchsten Zwecke als solcher 
(d. h. als Mensch), — also seiner gröfstmöglichsten in- 
tellectuellen Ausbildung und sittlichen Vervollkommnung, 
— zu verwenden. Hieran darf ihn kein Gesetz verhin­
dern, weil der Staat, in Bezug auf seine einzelnen Ge­
nossen, nur ein Mittel zur Verfolgung der Menschheits­
zwecke ist, und daher im Collisionsfalle die Pflichten 
als Mensch denen als Bürger vorgehen83), — wenn 
nicht die Erhaltung des Staats eine augenblickliche Hint-

83) Jordan, p. 382.
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ansetzung der ersteren verlangt, um hernach wieder ihnen 
desto besser nachkommen zu können. Denn der Mensch 
ist nicht blofs da, um Bürger zu sein, — sondern er ist 
Bürger, um ganz Mensch sein zu können. — Er wird 
daher auch als Bürger nur so viel von seinen allgemei­
nen Menschenrechten aufgeben müssen, als nöthig ist, 
um sich die übrigen desto sicherer zu erhalten.

Gehen wir nun auf unseren Gegenstand zurück, so 
wird jeder Staatsbürger allerdings, bei den ursprüngli- 
eben staatlichen Verhältnissen, verpflichtet sein, auf eine 
bestimmte kurze Frist ein Amt zu übernehmen, wenn 
er von seinen Mitbürgern gesetzmäfsig dazu aufgefordert 
wird, — und auch dasselbe bis Ablauf der Frist fortzu­
führen, weil eine solche Unterbrechung in der freien 
Wirksamkeit für seine Selbstbestimmung noch keine Ver­
hinderung ist. Allein, wenn er die Möglichkeit einer 
solchen nachweisen kann, so wird ihm auch in keinem, 
auf eine richtige Würdigung des Verhältnisses der Men­
schen- und Bürgerrechte basirten, Staate die Niederle­
gung des Amts, auch vor Ablauf der bestimmten Dienst­
zeit, verwehrt werden. — Wie viel weniger kann aber 
nun ein solches Verhindern als Recht der Staatsgewalt 
behauptet werden, wenn man die, durch die Umgestal­
tung des Staatslebens hervorgerufene, Veränderung in den 
Verhältnissen der Staatsbeamten berücksichtigt.

Wenn, nach dem ursprünglichen Verhältnisse, jeder 
Staatsbeamte verpflichtet ist, ein Staatsamt zu überneh­
men, sobald er durch das öffentliche Vertrauen dazu 
ausersehen wird, — aber dadurch immer nur auf eine 
bestimmte kurze Zeit Staatsdiener wird, nach deren Ab­
lauf er wieder in seine früheren bürgerlichen Verhält­
nisse zurücktritt; — so ist dagegen, wenn die ganze Ver­
waltung, und damit auch die Ernennung der Staatsbeam­
ten, völlig in die Hände der Staatsgewalt übergegangen 
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ist, der Staatsdienst ein besonderer Lebensberuf, den zu 
wählen das Gesetz zwar jeden Staatsbürger berechtigt, 
aber keineswegs verpflichtet. — So wie aber jeder Staats­
bürger zur Ergreifung im Allgemeinen eines jeden, von 
den Gesetzen gestatteten, Lebensberufs berechtigt ist, — 
so ist er es auch eben so denselben wieder zu verlas­
sen, wenn er einen anderen seinen Lebenszwecken für 
angemessener hält. Dasselbe ist natürlich auch bei dem 
Staatsdienste der Fall, so dafs also kein Staatsbürger ge­
zwungen werden kann, in diesem Lebensberufe zu blei­
ben, eben so wenig, als er gezwungen werden kann, vor­
zugsweise gerade diesen zu erwählen. Das verhindert 
indefs durchaus nicht, den Staatsdienst in sofern als le­
benslänglich anzunehmen, als man bei jedem Bürger prä- 
sumiren mufs, dafs er den ergriffenen Beruf für sein 
ganzes Leben gewählt hat, so lange er nicht ausdrück­
lich das Gegentheil ausspricht; — in dem hier betrach­
teten Falle, durch das, der Staatsgewalt übergebene, Ab­
schiedsgesuch.

Dann haben wir aber auch gesehen, dafs mit dem 
Staatsdienste, in seiner hier zu berücksichtigenden Ge­
staltung, eine Besoldung verknüpft ist, durch welche dem 
Staatsbeamten ein Nahrungsstand erwächst, in dessen 
Förderung, — so lange nicht Rechte Dritter oder ir­
gend welche Staatsgesetze dadurch verletzt werden, — je­
der Bürger im Staate durch das Gesetz geschützt werden 
soll, weil der Nahrungsstand mit als ein Mittel zur Rea- 
lisirung der höheren, von jedem Bürger zu verfolgen­
den, Menschheitszwecke betrachtet werden kann und mufs. 
— Wie leicht ist es aber nun nicht möglich, dafs ein 
Staatsbeamte durch eine eingetretene Veränderung seiner 
Lebensverhältnisse (angenommen, dafs er den Staats­
dienst blofs als einen ihm einen Nahrungsstand begrün­
denden Beruf gewählt hatte) in den Stand gesetzt wird, 
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der Besoldung zu seinem und der Seinigen Unterhalt 
nicht mehr zu bedürfen; während er sich zugleich in 
der Lase sieht, durch eine anderweitige, ehrenvolle, er- 
werbliche Thätigkeit sich und seinen Mitbürgern nützli­
cher zu werden,' als es ihm im Staatsdienste möglich war. 
Sollte es ihm, in einem solchen Falle, nicht freistehen 
müssen, sein Amt aufzugeben, und sich einer neuen Le­
bensbestimmung zu widmen, da ja zugleich auch das Amt 
nicht unausgefüllt bleiben, vielmehr in den jetzigen Ver­
hältnissen sich wohl für jedes Staatsamt mehr als ein 
Bewerber finden wird? s4) —

Wenn Gönner (§. 105.) gegen diese Ansicht be­
hauptet, dafs im Staatsdienste allerdings die Eigenschaft 
auch eines Nahrungsstandes liege, und dafs der Beamte 
gewifs befugt sei, diesen aufzugeben, nicht aber Solches 
eigentlich durch die Resignation bezwecke, sondern viel­
mehr eine Abwälzung der Staatslast (des Staatsamts), — 
so beruht auch hier seine Behauptung auf einer als falsch 
erwiesenen Grundlage. — Triftiger wäre, was Dresch 
(p. 333. Anmerk.) gegen jene Begründung des (übrigens 
von ihm gebilligten) Resignationsrechts auf das Recht 
der Verbesserung des Nahrungsstandes, besonders wie 
dieser Satz von Jordan und Weber aufgestellt wird, 
anführt, — dafs nämlich man dann dem Staate, aus einem 
ähnlichen Grunde, das Recht zusprechen müsse, die Be­
soldung einem fähigeren Staatsdiener als dem bisherigen

84) Jordan, p. 382. „Daraus, dafs die Staatsämter in Be­
zug auf die Beamten zugleich als Nahrungsquelle, sohin auch als 
Mittel ihrer höhern Selbstzwecke zu betrachten sind, folgt übri­
gens von selbst, dafs den Staatsbeamten das Recht der einseitigen 
Aufkündigung, wenn sie nur nicht zur Unzeit geschieht, nicht ent­
zogen werden dürfe, — weil auch ihnen, wie jedem Unterthan, 
das Recht, ihre Nahrungsverhältnisse zu verbessern und sohin die 
Mittel zu ihren menschlichen Zwecken zu vermehren, ungeschmä­
lert verbleiben mufs.“ — Weber, p. 140.
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zuzuwenden, — wenn sich nicht zeigen liefse, dafs hier 
Staat, oder eigentlich Regierung, und Staatsbeamte in 
ganz verschiedenen Verhältnissen stehen. — Allerdings 
sucht der Staatsbeamte durch die Resignation, — die 
Rücksicht auf den Nahrungsstand immer als Motiv an­
genommen, — seinen Nahrungsstand zu verbessern, und 
dadurch sein Streben nach Erreichung höherer Selbst­
zwecke zu befördern, was ihm das Gesetz nicht verweh­
ren kann. Allerdings sucht die Regierung, indem sie 
einen fähigeren Staatsdiener an die Stelle des bisheri­
gen setzt, die Verwaltung zu verbessern, und dadurch 
die Erreichung des Staatszwecks zu befördern; — und so­
mit fände sich eine Analogie in den bezüglichen Hand­
lungen des Staatsbeamten und der Regierung. Allein 
Jener kränkt durch die seinige weder Rechte Dritter, 
noch des Staats, der nur von jetzt an zu erzwingende, 
und daher schlechte, Dienste verliert, und dagegen frei­
willige und tüchtige leicht wiedererhält. — Die Regie­
rung dagegen (an sich leichter einem Irrthume über die 
besten Mittel zur Erreichung des Staatszwecks unterwor­
fen, als der Beamte es in der Wahl der Mittel zur Errei­
chung seiner eigenen Zwecke sein wird) verletzt, durch 
die willkührliche Entlassung eines Staatsbeamten, dessen 
Recht auf Lebenslänglichkeit des Staatsdienstes und des 
Nahrungsstandes. Ueberdies kränkt sie auch noch ent­
weder dessen Ehre, — weil man sich die Entlassung nur, 
durch die absolute oder relative Unfähigkeit des Beam­
ten, motivirt denken kann; — oder aber die Ehre des 
Staats, wenn etwa die öffentliche Meinung den Beam­
ten in Schutz nimmt, und die Oberbehörde der Parthei- 
lichkeit und Ungerechtigkeit zeiht. —о О

§• 91.
Aber auch die bürgerliche Freiheit des Staatsbeam­

ten wäre vernichtet, wenn man ihm das Recht zu resig- 
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niren nimmt. „Denn der Regent würde unbeschränkter 
Herr über das Schicksal des Dieners werden. Es würde 
von ihm abhängen, den Diener von allen weiteren Fort­
schritten in seinem Glück abzuhalten, ihn an der Stufe, 
worauf er ihn zuerst stellte, zu fesseln, auf jede Weise 
seine Rechte zu beeinträchtigen. Kurz! der Diener würde 
des Regenten Leibeigener, des Regenten Sclave werden. 
— Wie ist es aber nur denkbar, dafs ein vernünftiger 
Mensch so sehr sein eigener Feind sein sollte, seinen 
Aussichten, seinem Wohle gleich von Anfang die letzte 
Grenze zu stecken. Hundert unvorhergesehene Zufälle 
können den Diener in die Lage versetzen, dafs er nicht 
mehr zu dienen braucht, nicht mehr dienen mag, nicht 
mehr mit Nutzen für das Wohl des Staats dienen kann, 
— und in allen diesen Fällen sollte er sich die Rück­
kehr zu seiner Freiheit versperrt haben?“ 85) — Diese 
Worte von der В ecke’s fühlt man sich zu unterschrei­
ben noch mehr geneigt, wenn man sieht, wie die Geg­
ner des Resignationsrechts selbst die nothwendigsten Aus­
nahmen bei ihren Grundsätzen verwerfen, und den Beam­
ten geradezu zum blinden Werkzeuge, des Guten wie 
des Bösen, herabwürdigen. — Wen wird es nicht we­
nigstens in Erstaunen setzen, wenn Gönner (§. 106.) 
gegen die, bei Verneinung des Resignationsrechts, von 
Seuffert (§. 93.) gemachte Ausnahme: — dafs der 
Staatsbeamte zur Niederlegung seines Amts, also zum 
Ausscheiden aus dem Staatsdienste, befugt sei, wenn ihm 
etwas gegen sein Gewissen, oder seine Ueberzeugung, 
oder die öffentliche Rechtlichkeit zugemuthet wird, — 
sich erklärt, weil der Staatsdiener, nach fruchtlos gemach­
ten Vorstellungen, von jeder Verantwortlichkeit, sowohl 
vor dem äufseren als dem inneren Forum, gänzlich frei 
-------------- sei;

85) von der Becke. §. 101. 



193
sei; übrigens es auch nie einem solchen an einem Vor­
wande fehlen würde, einen Auftrag mit seinem Gewis­
sen, oder seiner Ueberzeugung, für unvereinbar zu er­
klären. — Denn dieser Satz, dafs der Beamte, nach ge­
machten fruchtlosen Gegenvorstellungen, sowohl vor dem 
äufsercn als dem inneren Forum, gänzlich frei sei, wi­
derspricht der Moral, ebenso wie er dadurch gewisserma- 
fsen auch die Erreichung des Hauptzwecks des Staats, — 
die jedem Bürger erleichterte Erstrebung seiner Mensch­
heitszwecke, — beeinträchtigt. Wer gegen sein Gewis­
sen handelt, handelt auch immer gegen das Gebot der 
Moral, sein Antrieb sei welcher er wolle. Wer gegen 
die bestehenden Gesetze seines Vaterlandes handelt, ist 
immer ein Verbrecher gegen die Staatsgewalt und gegen 
seine Mitbürger, mag er nun zu diesem Verbrechen ver­
leitet sein durch wen es auch sei. Das Gewissen, — 
eben jenes innere Forum, — ist keine Staatsanstalt, und 
die Oberbehörde, welche einem Staatsbeamten einen ge­
gen die öffentliche Rechtlichkeit verstofsenden Auftrag 
giebt, kann ihn zwar willkührlich vor gerichtlicher Ver­
folgung schützen, aber sie vermag nicht, ihn jemals den 
Verfolgungen seines Gewissens zu entziehen. Wer also 
dem Staatsbeamten das Recht abspricht, sich der Aus­
führung eines seinem Gewissen, den Landesgesetzen wi­
dersprechenden Befehls durch Niederlegung seines Amts 
zu entziehen, der entwürdigt ihn als Menschen und als 
Bürger, und macht ihn zu einer seelenlosen Maschine, 
— was er freilich nach Gönner (§. 79.), dem Wesen 
der Staatsverfassung gemäfs, nothwendig sein mufs. Und 
wenn Heffter (p. 139.) erklärt: er könne sich nicht 
überzeugen, dafs ein Staatsdiener im Allgemeinen zu einer 
einseitigen Resignation befugt sei, und darauf hinzufügt 
(p. 140. Anmerk. 43.), dafs selbst ein Ansinnen gegen 
sein Gewissen ihn nicht zur Niederlegung des Amts be­

13
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rechtige; dafs er es aber als gewissenhafter Mann darauf 
ankommen lassen möge, was die Folge seiner beharrli­
chen Weigerung sein würde, — so könnte man wohl 
die Frage aufwerfen Warum das Gesetz den gewissen­
haften Mann in den Fall setzen soll, der Willkühr einer 
Oberbehörde zu unterliegen, wenn er nicht gegen sein 
Gewissen handeln will? Ist es nicht rechtlicher, zweck- 
mäfsiger, die Herrschaft des Rechts im Staate erhalten­
der, wenn das Gesetz dem Staatsbeamten das Recht der 
Resignation auch in solchem Falle zugesteht? — Dadurch 
würde er der Willkühr entzogen, und die Oberbehörde 
zugleich am ersten die Ungesetzlichkeit ihres Verlangens 
nicht blofs einsehen, sondern auch fühlen, da sich wohl 
nicht so leicht Jemand finden möchte, um ein so resig- 
nirtes Amt mit der Absicht zu übernehmen, jenen wider­
gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Wenigstens wird es 
dort nicht geschehen, wo die öffentliche Meinung irgend 
welches Gewicht hat.

§. 92.
Demnach gilt als Princip, dafs jeder Staatsbeamte 

berechtigt ist, den Staatsdienst aufzugeben, also das ge­
rade von ihm bekleidete Amt niederzulegen, wenn er 
eine Fortführung desselben für unverträglich mit der Er­
reichung seiner Lebenszwecke hält. Die Regierung ist 
nur befugt zu verlangen' dafs der Staatsbeamte seine des- 
fallsige Absicht nach den von den Gesetzen vorgeschrie­
benen Regeln und Formen erkläre, und sie um ihre nicht 
zu versagende Einwilligung bitte. Bei erfolgter Einwil­
ligung tritt derselbe aus dem Staatsdienste, diesem beson­
deren Verhältnisse zur Staatsgesammtheit und zur Staats­
gewalt, heraus und in seine früheren, oder überhaupt in 
die allgemeinen bürgerlichen, Verhältnisse zurück. — Ob 
der Beamte verpflichtet ist, das Amt noch weiter zu ver­
walten, bis zur provisorischen Uebertragung desselben
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an einen anderen Beamten, oder bis zur definitiven In- 
stallirung seines Nachfolgers; — ob für die mögliche 
Dauer dieser weiteren Amtsführung, so wie der Zeit zwi­
schen dem Abschiedsgesuche und der Einwilligung der 
Staatsgewalt, eine bestimmte längere oder kürzere Frist 
festgestellt ist oder nicht, hängt von der besonderen Ge­
setzgebung jedes Staats ab. Immer aber mufs als Prin- 
cip feststehen, dafs der Staatsbeamte, der sein Abschieds­
gesuch eingereicht hat, und demnach eigentlich das Amt 
nur noch provisorisch verwaltet, — nicht gezwungen w er­
den kann, Befehle auszuführen, denen er seinen Namen 
nicht leihen will. Vielmehr mufs er berechtigt sein, in 
solchem Falle, mit ausführlicher Motivirung seines Beneh­
mens, sogleich das Amt ganz niederzulegen, so dafs die 
Geschäftsführung auf einen anderen Beamten übergehen 
mufs. Denn fände diese Bestimmung nicht Statt, so wäre 
das Resignationsrecht, wenigstens in einer Beziehung, rein 
illusorisch.

Wenn im Allgemeinen die Staatsbeamten, wie oben 
angedeutet worden, nach bestimmten Dienstjahren und 
in einem bestimmten Lebensalter, bei ihrem Austritte aus 
dem Staatsdienste, Anspruch auf eine vom Gesetze fest­
gestellte Pension haben. Wenn wir annehmen müssen, 
dafs jeder Staatsbeamte berechtigt ist, auch gegen den 
Willen der Staatsgewalt zu resigniren, so dafs ihm ihre 
Einwilligung zum Verlassen des Staatsdienstes nicht ver­
sagt werden kann, — so frägt sich nur noch, ob der 
Staatsdiener, auch in einem solchen Falle, das Recht auf 
die, aus seiner Dienstzeit, ihm für das Ende derselben 
erwachsenden Vortheile, als Pensionen und dergl., be­
hält, das er bis dahin nach dem Gesetz erworben haben 
kann? — Gönner (§. 79.) verneint es, selbst wenn der 
Beamte, um seiner Privatüberzcugung ein Opfer zu brin­
gen, sein Arat niederlegen will und der Regent, ein an- 

13 * 



196
deres taugliches Subject findend, dazu seine Einwilligung 
giebt. — Haben wir oben anerkannt, dafs im Allge­
meinen der resignirende Beamte, überhaupt oder nach 
einer bestimmten Dienstzeit, ein Recht auf Pension etc. 
hat, so hängt eine Bestimmung für diesen Fall ebenfalls 
von der Localgesetzgebung ab, und kann daher für den 
Beamten günstig oder ungünstig sein. Allein jedenfalls 
möchte es als Ungerechtigkeit erscheinen, dem Staats­
beamten vermöge Gesetzes das, durch seinen frühem 
Dienst, gesetzlich erworbene Recht auf Pension abzu­
sprechen, als Strafe, weil er etwa dem Gesetze und 
seinem Gewissen treu bleiben will, oder überhaupt den 
Staatsdienst nicht mehr mit seinen Lebenszwecken für 
verträglich hält.

§. 93.
Zu den von Gönner bekämpften Ausnahmen, in 

Hinsicht auf welche einige Schriftsteller doch das Resig­
nationsrecht gestatten wollen, gehört unter anderen, we­
niger zu beachtenden, auch die: wenn der Staatsbeamte 
gegen den Willen des Regenten resignirt, weil er aus­
wandern will. — Gönner (§. 106.) behauptet nun, dafs 
er, — wenn ein Staatsamt mit einer besonderen Einsicht 
in wichtige Angelegenheiten des Staats, mit den soge­
nannten Staatsgeheimnissen, verbunden sei, — in der 
Uebernahme eines solchen Staatsdienstes eine Verzicht­
leistung auf die Auswanderungsfreiheit finde, und glaube, 
dafs auch hier, ohne die freie Einwilligung des Staats 
(d. h. wohl des Regenten), die Resignation nicht Statt 
haben könne. Denn es würde daraus der Staatsregie­
rung Gefahr erwachsen, da ja die Auswanderung Unzu­
friedenheit mit ihr, oder Vorliebe für andere Staaten, 
voraussetzt. Wo aber solcher Staatsdienst zugleich einen 
Nahrungsstand begründe, und deshalb gesucht werde, sei 
der Verzicht auf die Auswanderungsfreiheit nicht zu be­
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zweifeln; was schon durch Uebernahme des Staatsamts 
als Staatslast erhelle, weil der Unterthan, wenn er aus­
wandern wollte, es vor der Uebernahme des Amts er­
klären mufste, bevor er sich durch dasselbe in den Be­
sitz der Staatsgeheimnisse gesetzt.

An und für sich bedürfte dieser Punct weiter kei­
ner Beleuchtung, weil der Staatsbeamte, wenn er resigni- 
ren will, gar nicht gezwungen werden kann, seine Gründe 
anzugeben, da sein ausgesprochener Wunsch, den Staats­
dienst zu verlassen, genügen mufs. Allein weil Gön­
ner diesen Gegenstand behandelt, und weil überhaupt 
die Frage aufgeworfen werden könnte, sowohl: — ob 
einem Staatsbeamten nicht der Abschied versagt werden 
kann, weil er in Staatsgeheimnisse eingeweiht ist 8 6), — 
als auch: ob einem solchen Staatsbeamten, wenn er den 
Staatsdieüst verlassen, nicht das (sonst nach dem Ver­
nunftrechte jedem Staatsbürger, unter gewissen Bedin­
gungen, zustehende) Recht der Auswanderung genommen 
werden kann? — so soll auch hier darauf eingegangen 
werden.

86) Diese Frage bejahen Bischoff, p. 291., und Rönnberg. 
Ucber Dienstentlassung und Dienstaufkündigung. Berlin, 1799. 
p. 119 u. folgende.

Beleuchten wir zuerst die Behauptung Gönn er’s, 
so geht aus derselben nicht klar hervor, ob er damit 
gesagt haben will, dafs überhaupt jedem Staatsbeamten, 
der den Staatsdienst verläfst, die Auswanderung verwehrt 
werden kann, — oder ob er jene stillschweigende Ver­
zichtleistung aufs Auswanderungsrecht, nur von den in 
die Staatsgeheimnisse Eingeweihten verstanden haben will. 
Wie dem aber auch sei, so ist gewifs, dafs weder im er­
sten Falle, noch im zweiten, das Recht der Auswanderung 
dem verabschiedeten Staatsdiener abgesprochen werden 
kann. Denn angenommen, dafs in gewissen Staaten noch 
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sogenannte Staatsgeheimnisse vorkommen, so mufs man 
dieselben nur solchen Beamten anvertrauen, von deren 
steter Verschwiegenheit man, auch für den Fall ihrer 
Verabschiedung und Auswanderung, überzeugt ist. Oder 

man mufs die in die Geheimnisse Eingeweihten, wrenn 
man zu ihnen kein Vertrauen hat, nicht blofs nicht ver­
abschieden und nicht auswandern lassen, sondern diesel­
ben in eine Festung sperren, weil sie sonst immer Mit­
tel fänden, das Anvertraute auszuplaudern, oder für Lohn 
zu verrathen. Nie aber kann ihnen durch ein Gesetz 
das allgemeine Auswanderungsrecht genommen werden. 
Dagegen könnte jedoch ein einzelner Staatsbeamte wohl 
sich für immer zur Verzichtleistung auf dasselbe ver­
pflichten.

§. 94.
Um auf das Resignationsrecht an sich zurückzukom­

men, wrerde hier noch betrachtet, was Gönner (§. 105.) 
von dem dem Staate daraus erwachsenden Schaden sagt. 
Abgesehen davon, dafs man nicht behaupten könne, der 
Staat finde jedesmal ein anderes taugliches Subject, weil 
es ja Staatsdienste gebe, die ausgezeichnete Geistesanla­
gen, eine besondere Erfahrung, oder einen Vorrath eige­
ner technischer Kenntnisse erforderten, — bringe die 
unbedingte Resignationsfreiheit im Principe dem Staate 
allemal grofsen Schaden: weil sie solche Staatsdiener, 
welche sich mit mehr oder minder Grund für unentbehr­
lich hielten, leicht zu einem verderblichen Trotze gegen 
die Regierung verleite, da sie wohl durch Androhung 
ihrer Resignation alle ihre vorgefafsten Pläne und Ab­
sichten durchzusetzen hoffen dürften. — Geistesanlagen, 
Erfahrung, technische Kenntnisse, sind gewifs Erforder­
nisse fast aller Staatsämter, zu deren Ausfüllung sich in­
dessen doch wohl in jedem gut verwalteten Staate im­
mer tüchtige Subjecte finden werden, „denn es wird in
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dem Lande nie an guten Dienern fehlen, in welchem 
sie nach wahren Grundsätzen behandelt werden, so wie 
auch ein in Verdiensten ausgezeichneter Diener auch 
immer einer Auszeichnung von Seiten des Regenten wür­
dig ist, wenn dieser seine Eigenschaften dem Dienste 
des Staats wesentlich zu sein glaubt, und ihn beizube­
halten wünscht“ 8 7 ). — Im Allgemeinen wird kein Staats­
beamte, ohne triftige Gründe, leichtsinnig sein Amt auf­
geben, sondern es geschieht entweder, weil er sich eine 
andere Lebensbestimmung gewählt hat, oder weil er sich 
in seinen Dienstverhältnissen unzufrieden fühlt, oder weil 
er sich ohne Verschulden vernachlässigt oder zurückge­
setzt glaubt. — In den beiden ersten Fällen giebt es 
kein Mittel, ihn wieder an’s Amt zu knüpfen, wenn nicht 
etwa besondere Auszeichnungen einen Staatsbeamten zu 
neuem Eifer, neuer Liebe für den Dienst erfüllen. Im 
dritten Falle aber ist es nothwendig, dafs, — wenn der 
Beamte wirklich beeinträchtigt ist, — die Regierung den­
selben, durch Ertheilung dessen was seinen Verdiensten 
gebührt, zurückhalte, — sowohl um einen guten Beamten 
nicht zu verlieren, als auch und insbesondere um eine 
Ungerechtigkeit gut zu machen. Keineswegs aber ist sie 
dadurch berechtigt, — d. h. im Besitze eines Zwangrechts, 
— zu verlangen, dafs der Beamte nun auch wirklich nicht 
den Dienst verlasse, wie solches Rönnberg (p. 119.) 
meint, der übrigens in der Behandlung dieses Gegenstan­
des sich nicht von der Vorstellung losmachen kann, dafs 
es sich insbesondere vom Uebergehen aus dem Dienste 
eines Staats in den eines anderen handle, was aber bei 
den jetzigen Verhältnissen, selbst in Deutschland, nur 
wenig in Betracht kommen kann. — Verlangt aber der 
Beamte seinen Abschied aus Trotz, etwa weil er irgend 

87) von der Becke. §. 102.
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einen Plan, eine Absicht durchsetzen will, sich der Staats­
verwaltung für unentbehrlich haltend, so ist das gar nicht 
als Grund gegen die Resignationsfreiheit anzuführen, weil 
in so einem Falle, — wenn nicht die Wichtigkeit und 
Nützlichkeit jener Pläne und Absichten der Staatsgewalt 
einleuchtend werden, — die Würde des Staats es durch­
aus verlangt, dafs einem solchen Staatsbeamten, auch 
wenn er noch so viele sonstige Verdienste hätte, sogleich 
sein Abschiedsgesuch gewährt werde. Natürlich kann, 
auch in diesem Falle, demselben sein etwaiges Recht 
auf Pension etc. nicht genommen werden, wenn nicht 
völlige Unangemessenheit der Art seines Resignationsge­
suchs, — versteht sich: immer den Gesetzen nach, — 
eine solche Entziehung als Strafe begründet.

§. 95.
Der Staat erleidet also, durch’s Resignationsrecht der 

Staatsbeamten, keinen Schaden. Ja vielmehr fordert sein 
eigenes Interesse das Bestehen eines solchen Rechts, weil 
dort, wo kein solches Statt findet, die Staatsbeamten sich 
als der Willkühr hingegebene Lohndiener ansehen müs­
sen, und leicht auch so behandelt werden können. Von 
dem dadurch erzeugten Geiste der Staatsverwaltung wäre 
aber für die Staatswohlfahrt nichts Erspriefsliches mehr 
zu erwarten 88). — Selbst Rönnberg’s (p. 122.) Be­
hauptung, dafs die Regierung dem Staatsbeamten dann 
durchaus den Abschied versagen könne, wenn der Staat 
sich in einer gefährlichen kritischen Lage befinde, — 
möchte nicht unumstöfslich sein, weil die auf Verwal­
tung bezüglichen Gesetze nothwendig auch mit den Prin- 
cipien der Politik übereinstimmen müssen. Diese aber 
lehrt, dafs dem Staate, besonders in solchen Verhältnis­
sen, ein zum Dienste gezwungener Staatsbeamte mehr

88) von der Becke. §. 102.
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schaden als nützen könne. Gewifs ist jedoch, dafs das 
Aufgeben des Amts, gegen den Willen der Staatsgewalt, 
von Seiten des an seinem Posten durchaus nothwendi­
gen Beamten (wenn nicht besondere moralische Motive 
Statt haben), in solcher Lage des Vaterlandes, Verrath 
gegen dasselbe ist, wie Rönnberg sagt, und mit Cas­
sation, ja Landesverweisung bestraft werden kann, wenn 
die Gesetze diesen Fall vorausgesehen haben.

So steht also der Satz fest, dafs jeder Staatsbeamte 
das nie zu schmälernde Recht hat, sein Amt aufzugeben, 
die Einwilligung der Staatsgewalt in seine Resignation 
gesetzmäfsig zu verlangen, und dann auch zu erhalten. 
— Selbst Hefft er sieht zwar nicht ein, dafs ein Staats­
diener zu einseitiger Resignation befugt sei, sagt indes­
sen (p. 140.): „dafs damit aber keineswegs geläugnet 
werde, dafs die Staatspraxis häufig einseitige Resignation 
zuläfst; und wo dieses erweislich ist, da kann auch ein 
jeder Staatsdiener es als ein ihm gegebenes gewöhnli­
ches Recht in Anspruch nehmen,“ — welche Auskunft 
auch von der Becke (§. 100.) für den Fall annimmt, 
wenn über Resignation sich in den Gesetzen keine Vor­
schriften finden. Und in dieser Hinsicht, wenn nämlich 
überhaupt über die Verhältnisse der Staatsdiener gar keine 
Gesetze bestehen, würden auch Heffter’s Ableitungen 
der Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten aus der Theo­
rie der Billigkeit allerdings von Nutzen sein können, 
wenn sie nicht so sehr aller staatsrechtlichen Grundlage 
ermangelten. — Auch von neueren Rechtslehrern, wie 
z. B. von Klüber (§. 406. p. 779.), wird zwar den 
Staatsbeamten das Resignationsrecht zugestanden, demsel­
ben aber in der Theorie das der Regierung zugespro­
chene Entlassungsrecht gegenüber gestellt, und das eine 
Recht von dem anderen abhängig gemacht. — Es ist 
daher an der Zeit, zu den Rechten der Staatsgewalt ge­
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gen die Staatsbeamten überzugehen, überhaupt zu den 
Verhältnissen dieser, die durch schon erfolgte Theilnahme 
derselben an der Verwaltung bedingt sind, und daher in 
dem folgenden zweiten Abschnitte: über die Verhältnisse 
der Staatsbeamten in Hinsicht auf die wirkliche Verwal­
tung eines Staatsamts, — enthalten sein müssen. Denn 
bis jetzt ist mehr nur von den eigentlich eventuellen 
Rechten der Staatsbürger, für den Fall ihres Eintritts in 
den Staatsdienst, die Rede gewesen, aber nicht von den 
aus der Amtsführung selbst für sie entspringenden Ver­
hältnissen. —

ZWEITER ABSCHNITT.

Das Verhältnifs der Staatsbeamten in Hinsicht 
auf die wirkliche Verwaltung eines Staatsamts.

Allgemeine Uebersicht.

§. 96.
In jedem Staate hat die Regierung, als das Organ 

desselben (wenn nicht etwa die Verfassung, als zweiten 
unabtrennlichen Theil des Organs, eine Volksvertretung 
aufstellt), das Recht und die Pflicht, zur Verwirklichung 
des Staatszwecks, eine hierarchische Stufenfolge von Be­
hörden einzusetzen, oder vielmehr die derartigen, aus 
dem Volksleben im Laufe der Zeiten sich entwickelt ha­
benden, Institutionen so zu ordnen, dafs eine regelmä- 
fsige Verwaltung, eines der ersten Bedürfnisse des Staats, 
für denselben ins Leben treten kann. Es versteht sich 
von selbst, oder erhellt aus früheren Ausführungen, dafs 
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die ewigen unveräufserlichen Rechte der Staatsbürger, 
und die Regeln einer gesunden Verwaltungspolitik, der 
Regierung hier ihren Gang vorzeichnen müssen, damit 
sie weder historisch entstandene, in der Natur besonde­
rer Staatsverhältnisse begründete, Institutionen über den 
Haufen wirft; noch wieder andere, ebenfalls historisch 
entstandene, aus denen jedoch durch die Länge der Zeit 
der lebendige Geist auf immer gewichen ist, beibehält. 
Wo letzterer Fall nicht eingetreten ist, mufs man das 
Altbestehende nicht umstofsen, sondern es nach den Be­
dürfnissen der Zeit verbessern. Vor Allem aber hüte 
man sich vor den zwei Hauptfeinden einer guten, also 
gerechten, Verwaltung: der Sucht des Vielregierens und 
der auf die Spitze getriebenen Centralisation, die, beide 
im innigsten Zusammenhänge stehend, der Tod jeder 
freien und kräftigen Entwickelung des Staatslebens sind. 
Was aber einmal in der Verwaltung angeordnet wor­
den, das werde Gesetz, damit es auch wieder nur durch 
ein Gesetz verändert werden kann. Die Lust zum Reor- 
ganisiren ist grofs bei vielen Staatsmännern, aber gröfser 
noch der Nachtheil für den Staat, wenn die Umgestal­
tung nicht aus einem wirklichen Bedürfnisse hervorgeht. 
Deshalb mufs jenes Princip der inneren Politik Englands 
überall herrschen, dafs das Bestehende die Präsumtion 
des Rechten für sich habe, und nur mit einem Neuen 
vertauscht werden dürfe, wenn, — nicht die Meinung 
des Tages, — sondern ein tief und lebendig in der Ge- 
sammtheit des Volks gefühltes Bedürfnifs es erheischt. — 
Die Organisation der Verwaltung ist aber nur die Bil­
dung des Körpers; das Ganze erhält erst Leben, Seele, 
durch die Staatsbeamten, durch diejenigen, welchen die 
Ausführung der Verwaltung, durch alle Stadien dersel­
ben hindurch, anvertraut wird. Der beste Verwaltungs­
organismus ist ein todtcs Räderwerk, wenn demselben 
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nicht die ihn ausfüllenden Staatsbeamten entsprechen. Ja 
es wäre selbst wünschenswerther für das Wohl des Staats, 
dafs die Staatsbeamten nur tüchtig sind, wenn auch der 
Verwaltungsorganismus schlecht ist. — Grofs ist daher 
überall die Wichtigkeit der Beamten, und folglich auch 
ihrer ganzen Stellung im Staate; besonders aber dort, wo 
viel von Oben herab verwaltet wird, wenig der Selbst­
verwaltung des Volks überlassen ist. Ein gedeihliches 
Staatsleben läfst sich nicht erwarten, so lange nicht die 
Stellung der Staatsbeamten im Staate (ihre Pflichten und 
ihre Rechte, so wie die ihnen anzuvertrauende Gewalt) 
festgestellt ist, und zwar wieder durch ein Gesetz, da­
mit nur ein Gesetz daran ändern kann. Denn weder 
die Organisation der Verwaltung, noch die Stellung der 
Staatsbeamten, darf dem Ermessen der Willkühr anheim 
gestellt werden.

Allein hierbei darf der Staat nicht stehen bleiben. — 
Jede Gewalt trägt in ihrem Schoofse den Keim zu ihrem 
Mifsbrauche, jede Pflicht zu ihrer Uebertretung, jedes 
Recht zu seiner Verletzung. Das Organ des Staatswil­
lens (die Regierung, oder Regierung und Volksvertreter) 
mufs daher nothwendig in jedem Augenblicke über die 
Thätigkeit der Staatsbeamten wachen, die Oberaufsicht 
über dieselben haben, um gewifs zu sein, dafs die Ver­
waltung auch in Wahrheit ihren Zweck erfülle, der wie­
der nur das Mittel, — und zwar eines der vorzüglich­
sten, — zur Erreichung der Zwecke des ganzen Staats­
lebens ist.

Aber dieses Wachen, diese Oberaufsicht über die 
Verwaltung und ihre Beamten, darf nicht in ewiges Mifs- 
trauen ausarten x); sie mufs nicht blofs gegen die Staats­
beamten gerichtet, sondern auch ihr Schutz sein. Hier

1) Zachariä. IV. 2. Abthl. p. 334. 
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insbesondere mufs allein das Gesetz herrschen, nicht aber 
die Willkühr. Denn jede Erschütterung in den Rechts­
verhältnissen der Staatsbeamten mufs nothwendig, — weil 
dieselben gleichsam das Adersystem des Staates sind, — 
eine noch heftigere Erschütterung durch alle Theile des 
Staatskörpers hervorbringen. — Wenn daher das Gesetz, 
gegenüber den allgemeinen Pflichten der Staatsbeamten 
und den besonderen jeder Verwaltungsstelle, die allge­
meine Verantwortlichkeit der Staatsbeamten für ihre Amts­
handlungen ausspricht, — zum Schutze für die Verwal­
tung und für die Rechte der Staatsbürger, — und die 
der Staatsgewalt zustehende Dienstgewalt über die Staats­
beamten; so mufs dasselbe aber auch andrerseits, durch 
genaue Umgrenzung jener Bestimmungen, jedartiger Will- 
kühr wehren, — damit in dem ganzen Verhältnisse zwi­
schen Staatsbeamten, Staat und Staatsgewalt, das Recht 
herrsche, was wieder eine der Hauptbedingungen der 
Herrschaft des Rechts im Staatsleben überhaupt ist.

Wurden bis jetzt vorherrschend die Rechte der 
Staatsbeamten, wie dieselben aus der Natur ihrer Stel­
lung fliefsen, berücksichtigt, so werden nun eben so vor­
herrschend die Rechte des Staats, gegenüber den Staats­
beamten, betrachtet werden müssen; — immer nur vor­
herrschend, weil in allen Verhältnissen des Staatslebcns 
Rechte und Pflichten einander gegenüber stehen, sich 
wechselseitig bedingen. Die Rechte des Staats werden, 
in ihren gesetzlichen Grenzen, von dessen Organe aus­
geübt, in der Autokratie also von der Regierung allein, 
in den constitutioneilen Staaten von Regierung und Volks­
vertretung. In welchem Verhältnisse, in den Staaten 
letzterer Art, jene Rechte zwischen den beiden Theil­
nehmern vertheilt sind, hängt von ihrer besonderen re- 
spectivcn Stellung ab, die hier weder entwickelt werden 
kann, noch soll, sondern als bekannt angenommen wird, 
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woher denn bei einzelnen Rechten nur angegeben wer­
den kann, wem dasselbe zusteht, nicht aber woher.

I. Verantwortlichkeit der Staatsbeamten für 
die Verwaltung des ihnen anvertrauten

Staatsamts.

§• 97.
Die Herrschaft des Rechts ist in einem Staate nicht 

denkbar, sobald nicht das Staatsgesetz den Grundsatz 
feststellt, dafs jeder Staatsbeamte, in dem ihm vom Ge­
setze angewiesenen Kreise seiner Amtsthätigkeit und Amts- 
befugnifs, für Alles verantwortlich ist, was er thut oder 
was er unterläfst. Sonst wäre, bei der den Staatsbeam­
ten nothwendig einzuräumenden Gewalt, die Staatsge- 
sammtheit leicht nur ein Spielzeug ihrer Willkühr, wäh­
rend sie eigentlich doch nur die Bevollmächtigten der­
selben sind. — Ist aber dieser Grundsatz schon uner- 
läfslich in der Natur des Verhältnisses, zwischen dem 
Staate und seinem Beamten, begründet, so lange noch 
die ursprüngliche Gestaltung dieses Verhältnisses besteht, 
— wo doch schon in den stets wiederkehrenden Wah­
len dem Volke ein Mittel gegeben ist, sich der ihre 
Pflicht nicht erfüllenden Staatsbeamten zu entledigen; — 
wie viel mehr ist er da nicht eine der wichtigsten Be­
dingungen fürs Fortbestehen eines rechtlichen Staatsle­
bens, wenn, durch die äufsere Umgestaltung dieses, die 
Lebenslänglichkeit der Anstellung der Staatsbeamten noth­
wendig wird. — Jeder derselben ist daher für die Ver­
waltung des ihm anvertrauten Amts verantwortlich, und 
zwar in der Autokratie der Staatsgewalt allein, — in 
der constitutioneilen Monarchie der Staatsgewalt und 
der Volksvertretung, als Organen der Staatsgesammtheit. 
Diese können also allein den Staatsbeamten zur Verant­
wortung ziehen; — was aber nicht ausschliefst, dafs auch 
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der einzelne, durch einen Beamten als solchen, beein­
trächtigte Bürger für sich den Weg Rechtens ergreifen 
kann. Hier kommt jedoch der letztere Fall nicht in Be­
rücksichtigung, da nur von der Verantwortlichkeit des 
Staatsbeamten, für seine amtlichen Handlungen im Allge­
meinen, nicht aber in Bezug auf ein besonderes, dadurch 
verletztes, Individuum die Rede ist. Eben so wenig 
kommt hier das Wie der Verantwortung in Betracht, 
sondern nur das allgemeine Princip, dafs jeder Staats­
beamte für das verantwortlich ist, was er bei seiner Amts­
führung thut oder unterläfst 2).

2) „Unverantwortlichkeit ist nur ein Vorrecht des Staatsober­
haupts selbst, weil dieses keinen Hohem im Staate über sich hat, 
dem es verantwortlich sein könnte. Denn die Verantwortlich­
keit gegen Gott ist eine ideale. Die Verantwortlichkeit der dem 
Staatsoberhaupte untergeordneten Beamten aber ist eine reale." — 
Krug. p. 231.

3) Gönner. §. 72. — von der Becke. §. 118 u. folg.

A. Allgemeine und besondere Dienst­
instructionen.

§. 98.
Spricht aber demnach das Gesetz die Verantwort­

lichkeit aller Staatsbeamten aus, so mufs es auch die 
Pflichten der Staatsbeamten im Allgemeinen 3), und die 
besonderen Pflichten, — die für jeden Beamten aus der 
Uebernahme einer gewissen Verwaltungsstelle entsprin­
gen, — genau und deutlich angeben. — Auf diese ge­
setzlichen Normen ihres öffentlichen Handelns müssen 
dann die Staatsbeamten, respective beim Eintritt in den 
Staatsdienst überhaupt und beim Antritt jedes besonde­
ren Amtes, verpflichtet werden, weil von deren Beob­
achtung ihre Verantwortlichkeit abhängt. — Jene Nor­
men müssen daher sowohl den Umfang der Forderungen
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angehen, die der Staat an die öffentliche Thätigkeit je­
des einzelnen Beamten machen kann, als auch die Grund­
sätze, nach welchen erforderlichen Falls die Amtsthätig- 
keit desselben beurtheilt werden mufs 4). Diese Nor­
men der allgemeinen Dienst- und besonderen Amtspflich­
ten müssen also gesetzlich bestimmt und ausgesprochen 
sein in der allgemeinen und in der besonderen Dienst­
instruction (Dienstreglement), so dafs Jeder, der über­
haupt in den Staatsdienst tritt, oder wenn er ein beson­
deres Amt übernimmt, genau wissen kann, was der Staat 
von ihm verlangt, und wofür er demselben verantwort­
lich ist. — Wenn daher von der Becke (§§. 82. 121.) 
unter den Rechten der Staatsbeamten auch die Befug- 
nifs anführt, eine Instruction zu verlangen, so ist das 
allerdings wahr; jedoch nur dann, wenn der Staat über­
haupt noch keine gesetzlichen Bestimmungen über die­
sen Gegenstand getroffen hat. Das. ist jedoch ein Fall, 
der wenigstens in jetziger Zeit wohl nur selten vorkom­
men könnte, da in jedem wohlgeordneten Staate dieser 
wichtige Punct der Gesetzgebung nicht aus den Augen 
gelassen sein wird. Jedenfalls müfste wenigstens eine 
solche Forderung einer Instruction die Ertheilung eines 
allgemeinen Dienstreglements zur Folge haben, da eine 
Instruction für einen Staatsdiener insbesondere (nicht 
also für das Amt) nur bei besonderen zeitlichen Aufträ­
gen Statt haben kann, und auch nur dann einen staats­
rechtlichen Sinn hat. — Geht man aber von diesem Ge- 
sichtspuncte aus, so kann nicht mit der Ansicht Gön- 
ner’s (§. 76.) übereingestimmt werden: „dafs der Re­
gent befugt- sei, jedem Staatsdiener, es geschehe nun beim 
Antritt des Staatsdienstes oder nachher, durch eine all­
gemeine Instruction den Umfang der Amtspflichten vor-

zu-
4) Weber, p. 119.
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zuzeichnen, oder auch durch besondere Befehle für ein­
zelne Gegenstände der Thätigkeit eine besondere Rich­
tung zu geben.“ — Denn es kann eben nie eine Dienst­
instruction für einen Staatsdiener insbesondere (mit Aus­
nahme des bezeichneten Falls), sondern nur im Allge­
meinen für den Staatsdienst, und für jedes Amt insbe­
sondere, gegeben werden, und zwar blofs durch ein Ge­
setz, das nur auf ähnlichem gesetzlichen Wege verän­
dert werden kann. Dem einzelnen Staatsbeamten wer­
den jene, durch das Dienstreglement festgesetzten, Pflich­
ten nicht in seiner Eigenschaft eals Mensch, als Staats­
bürger, auferlegt, — sondern nur in sofern er ein Staats­
amt verwaltet, oder überhaupt sich im Staatsdienste be­
findet. •

§. 99.
Wenn es aber die Pflicht des Staats ist, so wie 

auch dessen Recht, durch das Organ seines Willens ein 
umfassendes Dienstreglement zu geben, und nicht sowohl 
in diesem, als in der Gesetzgebung über den Verwal­
tungs-Organismus überhaupt, eine scharfe Begrenzung der 
Competenz der besonderen Behörden und Aemter festzu­
setzen, — damit jeder Beamte den Umfang seiner Amts- 
thätigkeit kenne, — und damit das Recht des Staats, 
den Beamten zur Verantwortung zu ziehen, kein unbe­
stimmtes, unbegrenztes sei, sondern eben in diesen durchs 
Gesetz bestimmten Normen seine Begründung und Be­
grenzung finde, — so mufs man sich wundern, wie Gön­
ner (§. 76.) theoretisch den Satz aufstellen kann: „dafs 
jeder Staatsdiener zum Gehorsam und zur Befolgung so­
wohl der allgemeinen Dienstinstruction, als der beson­
deren Befehle verbunden ist, wenn sie auch von jener 
Instruction abweichen, oder zur eigentlichen Amtssphäre 
des Staatsdieners nicht gehören sollten; denn ein be­
stimmter Amtskreis hebt die allgemeine Verbindlichkeit 

14
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des Staatsdieners nicht auf, und ihm kommt weder eine 
Cognition darüber zu, ob ein Auftrag in seinen Amts­
kreis schlage, noch ist er befugt, dem Auftrag sich zu 
entziehen, wenn auch nach der Organisation der Behörde 
ein Geschäft offenbar zu einem andern Amte ressortirte; 
z. B. wenn dem Landrichter ein Geschäft aufgetragen 
würde, das unbezweifelt zum Rentamt gehört.“ — Benn 
wie kann man in der Theorie den Staatsbeamten einer 
Verantwortlichkeit unterwerfen, wenn man ihm zugleich 
zumuthet, dafs er seiner Dienstinstruction folgen, und 
doch auch wieder besondere Befehle ausführen soll, wenn 
sie auch von jener abweichen? — Müfste nicht die gröfste 
Verwirrung in der Verwaltung entstehen, wenn jeder Be­
amte verpflichtet würde, auf Befehl ohne Weiteres die 
Competenz seines Amts zu überschreiten und in die ei­
ner anderen Behörde einzugreifen? Und welche Garan­
tie eines Rechtszustandes in der Verwaltung wäre dann 
noch gegeben, wenn ein Beamter auf diese Weise in 
einen, seinem Amte fremden, Wirkungskreis eingreifen 
könnte, während er zugleich für seine Handlungen, in 
diesem Falle, rechtlich nicht verantwortlich gemacht wer­
den kann, weil ihm hierüber keine gesetzliche Instruction 
gegeben ist. — Dafs in der Praxis nicht Fälle Vorkom­
men könnten, wo ein Beamter in eine fremde Compe­
tenz schlagende Amtshandlungen verrichten mufs, — soll 
aber dadurch keineswegs geläugnet werden; wenn auch 
solche Fälle nur selten vorkommen dürfen, und jeden­
falls, in jedem wohlgeordneten Staate, sich dafür gesetz­
liche Vorschriften finden werden, durch welche wiederum 
eine Verantwortlichkeit begründet werden kann. Eben 
so wenig soll geläugnet werden, dafs ein Staatsbeam­
ter nicht besondere Aufträge übernehmen und ausführen 
müsse, auch wenn sie in seinen Instructionen nicht be­
sonders bezeichnet sind, wenn sie nur nicht dem Geiste 
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dieser, den Landesgesetzen überhaupt, — und wenn der 
Beamte auch hier keine genügende Auskunft für sein 
Benehmen findet, — weder dem vernünftigen Staats­
zwecke, poch seinem Gewissen widersprechen. Dasselbe 
Kriterium hat er auch dort anzuwenden, wo seine In­
struction selbst nicht im Allgemeinen vorgesorgt hätte, — 
welche Fälle, auch bei der vollkommensten Abfassung 
der Gesetzgebung über diesen Gegenstand, wegen der 
unendlichen Mannigfaltigkeit des Staatslebens, vorkom­
men können. Hier sind nur folgende Worte Gönn er’s 
(§. 77.) bestätigend anzuführen: „Nach der Wichtigkeit 
eines Falls sichert sich der Staatsdiener, wenn er den 
Fall seiner Behörde anzeigt, und allenfalls mit Erstattung 
eines motivirten Gutachtens sich Verhaltungsbefehle er­
bittet. Allein gar oft kommen Fälle vor, welche schnelle 
Maafsregeln fordern und die Einlangung der Verhaltungs­
befehle unmöglich machen; bei anderen minder wichtigen 
Fällen nehmen die oberen Behörden die zu häufigen An­
fragen als eine Kurzsichtigkeit oder Unentschlossenheit 
eines Staatsdieners übel auf. Hier mufs er die Natur 
und wesentlichen Verhältnisse seines Amtes vor Allem 
kennen, er mufs auf den Hauptzweck des Staats, wel­
chem alle Amtszwecke untergeordnet sind, zurückgehen, 
er mufs die inneren und äufseren Verhältnisse des Staats 
vor Augen haben, und das von der Regierung angenom­
mene, aus ihren Verordnungen und Befehlen hervorleuch­
tende System berücksichtigen, und aus allen diesen Be­
trachtungen sich in der Auswahl seiner Maafsregeln lei­
ten lassen 5), welche ihn, wenn er von der Natur mit 
gesunder Urtheilskraft ausgestattet ist, nicht leicht auf 
Irrwege führen werden 6).“ — Wo aber und in soweit 

5) Seuffert. §. 58.
6) von der Becke. §. 121.

14 *
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eine Dienstinstruction besteht, ist es die Pflicht des Beam­
ten, dieselbe zu befolgen 7); doch nicht blofs durch stren­
ges Halten an den Buchstaben derselben, so dafs er sich 
für nichts verpflichtet hielte, was nicht namentlich in der­
selben vorgeschrieben. Er mufs vielmehr in ihren Geist 
eindringen, ihren wahren Sinn zu ergründen suchen, und 
sie sowohl in ihrer Beziehung auf den Zweck seines 
Amts, als auf die Landesgesetzgebung, und auf den ober­
sten Staatszweck betrachten, — um im Stande zu sein, 
in den nothwendig vorkommenden Fällen, wo die be­
sondere Amtsinstruction nicht deutlich das Verhalten vor­
zeichnet, dieselbe nach dem Sinne der allgemeinen Dienst­
instruction suppliren zu können 8 ).

7) von der Becke. §. 121. — Seuffert. §. 57. — Gön­
ner. §. 76.

8) von der Becke. §. 122.

§. 100.
Diese Pflicht des Staatsbeamten ist um so unerläfs- 

licher, je fehlerhafter es wäre, wenn die Amtsinstruction 
so in die geringsten Einzelheiten einginge, dafs der 
Beamte in jedem Momente seiner Amtsthätigkeit sich 
am Leitseile befände; ein Fehler in der Gesetzgebung, 
der kaum geringer wäre, als der gänzliche Mangel eines 
Reglements für den Staatsdienst. — Allerdings mufs jede 
Amtsinstruction die Pflichten des, dieses Amt verwalten­
den, Beamten so genau als möglich bezeichnen. Sie darf 
ihn aber nicht zu einem, in einem bestimmten Kreise 
sich nothwendig bewegenden, Automaten machen, — sie 
darf ihm nicht die eigene Geistesthätigkeit in Verwaltung 
seines Amts untersagen, sondern kann ihm nur die Ge­
schäftsordnung und den Umfang der Geschäfte, so wie 
die allgemeine Richtschnur für besondere Fälle, vorzeich­
nen. Darüber hinaus aber, mufs sie ihm Freiheit des 
eigenen Handelns lassen, damit er wirklich Organ der
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Verwaltung sei, und nicht eine blofse Maschine, die bei 
jedem unvorhergesehenen Ereignisse stockt 9 ). — Und 
wie oft wird nicht, bei jeder Verwaltungsstelle, der Fall 
vorkommen, dafs der Buchstabe einer so übermäfsig de- 
taillirten Instruction, bei eintretenden besonderen Ver­
hältnissen, die nicht vorhergesehen werden konnten, mit 
dem Interesse, wie der Verwaltung selbst, so auch der 
Staatsbürger, in Widerspruch tritt.

Dafs in einem solchen Falle der Staatsbeamte ver­
pflichtet sei, von dem Buchstaben der Amtsinstruction ab­
zuweichen, und nach den Worten und dem Geiste der 
allgemeinen Dienstinstruction zu handeln, wird Niemand 
läugnen wollen, der mit Recht die letztere als das Fun­
dament der erstem ansieht. Hier kann also nicht von 
der Becke’s (§. 83.) unbedingter Ausspruch gelten, 
dafs der Beamte unmöglich das Recht haben könne, ei­
genmächtig von seiner Instruction abzuweichen. Freilich 
aber mufs er sein Benehmen so einrichten, dafs er das­
selbe durch die in der allgemeinen Dienstinstruction aus­
gesprochenen Grundsätze zu verantworten vermag. In 
jedem anderen Falle aber, — d. h. wo die besondere 
Instruction mit der allgemeinen übereinstimmt, — steht 
dem Beamten auf keine Weise eine Prüfung der erste­
ren zu, weil er, schon vor seinem Eintritte in den Staats­
dienst, die Grundsätze der allgemeinen Dienstinstruction 
danach geprüft haben mufs, ob sie mit dem, was er für 
Recht hält, was sein Gewissen ihm vorschreibt, verein­
bar sind, um, wo er es nicht so findet, lieber gar nicht 
in den Dienst zu treten, als sich einer möglichen Col- 
lision seines Gewissens und seiner Dienstpflicht auszu­
setzen.

Wenn wir aber von dem nothwendigen Postulate 

9) Schön, p. 338.
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ausgehen, dafs, in jedem wohlgeordneten Staate, die all­
gemeine Dienstinstruction mit den Principien des Rechts 
und der Vernunft übereinstimmen müsse, so können wir 
eben so unbedingt verlangen, dafs der Beamte nicht zur 
Verantwortung gezogen werden darf, — d. h. nicht straf­
fällig ist, — sobald er zu beweisen vermag, dafs er wirk­
lich nur im Geiste der Grundsätze der allgemeinen In­
struction, in einem besondern Falle, die Vorschriften der 
Amtsinstruction bei Seite gesetzt habe. Statuirt das Ge­
setz dieses nicht, so stellt es ausdrücklich den Buchsta­
ben über den Geist, die Form über das Wesen derVer- 
waltung, und erniedrigt den Staatsbeamten zum Subal­
terndiener.

Ist aber, gleich von Anfang her, die Abfassung der 
Amtsinstruction verfehlt, so dafs sie den Grundsätzen 
der Dienstinstruction widerspricht, oder hat sich dieser 
Widerspruch, durch die im Laufe der Zeit nothwendig 
eintretenden Veränderungen des Staatslebens, ergeben, 
so dafs er dauernd bleibt, — so ist es die Pflicht des 
Staatsbeamten, deshalb der competenten Behörde eine 
begründete Vorstellung zu machen, damit auf dem Wege 
des Gesetzes die nothwendig gewordene Abänderung ge­
schehe.

Gehen die Oberbehörden, und in letzter Instanz die 
Regierung selbst, — nicht auf seine Ansicht ein, so mufs 
er entweder über seinen ja wohl möglichen Irrthum Be­
lehrung annehmen, oder aber, — wenn er von der Rich­
tigkeit seiner Vorstellung überzeugt bleibt, — den Dienst 
verlassen, wenn er es nämlich nicht mit seinem Gewis­
sen vereinbaren kann, so zu handeln, wie die Instruction 
es ihm vorschreibt.
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В. Recht der Staatsbeamten, die ihnen zukommen­
den Befehle und Verordnungen zu prüfen.

§. 101.
Je tiefer herab in der Stufenfolge der Behörden, de­

sto geringer wird, für den einzelnen Staatsbeamten, der 
Umfang einer mehr selbstständigen Thätigkeit, wie die 
vorher betrachtete es ist, — desto mehr sind seine Amts­
handlungen nur Resultate der Befolgung und Ausführung 
der ihm, von den vorgesetzten Behörden, zugekommenen 
Befehle und Aufträge. Je nachdem die Verfassung des 
Staats einen gröfseren oder geringeren Theil der Ver­
waltung der eignen Thätigkeit des Volks überläfst, oder 
einen geringeren oder gröfseren Theil der Verwaltung 
unmittelbar in die Hände der Regierung legt, — wird 
auch die Zahl der Behördenstufen, die sich über einan­
der reihen, geringer oder gröfser sein. — Immer aber 
wird eine solche Stufenfolge der Behörden Statt finden, 
weil in jedem Staate, wenn auch nicht die ganze Ver­
waltung selbst, doch ihre oberste Leitung, aus einem 
Puncte ausgehen mufs, — in der Monarchie vom Regen­
ten und seinem Ministerium. — Es wird also in allen 
Staaten Ober- und Unterbehörden geben, und das Ge­
setz, über den allgemeinen Verwaltungsorganismus, wird 
das respective Verhältnifs derselben so genau wie mög­
lich festzustellen haben. Wie aber auch die einzelnen 
Bestimmungen hierüber seien, so wird immer das Grund- 
princip vorherrschen müssen, dafs der Staat ein Organis­
mus und keine Maschine ist, dafs also keine Behörde, 
als zu der ihr vorgesetzten im Verhältnisse eines todten 
Werkzeuges stehend, betrachtet werden kann; sondern 
jeder so viel Selbstständigkeit in der Unterordnung ein­
geräumt werden mufs, als es das Interesse der Verwal­
tung erlaubt. — Das Wieviel dieser Selbstständigkeit bc- 



216
dingt nun auch, für jede Behörde, für jeden Beamten, 
den Umfang der Verantwortlichkeit in allen Amtshand­
lungen. Denn ein Staatsbeamte kann, vernünftiger Weise, 
nur in soweit verantwortlich sein, als ihm durch das Ge­
setz zugestanden ist, in seinen Amtsverrichtungen frei zu 
handeln 10), d. h. in Allem was er thut, — sei es in 
Befolgung der Befehle der vorgesetzten Behörden, sei es 
wo seine Amtsinstruction ihn zu selbstständigem Handeln 
anweiset, — blofs seiner Ueberzeugung, von der Gesetz- 
und Recht-Mäfsigkeit seiner Handlung, zu folgen. Das 
schliefst aber nicht aus, dafs er Befehle der Oberbehör­
den, auch gegen seine Ansichten von der Sache, ausfüh­
ren mufs, wenn er deren locale Unzwreckmäfsigkeit er­
kennt, aber auf seine begründete Vorstellung der Befehl 
wiederholt wird. Denn ein Anderes ist, einen Befehl 
für unzweckmäfsig, ein Anderes, ihn für widergesetzlich, 
widerrechtlich, halten.

Es ist gewifs eine der schwierigsten Aufgaben in der 
Verwaltungsgesetzgebung, den Umfang und die Grenzen,

О О О О7 О 7

sowohl der Selbstständigkeit jeder Behörde und der ein­
zelnen Aemter, als ihrer Unterordnung unter die Ober­
behörden, genügend zu bestimmen. Denn es mufs auf 
eine Weise geschehen, dafs die Verwaltung weder ein 
todter Mechanismus wird, wo dem Impulse der Oberbe­
hörden alle übrigen blindlings, maschinenmäfsig folgen 
müssen; noch aber wieder sich zu einem, — in völlig 
getrennte, von einander fast ganz unabhängige Organe, 
— zerstückelten Wesen gestaltet, was nur Anarchie zur 
Folge haben könnte. Der Widerstreit dieser Aeufser- 
sten ist gleichsam der Kampf der Centripetal- (Centra- 
lisation) und der Centrifugalkraft (Provinzialsystem), und 
es ist eine der höchsten Aufgaben der Staatsweisheit, 

10) von der Becke. 84.
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diese ewig widerstrebenden Kräfte zum harmonischen Zu­
sammenwirken zu vereinigen. Je nachdem es aber, mehr 
oder weniger, in einem Staate gelingt, je nachdem wird 
auch die Verwaltung eine bessere oder schlechtere sein, 
— der bürgerliche Zustand ein glücklicherer oder unbe­
haglicherer. Angenommen aber, dafs der genügende Mit­
telweg, zwischen übermäfsiger Centralisation und deren 
entgegengesetztem Extreme, für einen Staat gefunden wer­
den kann, — so wird es hier der Ort sein, im Allge­
meinen den Grad der Selbstständigkeit, und andererseits 
der Unterordnung, zu bestimmen, welche jedem Staats­
beamten gegenüber seiner Oberbehörde, bis hinauf zur 
Regierung, in Hinsicht auf seine Amtsthätigkeit, zugespro­
chen werden mufs, wenn anders der Zweck einer ge­
rechten, und dem Interesse der Staatsbürger gemäfsen, 
Verwaltung erreicht werden soll. Hierdurch allein wird 

zugleich auch, auf genügende Weise, die Verantwortlich­
keit jedes einzelnen Staatsbeamten durchs Gesetz festge­
stellt werden können.

§. 102.
Im Allgemeinen ist jeder Staatsbeamte verpflichtet, 

dem ihm von seiner Oberbehörde zukommenden Befehle 
unverzögert Folge zu leisten. Denn bei der Möglich­
keit des Ungehorsams würde die Einheit der Staatsver­
waltung verloren gehen, und der Regent oder das Mi­
nisterium nicht im Stande sein, den Geschäftsgang des 
Ganzen im Zusammenhänge zu übersehen, die Wirkung 
der Anordnungen zu beurtheilen. Kein Beamte darf sich 
daher über die Stelle erheben, die ihm angewiesen wor­
den ist, — keiner sich anmafsen, die Ordnung des Ge­
schäftsganges zu stören, wie das Gesetz sie festgestellt 
hat 1 1 ). — Dadurch ist aber noch nicht gesagt, dafs der

11) von der Becke. 120.
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Beamte eine seelenlose Verwaltungsmaschine sein solle. 
Er ist vielmehr ein denkendes Organ der Verwaltung, als 
welches er keinen Befehl ausführen darf, ehe er dessen 
Zweckmäfsigkeit und Gesetzmäfsigkeit geprüft hat 12). 
Dazu wird er auch gewifs nicht so viel Zeit bedürfen, 
dafs dadurch der rasche Gang der Verwaltung in Stok- О о

12) Gönner. §. 79. „Ich glaube, dafs ein Staatsdiener, wel­
cher einen Befehl des Regenten oder seines vorgesetzten Departe­
ments erhält, und in demselben etwas zu finden glaubt, was mit 
seiner üeberzeugung, mit dem Staatsbesten, mit der öffentlichen 
Rechtlichkeit (wenigstens nach seiner Ansicht) unvereinbar ist, oder 
sogar die Grenzen der Regentengewalt überschreitet, nicht blofs be­
rechtigt, sondern sogar verbunden sei, in einer bescheidenen Ge­
genvorstellung die Gründe vorzutragen, aus welchen er die Zweck­
mäfsigkeit oder Rechtmäfsigkeit des erhaltenen Befehls bezweifelt.C( 
— Ist aber der Beamte zu einer solchen Gegenvorstellung verbun­
den, so ist er natürlich auch verbunden zur Prüfung jedes Befehls; 
das Eine folgt aus dem Andern. —

ken gerathen könnte. Denn jeder Staatsbeamte mufs die 
Landesgesetze kennen, und mufs mit den Localverhält­
nissen seines Wirkungskreises vertraut genug sein, um 
einen ihm zugekommenen Befehl danach beurtheilen zu 
können. — Dies ist sein Recht und seine Pflicht als 

-Staatsbeamte, als Staatsbürger, und als Mensch.
Der Staatsbeamte hat das Recht und die Pflicht, die 

Zweckmäfsigkeit jedes ihm gewordenen Befehls vor der 
Ausführung zu prüfen, weil er im Umkreise seiner Amts- 
thätigkeit im Stande ist und sein mufs, zu erkennen, ob 
die beregte Maafsregel den örtlichen Interessen und Ver­
hältnissen anpassend ist, oder ob sie nicht etwa dieser 
Localität einen unverhältnifsmäfsig gröfseren Schaden be­
reiten würde, als der, aus der Allgemeinheit ihrer Aus­
führung, fürs allgemeine Beste erwartete Vortheil mögli­
cher Weise sein kann. — Der Beamte mufs natürlich 
voraussetzen, dafs diebefehlende Oberbehörde (oder die 
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Regierung, die überall ebenfalls als Oberbehörde, als die 
höchste zu betrachten ist) durch die bezügliche Anord­
nung nur das Beste des Staatsganzen sowohl, als auch 
der einzelnen Localität, bezweckte. — Er ist daher ver­
bunden, sie darauf aufmerksam zu machen, was sie etwa 
in den örtlichen Verhältnissen aus natürlicher Unkennt- 
nifs derselben übersehen hat. Denn in gröfseren Staa­
ten kann man unmöglich von einer Oberbehörde eine 
solche, in alle Einzelheiten eingehende, Vertrautheit mit 
allen Localinteressen und Verhältnissen verlangen. Wie 
tief aber ein solcher, an sich so natürlicher und verzeih­
licher, Mifsgriff die besonderen Interessen einzelner Lan­
destheile verletzen könnte, braucht wrohl nicht weiter aus­
geführt zu werden. Daraus erhellt nun für den Staats­
beamten die unmaafsgebliche Pflicht, wenn er einen sol­
chen Widerstreit der anbefohlenen Maafsregel mit den 
Localinteressen erkennt, für den Augenblick die Ausfüh­
rung auszusetzen. Doch mufs er sogleich der befehlen­
den Oberbehörde eine begründete Darstellung der Ver­
hältnisse machen, welche ihm die Befolgung der Anord­
nung, als durchaus schädlich, und diese selbst demnach 
als unzweckmäfsig, erscheinen lassen. — Entweder wird 
nun die Oberbehörde durch des Beamten Vorstellung 
überzeugt, und nimmt den Befehl ganz zurück, oder ver­
ändert ihn wenigstens den Verhältnissen gemäfs; oder 
aber sie beharrt bei ihrer Anordnung, die sie dann dem 
Staatsbeamten gegen seine Vorstellung motiviren mufs. 
Wird aber dieser dadurch nicht überzeugt, so mufs er 
seine abweichende Ansicht protocolliren lassen, dann aber 
unverzüglich zur Ausführung des Befehls schreiten 13). — 
Es sei denn, dafs etwa die Unzweckmäfsigkeit, ja Schäd­
lichkeit, desselben ihm so dringend erscheint, dafs er 

13) von der Becke. §. 87.
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sich verpflichtet glaubt, vor dessen Befolgung sich vom 
Ministerium (wenn der Befehl nicht von diesem ausging) 
eine Entscheidung auszubitten, ja bis zum Regenten zu 
gehen, wenn die Verfassung, oder die Organisation der 
Behörden, ihm auch dazu Mittel an die Hand geben 1 4). 
Wird ihm auch von diesen obersten Instanzen nur die 
Entscheidung, dem Befehle Folge zu leisten, so mufs er 
es thun, nachdem er sich, durch protocollirte Verwah­
rung, gegen die Verantwortlichkeit für den, aus jener 
Maafsregel möglicher Weise entspringenden, Schaden ge­
schützt hat. Ein solches Verfahren mufs selbst dem 
Staatsbeamten in der Instruction vorgeschrieben werden, 
weil sonst die Verwaltung ihre Zwecke, für das Wohl 
aller Staatsgenossen, unmöglich erreichen kann. Der Be­
amte mufs daher, für die Beobachtung dieser Vorschrift, 
verantwortlich gemacht werden können, nicht aber da­
für, dafs er nicht augenblicklich einen, — ihm schäd­
lich und unzweckmäfsig scheinenden, — Befehl vollzo­
gen hat. —

§. 103.
Eine noch viel gröfsere Berechtigung und Verpflich­

tung, zur Prüfung der ihm zukommenden Aufträge, mufs 
dem Staatsbeamten, in Hinsicht auf deren Gesetzmäfsig- 
keit, zugesprochen werden; wenigstens in sofern man die 
Herrschaft des Rechtsgesetzes als die nothwendige Grund­
lage des Staatslebens überhaupt ansieht. Die Gesetzmä- 
fsigkeit des Befehls kann nun in gedoppelter Hinsicht 
geprüft werden, — in formeller und in materieller, — 
für welche beide Puncte die Verwaltungsgesetzgebung die 
Normen liefern mufs. — Der Befehl ist formell gesetz­
mäfsig, wenn er in der durch das Gesetz vorgeschrie­
benen Form, und von einer durch die Verfassung dazu

14) Gönner. §. 79.
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befugten Behörde (sei es eine Oberbehörde, das Mini­
sterium oder der Regent ) ergeht. Fehlt eines dieser Er­
fordernisse, so ist der Staatsbeamte verpflichtet, sich bei 
der befehlenden Behörde selbst, oder nöthigen Falls bei 
seiner verfassungsmäfsigen Oberbehörde, eine Entschei­
dung über sein Verhalten zu erbitten, da er nothwen­
dig für die Vollziehung eines Befehls, dem die gesetz­
liche Form mangelt, der Verantwortlichkeit unterliegt. 
Man kann daher dem Beamten auch nicht das Recht 
absprechen, so lange der Form keine Genüge geschehen, 
dem Befehl den Gehorsam zu versagen 15). — Aller­
dings ist die Form nur eine Aeufserlichkeit. Sie wird 
aber hier eine unumgängliche Bürgschaft des Rechtszu­
standes der Verwaltung, und eben daher mufs denn auch 
das Gesetz den Beamten, bei seiner rechtmäfsigen Wei­
gerung, vor ihm nachtheiligen Folgen schützen. —

15) Mohl. Das Staatsrecht des Königreichs Würtemberg. 
I. Tübingen, 1829. p. 655. Anmerk. 5. —

Es versteht sich von selbst, dafs Fälle eintreten 
können, wo bei Dringlichkeit der Umstände die vor- 
schriftmäfsige Form aus den Augen gesetzt werden kann, 
und dennoch der Beamte den Befehl vollziehen mufs, 
wenn er in materieller Hinsicht nichts einzuwenden fin­
det. Die Unterscheidung einer solchen, durch die Um­
stände hervorgerufenen, von einer willkührlichen Form­
vernachlässigung oder Form Widrigkeit, mufs und kann 
der Einsicht des Beamten überlassen bleiben. Doch ist 
er jeden Falls berechtigt, sich auch in solchem Falle, 
gegen daraus entspringende Verantwortlichkeit, protocol­
larisch zu verwahren.

§. 104.
Von noch viel höherer, ja von der höchsten Wich­

tigkeit, ist jedoch die Verpflichtung und Berechtigung 
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des Staatsbeamten, den ihm ertheilten Befehl, in Hin­
sicht auf dessen materielle Gesetzmäfsigkeit, zu prüfen. 
Denn es wäre eine offenbare Proclamirung der vollstän­
digsten Willkührherrschaft (wo nicht etwa eine 'Volks­
vertretung eine Schranke bildet), wenn man dem Beam­
ten hier blindes Gehorchen vorschreiben wollte. Die ma­
terielle Gesetzmäfsigkeit eines Befehls besteht aber darin, 
dafs der Inhalt desselben dem Buchstaben, weder der 
Amtsinstruction, noch der allgemeinen Instruction, noch 
aber der Verfassung und den allgemeinen Landesgesetzen 
widerspricht. — Wenn nun der Beamte einen solchen 
Widerspruch zu finden glaubt, so mufs er den Vollzug 
der Anordnung aussetzen, und, in einer begründeten Vor­
stellung, die befehlende Behörde auf die von ihm bemerkte 
Gesetzwidrigkeit aufmerksam machen. Beharrt sie dessen 
unerachtet bei ihrem Ausspruche, und kann der Beamte 
sich dagegen von der Gesetzmäfsigkeit des belegten Be­
fehls dennoch nicht überzeugen, so mufs er die Sache 
einer höheren Oberbehörde, dem Ministerium, dem Re­
genten, vorlegen. Wird nun aber der Befehl auch von 
allen diesen Instanzen bestätigt, so hat der Beamte, — 
wenn er von der Gesetzwidrigkeit überzeugt bleibt, — 
den Gehorsam zu verweigern. Denn das bestehende 
Gesetz mufs die höchste Richtschnur der Handlungen 
aller Staatsbürger, vor Allem aber jedes Staatsbeamten, 
sein. Zwei Wege kann dieser für sein nunmehriges 
Verhalten einschlagen, zwischen welchen die Wahl von 
seiner Einsicht und den Umständen abhängt. — Entwe­
der er wartet die Folgen seiner beharrlichen Weigerung 
ab, oder er nimmt, um so der Ausführung der Gesetz­
widrigkeit sich zu entziehen, seinen Abschied, der ihm 
nicht verweigert werden kann. Das Gesetz mufs den 
Staatsbeamten in einem solchen Verfahren schützen, weil 
sonst jede Garantie eines Rechtszustandes im Staate über­
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haupt vernichtet wäre. Denn was hilft die allervollkom­
menste Gesetzgebung, wenn gerade Diejenigen, welche 
über deren Ausführung und Anwendung wachen sollen, 
dasselbe ohne Weiteres nicht blofs übertreten können, 
sondern auch übertreten müssen? Was soll man von 
dem Staate erwarten, dessen Beamte bestraft wird, weil 
er das Gesetz über Alles ehrte? Kann die Nichtvollzie­
hung eines Befehls, dessen Vollzug den Beamten straf­
fällig gemacht hätte, für diesen doch zugleich ein Ver­
brechen sein? I6) — Nein, in jedem Staate, wo das 
Recht herrscht, wird der Staatsbeamte hohe Anerkennung 
finden, der kühn und freimüthig erklärt, dafs er vor Al­
lem dem Gesetze treu bleiben will.

16) Mohl. I p. 655. Anmerk. 5.

Steht es fest, dafs jede Verletzung des Gesetzes Ver­
brechen ist, so ist auch der Staatsbeamte ein Verbrecher, 
wenn er ein Gesetz des Landes verletzt, mag er es nun 
aus eigenem Antriebe, oder auf fremden Befehl, gethan 
haben. Seine Verantwortlichkeit und Strafwürdigkeit 
bleibt dieselbe, wenn später ihn auch Willkühr der Strafe 
entzieht. — Denn, in Hinsicht auf die Zweckmäfsigkeit 
einer Maafsregel, kann der Beamte sich irren, oder nicht 
immer im Stande sein einzusehen, wie das Staatsinteresse 
gerade von den bezüglichen örtlichen Interessen ein noth­
wendiges Opfer erheischt.

Aber die Gesetze zu kennen ist er verpflichtet, und 
jede Uebertretung derselben mufs, nothwendiger Weise, 
für ihn eine unausweichliche Verantwortlichkeit zur Folge 
haben. Gegen diese kann er sich nicht verwahren, weil 
seine erste Bürgerpflicht in der Ehrfurcht vor dem Ge­
setze besteht, und er vor Allem Bürger des Staats, dann 
erst dessen Beamte ist. Diese Verantwortlichkeit kann 
er nicht auf die Oberbehörde abwälzen, die den Befehl 
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gab, wie Mo hl (an der angeführten Stelle) glaubt, weil 
er verpflichtet ist, selbst zu wissen, was die Gesetze vor­
schreiben.

§. 105.
Aber der Staatsbeamte hört auch nie auf Mensch zu 

sein, und ist daher nach den Gesetzen der Moral berech­
tigt und verpflichtet, den ihm gewordenen Auftrag, in 
Hinsicht auf dessen moralische Rechtmäfsigkeit, zu prü­
fen, — ob er denselben nämlich ausführen kann, ohne 
sein Gewissen zu beschweren 17). — Dabei darf er frei­
lich nie vergessen, dafs es im Staatsleben Momente gicbt, 
wo der Staatsbürger seine Eigenschaft als solcher vor 
Allem beachten, und sein Gefühl als Mensch für den Au­
genblick vergessen mufs, — um, ohne Rücksicht auf das­
selbe, nur die Erhaltung des Staats im Auge zu haben. 
Denn eben nur der Staat gewährt ihm überhaupt die 
Möglichkeit Mensch zu sein, nach den höchsten mensch­
lichen Zwecken zu streben. Doch im gewöhnlichen Laufe 
der Dinge, wo eben nicht solche besondere Umstände 
ins Leben des Staats eingreifen, mufs auch dem Beam­
ten, wie jedem Menschen, sein Gewissen die höchste, 
letzte, Richtschnur seines Handelns sein.

17) Hierzu gehört natürlich auch, dafs der Befehl dem Geiste, 
weder der Amtsinstruction, noch der Verfassung und der Landesge­
setze widerspricht, so wie eben der Beamte diesen Geist aufgefafst 
hat. Der Geist der Gesetze kann verschieden verstanden werden, 
und die individuelle Auffassung ist daher eine moralische Ueber- 
zeugung des Beamten, welcher er gleich dem Ansprüche seines 
Gewissens folgt; der Buchstabe der Gesetze ist dagegen für Alle 
gleich.

Allerdings mag es auch dann Verhältnisse geben, wo 
der Beamte, durch eine allzu ängstliche, enge Ansicht von 
dem Moralgesetze, in der freien amtsmäfsigen Wirksam­
keit gehindert, Befehle seines Oberen auf eine allzu feine 
___________ Waage 
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Waage legen, und dadurch den Gang der Verwaltung 
stören würde. Dann freilich ist er seiner Stellung nicht 
gewachsen, und thut besser den Staatsdienst zu verlas­
sen, als seinem Gewissen, wie es sich nun einmal bei 
ihm ausgebildet hat, Fesseln anzulegen. Denn vor den 
Vorwürfen desselben würden ihn weder die Zufrieden­
heit seiner Oberen, noch die Belohnungen seines Für­
sten schützen. — Von einer solchen übermäfsigen Aengst- 
lichkeit, von einer solchen Quäkerhaftigkeit des Gewis­
sens, ist aber hier auch nicht die Rede. Sondern nur 
davon, dafs der Staatsbeamte als Mensch berechtigt und 
verpflichtet ist, den ihm gewordenen Auftrag nicht aus­
zuführen, wenn derselbe dergestalt seinem Gewissen wi­
derstreitet, dafs er es, selbst mit dem Gedanken an das 
Gebot höherer Staatsinteressen, nicht beschwichtigen kann. 
In solchem Falle kann und mufs er deshalb auf gezie­
mende Weise seiner Oberbehörde, und nöthigen Falls 
bis zum Regenten, Vorstellungen machen, weil er sowohl 
über das vielleicht Irrthümliche seiner Befürchtungen be­
lehrt werden, als dagegen auch die Oberbehörde etc. 
von der nicht genug bedachten Maafsregel zurückkommen 
kann. Tritt aber weder das Eine, noch das Andere 
ein, so ist der Staatsbeamte berechtigt und verpflichtet, 
sein Amt niederzulegen 18). — Verpflichtet ist er dazu, 
weil er dem Befehle nicht Widerstand leisten, den Ge­
horsam nicht versagen darf. Denn seine Ansichten sind 
blofs auf sein individuelles Gefühl, nicht (wie bei ma­
terieller Ungesetzmäfsigkeit des Befehls) auf den deut- 

18) von der Becke. §.86. — Seuffert. §.93. Dafs ihm 
dafür seine etwaigen Ansprüche auf Pension etc. entzogen werden 
können, kann nicht geläugnet werden, wohl aber, dafs diese Ent­
ziehung auf irgend welchem Rechtsprincipe beruhe. Unter keiner 
Bedingung kann jedoch der Staatsbeamte, für sein Benehmen, einer 
Strafe unterworfen werden.

15
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liehen Buchstaben des Gesetzes gegründet, so dafs also 
ein Irrthum von seiner Seite möglich ist. Auch hemmt 
er auf diese Weise nicht den Gang der Verwaltung, in­
dem sein Nachfolger im Amte (der ihm in der Verwal­
tung am nächsten stehende, ihn provisorisch ersetzende 
Staatsbeamte) vielleicht die Vollziehung des Befehls mit 
seinem Gewissen für vereinbar hält 19 20). — Er ist dazu 
berechtigt, weil (wie gesagt) der Beamte nicht aufhört 
Mensch zu sein, und er daher der Stimme Gottes, die 
sich in seinem Gewissen ausspricht, mehr gehorchen soll, 
als den Menschen. Denn der Staat ist nur das Mit­
tel zur Erreichung der Zwecke der Menschheit, die der 
Staatsbürger immer für sich als die höchsten anerkennen 
mufs. — Wollte man auch hier es dem Staatsbeamten 
zum Gesetze machen, dafs er blind den Befehl seiner 
Oberen befolge, und ihnen die Verantwortlichkeit über­
lasse, — so macht man ihn zum Knecht jeder Will- 
kühr 2°), erniedrigt ihn von seiner Menschenwürde, 
und vernichtet den Staat in seinen höchsten und letzten 
Zwecken. Die Regierung kann strafen und belohnen; sie 
kann den Verbrecher den von ihr selbst verordneten Ge­
richten, den Gesetzen, die sie aufrecht erhalten soll, ent­
ziehen, aber nicht den unabwendbaren, unabänderlichen 
Aussprüchen seines Gewissens, das sich nicht mit jener 
Idee, von Abwälzung der Verantwortlichkeit, beschwich­
tigen lassen wird.

19) Tritt aber auch hier wiederum derselbe Fall ein, so mufs 
auch dieser Beamte so handeln, und die Oberbehörde wird einsehen 
müssen, dafs sie Unrechtmäfsiges verlangte.

20) von der Becke. §. 85.

§. 106.
Einer anderen Ansicht über diesen Gegenstand ist 

Gönner (§. 19.), indem er sagt: „Hat aber der Staats­
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diener alle diese Mittel (d. h. Vorstellungen und Be­
schwerden) erschöpft, und die Regierung besteht auf 
ihren Befehl, dann, glaube ich, bleibe dem Staatsdiener 
nichts als gloria obsequii übrig 2 l). — Zum Forum des 
Staatsdieners gehören alle Diensthandlungen, bei welchen 
die Ueberzeugung der Staatsgewalt allein entscheidet, bei 
welchen jede Entscheidung des Privatmanns entfernt sein 
mufs, bei welchen der einzelne Staatsdiener keinen Wil­
len, keine Entscheidungsgewalt hat, bei welchen ihm, 
sofern er höhere Befehle nur vollzieht, gar keine Ver­
antwortlichkeit auflieget, bei welchen jede Rücksicht auf 
sein Gewissen als Private verschwindet, bei welchen 
man als Privatmann kein Urtheil über ihre Rechtlichkeit 
sich anmafsen darf, bei welchen daher einem Staatsdiener, 
der alle Gegenvorstellungen und verfassungsmäfsigen Ge­
genmittel erschöpft, und durch das: Dixi et liberavi 
animam,^ alle Verantwortlichkeit von sich abgewälzt hat, 
nichts, als gloria obsequii übrig bleibt. Will er seiner 
Privatüberzeugung den Staatsdienst zum Opfer bringen, 
so kann er sein Amt niederlegen, sofern Staatsdienste 
als Nahrungsstand ihm Vortheile bringen, er also auf 
seinen Vortheil verzichtet, und der Regent, der ein an­
deres taugliches Subject findet, seine Einwilligung er- 
theilt; aber dann hat er auf Fortdauer der Besoldung oder 
auf eine Pension keinen Anspruch. Wer mir den Ein­
wurf machte, dafs dem Gewissen kein Zwang angelegt, 
dafs der Staatsdiener nicht zum Sclaven oder zur Ma­
schine herabgewürdigt werden dürfe, dafs diese Meinung 
zum Despotismus führe, den mufs ich erinnern, dafs dem 
Gewissen des Staatsdieners, der, nach Erschöpfung aller

21) Unter gloria obsequii versteht Gönner (§. 79.) des Be­
amten Verbindlichkeit, die Befehle des Regenten oder vorgesetzter 
Behörden in seinen Amtssachen, ohne alle Rücksicht auf seine Pri­
vatüberzeugung, zu befolgen.

15*
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Mittel, vor jeder äufsern und innern Verantwortlichkeit 
frei ist, kein Zwang angelegt werde, dafs der Staatsdie­
ner zum Gehorsam gegen die Befehle der Staatsgewalt 
verpflichtet, und in sofern nach dem Wesen der Staats­
verfassung nothwendig eine Maschine sei; dafs die Ueber- 
zeugung und der Befehl der Staatsgewalt durch eine 
Unterwerfung unter das Urtheil eines einzelnen Staats­
dieners nicht herabgewürdigt werden dürfe, und dafs 
die gegentheilige Meinung zur Anarchie führe, ohne den 
Despotismus zu hindern, indem der Despot immer andre 
Menschen finden würde, welche seine Befehle vollzie­
hen.“ — Die Widerlegung dieser Grundsätze liegt in 
dem Obengesagten. Nur der Schlufs selbst verdient noch 
eine besondere Beleuchtung. Denn jeder Laut des Wor­
tes Anarchie ist centnerschwer, und keiner politischen 
Ansicht kann ein furchtbarerer, verhängnifsvollerer Vor­
wurf gemacht werden, als der, zur Anarchie zu führen. 
Wenn aber unter Anarchie, wenigstens in jedem auf 
Herrschaft des Rechts gegründeten Staate, das Nichtvor­
handensein rechtlicher Herrschaft verstanden werden mufs, 
so ist nicht einleuchtend, wie ein solcher, alles Staats­
leben vernichtender, Zustand dadurch herbeigeführt wer­
den kann, dafs man den Staatsbeamten berechtigt und ver­
pflichtet, im ganzen Umfange seiner Amtsthätigkeit streng 
den Gesetzen des Landes und denen seines Gewissens 
zu folgen, — da doch dieses die Pflicht jedes Staatsbür­
gers ist, vom Fürsten herab bis zum letzten Tagelöh­
ner. — Oder sollte etwa jede rechtliche Herrschaft un­
möglich werden, weil nicht jeder von Oben kommende 
Befehl sogleich ausgeführt wird, sondern zuerst beach­
tet werden soll, ob derselbe nicht in — unmöglich in 
den höchsten Regionen der Verwaltung genau genug ge­
kannte — örtliche Interessen vernichtend eingreift? — 
Sollte etwa jede rechtliche Herrschaft unmöglich werden, 
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weil, durch alle Stadien der Verwaltung hindurch, das 
Gesetz das letzte Kriterium der Ausführbarkeit und Thun- 
lichkeit aller Maafsregeln ist, während ja doch auf Herr­
schaft des Gesetzes jeder Staat basirt sein mufs? — Nein, 
nicht dadurch wird Anarchie entstehen. Wohl aber kann 
diese furchtbarste Geifsel der Staaten dann ins Leben 
treten, wenn der Bürger fühlt, dafs es nicht sein Bestes 
ist, was hauptsächlich bezweckt wird, sondern der rasche 
maschinenmäfsige Gang der Verwaltung; wenn er sieht, 
dafs das Gesetz nur für ihn als Kappzaum gegeben ist, 
nicht aber zugleich eben so für diejenigen gilt, die nach 
Pflicht und Recht es wahren, es beschützen sollten; wenn 
der Bürger fühlt, dafs seine theuersten Interessen, dafs 
die Gesetze nur ein Spielball der Willkühr sind. Dann 
wird er sich fragen, ob das der Zweck einer rechtlichen 
Herrschaft ist, — und Wehe einem solchen Staate, — 
denn mit dieser Frage ist er in seinen Grundfesten er­
schüttert. —

§. 107.
Wir wollen hoffen, dafs es unter den europäischen 

Staaten keinen giebt, wo man mit Grund zu befürch­
ten hätte, dafs ein Staatsbeamter in die schwierige Lage 
versetzt werden könnte: zwischen dem, seinen Oberen 
schuldigen Gehorsam und der Achtung vor den Landesge­
setzen, so wie der Scheu seines Gewissens, wählen zu 
müssen. Dafs überall, oder in einem besonderen Staate, 
ein solcher Zustand zu befürchten stände, — davon ist 
auch nicht die Rede gewesen, sondern nur von Dem, 
was Pflicht und Recht, in einem solchen unglücklichen 
Falle, dem seinem Gewissen und seinem Vaterlande treuen 
Beamten zu thun gebieten würden. — Wohl weiset aber 
Gönner auf die Möglichkeit eines solchen Verhältnis­
ses hin, wenn er (in der angeführten Stelle) zuletzt sagt: 
die ihm gegentheilige Meinung führe zur Anarchie, ohne 
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den Despotismus zu hindern, indem der Despot immer 
andre Menschen finden würde, welche seine Befehle voll­
ziehen. — Man soll also lieber keine Gesetze aufstel­
len, weil der Despot sie ja doch umgehen kann. Heifst 
das nicht der Despotie einen bequemeren Weg bahnen, 
indem man sie von jedem rechtlichen Widerstande be­
freit, und ist das nicht der kürzeste Weg zur Anarchie? 
Ist Despotie nicht an sich schon Anarchie, wenn Anarchie, 
wie gesagt, das Nichtvorhandensein rechtlicher Herrschaft 
bedeutet? Und abgesehen davon, — wie läfst es sich 
mit dem Sittengesetze vereinigen, dafs man dem Staats­
beamten vorschreibt, nur selbst das Widergesetzliche zu 
thun, weil sonst doch ein Anderer es thun würde? — 
Wir wollen zu Gönner’s Ruhme glauben, dafs dieses 
nicht seine Meinung war, sondern dafs er nur fürchtete, 
die Verwaltung würde nicht mehr so rasch und durch­
greifend wirken können, wenn man dem Beamten er­
laubte, neben dem auszuführenden Befehle, auch noch an 
dessen Gesetz- und Rechtmäfsigkeit zu denken. „Denn 
(sagt der angeführte Schriftsteller), wie eine Uhr stille 
stehen müfste, wenn jedes Rad sich bedenken dürfte, 
ob es in die Fugen des andern eingreifen wolle, eben 
so würde die ganze Staatsverwaltung stocken, wenn dem 
untergeordneten Staatsdiener erlaubt wäre, gegen Befehle 
der vom Regenten ihm vorgesetzten Behörde sich un­
gehorsam zu bezeigen. (Von Ungehorsam ist auch gar 
nicht die Rede, sondern von Verhinderung einer Unge­
setzlichkeit.) Denn eben das Wesen der Maschinerie 
für den Staatsdienst fordert mehrere, in verschiedenen 
Stufen untergeordnete, Aemter, welche durch die ihnen 
vorgesetzte Behörde mit dem Centralpuncte der Regie­
rung Zusammenhängen, und durch diese Zwischenräder 
vom Regenten in einer dem Ganzen anpassenden Bewe­
gung erhalten werden.“ (§. 80.) Diese künstliche Ma­
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schinerie, fürchtet er nun eben, könnte gestört werden, 
und macht so den Staat zur Maschine, und überhaupt das 
Mittel zum Zwecke. Denn was ist die Verwaltung an­
ders, als ein Mittel zur Erreichung des Staatszwecks, 
der selbst wieder nur Mittel zur Erreichung der höch­
sten Zwecke der Menschheit ist? Und wenn diese das 
letzte Kriterium sind, — so ist wohl nicht schwer zu 
entscheiden, ob für das Wohl des Staats eine rasche 
maschinenmäfsige Bewegung der Verwaltung, — oder aber 
eine, durch alle Stadien des Staatsorganismus durchge­
führte, Herrschaft des Gesetzes das Vorzüglichere sei. —

Um dem Staate, um dem Beamten, seine Würde 
zu erhalten, mufs also derselbe selbst für jede Ueber- 
tretung des Gesetzes verantwortlich sein, gleichviel ob 
sie in seinem eignen Willen lag, oder Folge eines ihm 
zugekommenen Befehls war; — und das: dixi et libe- 
ravi animam — kann nie in dem von Gönner ge­
brauchten Sinne gelten.

§. 108.
Wenn aber gesagt worden, dafs bei einem Zweifel 

des Staatsbeamten, über die Anwendbarkeit und Zweck­
mäfsigkeit einer ihm vorgeschriebenen Maafsregel, er zwar 
eine Vorstellung deshalb der Oberbehörde machen, dann 
aber auch gegen seine Ansicht ihrem Befehle nachkom­
men müsse, — so scheint Malchus (I. p. XXL) dieses 
Recht der Vorstellung selbst ihm absprechen zu wollen. 
Denn er beschränkt, — „wegen der wohl nicht in Zwei­
fel zu ziehenden Nothwendigkeit der Centralisirung, so­
wohl des Impulses, welcher die Action der Verwaltung 
belebt, als der Resultate, die aus derselben sich erge­
ben,“ — „die Verantwortlichkeit der untergeordneten 
Mittelbehörden auf die pünctliche Befolgung der Anord­
nungen der denselben vorgesetzten höhern Behörde und 
auf dasjenige, was ihrer selbstständigen Wirksamkeit über­
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lassen ist, und hält, in der erstem Beziehung, die Ver­
antwortlichkeit dieser Behörden gewissermafsen in jene 
ihrer Departementchefs für eingekörpert“ 22). Wenn 
aber auf diese Weise, durch alle Stadien der Verwal­
tung, die Verantwortlichkeit für die Folgen des angeführ­
ten Befehls hinauf auf den Departementchef, auf den Mi­
nister, gewälzt wird, — sollte dieser sich nicht dann viel­
fach mit dem Hasse derer belastet sehen, deren theuer- 
ste Interessen, — ohne Nutzen für den Staat, — in 
Folge der von ihm befohlenen Maafsregel verletzt wer­
den, deren Wirkung er in der Entfernung, und bei der 
Unmöglichkeit der Kenntnifs aller Localverhältnisse, nicht 
berechnen, nicht voraussehen konnte? Wird nicht oft 
blofs der Buchstabe seines Befehls, ohne alle weitere 
Rücksichten, befolgt werden, da der Beamte nur für die 
stricte Ausführung verantwortlich ist, daher auch nicht 
verpflichtet sein kann, in den Sinn der Anordnung ein­
zudringen? — Es wird der Beamten genug geben (be­
sonders wo der ganze Beamtenstand noch nicht von mo­
ralischer und intellectueller Bildung durchdrungen ist), 
welche, froh durch das Vorzeigen des höheren Befehls 
vor jeder Verantwortlichkeit geschützt zu sein, frisch dar­
auf los regieren, ohne sich im geringsten um die Fol­
gen ihres Thuns zu bekümmern. Denn welchen Antrieb 
können sie auch haben, sich genau mit den Interessen 
und Verhältnissen ihres Amtskreises bekannt zu machen? 
Ihr Pflichtgefühl erstreckt sich nur: auf stricte Befolgung 
der höheren Anordnungen, oder auf die protocollarische

22) I. p. XXII. Dieser Ansicht scheint auch Dresch zu sein, 
wenn er sagt: „auch in der constitutionellen Monarchie mufs der 
auf die Verfassung vereidete Beamte seinen Oberen gehorchen, was 
hinauf gilt bis zum Beamten, auf den zuletzt die Verantwortlich­
keit haftet, p. 339.
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Gewifsheit, dieselben an eine etwaige Unterbehörde be­
fördert zu haben.

Liegt nicht in den harten Worten Web er’s (p. 119.) 
Wahrheit, dafs nämlich der Staatsbeamte dann eine von 
Bedientengeist beseelte Dienstmaschine wird? — Mit Recht 
sagt daher E m m e r m a n n (p. 227.): „ Man kann und darf 
daher den Staatsbeamten nicht, um die Verantwortlich­
keit (für genaue Befolgung der Verfassung und der Dienst­
pflichten) von ihm abzuwälzen, als Maschine betrachten. 
Auf diese Art würde das Gute und Nützliche in der 
Dienstführung von der obern Behörde unbelohnt, und 
das Schlechte unbestraft bleiben müssen. Hierin liegt 
genau der Unterschied zwischen der Obliegenheit der 
Staatsdiener zum Gehorsam und zum selbstthätigen Voll­
zug der Berufspflichten — gegen die Subordination der 
bewaffneten Macht, welche unbedingt, ohne Prüfung und 
Modification, die von der obern Militairbehörde erhal­
tenen Befehle zu vollziehen hat“ 23). — Wenn er aber 
dann hinzufügt: „Der Militairgehorsam mag wohl im Ci- 
vildienste in despotisch regierten Ländern zur Aufrecht­
haltung der Willkührherrschaft nöthig sein; dagegen ist 
er in constitutionellen Staaten offenbar schädlich und dem 
Staatszwecke zuwider, indem die Beamten sogar ver­
pflichtet sind, den obern Behörden die Nachtheile zu 
schildern, welche durch den rücksichtslosen Vollzug un- 
zweckmäfsiger Verfügungen entstehen würden, wobei es 
sich indessen von selbst versteht, dafs, nach erhaltener 
Belehrung und Erneuerung der Verfügung, der Vollzug 
nicht verweigert werden darf.“ — so wollen wir be­
haupten, dafs dieser Ausspruch nicht blofs für die con­
stitutionellen Staaten, sondern für alle wohlgeordneten 
Staaten gilt, und dafs jene Nothwendigkeit des Militair- 

23) Pölitz. Staatswissenschaftliche Vorlesungen. III. p.315.
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gehorsams im Civildienste, in Europa höchstens noch in 
der Türkey Statt finden mag.

C. Inbegriff der Verantwortlichkeit der 
Staatsbeamten.

§. 109.
Fassen wir nun alles in diesem Abschnitte Gesagte 

zusammen, so ergiebt sich für die Bestimmung der amt­
lichen Verantwortlichkeit jedes Staatsbeamten (so wie 
jedes Collegiums von Staatsbeamten, als moralische Per­
son betrachtet) folgendes Resultat:

Jeder Staatsbeamte ist im ganzen, vom Gesetze be­
stimmten, Umfange seiner Amtsthätigkeit verantwortlich. 
Jeder Staatsbeamte ist verantwortlich für alle seine Amts­
handlungen, für welche das Gesetz ihm Selbstständigkeit 
zugesprochen hat, sobald er Etwas gegen den, durch 
den Geist der allgemeinen Dienstinstruction zu suppli- 
renden, Buchstaben der Amtsinstruction, — gegen die 
Verfassung und gegen den Buchstaben der Landesgesetz­
gebung überhaupt, — gethan oder unterlassen hat.

Jeder Staatsbeamte ist verantwortlich für alle seine 
Amtshandlungen, — für welche das Gesetz ihn auf Be­
folgung der Anordnungen seiner Oberbehörden angewie­
sen hat. Nämlich: 1) Für jede Nichtbefolgung dieser An­
ordnungen, es sei denn, dafs dieselben dem Buchstaben 
seiner Instruction und der Verfassung und Landesgesetz­
gebung überhaupt zuwiderliefen. — 2) Für die Folgen 
jedes von ihm vollzogenen Befehls, sobald er durch sein 
Amt im Stande ist, dessen Zweckmäfsigkeit oder Un- 
zweckmäfsigkeit, in Bezug auf sein Amtsgebiet, zu er­
kennen; — es sei denn, dafs er vor Vollzug des Be­
fehls der competenten Oberbehörde darüber vorgestellt 
und, bei wiederholtem Befehle, seine abweichende An­
sicht protocollarisch bewahrt hat. — 3) Für jede auf hö­
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heren Befehl begangene Verletzung der Verfassung und 
der bestehenden Landesgesetzgebung; besonders, wenn 
er nicht einmal vorher der competenten Oberbehörde, 
bis zum Fürsten hinauf, darüber vorgestellt hat.

Immer aber kann diese Verantwortlichkeit der Staats­
beamten nur eine richterliche sein 24 25), sei es auf admi­
nistrativem, oder auf justiziellem Wege. Denn, so wie 
sie dem Volke die Bürgschaft einer gerechten und zweck- 
mäfsigen Verwaltung, und der Regierung die eines gere­
gelten tüchtigen Ganges der Verwaltung sein soll, — so 
mufs sie hinwiederum auch so geordnet sein, dafs sie 
dem Staatsbeamten eine Bürgschaft für die Unverletzbar­
keit seiner Rechte, ein Schutz gegen Willkühr jeder Art, 
ist. Hieraus geht aber nun wieder hervor, dafs die Ver­
antwortlichkeit der Staatsbeamten eine gedoppelte sein 
mufs: gegen den Staat überhaupt, und gegen die Regie­
rung insbesondere. Was die erstere anbetrifft, so wird 
sie (im constitutioneilen Staate) ins Leben gerufen von 
den Volksvertretern, theils aus eigenem Antriebe, theils 
auf Petition einzelner Staatsbürger oder Gemeinden, ent­
weder durch Vorstellungen bei der Regierung, oder auch 
durch förmliche Anklage vor dem Staatsgerichtshofe 2 5). — 
Die Verantwortlichkeit der Staatsbeamten gegen die Re­
gierung insbesondere aber, die hier allein in Betracht 
kommen soll, fliefst mit der, der Regierung zustehenden, 
Dienstgewalt über die Staatsbeamten zusammen, über wel­
che im folgenden Abschnitte das Nothwendige gesagt wer­
den soll.

24) Krug. p. 231.

25) Ein Gericht, dessen Zusammensetzung die völlige Un­
abhängigkeit seines Urtheils von jedem äufseren Einflüsse verbür­
gen mufs.
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II. Dienstgewalt der Staatsgewalt über die 

Staatsbeamten.

- §• no.
Die Dienstgewalt 2 6) ist der Inbegriff der, bei der 

hier zu betrachtenden Gestaltung des Staatswesens, der 
Staatsgewalt als Organe des Staats zustehenden Rechte 
in Hinsicht auf die Staatsbeamten, bei wirklicher Amts­
verwaltung derselben: jedoch so, dafs diese Rechte sich 
nicht auf die Verantwortlichkeit selbst beziehen, sondern 
auf die Amtsführung durch die Staatsbeamten und das 
Verfahren der Staatsgewalt gegen dieselben. Die Dienst­
gewalt mufs daher das Recht umfassen, die Staatsbeam­
ten in ihrer Amtsverwaltung zu beaufsichtigen, dieselbe 
nöthigen Falls zu untersuchen und. in Folge der Unter­
suchung, den schuldig befundenen Staatsdiener nach den 
Gesetzen zu bestrafen, — so wie das Recht, die Staats­
beamten, — versteht sich immer in den Grenzen der 
Gesetze und nach dem Gebote des Staatszwecks, — in 
den für sie passendsten Aemtern zu verwenden. — Die 
Dienstgewalt gebührt der Staatsgewalt, als unmaafsgeb- 
liehe Bedingung des ihr zugefallenen Rechts, die Ge- 
sammtverwaltung des Staats nicht blofs zu leiten, son­
dern unmittelbar von sich ausgehen zu lassen; — wel­
chem Rechte natürlich die Pflicht segenübersteht, das­
selbe so auszuüben, dafs diese Umgestaltung in den Ver­
hältnissen des Staatslebens nicht eine Hemmung werde für * 

26) Dienstgewalt wird hier in engerer Bedeutung verstanden, 
oder in einem anderen, als dem gewöhnlichen Sinne, nach wel­
chem z. B. Zachariä (IV. 2te Abtheilung. p.310.) Dienstge­
walt das Recht des Herrschers nennt, ein rechtskräftiges Urtheil 
über die Pflicht zu fällen, welche den Unterthanen als solchen ob­
liegt, ihre Kräfte zum Dienste des Staats zu verwenden. — Der 
Deutlichkeit wegen, war die Aufstellung jenes engeren Begriffes 
nothwendig.
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die möglichst vollständige Erreichung des Staatszwecks. 
— Die hier angedeuteten Rechte und Pflichten der 
Staatsgewalt bilden die Hauptmomente für die Betrach­
tung der Grenzen der Dienstgewalt, in sofern diese aus 
ihrem wahren Charakter nothwendig heraustritt, sobald 
sie nicht mehr durch dieselben bestimmt wird. Im­
mer aber ist sie blofs ein Recht der Staatsgewalt, und 
kann von keiner anderen Gewalt, oder moralischen Per­
son, im Staate angesprochen werden. Indessen wird da­
durch nicht ausgeschlossen, dafs in den constitutioneilen 
Monarchien, — wo die Verantwortlichkeit des Staats­
beamten in Wahrheit eine gedoppelte, gegen die Staats­
gewalt und gegen das Volk, ist, — die Volksvertreter 
eine Untersuchung der Amtsführung eines Staatsbeamten 
veranlassen, ihn förmlich anklagen können.

4

A. Recht der Staatsgewalt auf Aufsicht über die 
Staatsbeamten, oder die Dienstpolizei.

§. 111.
Die Verwaltung des Staats läuft in die Staatsgewalt 

(oder Regierung) zusammen, oder sie geht von ihr, wie 
von einem Centralpuncte, aus. Wie die Regierung da­
her das Recht hat, den Gang der Verwaltung zu regeln, 
so hat sie auch das Recht und die Pflicht, die von ihr 
gebrauchten Organe zu beaufsichtigen, weil sie nur auf 
diese Weise dem Staatsganzen, für Erreichung des Staats­
zwecks durch die Verwaltung, bürgen kann 27). — Die­
ser Aufsicht kann sich kein Staatsbeamte entziehen, noch 
selbst von der Regierung ihr ausdrücklich entzogen wer­
den 28), eben weil sie eine Garantie der Verwaltung 

27) Bischoff, p. 207.
28) Stillschweigend es zu thun, hängt natürlich von ihr ab, 

wenn es auch immer eine ungesetzliche Willkühr ist, die gleichsam 
einen Staat im Staate schaffen kann.
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ist, und mit der allgemeinen Verant5vortlichkeit der Staats­
beamten zusammenfliefst, mit welcher sie sich gegenseitig 
bedingt 2 9 ). Sie ist aber immer eine gedoppelte: zuerst 
und vorzüglich, über die Amtsführung der Staatsbeam­
ten; dann aber, in gewisser Rücksicht, auch über die 
Privathandlungen derselben.

Dafs der Regierung das Recht zusteht, die amtliche 
Thätigkeit der Staatsbeamten jederzeit zu beaufsichtigen 
und, wann es ihr belieben mag, einer Prüfung zu unter­
werfen, ohne dafs eine solche als ein Beweis des Mifs- 
trauens angesehen werden, noch den Beamten kränken 
kann, — geht aus dem bereits Gesagten hervor, und 
bildet zugleich eine der Hauptpflichten der Regierung 
gegen den Staat 29 30 31). — Aber aus eben dieser Verpflich­
tung der Regierung gegenüber dem Staate, in Hinsicht 
auf die Verwaltung, geht für dieselbe ein gleiches Recht 
und eine gleiche Pflicht hervor, auch die Privathandlun­
gen der Staatsbeamten, in sofern sie auf die Dienstver­
richtungen und auf das Wohl des Staats Einflufs haben, 
zu beaufsichtigen. — Denn es giebt Fehler und Laster, 
die gerade an dem öffentlichen Beamten am auffallend­
sten werden, ohne jedoch gesetzlich als Vergehen oder 
Verbrechen betrachtet werden zu können, und die nicht 
blofs einen nachtheiligen Einflufs auf die Amtsführung 
haben, sondern auch die, der Verwaltung so unentbehr­
liche, Achtung in der öffentlichen Meinung untergraben 
können. Dafs sich diese Aufsicht nicht auch auf gleich­
gültige Privathandlungen des Beamten, auf sein ganzes Pri­
vatleben beziehen darf, versteht sich von selbst 3 x). —

29) von der Becke. §. 53.
30) von der Becke. §. 54. — Gönner. §. 75.
31) von der Becke. §. 55. — Gönner. §.75. — Pölitz. 

Staatswissenschaftliche Vorlesungen. Ш. p.308. „Weil das Privat-
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Diese allgemeine, der Regierung zustehende, Aufsicht 

über die Staatsbeamten ist nun in letzter Instanz in den 
Händen des Fürsten, des Regenten. Er übt sie aber 
unmittelbar eigentlich nur über die obersten Staatsdie­
ner, die Minister etc., aus. Diesen überträgt er wieder 
in dieser Hinsicht seine Gewalt über die übrigen Ver­
waltungsbehörden, — so dafs diese Aufsicht, in welcher 
die Dienstpolizei 3 2) besteht, von unten auf, immer von 
den aufsteigenden Behörden über die ihnen untergebe­
nen gehandhabt wird, und eigentlich die ganze Dienst­
polizei zuletzt in den Händen der Minister ruht, je nach 
den verschiedenen Verwaltungszweigen. Denn sie selbst 
kommen, als einer Aufsicht (nämlich der des Fürsten) 
unterworfen, hier nicht in Betracht, wo nur von den 
eigentlichen Staatsbeamten die Rede ist. — Nie aber 
darf diese übertragene Aufsichtsgewalt so angeordnet sein, 
dafs der Staatsbeamte ganz in die Hände seiner Oberen * 

und Familienleben gerade im Gegensätze des öffentlichen Lebens 
steht, so kann und darf das Privatleben eines Staatsdieners nicht 
eher von den vorgesetzten Behörden berücksichtigt werden, als 
wenn man entweder einen störenden Einflufs desselben (z. B. durch 
Trunk, Spiel, Faulheit, zerrüttete Finanzen) auf die öffentlichen 
Dienstverhältnisse befürchten müfste, oder wenn bereits ein solcher 
Einflufs sichtbar, und Beschwerde oder sogar Klage gegen den Staats­
beamten wegen seines Privatlebens erhoben würde.“ —

32) Gewöhnlich wird unter Dienstpolizei nicht blofs die Auf­
sicht an sich über die Staatsbeamten verstanden, sondern auch die 
Folgen ihrer Wirksamkeit, d. h. Untersuchung, Disciplinarstrafen, 
Dispositionsrecht, überhaupt alle auf die Staatsbeamten bezüglichen 
Anordnungen. (Malchus. Politik der innern Staatsverwaltung. I. 
p. 49. d.) Allein diese Bedeutung ist zu weit und zu unbestimmt, 
und für die .hier ausgesprochenen Grundsätze über die Verhältnisse 
der Staatsbeamten durchaus nicht passend, indem nach denselben 
vieles unumgänglich aus dem Bereiche der, von Malchus den 
Ministern übertragenen, Dienstpolizei wegfallen mufs. Hier wird 
daher unter Dienstpolizei immer nur die Aufsicht selbst über die 
Staatsbeamten, nicht aber die daran geknüpften Folgen, verstanden.
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gegeben ist, oder dafs wieder diese mit Berichten über 
die ihnen Untergebenen so überhäuft werden, dafs ihrer 
eigentlichen Amtsthätigkeit Eintrag geschieht 33). —

33) Zachariä. p. 334. „Berichte, welche der Vorstand einer 
Staatsbehörde oder ein höherer Beamter über den Fleifs und die 
Sittlichkeit der ihm untergeordneten Staatsdiener regelmäfsig zu er­
halten hat (oder sogenannte Conduitenlisten ), verwandeln die Vor­
gesetzten in Ausspäher und Angeber, geben der Leidenschaftlich­
keit ein Mittel an die Hand, sich in das Gewand des Diensteifers 
zu kleiden." — Schl özer. Briefwechsel. LVI. p. 101. — Jeden­
falls müfste eine Bürgschaft da sein gegen alle Partheilichkeit. —

§• 112.
Wenn in allen Verhältnissen des Staatslebens das 

Gesetz herrschen mufs, und nirgends die Willkühr, so 
mufs auch die Dienstpolizei gesetzlich, nach ihren Gren­
zen, genau bestimmt sein, um so jedem nur zu leicht 
möglichen Mifsbrauche vorzubeugen, der natürlich den 
Zweck der Dienstpolizei, — die Erhaltung einer geregel­
ten, gerechten und guten Verwaltung, — in seinen Grund­
lagen zerstören würde. Denn jede Willkühr ist der Ver­
nichtungskeim gesetzlicher Herrschaft. — Das Maafs und 
die Grenzen der Ausübung der Dienstpolizei hängen nun, 
in den verschiedenen Staaten, von den in Anwendung 
seienden Verwaltungssystemen ab. Von den Vorzügen 
und Mängeln der einzelnen Systeme, von den Princi- 
pien der militairischen, büreaukratischen und collegiali- 
sehen Verwraltungsorganisation, von ihrer Anwendbarkeit 
je nach der Individualität eines besonderen Staats etc., 
kann hier nicht die Rede sein, weil dieser Gegenstand 
von zu hoher Wichtigkeit für das Wohl der Staaten 
ist, um eine flüchtige Behandlung zu erlauben. Es kann 
also hier nur, als Resultat einer Vergleichung jener Sy­
steme, die Ansicht ausgesprochen werden: — dafs, im 
Allgemeinen, eine zeitgemäfse, — von allen schleppenden 
_________ For-
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Formen des alten Schlendrians befreite, — Collegialver- 
Fassung in der Verwaltung durchaus den 5 orzug verdiene, 
weil nur dann eine freie Entwickelung des gesammten 
Volkslebens, eine Entfaltung aller, nicht blofs der ma­
teriellen, sondern auch der intellectuellen, Kräfte der 
Nation gedeihen, und weil nur durch sie dem Staate eine, 
überall und gleichmäfsig erscheinende, Herrschaft des Ge­
setzes gewährleistet werden kann. Dafs dagegen eine 
büreaukratische Organisation der Verwaltung im Allge­
meinen, wie Frankreich uns das höchste Muster dersel­
ben zeigt, Mittel und Folge eines militairischen Despo­
tismus ist (wie ihn Napoleon, der eigentliche Schöpfer 
der neueren Büreaukratie, in Frankreich ausübte, viel­
leicht anfangs ausüben mufste, um in diesem eisernen 
Netze den Dämon der Anarchie zu ersticken), und im­
mer im Kampfe mit allen freieren Staatsinstitutionen sein 
wird 3 4 ). —

B. Recht der Staatsgewalt, die Staatsbeamten, in 
Bezug auf ihre Amtsführung, einer Untersuchung 

und Bestrafung zu unterwerfen.

§• из.
Das Recht der Staatsgewalt, — zur Aufrechthaltung 

eines geregelten und gesetzmäfsigen Ganges der Staats­
verwaltung, als einer der ersten Bedingungen der Herr­
schaft des Rechts im Staate, — die Staatsbeamten in 
ihrer Amtsverwaltung zu beaufsichtigen, wäre völlig nich­
tig, wenn nicht damit zugleich das Recht verbunden wäre,

34) Pölitz. Staatswissenschaftliche Vorlesungen. III. p. 317. 
— Paulus. Gedanken zur Verbesserung der Staatsbeamtenprag­
matik, in Pölitz Jahrbüchern, 1833. II. p. 241 ff. — Dafs nicht 
in einzelnen Verwaltungszweigen eine büreaukratische Verfassung 
nothwendig sein sollte, soll indessen keineswegs geläugnet werden, 
hier aber ist nur von der Verwaltung iin Allgemeinen die Rede. 

16
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sie, wenn es nöthig erscheint, einer Untersuchung, und, 
— je nach den aus derselben sich ergebenden Umstän­
den, — auch, nach Maafsgabe der Gesetze, einer Strafe 
zu unterwerfen. Sobald in der Monarchie die Staatsge­
walt nicht diese Berechtigung hat, so ist ihre Stellung 
im Staate vernichtet. Nicht sie ist dann mehr die Lei­
terin des Staatslebens, sondern dieses findet sich, zu­
gleich mit der Verwaltung, der Eigenmacht des Staats­
beamten anheimgestellt, deren Willkühr auf diese Weise 
die heiligsten Rechte und Interessen des Volks preisge­
geben wären; — es sei denn, dafs däs Recht, die Amts­
führung der Staatsbeamten zu untersuchen und, erfor­
derlichen Falls, gesetzlich zu bestrafen, einer anderen, 
dazu genügend kräftigen, Gewalt im Staate anvertraut 
wäre. Immer aber wird, auch im letzteren Falle, das 
Recht der Mitwirkung der Staatsgewalt nicht abgespro­
chen werden können, wenn man die Einheit der Staats­
verwaltung erhalten, und ihre wohlthätige Wirksamkeit 
sichern will. Denn von der Staatsgewalt geht die ganze 
Verwaltung aus, oder läuft in sie zusammen, und jene 
ist daher auch am besten im Stande, die Organe dersel­
ben zu beaufsichtigen. — Die Gestaltung dieses Ver­
hältnisses hängt nun von der Stellung der Staatsgewalt 
im Staate ab, ob sie nämlich als das einzige, oder nur als 
ein untergeordnetes Organ der Staatsgesammtheit anzu­
sehen ist, — oder aber als der, wenn auch nicht einzige, 
doch höchste Ausdruck des Gesammtwillens. Wie dem 
aber auch sei, so ist klar, dafs ohne jenes Recht (das 
wir hier als im ausschliefslichen Besitze der Staatsgewalt 
ansehen, ohne jedoch in der constitutionellen Monarchie 
die Mitwirkung der Volksvertretung auszuschliefsen) die 
allgemeine Verantwortlichkeit aller Staatsbeamten, deren 
Nothwendigkeit zur rechtlichen Existenz des Staats wir 
erkannt, ihre Bedeutung verlieren würde. Erst durch 
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dasselbe wird sie zur wahrhaften Bürgschaft einer recht- 
gemäfsen Verwaltung. Daraus geht aber wieder hervor, 
dafs das bezügliche Recht zugleich eine Pflicht der Staats­
gewalt gegen die Staatsgesammtheit ist; eine Pflicht, deren 
Vernachlässigung oder Uebertretung allgemeiner Recht­
losigkeit im Staate die Bahn brechen könnte 35), wenn 
nicht etwa noch eine andere Gewalt im Staate zur Mit­
wirkung berechtigt und verpflichtet ist. — Das Recht 
und die Pflicht der Staatsgewalt, nach den von den Ge­
setzen vorgeschriebenen Normen, die Staatsbeamten, in 
Bezug auf ihre Handlungen und Unterlassungen bei der 
Amtsführung, zur Untersuchung zu ziehen und, erforder­
lichen Falls, einer Strafe zu unterwerfen, — ist daher 
eine der Grundbedingungen eines dem Rechte und der 
Vernunft angemessenen Staatslebens. Aber eben deshalb 
verlangt dasselbe auch die genauesten und deutlichsten 
gesetzlichen Bestimmungen über den Gegenstand, die Art 
und Weise, und die Grenze seiner Ausübung, — weil 
es sonst dem Staate eben so verderblich werden kann, 
als es in seiner rechtmäfsigen Gestaltung demselben zum 
Heile gereicht. Denn, so nachtheilig es sein würde, wenn 
die Staatsbeamten ganz, oder doch zu sehr, der Ausübung 
dieses Rechts entzogen wären, — eben so würde es die 
Wohlfahrt des Staats untergraben, wenn man die Staats­
beamten gänzlich der Willkühr der Staatsgewalt preis­
geben, oder sie doch nicht genugsam gegen dieselbe 
schützen wollte. — Einer besonderen Begründung des 
erwähnten Rechts der Staatsgewalt bedarf es hier wei­
ter nicht, da eine solche schon in seiner Analogie mit 
dem allgemeinen Strafrechte gegeben ist. Dabei mufs 
jedoch berücksichtigt werden, dafs hier nur die Staats­
beamten in Betracht kommen, und ihre Handlungen und

35) von der Becke. §. 58.
16 *



244
Unterlassungen, in ihrer Eigenschaft als solche. Alle 
Handlungen und Unterlassungen derselben, als Staats­
bürger, gehören nicht hierher, sondern unterliegen den 
allgemeinen Gesetzen des Staats.

a) Dienstvergehen und Dienstverbrechen. Dienst­
widrigkeiten.

§• 114.
Fassen wir nun zunächst den Gegenstand des hier 

betrachteten Rechts der Staatsgewalt ins Auge, so erge­
ben sich, im Allgemeinen, als solchen: alle Handlungen 
und Unterlassungen der Staatsbeamten, in sofern sie als 
den Satzungen, in Bezug auf den Staatsdienst, zuwider­
laufend erscheinen. In dieser Hinsicht werden sich aber, 
zu ihrer Betrachtung, zwei Gesichtspuncte ergeben. Ein­
mal : ob sie wirkliche Uebertretungen ausdrücklicher, 
auf den Staatsdienst bezüglicher, Gesetze enthalten; dann 
aber auch: ob sie (ohne den Charakter einer solchen 
Uebertretung zu haben) blofs, als aus einem, mit der 
Würde und den Erfordernissen des Staatsdienstes un­
verträglichen, geistigen oder moralischen Zustande des 
Staatsbeamten hervorgehend, zu betrachten sind. Im er­
sten Falle würde dann eine Uebertretung bestimmter Ge­
setze, im zweiten eine blofse Incompatibilität mit dem 
Staatsdienste, das charakteristische Kennzeichen bilden.

Betrachten wir zuerst diejenigen Handlungen und 
Unterlassungen der Staatsbeamten, die eine Uebertretung 
ausdrücklicher, auf den Staatsdienst bezüglicher, Gesetze 
in sich enthalten, so können dieselben folgender Weise 
geschehen. Entweder 1) mit dem Bewufstsein ihrer Ge­
setzwidrigkeit, und mit der Absicht einer Rechtsverletzung 
gegen den Staat (d. h. einer directen oder indirecten 
Beeinträchtigung seiner Sicherheit und seines Bestehens, 
seines Rechts und seines Eigenthums, so wie im Allge- 
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mneinen der Herrschaft des Rechts in demselben); mag 
nun diese Rechtsverletzung letzter Zweck, oder nur das 
Mittel zur Erreichung anderer Zwecke gewesen sein. 
Oder aber 2) zwar mit dem Bewufstsein ihrer Gesetz­
widrigkeit, jedoch ohne die Absicht weder einer direc- 
ten, noch einer indirecten Rechtsverletzung gegen den 
Staat, — oder auch wohl ohne das Bewufstsein der Ge­
setzwidrigkeit, und ohne die daraus möglicherweise ent­
springende Rechtsverletzung gegen den Staat zu beden­
ken oder vorauszusehen. — Die Handlungen und Un­
terlassungen der ersten Categorie bezeichnen wir als 
Dienstverbrechen, — die der zweiten als Dienstverge­
hen. Zu diesen letzteren gehören denn auch die Ueber- 
tretungen aller dienstpolizeilichen Vorschriften (die nicht 
den Charakter eigentlicher, auf den Staatsdienst bezügli­
cher, Gesetze haben), in sofern die Befolgung derselben 
im Allgemeinen durch das Gesetz vorgeschrieben wird, 
dessen Uebertretung eben das Vergehen ausmacht.

§. 115.
Eine, auch nur einigermafsen vollständige, Aufzäh­

lung und Classificirung der Dienstverbrechen und Dienst­
vergehen gehört nicht hierher. Sie ist auch schon an 
sich in sofern unmöglich, als das Charakteristische der­
selben eben darin besteht, dafs die so qualificirten Hand­
lungen und Unterlassungen der Staatsbeamten Uebertre- 
tungen bestimmter Gesetze und Vorschriften in sich ent­
halten müssen, diese aber wieder in jedem Staate, — je 
nach dessen besonderen Verhältnissen, — verschieden 
sein werden. Da indessen gewisse gesetzliche Hauptbe­
stimmungen, in Bezug auf den Staatsdienst, als fast all­
gemein vorkommend anzunehmen sind, da sie wenigstens 
zum Theil gleichsam aus der Natur der Sache hervorge­
hen, — so Averden immer einige allgemeine Rubriken 
der Verbrechen und Vergehen der Staatsbeamten anzu­
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geben sein; was eine, vielleicht nicht ganz unzweckmä- 
fsige, deutlichere Uebersicht des Gegenstandes gewähren 
kann. — Vorher mufs jedoch noch bemerkt werden, dafs 
einige der, Dienstverbrechen oder Dienstvergehen bilden­
den, Handlungen oder Unterlassungen der Staatsbeamten 
nur das Charakteristische der einen oder der anderen die­
ser Categorien an sich haben, so dafs man gleich weifs, 
in welche derselben sie zu classificiren sind; während 
bei den übrigen dieses sich erst aus der eingeleiteten 
Untersuchung ergeben kann, — bei welcher natürlich 
immer zuerst ein Vergehen präsumirt werden mufs. Hier­
nach könnte man im Allgemeinen die Dienstverbrechen, 
so wie die Dienstvergehen, in absolute und in relative 
zerfallen lassen, so dafs die letzteren eben diejenigen 
bezeichnen würden, deren eigentlicher Charakter sich 
erst aus der wirklichen Untersuchung ergiebt.

Betrachten wir nun zuerst die Dienstvergehen, so 
werden sich als solche hauptsächlich folgende Hand­
lungen und Unterlassungen der Staatsbeamten erkennen 
lassen. Als absolute Dienstvergehen: 1) Uebertretung 
des Dienstreglements, sowohl in Bezug auf die Weise 
der Geschäftsführung, als auf die Beobachtung des Ge­
schäftsganges. — 2) Vernachlässigung der Schuldigkeit 
zu Fleifs und Anstrengung im Dienste. — 3) Verheira- 
thung, ohne die etwa vorschriftmäfsige Licenz von der 
Oberbehörde zu erwarten, oder überhaupt zu verlangen. 
— 4) Betreiben eines an und für sich nicht verbotenen 
Gewerbes, — in sofern dergleichen im Allgemeinen den 
Staatsbeamten verwehrt ist. — 5) In demselben Falle 
auch: die an und für sich rechtmäfsige Erwerbung eines 
Grundbesitzes im Amtsbezirke.

Als relative Dienstvergehen werden zu betrachten 
sein: — 1) Hintansetzung des schuldigen Betragens im 
Amte gegen Obere und Untergebene im Dienste, oder
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gegen Private, — so lange ein solches Betragen nicht in 
wirkliche Ehrenkränkung ausartet. — 2) Vernachlässi­
gung der Amtsverschwiegenheit, in soweit eine solche 
vorgeschrieben, — so lange dabei keine bösliche Ab­
sicht zu erweisen ist. — 3) Fahrlässigkeit in Ausführung 
erhaltener legaler Befehle, — so lange der Beamte nicht 
hierbei des absichtlichen Ungehorsams zu überweisen ist. 
— 4) Beeinträchtigung der gesetzlichen Rechte und Vor­
theile der Staatsgewalt. — 5) Der Rechte und Vortheile 
des Staats in Bezug auf einen fremden, nicht feindlichen 
Staat, und 6) des anvertrauten Staats vermögens, in so­
fern dasselbe nicht in einer öffentlichen Casse besteht, 
— so lange in allen drei Fällen nicht die bösliche Ab­
sicht zu erweisen ist. — 7) Das Wegbleiben vom Amte 
über den Termin des bewilligten Urlaubs und der aufser- 
dem festgestellten Frist, und 8) eigenmächtiges Verlas­
sen des Amts, — so lange in beiden Fällen nicht die 
Absicht, das Amt eigenmächtig auf immer zu verlassen, 
erwiesen ist.

Als hauptsächlichste absolute Dienstverbrechen möch­
ten sich folgende ergeben: 1) Hochverrath gegen die 
Existenz des Staats, die Staatsverfassung, den Herrscher. 
— 2) Beeinträchtigung der Rechte und Vortheile des 
eigenen Staats zu Gunsten eines feindlichen Staats, oder 
Landesverrath. — 3) Ausführung eines von einer Ober­
behörde erhaltenen gesetzwidrigen Befehls, besonders 
wenn derselbe Dienstverbrechen oder Dienstvergehen 
zum Zwecke hat. — 4) Ausführung eines von einer 
Oberbehörde erhaltenen Befehls, dessen Unzweckmäfsig- 
keit und Schädlichkeit der Staatsbeamte entweder kannte 
oder nothwendig hätte kennen müssen, — sobald der­
selbe sich nicht, vorgeschriebener Weise, gegen alle Ver­
antwortlichkeit gesichert hat. — 5) Mifsbrauch der an­
vertrauten Amtsgewalt: a) Mifsbrauch der Amtsgewalt
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im engeren Sinne, d. h. zu rechtwidriger Gewalt an der 
Person eines Staatsbürgers. — 6) Mifsbrauch der Amts­
gewalt gegen die Dienstuntergebenen. — c) Ertheilung 
eines amtlichen Befehls an einen Dienstuntergebenen, 
zur Begehung eines Verbrechens, insbesondere eines 
Diensh erbrechens oder Vergehens. — d) Widergesetz­
liche Besetzung eines Staatsamts. — e) Concussionen, 
sowohl zum eigenen, als zum pecuniairen Vortheile der 
Staatsgewalt. — f) Beugung des Rechts aus Partheilich- 
keit, — etwa durch Verhinderung, oder Unterlassung 
der Anwendung der Gesetze. — 6) Cassenveruntreuung, 
sowohl durch Unterschlagung öffentlicher Gelder, als 
durch temporaire widergesetzliche Verwendung derselben 
zu eigenem V ortheile. — 7) Bestechung. —

Als relative Dienstverbrechen, correspondirend mit 
den relativen Dienstvergehen, sind zu betrachten: — 1) 
Wirkliche Ehrenkränkungen eines Oberen oder Unter­
gebenen im Dienste, oder eines Privaten, — durch Hand­
lungen im Amte. — 2) Verletzung der Amtsverschwie­
genheit, in Absicht einer Rechtsverletzung gegen den 
Staat. — 3) Absichtlicher Ungehorsam gegen Befehle 
der Oberbehörden, — so lange keiner der bei Gelegen­
heit der Verantwortlichkeit angeführten Fälle eintritt. — 
4) Absichtliche Beeinträchtigung der gesetzlichen Rechte 
und Vortheile der Staatsgewalt, — 5) der Rechte und 
Vortheile des eigenen Staals zu Gunsten eines fremden, 
nicht feindlichen Staats, und 6) des Staatsvermögens, — 
abgesehen von einer Cassenveruntreuung. — 7) Eigen­
mächtiges gänzliches Verlassen des Amts; — d. h. au- 
fserhalb der, nach dem Resignationsrechte, dem Staats­
beamten zustehenden Eefugnifs zur Niederlegung des 
Amts, und ohne Beobachtung der dabei vorgeschriebe­
nen Formen 3 6). —

36) Es ist keineswegs die Absicht des Verfassers gewesen,
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§• 116.
Es bedarf nun wohl weiter keiner weitläuftigen Aus­

einandersetzung des Verhältnisses, in welchem Dienst­
verbrechen und Dienstvergehen der Staatsbeamten zur 
Wohlfahrt des Staats stehen, noch eines Beweises, dafs 
diese (in den hier in Betracht kommenden Beziehungen) 
nur in der allgemeinen Verantwortlichkeit der Beamten, 
so wie dem Aufsichts- und Strafrechte der Staatsgewalt, 
eine sichere Bürgschaft findet. Eben so wenig bedarf 
es aber auch einer Erörterung, über die unmaafsgebliche 
Nothwendigkeit für die Staatsgewalt, in dieser Hinsicht 
ihre Pflicht (denn eine solche haben wir in ihren hier 
bezüglichen Rechten erkannt) unnachsichtlich auszuüben. 
— Es versteht sich desgleichen von selbst, wie sehr sie 
gegen das Wohl der Staatsgesammtheit handelt, wenn 
sie, aus Rücksichten für dem Staate fremde Interessen, 
hier der Gerechtigkeit nicht freien Lauf läfst. Diese 
mufs jedoch, auf dieselbe Weise, wie zum Schutze der 
öffentlichen Wohlfahrt, so auch (im gleichen Interesse 
des Staats) zum Schutze der Staatsbeamten, ausgeübt 
werden.

Wenn aber auch der öffentlichen Wohlfahrt im All­
gemeinen, wie der Staatsverwaltung im Besonderen, nicht 
so verderblich als offenbare Dienstverbrechen und Dienst­
vergehungen, — so sind ihnen dennoch auch in hohem 
Grade nachtheilig: sowohl die, noch nicht in Verbrechen 
und Vergehen ausartende, moralische Untauglichkeit der 
Beamten für die Amtsführung, als auch in anderer Hin­
sicht deren geistige Unfähigkeit. — Da inan diese Uebel 
aber weder zu den Dienstverbrechen, noch zu den Dienst­
vergehen rechnen kann, weil das erstere kein bestimm-

in vorhergehendem Paragraph ein System in Hinsicht auf Dienst­
Vergehen und Verbrechen aufzustellen. Vielmehr sollten nur seine 
Ansichten über diesen Gegenstand dem Leser anschaulicher gemacht 
werden.
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tes Dienstgesetz offenbar übertritt, das andere selbst oft 
mit grofsem Diensteifer und mit strenger Rechtlichkeit 
gepaart sein mag, so müssen sie auch eine besondere 
Categorie bilden. Diese ist nun wieder in sich unter­
schieden, indem die moralische Untauglichkeit des Staats­
beamten ihm zur Last gelegt werden kann, er aber an 
seiner geistigen Unfähigkeit nicht schuld ist. Man könnte 
allenfalls diese Categorie, um sie nicht immer umschrei­
ben zu müssen, unter dem Namen „Dienstwidrigkeiten“ 
begreifen, in sofern als das Charakteristische derselben 
die Unverträglichkeit (Incompatibilität) mit der Würde 
und den Erfordernissen des Staatsdienstes erscheint. — 
Eine nähere Betrachtung dieser Dienstwidrigkeiten kann 
jedoch erst später gegeben werden, und wir verweisen 
daher auf den Abschnitt vom Entlassungsrechte 3 7). —

b) Das Verfahren gegen die Staatsbeamten im 
Allgemeinen.

§. 117.
Dieser Eintheilung, in Dienstverbrechen, Dienstver­

gehen und Dienstwidrigkeiten, mufs nun auch die Aus­
übungsweise und der Umfang des, hier in Betracht kom­
menden, besonderen Strafrechts, in Bezug auf Staats­
beamte, correspondiren. Dasselbe R.echt zerfällt demzu­
folge: in das den Dienstverbrechen gegenüberstehende 
Strafrecht im engeren Sinne, und in das den Dienstver­
gehen und Dienstwidrigkeiten gegenüberstehende dienst­
polizeiliche Strafrecht, oder die Disciplinargewalt, wel­
che, — wie sie in ihren Motiven verschieden sind, — 
so auch in ihren Principien völlig verschieden sein müs-

37) In einer, wenigstens ähnlichen, Bedeutung wird der Aus­
druck ,, Dienstwidrigkeiten“ im §. 43. des Kurhessischen Staats­
dienergesetzes von 1831 gebraucht. A. Müller. Archiv für die 
neueste Gesetzgebung aller deutschen Staaten. IV. p. 659.
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sen. Auf diese Principienverschiedenheit mufs nun auch 
eine Verschiedenheit des Verfahrens gegen die Staats­
beamten begründet sein, dessen Formen das Gesetz fest­
zustellen hat 3 8). —

Ein Rechtsverfahren ist aber nothwendig, weil als 
unverbrüchlicher Grundsatz, für die Erhaltung der Herr­
schaft des Rechtsgesetzes im Staate, dasteht, dafs keine 
Strafe ohne Untersuchung und Urtheil, so wie ohne be­
stimmendes Gesetz, Statt finden kann, — die Art der 
Untersuchung aber, nach ihren Gegenständen, durch das 
Gesetz festgestellt werden mufs.

Auch Gönner (§. 82.) spricht den Satz aus, dafs 
jede Strafe eine Untersuchung voraussetze, fügt aber 
darauf hinzu: „Aber so sehr ich die Form Rechtens als 
heilige Schutzwehr gegen alle willkührliche Unterdrük- 
kung und Verfolgung verehre, so wenig kann ich den­
jenigen beistimmen, welche in allen Fällen einer Bestra­
fung die Einhaltung der strengen Rechtsform fordern.“ 
— Wenn er hier unter strenger Rechtsform eine ge­
richtliche Untersuchung versteht, und diese blofs auf 
„Vergehungen von Bedeutung, die die disciplinarische 
Eigenschaft nicht an sich tragen,“ beschränkt, so kann 
man, wie aus dem Folgenden ersichtlich, mit ihm über­
einstimmen. Doch braucht man deshalb nicht zugleich

38) von der Becke. 58. „Will aber der Regent das 
Strafrecht seiner Pflicht gemäfs ausüben, so mufs er jedoch die 
Form Rechtens, diese heilige Schutzwehr gegen alle willkührliche 
Unterdrückung und Verfolgung, beobachten. Der Diener ist nur 
dem rechtlichen Gebrauche, nicht dem Mifsbrauche jenes Rechts 
unterworfen, und gegen diesen mufs er sicher gestellt sein. Ein 
wahrer Mifsbrauch des Strafrechts würde es auch sein, wenn der 
Regent vor geendigter Untersuchung, oder Falls der Beschuldigte 
sich reinigt, dennoch dessen Ehre und guten Namen angreifen, 
oder von einem Verbrechen, in Ansehung wessen er keine Unter­
suchung anstellen läfst, öffentlichen Gebrauch machen wollte.“ 
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mit ihm die Nothwendigkeit einer, auch jeder Discipli- 
narstrafe oder Verfügung vorhergehenden, Untersuchung 
zu läugnen, die aber nicht auf gerichtlichem Wege an­
gestellt zu werden braucht. Eben so wenig braucht die 
Möglichkeit der Rechtfertigung für den Staatsbeamten 
geläugnet zu werden, die Gönner übrigens auch ge- 
wissermafsen anerkennt. — Besonders aber ist wohl der 
von Gönner, für seine Meinung, angeführte Grund un­
haltbar: „Mufs doch fast jeder Mensch manchen rauhen 
Wind über sich gehen lassen, manches kleine Unrecht 
von Freunden ertragen; warum sollte ein Staatsdiener 
mit der Regierung, welche manche vielseitige Sache aus 
einem anderen Gesichtspuncte betrachtet, über jedes be­
zeigte Mifsfallen in Form Rechtens einen Streit anfan­
gen.“ — Wenn aber auch, im Allgemeinen, die Noth­
wendigkeit irgend einer Untersuchung, als (auch ohne 
weiteren Beweis) überzeugend festgestellt, betrachtet wer­
den kann, so tritt uns nun die Schwierigkeit entgegen, 
nach den ganz von einander verschiedenen Motiven der 
Untersuchung, auch die denselben correspondirende Ver­
schiedenheit der Untersuchungsweise, und des Rechts­
verfahrens überhaupt, genügend zu bestimmen. Die Lö­
sung dieser Schwierigkeit kann aber nur aus dem oben 
angegebenen wesentlichen Unterschiede zwischen der Na­
tur der Dienstverbrechen, der Dienstvergehen, und der 
Dienstwidrigkeilen abgeleitet werden.

Im Allgemeinen kann nur das einer Betrachtung un­
terliegen, ob es möglich ist, alle hierher gehörigen Hand­
lungen und Unterlassungen der Staatsbeamten der Com- 
petenz der gewöhnlichen Gerichte zu unterwerfen, — 
oder ob nicht, aus dem Wesen eines Theils derselben, 
sich Verhältnisse ergeben, die ihre Zuweisung an die ge­
wöhnlichen Gerichte, wenn auch nicht immer geradezu un­
möglich, doch in der Ausführung zu schwierig machen, — 
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so dafs die Nothwendigkeit eintreten würde, von den all­
gemeinen Grundsätzen, über die Ausübung der richter­
lichen Gewalt im Staate, abzuweichen.

Dem gemäfs wird also die Hauptfrage, um die es sich 
handelt, die sein: ob und in welchen Fällen das Ver­
fahren gegen die Staatsbeamten den gewöhnlichen Ge­
richtsbehörden übergeben werden kann, und wann nicht; 
— und was im letzteren Falle für andre besondere Ein­
richtungen angeordnet werden müssen, um dennoch eine 
Bürgschaft für ein solches rechtliche Verfahren zu be­
gründen, wodurch sowohl die Interessen der Staatsver­
waltung, als auch die der Staatsbeamten, hinlänglich si­
cher gestellt werden?

§. 118.
Nach der vom Dienstverbrechen gegebenen Defini­

tion leuchtet ein, dafs es hier, beim Verfahren in Hin­
sicht auf Untersuchung des Verbrechens, nicht auf be­
sondere administrative Kenntnisse, sondern nur auf Kennt- 
nifs der Landesgesetze in Bezug auf den Staatsdienst an­
kommt, — sobald nur erkannt worden, dafs ein Grund 
zur Untersuchung sich findet. Letzteres wird natürlich 
durch die Verwaltungsbehörden geschehen müssen, de­
ren Mitglied der Staatsbeamte, oder welcher er zunächst 
untergeordnet ist; mag dieselbe aus eigenem Antriebe, 
oder durch eine von anderswoher kommende Anzeige, 
zur Kenntnifsnahme von der Sache veranlafst worden 
sein. Wer nun zu einer solchen, d. h. officiellen, An­
zeige an die Behörde berufen ist, hängt von der Staats­
verfassung ab. In constitutioneilen Staaten ist es durch­
aus die Volksvertretung und der bleibende Ausschufs 
derselben, — aus eigenem Antriebe, oder auf Vorstel­
lung von Staatsbürgern. Sie müssen, wenn die Anzeige 
weder von der Behörde, noch von dem, nöthigen Falls 
anzugehenden, Staatsrathe berücksichtigt wird, berechtigt 
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sein, dieselbe durch die gewöhnlichen Landesgerichte, — 
die auch schon selbst die Competenz dazu haben müs­
sen, — zu veranlassen, und erforderlichen Falls die Sa­
che beim Staatsgerichtshofe anhängig zu machen. In den 
Autokratien können dergleichen officielle Anzeigen na­
türlich blofs von dazu besonders berechtigten Beamten 
geschehen, doch wäre es auch hier vielleicht zum Wohle 
des Staates rathsam, den Gerichten die Befugnifs, zur 
Veranlassung einer Kenntnifsnahme über ein Dienstver­
brechen, zuzugestehen. Ist aber das Factum des Dienst­
verbrechens, durch eine vorläufige Untersuchung durch 
die Behörde, etwa mit Zuziehung eines Gerichtsgliedes, 
erkannt oder wenigstens in Frage gestellt, — so mufs 
das weitere Verfahren, gegen den angeschuldigten Staats­
beamten, den gewöhnlichen peinlichen Gerichten über­
geben werden. — Diese sind, nach der Natur des Staats­
organismus, allein zu einem peinlichen Verfahren geschickt 
und berechtigt, und es kann ihnen in diesem Falle um 
so weniger die Competenz abgesprochen werden, als es 
(wie gesagt), bei Beurtheilung eines Dienstverbrechens, 
weiter nicht auf besondere Kenntnisse im Verwaltungs­
fache ankommt. Dadurch fällt aber jeder Grund weg, 
den Angeklagten der ganzen Strenge der Gesetze zu 
entziehen, und zugleich der, in der Unabhängigkeit des 
Richteramts liegenden, Garantie der Gerechtigkeit. — Ob 
zu einer solchen Ueberweisung des Rechtsverfahrens an 
die peinlichen Gerichte eine besondere Entscheidung des 
Staatsraths nothwendig sei, wie Malchus (I. p. 78.) zu 
verlangen scheint, möchte wohl wenigstens zweifelhaft 
sein. Denn entweder hat dann der Staatsrath das Recht, 
die ganze Sache zu unterdrücken, was aber gegen alle 
Grundsätze von Gerechtigkeit im Staate wäre; oder er 
hat dieses Recht nicht, — in welchem Falle er, durch 
Aufhalten der Entscheidung, den Gang der Gerechtigkeit 
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zu verzögern vermöchte, was ebenfalls nicht zu dulden 
ist. Wenn er dieses Letzte aber nicht könnte, so würde 
ein solches Einholen einer Entscheidung vom Staatsrathe 
durchaus zwecklos sein. Dafs aber sogleich, über eine 
solche Sache, eine Anzeige an den Staatsrath gehen mufs, 
ist nothwendig. Eben so mufs derselbe einen Bericht, 
über die Untersuchung, von Seiten der Gerichtsbehörde 
erhalten, ohne jedoch hierdurch irgend einen Einflufs 
auf die Entscheidung des Gerichts zu gewinnen, zu dem 
ein Delegirter der betreffenden Behörde zugezogen wer­
den müfste. In Hinsicht auf die dem verurth eilten Staats­
beamten zustehende Appellation, mufs bemerkt werden, 
dafs, wenn auch eine Zwischeninstanz bestimmt wäre, 
dem Staatsbeamten doch freistehen mufs, sogleich, mit 
Uebergehung dieser, an die letzte Instanz, an den Staats­
gerichtshof 3 9) zu appelliren, weil (hervorgehend aus den 
vielseitigen Verhältnissen der Staatsbeamten zum Staate, 
zur Regierung überhaupt, und zur Verwaltung insbeson­
dere) zu dem Verbrechen sich Motive ergeben können, 
deren Beurtheilung nur dem Staatsgerichtshofe zustehen 
kann. Dieser nun urtheilt inappellabel, und auch das 
strengste Urtheil desselben bedarf keiner Bestätigung des 
Monarchen, dem aber natürlich das Recht der Begnadi­
gung, nach den hierüber Statt findenden gesetzlichen Be­
stimmungen, frei steht. Nie aber darf ein, durch eine 
Verurtheilung für Dienstverbrechen, infamirter früherer 

Staatsbeamte, auch wenn er begnadigt worden, jemals

39) Die Organisation des Staatsgerichtshofs anzugehen, ge­
hört nicht hierher; auch ist dieselbe in den verschiedenen Staaten 
in Wirklichkeit so verschieden, dafs sich als allgemeines Resultat 
nur die Forderung ergiebt, dafs dieser Gerichtshof die höchste 
Bürgschaft der Unabhängigkeit des Charakters und der unpartheii- 
sehen Gerechtigkeit, durch seine Zusammensetzung, in sich ent­
halte. —
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wieder im Staatsdienste angestellt werden. Denn durch 
das im geringsten Grade auf Cassation, Entsetzung vom 
Amte, lautende Urtheil ist er des öffentlichen Л ertrauens 
für unwürdig erklärt worden. Die Urtheile der ersten 
Instanzen bedürfen nur dann einer Bestätigung des Mo­
narchen, wenn sie strenger als auf Cassation lauten. — 
Immer aber mufs ebenfalls dem Anwalde der Regierung 
(so wie im constitutionellen Staate auch dem der Stände) 
eine Berufung an den Staatsgerichtshof frei stehen.

§. 119.
Wenn wir dagegen die Natur der Dienstwidrigkei­

ten betrachten, so müssen wir erkennen, dafs dieselben 
gar nicht vor die Justizbehörden gebracht werden kön­
nen. Denn erstens sind diese nur competent gegen Ver­
brechen zu verfahren, nicht aber gegen die Geistesbe­
schaffenheit eines Staatsbürgers, oder dessen moralischen 
Charakter, da hier gar kein Motiv zu einem Rechtsver­
fahren ist. Zweitens aber kommt die Beschaffenheit der 
intellectuellen und moralischen Ausbildung auch nur in 
sofern, in Hinsicht auf einen Staatsbeamten (in seiner 
Eigenschaft als solcher), in Betracht, als dieselbe als un­
verträglich mit der Würde und den Erfordernissen des 
Staatsdienstes erscheint. Diese Beziehung kann aber un­
möglich der Beurtheilung eines Gerichtshofs unterliegen, 
dem der Staatsbeamte ganz unbekannt sein mufs, und 
wird daher nur von einer, mit .dem bezüglichen Staats­
beamten in Verbindung stehenden, Verwaltungsbehörde 
untersucht und beuriheilt werden können. — Eben so 
ergiebt sich, bei näherer Betrachtung der Dienstverge­
hen, dafs sie zum Theil nur Uebertretungen dienstpoli­
zeilicher Vorschriften sind, und daher auch nicht vor 
das Forum der gewöhnlichen Gerichte hinpassen, son­
dern nur dienstpolizeilich behandelt werden können, d. h. 
durch die Administrativbehörde, zu welcher der Staats­

beamte 
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beamte gehört, oder der er untergeordnet ist. Zum Theil 
aber können sie schon deshalb nicht gut den gewöhnli­
chen Justizbehörden zugewiesen werden, weil zu ihrer 
Beurtheilung eine Kenntnifs aller Details der einzelnen 
Zweige der Verwaltung, der dahin schlagenden Verord­
nungen, und der an den Beamten zu stellenden Ansprü­
che, erforderlich ist, welche man von den gewöhnlichen 
Richtern weder verlangen, noch bei ihnen vermuthen 
kann. Denn eine solche Kenntnifs kann nur das Re­
sultat vielfacher Erfahrung sein, so wie einer ununter­
brochenen Mitwissenschaft alles Dessen, was in der Ver­
waltung geschieht, und was in ihr nach den wechseln­
den Verordnungen geschehen soll 4°). Das Alles kann 
man nur bei den Verw altungsbehörden, und da mit Recht 
voraussetzen; und diese werden daher auch als allein im 
Stande anzusehen sein, Dienstvergehungen sowohl, als 
Dienstwidrigkeiten, zu beurtheilen. — Damit ist jedoch 
keineswegs gesagt, dafs der Staatsbeamte unbedingt dem 
Gutdünken dieser Oberen unterworfen werden soll. Viel­
mehr mufs auch hier der allgemeine Grundsatz in An­
wendung kommen, dafs keine Strafe ohne Untersuchung 
Statt haben kann, und selbst die Möglichkeit der Will­
kühr aufs sorgsamste entfernt werden mufs. Beides wird 
aber auch ohne Mitwirkung der Justizbehörden gesche­
hen können, da die Constatirung der Thatsachen, in Be­
zug auf Dienstvergehen und Dienstwidrigkeiten, so wie 
die Subsummirung der vorkommenden Fälle unter die be­
stehenden Verordnungen, keine, eine solche Mitwirkung 
nothwendig machende, Rechtskenntnisse erfordert40 41)- —

40) Malchus. I. p. XXIII. — Rehberg, über die Ver­
waltung deutscher Länder, p. 161.; angeführt bei Malchus. I. 
p. 16.

41) Malchus. I. p. XXIV. „Es würde nicht schwer sein, 
die Anzahl der Falle zu vergröfsern, welche die auch früher und

17
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Wenn also einerseits ein gewöhnliches gerichtliches Ver­
fahren als unanwendbar erkannt ist, so mufs aber auch 
andrerseits dafür gesorgt werden, dafs das aufzustellende 
Verfahren nicht blofs die Interessen der Verwaltung si­
chere, sondern auch dem Staatsbeamten, für unpartheii- 
sche Handhabung von Recht und Gerechtigkeit, eine feste 
Bürgschaft gewähre.

§. 120.
Diese beiden Postulate werden nun am besten er­

reicht in der sogenannten Administrativjustiz, d. h. die 
Einrichtung, dafs zwar allerdings die Verwaltungsbehör­
den zum Verfahren gegen den Staatsbeamten, in Hinsicht 
auf Dienstvergehen und Dienstwidrigkeiten, berechtigt 
werden; dabei aber zugleich, zur Wahrung des Rechts 
und zur Entfernung der Willkühr, an gewisse Formen 
gebunden sind, welche denen der eigentlichen Justiz 
möglichst gleichen, wenigstens so weit solches mit der 
Natur der Verwaltungsbehörden in Uebereinstimmung ge­
bracht werden kann 4r). —

Was das Weitere über die Anordnung der Admi­
nistrativ- oder Verwaltungsjustiz anbetrifft, so kann hier

von Andern behauptete Unzulässigkeit einer Einmengung der Ge­
richte in ein noch helleres Licht setzen würden, die auch in An­
sehung blofser Disciplinarstrafen nicht erforderlich sein kann, bei 
deren Verfügung es lediglich um Thatsachen sich handelt, die al­
lerdings vollständig constatirt werden müssen, welche Constatirung 
aber, so wie die Subsummirung unter die bestehenden Verordnun­
gen, keine solche Rechtskenntnisse erfordert, welche die Mitwir­
kung einer gerichtlichen Behörde nothwendig machen könnte.“ — 
Weber, p. 139. Das Verfahren mufs ein geordnetes vor den hö- 
hern Administrativstellen sein, weil hier weniger juristische als ad­
ministrative Sachkenntnifs und Beurtheilung entscheiden müssen.

42) Rotteck. §. 118. „Auch bei blofsen dienstpolizeilichen 
Verurtheilungen müssen zur Wahrung des Rechts und Entfernung 
der Willkühr die Formen des Verfahrens jenen der Justiz möglichst 
ähnlich sein.“
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nur im Allgemeinen Folgendes angedeutet werden. Er­
stens, dafs die Normen derselben, in Bezug auf Unter­
suchung, Urtheil, Strafgradation und Appellation, durch 
das Gesetz genau aufgestellt sein müssen; und zweitens, 
dafs immer die Verwaltungsbehörde, in welcher der Staats­
beamte angestellt, oder welcher er zunächst untergeord­
net ist, wenigstens in erster Instanz über ihn zur rich­
tenden wird. Dazu constituirt sie sich als Administra­
tivgericht in der Weise, dafs die sämmtlichen Staatsbeam­
ten, welche Glieder der Behörde sind, — mag dieselbe 
nun eine collegialische oder büreaukratische Form ha­
ben, — aus sich einen Präsidenten zur Leitung der Un­
tersuchung wählen. Diese geht dann, nach einem be­
stimmten Verfahren, vor der so gebildeten Behörde vor 
sich; worauf, nach dem collegialisch gefällten Urtheile, 
das ganze Protocoll von den Mitgliedern unterschrie­
ben wird.

Zu solcher Förmlichkeit kommt es indessen natür­
lich nur bei Sachen von gröfserer Bedeutung, wofür aber 
das Gesetz die Grenze feststellen mufs. Die Ertheilung 
eines einfachen Verweises, der nicht in den Dienstlisten 
(nicht mit Conduitenlisten zu verwechseln) aufgenommen 
wird, wird z. B. keiner besonderen Formen bedürfen. 
Wohl aber werden diese unerläfslich, wenn gegen einen 
Beamten die Strafe der Versetzung auf ein geringeres 
Amt ausgesprochen werden soll. — Jedenfalls mufs die 
Behörde sich als Gericht constituiren, sobald der sich 
beeinträchtigt glaubende Beamte es verlangt. — Alle Ur­
theile der Unterbehörden, die die Strafe des Verweises 
übersteigen, müssen zuvörderst von der obersten Provin­
zialbehörde bestätigt sein. Die gleichartigen Urtheile die­
ser, so wie überhaupt alle auf Entlassung lautende Ur­
theile, müssen von dem bezüglichen Departementchef be­
stätigt werden. Die Entlassung aber kann vom Mini- 

17 *
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ster nur bestätigt werden, wenn, auf seinen im Staats- 
rathe gemachten Antrag, dieser dafür entscheidet. Die 
Appellation des Beamten geht nach derselben Gradation 
an die oberste Provinzialbehörde, an den Minister, und 
an den Staatsrath 43).

§. 121.
Eine solche Einrichtung würde, so viel als möglich, 

den doppelten Zweck einer Sicherung der Verwaltung, 
und zugleich der der Staatsbeamten erfüllen. Hinsicht­
lich der ersteren könnte freilich ihr eine gewisse Weit- 
läuftigkeit von denen vorgeworfen werden, die nur ein 
rasches summarisches Verfahren für ein gutes halten. Da­
gegen ist aber anzuführen, was Montesquieu (VI. 2.) 
so wahr ausspricht: „Dans les etats moderes» oii la 
tete du moindre citoyen est considerable^ on ne lut die 
son honneur et ses biens qu’apres un long examen.^ 
Und namentlich ist dieses, in Hinsicht auf die Staats­
beamten, sehr zu beachten; denn dafs ihr Vermögen oft, 
ihre Ehre aber, die die Hauptsache ist, immer betheiligt 
ist, geht aus der Sache selbst hervor. — Was aber die 
Bürgschaft für den Staatsbeamten anbetrifft, so wird man 
wohl, bei den jetzigen Staatsverhältnissen, keine gröfsere 
verlangen können. Die Bedingungen werden demnach 
erfüllt sein, welche Weber 43 44 ) (p. 127.) aufstellt, in­
dem er meint, dafs gegen die Administrativjustiz nichts 
einzuwenden sei, sobald man nur bei derselben ein geord- 

43) Malchus. I. p. XXIV. „Es mufs eine Behörde vor­
handen sein, die durch ihre von den Ministern unabhängige Stel­
lung geeignet ist, denjenigen, die durch ihre höchsten Vorgesetzten 
sich verletzt erachten, rechtlichen Schutz gewähren könne.“ — Com- 
petenz des Staatsraths. а. а. О. I. p. 78.

44) Er ist eigentlich für die Civilgerichte, und glaubt den Ein­
wand gegen ihre Unkenntnifs von Admnistrativverhältnissen durch 
Zuziehung von Sachverständigen zum Gutachten beseitigt, p. 127.; 
— wogegen anzuführen Rehberg, p. 161.
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в etes Verfahren beobachte, und Männer zur Entschei­
dung habe, die mit Sachkenntnifs zugleich einen unab­
hängigen und festen Rechtssinn verbinden. Denn diese 
Sachkenntnifs kann nur den Verwaltungsbehörden zuge­
sprochen werden; den Rechtssinn mufs man, wie bei Ci- 
vilrichtern, so auch bei den Staatsbeamten, voraussetzen; 
ihre Unabhängigkeit aber soll, durch die hier entwickel­
ten Principien, begründet werden 45).

45) Malchus spricht zwar (I. p.XXIV.) von einer Constati- 
rung der Thatsachen, so wie von Subsummirung der vorkommen­
den Fälle unter die bestehenden Verordnungen, so wie davon, dafs 
die Staatsdiener allerdings gegen Chikane und Willkühr sicher ge­
stellt sein müfsten, — giebt aber nicht die Mittel dazu an. Man 
möchte fast glauben, dafs er es damit auch nicht so ernstlich meint, 
da er (I. p. 16.) sagt: ,,dafs die Dienstpolizei nur von den Chefs 
der Behörden ausgeübt werden kann, und zwar ohne Einmischung 
der Gerichte und ohne gerichtliche Formen, die nur dann erfor­
derlich sein würden, wenn der Dienst als ein Eigenthum betrach­
tet werden könnte, was aber alle Interessen des Staats gefährden 
und den Verwaltungsorganismus in einen anarchischen Zustand auf­
lösen würde.“ Dazu müfs noch hinzugefügt werden, dafs dem Mi­
nister „die Befugnifs zur Rüge und Ahndung von Verfehlungen 
und Vergehen im Dienste zustehen mufs, ohne welche alle Interes­
sen der Verwaltung gefährdet werden würden.“ (I. p. XXIII.) — 
Die oben erwähnte Appellation an den Staatsrath wäre also die ein­
zige Schutzwehr des Beamten, statt die letzte zu sein. Welchen 
Chikanen und welcher Willkühr, in einem grofsen Staate mit weit- 
läuftigem Gebiete, ein Staatsbeamter möglicher Weise ausgesetzt 
sein kann, bevor er diese einzige Schutzwehr erreicht, braucht wohl 
nicht besonders erörtert zu werden.

Demnach mufs also die Staatsgewalt das ihr, in Re- 
zug auf die Dienstverbrechen der Staatsbeamten, zuste­
hende Strafrecht durch die gewöhnlichen Criminalgerichte 
ausüben, während sie die ihr zustehende Disciplinarge- 
walt den Verwaltungsbehörden, durch die ihnen zuer­
kannte Administrativjustiz, überläfst; — sich selbst nur 
die oberste Aufsicht vorbehaltend, die jedoch nie in eine 
directe Einwirkung ausarten darf. Man kann in diesem 
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Verhältnisse eine Analogie mit dem zwischen Verbrechen 
und Vergehen oder Polizeiübertretungen der Staatsbür­
ger finden, indem die ersteren auch blofs vor die Cri- 
minalgerichte gehören, die anderen mehr. vor die Po­
lizeigerichte. Wie aber hier eine strenge Scheidung 
nothwendig ist, so ist sie es auch zwischen der Crimi- 
naljustiz, in Hinsicht auf Staatsbeamte, und zwischen der 
Administrativjustiz. Und auf gleiche Weise, wie man 
wünschen mufs, dafs die immer mehr oder weniger will­
kührliche, wenigstens nicht genugsam zu regelnde, Poli­
zeigewalt in ihrer Competenz immer mehr beschränkt 
werde, so kann man nicht anders, als auch wünschen, 
dafs die Staatsverhältnisse im Allgemeinen, und der Ver­
waltungsorganismus im Besonderen, sich allmählig der­
gestalt vervollkommnen, dafs die Staatsbeamten immer 
mehr, in Betreff ihrer amtlichen Handlungen, nur der 
Competenz der gewöhnlichen Gerichte unterworfen wer­
den können. Denn, wie gesagt, sind diese allein im 
Stande, eine wirkliche und vollkommene Bürgschaft der • 
Herrschaft des Rechts zu gewähren, — während jedes 
Specialgericht, seiner Natur nach, in dieser Hinsicht mehr 
oder weniger unvollkommen bleibt.

C. Dispositionsrecht der Staatsgewalt über die 
Staatsbeamten.

§. 122.
Malchus sagt (I. p. 15.): „Insbesondere ist es die 

Frage über die Entlafsbarkeit der Staatsdiener, sodann: 
in wiefern dieselben aus blofs administrativen Rücksich­
ten versetzt oder aufser Thätigkeit gesetzt werden kön­
nen, — in Betreff welcher die neueren Gesetzgebungen, 
von früheren Grundsätzen und Ansichten abweichend, 
das Interesse und das Bedürfnifs der Regierung mehr 
berücksichtigt, zugleich aber auch durch Trennung des 
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Diensteinkommens in Standes- und Dienstgehalt, durch 
Festsetzung der Quiescenzgehalte, durch Errichtung von 
Pensionsinstituten, und durch Verleihung eines Rechts 
auf Pension, die Verhältnisse der Staatsdiener besser be­
gründet, überhaupt die Ausübung eines Rechts gemildert 
haben, dessen Zugestehung nothwendig ist, wenn der 
Staatsdienst nicht zur Pfründe herabgewürdigt, und die 
heiligsten Interessen des Staats gefährdet werden sollen/' 
— An diesen Ausspruch des, ohne Zweifel, ausgezeich­
netsten Schriftstellers, über die Politik der Staatsverwal­
tung, wollen wir die Betrachtung des Dispositionsrechts 
der Staatsgewalt über die Staatsbeamten, dieses letzten 
und wichtigsten Theiles der Verhältnisse der Staatsdie­
ner, knüpfen. Demnach soll die Entlafsbarkeit der Staats­
beamten, oder das der Regierung zugesprochene Entlas­
sungsrecht, und das Recht, aus blofs administrativen Rück­
sichten, die Staatsbeamten zu versetzen oder aufser Thä- 
tigkeit zu setzen, einzeln betrachtet werden, damit wir 
dann den Gesammteinflufs der von Malchus ausgespro­
chenen Ansicht, auf das ganze Staatsleben, richtig auf­
fassen können. —

Bevor aber auf die nähere Erörterung des Disposi­
tionsrechts der Staatsgewalt über die Staatsbeamten ein­
gegangen werden kann, mufs, — wenn es auch schon 
im Allgemeinen geschehen, — zuvor noch in einer be­
sonderen Beziehung das Verhältnifs betrachtet werden, in 
welchem die Staatsbeamten zur Regierung stehen, weil 
hierauf natürlich der gröfsere oder geringere Umfang des 
Dispositionsrechts der Staatsgewalt begründet ist. — Es 
fragt sich nämlich, oder kann wenigstens gefragt wer­
den, ob die Staatsbeamten specielle Diener des Fürsten, 
oder Agenten der Minister, oder blofs Diener des Staats, 
als eines Ganzen, sind. Von der Beantwortung dieser 
Frage hängt die rechtliche Stellung der Beamten, ge­
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genüber dem der Staatsgewalt zustehenden Dispositions­
rechte, ab. —
a) Das Verhältnifs der Staatsbeamten, in Hinsicht auf 

ihre Beziehung zum Fürsten und seinen Ministern.

§. 123.
Wenn bei den meisten Staatsrechtslehrern, noch aus 

dem Ende des vorigen Jahrhunderts, immer nur von lan­
desherrlichen Dienern gesprochen wird, von Dienern des 
Fürsten, — überhaupt immer nur gleichsam von einem 
Privatverhältnisse zwischen Fürsten und Staatsbeamten die 
Rede ist (woraus nothwendig und folgerecht die Idee 
vom Dienstvertrage hervorgehen mufste), — so war die­
ses eine natürliche Folge der damaligen, im practischen 
Leben gültigen, staatsrechtlichen Ansichten überhaupt. 
Unerachtet der Theorien Rousseau’s u. a. m., ward 
der Staat immer noch, und nicht blofs in der Praxis, 
sondern vielfach auch in der Wissenschaft, gewisserma- 
fsen als ein ausgedehnteres fürstliches Kammergut ange­
sehen, dessen Verwaltung der Fürst natürlich durch seine 
Diener besorgte. — Seitdem aber eine höhere Ansicht 
vom Staate sich allgemein geltend machte, wurden die 
früheren landesherrlichen Diener allmählig als Staatsdie­
ner bezeichnet, und mit Recht macht Hefft er darauf 
aufmerksam, dafs diese Aenderung kein leerer Namens­
tausch sei, sondern mit anderen Resultaten der Zeit im 
öffentlichen Leben in Verbindung stehe. Er kündigt 
an, wenn gleich es noch dieselben Beamten sind, und 
sie eben so noch vom Landesherrn, vermöge eigenen 
Rechts, ernannt werden, wie sonst, dafs diese Beamten 
nicht blofs das rein persönliche Interesse des Herrschers 
zu verwalten haben sollten, sondern das heilige der ge- 
sammten Staatsverbindung, Herrscher und Volk in Eins 
verbanden 46 ). — • 46

46) „Seit den grofsen politischen, freilich mehr stürmischen



265
Die Staatsbeamten sind daher nicht Diener des Re­

genten, sondern blofs Diener (im höheren Sinne) des 
Staats, Beamte des Staats, und nur etwa als untergeord­
nete Gehilfen des Herrschers anzusehen 47), als Glieder 
jenes den Staat in der Verwaltung durchdringenden, durch­
zweigenden Organismus, dessen Seele der Regent sein 
soll. — Wenn man daher, in neuerer und neuester Zeit, 
die Staatsbeamten als blofse Diener des Fürsten bezeich­
nen sieht, ohne Anerkennung des höheren Verhältnisses 
zur Staatsgesammtheit, — so geht diese Ansicht aus dem 
Bestreben hervor, den Begriff vom Staate wieder darauf 
zurückzuführen, wie er vor der französischen Revolu­
tion der herrschende war: „Nur diejenigen, denen die 
Erscheinungen der letzten Zeit nutzlos vorübergegangen 
sind, die bei einem Staate blofs an eine Coexistenz wech­
selseitiger Rechte des Herrschers und der Beherrschten 
ohne Gemeinwirken und höhere Zwecke denken, unter 
letzteren immer nur Revolutionairs riechen, die da jede 
geistige und politische Revolution blofs in ihren unmit­
telbaren, oft greuelhaften Erscheinungen ansehen, sich 
zum Richter darüber aufwerfen, ohne die Folgen zu er­
wägen, die der Allgerechte, Allgewaltige daraus hat her­
vorgehen lassen, nur diese können auch Ansichten, wie 
die obigen, schlechthin als revolutionär verwerfen, und 
noch immer z. B. auch die sogenannten öffentlichen oder

als ruhigen Umformungen der öffentlichen Verhältnisse, und durch 
das, was wir dem zufolge vor uns sehen, ist bewiesen, dafs die 
zuerst von Philosophen aufgestellte höhere Idee des Staatsverhält­
nisses kein blofses Luftbild sei, dafs darin ein geistiges Gemein­
wirken zwischen Herrscher und Volk sein müsse und könne, dafs 
es ein gemeines Wohl und allerdings auch allgemeine Staatszwecke 
gebe, dafs der Regent als solcher für einen Staat handle und han­
deln müsse, gleichviel, ob es als eine Pflicht gegen Gott, oder ge­
gen ihn selbst, oder gegen das Volk betrachtet wird.“ Hefft er. 
p. 108.

47) Jordan, p. 377. — Weber, p. 117.
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Staatsbeamten lediglich für Diener des Fürsten und nur 
für seine Geschäfte erklären" 48). — Das Recht des Für­
sten, zu unbeschränkter Willkühr über die Staatsbeam­
ten, mufste die natürliche Folgerung sein, sobald man 
sie lediglich als seine Diener betrachtete. — Es waren 
daher auch nur die Vorschriften der Menschlichkeit und 
Billigkeit, die man dieser Willkühr als Grenzen zu setzen 
suchte; oder die Idee vom Dienstvertrage mufste aushel­
fen, woraus sich denn allerdings gröfsere und woldge­
gründetere Rechte für die Staatsdiener deduciren liefsen.

48) Heffter. p. 109. Er weiset hier hinauf Haller's Re­
stauration der Staatswissenschaften. I. p. 513. II. p. 141 —143.

§• 124.
Aber auch noch auf einem anderen Wege gelangte 

man dazu, eigentlich nur mittelbar dem Fürsten, unmit­
telbar dagegen aber den Ministern, das willkührliche Ver­
fügungsrecht über die Beamten zuzusprechen, indem man 
diese nämlich lediglich für Agenten der Letzteren er­
klärte. — So sagt Malchus (I. p. 49. Anm. 1.): „Staats­
diener sind zwar Beamte des Staats, zunächst und zu­
gleich aber auch Agenten der Chefs der einzelnen Ver­
waltungszweige, die nur in soweit für den Fortgang und 
den Erfolg der ihnen obliegenden Verwaltung verant­
wortlich sein können, als sie in der W~ahl und in der 
Disposition über die Agenten für die Vollziehung ihrer 
Anordnungen nicht beschränkt sind.“ — Das Fehlerhafte 
dieser Ansicht, in Bezug auf die hier allein in Betracht 
kommenden eigentlichen Staatsbeamten, ist bereits frü­
her nachgewiesen worden, und es bedarf also hier nur 
noch einer Hindeutung auf die begründenden Ursachen 
derselben. Diese liegen nämlich wohl wahrscheinlich in 
einer, für diesen Fall, durchaus unpassenden, ja falschen, 
Bezugnahme auf die Verwaltungsorganisation, und auf die
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Verhältnisse der Staatsbeamten in England und Frank­
reich. Solches möchte z. B. aus einer Stelle bei Mal­
chus hervorgehen, wo, nachdem von den Bestimmungen 
über die Staatsdienerverhältnisse in den süddeutschen 
Staaten die Rede gewesen (die in mancher Hinsicht den 
von Malchus an anderen Orten ausgesprochenen Prin- 
cipien zuwider sind), in einer Anmerkung gesagt wird, 
dafs abweichende Grundsätze unter anderen in Frank­
reich und England Statt haben, wo alle Administra­
tivbeamten nach Willkühr entlafsbar seien (I. p. 19. 
Anm. 1.). — In beiden Staaten sind allerdings die Beam­
ten nur eigentlich, oder wenigstens zunächst, Agenten der 
Minister, besonders aber in England, — und in sofern 
könnte man beide Länder zusammenstellen. Eine allge­
meine, grundsächliche Verschiedenheit ergiebt sich dage­
gen, wenn man ihre respective Verwaltungsorganisation 
näher betrachtet.

Da sehen wir einerseits in England den gröfsten 
Theil der Verwaltung ganz in den Händen des Volkes 
selbst, so dafs nur die allgemeine Leitung in den Hän­
den der Minister ist, die Verwaltung des Staatsganzen 
von ihnen zusammengefafst wird, — wenn wir von dem 
bedeutenden Einflüsse des Parlaments auf die Verwal­
tung absehen. Sie sind daher natürlich im Stande, mit 
Hilfe einer geringen Zahl von Beamten, — von ihnen 
unmittelbar angestellter und unbedingt ihrer Verfügung 
unterstehender Agenten, — die Verwaltungsgeschäfte zu 
besorgen 49). Schon dadurch wird die Zahl der Beam­
ten überhaupt so unendlich verringert, dafs alle die vie­
len Controllen wegfallen, welchen man in anderen Staa­
ten jeden Beamten, jede Behörde unterwirft, — weil man 

49) So beschränkt sich das Geschäftspersonal im Büreau des 
Staatssecretairs des Inneren auf zwei Unterstaatssecretaire, acht­
zehn Registratoren und Schreiber. Vincke, p. 93.
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die Controlle nicht der öffentlichen Stimme des Publi- 
cums überläfst, das in dieser Hinsicht (da es sich von 
seinen eignen theuersten Interessen handelt) aufmerksa­
mer und scharfblickender ist, als eine Behörde es jemals 
sein kann, bei der überdies es sich wieder fragt, wer 
über sie die Controlle ausüben soll. Freilich soll damit 
nicht gesagt sein, dafs ähnliche Verhältnisse in allen Staa­
ten einzuführen seien; wohl aber kann man den Staat 
glücklich schätzen, wo es möglich ist 5 °). — Anderer­
seits sehen wir in Frankreich Centralisation und Büreau- 
kratie auf die höchste Spitze getrieben, die Verwaltung 
unmittelbar in den Händen der Regierung 51), und das 
ganze Land von einem Netze von Beamten umsponnen, 
die alle eigentlich blofs Agenten der Minister sind, und 
ihrer willkührlichen Verfügung unterliegen. — Welche 
Verschiedenheit also in den Verwaltungsverhältnissen von 
England und Frankreich; und wie ist es möglich, beide 
Länder zu Begründung des einen Satzes anzuführen? Ja

50) Zachariä. IV. Abth. 2. p. 334. ,,Je leichter nun der 
Staatsaufsicht über die Beamten eine ungebührliche Ausdehnung 
gegeben werden kann, desto dringender ist es, dafs die Regierung 
das Volk in den Stand setze und ermächtige, die Handlungen der 
Beamten vor den Richterstuhl der öffentlichen Meinung zu ziehen, 
dafs sie also theils die öffentliche Verhandlung der Amtsgeschäfte, 
theils die Freiheit der Presse möglichst begünstige. Eine Regie­
rung, welche diese Maxime befolgt, kann sich der Aufsicht über 
ihre Beamten sogar gröfstentheils entschlagen; auf jeden Fall aber 
von der Mitaufsicht des Publicums Vortheile ziehen, welche ihr 
keine Opfer oder Anstrengungen kosten. Dann bewachen tausend 
Augen die Handlungen der Beamten; Privatinteresse schärft den 
Blick der Wächter; ihre Wachsamkeit ist auch auf solche Hand­
lungen gerichtet, welche nur vor dem Richterstuhle der öffentlichen 
Meinung geprüft werden können.“

51) Die Departementalverfassung ist erst jetzt ins Leben ge­
treten, und es läfst sich noch nicht urtheilen, ob sie schon jetzt 
ein lebendiger Organismus wird, oder ob sie nur ein Scheinleben 
erhalten hat, das von der Centralisation immer im Ersticken er­
halten wird. —
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man könnte fragen, ob sie überhaupt hier anzuführen 
sind ?

§• 125.
Wenn des Inselstaats glückliche, eigenthümliche, hi­

storische Entwickelung ihm seine segensvolle Verfassung 
gegeben hat, so fehlt eben jene den übrigen Staaten. 
Die Grundlagen des Staatslebens sind daher so verschie­
den, dafs man in Hinsicht auf Verwaltung Englands Bei­
spiel, wenigstens in dem hier beregten Falle, nicht als 
Autorität für einen anderen Staat anführen kann, wenn 
man nicht zugleich das ganze übrige Staatsleben Eng­
lands nach jenem anderen Staate verpflanzen will (was 
nicht möglich ist), oder wenigstens verpflanzt wünscht. 
Aber gerade an diesen Wunsch denken Diejenigen am 
allerwenigsten, welche Englands Beispiel für das willkühr- 
liehe Verfügungsrecht der Minister über die Beamten an­
führen. — Was dagegen Frankreich anbetrifft, so könnte 
es eher als Autorität gelten, weil die Napoleonischen 
Verwaltungsmaximen in den meisten Ländern, die er mit 
seinen siegreichen Heeren überfluthete, zurückblieben, 
auch nachdem sich die gewaltigen Wogen in ihr altes 
Bette zurückgezogen hatten. Theils, weil seine Maxi­
men eben nur die höchste Blüthe jener alten Ansicht 
von einer Staatsmaschine waren, und daher um desto 
schnelleren Eingang fanden; theils, weil sie eben den An­
sichten und Wünschen derer entsprachen, die am frisch 
und unerwartet wieder erlangten Staatsruder standen 5 2). 
— Die französischen Verwaltungsnormen wurden daher, 
in mehr oder weniger gemilderter Gestalt, die Grundlage 
des, nach den Umwälzungen der französischen Revolu­
tion, vielfach neuzubegründenden Verwaltungsorganismus 
mancher Staaten, während zu gleicher Zeit in den mei- 52 

52) Pölitz. Staatswissenschaftl. Vorlesungen. III. p. 318.
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sten derselben, eben so wie in Frankreich selbst, durch 
Einführung von Constitutionen, ein der strengen Centra­
lisation widerstrebendes Gegengewicht entstand.

Wenn auch nicht immer den Augen Aller sichtbar, 
doch dem aufmerksamen Beobachter stets erkennbar, — 
werden die beiden Principien der Centralisation und der 
constitutioneilen Verfassung in stetem Kampfe sein, und 
so lange werden auch, trotz aller Gesetze, die Verhält­
nisse der Staatsbeamten unsicher bleiben, w enigstens durch 
die verschiedene Auslegung der gesetzlichen Normen un­
bestimmt. Denn wie die Napoleonische Centralisation, 
auf die Länge, nicht ohne eine völlig abhängige Stellung 
der Beamten Bestand haben kann, — eben so wenig 
kann, auf die Länge, eine Constitution in Wahrheit und 
in voller Wirksamkeit bestehen, bei völliger Centralisa­
tion der Verwaltung, und gänzlicher Abhängigkeit der 
Beamten von den Ministern. — Wer den Gang der Er­
eignisse in Frankreich aufmerksam beobachtet, wird den 
bezeichneten Principienkampf mehr oder minder deutlich 
überall erkennen können. Seine Folgen, so wie die der 
übertriebenen Centralisation überhaupt, zeigt jenes Land 
jetzt, — und wahrlich dieses Schauspiel ist nicht der Axt, 
dafs man Frankreichs Verwaltungsverfassung anderen Staa­
ten als Muster aufstellen kann.

b) Prüfung des Rechts der Staatsgewalt, die Staats­
beamten willkührlich zu entlassen.

§. 126.
Die Frage der willkührlichen Entlafsbarkeit der 

Staatsbeamten ist eine der wichtigsten, aber auch der 
streitigsten, in der ganzen Lehre von den Staatsämtern. 
Wichtig, wreil auf ihr die Lebensfrage von der Selbst­
ständigkeit der Staatsbeamten beruht, und daher auch 
eben wieder streitig, je nach den verschiedenen Ansich- 
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len über diese Selbstständigkeit, die wieder, zunächst mit 
den Ansichten über Verwaltungsformen, dann aber auch 
mit den staatsrechtlichen Ansichten überhaupt, in engem 
Zusammenhänge stehen. Wenn Mo hl (II. p. 189.) sagt: 
„Als eine zwar politisch äufserst wichtige, dagegen recht­
lich nur zufällige, und nur durch positive Gesetzgebung 
herbeizuführende Bestimmung ist die Entlafsbarkeit oder 
Unentlafsbarkeit der Beamten zu betrachten,“ — so hat 
er in sofern Recht, als allerdings nur die positive Ge­
setzgebung eine für das wirkliche Staatsleben genügende 
Entscheidung jener Frage gewähren kann. Dafs aber die­
selbe rechtlich nur zufällig sei, möchte schwer zu erwei­
sen sein, weil sie im Principe, in der Theorie, nur aus 
dem Standpuncte des Rechts entschieden werden kann, 
auf welches ja zuletzt jede positive Gesetzgebung basirt 
sein mufs, wenn auch der grofse und nothwendige Ein- 
flufs der Politik keineswegs deshalb aufser Acht gelassen 
werden soll.

Vor Allem aber mufs eine bestimmte Definition von 
der Entlassung gegeben werden, weil nur durch eine ge­
naue Umgrenzung der Gegenstand einer gehörigen Erör­
terung unterworfen zu werden vermag. Entlassung, Di­
mission, heifst, wenn der Regent einen Staatsbeamten, wi­
der desselben Willen, aus dem Staatsdienste entfeint, und 
ihm zugleich die bis dahin bezogene Besoldung entzieht, 
— ohne einen vorhandenen oder wenigstens rechtlich un­
tersuchten Grund dafür anzugeben, — wobei er jedoch 
oft dem Staatsbeamten seine Zufriedenheit mit den bis­
her geleisteten Diensten bezeugt 5 3 ).

53) Gönner. 107. „Der streifigste Punct in der Lehre 
von den Staatsdiensten ist die Entlassung (honesta dimissio), wel­
che der Regent ohne Ursache, ohne Unfähigkeitsgründe, ohne Er­
löschung des Staatsamts, folglich ohne Untersuchung, nicht als 
Strafe, vielmehr der Ehre ganz unbeschadet, oft auch mit einer
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Wenn daher Gönner (§. 108.) meint: „dafs von 

der Besoldung im Begriffe der Entlassung schlechterdings 
keine Meldung geschehen könne, weil Staatsdienste auch 
ohne Besoldung denkbar sind, und weil die Frage von 
der Besoldung auf ihren ganz eigenen, von der Entlas­
sung aus dem Staatsdienste ganz unabhängigen, Rück­
sichten beruhe,“ — so verwechselt er dadurch den Be­
griff von Entlassung, wenigstens wie diese gewöhnlich 
verstanden wird, mit dem, wras man jetzt Quiescirung 
(auch wohl uneigentlich Pensionirung) nennt, wie auch 
aus anderen Stellen seiner Schrift (namentlich §. HO.) 
ersichtlich ist. Wenn also die Entlassung als ein selbst­
ständiger Begriff betrachtet werden soll, so mufs sie zu­
gleich die Enthebung vom Dienste und die Entziehung 
der Besoldung in sich fassen, obgleich Staatsämter auch 
ohne Besoldung denkbar sind. Sie mufs dies um so 
mehr, als solche unbesoldete Staatsämter, bei den jetzt 
gewöhnlichen Verwaltungsformen, nur als Ausnahmen vor­
kommen möchten, und eigentlich gar nicht vorkommen 
sollten. — Es versteht sich aber, dafs die Ansichten 
Gönn er’s, sobald in ihnen vom Dienste allein, oder 
von der Besoldung allein, die Rede ist, auch nur dem 
gemäfs betrachtet werden können. — 
__________ 1.

Bezeugung der Zufriedenheit über bisher geleistete Dienste, dem 
Staatsdiener wider dessen Willen ertheilt, und ihn hierdurch von 
den bisherigen Diensten loszählt. K — Bischoff, p. 228.: „Ent­
lassung, Dimission, heifst, wenn der Regent einseitig, entweder 
ohne irgend eine Ursache anzuführen, oder doch ohne hinreichend 
und gehörig begründete Ursachen, den Beamten, ohne ihn zu ent­
schädigen, obgleich ohne ausdrückliche Beraubung seiner bürger­
lichen Ehre, verabschiedet.“ — Seuffert. §. 71. „Entlassung 
ist eine Handlung, wodurch der Staat seinem Diener das von dem­
selben bekleidete Amt, gegen dessen Willen, ohne vorhandenen, 
oder doch nicht rechtlich untersuchten Grund, sammt der von dem­
selben bezogenen Dienstbestallung, abnimmt.“ —
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1. Das Entlassungsrecht, vom Standpuncte des 
Rechts betrachtet.

§. 127.
Die Entlassung ist oben als eine Strafe angeführt 

worden. Dieses angenommen, bedürfte es keiner weite­
ren Betrachtung des Gegenstandes, weil wohl Niemand 
behaupten wird, dafs die mit wichtigsten Staatsbürger, ge­
gen alle Rechtsprincipien, ohne Untersuchung und Mög­
lichkeit der Rechtfertigung, sollten einer Strafe unterwor­
fen werden können. Es handelt sich hier also, in Hin­
sicht auf die Rechtsfrage, um den Beweis: ob die Ent­
lassung, nach der gegebenen Definition, als eine Strafe 
zu betrachten sei. Erst wenn dieses ausgemacht worden, 
kann darauf Rücksicht genommen werden, was die Po­
litik hierüber anräth oder gebietet. Denn, wenn auch 
Politik und Recht im Staatsleben Hand in Hand gehen 
müssen, damit das Glück der Völker auf ihren Tritten 
erspriefse, so ist doch das Recht die ältere Schwester der 
mehr aus Verstandescombinationen hervorgegangenen Po­
litik, — denn, wie der Dichter sagt: „das Recht ist ein 
gemeines Gut, es lebt in jedem Erdensohne, es quillt in 
uns wie Herzensblut.“

Es ist gezeigt worden, dafs ursprünglich, bei Entste­
hung eines wirklichen Staatslebens, jeder freie Mann das 
Recht hat und die Pflicht, ein Amt zu übernehmen, wenn 
die freie Wahl seiner Mitbürger ihn dazu beruft, — und 
dafs er für die Zeit, für welche er gewählt war, auch das 
Recht hat, sein Amt zu bekleiden, so lange ihn nicht rich­
terliche Entscheidung davon losspricht.

Es ist gezeigt worden, wie, in der allmähligen histo­
rischen Entwickelung der neuesten Staaten Europa’s, sich 
jene Verhältnisse dergestalt umwandelten, dafs zwar je­
der Freie das Recht behielt, Staatsämter bekleiden zu

18 
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können (ein Recht, welches lange Zeit hindurch von ei­
nem Stande für sich usurpirt, jetzt aber fast überall wie­
der als Grundgesetz ausgesprochen worden ist), die Wahl 
zu den Staatsämtern dagegen von der Gesammtheit des 
Volks, oder von den früher besonders dazu Berechtig­
ten, unter gewissen Bedingungen auf die Regierung über­
ging. Dies geschah jedoch in der Art, dafs der Staats­
dienst, so lange der Staatsbeamte sein Amt nicht selbst 
aufgiebt, lebenslänglich wurde, und zugleich verknüpft mit 
einer ebenfalls lebenslänglichen Besoldung. Beides ist 
natürlich nur geltend bis zur erwiesenen, verschuldeten 
oder unverschuldeten, körperlichen oder geistigen Unfä­
higkeit, einem Amte vorzustehen, oder bis zu erwiesenen 
Vergehen und Verbrechen, welche nach dem Gesetze den 
Staatsbeamten unwürdig machen, ferner einen Staatsdienst 
zu bekleiden. — Hieraus ergiebt sich, dafs jedweder Staats­
beamte ein, nur freiwillig von ihm aufzugebendes, Recht 
auf den Staatsdienst und die Besoldung hat, so lange 
nicht die angegebenen Bedingungen eintreten. In sofern 
nun die Staatsgewalt einem Staatsbürger ein, auf die Prin- 
cipien des Rechts und der Politik begründetes, allgemei­
nes Recht aller Staatsbürger nicht willkührlich entziehen 
kann, sondern eine solche Entziehung nur als Ergebnifs 
vorangegangener Untersuchung eintreten darf, als Strafe 
nach Ausspruch des Gesetzes, — so ist auch die Entlas­
sung (die nach der gegebenen Definition in der Entzie­
hung eines solchen Rechts ohne vorangegangene Unter­
suchung besteht) eine Strafe, welche nach allen Rechts­
grundsätzen nicht willkührlich von der Regierung verfügt 
werden kann. —

Doch werde hier gleich bemerkt, dafs, — wenn auch 
die Entlassung (d. h. aber keine willkührliche, sondern 
eine gesetzmäfsig verhängte), wie jede Strafe, immer ein 
nachtheiliges Licht auf den entlassenen Beamten wirft, —
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diese Strafe jedoch keinesweges eine gerichtlich infami- 
rende ist, als welche dagegen die gesteigerte Entlassung, 
Cassation, angesehen werden mufs. Die Entsetzung, Cas­
sation, ist die beschimpfende Entfernung des Staatsdie­
ners vom Amte, womit zugleich der Verlust von Rang 
und Gehalt, des passiven und activen staats- und ge­
meindebürgerlichen Wahlrechts (wo die Staatsbürger ei­
nes solchen theilhaftig sind), so wie die Unfähigkeit zu 
allen öffentlichen Aemtern und Würden, nothwendig ver­
bunden ist. — Dafs diese Strafe nicht anders (nicht 
blofs in der Regel, wie Klüber, §.408. p. 784., an­
nimmt), als nach förmlicher gerichtlicher Untersuchung, 
die durchaus eine bei den gewöhnlichen peinlichen Ge­
richten sein mufs, wegen der Dienst- oder gewöhnlichen 
Verbrechen, die dieselben nach sich ziehen, ausgespro­
chen werden kann 54), läugnet selbst Gönner wenig­
stens nicht ganz 55).

54) Emmermann. p. 239.
55) „Uebrigens ist gar nicht zu läugnen, dafs eine Remotion 

oder Cassation nur in Voraussetzung einer die Unvereinbarkeit mit 
dem Staatsdienste nothwendig hervorbringenden Ursache, und deren 
gehöriger vollständiger Untersuchung, als rechtmäfsig gedacht wer­
den könne; worüber auch der Staatsdiener zur Vertheidigung zu­
gelassen werden mufs. “ — „Diese Entsetzung hebt dann alles 
Verhältnifs zwischen Staat und Staatsdiener auf, sie ruhet allemal 
auf einem Verschulden oder Verzichten (?) des Staatsdieners, wo­
von alle Folgen demselben ganz zuzurechnen sind. Der Entsetzte 
verliert daher Amt, Titel, Rang, Functionszeichen, Besoldung, 
auch wenn ihm der Staatsdienst Nahrungsstand war, oder auf einem 
Vertrage ruhte, und die Folgen erstrecken sich in diesem Falle 
auch auf seine Familie." §. 104. k

§. 128.
Bevor wir uns zu dem wenden können, was die 

Politik den Staaten über den hier betrachteten Gegen­
stand anräth, müssen wir die Meinungen derer beleuch­
ten, welche, aus dem Standpuncte des Rechts, den Re­

18*
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gierungen das unbedingte Recht der Entlassung zuspre­
chen. Hier tritt uns nun zuerst wieder Gönner ent­
gegen, mit dem Satze: „nach dem Principe aller Staats­
dienste und nach der Natur der Staatsämter kommt dem 
Regenten das Recht zu, dem Staatsdiener eine ehrbare 
Entlassung zu geben.“ (§. 109.), — ein Satz, der kei­
ner weiteren Widerlegung bedarf, da dessen Gegentheil 
aus dem Principe der Staatsdienste und de» Natur der 
Staatsämter erwiesen worden. In selbigem §. sagt der­
selbe Schriftsteller weiter: „Die Entlassung ist eine Be­
freiung von Lasten; sie giebt dem Bürger seine vorher 
dem Staate aufgeopferte Kraft und Zeit wieder; er kann 
diese nunmehr zu seinem eigenen Vortheile anwenden, 
er ist frei von den Sorgen und von der Verantwortlich­
keit seines Amtes. Der Staatsdiener empfängt in der 
Entlassung eine Wohlthat vom Staate, und es wäre ge­
wifs eine sonderbare Erscheinung, wenn man Befreiung 
von Lasten als eine Rechtsverletzung ansehen wollte.“ — 
Allerdings wäre Letzteres eine sonderbare Erscheinung; 
aber sie würde gewifs noch an Sonderbarkeit übertrof­
fen, wenn man einem Staatsbeamten, welchen die Re­
gierung gegen seinen Willen und ohne seine Schuld, 
ohne eine Rechtfertigung zuzulassen, entfernt, — zumu- 
then wollte, diese Entlassung als eine Wohlthat des Staa­
tes anzusehen. Diese Ungereimtheit bei einem Schrift­
steller, wie Gönner, läfst sich nur aus seiner einsei­
tigen Ansicht von den Staatsämtern als blofsen Staats­
lasten, verbunden mit der von ihm aufgestellten völli­
gen Trennung der Gehaltsentziehung vom Begriffe der 
Entlassung, erklären. Wie er so die wahre Natur des 
Staatsdienstes des Staatsbeamten verkennt, — gewisser- 
mafsen entschuldigt durch den damaligen oder wenigstens 
kurz vorhergehenden Zustand der Verwaltung in Deutsch­
land, — geht aus dem Sinne folgender Behauptung her­
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vor: „Man wird keinen Beleg anzuführen vermögen, wo 
über Entlassung von einem unbesoldeten Amte Klage er­
hoben worden wäre; alle bisher vorkommenden gericht­
lichen Klagen zielten am Ende auf die verlorne Besol­
dung, womit auch der gemeine Verstand übereinstimmt, 
denn einen ohne Besoldung entlassenen Diener bedauert 
die Welt wegen seiner Nahrungslosigkeit, keinesweges 
aber, weil er der Mühe der Dienstleistung überhoben 
ist.“ (§. 108.) — Aus diesem Satze sucht er zugleich 
zu deduciren, dafs es den, gegen das Entlassungsrecht 
streitenden, Schriftstellern auch eigentlich nur um die 
Besoldung zu thun gewesen sei, und dafs sie blofs das 
Recht des Beamten auf das Amt als den Hauptsatz aus 
dem Dienstvertrage zu erweisen suchten, um dadurch die 
Besoldung, als ein Accessorium des Dienstvertrags, als 
unantastbar aufzustellen. —

Mag Gönner in Hinsicht auf die damaligen Schrift­
steller über diesen Gegenstand, unter welchen er wohl ins­
besondere Seuffert und von der Becke meint, eini- 
germafsen Recht haben, deren Beweise aus dem Dienstver­
trage auch keinesweges vertheidigt werden sollen; — mag 
zu seiner Zeit die Welt einen willkührlich entlassenen 
Beamten nur wegen der Nahrungslosigkeit bedauert ha­
ben, obwohl bei keinem Schriftsteller diese allein berührt, 
indessen freilich immer in den Vordergrund gestellt wird; 
— mögen damals keine Beschwerden über willkührliche 
Entziehungen unbesoldeter Aemter vorgekommen sein; — 
so waren das jedenfalls immer nur die Ansichten jener 
Zeit, nicht aber die der unsrigen; einer Periode, welche 
von der jener Schriftsteller um wenigstens ein Jahrhun­
dert entfernt zu sein scheint, durch die völlige Umge­
staltung des damaligen staatsrechtlichen Zustandes, na­
mentlich Deutschlands.

Wir wollen hoffen, ja wir können nach ihren Schrif­
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ten überzeugt sein, dafs es den Männern, welche jetzt 
ihre Stimme für die Rechte der Staatsbeamten erheben, 
keinesweges hauptsächlich darauf ankommt, dieselben vor 
Nahrungslosigkeit zu schützen, — so wichtig an sich auch 
dieser Punct ist, — sondern vor Allem darauf, für Recht 
und Wahrheit gegen Willkühr zu streiten. Nicht für 
die Besoldung ist es, dafs sie kämpfen, sondern für das 
heilige Recht des Staatsbeamten (in seiner Eigenschaft 
als Mensch und als Staatsbürger), keiner, wie auch im­
mer gestalteten, Willkühr zu unterliegen, — und für 
die Bewahrung seiner Ehre, die jedes Bürgers höchstes 
Eigenthum ist. — Wir können überzeugt sein, dafs die 
öffentliche Meinung auch jetzt gewifs die etwaige Nah­
rungslosigkeit eines willkührlich entlassenen Beamten be­
dauern wird, aber zugleich auch, dafs sie noch tiefer von 
der gegen denselben geübten Willkühr ergriffen werden 
wird. Wir können überzeugt sein, dafs es jetzt viele 
Staatsbeamte giebt, welche, — abgesehen von ihren Ver­
mögensverhältnissen, — die willkührliche Entlassung von 
einem unbesoldeten Amte eben so schmerzlich fühlen wer­
den, als die von einem besoldeten; weil sie aus dem 
Wirkungskreise gerissen werden, wo sie im Stande wa­
ren, ihre Kräfte zum Wohle des Vaterlandes zu üben; 
ein Bestreben, in welchem sie ihr Lebensglück, ihre 
Ehre fanden.

§. 129.
Freilich kann keine menschliche Macht dem Manne 

jene höchste Ehre rauben, die im Bewufstsein seiner selbst 
liegt Aber auf diese Ehre folgt jene, welche in der 
Achtung seiner Mitbürger beruht, und die ist es, welche 
durch die Entlassung gekränkt wird, oder wenigstens ge­
kränkt werden kann 56). — Denn es kann nur die Al-

56) von der Becke. 60. — Rönnberg. p. 118.
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ternative eintreten, dafs entweder die öffentliche Mei­
nung die Entlassung für eine Handlung rechtlicher Will­
kühr hält, wofür der Himmel jeden Staat bewahre, — 
oder für ein Zeichen der völligen Unfähigkeit des Be­
amten, oder für eine verdiente Strafe, — ja vielleicht für 
eine Milderung der eigentlich verdienten Entsetzung.

Wenn in der Definition der Entlassung gesagt ist, 
dafs sie oft mit Bezeugung der Zufriedenheit für bisher 
geleistete Dienste ertheilt wird, — so bezieht sich Sol­
ches nur darauf, dafs eine solche Formel zuweilen ge­
braucht wird, weil man dadurch das Harte der Entlas­
sung zu mildern, oder die öffentliche Meinung mit der 
Regierung oder mit dem Beamten zu versöhnen wähnt, — 
nicht aber, als ob dies irgend einen wirklichen Unter­
schied mache. Denn welche Bedeutung kann diese Zu­
friedenheitsbezeugung, sowohl rechtlich, als auch der öf­
fentlichen Meinung gegenüber, haben, da sie mit einer 
Strafe (die doch erwiesen im Begriffe der Entlassung 
liegt, was auch Gönner, §. 107., dagegen sagen mag) 
verbunden ist. Weder kann das Loos des Staatsbeam­
ten, in Hinsicht auf seinen Nahrungsstand, dadurch ge­
mildert, noch auch die öffentliche Stimme dadurch ge­
täuscht werden, mag sie sich nun für die Unschuld oder 
für die Schuld des Beamten aussprechen. — Seuffert’s 
(§. 78.) beredter Vertheidigung der Ehre des Beamten — 
(d. h. der ihm zukommenden öffentlichen Achtung, nicht 
blofs für Nichtübertretung der Gesetze, sondern auch für 
Geschicklichkeit und Diensttreue), die natürlich durch die 
Entlassung in Zweifel gesetzt werde, und w elche derselbe 
mit den Worten schliefst: „Die Handlung des Staates 
verdrängt die Wirkung des Papiers, und das stattlichste 
Zeugnifs verliert seine Kraft vor der Frage, warum ein 
Mann, der ein solches Zeugnifs verdiente, nicht in den 
Diensten des Staats behalten worden sei,“ — setzt Gön- 
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пег ( § 114. ) ein sonderbares Raisonnement über die 
öffentliche Meinung entgegen, welches freilich auch jetzt 
seine Preiser finden würde. Denn es giebt immer noch 
Männer, welche trotz aller Erfahrungen der Geschichte 
noch nicht einzusehen gelernt haben, dafs zwischen den 
Ansichten des grofsen Haufens, zuweilen öffentliche Mei­
nung genannt (wie Gönner sich ausdrückt), und zwi­
schen der wahren öffentlichen Meinung, die auf Intelli­
genz beruht, und die Gesinnung der geistig mündigen 
Staatsbürger ausdrückt, — ein grofser Unterschied Statt 
findet, und dafs diese Letztere nothwendig wohl sehr 
Beachtung verdient. — Indessen ist es noch sonderbarer, 
wenn Gönner (§. 114.) durch folgende Worte zu er­
weisen sucht, dafs durch die Entlassung die Ehre des 
Beamten nicht gekränkt werde: „Giebt es doch manche 
Regierungen, bei welchen Aufklärung Contrebande, Frei- 
müthigkeit Verbrechen, Muth für Wahrheit und Recht 
Rebellion ist, bei diesen würde Entlassung in den Au­
gen der Welt eine Ehre sein! Aendert sich nicht Für­
stengunst, kann nicht Verleumdung, Cabale, eine neue 
herrschende Faction und dergleichen einen Staatsdiener, 
seiner Ehre vor seinen Mitbürgern unbeschadet, stürzen?“ 
— Denn wer sieht nicht ein, welcher Widerspruch in 
Gönn er’s eigenen Worten liegt, wenn er darauf in 
demselben §. sagt: „Diese Erklärung (nämlich der Zufrie­
denheit) des Regenten allein darf den vernünftigen Bür­
ger in seinem Urtheile über den moralischen Werth des 
Entlassenen leiten; kein Bürger darf gegen dieses Urtheil 
des Staats die Unbescholtenheit oder Geschicklichkeit ei­
nes aus dem Staatsdienste entlassenen Mitbürgers bezwei­
feln, oder seine Ehre für gebrandmarkt halten. Mag auch 
der übrige rohe Haufen sich ein widerrechtliches Urtheil 
erlauben. “
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§. 130.

Was Gönner gegen das, besonders von Seuffert 
(§.76.) und von der Becke (§-63. u. folg.), wider 
das Entlassungsrecht, aus dem Anstellungsvertrage dedu- 
cirte fortwährende Recht des Beamten, dem Staate be­
sondere Dienste zu leisten (d. h. das Recht auf activen 
Staatsdienst), sagt, bedürfte in sofern keiner Erwähnung, 
als den hier aufgestellten Behauptungen nicht die Idee 
vom Dienstvertrage zum Grunde liegt, und weil die Le- 
benslänglichkeit des Staatsdienstes erwiesen worden ist. — 
Doch giebt aber Gönn er’s Behauptung, dafs ein Recht 
des Staatsdieners auf das Staatsamt selbst, als wirkliche 
Dienstleistung, der Natur des Staats widerstreite (§. 109.), 
Gelegenheit einen Unterschied aufzustellen, der von den 
meisten Schriftstellern nicht genug beachtet worden ist. —

Eben so wie Gönner (an der angeführten Stelle) 
das Recht auf das Amt selbst, und das Recht auf die 
wirkliche Dienstleistung, als gleichbedeutend zu nehmen 
scheint, — so wird auch, im Allgemeinen, die Verschie­
denheit nicht genug beachtet, die zwischen einem dem 
Staatsbeamten auf ein bestimmtes Amt zugesprochenen 
Rechte 57), und dem Rechte des Beamten auf die Le- 
benslänglichkeit seiner Eigenschaft als Staatsdiener, sich 
findet. So wenig das Letztere bestritten werden kann, 
so wenig kann dagegen aber ein Recht des Staatsbeam­
ten auf das von ihm bekleidete Amt selbst erwiesen wer­
den, weil dieses ein privatrechtliches Verhältnifs noth­
wendig voraussetzen würde, ein Eigenthum des Beamten 
in Bezug auf das Amt, das allerdings der Natur des 
Staates widerspricht, da das Amt nicht für den Beamten, 

57) So sagt z. B. Mohl, 11. p. 190.: „Namentlich ist der 
Grundsatz, dafs der Beamte ein Recht auf sein Amt habe, von 
der höchsten politischen Wichtigkeit."
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sondern der Beamte für das Amt da ist. — Wenn Gön­
ner nur gegen diesen Anspruch auf Eigenthum streitet, 
so hat er Recht, wenn er sagt: „Durch Dienste soll der 
Staatszweck nicht blofs im Momente der ersten Ueber- 
tragung eines Staatsamts, sondern fortdauernd in jedem 
neuen Augenblicke erreicht werden; wie nun dem Re­
genten ausschliefsend das Recht zukommt, diese Mittel 
nach den fortdauernden und sich mit jedem Momente er­
neuernden Staatsbedürfnissen auszuwählen, so kann ein 
zum Staatsdienste gerufener Bürger die rechtliche Absicht 
gar nicht haben, gegen den Staat ein Recht darauf zu 
erwerben, dafs der Regent ihn auf seine ganze Lebens­
zeit als das beste Mittel zur Erreichung des Staatszweckes 
ansehe, und der Regent kann eben so wenig die Absicht 
haben, dieses Recht ihm zu übertragen 58).

58) §. 109. — Indem aber Gönner weiter daraus das Ent­
lassungsrecht deduciren will, verfällt er auch in die Verwechslung 
von Amt und Staatsdienst überhaupt; falls man nicht annehmen 
will, dafs er überhaupt unter Entlassung immer nur Quiescirung 
verstehe, wie schon oben angedeutet worden.

59) Weber, p. 137.

Wenn dagegen Jordan (p. 380.) sagt: „Im Allge­
meinen ist es wenigstens bei solchen Staatsämtern, welche 
nicht nur eine langwierige, mit Kostenaufwand und mit 
der Unmöglichkeit, sich zu einem anderen bürgerlichen 
Nahrungszweige zu qualificiren, verbundene wissenschaft­
liche Vorbereitung erfordern und die ganze Thätigkeit 
des Beamten ausschliefslich in Anspruch nehmen, sowohl 
dem Rechte als der Politik angemessen, wenn die Ver­
fassung die Unwiderruflichkeit .der Anstellung festsetzt, 
sobald das Amt nicht seiner Natur nach ein zeitliches 
ist“ 59), — so hat er in sofern Recht, als alle Aemter die 
von ihm aufgestellten Erfordernisse bedingen, sobald sie 
wirkliche Staatsämter sind, woher man deren Bekleidung, 
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mit dem Staatsdienste überhaupt, als gleichbedeutend an­
nehmen könnte. Sobald er aber durch jenen Satz dem 
Staatsbeamten auf jedes augenblicklich von ihm beklei­
dete Staatsamt ein solches Recht zuspricht, geht er un­
fehlbar zu weit, indem er Gelegenheit giebt, aus sei­
ner Behauptung eine unbedingte rechtliche Inamovibili- 
tat des Staatsbeamten zu deduciren, die mit gesetzlicher 
Verhinderung willkührlicher Entlassung durchaus verschie­
den ist 6 °).

60) Hierauf scheint Rotteck §. 118. hinzuweisen, indem er 
sagt: „Jedenfalls ist die Selbstständigkeit in der Stellung bei den 
Richtern nöthiger, als bei den Administrativ-Beamten; sie ist aber 
hier wie dort nicht gleichbedeutend mit Inamovibilitt." — Noch 
näher deutet Heffter (p. 156.) den Unterschied zwischen Unwi­
derruflichkeit eines Amts und Unwiderruflichkeit des Staatsdienstes 
an, wenn er meint: „Die UnWiderruflichkeit einmal verliehener 
Aemter ist in keiner neueren Gesetzgebung unzweideutig und durch­
aus anerkannt; wohl aber sind die Formen und Folgen einer Dienst­
entlassung im Allgemeinen bestimmt worden; so dafs wenigstens, 
wie auch die Erfahrung bestätigt, die Perpetuität des Staatsdien­
stes, bis zu einem legitimen Aufhörungsgrunde, als Regel zu be­
trachten ist.

§• 131.
Indem ein Staatsbürger alle die Bedingungen erfüllt, 

an welche der Eintritt in den Staatsdienst geknüpft ist, 
erwirbt er (wie gezeigt worden und oft erwähnt ist) 
ein lebenslängliches Recht, dem Staate als dessen Be­
amte zu dienen; ein Recht, das rechtlicher Weise nur 
erlöschen kann, durch freiwilliges Aufgeben von seiner 
Seite, durch erwiesene körperliche oder geistige Unfähig­
keit, oder durch rechtliches Erkenntnifs der dazu befug­
ten Behörde. — Wie gesagt, bezieht sich dieses Recht 
aber nur auf den Staatsdienst überhaupt, und bedingt für 
den Staatsbeamten zugleich die Pflicht, lebenslänglich, — 
versteht sich bis zu etwaigem Eintritte jener Bedingun­
gen, — dem Staate zu dienen, ohne vorschreiben zu kön­
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nen, in welchem besonderen Amte er dienen will. Viel­
mehr erhält die Regierung das Recht, den Staatsbürger, 
welcher sich für den Staatsdienst im Allgemeinen, oder 
für einen einzelnen Verwaltungszweig insbesondere be­
fähigt hat, und hierauf in den Staatsdienst nach seinem 
Willen aufgenommen wird, seiner erwiesenen Tüchtigkeit 
gemäfs anzustellen, und, wie sie es am angemessensten hält, 
im Dienste des Staats zu gebrauchen. Will der Staats­
beamte sich einer solchen Verpflichtung nicht unterwer­
fen, so steht ihm frei, den Staatsdienst zu verlassen. So 
wenig man ihn hierin einem Zwange unterwerfen kann, 
eben so wenig darf er aber auch der Regierung einen 
solchen Zwang, in Hinsicht auf das ihm anzuvertrauende 
Amt, anthun wollen. Denn der Dienst des Staatsbeam­
ten in einem bestimmten Amte ist nicht Zweck der Ver­
waltung, sondern nur ein Mittel zur Erreichung des Staats­
zwecks, und die Auswahl dieser Mittel kann füglich eben 
nur der Regierung zustehen.

Dessen ungeachtet kann aber und mufs natürlich 
durch die Gesetzgebung dafür gesorgt sein, dafs dieses 
Dispositionsrecht der Regierung über die Staatsbeamten 
nie die vorgeschriebenen Grenzen übertrete, nie der Will­
kühr eines Ministers unterliege. Denn jede dem Beam­
ten erweislich nachtheilige Veränderung in seinen Dienst­
verhältnissen, sobald sie nicht compensirt wird, oder seine 
freie Einwilligung erhält, kann und mufs als Strafe ange­
sehen, und nur dem gemäfs verfügt werden, — worüber 
das Weitere bei dem Abschnitte von der Versetzung.

Wollte man dagegen dem Staatsbeamten ein unbe­
dingtes Recht auf das von ihm bekleidete Amt zuspre­
chen, so würde man dieses zu seinem rechtlichen Eigen- 
thume machen. Daraus würde wieder naturgemäfs fol­
gen, dafs jede Amtsveränderung, — nicht blofs eine Ver­
setzung auf einen gleichen oder geringeren Posten, son­
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dern auch jede Beförderung, — nur vermöge gerichtli­
cher Entscheidung vorgenommen werden könnte, da es 
ja nicht unmöglich ist, dafs es dem Beamten mehr um 
sein jetziges Amt, als um einen höheren Wirkungskreis 
zu thun wäre. Welchen störenden Einflufs, auf den 
Gang der ganzen Staatsverwaltung, ein solches privat­
rechtliche Verhältnifs der Staatsbeamten (in Hinsicht auf 
das Amt) zum Staate haben müfste, braucht nicht nach­
gewiesen zu werden, und allerdings könnte man dann 
mit Gönner befürchten, dafs daraus nur Trotz der Be­
amten gegen die Regierung entstehen könne. —

§. 132.
Auf diesen einseitigen Begriff eines Rechts des Staats­

beamten auf das Amt selbst, und nicht auf den Wunsch, 
dieselben vor willkührlicher Entlassung zu sichern, würde 
das von Gönner (§. 107.), auch wieder nur aus einem 
einseitigen Gesichtspuncte, angegriffene Bestreben der Ge­
lehrten (wenn ein solches zu erweisen wäre) hindeuten, 
durch ein aus dem Dienstvertrage deducirtes Recht auf 
das Amt, auch das Recht auf die Besoldung zu erwei­
sen. Denn Gönner selbst theilt, mit den von ihm be­
kämpften Schriftstellern, die überall, — ihnen vielleicht 
unbewufst, — hervortretende Grundidee, deren nothwen­
dige Folge jenes Bestreben sein mufste: dafs nämlich im 
Allgemeinen der Beamte ein, zu einem gewissen Amte, 
für eine bestimmte Besoldung, angenommener Diener sei. 
Diese Dienstnahme aber geschehe bei den Einen durch 
einen förmlichen Dienstcontract, bei den Anderen gleich­
sam als eine geistige Frohndeleistung, gegen bestimmte 
Entschädigung durch die auf diese Weise von der, eigent­
lich allgemeinen, Leistung Befreiten. —

Bei den meisten älteren Schriftstellern, über die Ver­
hältnisse der Staatsbeamten, vermifst man die höhere staats­
rechtliche Ansicht, nach welcher der Staatsbeamte ein 
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Staatsbürger ist, der, durch Erfüllung der vom Gesetze 
gestellten Bedingungen, das nach der Idee allen Staats­
bürgern (durch Wahlrecht) zustehende Recht erhält, an 
der Verwaltung des Staats Theil zu nehmen. Diese staats­
rechtliche Ansicht von dem Verhältnisse der Staatsbeam­
ten, ist aber die nothwendige Grundlage desselben, die 
vielleicht auch dem Systeme mancher neueren Schriftstel­
ler fehlen möchte. Diese nehmen den Verwaltungsorga­
nismus, wie sie ihn jetzt eben finden, und, dessen Schwä­
che einsehend, geben sie den Gliedern desselben gewisse 
Rechte, welche sie aber nicht genügend begründen kön­
nen, sobald sie nicht auf die historische Entstehung der 
jetzigen Verwaltungsweise, und auf die allgemeine staats­
rechtliche Grundlage zurückgehen. — Die Ansicht der 
älteren Schriftsteller ging eben so aus dem blofsen Auf­
fassen der Gegenwart, des Staatsorganismus, wie sie ihn 
vor Augen hatten, hervor, — w elche Einseitigkeit in der 
Betrachtung ihnen wohl leichter nachzusehen sein möchte, 
als ihren Nachfolgern. Wenn aber diese entweder dem 
Staatsbeamten ein Recht auf das bekleidete Amt vindi- 
ciren wollen, oder dieser Forderung eben so schroff eine 
fast gänzliche Rechtlosigkeit des Beamten, gegenüber der 
Regierung, entgegenstellen, — so entspringt dieser Streit 
aus dem, schon erwähnten, Mangel einer gehörigen Un­
terscheidung zwischen dem Staatsdienste im Ganzen, und 
der Verwaltung eines bestimmten Amtes im Besonderen. 
Fafst man dagegen diesen Unterschied richtig auf, so 
wird man, — ohne das Interesse der Staatsverwaltung 
zu gefährden, noch die so fälschlich einander entgegen­
gestellten Interessen der Regierung und des Volkes, — 
einerseits den Beamten der gefürchteten Willkühr ent­
ziehen, andererseits ihm aber nicht den gefürchteten Grad 
der Unabhängigkeit geben, der die Einheit der Verwal­
tung zerstören müfste.
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§• 133.
Es giebt noch einen streitigen Rechtspunct, aus wel­

chem das Entlassungsrecht theils angegriffen, theils ver- 
theidigt wird. Dies ist nämlich die, aus dem Dienstver­
trage abgeleitete, Reciprocität von Entlassung und Re­
signation; so dafs entweder beide Rechte zugleich zuge­
standen, oder zugleich verworfen werden. So spricht 
z. B. Kl üb er (§. 406. p. 779.) für die Entlassung, weil 
dem Staatsbeamten die Resignationsfreiheit zustehe; Seuf- 
fert (§. 56. u. folg.) gegen die Entlassung, weil der Be­
amte nicht resigniren dürfe; während Bischoff (p. 303.) 
zu erweisen sucht, dafs, aus der jedesmaligen Natur des 
Vertrages, der Grad der Reciprocität der daraus abzu­
leitenden Rechte ermessen werden müsse, und hiernach 
dem Staatsbeamten das Resignationsrecht zuspricht, ohne 
der Regierung das Entlassungsrecht zuzugestehen. Da­
gegen verwirft Gönner (§. 113.) zuvörderst zwar den 
Dienstvertrag an sich, glaubt aber, auch wenn man ihn 
annähme, erweisen zu können (eben wieder aus der Na­
tur des Vertrages), dafs zwar den Beamten nicht die 
Resignation, der Regierung aber wohl das Entlassungs­
recht zugesprochen werden könne. — Da aber die Idee 
des Dienstvertrags den hier aufgestellten Ansichten nicht 
zu Grunde liegt, und jedenfalls von solchen vertrags- 
mäfsigen privatrechtlichen Rechten nicht bei der Organi­
sation der Verwaltung die Rede sein kann, die nur auf 
Staatsrecht und Politik zu basiren ist, — so braucht auf 
diesen spitzfindigen Streit weiter keine Rücksicht genom­
men zu werden.

Eben so wenig verdient der Streit, über die Gültig­
keit und Ungültigkeit oder Anwendbarkeit der Clausel: 
„ad beneplacitum^ im Anstellungsrescripte, mehr als einer 
blofsen Erwähnung, da dieser Streit fürs jetzige Staats­
leben von gar keiner Wichtigkeit mehr ist, und kein



288
Princip daraus hervorgeht, welches der Verwaltungsorga­
nisation als Grundlage dienen könnte.

2. Das Entlassungsrecht, vom Standpuncte der 
Verwaltungspolitik betrachtet.

§. 134.
Gehen wir jetzt zur Beantwortung der Frage der 

Entlafsbarkeit aus dem Standpuncte der Verwaltungspo­
litik über, so mufs vor Allem in Betracht gezogen wer­
den, dafs im Allgemeinen hier die Person des Fürsten 
ganz bei Seite gesetzt werden kann und gesetzt werden 
mufs. Denn in fast allen Staaten Europa’s ist, nach der 
Natur der heutigen Staatsverhältnisse, die dem Regenten 
zustehende Executivgewalt (theils nach den Grundsätzen 
der Verfassung, theils nach allgemeinen Verwaltungsnor­
men), mehr oder minder, ganz in den Händen seiner 
Minister. Es mufs auch nothwendig so sein, weil der 
Regent unmöglich im Stande ist, die ganze Verwaltung 
persönlich zu leiten, wenn man einige deutsche Duodez­
staaten ausnimmt. Er überträgt daher die Executivgewalt 
seinen Ministern, damit sie dieselbe, unter seiner Auf­
sicht und obersten Leitung, zum Wohle des Staats aus­
üben. Jeder Minister oder Departementchef vertritt dem­
nach, in dem ihm anvertrauten Verwaltungszweige, mit 
geringerer oder gröfserer Selbstständigkeit den Fürsten. 
Man mufs also, in der hier betrachteten Beziehung der 
Staatsbeamten zur Regierung, dieselben nicht dem Für­
sten gegenüberstellen, sondern den Ministern, — weil 
jener wohl nur äufserst selten unmittelbar in ihre Ver­
hältnisse eingreift. Hiernach mufs sich auch die Frage 
der Entlafsbarkeit der Staatsbeamten, wenn man sie aus 
dem politischen Gesichtspuncte betrachten will, folgen- 
dermafsen stellen: — Hat der Minister das Recht, die 

sei-
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seinem Departement untergeordneten Staatsbeamten will- 
kührlich zu entlassen?

§. 135.
Der so durchaus practische, — freilich die Theorie 

vielleicht zu sehr hintansetzende, — Malchus hat daher 
ganz sachgemäfs den Gegenstand auf diese Weise auf- 
gefafst, und spricht den Ministern das unbedingte Ent­
lassungsrecht zu 1 ), besonders aus dem Grunde, weil er 
nur dann ihre Verantwortlichkeit möglich glaubt. Hier­
bei berührt er jedoch das Verhältnifs des Entlassungs­
rechts zur fürstlichen Gewalt weiter nicht, als durch An­
führung folgenden Ausspruches von Zachariä (II. 97. 
105.): „Ein Fürst ist in dem Verhältnifs mächtiger oder 
ohnmächtiger, in welchem die öffentlichen Angelegenhei­
ten nur von Männern seiner Wahl verwaltet werden; 
in welchem er die angestellten Beamten nach Gutbefin­
den entlassen kann oder nicht. Denn der Beamte ist 
die Seele des Amts. Alle die mannigfaltigen Gesetze und 
Einrichtungen, durch welche jenes Wahlrecht bald so, 
bald anders beschränkt ist, sind so viele Versuche, der 
Fürstenmacht Grenzen zu setzen.“ — Zu diesem Satze 
mufs jedoch, aus demselben Werke desselben Schriftstel­
lers, folgende Erläuterung gegeben werden: „Im ein­
herrschaftlichen Freistaate ist die Regierung durch den 
Reichstag und durch die Prefsfreiheit schon in dem Grade 
bewacht und gehemmt, dafs es unnöthig, ja schädlich ist, 
ihr durch Unwiderruflichkeit der Beamtenanstellung neue 
und innere Fesseln anzulegen.“ (II. p. 290.) „Im ent- 

1) Wie aus I. p. XXIII. 15. 49. erhellt. — Da er aber das 
Entlassungsrecht nur im Zusammenhänge mit dem übrigen unbe­
schränkten Dispositionsrechte über die Staatsbeamten betrachtet, 
sollen seine Ansichten erst dann genauer in Betracht gezogen wer­
den, wenn, nach Beleuchtung der einzelnen Puncte des Disposi­
tionsrechts, das Ganze nochmals zusammengefafst werden kann.

19
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gegengeselzten Falle (d. h. also in der unbeschränkten 
Monarchie) kann es gut sein, wenn die Beamten durch 
ihre Unabhängigkeit in den Stand gesetzt werden, für die 
Rechte und Freiheiten der Unterthanen gleich als Vor­
münder zu sprechen.“ (IV. 2. Abthl. p. 340.)

Hier fehlt indessen der Beweis dafür, dafs auch wirk­
lich ein Fürst ohnmächtig zu nennen sei, weil er die 
angestellten Staatsbeamten nicht nach Gutbefinden ent­
lassen kann. Denn zuerst müfste die Frage beantwor­
tet werden, ob man wahrhaft einen Fürsten deshalb mäch­
tig nennen könne, weil ihm Willkühr zusteht? — Die 
wahre Macht eines Fürsten besteht aber nicht in der 
Willkühr, sondern beruht auf der allgemeinen Herrschaft 
des Gesetzes im Staate, und auf der Anhänglichkeit des 
Volks an das Gesetz und an den Herrscher, der es auf­
recht hält. Sie kann also nicht dadurch begrenzt wer­
den, dafs man die Staatsbeamten der Willkühr entzieht, 
und verlangt, dafs sie, gleich allen anderen Staatsbür­
gern, nur in Folge einer Untersuchung und Verurthei- 
hing mit einer Strafe belegt werden können; als welche 
doch die Entlassung, in den jetzigen Verwaltungsverhält­
nissen der europäischen Staaten, angesehen werden mufs, 
wenn man England ausnimmt. Hier freilich wäre der 
König (der vielleicht einer der wahrhaft mächtigsten Mo­
narchen ist, so wenig er es bei oberflächlicher Betrach­
tung zu sein scheint) durchaus ohnmächtig, wenn er nicht 
seine Beamten nach Gutbefinden entlassen könnte. Aber 
kann man die Verwaltung Englands mit der eines ande­
ren Staates vergleichen, und für diesen verlangen, was 
in jenem der gesammten Verfassung und Verwaltung an­
gemessen ist? — Sowohl in Hinsicht auf die absolute 
Entlassungsbefugnifs überhaupt, als auch auf den von 
Zachariä aufgestellten Unterschied der Wirkungen die­
ses Rechts in der unbeschränkten und in der constitutio- 
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nellen Monarchie, ist Heffter (p. 141. 142.) im Allge­
meinen derselben Ansicht, wie der eben genannte Schrift­
steller, obwohl er eine Dienstentsetzung (worunter er, 
in der bezeichneten Stelle p. 141., wohl nur Entlassung 
nach dem von uns aufgestellten Begriffe verstehen kann), 
ohne alle Ursache, für etwas schlechthin Willkührliches 
hält, und zweifelt, ob die Dienstentlassungswillkühr über­
haupt, und besonders für die Beherrschten, etwas Heil­
sames sei.

§. 136.
Was zuerst den Satz anbetrifft, dafs es gut ist, wenn 

in der unbeschränkten Monarchie die Staatsbeamten durch 
eine unabhängige Stellung in den Stand gesetzt werden, 
für die Freiheiten und Rechte der Unterthanen gleich 
als Vrormünder zu sprechen, so ist es wohl gewifs, dafs 
es besonders bei dieser Staatsform nothwendig ist, die 
Staatsbeamten so zu stellen, dafs man von ihnen zu er­
warten berechtigt sein kann, dafs sie sich nicht zu etwas 
Gesetzwidrigem werden gebrauchen lassen. Solches kann 
aber blofs durch die ihnen gewordene Ueberzeugung er­
langt werden, dafs sie nur nach dem Gesetze zur Ver­
antwortung gezogen werden können 2). — Denn wenn 
hier von einer unbeschränkten Monarchie gesprochen 
wird, so ist es doch nur immer von einer solchen, wo 
die Herrschaft des Gesetzes, als die Grundlage jedes 
Staatsgebäudes, heilig gehalten wird. — Dadurch werden 
ja noch keinesweges die Staatsdiener dem Regenten ent­
gegengestellt, und in ihnen der schädlichste Widerspruchs­
geist geweckt und genährt, noch lernen sie dadurch Be­
fehle des Regenten auch noch in der Vollziehung zu con- 
trecarriren, — wie Gönner (§. 115.) Solches zu be­
fürchten vorgiebt. Denn er sucht überall dem Staats­

2) Jordan, p. 381.
19 *
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beamten den Fürsten gegenüber zu stellen, wo jenei­
eigentlich nur mit dem Minister zu thun hat, — um auf 
diese Weise jeden Widerspruch gegen seine Behauptung 
mit der Autorität der gefährdeten Fürstenmacht nieder­
zuschlagen. Eine Kriegslist, die immer mit Nutzen an­
gewandt worden ist, und auch jetzt der undurchdring­
liche Schild des Achilles für die Vertheidiger aller, die 
sittlich-geistige Ausbildung vernichtenden, wenigstens hem­
menden, Institutionen ist.

Niemand wird läugnen, dafs jede systematische Op­
position der Staatsbeamten gegen die Regierung, gegen 
den Fürsten selbst, — von welchem vorausgesetzt wer­
den mufs, dafs er nur das Wohl seines Volkes will und 
streng über die Herrschaft der Gesetze wacht, — na­
türlich unvermeidlich zur Anarchie führen würde. Aber 
eben um eine solche Opposition handelt es sich auch 
gar nicht, sondern nur darum, dafs die Beamten, ermu- 
thigt durch den ihnen verbürgten Schutz der Gesetze, 
nicht zu blinden Werkzeugen in den Händen der Mi­
nister herabsinken. Keinesweges soll damit behauptet 
werden, dafs man sich von den Ministern immer nur 
Willkühr zu gewärtigen habe, — wenn auch die NN ill- 
kührherrschaft eines Ministeriums oder einer politischen 
Parthei gerade keine Unmöglichkeit ist. Sondern es wird 
nur gemeint, dafs (wie in dem Abschnitte von der Ver­
antwortlichkeit weitläuftiger auseinandergesetzt worden) 
in der Verwaltung häufig Fälle Vorkommen können, wo 
nur durch die Standhaftigkeit der Staatsbeamten die Bürger 
vor den gröfsten Nachtheilen bewahrt werden können.

§. 137.
So wenig aber als zugegeben werden kann, dafs 

durch eine solche, auf die Gesetze begründete, Standhaf­
tigkeit des Staatsbeamten, in einer unbeschränkten Mo­
narchie, die Verwaltung verderblich gehemmt, und die 
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wahre Macht des Fürsten beschränkt wird, eben so we­
nig kann folgender Behauptung Heffter’s (p. 142.) bei­
gestimmt werden: „Wo eine monarchische Regierung 
durch Kammern oder ständische Institutionen beschränkt 
ist, mufs wenigstens die Executivgewalt dem Regenten 
völlig frei bleiben, und er über seine Beamten ad nu­
tuni disponiren können 3). So nur entsteht ein unschäd­
liches Gleichgewicht. Eine Regierung, in der gesetzge­
benden Gewalt durch Stände, in der Ausführung der 
Gesetze durch die Selbstständigkeit ihrer eigenen Beam­
ten beschränkt, wäre eine haare Nullität.“ — Denn wo­
her soll die Regierung in der Ausführung der Gesetze 
durch die Selbstständigkeit ihrer eigenen Beamten be­
schränkt werden können, wenn diese Selbstständigkeit 
für die Beamten nur in dem Rechte besteht, stets die 
Gesetze des Landes und ihres eigenen Gewissens als 
die höchste Richtschnur ihrer Handlungen anzuerkennen? 
Heifst das nicht offenbar voraussetzen, dafs die Regie­
rung im Stande sein könne, vom Beamten Etwas zu for­
dern, was gegen Gesetz und Gewissen verstöfst? Hat 
auch Heffter nicht so gedacht, so doch gewifs Gön­
ner, indem er, — als einen Grund für das unbedingte 
Entlassungsrecht, und gegen die, aus der Selbstständig­
keit der Staatsbeamten, für die Rechte der Bürger mög­
licher Weise erwachsenden Vortheile, — meint, dafs 
wenn die Regierung das Böse ernstlich wolle, der ein­
zelne Staatsdiener nichts gegen sie vermöge. „Ihr ste­
hen hundert Mittel zu Gebote, ihre Plane, ohne dafs sie 
das mit Aufsehen verbundene Mittel der Entlassung ge­

3) Es versteht sich von selbst, dafs nur dem letzten Theile 
des Satzes widersprochen wird. Denn die Executivgewalt mufs al­
lerdings völlig in den Händen des Regenten sein, was aber noch 
gar nicht nothwendig macht, dafs er deshalb ad nutum über seine 
Beamten disponiren könne. -
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braucht, durchzusetzen. Aufserordentliche Commissionen, 
Aussichten auf Beförderung, Gratificationen, glatte Worte 
u. dgl. dienen ihr, um unter der grofsen Zahl der Staats­
diener mehrere zu finden, welche sich blindlings als Ma­
schinen zur Ausführung willkührlicher Befehle hergeben.“ 
(§• П5.)

Man würde wohl nicht sehr fehlschiefsen, wenn man 
annähme, dafs, — trotz aller Declamationen gegen Will­
kühr, — doch der Wunsch, die Minister mit unbeschränk­
ter, willkührlicher Gewalt in der Verwaltung auszustat­
ten, also das Princip der höchsten Centralisation, — der 
eigentliche Hauptgrund aller Beweise fürs Entlassungs­
recht ist. So sieht also wohl auch Heffter nur des­
halb in dem Entlassungsrechte ein nothwendiges Gegen­
gewicht für die gesetzlichen Beschränkungen der Regie­
rung durch die Volks Vertretung, obwohl eigentlich nicht 
abzusehen ist, mit welcher rechtsgemäfsen Ansicht vom 
Staate diese Idee zu verbinden wäre. Nur wenn man 
Regierung und Volk einander feindlich gegenüber stellt, 
kann von einem materiellen Gleichgewicht zwischen der 
Macht beider in einem constitutioneilen Staate die Rede 
sein. Dann wäre allerdings das Bestreben der Regierung 
sehr natürlich, in der Verwaltung eine unbeschränkte Ge­
walt, gehandhabt durch blinde Werkzeuge ihres Willens, 
zu erlangen, um so auf dieser Seite sich für den, — in 
Wahrheit nur erträumten, — Verlust ihrer Macht, in Hin­
sicht auf Gesetzgebung, schadlos zu halten. Betrach­
tet man aber, wie man doch nicht anders kann, Regie­
rung und Volk als ein unzertrennbares Ganze, so dafs 
erstere gleichsam nur die höchste Blüthe des letzteren 
ist, so wird man nicht jenem erträumten Gleichgewicht 
der Kräfte nachstreben, sondern dem harmonischen Zu­
sammenwirken derselben, dessen letzter Zweck die Ent­
wickelung aller im Staate liegenden Kräfte zu ihrer höchst­
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möglichsten intellectuellen und materiellen Ausbildung ist. 
Solches aber kann nur unter dem Schutze der Herrschaft 
der Gesetze geschehen, welche sich mit keinerlei Will- 
kühr verträgt. — Wenn daher Heffter (p. 146.) hofft, 
dafs man sich auch in Deutschland dem Amovibilität§- 
principe der nicht richterlichen Beamten unterwerfen wird, 
je mehr auf der anderen Seite das ständische Princip 
Festigkeit erhält, — so spricht er diesem Wunsche selbst 
das Urtheil, wenn er gleich darauf der grofsen Inconve- 
nienzen erwähnt, die aus dem willkührlichen Entlassungs­
rechte in vielen Stücken entstehen müfsten, und auf die 
arge Beamtendespotie in Frankreich, als auf ein zu ver­
meidendes Muster, hinweiset. Denn ist einmal der Staats­
gewalt das Entlassungsrecht zugesprochen, so ist eben 
jene Beamtendespotie unvermeidlich, und wie wenig eine 
solche mit der höheren Ausbildung des ständischen Prin- 
cips zusammengestellt werden kann, wie vielmehr beide 
durchaus unverträglich sind, haben wir gesehen.

§. 138.
Gehen wir nun auf die gewöhnlich angeführten schein­

baren politischen Hauptgründe fürs Entlassungsrecht über, 
so linden wir überall eine gewisse Unbestimmtheit der 
Begriffe, welche hervorgeht aus der nicht genügsamen 
Unterscheidung zwischen dem Rechte auf ein besonde­
res Amt, und dem auf Lebenslänglichkeit des Staatsdien­
stes; so wie wohl auch zwischen einem administrativge­
richtlichen Verfahren; und dem auf dem Wege der ge­
wöhnlichen Justiz, auf welche Unterscheidungen wir zur 
Genüge hingewiesen haben.

Indem nun zuvörderst Gönner die Zugestehung 
des Entlassungsrechts deshalb schon für durchaus noth­
wendig hält, weil der Regent Dienste, die er nun ein­
mal nicht will, auf die er nicht vertraut, von Personen, 
die ihm unangenehm sind, sich nicht aufdringen lassen 
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wird (§. 107.), — so verkennt er durchaus die erhabene 
Stellung der Fürsten, die in allen ihren Verhältnissen 
zum Staate, von Privatleidenschaften unberührt, nur das 
Wohl desselben im Auge haben müssen. Ihnen wird 
daher ein Staatsbeamter nur dann unangenehm sein kön­
nen, nur dann ihr Vertrauen verlieren, wenn er die Pflich­
ten überschreitet, die ihm das Gesetz vorschreibt, oder 
wenn er sonst die Sorge für die amtsgetreue Verwal­
tung vernachlässigt. Wo aber Solches geschieht, braucht 
der Fürst nicht zu Willkührhandlungen zu greifen, da 
ihm gesetzliche Mittel zu Gebote stehen, um den irren­
den Beamten zur Pflicht zurückzuführen, oder den Un­
verbesserlichen zu entfernen, wenn er sich keiner son­
stigen Strafe schuldig gemacht 4). — Uebrigens stehen 
auch alle Staatsbeamten (mit wenigen, aus besonderen 
Gründen hervorgehenden, Ausnahmen) dem Fürsten zu 
ferne, kommen zu wenig mit ihm in unmittelbare Berüh­
rung, — wenn wir von ganz kleinen Staaten absehen, — 
als dafs von einer Abneigung oder Zuneigung desselben 
gegen sie die Rede sein könnte. Nur die Minister ste­
hen, als Träger der Staatsgewalt, als Gehülfen und täg­
liche Mitarbeiter in der Verwaltung, in solchem Verhält­
nisse zu dem Fürsten, dafs ein persönliches Vertrauen 
desselben zu ihnen unumgänglich nothwendig ist, eine 
persönliche Abneigung dagegen stets ein Hemmnifs in der 
Staatsverwaltung werden kann. Daher wird auch Nie­
mand den Fürsten das Recht streitig machen, nach Gut­
dünken die Minister, und diesen gleichstehende Beam­
ten zu entlassen 5), d. h. von ihrem Amte, nicht aber 
aus dem Staatsdienste überhaupt; denn das würde eine 
Beeinträchtigung der Rechte derselben auf lebenslängli­

4) Rönnberg. p. 123. 137.
5) Schön, p. 336. — Weber, p. 137.
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chen Staatsdienst sein, wenn sie nicht etwa (was jetzt 
häufig geschieht) aus dem Privatstande zum Ministerpo­
sten erhoben waren, wo sie natürlich in den Privatstand 
zurückkehren. — Aber auch dann, falls dem Beamten 
erweislich keine Verschuldung zur Last fällt, — wegen 
welcher er natürlich zur gesetzlichen Verantwortung ge­
zogen werden müfste, — wird, wenn der Minister aus 
den Reihen der Staatsbeamten hervorgegangen ist, eine 
anderweitige ehrenvolle Beschäftigung, oder (wenn eine 
solche sich gar nicht finden könnte) eine ehrenvolle Be­
freiung vom wirklichen Dienste, mit Beibehaltung des 
Ranges und eines besonderen Ruhegehaltes, so wie die 
Eigenschaft als Staatsdiener, — ein glimpflicheres und 
gerechteres Auskunftmittel sein, als die gezwungene Re­
signation, oder Entlassung 6 ). Ob die ausdrückliche Be­
stimmung eines besonderen Ruhegehaltes für die abge­
henden Minister 7) auch dann gültig sein könne, wenn 
der frühere Beamte eine anderweitige ehrenvolle Beschäf­
tigung erhält, oder wenn der frühere Private in den Pri­
vatstand zurückkehrt, möchte zweifelhaft scheinen. Dies 
gilt besonders von den constitutionellen Staaten, wo der 
Ministerwechsel meist häufig ist, und gewifs immer häu­
figer sein wird, als in den Autokratien, weil er von der 
öffentlichen Meinung abhängiger ist; — woher denn sehr 
bedeutende Summen als Pensionen dem Staate zur Last 
fallen würden, oft für sehr kurze und sehr geringe, auch 
wohl schlechte Dienstleistungen. Immer aber ist ein sol­
cher häufiger Ministerwechsel für die Verwaltung sehr 
schädlich (aufser vielleicht, oder doch am wenigsten in 
England), weil dadurch ein nachtheiliges Schwanken in 
dieselbe kommt. Besonders aber ist das der Fall, wenn

6) Bischoff, p. 307.
7) J ordan. p. 381.
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(wie in Frankreich) der durch die Centralisation so zahl­
reiche Beamtenstand völlig amovibel ist, und mit dem 
Chef eines Verwaltungszweiges meist auch ein grofser 
Theil des Personals wechselt, wenn dasselbe auch nicht 
jedesmal ganz erneuert wird.

§. 139.
Ein ähnliches Verhältnifs, wie das zwischen dem 

Regenten und seinen Ministern, findet nun zwar auch 
zwischen dem Minister und seinen Agenten Statt, kei- 
nesweges aber zwischen ihm und den eigentlichen Staats­
beamten. Nur ihre Tauglichkeit fürs Amt, ihre pflichtge­
treue Verwaltung, ihre unverbrüchliche Folgsamkeit ge­
gen die Gesetze des Staats, können beim Urtheile des 
Ministers, in Hinsicht auf sie, in Betracht kommen, weil 
eben diese Eigenschaften seiner unmittelbaren oder mit­
telbaren Aufsicht unterliegen. Doch ist das noch gar 
kein Grund, ihm ein willkührliches V erfahren gegen den 
Beamten zu gestatten, bei welchem er jene drei Erfor­
dernisse nicht zu finden glaubt, — während gerade des­
halb von Manchen das Entlassungsrecht in Anspruch ge­
nommen wird, als ob unbeschränkte Willkühr das Uni­
versalmittel gegen alle Staatsübel wäre.

Zur Erläuterung der hier aufgestellten Ansicht, und 
zur Bekämpfung der hier fürs Entlassungsrecht gesuchten 
Gründe, wollen wir jene drei angeführten Eigenschaf­
ten, — eigentlich aber deren Gegenstücke, die mit den 
Begriffen von Dienstwidrigkeiten, Dienstvergehen und 
Dienstverbrechen eins sind, — einzeln betrachten, und 
das Verfahren bei denselben genauer entwickeln, als es 
früher möglich war. °
a) Das Entlassungsrecht in Bezug auf Dienstwidrig­

keiten. Das Verfahren gegen dieselben.
§. 140.

Was nun zuerst die Dienstwidrigkeiten anbetrifft, 
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so gehen diese hervor aus der absoluten oder relativen 
moralischen Untauglichkeit des Staatsbeamten, oder aus 
seiner absoluten oder relativen geistigen Unfähigkeit zur 
Bekleidung des ihm anvertrauten Amtes.

Wir verstehen hier unter moralischer Untauglichkeit 
einen, aus dem Privatleben des Beamten entspringenden, 
nachtheiligen Einflufs auf seine Amtsführung, der indes­
sen weder zu einem wirklichen Dienstverbrechen, noch 
zu einem Dienstvergehen ausartet. Also, wenn z. B. der 
Beamte, durch einen seiner Stellung unangemessen unmo­
ralischen Lebenswandel (Spielsucht, Trunk, Verschwen­
dung, Lüderlichkeit, Unverträglichkeit), entweder die sei­
nem Amte nothwendige Achtung des Publicums verscherzt, 
oder im Dienste nachlässig, weniger eifrig wird. Dann 
aber auch, wenn der Beamte, — ohne dafs ihm ein un­
moralischer Lebenswandel geradezu vorgeworfen werden 
könnte, — seinen Umgebungen, verwandtschaftlichen oder 
anderen Verbindungen am Orte seiner Amtsthätigkeit, oder 
auch seinen Amtsuntergebenen, einen nachtheiligen Ein­
flufs auf seine Ansichten und Entschliefsungen, in Hin­
sicht auf das, was er in der Verwaltung zu thun hat, 
einräumt. Wir nennen diese moralische Untauglichkeit 
absolut, wenn sie so tief gewurzelt ist, dafs die Ermah­
nungen der Oberen und Strafen nichts mehr fruchten, 
und auch von einer Veränderung des Dienstkreises keine 
Besserung vernünftigerweise zu erwarten steht. — Wir 
nennen sie dagegen relativ, wenn man hoffen kann, durch 
das eine oder das andere Mittel, den Beamten auf den 
rechten Weg zurückzuführen. Es fallen also eigentlich 
beide Grade in sofern zusammen, als die relative mora­
lische Untauglichkeit nur als der Beginn, als der Ueber- 
gang zur absoluten, angesehen werden kann.

Es ist schon früher gezeigt worden, dafs die Staats- 
gewall das Recht hat, auch das Privatleben des Staats­
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beamten zu beaufsichtigen, in soweit es nämlich einen 
unmittelbaren oder deutlich mittelbaren Einflufs auf des­
sen Amtsführung haben könnte. So wenig eine solche 
Aufsicht ganz wegfallen kann, eben so wenig darf sie 
aber auch auf eine lästige Weise ins Privatleben eingrei­
fen, wodurch die Häuslichkeit, dieses Heiligthum des Bür­
gers, verletzt werden würde. Um beide Erfordernisse 
vereinigt zu befriedigen, wäre natürlich jedes willkührli- 
ehe Eingreifen das allerschlechteste Mittel, mag nun die­
ses Eingreifen in willkührlichem Zurechtweisen oder Stra­
fen, mag es in willkührlicher Entfernung, also Entlassung 
oder Versetzung, des Staatsdieners bestehen. Es wäre, 
von allem Anderen abgesehen, schon deshalb ein falsches 
Mittel, weil auf beide Weisen die Ehre des Staatsbeam­
ten, — die die Staatsgewalt schützen mufs, wenn sie 
sich selbst die Achtung des Volks erhalten will, — ver­
letzt werden würde, ohne dafs der Staatsbeamte über­
wiesen worden wäre, eine solche Ehrenkränkung ver­
dient zu haben. Wenn wir aber nun noch bedenken, 
dafs der Minister, — dem auch hier die Dienstpolizei 
unbeschränkt zugeschrieben werden soll, — in den we­
nigsten Fällen selbst ein gegründetes Urtheil über einen 
von seinem Departement ressortirenden Beamten haben 
kann, sondern immer nur, bei aller vorauszusetzenden 
Unpartheilichkeit, nach den Berichten der Behörde, wel­
cher der Beamte untergeben ist, urtheilt; so ist es um 
so klarer, dafs dafür gesorgt werden mufs, alle Willkühr 
im Verfahren gegen den angeschuldigten Beamten zu ent­
fernen. Kann nun auch beim jetzigen Verwaltungsorga­
nismus nicht verhindert werden, dafs die Behörde, mit 
welcher der Beamte zunächst in Verbindung steht, und 
die daher auch wieder am leichtesten partheiisch sein 
kann, in seiner Sache zugleich Richter und Kläger ist, 
so mufs doch durch gewisse Formen dafür gesorgt sein, 
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dafs der Angeschuldigte sich vertheidigen, und falls er 
zur Appellation greift, auf gesetzliche Documente sich 
berufen könne.

Wir haben gesehen, wie dieser Zweck noch am 
besten durch die Administrativjustiz erfüllt wird, und es 
bedarf daher nur noch einer etwas specielleren Ausein­
andersetzung des Verfahrens dieser Administrativgerichte, 
in dem besonderen Falle der moralischen Untauglichkeit 
eines Staatsbeamten.

Dieses Verfahren kann nun nicht eigentlich ein Straf­
verfahren sein, weil in dem oben festgestellten Begriffe 
von der moralischen Untauglichkeit des Beamten, durch­
aus weder ein Vergehen, noch ein Verbrechen desselben 
eingeschlossen ist, welche doch allein, — als Uebertre- 
tungen bestimmter Verordnungen und Gesetze, — eine 
Strafe nach sich ziehen können. Es kann also nur beab­
sichtigt werden, den Beamten, der sich eines unmorali­
schen Lebenswandels schuldig macht, in dieser Hinsicht 
zu bessern, weil die Immoralität, — wie leider so we­
nig berücksichtigt, ja selbst auch nur geglaubt wird, — 
streng genommen, mit dem Staatsdienste durchaus unver­
träglich ist, jedenfalls aber, wie nachgewiesen worden, 
auf denselben einen nachtheiligen Einflufs üben kann. 
Das Verfahren gegen den unmoralischen Beamten wird 
daher sehr zweckmäfsig als Besserungsverfahren bezeich­
net werden können, was aber durchaus nicht verhindert, 
vielmehr nothwendigerWeise voraussetzt, dafs es gesetz­
lich geregelt sei. Denn es bedarf wohl keines Bewei­
ses, dafs man durch Willkühr den Zweck der Besserung 
durchaus verfehlen würde, weil, wer sich willkührlich 
behandelt sieht, sich bald beredet, dafs er im Rechte ist, 
und auch Anderen so erscheint.

§. UI.
Um der eben aufgestellten Ansicht zu entsprechen,
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wird dieses Besserungsverfahren, im Allgemeinen, unge­
fähr folgendermafsen einzurichten sein; wobei das be­
reits über die Administrativgerichte Gesagte in Erinne­
rung gebracht wird.

Natürlich steht dem Vorstande der Behörde, zu wel­
cher der Staatsbeamte gehört, oder welcher er zunächst 
untergeordnet ist, die Befugnifs zu, und auch die Pflicht, 
das Privatleben desselben, in der hier in Betracht kom­
menden Hinsicht, zu beobachten. Dies wird ihm, durch 
die Dienst- und besonders auch durch die gesellschaft­
lichen Verhältnisse, leicht werden, ohne dafs er zu einem 
Auskundschaftswesen seine Zuflucht zu nehmen braucht, 
welches in allen Verhältnissen des Staats- und Privatle­
bens immer mit Gehässigkeit verbunden sein wird. Glaubt 
der Vorstand einen solchen unmoralischen Lebenswan­
del, oder eine zu grofse Schwäche gegen Einflüsterun­
gen Anderer, bei einem seiner Untergebenen zu bemer­
ken, so mufs er unter vier Augen (inter privates parie- 
tes, wie Rönnberg p. 122. sagt) mit ihm deshalb spre­
chen, seine etwaige Rechtfertigung anhören, und, falls der 
Beamte seinen Fehler eingesteht, oder derselbe zu offen­
bar ist, denselben als Vorgesetzter zur Besserung ermah­
nen, auch auf die Folgen des Beharrens bei dem Fehler 
aufmerksam machen. Sobald solche wiederholte Ermah­
nungen fruchtlos geblieben sind, kann der Vorstand der 
Behörde in der Versammlung derselben dem Beamten, 
wenn derselbe sich nicht zu vertheidigen vermag, einen 
öffentlichen Verweis geben. Von hier an aber hört die 
Befugnifs des Behördenvorstandes als Klägers und zu­
gleich einzigen Richters auf, und das Verfahren gegen 
den Staatsbeamten fällt an die gesammte Behörde, die sich 
als Administrativgericht constituirt. Nun müssen natür­
lich Verhör, Vertheidigung und Urtheil zu Protocoll ge­
nommen werden, das zugleich auch von dem angeschul­
digten Beamten unterschrieben werden mufs, damit er 
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sich nicht über Ungerechtigkeit beklagen kann, und dann 
auch auf das Protocoll seine etwaige Appellation grün­
den könne. — Das administrativgerichtliche Verfahren, 
so wie auch die Appellationsinstanzen und die erforder­
lichen Bestätigungen der Urtheile, sind bereits früher an­
gegeben worden. Es bleibt also nur übrig, die Grada­
tion der Maafsregeln anzugeben, welche zur Besserung 
des Beamten, oder zuletzt zu seiner Unschädlichmachung 
für den Staatsdienst, angewandt werden müssen; natürlich 
immer nur nach Ausspruch des Administrativgerichts.

§. 142.
Hier möchte nun ungefähr folgende Stufenreihe zu 

befolgen sein, in Hinsicht auf welche indessen dem Ad­
ministrativgerichte die Wahl, nach Beschaffenheit der, 
aus der Untersuchung sich ergebenden, Umstände, zu­
stehen mufs.

Zuerst könnte ein öffentlicher Verweis erkannt wer­
den, welcher in der Dienstliste des Beamten verzeichnet 
wird, und womit verschiedene Folgen für seine Rechte 
auf Pension etc. verbunden sein können. Dann Ver­
setzung 8) auf ein gleiches Amt, mit geringerem Ge­
halt, oder auch auf ein geringeres Amt. — Endlich kann 
Entlassung aus dem Staatsdienste erkannt werden, sobald 
klar wird, dafs das Betragen des Beamten unverbesser­
lich ist. Denn damit ist natürlich Incompatibilität mit dem 
Staatsdienste an sich verbunden, da ein absolut mora­
lisch untauglicher Staatsbeamter im höchsten Grade nach­
theilig auf die Verwaltung wirken mufs. Dieser Einflufs,

8) Im Allgemeinen könnte sie, wenn sich ein zu besetzen­
des gleiches Amt findet, von der Behörde, nicht als Gericht, bei 
der Oberbehörde veranlafst werden, wenn vernünftiger Weise ge­
hofft werden kann, dafs der Beamte, durch Veränderung des Orts, 
sowohl aus seinem bisherigen Lebenswandel, als auch aus den viel­
leicht nachtheilig auf ihn einwirkenden Umgebungen, herausgezogen 
werden könne.
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der durch alle seine etwaigen glänzenden Verstandesga­
ben nicht aufgewogen -werden kann, vermag nie jene mit 
der offenbaren Immoralität verbundene Verachtung in der 
öffentlichen Meinung zu vermindern, welche die wohl- 
thätige Wirkung der Verwaltung hemmt, Mifstrauen ge­
gen dieselbe erwecken, ja wohl aus Unzufriedenheit in 
Hafs sich verwandeln kann. — Ein von der öffentlichen 
Meinung gebrandmarkter Staatsbeamter darf, auch wenn 
er keines Verbrechens oder Vergehens überwiesen wor­
den, nie in der Verwaltung beibehalten werden. Man 
könnte diesem Grundsätze vorwerfen, dafs zu viel auf 
diese vox populi, vox Del gehalten wird, die allerdings, 
wenn auch nicht oft, irre geleitet werden kann. Wer 
aber Gelegenheit gehabt hat, zu beobachten, welchen 
Einflufs die Beibehaltung eines solchen Beamten in der 
Verwaltung auf die Stimmung des Orts gegen die Obrig­
keit, gegen die Regierung selbst, übt, — wie jeder Schritt 
derselben mifstrauisch bewacht und sehr oft falsch aus­
gelegt wird, — der wird mit uns in folgender Forderung 
übereinstimmen: Jeder Staatsbeamte, der erweislich (die 
Mittel es zu erfahren hat die Regierung in Händen) das 
öffentliche Vertrauen unwiederbringlich verloren, und statt 
dessen die öffentliche Verachtung sich zugezogen hat, 
mufs, — sobald er sich bei einer unpartheiischen, aber 
strengen, Untersuchung nicht durchaus überzeugend recht­
fertigen kann, — vermöge administrativgerichtlichen Ur­
theils aus dem Staatsdienste entfernt werden, weil ein 
solcher, nicht zu entfernender, Verdacht gegen einen 
Staatsbeamten mit der Würde des Staatsdienstes unver­
träglich ist. — Ob diese Entlassung durch Belassung ei­
ner angemessenen Pension gemildert werden soll, oder 
ob auch eine Versetzung des Beamten an einen ande­
ren Ort genügend erscheint, — hängt von dem Grade 
des Verdachtes ab.

§ 143.
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§• 143.

Einerseits könnte einem solchen Verfahren Weitläuf- 
tigkeit und Langsamkeit, andererseits zu grofse Strenge, 
ja Härte vorgeworfen werden, da der Staatsbeamte we­
der eines Vergehens, noch eines Verbrechens sich schul­
dig gemacht, und doch sogar, — im Widerspruche mit 
den über Entlassung als Strafe bisher aufgestellten An­
sichten, — der Entlassung unterworfen werden soll. — 
Was den ersten Vorwurf anbetrifft, so ist es genug, an­
zuführen, dafs es in Fällen, wo die Ehre und oft das 
Vermögen irgend eines Bürgers betheiligt sind, nicht auf 
Schnelligkeit, sondern auf Gerechtigkeit des Urtheils an­
komme. Auch braucht wohl nicht genauer nachgewie­
sen zu werden, wie, gerade in dem hier in Rede ste­
henden Verhältnisse, ein allzu summarisches Verfahren 
auf das Allerverletzendste in die Privatbeziehungen des 
Beamten eingreifen würde. — Was aber den zweiten 
Vorwurf betrifft, so möge man die Stellung der Staats­
beamten gegen das Publicum bedenken, die jede ihrer 
Handlungen gewissermafsen zur öffentlichen macht, was 
die Staatsgewalt verpflichtet, darauf zu sehen, dafs die 
Beamten in ihrem Privatleben der öffentlichen Meinung 
keinen Anstofs geben. Denn von ihrer Moralität hängt, 
vielleicht in noch höherem Grade, als von ihrer Amts­
führung, das öffentliche Vertrauen ab, ohne welches eine 
wahrhaft wirksame Verwaltung unmöglich ist. Die Staats­
gewalt mufs daher, wegen der hohen Wichtigkeit dieses 
Gegenstandes für die Staatsgesammtheit, hier mit Ernst 
und unnachsichtlicher Strenge verfahren, und sie kann 
es um desto mehr, um desto sicherer, — je mehr sie, 
durch Anordnung gesetzlicher Formen des Verfahrens, 
die Möglichkeit auch nur des Verdachtes von Parthei 
lichkeit und Willkühr entfernt hat.

Durch dieselbe Betrachtung ist nun auch die Ansicht 
20
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gerechtfertigt, dafs die Administrativgerichte auf Entlas­
sung erkennen können. Denn allerdings hatte der Staats­
beamte ein Recht auf lebenslänglichen Staatsdienst, doch 
gewifs nur unter der Bedingung, eines solchen wichti­
gen und hohen Rechts würdig zu sein. Ist er dies aber 
noch, wenn er durch tief gewurzelte Unsittlichkeit das 
Vertrauen der Bürger zur Verwaltung untergräbt? Wenn 
er, der, vermöge seiner Stellung, seinen Mitbürgern mit 
gutem Beispiele vorgehen sollte, ihnen nur moralisches 
Aergernifs bereitet; sich, statt ihrer Hochachtung, ihre 

Verachtung erwirbt? — Ein solcher Beamter und die 
Würde des Staats sind unverträglich; es mufs also ent­
weder der Beamte oder der Staatsdienst dabei leiden. 
Letzteres darf aber nicht aus Rücksichten für Privatver­
hältnisse geschehen, und die Staatsgewalt mufs daher be­
fugt sein, die Trennung auszusprechen; freilich aber nicht 
nach blofs willkührlichem Ermessen, — wogegen auch 
allein die Staatsbeamten in Schutz genommen worden 
sind. — Die Entlassung verliert hier, wie bereits er­
wähnt worden, durchaus den Charakter der Strafe, und 
ist nur eine Folge der Incompatibilität des Betragens 
des Staatsbeamten mit dem Staatsdienste; eben so wie 
eine solche Incompatibilität eintreten würde, wenn der 
Beamte z. B. eine Schänke anlegen w ollte 9), oder ein 
anderes bürgerliches Gewerbe ergriffe, das, nach den 
Landesgesetzen, mit einem Staatsamte unvereinbar ist. 
Daher mufs auch der Beamte, im ganzen Laufe des be­
zeichneten Verfahrens, berechtigt sein, sich durch frei­
willige Resignation aller Untersuchung und Verurtheilung 
zu entziehen, weil er sich keines Dienst-Vergehens oder 
Verbrechens schuldig gemacht hat,.und durch seinen Aus­
tritt aus dem Staatsdienste auch aller Grund eines sol­

9) Heffter. p. 139.
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chen Verfahrens aufhört; während er, bei einem Dienst­
Verbrechen oder Vergehen, auch durch Resignation sich 
nicht von der Untersuchung und der etwaigen Strafe be­
freien kann. Hat er aber jenes Recht, so steht diesem 
auch wieder gegenüber die Pflicht, sich dem Besserungs­
verfahren zu unterwerfen, so lange er darauf Anspruch 
macht, im Staatsdienste zu bleiben.

§. 144.
Gehen wir aber nun zur geistigen Unfähigkeit des 

Staatsbeamten zur Bekleidung eines Amtes über, so ver­
stehen wir hier nicht blofs den Mangel an den nöthigen 
Verstandeskräften, sondern auch den Mangel an practi- 
schen und theoretischen Kenntnissen, und an Tact des 
Benehmens, welche zur Führung des Amtes erforderlich 
sind. Mau kann diese Unfähigkeit als absolut bezeich­
nen, wenn sie sich auf den Staatsdienst überhaupt be­
zieht; als relativ, wenn der Beamte sich zu dem ihm 
übertragenen Amte als durchaus ungeschickt beweist, da­
gegen ein anderes, weniger Verstand und Kenntnisse er­
forderndes, Amt recht gut verwalten könnte. — Von gro- 
fser Wahrheit ist hier Emmermann’s Ausspruch, dafs 
derjenige allein zu tadeln sei, welcher Jemandem ein 
Amt übertrug, zu dem er unfähig ist; denn dieser ver­
sah dasselbe so gut er vermochte, und mehr konnte von 
ihm unmöglich erwartet werden 1 °). Dieser Umstand darf 
dann auch nie aus dem Auge gelassen werden, wenn es 
sich um die Bestimmung des für einen solchen Fall noth­
wendigen Verfahrens handelt. Die Nothwendigkeit des­
selben würde, wenn überhaupt, nur selten vorkommen, 
wenn man gleich bei der ersten Anstellung der Beamten 
nicht oft so leichtsinnig zu Werke ginge, und eben so

10) p. 229. — Hierauf weiset auch in gewisser Hinsicht 
Weber, p. 139.

20 *
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später bei der Beförderung und Versetzung derselben. — 
Wo der Anstellung eine strenge Prüfung vorausgeht, die 
über die geistigen Fähigkeiten und über die theoretischen 
Kenntnisse des Dienstcandidaten ein gegründetes Urtheil 
erlaubt; wo gewisse Probejahre bestimmt sind, in wel­
chen derselbe den practischen Geschäftsgang sich voll­
kommen aneignen, und seine Fähigkeiten auch für die­
sen -wichtigen Theil der Beamtenbildung genügend aus­
weisen kann, bevor seine Anstellung im Staatsdienste als 
definitiv angesehen, und er aller Rechte der wirklichen 
Staatsbeamten theilhaftig wird; wo alle solche Erfor­
dernisse nicht blofse leere Formen sind, deren Erfüllung 
auch auf anderem, als gesetzlichem Wege möglich ist: — 
dort wird man wenigstens, im schlimmsten Falle, doch 
verhältnifsmäfsig sehr viel weniger Beispiele, sow ohl von 
geistig unfähigen, als moralisch untauglichen Staatsbeam­
ten, finden. — Letzteres, weil bei wahrer Bildung immer 
auf eine gröfsere bewufste Sittlichkeit gerechnet werden 
kann, als wo Rohheit und Unwissenheit — so oft sie 
auch mit Rechtschaffenheit (aber mehr instinctmäfsiger) 
verbunden sein können, — dem Einflüsse des Beispiels 
der Immoralität einen leichteren Weg bahnen.

Indessen wird doch alle Vorsicht nicht verhindern 
können, dafs nicht dennoch, auf eine oder die andere 
Weise, Jemand in den Staatsdienst aufgenommen wird, 
und darauf ein Amt erhält, zu dem er sich als durchaus 
unfähig erweist. — Es ist daher nothwendig, sich die 
Frage zu stellen (und ihre Beantwortung zu suchen), 
was in solchem Falle von Seiten der Regierung gesche­
hen mufs, sowohl um den Staat gegen den hieraus er­
wachsenden Nachtheil zu schützen, als auch um gegen 
den Beamten nicht ungerecht zu sein. Denn diesem kann 
es unmöglich als etwas Strafwürdiges vorgeworfen wer­
den, ein Amt übernommen zu haben, zu welchem seine 
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Oberen, überhaupt diejenigen, denen allein das Urtheil 
darüber zustand, ihn für fähig hielten; — welcher Aus­
spruch doch unfehlbar in der Uebertragung des Amtes 
liegt.

§• 1«.
Mit Recht sagt Bischoff (p. 307.): „Ist nach vor­

hergegangener gehöriger Prüfung der Beamte wirklich ge­
wählt, so hat er die Vermuthung der Tüchtigkeit (geistige 
Fähigkeit zur Bekleidung des Amtes) für sich, welche 
ohne den Beweis des Gegentheils nicht entfernt werden 
kann.“ — Es wäre daher die höchste Willkühr, einen 
Beamten ohne Weiteres wegen Unfähigkeit zu entlassen; 
wo auch andererseits derselbe Schriftsteller zu weit geht, 
wenn er glaubt, dafs die gewöhnlichen Gerichte über 
die Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit eines Beamten ur­
theilen könnten und müfsten 11). Das Urtheil über die 
Brauchbarkeit der Beamten, und über den Werth ihrer 
wirklichen Dienstleistungen, kann allein nur der Ober­
behörde zustehen 11 12 13), — d. h. unmittelbar eigentlich der 
den Beamten vorgesetzten Behörde, und mittelbar dem 
bezüglichen Minister oder Departementchef 1 3), ohne dafs 
jedoch dieser dadurch berechtigt werden kann, dem Beam­
ten sogleich seine Entlassung zu geben.

11) p. 324. — wogegen zu bemerken, was Malchus (I. 
p. XXIII, u. XXIV.) über die Unzulässigkeit der gewöhnlichen 
Gerichte sagt.

12) Weber, p. 125.
13) Nach Malchus (I. p. XXIII.) sollte man meinen, dafs 

ein solches Urtheil über die Brauchbarkeit der Staatsbeamten un­
mittelbar und allein den Ministern zustehe, wenn man aber auf die 
streng büreaukratischen Ansichten dieses Schriftstellers Rücksicht 
nimmt, so möchte es auf dasselbe hinauslaufen.

14) Ueber die Verwaltung deutscher Länder, p. 161.

Denn wenn Rehberg 14) behauptet, dafs die blo­
fse Unfähigkeit die Entfernung zwar nicht als Strafe nach 
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sich ziehen könne, es aber des gemeinen Besten wegen 
oft nothwendig sei, dafs der Ungeschickte entfernt werde, 
— so könnte darauf erwiedert werden, dafs es nicht blofs 
oft, sondern durchaus immer nothwendig sei, den Unge­
schickten zu entfernen (freilich noch nothwendiger, einen 
solchen gar nicht anzustellen), d. h. aber nur vom Amte, 
und nicht vom Dienste überhaupt, und mit sorgfältiger 
Entfernung selbst alles Anscheins von Willkühr.

§. 146.
Wenn, unerachtet aller vorhergegangener Ermahnun­

gen an den Staatsbeamten zu gröfserer geistiger Anstren­
gung (von Seiten des Vorstandes seiner, oder der ihm 
zunächst vorgesetzten Behörde), dennoch keine Zunahme 
der Brauchbarkeit zu verspüren ist, — und nach einer 
aufmerksamen Prüfung von dem Administrativgerichte er­
kannt wird, dafs der Beamte durchaus nicht im Stande 
ist, das zu leisten, was das Amt erfordert, — so mufs 
deshalb eine Vorstellung an den Minister gemacht wer­
den, um ihm den Fall zur Beurtheilung vorzulegen. Der 
Minister hat nun zu entscheiden, was geschehen solle; 
wobei er jedenfalls denjenigen Personen, welche jenen 
Beamten angestellt, falls sie noch im Staatsdienste sind, 
einen Verweis geben mufs, wenn sie nicht etwa des Ver­
brechens der widergesetzlichen Amtsübertragung zu über­
weisen sind, um so für die Zukunft von allzu leichtsinni­
ger Wahl der Staatsbeamten abzuschrecken. — Hat sich 
der Beamte nur relativ, nicht absolut unfähig erwiesen, 
so kann derselbe, vermöge Ministerialentscheidung, mit 
Beibehaltung seines persönlichen Ranges und seines frü­
heren Gehaltes, auf einen ihm angemessenem Posten ver­
setzt werden; bei welcher Ueberführung, falls er sich da­
durch beeinträchtigt glaubt, ihm die Gründe mitgetheilt 
wrerden müssen. Erweist er sich dagegen absolut unfä­
hig, so wird er leicht bewogen werden können, mit der
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bestimmten Aussicht auf eine angemessene Pension, frei­
willig zu resigniren. — Weigert der Beamte sich ent­
schieden der Versetzung in dem einen Falle, oder im 
anderen der Resignation, so mufs die Sache an den 
Staatsrath kommen, der, nach eigener Prüfung derselben, 
die Entscheidung des Ministers bestätigt oder modificirt. 
Ueberhaupt müssen Urtheile dieser Art immer zur Gül­
tigkeit vom Staatsrathe bestätigt werden, da es sich, — 
sowohl wenn der Beamte einen höheren Gehalt behal­
ten soll, als das neue geringere Amt gesetzlich mit sich 
bringt, als auch wenn er pensionilt wird, — um Staats­
fonds handelt, deren in diesem Falle aufsergewöhnliche 
Verwendung durchaus einer Bestätigung des Staatsrathes 
bedarf, damit die Ueberschreitung des reglementsmäfsigen 
Ministerialetats gerechtfertigt werden kann. Diese Be­
stimmungen zu Gunsten der für unfähig erkannten Beam­
ten sind nothwendig, weil (wie erwiesen worden) sie am 
allerwenigsten einer Schuld gezeiht, und daher auch auf 
keine Weise einer Strafe unterworfen werden können.

§• 117.
Auf diese Weise wäre das Interesse des Staats, in 

mehr als einem Sinne, mit dem rechtmäfsigen Interesse 
des Staatsbeamten in Uebereinstimmung gebracht wor­
den. Denn wenn die Staatsgewalt dafür Sorge tragen 
mufs, dafs möglichst überall nur, wenn auch nicht die 
tüchtigsten, doch tüchtige Staatsbeamten in der Verwal­
tung angcstellt seien, so ist doch die Aufstellung eines 
geordneten, alle Willkühr entfernenden, Verfahrens dem 
Staate von noch gröfserer Wichtigkeit. Nie wird die 
Unfähigkeit eines Beamten einen so tief in alle Fugen 
des Staatsverbandes eindringenden Schaden verursachen, 
als auch nur ein Beispiel von Willkühr gegen einen 
rechtschaffenen (was ja wohl mit Unfähigkeit leicht ver­
bunden sein kann) Beamten. — Denn ein solches Bei­
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spiel mufs um so höhere Wirkung ausüben, als das Le­
ben und die Schicksale jedes Staatsdieners nothwendig, 
mehr oder weniger, aber immer der Publicität angehö­
ren, und daher dem Urtheile der öffentlichen Meinung 
unterliegen, auch wo keine Spur der so verschrienen 
Journalistik sich findet.

Wenn daher Gönner (§. 112.) sagt: „Wie viele 
Gründe sind denkbar, welche zu einer Entsetzung nicht 
qualificiren, wegen welcher aber ein Staatsdiener auf sei­
nem Posten den beabsichtigten Nutzen nicht stiftet, oder 
wo ein anderes Subject den Platz weit besser ausfüllte! 
Wie oft gebietet nicht Klugheit, die Ursache in eine Art 
Staatsgeheimnifs zu hüllen!“ — so kann man ihm erwie- 
dern, dafs eben wegen jener vielen Gründe, welche zur 
Entsetzung nicht qualificiren, und doch die Ersetzung 
des Beamten, durch einen tüchtigeren, nothwendig ma­
chen, auch nicht immer dasselbe Verfahren der Entlassung, 
für jeden dieser verschiedenen Fälle, Statt haben kann. 
Denn, wie Gönner (§. 115.) selbst sagt: „liegt von 
einem Staatsdiener, der seinen Posten ganz ausfüllt, bis 
zu dem Staatsdiener, der als Ignorant oder Schurke vom 
Dienst durch die Justiz verjagt werden kann, eine grofse 
Kluft, die im Staatsverhältnisse nicht unausgefüllt bleiben 
kann;“ — welchen Zwischengliedern gemäfs also auch 
wohl das Verfahren wird abgestuft werden müssen. Was 
aber seine Meinung anbetrifft, dafs die Klugheit oft ge­
biete, die Ursachen und Gründe des Verfahrens gegen 
einen Staatsdiener in eine Art von Staatsgeheimnifs zu 
hüllen, — so hat derselbe Folgendes nicht bedacht: Er­
stens, dafs entweder ein schwerer, die Ehre des Be­
amten kränkender, Verdacht auf denselben fallen wird, 
oder aber auch der triftigste, aber geheim gehaltene, 
Grund auf eine für die Staatsgewalt höchst nachtheilige 
Weise ausgelegt werden wird; — zwei Extreme, zwi- 
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sehen denen es kein Mittel giebt, und welche die Staats­
klugheit auf gleiche Weise zu vermeiden räth. Zweitens, 
dafs die Zeit vorüber ist, wo man Staatsgeheimnisse die­
ser Art geheim erhalten konnte.

§• H8.
Aber wozu überhaupt hier ein Staatsgeheimnifs? — 

Ist der Staatsbeamte schuld, durch Unthätigkeit oder Un­
fähigkeit, so wäre es eine sehr falsch angewandte Deli- 
catesse, auf Kosten des Staats, sein Zartgefühl zu scho­
nen. Ist aber dem Beamten nichts vorzuwerfen, so darf 
auch die Handlung der Staatsgewalt nie die Oeffentlich- 
keit scheuen.

Nur Maafsregeln der Willkühr könnten die Nacht 
des Geheimnisses wünschen, aber auch dann wird man 
sie erkennen, und noch mehr in jenem Dunkel verbor­
gen glauben, als sich wirklich darin findet. — Die so 
gerühmte blinde Anhänglichkeit, das blinde, nicht aus 
dem Bewufstsein entspringende, Vertrauen der Völker 
zu ihren Regierungen, mag eine sehr schöne Sache ge­
wesen sein, — gehört aber in jenen patriarchalischen 
Zustand der Gesellschaft, dem diese wohl überall seit 
längerer oder kürzerer Zeit entwachsen ist. Ueberdies 
liegt noch darin das so unendlich Gefährliche, dafs An­
hänglichkeit und Vertrauen so leicht durch ein blindes, 
plötzlich erwachsendes Vorurtheil vernichtet werden kön­
nen, weil sie eben nur auf einem dunkelen Gefühle be­
ruhten. — Wie viel schöner, wie viel erhebender, des 
Verhältnisses zwischen Volk und Staatsgewalt würdiger, 
ist dagegen jene unverbrüchliche Anhänglichkeit des Volks 
zu seiner Regierung, die auf Bewufstsein gegründet ist, 
und nur durch entgegenkommendes Vertrauen entstehen 
kann; — dagegen, durch jenes System der Staatsgeheim­
nisse aller Art, nie erreicht werden wird, — mag nun 
absichtlich ein Schleier über dieselben geworfen werden, 
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oder das Dunkel nur aus Mangel an Mitteln, die Hand­
lungen der Regierung in ihrem vollen Umfange erken­
nen und würdigen zu lernen, entstehen. Je mehr man 
überzeugt sein kann, dafs nur das Letztere der Fall ist, 
um desto mehr mufs man bedauern, wenn nichts ge­
schieht, um diesem Uebel abzuhelfen. Wie viele dan- 
kenswerthe Verbesserungen, wie viele segensreiche Ein­
richtungen können auf diese Weise ins Leben treten, — 
ohne dafs das V olk etwas mehr, wenn überhaupt, davon 
erfährt, als durch mangelhafte, oft entstellende Gerüchte. 
Freilich wird es immer einst an den Früchten die Saat 
erkennen. Aber warum soll es bis dahin muthlos in die 
Zukunft blicken, weil es keine Vorsorge sieht, — wäh­
rend sein heifses Segensgebet für die Regierung aufstei­
gen könnte, und durch seine treue Mitwirkung die Früchte 
gezeitigt werden würden, die es vielleicht oft aus Unkennt- 
nifs im Keime zerstört.

s) Das Entlassungsrecht in Bezug auf Dienstvergehen 
und Dienstverbrechen. Das Verfahren gegen 

dieselben.

§. 149.
Es ist hoffentlich der Erweis gelungen, dafs, auch 

selbst bei moralischer Untauglichkeit und geistiger Un­
fähigkeit der Staatsbeamten, doch keineswegs ihr Schick­
sal dem willkührlichen Ermessen des Ministers weder 
überlassen zu werden braucht, noch überlassen werden 
darf, so unbestimmt an sich auch jene Eigenschaften bei 
einem Staatsdiener sind; — welche Unbestimmtheit eben 
insbesondere leicht verleiten könnte, dem Gutdünken des 
Ministers mehr zu überlassen, als das strenge Recht er­
laubt. Mit um desto gröfserer Sicherheit kann man nun 
wohl die Behauptung aufstellen, dafs, bei Dienst-Verge­
hen und Verbrechen, jenem willkührlichen Ermessen noch 



315

weniger zu überlassen ist, da hier bestimmte Facta, — 
gleichviel, ob erwiesen oder blofs vermuthet, aber doch 
immer als qualificirbare Gegenstände, — der Untersu­
chung vorliegen. Hierdurch wird jeder Grund aufgeho­
ben, den Weg des Rechts zur Seite zu lassen, um zum 
Entlassungsrechte zu greifen, — da nur die Unbestimmt­
heit des zu beurtheilenden Gegenstandes, die Schwierig­
keit, ihn genau zu umschreiben und zu classificiren, es 
allenfalls entschuldigen könnte, wenn man dieser Unbe­
stimmtheit eine andere entgegensetzte, und, — eine auf 
feste Principien gegründete Gesetzgebung für unmöglich 
haltend, — dem Minister, in einem solchen Falle, an­
heim stellte zu verfahren, wie seine Einsichten und seine 
Pflicht es ihm gebieten. — Bedenkt man nun überdies, 
dafs das Wohl des Staats, — nicht blofs wegen der öf­
fentlichen Gerechtigkeit und zum Schutze der Beamten 
vor Willkühr, sondern auch um für die Zukunft andere 
Beamten von Uebertretungen abzuschrecken und sie bei 
ihrer Pflicht zu erhalten, — nicht erlaubt, in solchem 
Falle den Schleier des Geheimnisses über das etwa Ge­
schehene zu werfen, erwiesene Vergehen und Verbre­
chen, oder aber Cabalen und Intriguen zum Untergange 
Unschuldiger, in ein Staatsgeheimnifs zu hüllen; — so 
wird man sich überzeugen, dafs auch bei Dienst-Verge­
hen und Verbrechen das Entlassungsrecht eine Willkühr 
ist und bleibt, und dafs auch hier, in noch höherem 
Grade als bei den Dienstwidrigkeiten, ein gesetzliches 
Rechtsverfahren zum Schutze des Beamten, wie des Staa­
tes selbst, aufgestellt werden mufs, und aufgestellt wer­
den kann.

Die Art und Weise dieses Rechtsverfahrens ist, we­
nigstens so viel hierher gehört, bereits angedeutet wor­
den, und bedarf auch schon deshalb viel weniger einer 
besonderen Entwickelung, als das Besserungsverfahren 
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bei Dienstwidrigkeiten, weil eben (wie gezeigt worden) 
bei jenen bestimmte Facta vorliegen, welche in denVer­
Ordnungen und Gesetzen specialisirt, und dem Verfahren 
und den etwaigen Strafen leichter untergeordnet wer­
den können, — statt der bei Dienstwidrigkeiten mehr 
oder weniger herrschenden Unbestimmtheit. — Dessen 
unerachtet werden doch einige Bemerkungen über die­
sen Gegenstand nicht ganz überflüssig erscheinen.

§. 150.
Was zuerst das Verfahren bei Dienstvergehen an­

betrifft, so mufs bemerkt werden, dafs bei diesen (eben 
so wie bei den Dienstwidrigkeiten) ein Besserungsver­
fahren eintritt, jedoch verbunden mit einem darauf, wenn 
dasselbe sich als unwirksam erweist, eintretenden Straf­
verfahren. Denn so wie die Dienstwidrigkeiten nicht ei­
gentlich als Uebertretungen bestimmter Satzungen ange­
sehen werden können, sondern nur in der Incompati- 
bilität der Handlungen und der Beschaffenheit des Staats­
beamten mit den, beim Staatsdienste als nothwendig er­
kannten, Erfordernissen bestehen, — und daher auch in 
sich keinen Rechtsgrund der Strafe haben; — so beste­
hen dagegen die Dienstvergehen durchaus in Contraven- 
tionen gegen bestimmte Verordnungen, und schliefsen da­
her einen Rechtsgrund der Strafe in sich ein. — Weil 
aber die Dienstvergehen in ihren ersten Stufen zu ge­
ringe sind, als dafs sie sogleich strengere Strafen noth­
wendig machten, so ist auch bei ihnen eine Art von 
Besserungsverfahren anwendbar, ähnlich dem bei Dienst­
widrigkeiten, nur dafs es bis zum Strafverfahren gestei­
gert wird. Eine Entwickelung der Gradation des Verfah­
rens, und darauf der Strafen, würde hier zu weit füh­
ren, und es möge genügen, dafs, in Hinsicht auf Stra­
fen für Dienstvergehen, die Entlassung als die höchste, 
von einem Administrativgerichte zu erkennende, angesehen 
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werden mufs. Sie ist (wie schon erwähnt worden) durch­
aus nicht infamirend, was auch keine andere auf Dienst­
vergehen gesetzte Strafe sein darf, weil eine solche Strenge 
der Natur der strafbaren Handlung durchaus unangemes­
sen wäre. — Infamie kann nur auf Dienstverbrechen ge­
setzt werden, und ist mit jeder Strafe für diese verbun­
den, wie denn Cassation nur eine mit Infamirung ver­
bundene Entlassung ist. — Im Verhältnifs zur Natur der 
Dienstvergehen betrachtet, ist Entlassung aber auch eine 
sehr strenge Strafe. Denn durch sie wird der Staats­
beamte davon für immer geschieden, was bis dahin, wenn 
auch nicht sein ausschliefslicher Lebenszweck selbst, doch 
das von ihm zur Erreichung eines solchen erwählte Mit­
tel gewesen war, — nämlich vom Staatsdienste. Und 
sieht man auch davon ab, dafs (obgleich durch die Ent­
lassung durchaus nicht Infamie über den Staatsbeamten 
ausgesprochen wird) derselbe dennoch in jedem Staate, 
wo der öffentlichen Meinung nach Gerechtigkeit herrscht, 
in der Achtung seiner Mitbürger verlieren mufs; — so 
wird man doch die ganze Strenge dieser Strafe einse­
hen, wenn man auf die Natur des Staatsdienstes zurück­
geht. Denn man bedenke nur, dafs dadurch dem Staats­
beamten eines der, nach unseren jetzigen Staatsverhält­
nissen, schönsten Bürgerrechte, — nämlich die von ihm 
erworbene Möglichkeit der Theilnahrae an der Verwal­
tung des Vaterlandes, — entzogen wird; dafs ihm die 
längst für die Zukunft gehegten Hoffnungen und Erwar­
tungen plötzlich entrissen werden, und dafs zugleich mit 
dem sicheren Nahrungsstande, welchen zu erwerben er so 
manche Jahre seines Lebens geopfert hatte. Und den­
noch will man die Entlassung nicht als eine Strafe aner­
kennen, sie dem willkührlichen Ermessen des Ministers 
überlassen, der — wenn auch selbst aller Willkühr ab­
hold — so leicht durch Andere getäuscht werden kann.
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§• 151.
In sofern wir oben die Dienst-Vergehen und Ver­

brechen in absolute und relative getheilt haben, so be­
darf es hier noch einer Angabe des Verfahrens bei den 
relativen Dienst-Vergehen und Verbrechen. Denn was 
die absoluten anbetrifft, so versteht es sich von selbst, 
dafs das Verfahren gegen dieselben, — sogleich nach 
der Voruntersuchung durch die bezügliche Verwaltungs­
behörde, — respective bei dem Administrativ-, oder 
bei dem gewöhnlichen Criminalgerichte eingeleitet werden 
mufs. — Da eben das Charakteristische der relativen 
Dienst-Vergehen und Verbrechen darin besteht, dafs sich 
erst aus der Untersuchung ergeben kann, in w elche die­
ser Categorien die Verschuldung des Staatsbeamten ge­
hört, so mufs (wie schon angedeutet worden) das Ver­
fahren im Administrativgerichte beginnen, weil man in 
einem solchen Falle nicht rechtlich ein Dienstverbrechen 
voraussetzen kann, so lange ein solches nicht erwiesen 
ist; wenn nicht etwa gleich anfangs unumstöfsliche Be­
weise dafür vorliegen. Das Administrativgericht mufs 
nun auf Grundlage der Untersuchung entscheiden, ob die 
Verschuldung des Staatsbeamten ein blofses Dienstver­
gehen, oder ein wirkliches Dienstverbrechen ist, und 
demnach im ersteren Falle selbst das Urtheil fallen, — 
im zweiten die aufgenommenen Acten dem competen- 
ten Gerichte zur Revision und zum weiteren Verfahren 
übergeben. Sollte aber nun dieses aus der weiteren 
Untersuchung erkennen, dafs der Angeklagte doch nur 
eines Dienstvergehens sich schuldig gemacht hat, — denn 
ein solcher Irrthum des Administrativgerichts liegt nicht 
im Reiche der Unmöglichkeit, — so braucht es nicht 
die Sache wieder an dasselbe zurückzugeben, sondern 
hat selbst, nach den für Dienstvergehen festgesetzten 
Strafbestimmungen, das Urtheil zu fällen. Denn hier 
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handelt es sich nicht mehr um das Factum der Verschul­
dung (worüber zu urtheilen das Criminalgericht vielleicht 
in den meisten Fällen nicht im Stande ist), sondern nur, 
— da dasselbe durch das Administrativgericht festgestellt 
worden, — um die Ermittelung des Grades der Ver­
schuldung des Staatsbeamten. — Will sich der Vertre­
ter der Regierung, oder der Volksvertretung (wenn diese 
die Sache anhängig gemacht hat), mit der Entscheidung 
nicht zufrieden geben, so kann er Appellation ergreifen, 
aber immer nur an die höhere gerichtliche Instanz und 
zuletzt an den Staatsgerichtshof. Denn es versteht sich 
von selbst, dafs die Revision eines gerichtlichen Urtheils 
nur wieder von einer Justizbehörde ausgehen kann; — 
auch abgesehen davon, dafs in dieser Bestimmung, wie 
für den Staatsbeamten, so auch für die Regierung, die 
sicherste Bürgschaft der Unpartheilichkeit und Gerech­
tigkeit liegt. —

In Betreff der Dienstverbrechen, gegen welche das 
gewöhnliche Criminalverfahren Statt findet, mufs hier nur 
noch bemerkt werden, dafs, weil die Strafen für diesel­
ben immer infamirend sind, der angeklagte Staatsbeamte 
durch Ausspruch des Criminalgerichts, sobald dieses die 
Anklage annimmt, sogleich vom Amte, — d. h. hier 
vom Staatsdienste überhaupt, — suspendirt werden mufs. 
Diese, durch die Ehre des Staats und die Rücksicht auf 
das Wohl der Bürger gebotene, Maafsregel ist verknüpft 
mit Entziehung wenigstens eines Theils des Gehaltes, um 
damit den nothwendig eintretenden temporairen Stellver­
treter zu entschädigen. Es versteht sich von selbst, dafs 
sobald das Gericht erkennt, dafs die Anklage nicht ge­
gründet ist, wenigstens die angeschuldigten Verbrechen 
nicht erwiesen werden können (ohne dafs jedoch da­
durch eine Entlassung wegen nicht abwälzbaren Verdach­
tes begründet wäre), cs sogleich durch förmlichen Aus-
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Spruch die Suspension aufheben, und den Beamten wie­
der im Amte, und dadurch auch im Staatsdienste über­
haupt, rehabilitiren mufs. Hierdurch erhält derselbe zu­
gleich einen rechtlichen Anspruch auf die volle Ersetzung 
des Gehaltsabzuges. Weil aber durch die Suspension 
sowohl Ehre als Vermögen des Staatsbeamten beeinträch­
tigt werden, so mufs demselben auch gegen die blofse 
Anordnung der Suspension schon ein Klagerecht zuste­
hen * 15).

. einen

15) Klüber. §. 408. p. 784. — Bischoff. §. 28. — Mohl. 
II. p. 241.

16) So sagt z. B. Heffter (p. 160.), dafs in der Voraus­
setzung der wachsenden Festigkeit des ständischen Princips nur der 
gegen die völlige Amovibilität der Beamten etwas einwenden könne, 
der in einem Amte nichts als eine Versorgungsanstalt zu erblicken 
vermöge, eine Pfründe, auf die man ein lebenslängliches Becht 
habe, wenn man nicht geradezu Schurke ist, kurz ein Mensch, dem 
jede höhere Ansicht des Staatslebens fremd ist, oder der sich als 
Beamte über seine Mitbürger weit erhaben glaubt. — Eine Ver- 
theidigung gegen einen ähnlichen Vorwurf, bei Bischoff, p. 306. 
— Indessen kann die Bemerkung nicht unterlassen werden, dafs 
dieser Vorwurf bei manchen Gegnern des Entlassungsrechts ge­
gründet ist, weil sie demselben nur kurzweg die Unwiderruflich­
keit entgegenstellen, ohne die Mittel anzugeben, wodurch die Aus­
artung dieser Unwiderruflichkeit in einen solchen Pfründenbesitz 
verhindert werden mag.

§• 152.
Wirft man einen Blick auf das bisher, über das 

Verfahren gegen Staatsbeamte, Gesagte zurück, so wird 
man sich hoffentlich überzeugen, dafs die hier aufgestell­
ten Grundsätze wenigstens nicht den Vorwurf verdienen, 
der oft den Gegnern des Entlassungsrechts gemacht wird: 
dafs nämlich Jeder, der nicht geradezu ein überwiese­
ner Schurke sei, sein Amt als eine ihm nicht entziehbare 
Pfründe betrachten könne 16). Denn nach den angege­
benen Principien wird allerdings der unschuldige Beamte 
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einen Schutz vor Willkühr finden, — aber in demsel­
ben Grade wird auch der Schuldige der gerechten Strafe 
nicht entgehen, der Staat nicht durch Untauglichkeit und 
Unfähigkeit seiner Diener leiden. Wenn aber dieser 
Zweck auf solche Weise erreicht werden kann, — wes­
halb fordert man da noch im Namen der Ordnung, der 
Kraft der Staatsverwaltung, ja im Namen des monarchi­
schen Princips, eine Willkührmacht, — das Entlassungs­
recht, — für die Minister? Denn der Fürst tritt, wie 
gezeigt worden, hier nothwendig in den Hintergrund. — 
Warum soll der Minister nicht eben so verantwortlich 
sein können für das, was er in der Verwaltung thut 
oder unterläfst, wenn er auch nicht das Recht hat, nach 
Gutdünken über die Staatsbeamten zu verfügen?

Zur Ausführung dessen, was in den Grenzen der Ge­
setze ist, bedarf es keinesweges im gewöhnlichen Gange 
der Verwaltung eines Vertrauten des Ministers, sondern 
nur im Allgemeinen eines tüchtigen und rechtschaffenen 
Staatsbeamten, der das Local kennt, wo er wirken soll. 
Dafs der Staatsbeamte aber diese Erfordernisse besitze, 
kann sehr viel eher mit einer, auf die hier entwickelten 
Grundsätze basirten, Gesetzgebung erlangt werden, als 
wenn man den Stand der Staatsbeamten gleichsam zum 
allein rechtlosen im Staate macht. Und fehlt der Beamte 
dennoch gegen seine Pflicht, nun so ist in dieser Ge­
setzgebung das Mittel gegeben, ihn zu derselben zurück­
zuführen, ihn zu bestrafen, zu entfernen. Seine Fehler 
werden nicht dem Minister zur Last fallen, denn Nie­
mand wird einen Minister für das verantwortlich machen, 
was nicht von ihm ausgegangen ist, also auch nicht für 
die ohne sein Wissen von einem Staatsbeamten gemach­
ten Verkehrtheiten 17 ). — Es würde dies nur dann der

17) Paulus, p. 247.
21
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Fall sein, wenn man alle Beamte blofs als blinde Werk­
zeuge des Ministers ansehen müfste. — Soll aber etwas 
geschehen, was aufser der Ordnung ist, nicht im gewöhn- 
liehen Gange der Verwaltung vorkommt, eine Ausnahms­
handlung, deren Ausführung der Minister nur allein und 
persönlich verantworten kann, — so steht es ihm ja frei, 
dazu einen Ministerialagenten, der eben nur als blindes 
Werkzeug handeln darf, zu verwenden, — wenn er 
glaubt, dafs der eigentliche Staatsbeamte nicht, durch 
Ausführung seines Befehls, die Verantwortlichkeit in ei­
ner ihm nicht ganz gesetzlich scheinenden Sache thei­
len will. — Womit will man demnach die Behauptung 
begründen, dafs das Entlassungsrecht nothwendig sei, da­
mit der Gang der Staatsverwaltung nicht in Stocken ge- 
rathe?

y) Das öffentliche Wohl, als Grund für das 
Entlassungsrecht.

§. 153.
Es bleibt noch ein gewichtiger Grund fürs Entlas­

sungsrecht zu bekämpfen, ein Grund, den selbst einer 
der heftigsten Gegner aller Willkühr gegen die Staats­
beamten, von der Becke, als Alles überwiegend auf­
führt, als eine die Regel vernichtende Ausnahme. Dies 
ist das Wohl des Staats, dem Alles weichen mufs: Sa­
lus publica suprema lex esto. „Ob zwar die Unwi­
derruflichkeit der Amtsverleihung mit unumstöfslichen 
Gründen dargethan worden, — sagt von der Becke 
(§. 67.), — so möchten wir doch nicht behaupten, dafs 
nicht Fälle möglich seien, in welchen der Regent einen 
Staatsbeamten ohne Untersuchung und ohne rechtliches 
Erkenntnifs vom Dienste entfernen könne.“ — Damit 
stöfst er denn in Wahrheit Alles um, was er bis dahin, 
gegen das Entlassungsrecht, mit unumstöfslichen Grün­
den dargethan zu haben meint. Denn unmöglich läfst 
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sich auf Principien, welche eine so wichtige, Alles in 
Frage stellende, Ausnahme zulassen, eine feste Gesetz­
gebung bauen. — Fragen wir aber nach den Gründen 
dieser Ausnahme, so finden wir Alles das, was die Schrift­
steller anführen, die der von der Becke völlig entge­
gengesetzten Meinung sind, und somit einen Widerspruch 
dieses Schriftstellers gegen seine von ihm selbst früher 
aufgestellten Sätze. — »Der Diener kann, — sagt er 
weiter, — für den Zweck seines Amtes untauglich wer­
den ; er kann dem Dienste des Staates mehr hinderlich 
als förderlich sein; er kann das Zutrauen des Regen­
ten verloren haben: lauter Möglichkeiten, die so oft ein­
treten.“ Weil aber nun nicht immer ein offenbarer, 
plausibler Grund da sei, dem Diener den Procefs zu 
machen, so müsse der Regent wohl berechtigt sein, den 
Beamten ohne Weiteres zu entlassen, um die Staatswohl­
fahrt sicher zu stellen. „Er darf einen solchen Diener 
vom Amte entfernen, er mufs ihn entfernen. Seine Pflicht 
gegen den Staat, welcher die Pflichten gegen den Staats­
beamten im Collisionsfalle nachstehen müssen, fordert 
ihn dazu auf; seine Rechte gegen den Diener geben 
ihm die Befugnifs dazu.“ — Wer sieht nicht ein, dafs 
hierin das Entlassungsrecht eben so begründet ist, als 
in den Behauptungen Gönner’s? Denn der Begriff 
vom Staatswohle ist so vague, dafs wenn man dessen 
Bestimmung ohne nähere Definition der Entscheidung 
eines Ministers überläfst, — so dafs dieser mit Verge­
bung desselben, als Grund, einen Staatsbeamten entlas­
sen kann, — Solches wohl eben nichts anderes ist, als 
das Entlassungsrecht, das auch hier eine Willkühr bleibt, 
und daher auch nicht durch das Staatswohl entschuldigt 
werden kann. Der Minister Л. sieht das Staatswohl viel­
leicht in etwas ganz Anderem, als sein Nachfolger B., 
und ein armer Beamter kann sich des Staatswohls wegen 

21 *
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heute von dem Einen eingesetzt, morgen von dem Ande­
ren abgesetzt sehen, ohne einsehen zu können, warum. 
Würde es nicht sehr natürlich sein, wenn er sowohl, 
als die öffentliche Meinung, dieses Warum in der Mi- 
nisterwillkühr suchen und zu finden glauben? Der Ge­
genstand bedarf wohl keiner weiteren Erörterung, — be­
sonders da die von von der Becke angeführten, so 
oft eintretenden, Möglichkeiten, — nämlich die Untaug­
lichkeit und Unfähigkeit des Dieners, und der Verlust des 
Zutrauens des Fürsten, — bereits genugsam beleuchtet 
worden sind 1 8 ).

3. Folgen der Entlassung.

§• 154.
Was die Folgen der Entlassung anbetrifft, so müfste 

eigentlich mit dem wirklichen Staatsdienste auch jeder auf 
denselben bezügliche Titel, Rang und dergl. aufhören, 
so wie alle etwaigen besonderen Staatsbeamtenrechte; 
um so mehr, meint Gönner (§. 110.), da ein grofser 
Theil dieser Rechte ohnehin nur in der Einbildung be­
ruhe, und daher wenig Philosophie dazu gehöre, sich über

18) Wie wenig von der Becke seinen früher ausgesproche­
nen Grundsätzen treu bleibt, geht auch aus dem §. 68. hervor, wo 
er meint: eine solche Entlassung müsse in Ehren gegeben werden, 
und nur wenn der Ehre des Beamten zu nahe tretende Ursachen 
angeführt würden, müsse eine Untersuchung vorhergehen. Wenn 
aber, trotz der ehrenvollen Entlassung, ,,bei dieser Schonung, dieser 
billigen Verfahrungsart, dem Diener die Entlassung oder die Be­
freiung von der Amtsführung unangenehm sein , oder auf seinen 
Werth einigen Schatten werfen würde, so ist dies ein unglücklicher 
Zufall, der entweder den Verhältnissen eines Staatsdieners, oder 
auch wohl gar seiner eigenen Schuld zugeschrieben werden mufs. 
Gegen Unglück ist ja ohnehin Niemand gesichert. " — Uebrigens 
stellt von der Becke, in diesem Falle, dem Rechte der Entlas­
sung die Pflicht den Beamten zu entschädigen gegenüber, wovon 
das Nähere bei der Quiescirung. —
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diese Kinder der Opinion hinwegzusetzen. — Doch macht 
He ff ter (p. 150.) die richtige Bemerkung, dafs zwar der 
Stand eines Beamten ohne Amt etwas Leeres und in Wi­
derspruch, wenigstens eine lächerliche Kleinmeisterei oder 
Kleinstädlerei sei, — dafs aber Staatsherkommen reelle 
Rechte damit verknüpfen könne. —

Ist dieses aber in einem Staate wirklich der Fall, 
liegt es besonders gar noch im eigenthümlichen, durch 
langdauernde Verhältnisse gebildeten Geiste eines Volks, 
dafs der Mensch als Mensch eigentlich nur sehr wenig 
gilt, sondern erst durch einen solchen Rang, Titel gleich­
sam mündig wird: — so darf ein solches Herkommen 
oder Vorurtheil auch nicht aufser Acht gelassen werden. 
Denn dann würde unstreitig die Entlassung den Charak­
ter einer sehr viel strengeren Strafe annehmen, sobald 
mit ihr auch der Verlust des Ranges und Titels ver­
knüpft wird. Demnach müfste wohl das Erkenntnifs auf 
eine solche Strafe, welche eigentlich schon eine Infami- 
rung in sich schliefst, — wenigstens gewissermafsen die 
ganze Grundlage der bürgerlichen Stellung des Entlasse­
nen vernichtet, — nur auf Dienstverbrechen gestellt wer­
den, und daher auch nur von den gewöhnlichen Crimi- 
nalgerichten ausgesprochen werden können.

Wenn Gönner (§. 110.) sagt: „Doch mag es ei­
ner liberalen Regierung empfohlen werden, den ehren­
voll Entlassenen, durch Belassung ihres Ranges, den öf­
fentlichen Beweis ihrer ehrenvollen Entlassung zu erthei- 
len," — so läfst sich das zwar mit seiner, doch nicht 
mit der hier aufgestellten Ansicht von der Entlassung rei­
men, nach welcher eine Belassung des Ranges nur nach 
der Rang und Titeln, von Herkommen oder Vorurtheil, 
gegebenen Bedeutung zu beurtheilen ist. Hiernach mufs 
denn diese äufsere Auszeichnung entweder immer dem 
Entlassenen bleiben, so dafs die Entziehung des Ranges 
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eine die Entlassung überwiegende Strafe ist, — oder die 
Entlassung schliefst jedesmal das Aufhören von Rang und 
Titeln in sich. In letzterem Falle könnte indessen der 
Regierung das Recht zugestanden werden, dem Entlasse­
nen, als Milderung der Strafe, den Rang zu lassen, als 
eine öffentlich ausgesprochene Anerkennung früherer (d. h. 
bis zu dem, die Entlassung nach sich ziehenden, Verge­
hen) Zufriedenheit mit dessen Amtsführung.

Dafs aber in der Entlassung von Seiten des Staats 
durchaus keine gänzliche Aufgebung des Rechts Dienste 
zu fordern Hege, wie Gönner weiter behauptet, kann 
nur in sofern zugegeben werden, als man seine Ansicht 
vom Staatsdienste, als Staatslast, berücksichtigen will. — 
Allerdings wird in den meisten Fällen der Entlassene 
sehr erfreut sein, wieder in den Staatsdienst treten zu 
können, gleichsam wieder rehabilitirt zu werden. Allein 
es können auch eben so gut Umstände eingetreten sein, 
welche es ihm wünschenswerth machen, die ihm durch 
die Entlassung gewordene Freiheit, sich nach Belieben 
eine Lebensbahn zu wählen, zu benutzen, oder doch zu 
be5vahren. Es wäre daher eine offenbare Behauptung 
des Dienstzwangs (den freilich Gönner auch annimmt), 
wenn man verlangen wollte, dafs der entlassene Staats­
beamte, auf den desfallsigen Ruf der Regierung, wieder 
in den Staatsdienst einzutreten gezwungen sei.

4. Folgen des Rechts der Staatsgewalt, die Staats­
beamten willkührlich zu entlassen.

§. 155.
Nachdem bis jetzt die, auf Recht und Politik gestützt 

sein sollenden, Gründe fürs Entlassungsrecht bekämpft 
worden, so ist es endlich Zeit, nachdem dieser Kampf, 
— ob genügend oder nicht, gebührt nicht ims zu ent­
scheiden, — beendet, sich zu den voraus sehbaren, kei- 
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пег Polemik unterliegenden, politischen Folgen des Ent­
lassungsrechts zu wenden. Deren etwa zu erweisende 
Verderblichkeit würde der letzte und schlagendste Be­
weis gegen dieses Recht sein, besonders wenn die Er­
fahrung die Möglichkeit derselben bestätigt.

Mit Recht sagt Emm ermann (pag. 239.): „Ein 
Staat, der seine Diener, und eine Familie, die ihr Ge­
sinde beständig wechselt, werden am schlechtesten be­
dient.“ Denn einerseits läfst dieser beständige Wechsel 
keinen ruhigen Gang der Verwaltung zu, indem mit den 
Staatsbeamten natürlich auch die Ansichten sich verän­
dern, der neue Beamte meist seinen Eifer und seine 
Tüchtigkeit gleich dadurch zu bewähren sucht, dafs er 
das von seinem Vorgänger Gethane tadelt, um es später 
zu verbessern, und dabei denn sehr oft, falls sich auch 
wirklich Tadelnswerthes fand, das Kind mit dem Bade 
ausschüttet. Andererseits gestattet dieses häufige Wech­
seln keine Benutzung der von einem Beamten gewonne­
nen Einsichten, da diese erst, — durch gleichsamige, aus 
der Gewifsheit, längere Zeit in denselben Verhältnissen, 
in derselben Localität zu bleiben, hervorgehende Identi- 
ficirung mit denselben, — von wahrhaftem Nutzen wer­
den können. — Man mufs aber wenig die Natur des 
Menschen kennen, wenn man nicht einsieht, dafs wenn 
einmal einem Minister das Entlassungsrecht ausdrücklich 
durch das Gesetz verliehen ist, derselbe es auch gewifs 
und sehr oft benutzen wird. Meistentheils wird er es 
wenigstens so lange, bis die Posten, mit deren Beamten 
er in unmittelbare Berührung kommt, von Personen be­
setzt sind, welche in jeder Hinsicht seine gehorsamen 
Diener sein wollen, und eigentlich vom Staatsbeamten 
weiter nichts an sich behalten, als den Namen, während 
sie in Wahrheit nur Agenten des Ministers sind. Die 
hier bezeichneten Beamten werden natürlich wieder, auf 



328
dieselbe Weise, auf die unter ihnen stehenden Aemter 
zu wirken suchen, was vermöge ihrer Stellung zum Mi­
nister ihnen auch nicht schwer fallen kann. Es wird da­
her dieser Wechsel nicht eher enden, als bis wenigstens 
der allergröfste Theil der Beamten eigentlich nur theils 
unmittelbare, theils mittelbare Creaturen des Ministers 
sind, seine ames damnees, deren Existenz in seiner Hand 
liegt, und daher hauptsächlich von ihrem blinden unbe­
dingten Gehorsame gegen ihn abhängt, — mag nun das 
von ihm Geforderte in den Grenzen der Gesetze blei­
ben, oder dieselben übertreten 1&). — Abgesehen von 
den vielfachen grofsen Nachtheilen, welche ein solcher 
Zustand auf einen rechtlichen, — überall das Volkswohl 
insbesondere beschützen sollenden, — Gang der Verwal­
tung haben mufs, könnte man sich noch allenfalls dabei 
zufrieden geben, wenn die Minister ewig an ihrem Posten 
blieben, und daher auch das Verwaltungssystem unver-

19) МоЫ. II. p. 193. Anmerk. 7. „Mit Recht hat man in 
Deutschland von jeher den Satz, dafs der sein Amt richtig ver­
waltende Beamte ein Recht auf dasselbe habe (?), in jedem Falle 
auf volle pecuniaire Entschädigung, als einen Grundpfeiler der öf­
fentlichen Freiheit angesehen. Will man die Folgen kennen, welche 
das entgegengesetzte Princip für das Wohl einer grofsen Nation 
und eines mächtigen Staates hat, so betrachte man Frankreich, wo 
der Grundsatz der unbedingten Entlafsbarkeit aller Verwaltungs­
beamten das Schicksal, und somit auch im Zweifel der Kräfte von 
vierzigtausend Familien, jedem, auch dem schlechtesten und ver­
derbtesten Ministerium, in die Hände giebt. In England, wo ver- 
hältnifsmäfsig sehr wenige bezahlte Verwaltungsbeamte sind, liefs 
sich der Satz schon aufstellen; allein von desto gröfserem Mangel 
an Besonnenheit und Kenntnifs zeigt es, ihn auf ganz andere Ein­
richtungen überzutragen. Und welcher Widerspruch selbst in die­
sen Ländern! Auch sie erkennen das Recht des richterlichen Be­
amten an, aus Furcht vor ungebührlichem Einflufs auf ihn; kann 
denn ein solcher Einflufs nicht auch auf den Verwaltungsbeamten 
geübt werden, und ist er denn allenfalls für den Bürger weniger 
schädlich? “
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ändert bestehen würde. — Allein auch ohne zu berück­
sichtigen, dafs die Minister nicht unsterblich sind, — wenn 
sie es auch in einem anderen Sinne werden können, — 
zeigt uns doch die Geschichte, dafs verhältnifsmäfsig nur 
sehr wenige auf ihrem Posten verstorben, sie vielmehr 
insbesondere einem häufigen Wechsel unterworfen sind, 
vor Allem in den constitutioneilen Staaten der neuesten 
Zeit. Zugleich lehrt uns auch die Politik, dafs von al­
len Beamten im Staate die Minister am meisten amovi- 
bei sein müssen, weil ihre ganze Stellung im Staate, ihre 
Wirksamkeit und Nützlichkeit, von dem nicht sehr be­
ständigen Vertrauen des Fürsten und des Volks abhängt. 
— Nun wird man es aber, — bei fortwährender Zuge- 
stehung des Entlassungsrechts, — doch keinem Departe­
mentchef verargen wollen, dafs er von diesem Rechte 
denselben Gebrauch macht, wie seine Vorgänger, um eine 
ähnliche Stellung der Staatsbeamten gegen sich zuwege 
zu bringen. Hierdurch mufs denn nothwendig eine grofse 
Umwälzung in dem zum Ministerium gehörenden Beam­
tenstande entstehen, da jeder neue Minister gewöhnlich 
von der Verwaltung ganz andere Ansichten hat, als sein 
Vorgänger, also auch zu ihrer Ausführung sich anderer 
Werkzeuge wird bedienen wollen, — wenn man auch 
nicht annehmen will, dafs seine mächtige Stellung eine 
Fundgrube für den Ehrgeiz und die Habsucht verwand­
ter oder anderer Clienten wird. — Jeder Ministerwech­
sel mufs also einen, mehr oder weniger ausgedehnten, 
Beamtenwechsel, — wenn auch nicht plötzlich, doch all­
mählig, — mit sich bringen, dessen Einflufs auf die Ver­
waltung, auf die wohlthätige Wirksamkeit derselben, wrohl 
nicht weiter nachgewiesen zu werden braucht.

§. 156.
Indem aber der Staatsbeamte somit nothwendig füh­

len mufs, dafs seine amtliche Existenz, von der seine 
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bürgerliche überhaupt häufig abhängt, — von dem jedes­
maligen Minister, von jeder Ministerveränderung abhängt, 
ist es wohl sehr natürlich, dafs er einestheils der willen­
lose Agent des Departementchefs, oder seines ihm zunächst 
stehenden, von jenem wieder abhängigen, einflufsreichen 
Oberen wird, — anderentheils aber suchen wird, jedem 
Wechsel in den oberen Regionen sich nachzuverändern, 
um immer mit dem Strome schwimmen zu können. Was 
wird aber dann aus den festen Grundsätzen, aus dem 
unerschütterlichen Festhalten an den einmal erkannten 
Amtspflichten, deren Bewahrung der Staatsbeamte seinen 
Mitbürgern und seinem Gewissen schuldig ist? — Der 
Beamte des Staats wird aufhören, dieser hohen Stellung 
würdig zu sein, und sinkt zum Diener herab, nicht ein­
mal des Fürsten, sondern des Ministers, — denn von 
diesem ist er ja allein und unmittelbar abhängig. Ist 
dieser ein treuer Bevollmächtigter des Herrschers, ein 
treuer Diener seines Vaterlandes, nun so wird es der 
Beamte auch mit ihm sein. Das verhindert aber nicht, 
dafs er mit demselben auch wieder zu einem ungetreuen 
Diener wird; seiner Stellung gegen seine Mitbürger gar 
nicht zu gedenken, die bei solchen politischen Wetter­
fahnen nur Nebensache, ein nicht weiter zu berücksich­
tigendes Accessorium, sein kann. Und wenden wir uns 
wieder an die Geschichte, so zeigt sie uns für einen, in 
aller Hinsicht ausgezeichneten, seinem schwierigen Amte 
vollkommen gewachsenen, Minister, — wenigstens zehn 
untüchtige, in jeder Hinsicht schlechte, zum Verderben 
des Staats dagewesene, noch abgerechnet die willenlose 
Geschöpfe fremden, allerartigen Einflusses.

Denkt man ernstlich hierüber nach, so mufs man die 
Nothwendigkeit einsehen, dafs der Staatsbeamte in sol­
chen Verhältnissen zum reinen Egoisten, dafs seine dem 
Vaterlande und dem Fürsten gelobte Treue ihm ein lee-
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res Wort, eine nichtssagende Formel, werden mufs, weil 
er nur in der Treue, d. h. in der unbedingten Unter­
würfigkeit, gegen den Minister seinen Vortheil findet. 
Denn jeder Widerspruch, den ihm seine Pflicht gegen 
Fürst und Vaterland eingiebt, kann ihm von seinem Chef 
als Vergehen angerechnet werden, und die Gefährdung 
seiner und der Seinigen Existenz, durch die Entlassung, 
nach sich ziehen.

§. 157.
Wenn aber, auf diese Weise, die hohe Stellung eines 

Staatsbeamten herabgewürdigt wird, alles Verhältnifs des 
Staatsbeamten zum Staate eigentlich aufhört, und damit 
die rechtliche Grundlage des Verwaltungsorganismus er­
schüttert wird, — so wird auch wieder die Verwaltung 
an sich gefährdet; wenn man auch ihre Wirksamkeit nur 
in den Kenntnissen und in dem Diensteifer der Beamten 
sucht, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob diese Eigen­
schaften mit den vielleicht nothwendigeren: der unerschüt­
terlichen Treue gegen den Staat und dessen Gesetze, der 
Treue gegen den Fürsten, der männlichen Selbstständig­
keit in den Grenzen der Gesetze, und der strengen Mo­
ralität, — verknüpft sind. — Denn kann man erwarten, 
dafs sich viele Staatsbürger finden, welche Zeit und Ko­
sten auf eine solche Vorbereitung für den Staatsdienst 
wenden werden, als in Wahrheit für diesen Zweck erfor­
derlich ist, — wenn sie voraus sehen müssen, dafs ein 
Ministerwechsel, oder auch Laune, Willkühr desselben Mi­
nisters, oder Cabale seiner Untergebenen, sie jeden Au­
genblick, ohne ihr eigenes Verschulden, nicht blofs ihrer 
wohlerworbenen Rechte auf den Staatsdienst, sondern da­
mit zugleich auch ihres eben so wohlbegründeten Nah­
rungsstandes berauben können? 20 ) — Werden nicht die

20) Jordan, p. 381.
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talentvollen Männer, die sich sonst dem Staatsdienste ge­
widmet hätten, — abgeschreckt durch die Ungewifsheit 
desselben, durch die aller Selbsständigkeit ermangelnde 
Rolle, die sie in demselben spielen sollen, — sich eine 
andere Laufbahn suchen, wo sie eine ihnen angemesse­
nere würdige Stellung finden können, und die Gewifsheit, 
dafs nur ihr Wille, ihre Schuld sie aus derselben zu ent­
fernen vermag? Wird ein Mann, der seine Würde als 
Staatsbürger, der seine geistige Kraft fühlt, sich zum wil­
lenlosen, völlig abhängigen Werkzeuge hergeben, — da 
doch nichts in der Brust eines Ehrenmannes solchen Ab­
scheu erregt, als Willkühr? — Wird ein also gestellter 
Beamter mit dem Diensteifer seinem Amte vorstehen, von 
welchem ihn Zufall und Laune entfernen kann, an wel­
ches ihn nicht sein Verhältnifs zu Fürst und Vaterland, 
sondern nur seine Unterthänigkeit gegen den Minister 
knüpft, — den der Staatsbeamte beweisen wird, der in 
seiner Amtsführung nicht ein Mittel des Erwerbes, ein 
einträgliches Handwerk sieht; sondern im Staatsdienste 
den ersten Stand im Staate erkennt, und den wenigstens 
vorzugsweise nur seine Pflicht gegen Herrscher und Mit­
bürger erfüllt; der in ihrer Zufriedenheit, und im Be- 
wufstsein seiner treuen Amtsverwaltung einen Lohn fin­
det, — den der Andere nie in den Belohnungen seines 
Chefs und Herrn finden kann 21). Freilich soll keines-

‘ /
21) Mit einer nothwendigen kleinen Variante kann man mit 

Heffter übereinstimmen, wenn er sagt: dafs ein ordentlicher Die­
ner, der sich auf den Schutz der Gesetze, auf Gerechtigkeit ver­
lassen kann (Heffter sagt nämlich: auf Gerechtigkeit des Herrn, 
— worunter er den Fürsten versteht; wir haben indessen gezeigt, 
wie es sich hier nicht vom Fürsten, sondern vom Minister han­
delt, der der eigentliche Herr ist, auf dessen Gerechtigkeit man 
aber, gegenüber dem Entlassungsrechte, weniger bauen kann), im­
mer besser und treuer dienen wird, als ein Schuft, der nur blind­
lings, um sich zu erhalten, sein Amt gebraucht, p. 147.
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weges damit behauptet werden, dafs eine solche Entwür­
digung des Beamtenstandes bei jedem einzelnen Mitgliede 
auch nothwendig ins Leben treten wird. Nein, es kann 
allerdings der ehrenvollen Ausnahmen viele geben, ohne 
dafs diese aber die allgemeine Regel zu entkräften ver­
möchten, deren naturgemäfse Entwickelung wir betrachtet 
haben. So lange diese Ausnahmen aber nur, — wenn 
auch noch so zahlreiche, — Ausnahmen bleiben, fragt 
es sich noch, welchen Einflufs eine solche Gestaltung 
der Staats Verhältnisse auf die öffentliche Meinung haben 
wird, auf das Verhältnifs des Staatsbeamten zum Volke 
selbst.

§. 158.
So lange das Entlassungsrecht nicht ein gesetzliches 

Attribut der Minister, sondern gleichsam nur tolerirt ist, 
wird auch jede Entlassung bewirken, dafs man in den 
allermeisten Fällen, — schon aus blofsem Mitleiden, und 
aus dem in der menschlichen Natur begründeten Oppo- 
sitijonsgeiste gegen jede Herrschaft, — den Staatsbeamten 
für unschuldig, und also unterdrückt halten wird, was denn 
eben nicht zu einer Vermehrung der Liebe und des Ver­
trauens zur Regierung beitragen kann 22). Denn das 
Volk wird in den Handlungen der Minister meist immer 
nur Handlungen des Regenten sehen, wenn nicht lange 
Gewohnheit constitutioneller Verfassung ihm die Unter­
scheidung zwischen Regenten und Ministern fafslich ge­
macht hat. — Ist aber das Entlassungsrecht ein gesetz­
liches Attribut der Minister, und ist häufiger Wechsel 
der Staatsbeamten etwas ganz Gewöhnliches, so wird 
allerdings einerseits die Theilnahme an dem Schicksale 
der Beamten, die früher oft in Ungerechtigkeit gegen die 
Regierung ausartete, immer geringer werden. Zu gleicher

22) Bischoff, p. 322.
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Zeit aber wird andererseits ein nicht geringerer Nach­
theil darin entstehen, dafs die Beamten die, zur heilsa­
men Wirksamkeit der Verwaltung so unentbehrliche, mo­
ralische Achtung, das Ansehen und Vertrauen beim Volke, 
allmählig immer mehr und mehr nothwendig verlieren 
müssen 23 ). Denn bei der täglichen Berührung mit den 
Staatsbeamten, bei dem mit der Centralisation wachsen­
den Einmengen dieser in alle Lebensverhältnisse, — wird 
das Volk am ersten einsehen, wird es am ersten durch 
eigne Erfahrung fühlen, dafs die Beamten nur Diener 
der Minister sind, ohne Selbstständigkeit und freie Mei­
nung, denen nicht das Wohl des Volks, sondern die Er­
haltung ihres Amts die Hauptsache ist. — Wenn auch 
vielfach mit Unrecht, so ist es doch natürlich, dafs all­
mählig an die Stelle des Vertrauens — Mifstrauen, an 
die Stelle von Achtung, wenn auch nicht Verachtung, 
doch — eine an Widerwillen grenzende Nichtachtung 
treten wird. Der Glaube, dafs die Staatsbeamten nur 
blinde Werkzeuge der Minister sind, wird immer zuneh­
men und sich weiter verbreiten, und es ist kein Wun­
der, wenn, wie in Frankreich (wo am crassesten ein 
solches Verhältnifs der Staatsbeamten Statt hat, obgleich 
auch in Deutschland ihre Stellung meist der Art ist, dafs 
ähnliche Ansichten entstehen), die Stimmen immer lauter 
werden, die schon jetzt immer und immer wieder dar­
auf zurückkommen, dafs die Staatsbeamten durch das Ge­
setz nicht allein vom activen, sondern auch vom passiven 
Wahlrechte zur Volksvertretung, in den constitutioneilen 
Staaten, ausgeschlossen werden müfsten 24). Denn ist 

23) Paulus, p. 252. — Bischoff, p. 326.
24) Für Ausschliefsung vom activen Wahlrechte Rotteck, 

§. 90-5 — vom passiven der Aufsatz von Emmermann. Ist es 
rathsam, Beamte zu landständischen Versammlungen wählbar zu er­
klären? in Pölitz Jahrb. 1831. II. p. 481. u. folg. — Eben so
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es nicht sehr natürlich, bei Bestehen des Entlassungs­
rechts, eine Gefährdung der Unabhängigkeit des, zum 
Volksabgeordneten gewählten, Staatsbeamten zu fürch­
ten 25), — da derselbe immer nur die Meinung des 
Ministers haben darf, oder in Gefahr ist, sein Amt zu 
verlieren? Wie oft aber kann nicht seine Ueberzeugung 
eine andere sein, als die des Ministers? Ist nicht jede 
Volksvertretung rein illusorisch, wenn die Mitglieder der­
selben, — also der Staatsbeamte als Repräsentant, — 
nicht in ihrem Votum durchaus unabhängig sind? 26 )

wird diese Frage verneint, wenn auch nicht unbedingt, von Mar­
tin, Kritische Bemerkungen über das Staatsgrundgesetz von Kur­
hessen, in A. Müll er’s Archiv für die neueste Gesetzgebung aller 
deutschen Staaten, I. p. 69. — Jordan (p. 474.) glaubt, dafs sich 
wohl keine hinreichenden Gründe für Ausschliefsung der Staatsbe­
amten vom Repräsentationsrechte aufstellen liefsen, macht jedoch 
eine selbstständige Stellung der Staatsbeamten zur Bedingung.

25) Paulus, p. 253.
26) Dresch, p. 343.

Keinesweges soll damit eine stete systematische Op­
position des Staatsbeamten gegen die Regierung verthei- 
digt werden; sondern nur, dafs derselbe, — bei aller 
Anhänglichkeit an die Regierung, — doch in seinen An­
sichten über einzelne Bestimmungen, in Hinsicht auf Ge­
setzgebung oder Verwaltung, oder bei Verhandlungen 
über rein politische Gegenstände, von den Ansichten der 
Minister sehr gut abweichen darf, und dafs er, diese 
seine Meinung auch auszusprechen, seiner Pflicht, — nicht 
blofs gegen seine Committenten, sondern gegen das Va­
terland überhaupt und gegen sich selbst, — schuldig ist. 
In welche bedrängte Stellung kommt nicht in solchem 
Falle der Staatsbeamte, der zwischen seiner Pflicht und 
vielleicht zwischen seiner bürgerlichen Existenz, — die 
ja vom Amte abhängen kann, — wählen mufs? Gewifs 
wird der Ehrenmann unbedenklich sein Amt seiner Ueber- 
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zeugung zum Opfer bringen. Aber es gewinnt der Staat 
nicht dadurch, sondern verliert vielmehr einen tüchtigen 
Beamten. Werden diejenigen Staatsbürger, die, — bei 
selbstständiger Stellung der Staatsbeamten, — einen sol­
chen gewählt hätten, ihn noch zum Repräsentanten er­
nennen, — wenn sie fürchten müssen, dadurch indirect 
seine Entlassung und seine und der Seinigen Bedräng- 
nifs zu veranlassen, — oder aber, dafs ihr Vertreter sei­
nem Privatwohle seine Pflichten opfern könnte? Und 
wird diese letztere Besorgnifs nicht das allgemeine Ver­
trauen zu einem solchen Volksrepräsentanten untergra­
ben? — Wird man nicht, bei jeder Wahl eines Staats­
beamten zur Volksvertretung, leicht zu glauben veran- 
lafst werden, dafs die Wahl von der Regierung unge­
bührlich influencirt worden, um eine Creatur des Mini 
steriums in die Kammer zu bringen? — So oft auch 
diese Befürchtungen und Verdächtigungen ungegründet 
sein mögen, so ist es doch wohl anzunehmen, dafs, wo 
die Staatsbeamten nicht vor Willkühr geschützt sind, ihr 
passives Wahlrecht zu Nationalrepräsentanten auch ohne 
bestimmte Gesetze aufhören wird. Dadurch würde aber 
der Volksvertretung einBestandtheil entzogen werden, wel­
cher durch seine Erfahrungen, seine Kenntnisse im Allge­
meinen und der Verwaltung im Besonderen, bei allen 
Fragen über Gesetzgebung und Verwaltung, von dem al- 
lergröfsten Nutzen sein könnte. — Es wird zuletzt also 
dazu kommen müssen, dafs entweder die Staatsbeamten 
eine gesetzlich selbstständige Stellung erhalten und im 
Genufs des Wahlrechts bleiben, oder aber, dafs man sie 
dem Entlassungsrechte unterwirft, und ihnen das Wahl­
recht entzieht.

Aber, — auch abgesehen von der Ungerechtigkeit, 
den Beamtenstand, den Stand, der am meisten intellec- 
tuelle Bildung in sich schliefst, eines der wichtigsten Bür­

ger-
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gerrechte zu berauben, — würden die politischen Folgen 
einer solchen Ausschliefsung der Staatsbeamten vom Wahl­
rechte durchaus schon in sofern höchst nachtheilig wer­
den, als dadurch Regierung und Volksvertreter einander 
noch schroffer entgegengestellt werden, als leider sich 
schon oft die Tendenz dazu zeigt. Die zu Repräsen­
tanten gewählten Staatsbeamten bilden dagegen Mittel­
glieder, die immer einerseits, durch die Natur des Be­
amtenstandes, im Interesse der Regierung sind, jedoch 
ohne Servilität, — andererseits als gewählte Vertreter 
des Volkes einen Theil der Nationalrepräsentation aus­
machen, und somit ein vermittelndes Band zwischen bei­
den werden. Sobald aber die Beamten vom Wahlrechte 
ausgeschlossen sind, müssen sie sich ganz als ein blofses 
Anhängsel der Regierung betrachten, und treten gewisser- 
mafsen aus dem Volke heraus, dem sie immer mehr und 
mehr entfremden 2 7 ).

§. 159.
Aber es sind nicht die Staatsbeamten allein, die in 

der allgemeinen Achtung sinken, die das öffentliche Ver­
trauen verlieren, — sondern mittelbar zugleich auch die 
Regierung. Denn das Volk wird dieselbe doch meisten­
theils personificirt sehen in den ihm zunächst stehenden 
Beamten, die ihm die wichtigsten sind, weil sie den un­
mittelbarsten Einflufs auf sein Wohl haben. Indem aber 
das Volk diese Stellvertreter der Regierung, aus ihm ganz 
unbekannten Gründen, wechseln sieht; indem es beob­
achtet, dafs weder redlicher Eifer, noch Amtstreue, noch 
Kenntnifs seiner Bedürfnisse und Wohlwollen für seine

27) Welche unangenehme Verwickelungen durch das Wahlrecht 
der Staatsbeamten entstehen, sobald diese nicht völlig selbstständig 
gestellt sind, — haben die Ereignisse und Verhandlungen der Stän­
deversammlungen mehrerer deutschen Staaten, namentlich Kurhes- 
sens, zur Genüge gezeigt.

22
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Interessen, Motive sind, um einen Beamten im Amte zu 
erhalten, — sondern der vom Volke geachtetste und ver­
ehrteste Beamte willkührlich entlassen wird, weil zufäl­
lig in den obersten Regionen des Staatslebens mit dem 
politischen Winde sich das dirigirende Personal verän­
dert hat; — mufs da nicht das Volk immer mehr und 
mehr die Beamten für willenlose Werkzeuge der Eigen­
macht ansehen? Kann es aber dann Achtung für eine 
Verwaltung haben, die in den Händen von solchen, — 
gleichviel ob mit Recht oder mit Unrecht, — gering ge­
schätzten Beamten ist? Kann es andererseits Achtung 
behalten für die Regierung, oder wird nicht wenigstens, 
statt Liebe und Vertrauen, Gleichgültigkeit und Mifstrauen 
entstehen, — wenn die Stellvertreter des Fürsten bestän­
dig wechseln, eingesetzt und entlassen werden, je nach 
dem Wechsel der Partheiansichten, über welchen die Re­
gierung doch eigentlich erhaben, gleich der Sonne über 
den Wolken, schweben sollte? Kann da der Glaube 
an das monarchische Princip der Unerschütterlichkeit des 
Throns fest und unbewegt in den Herzen der Staats­
bürger bestehen, wenn die Liebe und das Vertrauen zur 
Regierung wanken, — und wäre es zu verwundern, wenn 
das ganze Staatsgebäude ins Schwanken geräth, da des­
sen Grundveste erschüttert ist?

Das sind die möglichen Folgen des Entlassungsrechts, 
— nicht wie eine erschreckte Phantasie, sondern wie die 
Geschichte sie uns zeigt. Wer den Gang der Ereignisse 
in Frankreich aufmerksam verfolgt hat, dem wird nicht 
entgangen sein, wie die Geringschätzung gegen den Beam­
tenstand immer im Zunehmen ist, weil man in den Be­
amten nur die servilen Creaturen der Minister sieht 2 8); —

28) Im Journal des Debats kann man ein Klagelied über diesen 
Gegenstand finden, welches darauf hinweiset, wie dadurch nicht blofs 
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wie selbst in den Hallen der Themis der Richter nicht 
für Beleidigungen sicher ist, weil er von der Regierung 
ernannt wird, trotz der Inamovibilität doch vielleicht zu 
sehr ihrem Einflüsse unterliegt; — wie jeder Angriff ge- 
gegen Staatsbeamte und Richter, und wäre er noch so 
ungerecht und unpassend, Beifall, Vertheidiger findet, die 
auf diese Weise den wichtigsten Institutionen des Staats 
die öffentliche Achtung rauben, oder wenigstens zu ent­
ziehen suchen, und so, theils bewufst, theils unbewufst, 
die vernichtende Axt gegen die Säulen schwingen, auf 
denen das ganze Gebälk des Staatsgebäudes ruhet. — 
Möchten doch diejenigen, die im Interesse der Fürsten­
macht, — wie sie wenigstens vorgeben, — das Entlassungs­
recht vertheidigen, nicht selbst die Erfahrung verschmä­
hen und nicht hohlen Theorien nachhängen, — was sie 
so oft ihren Gegnern vorwerfen.

c) Prüfung des Rechts der Staatsgewalt, die Beamten 
willkührlich zu versetzen.

§. 160.
In Hinsicht auf die Versetzung aus administrativen 

Rücksichten, kann nicht geläugnet werden, dafs auch 
sie, — wenn auch in sehr viel geringerem Grade als die 
Entlassung, — ein Mittel der Willkühr gegen die Staats­
beamten werden kann. Denn gewifs liegt etwas Wahres 
in dem, was Paulus (p. 250.) über diesen Gegenstand 
sagt: „Manche mögen zwar denken, wenn ein Beam­
ter mit gleichem Gehalt und Rang versetzt werden kann,

der Beamtenstand immer mehr sinken mufs, sondern wie eine solche 
Stimmung nothwendig die Regierung lähmt, wenn nicht gar das 
Princip des Staates untergräbt. Freilich ist aber das Journal des 
Debats, wie die Franzosen im Allgemeinen, zu sehr vom Centrali- 
sationssysteme eingenommen, um hier den wahren Grund des Uebels 
zu suchen, da die Beamtendespotie, die Ursache des Mifscredits 
der Beamten, nur eine Folge jenes Systems ist. 

22*
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wird ihm kein Uebel zugefügt. Aber wie? wenn ein Be­
amter aus einer ihm theueren Umgebung, wo er mit Ver­
wandten, mit allmählig erworbenen Freunden lebt, wo 
er sich ansäfsig gemacht, wo er seine Kinder erziehen 
konnte, — plötzlich in einen ihm fremden, rauhen, ein­
samen Landestheil versetzt wird; wird er sich nicht eben 
so unglücklich fühlen, als der verbannte Ovid in seinem 
Tomi?“ — Um jedoch nicht blofs nach dem ersten An­
scheine, sondern nach reiflicher Ueberlegung, über die 
unbedingte Möglichkeit oder Unmöglichkeit, oder blofse 
Erschwerung der Versetzung, entscheiden zu können, — 
mufs der Begriff derselben erst genauer umgrenzt, und 
sie dann sowohl aus dem rechtlichen, als aus dem politi­
schen Standpuncte betrachtet werden, da Recht und Poli­
tik die Basis aller Organisationsbestimmungen im Staate 
sein müssen.

Unter Versetzen soll hier blofs eine Ueberführung 
des Beamten in ein anderes Amt, jedoch mit Beibehal­
tung von Rang 29) und Gehalt, verstanden werden. Jede 
andere Ueberführung ist eigentlich nicht als Versetzung 
zu bezeichnen, sondern ist entweder eine Beförderung 
oder Zurücksetzung, — von denen die erstere, die Be­
förderung, wohl zum Vortheile des Staatsbeamten nicht 
beschränkt zu werden braucht, — die andere, die Zu­
rücksetzung, nie anders als (auf einen antragenden Aus­

29) Mit dem gleichen Range des Staatsbeamten ist nothwen­
dig auch die gleiche Gröfse des Wirkungskreises verbunden. Ist 
aber durch Herkommen der Wirkungskreis vom Range unabhängig, 
so mufs dieser als das dritte Requisit in Betracht kommen, — wenn 
man nicht etwa annehmen will, — nach dem Herkommen und nach 
dem Charakter eines bestimmten Volks annehmen kann, — dafs im 
Allgemeinen dem Beamten mehr um den Rang, als um die Gröfse 
des Wirkungskreises zu thun ist, sobald nur nicht mit der Ueber- 
tragung eines geringeren Wirkungskreises ein verringerter Gehalt 
verknüpft ist, —
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Spruch der Administrativjustiz- Behörde) von der Staats­
gewalt verfügt werden kann, mag sie nun blofs einfache 
Zurücksetzung oder vollständige Degradation sein.

§• 161.
Was nun zuerst die rechtliche Seite des Versetzungs­

rechts betrifft, so könnte dasselbe der Regierung nur 
dann streitig gemacht werden, wenn man dem Staatsbe­
amten einen privatrechtlichen Anspruch auf das von ihm 
bekleidete Amt ertheilt, — was aber gegen allen Begriff 
des Staatsdienstes streiten würde. Denn der Staatsbeamte 
hat nicht das Amt gepachtet, besitzt es nicht als lebens­
längliche Pfründe; sondern das Amt ist ihm, dem lebens­
länglichen Staatsdiener, übertragen worden, weil die Re­
gierung glaubte, dafs er durch seine Verwaltung dessel­
ben am besten dem Zwecke der Verwaltung überhaupt 
entsprechen würde. Die Regierung ist daher auch allein 
im Stande zu ermessen, nicht aber der Staatsbeamte, — 
in wiefern dieser nicht vielleicht zu einem bestimmten 
anderen Amte tauglicher ist, und ob es nicht zum Vor­
theile der Staatsverwaltung gereichen würde, ihm dieses 
andere Amt, statt des früheren, zu übertragen. Der Staats­
diener hat in diesem Falle nur das Recht, zu verlangen, 
dafs diese Ueberführung eine Versetzung und keine Zu­
rücksetzung sei, — so wie ihm unbenommen bleibt, das 
ihm angetragene Amt abzulehnen, und, — falls darauf keine 
Rücksicht genommen wird, — den Staatsdienst aufzuge­
ben, wenn er durchaus den ihm zugedachten neuen Po­
sten, aus ihm persönlichen Rücksichten, nicht überneh­
men will 3 0 ). Der Beamte mufs sich daher, dem Rechte

30) „Wer sich zum besonderen Staatsdienste verbindet, dessen 
Pflicht bringt es mit sich, das Wohl des Staates nach allen seinen 
Kräften zu befördern. Er gehört nicht mehr sich selbst, sondern 
dem Staate, dessen Dienste er sich gewidmet hat. Also überall, 
wo seine Talente, seine Kenntnisse, sein Fleifs, sein Diensteifer 
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gemäfs, jede Versetzung auf einen anderen Posten ge­
fallen lassen, sofern sie ohne Erniedrigung und Krän­
kung geschieht * 31), und selbst auf ein Amt mit gesetz­
lich bestimmtem geringeren Gehalte, sobald ihm die Bei­
behaltung seiner früheren Besoldung zugestanden wird. 
Denn würde der Staatsdiener durch den Amtswechsel, 
auf eine oder die andere Weise, erweisbar beeinträchtigt 
werden, so ist das eine eben so widergesetzliche Will- 
kühr, wie die Entlassung, — was auch andererseits der 
Fall ist, „wenn eine, selbst unnachtheilige, Versetzung 
aus einer, die Ehre des Dieners angreifenden Ursache ge­
schähe; denn diese würde eine Strafe sein, und strafen 
kann der Regent ohne Untersuchung und richterliches Er- 
kenntnifs nicht“ 32). — Immer aber soll hier unter dem: 
sich die Versetzung gefallen lassen, — nur das verstanden 
werden, dafs der Beamte keinen Rechtsanspruch gegen 
dieselbe hat; keinesweges aber, dafs er zur Uebernahme 
des neuen Amtes gezwungen werden kann, — da ihm 
die Resignationsfreiheit zusteht.

nützlich sein können, da findet er seinen Platz. Glaubt nun der 
Regent, — und wem anders, als diesem, sollte das Erkenntnifs 
darüber zustehen? — dafs dieser oder jener Diener auf einem ge­
wissen Posten vortheilhafter, als auf dem bisherigen verwendet wer­
den könne, so mufs er auch befugt sein, ihn dahin zu versetzen. 
Jedoch darf das Versetzen dem Diener weder an seiner Würde, 
noch an seinem Gehalte zum Nachtheile gereichen.“ von der 
Becke. §. 71.

31) Heffter. p. 139.
32) von der Becke. §. 71. — Heffter. p. 152. — Bi­

schoff. p. 340.

Die durch Translation des Staatsbeamten auf seinen 
neuen Posten verursachten Kosten müssen ihm natürlich 
vollkommen vergütet werden, da die Versetzung nicht 
in seinem Willen, sondern in dem der Regierung (ur­
sprünglich wenigstens) lag, und ihm daher die nicht ver-
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gütete Bestreitung der dadurch verursachten Ausgaben un­
möglich zugemuthet werden kann 3 3). — Wenn aber von 
der Becke unter den mit der Versetzung verbundenen 
Nachtheilen für den Staatsbeamten, für welche er ent­
schädigt werden mufs, auch die mit dem neuen Amte 
etwa verbundene gröfsere Arbeit, ausgebreitetere und ge­
fährlichere Verantwortlichkeit rechnet, — so geht er un­
fehlbar zu weit. Denn was er für einen dem Staatsbeam­
ten erwachsenden Nachtheil hält, ist vielmehr als ein Be­
weis gröfseren Vertrauens in seine Kräfte und Fähigkei­
ten anzusehen, und giebt der Versetzung in gewisser Hin­
sicht den Charakter der Beförderung; besonders wenn 
man voraussetzen kann, dafs die Besoldung, — wie es 
doch eigentlich der Fall sein müfste, — dieser gröfseren 
Arbeit und Verantwortlichkeit angemessen ist. — Eben so 
wenig kann von der Becke zugestanden werden, dafs 
der mit dem neuen Amte verbundene, unvermeidlich grö­
fsere Aufwand, die höheren Preise der Lebensmittel etc. 
am Orte seiner Bestimmung, — bei der Entschädigung 
des Staatsbeamten für die Versetzungskosten in Betracht 
kommen müssen. Denn da der Gehalt nicht an die Per­
son des Staatsbeamten, sondern vielmehr allein nur an 
das Amt geknüpft sein kann, so mufs man auch annehmen, 
dafs der mit dem neuen Posten des Staatsbeamten ver­
bundene Gehalt schon gesetzlich diesen Erfordernissen 
gemäfs festgestellt ist.

§. 162.
Wenden wir uns nun zur politischen Seite des Ver­

setzungsrechts, so müssen wir dasselbe in seinem Ein­
flüsse, sowohl auf den Staat, als auf die Staatsbeamten, 
betrachten, — um, aus der Vergleichung und Abwägung 
dieses Einflusses mit dem strengen Rechte, Regeln ab- * 

33) von der Becke. §. 71.
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zuleiten, aus welchen sich die Möglichkeit ergäbe, auf 
gleiche Weise den Bedürfnissen der Verwaltung, wie 
den vernünftigen Ansprüchen der Staatsbeamten, zu ent­
sprechen.

Jedes Recht, das nicht zugleich eine Pflicht in sich 
fafst, und das gesetzlich durchaus keiner Beschränkung 
unterliegt, — trägt naturnothwendig, bei der Unvollkom­
menheit aller Menschen, den Keim des Mifsbrauchs in 
sich, der früher oder später, aber immer, zum Vorschein 
kommen wird, — so auch das unbedingte Versetzungs­
recht. — Sobald ein Minister das unbedingte Recht hat, 
die zu seinem Departement gehörenden Beamten beliebig 
zu versetzen, so ist wohl fast als Regel, wenigstens als 
eine sehr häufig eintretende Ausnahme (wo es sich aber 
um Begründung einer Gesetzgebung handelt, müssen der­
gleichen, wahrscheinlich sehr häufige, Ausnahmen in Be­
tracht kommen), zu befürchten, dafs derselbe nicht immer 
blofs wegen bestimmter Forderung des Staatszwecks 34) 
einen Staatsbeamten versetzen werde; sondern auch wohl 
oft, weil er ihn von einem Amte entfernen will, in wel­
chem derselbe ihm, in Absicht auf gewisse Zwecke, im 
Wege ist; — weil er dieses Amt einem von ihm Be­
günstigten zuwenden will; — weil er, durch die Ver­
setzung, den etwaigen hartnäckigen Sinn des Staatsbeam­
ten unters Joch beugen, oder wenigstens bestrafen will; 
— weil er voraus sieht, dafs die Verhältnisse des Staats­
beamten ihm die Uebernahme des neuen Postens unmög­
lich machen, und derselbe daher lieber resigniren wird: 
— genug aus vielen möglichen Gründen, die alle mit der 
Erreichung des Staatszwecks nichts zu thun haben.

34) Unter dieser vaguen Bedingung erklärt sichKlüber, §.407. 
p. 781. 782., fürs Versetzungsrecht. —
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§. 163.
Wie sehr nun ein solches Verfahren, wenn auch 

das strenge Recht dazu gesetzliche Mittel an die Hand 
giebt, doch gegen alles natürliche Rechtsgefühl verstöfst, 
und zugleich zum grofsen Nachtheile des Staats gerei­
chen kann, braucht nicht erst erwiesen zu werden, — da 
darin die gröfste Willkühr, die Möglichkeit der Beförde­
rung selbstischer Zwecke auf scheinbar gesetzlichem Wege, 
die Möglichkeit zur Resignation zu zwingen, — eine Abart 
des Entlassungsrechts, — gegeben ist. — Eben so wenig 
bedarf eines Beweises die Widersinnigkeit des von Man­
chen für die Versetzung angeführten Grundes, dafs man 
nämlich nie einen Staatsdiener lange an einem Orte las­
sen mufs, damit er nicht die Anhänglichkeit an den Re­
genten verliert, und zu grofses Interesse für seinen Be­
zirk und dessen Bewohner gewinnt. Nur wenn man den 
Herrscher nur deshalb als Hirten seines Volkes betrach­
ten wollte, um ihm die Macht zu ertheilen, nach Belie­
ben diese seine Heerde zu scheeren und zu schlachten, 
— könnte man freilich mit Grund besorgen, dafs der 
Staatsbeamte, aus zu grofsem Interesse für das Volk, 
dem Scheeren und Schlachten etwas in den Weg legen 
würde. Erfafst man aber das Verhältnifs zwischen Für­
sten und Volk in seiner ganzen Erhabenheit, so wird 
man wahrlich nicht befürchten, dafs der Staatsbeamte je­
mals die Anhänglichkeit an den Fürsten verlieren werde, 
weil er leicht ein zu grofses Interesse für seinen Bezirk 
und dessen Bewohner gewinnen könne. Eine Befürch­
tung, die in sich einen schreienden Widerspruch enthält, 
da der wahrhaft seinem Regenten zugethane Staatsbeamte 
diese seine Anhänglichkeit eben durch eine gute Verwal­
tung, also durch eine aufmerksame, wohlwollende Vor­
sorge für das ihm anvertraute heilige Interesse des öf­
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fentlichen Wohls, beweisen wird. Jeder Staatsbeamte 
wird nur desto lieber und um desto besser dem Staate 
dienen, je mehr er seinen Wirkungskreis und die ört­
lichen Verhältnisse desselben kennt, und dadurch sich 
in sofern mit den Interessen des ihm anvertrauten Be­
zirks identificirt, als die Beschützung und Beförderung 
derselben zu seinem eigenen vorherrschenden Interesse 
wird. Die Staatsverwaltung kann dadurch immer nur 
gewinnen, sobald der Beamte nur nie aus den Augen 
verliert, dafs sein Amtsbezirk nur ein Theil des Staats­
ganzen ist, und im Collisionsfalle, der aber streng aus­
gemacht sein mufs, die Wohlfahrt des Theils der des 
Ganzen nachstehen mufs 3 5 ).

Dagegen wird die Staatsverwaltung, beim häufigen 
Versetzen der Staatsdiener, schon dadurch verlieren, gro- 
fsen Nachtheilen unterworfen werden, — dafs der Staats­
beamte, wenn er nicht längere Zeit an seinem Posten 
bleibt, unmöglich eine rechte Liebe für das Amt und 
seine Geschäfte fassen wird. Dazu kommt noch, dafs er 
sich die, zu einer wahrhaft wohlthätigen Führung sei­
nes Amts, nothwendige Fertigkeit in dessen Verwaltung 
und Kenntnifs der Localinteressen nicht erwerben kann, 
die immer nur das Resultat längerer Uebung und Erfah­
rung sein werden. Statt des gewünschten gleichsamigen 
Identificirens mit den Interessen seines Wirkungskreises, 
wird er sich nicht einmal in demselben heimisch fühlen 
lernen, da er vielleicht schon wieder vom Amte entfernt 
wird, noch ehe er, — oder wenigstens wenn er eben 
erst, — sich gehörig orientirt hat 35 36).

35) Emmermann. p. 239.
36) Krug, pa 230.

Eben so aber, wie beim Entlassungsrechte nachge­
wiesen worden, dafs die Zahl der Entlassungen vielleicht 
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weniger durch die Laune eines und desselben Ministers 
vergröfsert, als vielmehr insbesondere durch den Wech­
sel der Minister veranlafst wird; — so werden auch die 
Versetzungen vielleicht weniger aus dem Willen eines 
Ministers, als aus dem Wechsel der Minister und der po­
litischen Systeme hervorgehen; besonders aber aus dem, 
mit dem Abgänge eines Ministers meist unvermeidlich ver­
bundenen, Wechsel der ihm unmittelbar untergebenen, 
oder von ihm besonders begünstigten, Beamten. — Wie 
dem aber auch sei, so wird man immer als gewifs an­
nehmen können, dafs ein unbedingtes Versetzungsrecht 
dem Staate jedenfalls mehr Nachtheile, als Vortheile brin­
gen wird.

Wenn wir nun, bei Betrachtung des Einflusses die­
ses Rechts auf die versetzten Staatsbeamten, nothwen­
dig, — ohne weitere Auseinandersetzungen, — erkennen 
müssen, dafs für sie verhältnifsmäfsig von gar keinen 
Vortheilen, sondern nur von Nachtheilen die Rede sein 
kann, — da der Staatsbeamte eben nur (wie Paulus in 
der angeführten Stelle andeutet) aus ihm lieb und zum 
Bedürfnifs gewordenen Verhältnissen herausgerissen wer­
den kann, um (was besonders in sehr ausgedehnten Län­
dern möglich ist) in ihm ganz fremde, vielleicht nicht 
blofs widerwärtige, sondern auch offenbar nachtheilige 
Verhältnisse versetzt zu werden. Wenn zugleich Solches 
vielleicht geschehen kann, nicht weil man glaubt, dafs 
er an diesem neuen Posten dem Staate besonders zu 
nützen vermöge, oder doch mehr als in seinem früheren 
Amte, — sondern um ihn zu entfernen, oder gar durch 
eine Versetzung in fremde, einsame, rauhe Landestheile 
gewissermafsen zu strafen, ohne zum lästigen rechtlichen 
Verfahren seine Zuflucht nehmen zu müssen, zu welchem 
sich kein Grund findet; — so wird man auch im Interesse 
des Staatsbeamten, — und in noch höherem Grade, — 
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das unbedingte Versetzungsrecht ebenfalls für eher nach­
theilig , als wohlthätig halten müssen 3 7).

§. 164.
Hieraus geht denn hervor, wie es aus politischen 

Rücksichten unumgänglich nothwendig ist, das den Mini­
stern rechtlich nicht bestreitbare Versetzungsrecht in so­
weit zu beschränken, als ohne wesentliche Verletzung 
dieses Rechts, — und dadurch des Staatsinteresses, — 
geschehen kann. Denn es ganz aufheben, wie vielleicht 
Manche wünschen würden, ist weder rathsam, noch thun- 
lich, wie aus dem Gesagten ersichtlich ist. —

Ist der Staatsbeamte mit der Versetzung, die der 
Minister in Hinsicht auf ihn beschlossen, zufrieden, so 
ist kein weiterer Grund da, eine einschreitende Bestim­
mung zu treffen, als in sofern diese Einwilligung des 
Beamten erwiesen sein mufs. Ist er aber mit der Ver­
setzung nicht zufrieden, so ist nicht blofs nothwendig, 
dafs diese seine Nichteinwilligung offenbar werde; son­
dern jene einschreitenden Bestimmungen müssen auch der 
Art sein, dafs der Gegensatz, des möglicher Weise zu ein­
seitig persönlichen Interesses des Beamten und des mög­
licher Weise in Willkühr ausartenden Willens des Mini­
sters, seine rechtlich vernünftige Ausgleichung finde.

Zur Beseitigung, einerseits einer solchen Minister- 
willkühr, andererseits einer mit dem Begriffe des Staats­
dienstes unverträglichen Inamovibilität des Staatsbeamten 
vom Amte, könnte nun, — mit den aus besonderen Ver-

37 ) Eine Versetzung mit erhöhtem Range und Gehalte, also 
eine Beförderung zu einem Posten in einem Landestheile, wo der 
Aufenthalt vernünftigerweise nur als Verweisung angesehen werden 
kann, — hat dieselben nachtheiligen Folgen für den Staatsbeam­
ten, und mufs daher, bei einer gesetzlichen Bestimmung über die­
sen Gegenstand, auch unter die willkührlichen Versetzungen gerech­
net werden.
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waltungsverhältnissen hervorgehenden nothwendigen Mo- 
dificationen, — ein von Paulus (p. 254.) zu diesem 
Ende gemachter Vorschlag zweckmäfsig sein, oder we­
nigstens als Grundlage für eine Gesetzgebung über das 
Versetzungsrecht dienen. — Er verlangt nämlich, dafs 
ein Versetzen der Staatsdiener gegen deren Willen nicht 
Statt finden dürfe: „ohne dafs, erstens, der betreffende 
Diener zuvor gehört sei; zweitens, ohne dafs durch die 
Stimmenmehrheit des zunächst vorgesetzten Dienstcolle­
giums, sodann auch durch die Stimmenmehrheit der Mi- 
nisterialräthe in dem betreffenden Ministerium, und end­
lich durch die Mehrheit der Votanten im Staatsministe­
rium, die Versetzung dem Regenten als nothwendig vor­
geschlagen und von dem Regenten ausgesprochen werde; 
und drittens, ohne dafs diese Mehrheitsentscheidung so­
wohl, als die Entscheidungsgründe für die Maafsregel 
selbst, in der Verfügung angegeben würden." — Ob­
wohl die Weitläuftigkeit dieses Verfahrens diejenigen er­
schrecken wird, welche besonders in der Geschwindig­
keit das Kennzeichen eines gutgeregelten Ganges der 
Verwaltung suchen, — so wird doch nicht geläugnet 
werden können, dafs der erste und dritte Punct noth­
wendige Postulate sind, wenn das Versetzungsrecht nicht 
dem Entlassungsrechte ähnlich werden soll. Der zweite 
Punct könnte dahin abgeändert werden, dafs die Ver­
setzung vom Regenten ausgesprochen, oder aber nicht 
bestätigt werde, nachdem der Minister seine und seiner 
Ministerialräthe Ansicht über die Versetzung, und die Zu­
friedenheit oder Nichtzufriedenheit des Staatsbeamten mit 
der Versetzung, im Staatsrathe zum Vortrage gebracht, und 
dieser darüber entschieden hat.

Auf diese Weise würde der Staatsbeamte vor einer 
Willkührmaafsregel geschützt sein, ohne dafs sein Privat­
interesse doch wieder dem Interesse der Verwaltung in 
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den Weg treten kann. Ist er aber trotz dieses vermit­
telnden Verfahrens entschlossen, lieber den Staatsdienst 
selbst aufzugeben, als das neue Amt anzunehmen, so steht 
ihm dieses frei, — durchaus aber nicht ein Rechtsan­
spruch auf Beibehaltung seines früheren Amtes, — wie 
schon gezeigt worden.

§. 165.
Wollte man ihn aber verpflichten, den neuen Posten 

gleich anzutreten, um dann erst zu resigniren, so würde 
das, in den meisten Fällen, gleichbedeutend sein mit 
dem Zwange, das neue Amt auch zu behalten, — was 
wieder mit dem Dienstzwange überhaupt eins und das­
selbe wäre. Denn der Staatsdiener wird, wenn er schon 
einmal die Beschwerde der Translation überstanden hat, 
fast genöthigt sein, an seinem neuen Posten zu bleiben, 
um die bei nunmehriger Resignation sich erneuenden Be­
schwerden zu vermeiden, und die Kosten, die ihm für 
diesmal auf keine Weise ersetzt werden. Immer aber 
kann das Recht, einen Staatsbeamten zu versetzen, sich 
nur auf den Ressortumfang eines bestimmten Ministe­
riums beziehen. Es kann also z. B. nie ein Staatsdie­
ner, gegen seinen ausdrücklichen Willen, aus dem Ju­
stiz- ins Finanzministerium übergeführt werden. Denn 
indem der Bürger in den Staatsdienst tritt, hat er sich 
einem bestimmten Zweige desselben gewidmet, zu wel­
chem er sich besonders vorbereitet hat, und welche Vor­
bereitung er durch die Prüfung erwiesen haben mufs. So 
wenig also der Staatsbeamte gezwungen werden kann, 
sich aus einem Justiz- zu einem Finanzbeamten machen 
zu lassen, da er weder sich für diesen Hauptzweig der 
Verwaltung bestimmt, noch vorbereitet hat, — eben so 
wenig darf auch Solches von einem Minister geschehen, 
weil der Beamte in der Prüfung nur die fürs Justizfach, 
nicht aber die fürs Finanzfach erforderlichen Kenntnisse 
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enviesen haben kann, und Niemand in einem Verwaltungs­
zweige angestellt werden sollte, zu dem er sich nicht tüch­
tig gezeigt hat. —

d) Prüfung des Rechts der Staatsgewalt, die Staats­
beamten willkührlich zu quiesciren.

§. 166.
Der letzte, in dem von Malchus (I. p. 15.) für die 

Minister geforderten Dispositionsrechte, zu betrachtende 
Punct betrifft die Möglichkeit, nach Belieben einen Staats, 
diener zu quiesciren; d. h. einen, sowohl körperlich als 
geistig, noch vollkommen zum Staatsdienste geeigneten 
Staatsbeamten, aus administrativen Rücksichten (wie es 
gewöhnlich heifst), aufser Thätigkeit zu setzen, bis zu 
der vorbehaltenen, aber unbestimmten Wiederanstellung, 
oder auch für immer. Jedenfalls ist aber für den Be­
amten dabei die Belassung seines Ranges und des so­
genannten Quiescenzgehalts einverstanden. Dieser Letz­
tere besteht in des Quiescenten früherer Besoldung, — 
jedoch mit Abzug bestimmter Procente oder eines be­
stimmten Theils, der als eine Vergütung für die Amts­
führung angesehen wird (der Dienstgehalt), während das 
Uebrige (der Standesgehalt) ihm verbleibt.

Dieses Quiesciren ist wohl wahrscheinlich dadurch 
entstanden, dafs man in Deutschland, durch die immer 
gewichtiger werdenden Aussprüche der öffentlichen Mei­
nung, endlich davon überzeugt wurde, dafs das Entlas­
sungsrecht, wie es hier definirt worden, als eine zu 
schreiende Willkühr allzu sehr gegen die öffentliche Mo­
ral verstofse, um noch länger behauptet werden zu kön­
nen. Indem man nun die so verschriene Ungerechtig­
keit des Entlassungsrechts einzig und allein in der Ent­
ziehung des Gehaltes sah, so fuhr man zwar fort, nach 
wie vor die Staatsbeamten willkührlich zu entlassen, — 
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liefs ihnen aber von nun an ihre bisherige Besoldung, 
ganz oder mit gewissen Abzügen, um so zugleich sich 
und der öffentlichen Meinung genug zu thun. W enig- 
stens mag dieses ungefähr der Gedankengang gewesen 
sein, der den Hauptkämpen des Entlassungsrechts, Gön­
ner, bewogen hat, nachdem er lange für dasselbe ge­
sprochen, in aller Kürze zu bemerken: „Sobald auf 
Staatsdiensten der Nahrungsstand beruhe, dauert das 
Recht auf Besoldung auch nach der Entlassung fort. 
Denn der Staatsdiener erfüllt durch seine Bereitwillig­
keit zur ferneren Dienstleistung alle Bedingungen, von 
welchen sein Nahrungszustand abhängt, und wenn der 
Staat sich des Rechts, Dienste zu fordern, nicht bedient, 
so darf dies nicht anders, als unbeschadet der Rechte des 
Staatsdieners für seinen Nahrungszustand geschehen/' — 
jedoch kann abgezogen werden, was nur Ersatz für wirk­
liche Dienstleistung ist * 38). Das von ihm so hartnäckig 
vertheidigte Entlassungsrecht reducirt sich also eigentlich, 
genau genommen, aufs Recht zu quiesciren. Dies ist. 
auch bei von der Becke der Fall, indem er, nach lan­
gem Streite gegen das Entlassungsrecht, dasselbe doch 
endlich aus Rücksichten fürs Staatswohl statuirend, sagt: 
„Wenn aber der Regent, um in dem angegebenen Falle 
seine Pflicht gegen den Staat zu erfüllen, das Recht zur 
Entlassung wider einen Diener ausüben will, so mufs 
es doch ohne Verletzung der gegen letzteren tragenden 
Pflicht geschehen. Wir haben vorausgesetzt, dafs keine 
gerichtliche Klage Statt hat, dafs der Diener keines, das 
Amt verwirkenden, Verbrechens überführt werden kann.

. FoIg-

38) §. 110. Es versteht sich, dafs Gönner hier nicht als 
von einer Strafe spricht, sondern als von einer willkührlich zu 
verhängenden administrativen Maafsregel, um "einen Beamten zu ent­
fernen.
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Folglich fällt auch die eigentliche Strafe weg, und die 
Verfügung, welche der Regent trifft, inufs dem Diener 
so unschädlich als möglich sein. Alles, was dieser zu ver­
langen berechtigt ist, besteht offenbar darin, dafs, wenn 
ihm das Amt genommen, oder er von diesen Verrichtun­
gen dispensirt wird, ihm die bisher genossene Besoldung 
so lange fortgereicht werde, bis er eine andere Versor­
gung erhalten hat.“ (§. 68.)

§• 167.
Auch Heffter ist dieser Ansicht, wenn er sagt: „Je­

der Staatsdiener ist auf ungestörten Genufs der Vortheile 
seines Amtes bis dahin berechtigt, wo dies in Ansehung 
seiner oder überhaupt rechtmäfsig aufhört; und in allen 
Fällen, wo er selbst aufser aller Schuld ist, hat er auch 
Anspruch auf fortgesetzte Entschädigung.“ (p. 136.) Diese 
Entschädigung „für den unverschuldeten Verlust lebens­
länglicher Subsistenz, für das Aufgeben eines jeden an­
deren Nahrungsstandes, für den bei Uebernahme und Ver­
waltung und Aufhebung des Amts wirklich gehabten Scha­
den, und für das stufenmäfsige Fortschreiten im Staats­
dienste, wo ein solches herkömmlich ist“ (p. 149.), hat 
freilich kein genaues Princip der Bestimmung. „Doch wird 
der Richter selten ungerecht handeln, wenn er dem Staats­
diener eine, seinen bisherigen gewöhnlichen Dienstein­
künften gleichstehende, lebenslängliche Rente zuspräche." 
(p. 150.)

Um diese allerdings genügende Entschädigung, ver­
möge richterlichen Ausspruchs, zu erhalten, mufs also der 
Beamte wohl erst vor Gericht erweisen, dafs er selbst 
aufser aller Schuld ist. Wenn aber ein solches Gericht 
existirt, zu dem selbst in diesem Falle Staat und Staats­
beamten zugleich Vertrauen haben, — warum übergiebt 
man demselben nicht alsogleich das Verfahren gegen den 
Beamten, den man entlassen will? Man würde sich da 

23 
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durch eine Willkührmaafsregel ersparen, da ja das Ge­
richt eben so gut die Entlassung aussprechen könnte, 
und vermiede eine Klage von Seiten des Staatsbeamten 
gegen die Staatsgewalt, welche mehr oder weniger auf 
diese immer ein gehässiges Licht werfen wird, beson­
ders wenn man, mit Heffter, das Verhältnifs zwischen 
Staat und Staatsbeamten durch einen Quasi-Vertrag, durch 
einen Vertrag auf Treue und Glauben, zu erklären sucht.

Wie dem aber auch sei, so ist zwar das Quiesciren 
ein gelinderes Mittel als das Entlassen, da es nicht mit 
für die Subsistenz gleich nachtheiligen Folgen verknüpft 
ist, bleibt aber dessen ungeachtet ein eben solches Will- 
kührrecht in den Händen der Minister. Und das beson­
ders, weil es einem entlassenen Staatsbeamten leichter 
werden wird, gegen die Entlassung eine Klage anhängig 
zu machen, als dem quiescirten gegen die Quiescirung. 
Denn hier wird wenigstens sein Nahrungsstand gar nicht, 
oder doch nur in geringerem Grade, verletzt. Die Ent­
hebung von der Dienstleistung aber, für sich allein be­
trachtet, — ein so triftiger und eigentlich höherer Rechts­
grund zur Klage auch darin liegt, — erscheint, nach 
den gevvöhnlichen Begriffen vom Dienste, zur Grundlage 
eines Processes weniger geeignet, als eine förmliche Ent­
lassung.

§. 168.
Fassen wir nun das Quiesciren zuerst nur als das 

Recht auf, dem sich der Staatsbeamte unterwerfen mufs, 
— also in Hinsicht auf diesen, — so könnte dasselbe 
mit folgenden Gründen vertheidigt werden: Der Beamte 
werde ja nur der Last der Amtsführung enthoben, wäh­
rend man ihm, wenn auch nicht den ganzen Gehalt, 
doch wenigstens einen angemessenen Theil desselben, 
lasse, gewissermafsen als die ihm vom Staate garantirte 
Rente von seinem angelegten Capitale. Er werde also
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eigentlich gar nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr sehr 
begünstigt, da er, frei von der Last und den Sorgen 
des Amtes, sich eine beliebige, ihm ein neues Einkom­
men gewährende, Beschäftigung wählen könne, und zu­
gleich auch noch seinen Quiescenzgehalt beziehe. Al­
lein, wenn man auch, hierauf eingehend, den Staatsdienst 
fürs Erste nur in seiner Eigenschaft als einen Nahrungs­
stand gewährend, betrachtet, so liefse sich dennoch wohl 
erweisen, dafs die Quiescirung eine directe Beeinträch­
tigung des Beamten ist. Man braucht nur daran zu den­
ken, dafs, — den Staatsdienst immer als Begründung 
eines Nahrungsstandes angenommen, — es natürlich ist 
vorauszusetzen, dafs der Beamte ihn mit derselben Hoff­
nung, auf allmähliges Wachsen des Nahrungsstandes im 
Fortlaufe derZeit, antreten wird; wie Jedermann in den 
bürgerlichen Lebensverhältnissen, bei Ergreifung einer, 
ihm sein Fortkommen gewähren sollenden Beschäftigung, 
gewifs nach Verbesserung desselben trachten, und Sol­
ches von der Zeit bestimmt erwarten wird. — Wie es 
nun unfehlbar eine schreiende Ungerechtigkeit wäre, wenn 
die Regierung einem solchen Bürger namentlich verweh­
ren, oder es ihm auf irgend eine Weise unmöglich ma­
chen würde, sein Einkommen auf eine im Staate er­
laubte, ja begünstigte Weise zu vermehren, — eben so 
wird es also auch gewifs eine Ungerechtigkeit sein, dem 
Staatsbeamten nicht blofs die gerechte Hoffnung einer 
Erhöhung seines Gehaltes zu nehmen, sondern den von 
ihm bereits bezogenen sogar noch zu verringern 3 9).

39) Wenn Gönner (§. 114.) meint, dafs es auch bei Kauf­
leuten und Gewerben vorkomme, dafs eine Speculation mifslingt, 
so vergifst er, dafs die Möglichkeit eines solchen Mifslingens er­
stens schon in der Natur dieser Erwerbszweige liegt, keinesweges 
aber in der des Staatsdienstes, der nie auf Zufälle und Conjunctu- 
ren, sondern nur auf das Gesetz und auf die Verdienste des Staats-

23*
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Aber, kann weiter eingewendet werden, indem der 
Staatsbeamte der Amtsführung entbunden wird, erhält er 
zu gleicher Zeit die vollkommene Freiheit, seine Kräfte 
auf irgend eine einträgliche Beschäftigung zu verwen­
den, durch deren Ertrag er leicht den Ausfall an seiner 
früheren Besoldung (vermöge des gesetzlichen Abzuges) 
nicht allein leicht ersetzen, sondern sich noch ein sehr 
viel höheres Einkommen verschaffen kann. — Dagegen 
mufs jedoch bedacht werden, dafs, — obschon Gön­
ner behauptet: „dafs er (der Staatsdiener), so lange 
als er sich im Ruhestande befindet, seiner Pension (d. h. 
seines Quiescenzgehaltes) ungeachtet, einem jeden bür­
gerlichen Gewerbe um so mehr sich widmen könne, 
als mit der Entlassung (d. h. Quiescirung, da Gönner 
eine Entlassung mit Beibehaltung des Gehaltes annimmt) 
alle Gründe hinwegfallen, wegen deren er während sei­
ner Amtsführung davon ausgeschlossen war,“ — den­
noch sehr zu bezweifeln steht, ob irgend eine Regie­
rung, welche einen Staatsbeamten quiescirt, ihm erlau­
ben wird, ein beliebiges Gewerbe zu ergreifen, z. B. 
Handwerker, Kaufmann zu werden; da sie sich, für Aus­
zahlung des Quiescenzgehaltes, das Recht vorbehält, den 
Quiescirten wieder im Staatsdienste anzustellen, und ein 
solches Uebergehen aus dem Gewerbe in den Staats­
dienst, oder umgekehrt, nach den heutigen europäischen 
Begriffen, — oder, wenn man will, Vorurtheilen, — ge- 
wissermafsen eine Unmöglichkeit ist. Denn dafs Casi­
mir Peri er Minister war, kann nicht als Gegenbeweis 
gelten, da zwischen einem grofsen Fabrikanten oder Ban- 
quier, und zwischen einem Handwerker oder Krämer ein

beamten sich gründen darf 5 — und dafs zweitens dieses Mifslin- 
gen, bei einem von den Gesetzen erlaubten Gewerbe, nie von der 
Staatsgewalt absichtlich veranlafst werden darf, am wenigsten aus­
drücklich in Bezug afu einen bestimmten Staatsbürger. 
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grofser Unterschied ist, und übrigens auch der Fürst zwar 
berechtigt ist und sein mufs, zu Ministern aus den Staats­
bürgern zu ernennen, wen er will; dagegen es aber kei- 
nesweges ist, — wenigstens nicht sein sollte, — zu ei­
gentlichen Staatsbeamten andere Staatsbürger zu ernen­
nen, als die auf dem gesetzlichen Wege in den Staats­
dienst getreten sind. Jedenfalls würde es, nach den 
heutigen Begriffen, durchaus unpassend sein, wenn ein 
quiescirter Staatsbeamte, der immer wieder zum activen 
Dienst berufen werden kann, ein Gewerbe ergreifen, 
und dann von diesem wirklich wieder zum Amte beru­
fen werden würde. — Sehr viel eher liefse sich ver- 
muthen, dafs, wenn die Regierung einmal das Recht zu 
quiesciren hat, sie dem Quiescirten, der ein Gewerbe 
ergreifen wollte, die Alternative stellen würde, seine in­
dustriellen Pläne oder seinen Quiescenzgehalt aufzugeben, 
d. h. zu resigniren.

§. 169.
Doch gesetzt auch, den Quiescirten wäre ausdrück­

lich durch das Gesetz zugestanden, jedes beliebige Ge­
werbe zu ergreifen, — wie viele derselben werden im 
Stande sein, wirklich davon Gebrauch zu machen? Eine 
tüchtige Vorbereitung zum Staatsdienste, — welche doch 
nothwendig vorausgesetzt werden mufs, — nimmt zu viel 
Zeit, als dafs der Jüngling nebenbei noch ein industriel­
les Gewerbe zu erlernen im Stande wäre, wenn selbst 
auch kein gesellschaftliches Vorurtheil ihn davon abhält, 
sondern es vielmehr als Bürgerpflicht feststeht, dafs Je­
der in seiner Jugend ein Gewerbe erlernen mufs. Tritt 
daher die Quiescirung ein, so ist der Quiescirte wohl 
nur selten im Stande, irgend ein industrielles Gewerbe, 
wobei er selbst Hand anlcgen müfste, zu ergreifen, oder 
doch mit Erfolg zu treiben. — Zu Fabrikunternehmun­
gen und zu Banquiergeschäften, zu welchen die in der
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Vorbereitung zum Staatsdienste erworbene Bildung ihn 
eher geschickt machen könnte, gehören nothwendig be­
deutendere Capitalien, als einem Quiescirten meist zu 
Gebote stehen werden. Wäre er aber im Besitz der­
selben, so ist wohl wahrscheinlich, dafs er den Staats­
dienst ganz aufgeben werde, da es jedem Ehrenmanne 
drückend sein mufs, auf Kosten seiner Mitbürger einen 
Gehalt zu beziehen, während die Quiescirung ihm die 
ehrenvolle Aufgabe entreifst, in der Verwaltung ihnen 
nützlich zu sein. Nur der wird sich mit dem Quiescenz- 
gehalte zufrieden geben, dessen Subsistenz nur dadurch 
gesichert werden kann. — Die Landwirthschaft bietet 
vielfach ähnliche Verhältnisse dar, und stellt an sich auch 
gewöhnlich den sich mit ihr Beschäftigenden so unab­
hängig, dafs er gern jenen Gnadengehalt für nichtzulei­
stende Dienste aufgeben wird. — Es bleibt also nur das 
Gebiet der Intelligenz, — und da möchte es wohl den 
meisten, an sjch auch noch so tüchtigen, Staatsbeamten 
an der nöthigen strengwissenschaftlichen Bildung mangeln, 
um als Schriftsteller oder öffentliche Lehrer ihr Fortkom­
men zu suchen. Der Advocatenstand aber ist überall 
überfüllt, und was das eigentliche, auch wirklich nicht 
allzu grofse Gelehrsamkeit verlangende, geistige Gewerbe 
betrifft, die Journalistik, so findet man auch hier mehr 
Angebot als Nachfrage, und das vielleicht besonders bei 
den Zeitschriften, welche die Farbe der Regierung hal­
ten; Opposition darf aber ein Quiescirter nicht machen, 
denn er läuft Gefahr, seinen Quiescenzgehalt zu ver­
lieren. — Im ganzen weiten Gebiete menschlicher Er- 
werbsamkeit wird also, in der Regel, der arme Quies­
cirte kein, oder doch nur ein sehr trauriges Fortkommen 
finden. Man kann demnach, im Allgemeinen, alles das 
für illusorisch erklären, was, — in Hinsicht auf Nichtbe­
einträchtigung des Nahrungsstandes des Staatsbeamten, — 
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zur Vertheidigung der Quiescirung vorgebracht w erden 
könnte. Denn eine solche Beeinträchtigung ist schwer­
lich wegzuläugnen, wenn sie auch zwar eben so willkühr­
lich, aber doch nicht so alle rechtmäfsigen Ansprüche des 
Staatsdieners vernichtend ist, als die Entlassung.

§. 170.
Diese Uebereinstimmung zwischen Quiesciren und Ent­

lassen wird aber schlagend, wenn man vom Nahrungs­
stande (als dem unwichtigeren Theile des Staatsdienstes) 
absieht, und den Einflufs der Quiescirung auf das wichtigste 
vom Staatsbürger, durch den Eintritt in den Staatsdienst, 
zu erwerbende Recht berücksichtigt, das Recht nämlich, an 
der Verwaltung des Vaterlandes Theil zu nehmen. — Denn 
hier fällt aller Unterschied weg, da die Quiescirung dieses 
Recht ganz eben so vernichtet, wie die Entlassung 4°). 
— Sie vernichtet es eben so willkührlich, da der Staats­
beamte sich dieses Rechts weder unfähig erwiesen, noch 
unwürdig gemacht haben kann, — weil in diesen Fällen 
mit demselben nach den Gesetzen hätte verfahren werden 
können, und verfahren werden müssen. Sie kränkt eben 
so des Staatsdieners Ehre, — weil man unmöglich wird 
muthmafsen können, dafs ein tüchtiger Beamter, und ohne 
von ihm verschuldeten Grund, entfernt werden wird. Es 
sei denn, dafs man geradezu annehmen will, dafs diese 
Entlassung mit Belassung des Gehaltes den Beweis eines 
Willkühracts in sich trägt; n sofern entweder der Beamte

40) Dafs bei Quiescirung das Recht vorbehalten wird, den 
Quiescirten wieder anzustellen, kann nicht dagegen eingewendet 
werden, — da jedenfalls das erworbene Recht auf den Staatsdienst 
auf unbestimmte Zeit hinaus vernichtet ist; jene Clausel überhaupt 
auch wohl, im Allgemeinen, mehr Form ist, und sich wohl auch 
nicht Viele einer solchen spätem Gnadenanstellung unterziehen wer­
den, wenigstens nicht Diejenigen, die ihre und des Staatsdienstes 
Würde zu schätzen wissen.
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seinem Amte vollkommen gewachsen und desselben wür­
dig ist, aber auf gute Art aus dem Wege gebracht wer­
den soll, — oder aber demselben weder gewachsen, noch 
dessen würdig ist, aber durch besondere Gunst, statt einer 
Strafe oder Zurücksetzung, im Quiescenzgehalte einen un- 
verdienfen Gnadenbeweis auf Kosten des Volkes erhal­
ten soll, welchem er durch seine unfähige oder schlechte 
Verwaltung bisher geschadet 41). Die Quiescirung ver­
nichtet eben so die rechtmäfsigen Hoffnungen des im 
höheren Sinne Ehrgeizigen, indem sie ihm die Bahn des 
Staatsdienstes verschliefst, — wie sie. den festerkannten 
Lebensberuf des Ehrenmannes aufhebt, der seine Kräfte 
und Fähigkeiten dem Dienste seiner Mitbürger in der 
Verwaltung gewidmet hatte. Mit hoher Wahrheit sagt 
Paulus (p. 250.): „Denken wir uns einen Beamten, 
der als edler Mann sein Lebensglück im heilsamen Wir­
ken für seine Mitbürger findet, und in eine gewisse 
Amtsumgebung sich einstudirt, auch manches den örtli­
chen Verhältnissen Angemessene aus dem Keim zur Blü- 
the gebracht hat, aber in seinem Alter nicht mehr in 
einen anderen Lebenslauf sich hineinzuwerfen vermag. 
Wird für diesen Mann, der zu seiner Amtsthätigkeit 
noch alle Kräfte hatte, nicht, trotz des ihm gelassenen 
elenden Geldes, sein wesentliches Lebensglück zerstört? 
Zu dem Hauptunglücke des zerstörten Wirkungskreises 
kommt denn noch die Verminderung seiner rechtmäfsi­
gen, zur sorgenfreien Ernährung seiner Familie nöthigen, 

41) Paulus, p. 250. ,,Wenn die ministerielle Willkühr nicht 
durchschaut wird, so kann sogar der Schein einer Unwürdigkeit 
oder Unfähigkeit auf ihn (den Beamten) fallen. Und sehen wir auf 
den Geldbetrag, so können, durch Berechnung nach dem Functions­
gehalte, die Pensionen bedeutenden Abzügen unterliegen und die 
Schändlichkeiten sich vermehren, während die Sicherheitsmittel ge­
gen Willkühr mangeln, folglich ihre gesetzliche Ergänzung desto 
nothwendiger erscheint.“
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durch Studien und Amtsfleifs wohlverdienten Einkünfte, 
— das schmerzliche Gefühl, auf Kosten seiner Mitbür­
ger, denen er nichts mehr nützen kann, wie ein Invalide 
ernährt zu werden.“

§• 17L
Demnach kann man also wohl behaupten, dafs das 

Quiesciren weiter nichts ist, als ein vom Volke zu be­
zahlendes Surrogat des Entlassens, welches letztere (wie 
angedeutet worden) in seiner ganzen Blöfse sich nicht 
mehr mit der neuentstandenen Gewissenhaftigkeit, der Be­
wunderer französischer Büreaukratie und Centralisation, 
verträgt. Denn dafs die Regierung sich vorbehält, den 
Quiescirten nach Belieben wieder anzustellen, ist, — so­
bald man wenigstens nicht bestimmt festsetzt, in wie lan­
ger Zeit diese neue Anstellung erfolgen mufs, — kein 
Grund zu einem Unterschiede von der Entlassung, da eine 
solche in Hinsicht auf die Amtsführung factisch eintritt; 
sondern könnte vielmehr fast als das Bändchen angesehen 
werden, das man an den Fufs des Vogels bindet, den 
man zwar fliegen, aber nicht davonfliegen lassen will. 
Der quiescirte Beamte hat weder ein Amt, noch auch 
wirklich die Freiheit, sich einen anderen Lebenslauf zu 
wählen, da ein neuer Ruf zum Staatsdienst ihn aus dem­
selben wieder herausreifsen könnte, — auch angenom­
men, dafs er überhaupt im Stande ist, sich auf eine sei­
ner Stellung würdige Weise eine andere Subsistenz zu 
verschaffen. Freilich wird man einwenden, dafs dem 
Quiescirten ja freistehe, durch Aufgeben des Quiescenz- 
gehalts, sich auch, in diesem Falle einer neuen activen 
Anstellung, die Freiheit zu erwerben, bei seinem jetzt ge­
wählten Berufe bleiben zu können 42). Aber welcher

42) Gönner. §.110. „ Es versteht sich aber von selbst, dafs 
er, sobald der Staat wieder von ihm die Dienstleistung begehrt, 
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Unterschied findet dann noch factisch zwischen Quiesci­
ren und zwischen Entlassen, oder wenigstens Zwang zu 
resigniren, Statt? Denn die, dem resignirenden Quies- 
centen etwa gesetzlich zukommende Pension wird man 
ihm doch nicht verweigern wollen?

Dafs aber das Quiesciren ein vom Volke bezahltes 
Surrogat des Entlassens ist, geht daraus hervor, dafs die 
Quiescenzgehalte weder aus der Civilliste des Fürsten, 
noch aus den Besoldungen der Minister bezahlt werden, 
— sondern aus den allgemeinen Staatseinkünften, deren 
Quelle der Schweifs des Volkes ist. Welchen Vortheil 
hat dieses aber denn dafür? Durchaus keinen. — Denn 
war der Quiescirte auch im Stande, durch Talente und 
Kenntnisse seinem Vaterlande vielfach nützen zu kön­
nen, ehe eine Ministerlaune ihn vom Amte entfernte, so 
ist er doch jetzt eben hierdurch verhindert, diese seinen 
Mitbürgern nützliche Dienste wirklich zu leisten, und sein 
blofser guter Wille kann unmöglich vom Volke bezahlt 
werden, das so schon überlastet ist. — War aber der 
Quiescirte ein untüchtiger, untauglicher Beamter, so ist 
die Quiescirung eine alles Recht verhöhnende Begünsti­
gung desselben, die das Volk noch bezahlen mufs, nach­
dem es schon durch seine schlechte Amtsführung gelitten. 
Zwar gewinnt es in sofern, als es den bezeichneten Be­
amten los wird, mufs aber nun nicht blofs den an seine 
Stelle Tretenden besolden, sondern auch ihn, dessen Be­
strafung, oder wenigstens Entfernung auf dem gesetzlichen 
Wege, die Gerechtigkeit sowohl, als die Achtung vor der 
öffentlichen Meinung, erheischt hätten 43). —

entweder sein hiermit unvereinbares Gewerbe, oder die bisher be­
zogene Besoldung aufgeben mufs.“

43) Paulus, p. 247. „Durch das bequeme Mittel der Pen- 
sionirung (besser Quiescirung, da man, nach dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauche, unter Pensioniren das Zurruhesetzen eines im
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§. 172.
Das Quiesciren ist also durchaus nur eine Abart 

des Entlassens, und inufs ganz eben so beurtheilt wer­
den ♦♦). Es unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, 
dafs beim Quiesciren der Staatsbeamte weniger, dagegen 
das gesammte Volk, der Staat, mehr verliert, als beim 
Entlassen, wo wenigstens die Subsistenz des Entlassenen 
nieht auch dem Volke, das seinen Nachfolger bezahlt, 
zur Last fällt. Der Nachtheil wird um so gröfser, als 
das Quiesciren weniger gehässig ist, und daher öfter 
zur Anwendung verleiten mufs. Denn, wie gesagt, wo 
ein Recht zur Willkühr besteht, da wird auch Willkühr

Staatsdienste, körperlich oder geistig, zur Amtsführung unfähig 
gewordenen Beamten versteht) sind alle besseren Staatsdiener in 
einen Zustand gänzlicher Willkühr und Abhängigkeit gesetzt; die 
Niederträchtigen und Trägen dagegen am wenigsten erschreckt. — 
Das Land, die unschuldigen Bürger, die, gegen welche der schlechte 
Staatsdiener frevelte, werden durch die aufserordentlich steigende 
Pensionslast die Gestraften. — Dem schuldigen Diener wird zum 
Lohne für sein unwürdiges Benehmen ein grofses Capital zur Leib­
rente ausgesetzt. Hierzu kommt, dafs beliebiges Pensioniren oder 
Versetzen ein Mittel der Gunstschleicherei und des Nepotismus 
wird, und noch weiter ein Mittel, alle Selbstständigkeit und poli­
tische Unabhängigkeit zu bestrafen und zu untergraben, werden 
kann und mufs. “ — In Baden verhält sich die Summe der Civil- 
und Militär-Pensionen zur Summe der Gehalte ungefähr wie 3}:1, 
und bildet 4 des ganzen Staatsaufwands, p. 249.

44) Emmermann. p. 240. „Wirklich illusorisch ist es bei 
der gesetzlichen Bestimmung, dafs nur durch rechtliches Urtheil 
Staatsdiener entsetzt werden können, wenn sie ohne Anlafs in den 
Quiescentenstand, mit Verringerung ihres Gehaltes, versetzt werden 
dürfen.“ — Bischoff, p. 340. Das sogenannte gezwungene Ju- 
biliren oder Zurruhesetzen noch rüstiger Beamten auf eine geringe 
Pension, ist als indirecte Entlassung zu betrachten, und nach den­
selben Grundsätzen zu beurtheilen. — Klüber (§.407. p. 781.) 
spricht sich zwar für die Möglichkeit des Quiescirens aus, macht 
jedoch p. 782. die (freilich sehr vieldeutige) Bedingung, dafs der 
Staatszweck Solches erfordern müsse. —
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geübt, wenn man nur zu starken öffentlichen Anstois 
verneiden kann; versteht sich in Ländern, wo sich eine 
öffentliche Meinung gebildet hat, oder doch sich zu bil­
den beginnt. — So lange man nicht die Minister, die 
das Recht zum Quiesciren haben, verpflichtet, die Quies- 
cenzgehalte aus ihren Besoldungen zu bezahlen, so lange 
wird auch das Quiesciren ein oft gebrauchtes Mittel der 
Willkühr sein. — •

Zur Verhinderung dieser von ihm so glücklich be­
kämpften Willkühr, macht nun Paulus (p. 254.) den­
selben Vorschlag, wie gegen das willkührliche Versetzen. 
Allein es möchte sich ergeben, dafs zwischen Quiesciren 
und Versetzen ein so wesentlicher Unterschied Statt fin­
det, dafs man auf diese beiden administrativen Acte durch­
aus nicht ein und dasselbe Princip anwenden kann. Denn, 
wie oben dargethan worden, ist das Versetzungsrecht, 
streng genommen nach der Natur des Staatsdienstes, un­
bedingt dem Minister zuzugestehen, und blofs politische 
Rücksichten sind es, die eine Beschränkung nothwendig 
machen. Fürs Quiesciren ist dagegen im Allgemeinen 
durchaus kein Rechtsgrund aufzustellen, eben so wenig 
als beim Entlassungsrechte. Es kann daher auch nicht 
von einer ähnlichen Beschränkung wie beim Versetzen 
die Rede sein, sondern vielmehr nur von einer gesetz­
lich ausgesprochenen Unmöglichkeit des Quiescirens, da 
weder das Recht, noch di.e Politik, für die Beibehaltung 
dieser administrativen Willkühr, einen genügenden Grund 
geben.

§. 173.
Indessen giebt es zwei, aber auch nur zwei, leicht 

erkennbare Fälle, wo allerdings eine Quiescirung theils 
cintreten kann, theils eintreten mufs, — ohne aber dem 
eben aufgestellten Satze Eintrag zu thun, weil die Natur 
der Sache selbst hier das Quiesciren nothwendig macht.
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Damit aber aus diesen wohlbegründeten Ausnahmen keine 
Regel gemacht werde, müssen diese beiden gleich zu be­
zeichnenden Fälle im Gesetze streng definirt werden. Zu­
gleich aber mufs auch bestimmt sein, dafs die Quiesci­
rung immer nur temporair sein kann; woher also eine 
gewisse Grenze der Dauer festgestellt werden mufs.

1. Wenn auf einen vom Minister, mit Belegung der 
Voten seiner Ministerialräthe, gemachten motivirten An­
trag, der Staatsrath für wahr erkennt, dafs ein bestimmt 
designirter Staatsbeamter auf einem gewissen Posten von 
ganz unläugbar gröfserem Nutzen für die Staatsverwal­
tung sein würde, als der dieses Amt bisher bekleidende 
Staatsbeamte, — so mufs der Staatsrath vom Fürsten die 
Bestätigung seiner Entscheidung erbitten, dafs dem de- 
signirten Beamten dieser Posten anvertraut werde. Der 
frühere Inhaber desselben aber mufs nun, entweder so­
gleich, durch dieselbe Entscheidung des Staatsraths, eine 
andere angemessene Anstellung erhalten, — in welchem 
Falle also eine Versetzung eintritt, mit den dabei zu 
beobachtenden Formen; — oder aber er mufs zu bestimm­
ten temporairen Aufträgen, die seiner früheren Stellung 
nicht unangemessen sind, verwandt, oder im Allgemeinen 
dem Minister, oder einem anderen hohen Beamten, zu 
besonderen Aufträgen zugezählt werden. Ist aber, we­
gen eigenthümlicher Verhältnisse, keine jener drei Maafs- 
regeln möglich, so tritt dieser Staatsbeamte in die Quies- 
cenz, mit Beibehaltung seines vollen Gehaltes. Hierbei 
findet jedoch die ausdrückliche Bestimmung Statt, dafs 
der auf diese Weise Quiescirte (ebenso auch im Falle 
ein solcher Staatsbeamter zu allgemeinen oder speciellen 
Aufträgen gebraucht wird), bei der ersten eintretenden 
Möglichkeit einer neuen Amtsanstellung, seinem früheren 
Amtsrange gemäfs, auch wirklich angestellt werde. Dafs 
dieses geschehe, darauf hat der Staatsrath zu wachen, so 
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wie der Minister dafür verantwortlich ist. Auch kann der 
quiescirte Staatsbeamte berechtigt werden, sich bei einer 
ihm bekannt werdenden Vacanz eines, seinen früheren 
amtlichen Verhältnissen angemessenen, Postens deshalb 
beim Minister, und nöthigenfalls beim Staatsrathe, zu 
melden.

2. Wenn durch eine in der Verwaltung vorgenom­
mene Reorganisation, oder sonst vermöge eines Gesetzes, 
ein gewisses Amt auf immer aufgehoben wird, und der 
bisherige Inhaber desselben weder versetzt, noch auch 
im Allgemeinen, oder zu speciell bestimmten Aufträgen 
verwandt werden kann, so tritt er ganz unter denselben 
Bedingungen in die Quiescenz 4 5). In beiden Fällen 
wäre ein Abzug am Gehalte eine wirkliche Ungerechtig­
keit, da der Staatsbeamte durch nichts die Quiescirung 
verschuldet hat. Denn weder kann ihm die Aufhebung 
des Amtes, noch auch die relativ gröfsere Tauglichkeit 
eines anderen Staatsdieners zu diesem Amte, als Schuld 
angerechnet werden, eben so wenig als der, auf den letz­
teren Umstand begründete, Vorzug des Anderen ihn be­
einträchtigt. Allerdings wird es ihm nicht gerade zu ver­
übeln sein, wenn er sich gekränkt fühlt, allein hier kann 
auf ein solches individuelles Gefühl nicht Rücksicht ge­
nommen werden, da das Beste der Verwaltung diesem

45) In Bezug auf das Verfahren gegen einen Staatsbeamten 
bei Aufhören des Amtes: — Die Entscheidung der preufsischen Ge­
setzcommission vom 16. März 1788, in Klein’s Annalen der Ge­
setzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den preufsischen Staaten. I. 
p. 302. — Bischoff, p. 285. — Weber, p. 135. — von Kamptz. 
Beiträge zum Staats- und Völkerrecht. I. Berlin, 1815. p.150. — und 
insbesondere von Kamptz und von Stein. Ueber die Entschä­
digungsberechtigung der Staatsdiener bei Aufhebung ihrer Stellen. 
Frankfurt am Mayn, 1808. — eine, durch die Verwaltungsveränderun­
gen in und kurz vor der Rheinbundsperiode veranlafste Schrift. 
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vorgeht, zugleich aber auch alle Willkühr und jede Be­
leidigung gesetzlich verhindert ist 46). — Auf gleiche 
Weise wäre es aber eine Ungerechtigkeit gegen den 
Staatsbeamten, ihn länger, als gerade die Verhältnisse es 
durchaus verlangen, vom activen Dienste auszuschliefsen, 
zu dem er berechtigt ist. Und wenn auch manche Staats­
beamten sich mit dem Quiescenzgehalte darüber beruhi­
gen würden, so bliebe es immer eine Ungerechtigkeit ge­
gen das Volk, das nichtgeleistete Dienste bezahlen müfste. 
— Ohne die hier aufgestellten Bedingungen würden die 
Staatsbeamten durch das Quiesciren nicht in viel gerin­
gerem Grade der Willkühr unterworfen sein, als beim 
Entlassungsrechte, — und es darf daher, aufserhalb der 
beiden angegebenen Fälle, nie eine Quiescirung ein­
treten.

46) Man könnte hierin vielleicht einen Widerspruch mit frü­
her aufgestellten Ansichten finden. Allein man möge bedenken, 
dafs keineswegs gegen die Wichtigkeit des Staatswohls, als Grund 
einer administrativen Maafsregel, Einwendungen gemacht worden sind, 
sondern nur gegen das Unbestimmte, und daher jeder Willkühr 
Raum Gebende, eines blofsen Aufstellens des öffentlichen Besten 
im Allgemeinen, um dadurch Behauptungen zu begründen. Sobald 
dasselbe aber für einen bestimmten Fall definirt wird, und man 
Formen aufstellt, welche alles Willkührliche verhindern, kann auch 
gegen das Staatsbeste, als Begründung einer administrativen An­
ordnung, nichts eingewendet werden.

e) Inbegriff der Dienstgewalt, und insbesondere des 
Dispositionsrechts der Staatsgewalt über die Staats­
beamten.

§. 174.
Fassen wir in wenigen Worten das in den letzten 

Abschnitten Gesagte zusammen, so ergiebt sich Folgendes 
als Resultat der bisherigen Untersuchungen in Hinsicht 
auf die Dienstgewalt, und insbesondere auf das Disposi­
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tionsrecht der Staatsgewalt, — oder, bestimmter ausge­
drückt, der Minister, — über die Staatsbeamten.

1. Dem Minister steht das Recht und die Pflicht 
zu, alle Beamten zu den, zu seinem Departement gehö­
renden, Aemtern aus den Bürgern des Staats, und, nach 
den über Anstellung, Prüfung etc. bestehenden Gesetzen, 
entweder selbst zu ernennen, oder dem Regenten vorzu­
schlagen.

2. Der Minister hat das Recht und die Pflicht, alle 
zu seinem Departement ressortirenden Staatsbeamten, in 
Hinsicht auf ihre Amtsführung und, in soweit ihre Privat­
handlungen auf jene Einflufs haben können, — auch in 
Hinsicht auf diese, zu beaufsichtigen, — um sie, wo es 
vom Gesetze vorgeschrieben, und nach dessen Bestim­
mungen, zur Verantwortung zu ziehen, oder ein sonsti­
ges vorschriftmäfsiges Verfahren, z. B. bei geistiger Un­
fähigkeit, gegen sie einzuleiten. Dies ist indessen so zu 
verstehen, dafs nicht Alles von ihm auszugehen braucht, 
wohl aber Alles zu seiner Kenntnifs, und erforderlichen 
Falls zu seiner Bestätigung gelangen mufs. —

3. Kein Staatsbeamter darf, — in Hinsicht auf in 
seine Amtsführung schlagende Handlungen, in irgend wel­
chem Grade bestraft werden, ohne dafs eine Untersuchung 
durch die Administrativ- oder die gewöhnlichen Crimi- 
nalgerichte vorhergegangen, und von diesen das Urtheil 
den Gesetzen gemäfs gesprochen worden. — Immer aber 
steht dem verurtheilten Staatsbeamten der Recurs, je nach 
den Umständen, entweder an den Staatsralh, oder an den 
Staatsgerichtshof, offen.

4. Die Entlassung ist, aufser wo sie bei, aus dem 
Privatleben hervorgehender, moralischer Untauglichkeit 
ausgesprochen wird, immer eine Strafe, und kann daher 
nicht anders als auf eine motivirte Entscheidung eines 
Administrativgerichts verhängt werden. •

5.
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5. Der Minister hat das Recht, die zu seinem De­
partement ressortirenden Staatsbeamten zu versetzen; je­
doch mit Beobachtung bestimmter, durch die Gesetze 
vorgeschriebener, Formen, durch welche alle Willkühr 
verhindert werden soll, ohne die Rechte der Staatsge­
walt zu beeinträchtigen.

6. Kein Staatsbeamter darf quiescirt werden, aufser 
in zwei genau bestimmten Fällen, und auch dann nur 
unter Beobachtung gewisser, seine Rechte schützender, 
Formen und Bedingungen.

§. 175. .
Den hier aufgestellten Grundsätzen gerade entgegen, 

verlangt Malchus, in Hinsicht auf Berechtigung der Mi­
nister gegen die Staatsbeamten, für die Minister: „die 
Befugnifs zur Rüge und Ahndung von Verfehlungen und 
Vergehen im Dienste“ (I. p. XXIII.); „theils Vorschlag, 
theils eigene Befugnifs zur Anstellung, Beförderung, Ver­
setzung und Entlassung der Staatsdiener, — — — und 
das Recht zu allen auf den Staatsdienst und auf die Staats­
diener Bezug habenden Anordnungen und Verfügungen.“ 
(I. p. 49.) — Auch meint er, dafs in Betreff der Ent- 
lafsbarkeit der Staatsdiener, und in wiefern dieselben 
aus blofs administrativen Rücksichten versetzt oder aufser 
Thätigkeit gesetzt werden können, „die neueren Gesetz­
gebungen, von früheren Grundsätzen und Ansichten ab­
weichend, das Interesse und das Bedürfnifs der Regierung 
mehr berücksichtigt, zugleich aber auch durch — — — 
Festsetzung der Quiescenzgehalte — — — — die Ver­
hältnisse der Staatsdiener besser begründet, überhaupt 
die Ausübung eines Rechts gemildert haben, dessen Zu- 
gestehung nothwendig ist, wenn der Staatsdienst nicht 
zur Pfründe herabgewürdigt und die heiligsten Interes­
sen des Staats gefährdet werden sollen.“ (I. p. 15.) -

Diese Ansichten des verehrungswerthen Schriftstellers 
24
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sollen hier weiter keiner speciellen Untersuchung unter­
liegen, da die ganze Tendenz der vorhergehenden Ab­
schnitte in dem Bestreben, dieselben zu widerlegen, be­
stand. Sie sind hier nur zusammengefafst, um Satz und 
Gegensatz deutlich einander gegenüber zu stellen, damit 
der Wählende wählen kann. Zwischen beiden ist keine 
Vermittelung möglich, weil sie auf einander entgegenge­
setzte Principien basirt sind, deren Natur zu erkennen 
nicht schwer fallen wird. Es genügt daher, wenn wir 
erinnern, dafs Malchus der Vertheidiger streng durchge­
führter völliger Centralisation und Büreaukratie ist. Aber, 
eben so wie er die heiligsten Interessen des Staats ge­
fährdet glaubt, wenn man von den von ihm aufgestell­
ten Grundsätzen abweichen wollte, — eben so glauben 
wir, dafs die heiligsten Interessen, sowohl des Volks, als 
der Staatsgewalt, gefährdet sind, sobald man, bei der Or­
ganisation der Verhältnisse der Staatsbeamten, von den 
in dieser Schrift aufgestellten Grundsätzen mehr abwei­
chen wollte, als die besonderen historisch entstandenen 
Verhältnisse eines bestimmten Staates es durchaus noth­
wendig machen. — Denn so wie das Aufdringen neuer, 
nicht in der historischen Entwickelung eines Volks, oder 
in dessen Charakter begründeter, Formen in Verfassung 
und Verwaltung nie ein Eindringen derselben in das Sein 
und Wesen des Volks hervorbringen wird, — so trägt da­
gegen das unbedingte Festhalten an veraltete Formen ge­
rade den Keim zu ihrer Vernichtung in sich; während ein 
allmähliges, zeitgemäfses Ausbilden derselben die, durch 
den Fortschritt der geistigen Ausbildung nothwendigen, 
Veränderungen auf die, etwa im Wesen des Volks ruhen­
den Grundzüge, der früheren Formen basirt hätte.

§. 176.
Je mehr ein Staat, in Hinsicht auf die Verwaltungs­

form, sich England nähert, und die Verwaltung also, so
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viel als irgend möglich, in den Händen des Volks selbst 
ist; — je mehr die Zahl der eigentlichen Staatsbeamten 
einschmilzt, und diese Wenigen den Charakter von Mi- 
nisterialagenten annehmen; — desto mehr können die­
selben, und müssen sie wohl auch, dem freien Disposi­
tionsrechte der Minister überlassen bleiben, wie es in 
England der Fall ist. Je mehr aber dagegen die Ver­
waltungsformen Aehnlichkeit von den französischen ha­
ben, also auf die Spitze getriebene Centralisation in ihnen 
vorherrscht, und die Verwaltung des Staats ganz, durch 
alle Stadien hindurch, in den Händen von durch die 
Regierung ernannten Beamten ist, — desto mehr müssen 
diese eine, auf jene Principien begründete, Stellung er­
halten. Ist das nicht der Fall, so wird im autokratischen 
Staate, durch alle Verwaltungsstadien hindurch, blinde 
Administrativdespotie die Folge sein, — in der consti- 
tutionellcn Monarchie aber eine stete Reibung der von 
oben drückenden Ministerialwillkühr und der von unten 
hinauf treibenden Volksfreiheit, — eine Reibung, welche 
die Früchte wahrer Freiheit nie auf natürliche Weise rei­
fen läfst, und zugleich ein gewisses Unbehagen in der 
ganzen Staatsgesellschaft nährt, das nur die etwa schon 
vorhandenen Elemente der Gährung mehrt 4 * * 7). Auch die 
besten sonstigen Staatsformen und Gesetze schützen nicht, 
oder doch nur unvollkommen, gegen diese nachtheiligen 
Folgen zu grofser Centralisation und Beamtendespotie, die 
sich besonders auch durch den Geist und Charakter des 
ganzen Beamtenstandes zeigen 4 8 ).

47) Die Anwendung auf Frankreich bei P au lus, p. 241. u.folg.
48) Blome. Ueber den Organismus der Staatsverwaltung. 

Hamburg, 1832. p. 6. „Es ist nicht zu verkennen, dafs ein gere­
gelter Organismus allein keine Sicherheit gegen die Mifsbräuche
der Administration gewähren könne; sondern dafs diese zugleich
von dem Geiste, von der Moralität und Aufklärung derer, welche

24 *
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III. Wichtigkeit der Stellung der Staatsbeam­
ten, und Nothwen digkeit, dieselbe gesetz­
lich zu regeln.

§. 177.
Von der, den gegebenen Verhältnissen eines bestimm­

ten Staats nach diesen Regeln angemessen gemachten, Stel­
lung der Staatsbeamten, hängt vielfach das Wohl des Vol­
kes ab, — dieses öffentliche Wohl in seiner allgemeinsten 
Bedeutung genommen, und ausgesprochen durch die im 
Volke herrschende Ruhe und Zufriedenheit, bei unun­
terbrochener materieller, besonders aber geistiger Ent­
wickelung. Denn all’ das mannigfaltige Gute, was die 
Staatsverwaltung, theils für die Gegenwart, theils als 
Keim für die Zukunft, möglicher Weise schaffen, und 
das verhältnifsmäfsig noch zahlreichere Heer von Uebeln 
in der Gegenwart und in der Zukunft, das sie möglicher 
Weise verhindern kann, — hängt am Ende gröfsten- 
theils und insbesondere von dem im Stande der Staats­
diener herrschenden Geiste ab, dessen mehr oder min­
der moralischer und intellectueller Charakter die Folge 
der gröfseren oder geringeren moralischen und geistigen 
Freiheit der einzelnen Staatsbeamten ist. — Wie der 
Mensch ohne gesunde Organe als Vollstrecker seines Wil­
lens ohnmächtig bleibt, eben so verhält es sich auch mit 
dem Staate. Die Staatsbeamten sind dessen denkende

dem Gesetze Leben und Achtung geben sollen , mit anderen Wor­
ten von einer glücklichen Wahl und würdigen Behandlung der Staats­
dienerschaft abhängt. “ — Wehnert. Ueber den Geist der preufsi­
schen Staatsorganisation und Staatsdienerschaft. Potsdam, 1833. p.8. 
,,Die besten Gesetze gewinnen Leben und Macht erst durch die 
Befruchtung und den Geist, den ihnen die Staatsdienerschaft ertheilt; 
die Organe der Staatsverwaltung sind es, von deren Trefflichkeit 
und energischer Wirksamkeit Kraft und Bestand der Gesetze aus­
gehen.“
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V ollziehungsorgane, deren Handeln daher auch nicht durch 
Räderwerk getrieben, sondern lebendig und vernünftig sein 
soll. Denn nur dadurch kann für dieselben jene geistige 
und moralische Freiheit entstehen, welche im freien, selbst­
ständigen Wirken, in den vom Gesetze bestimmten Gren­
zen, fürs Wohl der Mitbürger die alleinige wahre Grund­
lage des Patriotismus der Staatsbeamten sein kann, der 
sonst nur in Egoismus und feiler Bediententreue seine 
Quellen findet, — wo Pedanterie des Formenzwanges, 
Einförmigkeit mit Gleichförmigkeit verwechselnd, die mo­
ralischen Triebfedern erdrückt, und der träge Dienstme­
chanismus, — verbunden mit Gespensterfurcht vor jeder 
freien Geistesäufserung, — den kräftigen, sich selbstbe- 
wufsten, lebendigen Dienstgeist verdrängt 49).

49) Wehnert, p. 88. 94.

Wenn aber der im Beamtenstande herrschende Geist 
von sehr hoher, nicht zu verkennender, Wichtigkeit für 
die Verwaltung ist, und das vielleicht noch unmittelbarer 
in Bezug auf die Staatsgewalt, als auf das Volk, — so 
hat er einen vielleicht noch gröfseren unmittelbaren Ein- 
flufs auf das Volk, durch die beständige Berührung der 
Staatsbeamten mit demselben, da, nach dem jetzt gewöhn­
lichen Verwaltungsorganismus, das Volk gleichsam von 
Beamten durchadert wird. — Wie die Gesundheit und 
Kraft des menschlichen Körpers, vielfach und insbeson­
dere, von der Reinheit und Gesundheit des Blutes ab­
hängt, das durch seine Adern umläuft, so wird auch die 
Gesundheit und Kraft des Volkes, als Körper betrachtet, 
vielfach von der Beschaffenheit des Beamtenstandes ab­
hängen, dessen intellectuelle und moralische Ausbildung 
nicht blofs der Gradmesser, sondern auch der Leiter der 
intellectuellen und moralischen Ausbildung der Volksge- 
sammtheit sein wird. —
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§. 178.
So wie also, zum Besten des Staats und der Verwal­

tung überhaupt, — deren Formen keine genügende Ga­
rantie gewähren, sobald, bei vorherrschender Centralisa­
tion, nicht ein jenen Formen, nach diesen Grundsätzen, 
entsprechender Geist den Beamtenstand durchdringt, — 
eine solche Stellung der Staatsbeamten nothwendig ist, 
dafs sie, im richtigen Verhältnisse stehend zur Regierung 
wie zum Volke, zwischen beiden das vermittelnde Band 
bilden, und, durch ihr ganzes Sein, in Wahrheit die, 
von der Verfassung und von der Verwaltung verspro­
chenen, Wohlthaten verwirklichen helfen; — so mufs 
auch wieder dieses Sein der Staatsbeamten, in geistiger 
und moralischer Hinsicht, auf jede Weise gehoben wer­
den, um dadurch den Charakter und die Intelligenz des 
Volks vor Verderbnifs zu bewahren, und beide in ihrer 
Vervollkommnung zu begünstigen, oder aber die Verbrei­
tung der etwa noch völlig mangelnden Gesittung zu be­
fördern. — Was nun dieses letztere Verhältnifs anbe­
trifft, d. h. den Fall, dafs ein Volk in seiner Civilisa- 
tion noch völlig zurück wäre, oder wenigstens relativ 
zu den übrigen Völkern, mit denen es in steter politi­
scher und commercieller Berührung lebt, — so kann 
wohl dreist behauptet werden, dafs kein, auch noch so 
wohl berechnetes Mittel der Civilisirung in einem Staate 
so wirksam sein wird, als eben die sittliche und geistige 
(was eigentlich in diesem Falle dasselbe ist) Erhebung 
des Beamtenstandes aus den Banden der Uncultur. Denn 
wo derselbe roh, ungebildet, von geringer Moralität, oder 
wenigstens im Rufe dieser Übeln Eigenschaften ist, da 
wird man auch beim Volke keine Civilisation finden. 
Sie ist dort auch unmöglich, weil sie durch eine so ge­
staltete Staatsdienerschaft, bei deren unbestreitbar gro- 
fsem Einflüsse auf das Volk, im Keime erdrückt, wenig-
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stens im allerkümmerlichsten Wachsthume erhalten wer­
den würde 5°). Gewifs findet in dieser Hinsicht zwi­
schen Staatsbeamten und Volk eine Wechselwirkung 
Statt, jedoch wohl so, dafs, — einen von beiden als 
uncultivirt angenommen, der Einflufs der cultivirten Be­
amten auf ein rohes Volk gröfser sein wird, als umge­
kehrt der Einflufs eines rohen Volks auf einen cultivir­
ten Beamtenstand, — und wieder der Einflufs eines gei­
stig und moralisch ungebildeten Beamtenstandes auf ein 
gesittetes Volk gröfser, als umgekehrt, der eines gesitte­
ten Volks auf einen solchen Beamtenstand. — Wie ge­
sagt, bildet dieser das Adersystem des Volkskörpers, und 
durch Staatsbeamten kann und mufs sich daher auch die 
Civilisation in alle Theile des Volkes verbreiten, sobald 

50) Wenn hier vom Beamtenstande die Rede ist, so wird im­
mer die Classe der eigentlichen Staatsbeamten darunter verstanden, 
denen eben auch eigentlich allein der unmittelbare Einflufs aufs Volk 
zugeschrieben werden mufs. Die höheren Staatsdiener mögen noch 
so weit in ihrer Bildung vorgeschritten sein, so werden alle ihre 
patriotische Bemühungen zur Ausbildung des Volks, mehr oder we­
niger, doch immer erfolglos bleiben, so lange sie nicht von einem 
ebenfalls gebildeten Beamtenstande darin unterstützt werden. Be­
sonders in den Staaten, wo die Bildung der oberen Regionen der 
Gesellschaft gewissermafsen eine Treibhauspflanze ist, während die 
unteren Regionen in Uncultur versenkt bleiben; — oder wo die 
höheren Stände allmählig, — wenn auch nicht in dem Grade, wie 
in anderen Staaten, — eine höhere geistige Ausbildung gewonnen 
haben, während die unteren Volksclassen durch besondere histo­
rische Verhältnisse in Rohheit und Unwissenheit zurückgehalten, 
oder gar zurückversetzt worden sind; — besonders in solchen Staa­
ten ist es nicht blofs möglich, sondern es wird auch häutig der 
Fall sein, dafs die Ober- oder eigentlichen Regierungsbeamten eine 
wahrhafte, oder wenigstens relativ, hohe Bildung sich angeeignet 
haben können, während der eigentliche Beamtenstand noch völlig 
ungebildet ist. — Er wird sie daher in keinem ihrer Pläne zur Ci­
vilisation des Volks gehörig unterstützen, und kann es auch nicht; 
selbst wenn er blofs als maschinenmäfsiges Treibwerk benutzt wer­
den soll, — oder vielmehr dann noch weniger.
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sie im Stande sind, die Träger der Civilisation zu sein, 
oder sich allmählig immer mehr dazu ausbilden. Wenig­
stens möchte es schwer sein, ein anderes Mittel anzu­
geben, das auf gleiche Weise eine so allgemeine und 
vollkommene Circulation der Elemente der Gesittung, bei 
einem grofsen Volke, hervorzubringen vermöchte; beson­
ders dort, wo historisch alle Civilisation nicht aus dem 
Volke selbst hervorgegangen ist, sondern von der, ihm 
durch besondere Verhältnisse weit vorangeeilten, Staats­
gewalt erst auf dasselbe verpflanzt wird.

§. 179.
Wie aber, wird man fragen, kann man einen zu 

diesem grofsen Werke der Volkscivilisation tauglichen 
Beamtenstand schaffen, wenn das Volk eben noch un- 
civilisirt ist, aus dem derselbe doch nothwendig allein 
hervorgehen kann, oder wenigstens allein hervorgehen 
sollte? — Allerdings wäre es besser, wenn man die Staats­
beamten und das Volk, von dem sie ja doch nur ein 
Theil sind, zugleich auf dieselbe erwünschte Stufe der 
Gesittung erheben könnte. Da aber eine Civilisirung en 
masse sich durch Ordonnanzen nicht machen läfsl, so 
mufs man erst mit dem Theile anfangen, um, wenn es 
hier gelingt, mit um so gröfserer Kraft und desto gewisse­
rem Erfolge auch an das Ganze zu gehen. Der Beam­
tenstand mufs daher also zuerst, geistig und sittlich, auf 
eine höhere Stufe gehoben werden. Dieses ist aber nicht 
anders möglich, als dadurch, dafs man die Mittel der 
Ausbildung den Staatsbürgern erleichtert, zugleich aber 
den Eintritt in den Staatsdienst an Bedingungen knüpft, 
die nicht blofs der Form nach, sondern in Wahrheit die 
Aneignung eben jener erleichterten höheren Ausbildung 
nothwendig machen, und dafs man endlich diese Bedin­
gungen allmählig, aber immer den Verhältnissen ange­
messen, höher spannt. Es ist also der neue Zuwachs an

Staats-
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Staatsbeamten, auf den eingewirkt werden mufs. Denn 
die alten Staatsdiener sind eine, in den Formen des Her­
gebrachten, und im Nichtgefühl des Mangels an Bildung, 
verknöcherte Masse, die sich nicht Formen läfst, vielmehr 
nur die Kraft des Widerstandes ausüben wird. Das ein­
zige Mittel, das auch zugleich bei diesen alten Staatsdie­
nern wirksam sein wird, ist eine solche Behandlung, die, 
— in denselben ihre Würde als Menschen, als Bürger, 
als Staatsbeamte anerkennend, — in ihnen nicht blofse 
Schreib- und Dienstmaschinen, sondern organische Mit­
glieder des öffentlichen Lebens sieht. Denn so wie es 
wohl nur wenige Menschen giebt, die, — wenn nur ir­
gend ein Keim von Seelenadel in ihnen liegt, — nicht 
allmählig durch eine würdige und würdigende Behand­
lung auch dieser sich immer entsprechender zeigten, so 
wird ein Gleiches auch bei den Staatsbeamten 51) der 
Fall sein.

51) Wehnert, p. 95. „Eine liberale, das Ehrgefühl des 
gebildeten Beamten fördernde Behandlung desselben, wornach er 
nicht als Schreib- und Dienstmaschine, sondern als organisches 
Mitglied des öffentlichen Lebens betrachtet wird, wird zum wesent­
lichen Fortschritt dieser Classe führen.li

§. 180.
Doch ist dieses nur das Fundament, oder besser die 

Vorbereitung, zu dem unerläfslichsten und einzigen Mit­
tel zur Erschaffung eines würdigen Beamtenstandes. Dies 
ist nämlich eine, die Verhältnisse desselben regelnde, 
Gesetzgebung, welche, — auf die in dieser Schrift ent­
wickelten Grundsätze über Befähigung zum Staatsdien­
ste, Besoldung der Beamten, ihre Stellung zur Regierung, 
zum Volke, und unter einander, je nach den verschiede­
nen Abstufungen des Verwaltungsorganismus, basirt, — 
auf gleiche Weise die hieraus entspringenden Rechte der 
Staatsbeamten gegen jegliche Willkühr sichert, als auch 
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der Staatsgewalt, wie dem Volke, eine Bürgschaft für die 
gewissenhafte Pflichterfüllung der Staatsbeamten gewährt. 
— Eine solche Gesetzgebung ist nun der Gegenstand der 
sogenannten Dienstpragmatiken oder Staatsdienergesetze, 
die wir in den constitutioneilen Staaten Deutschlands fin­
den; — wie es denn auch nicht zuviel gesagt ist, wenn 
man behauptet, dafs auch hierin, wie in vielem Anderen, 
die Deutschen den übrigen Völkern mit gutem Beispiele 
vorangegangen sind. — Ob übrigens die Verhältnisse der 
Staatsbeamten durch besondere Staatsdienergesetze gere­
gelt sind, oder durch in die allgemeine Verwaltungsge­
setzgebung aufgenommene Bestimmungen, — ist eigent­
lich gleichgültig; obwohl das Erstere zweckmäfsiger er­
scheinen möchte, besonders wenn, in constitutioneilen 
Staaten, jene Dienstpragmatiken durch die Verfassungs­
urkunde garantirt werden. — Immer aber ist eine feste 
Gesetzgebung über diesen wichtigen Theil der Organisa­
tion der Staatsverwaltung unerläfslich, wenn diese Letz­
tere ihre wahren Zwecke erreichen, — wenn der Staat 
ein lebensvoller Organismus sein soll, in welchem alle 
Kräfte, — obgleich in verschiedenen Bahnen, — den­
noch harmonisch zur Erreichung der höchsten Zwecke der 
Menschheit Zusammenwirken. —

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin.


